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Einführung 

Hiermit legt die Bundesregierung — außer-
halb der vierjährigen Berichtspflicht nach 
§ 11 Raumordnungsgesetz — den Raumord-
nungsbericht 1993 vor. Damit kommt sie 
auch dem Votum des Deutschen Bundesta-
ges vom 17. Juni 1992 sowie des Bundesra-
tes vom 19. Dezember 1991 nach, über die 
aktuelleren räumlichen Tendenzen und 
Probleme im vereinten Deutschland mög-
lichst zeitnah zu unterrichten. 

In einem Zeitraum von nur vier Jahren liegt 
damit der dritte Raumordnungsbericht der 
Bundesregierung vor. Während der Raum-
ordnungsbericht 1990 (vgl. BT-Drucksache 
11/7589 vom 19. Juli 1990) noch nicht die 
einigungsbedingten Entwicklungen auf-
greifen konnte, zeigte der Raumordnungs-
bericht 1991 (vgl. BT-Drucksache 12/1098 
vom 29. August 1991) erstmals die zentralen 
Aspekte der Raum- und Siedlungsstruktur 
und deren Entwicklung in gesamtdeutscher 
Perspektive auf. 

Der vorliegende Raumordnungsbericht 
knüpft hieran an, da den räumlichen Fragen 
im Zusammenhang mit der deutschen Ein-
heit das Hauptgewicht zufällt. Daneben ste-
hen neuere Tendenzen der Raumentwick-
lung und der Raumnutzung sowie die euro-
päischen Raumordnungsaspekte im Vor-
dergrund. 

Der Raumordnungsbericht 1993 umfaßt die 
Raumentwicklung in den alten und neuen 
Ländern gleichermaßen. Neben den Ge-
meinsamkeiten sind aber auch die beträcht-
lichen strukturellen Unterschiede weiterhin 
herauszustellen. Aufgrund dieser ausge-
prägten raumstrukturellen Unterschiede ist 
in den meisten Bereichen zwischen den 
alten und neuen Ländern zu differenzieren. 
Wenn sich auch seit der letzten Berichter-
stattung die Datensituation in den neuen 
Ländern und hinsichtlich der Vergleichbar-
keit der Daten untereinander wesentlich 
verbessert hat, so bestehen doch noch 
erhebliche Lücken, die erst mittelfristig 
geschlossen werden können. Wegen der 
großen Themenbreite des Berichts muß auf 
sehr unterschiedliche Datenquellen mit 
unterschiedlicher Aktualität zurückgegrif-
fen werden. Insofern ist die Zugrundele-
gung einheitlicher Zeiträume bei den ein-
zelnen Sachfeldern nicht möglich. Da sich 
raumstrukturelle Entwicklungen oftmals 
erst mittel- bis langfristig auswirken, wird 
dort , wo es besonders angezeigt erscheint, 
auf längere Zeitreihen zurückgegriffen. 

Zu betonen ist ausdrücklich, daß der Raum-
ordnungsbericht 1993 keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit aller raumwirksamen Fak-
toren und Entwicklungen erhebt, sondern 
daß es sich hierbei um eine Auswahl beson-
ders relevanter räumlicher Sachverhalte 
handelt. Der Auswahl der Informationen 
und der Zusammenfassung der Daten liegt 
die Sichtweise der Bundesebene zugrunde. 

Der Raumordnungsbericht der Bundesre-
gierung vermag deshalb nicht spezielle 
Länderinformationen zu ersetzen. Insoweit 
ist auf die Raumordnungs- und Landesent-
wicklungsberichte der Länder zu verwei-
sen. Erfreulicherweise liegen auch aus den 
neuen Ländern die ersten Berichte vor, bzw. 
sind in Erarbeitung. 

Der Raumordnungsbericht 1993 ist in vier 
Teilbereiche gegliedert: 

— In Teil I werden die veränderten räumli-
chen Ausgangssituationen in Deutsch-
land und Europa sowie zentrale neuere 
räumliche Entwicklungstrends darge-
stellt. 

— In Teil II stehen der Funktionswandel des 
Siedlungssystems und die regionalen 
Standortfaktoren sowie die Flächennut-
zung und die Bewältigung ihrer Kon-
flikte im Mittelpunkt. Hierbei wird die 
Argumentation des Raumordnungspoli-
tischen Orientierungsrahmens datenmä-
ßig weiter gestützt und konkretisiert. 

— In Teil III werden ausgewählte räumliche 
Problemlagen in den neuen Ländern 
behandelt, um die nach wie vor beste-
henden Strukturunterschiede zum alten 
Bundesgebiet und die große noch zu 
bewältigende Aufgabenfülle sichtbar zu 
machen. 

— In Teil IV werden schließlich vor dem 
Hintergrund der jeweils spezifischen 
Ausgangssituation die Maßnahmen be-
sonders raumwirksamer Politikbereiche 
dargestellt. 

In einem Anhang sind weitere raumrele-
vante Informationen und Fundstellen über-
blicksartig zusammengefaßt. 
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Teil I: Rahmenbedingungen der Raumentwicklung 
in Deutschland 

Ausgangslage und .. . 

... Anforderungen 
die Raumordnungspolitik 

1 Grundlegende 
Veränderungen 
der Ausgangslage 

Durch die Herstellung der deutschen Ein-
heit und die Umwälzungen in Europa einer-
seits, die Vollendung des europäischen Bin-
nenmarktes und das Vertragswerk von 
Maastricht andererseits haben sich die 
Koordinaten der Raumentwicklung grund-
legend verändert. 

1.1 Räumliche Folgen 
der deutschen Einheit 

Diese Veränderungen stellen an die Raum-
ordnungspolitik eine Herausforderung dar, 
die beispiellos in der Geschichte der Bun-
desrepublik ist. Drei Jahre nach der Verei-
nigung sind zwar wichtige Weichenstellun-
gen und Neuorientierungen erfolgt; der 
Handlungsdruck auf allen Ebenen ist je-
doch nach wie vor außerordentlich hoch. 

Dabei zeigt sich in der Rückschau: 

- Zu der Währungsunion und der schnellen 
Einigung bestand keine realistische Al-
ternative; 

- Das Ausmaß der ökonomischen Schwä-
che, des infrastrukturellen und des bauli-
chen Substanzverlustes sowie der hohen 
ökologischen Schäden in der ehemaligen 
DDR waren unter anderem auch aus 
Gründen der Geheimhaltung und von 
statistischen Verfälschungen nur unvoll-
ständig bekannt; 

- Für den tiefgreifenden ökonomischen und 
staatlichen Umwandlungsprozeß standen 
aus verständlichen Gründen keine vorbe-
reiteten Konzeptionen und Erfahrungs-
werte zur Verfügung; 

- Die Notwendigkeit von administrativen 
Übergangsregelungen und von Improvi-
sationen wurde anfangs unterschätzt; 

- Die über 40jährige Trennung erzeugte 
auch unterschiedliche kulturelle Mentali-
täten und Lebensstile, die abrupt aufein-
anderstießen und beiderseits Irritationen 
auslösten. 

Das Zusammenwachsen der alten und 
neuen Länder ist deshalb ein langfristiger 
Prozeß, der vorrangig von den Menschen 
selbst zu leisten ist. Aus raumordnerischer 
Sicht stehen bei der Aufgabenbewältigung 
folgende Schwerpunkte im Vordergrund: 

1.1.1 Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse 
als Langfristaufgabe 

Die zentrale raumordnerische Vorstellung 
von der Angleichung der Lebensverhält-
nisse der Teilräume ist in der alten Bundes-
republik in einem - auch im internationalen 
Maßstab - ganz entscheidenden Maße 
gelungen. Dies hat bestimmte räumliche 
Verwerfungen zwar nicht ausgeschlossen, 
jedoch konnte Fehlentwicklungen im gro-
ßen und ganzen entgegengewirkt werden. 
Dies hat dem bundesdeutschen „kooperati-
ven Föderalismus" eine Stärke gegeben, die 
sich auch in einer dezentralen Raum- und 
Siedlungsstruktur mit einem ausgeprägten 
leistungsfähigen polyzentrischen Städtesy-
stem niedergeschlagen hat. 

Zur dauerhaften Sicherung und Stärkung 
des Föderalismus in Deutschland hat die 
Präsidentin des Deutschen Bundestages auf 
Bitte des Parlaments eine Unabhängige 
Föderalismuskommission aus Vertretern al-
ler Verfassungsorgane berufen. Diese Un-
abhängige Föderalismuskommission hat 
zwischenzeitlich Vorschläge für eine ausge-
glichene Verteilung von Bundesbehörden 
beschlossen (Anhang 4). Die Bundesregie-
rung hat den Beschluß der Unabhängigen 
Föderalismuskommission zur Kenntnis ge-
nommen und ihre Bereitschaft bekräftigt, 
auf der Grundlage der Vorschläge der 
Unabhängigen Föderalismuskommission 
gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag 
ihren Beitrag zur Stärkung des Föderalis-
mus in Deutschland zu leisten. Zur Umset-
zung der vorgeschlagenen Behördenverla-
gerungen hat die Bundesregierung Arbeits-
stäbe gebildet. 

Durch die Herstellung der deutschen Ein-
heit sind zwei gänzlich unterschiedliche 
Teilräume zusammengeführt worden, de-
ren Strukturunterschiede extrem groß wa-
ren und zum Teil noch sind: Kein anderer 
Staat der Europäischen Union vereinigt 
innerhalb seines Staatsgebietes Regionen 
von so unterschiedlicher Wirtschaftskraft. 
Festzustellen ist, daß beispielsweise die 
Mehrzahl der Regionen in den neuen Län-
dern hinsichtlich ihrer infrastrukturellen 
Ausstattung mit am Ende der Rangfolge der 
Regionen innerhalb der EU stehen. Diese 
Situation ist nicht auf mangelnde Bereit-
schaft und Fähigkeit der Bevölkerung 
zurückzuführen, sondern systembedingtes 
Ergebnis der zentralistischen Verwaltungs

-

wirtschaft. Diesen Hintergrund gilt es stets 
neu zu vergegenwärtigen, um die Aufga-
bendimension zu umschreiben, die mit der 
deutschen Einigung und dem Postulat der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
verbunden ist. 
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Raumordnungspolitische Ziele 

Raumordnungspolitische 
Maßnahmen 

In den neuen Ländern 

Seit Beginn der Umbruchsituation bis zur 
Herstellung der deutschen Einheit und 
danach besteht ein breiter Konsens darüber, 
daß die Angleichung der Lebensverhält-
nisse die zentrale Richtschnur für das raum-
ordnerische Handeln auf allen Ebenen sein 
muß. Mit der Änderung des Raumordnungs-
gesetzes von 1991 hat diese Zielsetzung 
auch formelle Geltung erlangt, die schritt-
weise zu verwirklichen ist. 

Dabei sind folgende Gesichtspunkte her-
vorzuheben: 

- Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
ist nicht mit Gleichartigkeit zu verwech-
seln und muß genügend Spielräume für 
unterschiedliche Entwicklungen und Ei-
geninitiativen offen lassen; 

- Angleichung der Lebensverhältnisse in 
Deutschland ist ein langfristiger Prozeß 
und eine dauerhafte Aufgabe; 

- Angleichung der Lebensverhältnisse ist 
ein differenzierter Vorgang, der sich nicht 
in schematischer Gegenüberstellung zwi-
schen den Zuständen der alten und neuen 
Länder erschöpfen darf; 

- es sind längere Übergangszeiträume ein-
zukalkulieren und auch Zwischenlösun-
gen zu entwickeln; 

- der Staat kann nicht in allen Bereichen 
Gleichwertigkeit garantieren, sondern le-
diglich Hilfen für Investitionen und Initia-
tiven geben sowie Rahmenbedingungen 
- besonders im infrastrukturellen Bereich 
- schaffen, die eigenständige regionale 
Entwicklungen begünstigen; 

- stärker als bisher muß daher über regional 
zu sichernde Mindeststandards nachge-
dacht werden; 

- ebenso muß die Raumordnungspolitik bei 
der Zielsetzung der Gleichwertigkeit die 
Hauptelemente 

O Entwicklung, 

O Wachstum, 

O Ausgleich, 

O Ordnung 

stärker untereinander ausbalancieren 
und Prioritäten setzen. 

1.1.2 Bewältigung 
des Strukturwandels 
in den neuen Ländern 

Im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft ist 
es primär Aufgabe der Wirtschaft und der 
gesellschaftlichen Kräfte, den wirtschaftli-
chen Wandel zu organisieren und zu bewäl-
tigen. In Umbruchsituationen ist jedoch 
auch der Staat im besonderen Maße zur 
Unterstützung gefordert. Die vielfältigen 
Hilfen, angefangen vom Fonds Deutsche 
Einheit über das Gemeinschaftswerk Auf

-

schwung Ost bis hin zum Solidarpakt im 
Zusammenhang mit dem Föderalen Konso-
lidierungsprogramm vom Frühjahr 1993, 
belegen, daß der Staat - und hier besonders 
der Bund - seiner Verantwortung nach-
kommt. 

In den neuen Ländern ist die Dimension des 
Strukturwandels außerordentlich hoch und 
kann mit den vergangenen Umstrukturie-
rungen der westdeutschen Regionen, die 
sich über einen langen Zeitraum vollzogen 
haben, nicht verglichen werden. Zum Jah-
resbeginn 1992/1993 ist die ostdeutsche 
Wirtschaft erstmals seit 1989 wieder ge-
wachsen. Allerdings gleichen die Zuwachs-
raten vorerst die Schrumpfungen der ver-
gangenen drei Jahre nicht aus. Die zentrale 
Aufgabe besteht dementsprechend darin, 
solche Investitionen und technologisch 
überlegenen Innovationen der Wi rtschaft zu 
ermöglichen, von denen beachtliche Wir-
kungen auf die Schaffung neuer Arbeits-
plätze und die notwendigen Produktivitäts-
steigerungen zur Sicherung der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit ausgehen. 
Hierfür ist auch der Aufbau einer leistungs-
fähigen Forschungs- und Entwicklungska-
pazität in den neuen Ländern eine wichtige 
Voraussetzung. Des weiteren müssen die 
Transferleistungen von West nach Ost stär-
ker in die investiven Bereiche fließen. 

Der Abbau von Arbeitsplätzen wird z. Z. 
noch nicht voll durch Neugründungen auf-
gefangen, wobei ganz erhebliche regionale 
Unterschiede bestehen. 

Wichtig bleibt die Aufgabe, Arbeitsbeschaf-
fungs- und Fortbildungsmaßnahmen zur 
Überbrückung durchzuführen. Ansonsten 
besteht die Gefahr, daß durch langanhal-
tende Arbeitslosigkeit die Arbeitskräfte in 
ihrer Leistungsfähigkeit dequalifiziert und 
demotiviert  werden. Das Humankapital 
stellt in den neuen Ländern jedoch den ganz 
entscheidenden positiven Standortfaktor 
dar, den es zu erhalten und zu entwickeln 
gilt. Insofern geben die nach wie vor hohen 
Abwanderungsraten - insbesondere von 
leistungsfähigen jüngeren Erwerbsperso-
nen - von den neuen in die alten Länder zur 
Sorge Anlaß. Die Unterstützungsmaßnah-
men für die neuen Länder sind deshalb auch 
weiterhin notwendig, um die Lebensver-
hältnisse soweit anzugleichen, daß sich für 
die potentiell Abwanderungswilligen eine 
positive Lebensperspektive in ihren Hei-
matregionen bietet. 

1.1.3 Grundlagen von Landes-
und Regionalplanung 
in den neuen Ländern 

Entsprechend der grundgesetzlichen Kom-
petenzverteilung haben die Länder die 
Zuständigkeit für die rechtsverbindliche 
Festlegung der einzelnen Raumnutzungen. 
Dies geschieht durch die Ausformung der 
Landes- und Regionalplanung in Form der 
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In der Gesetzgebung 
des Bundes 

Landesentwicklungspläne, der Landesent-
wicklungsprogramme sowie der Regional-
pläne. In den neuen Ländern sind in diesem 
Bereich seit der letzten Berichterstattung im 
Jahre 1991 erhebliche Fortschritte erzielt 
worden (vgl. hierzu die Übersicht im 
Anhang 2). 

So wurden in allen Ländern die Rechts-
grundlagen für eine leistungsfähige Lan-
des- und Regionalplanung sowie die ent-
sprechenden organisatorischen Einrichtun-
gen geschaffen. Weitgehend mußte hierbei 
ein völliger Neuaufbau erfolgen, da in der 
früheren DDR die sogenannte Territorial-
planung im Prinzip eine reine Vollzugspla-
nung für zentral vorgegebene Standort- und 
Investitionsentscheidungen darstellte. Ins-
besondere waren dezentrale Entschei-
dungsstrukturen, das sogenannte Gegen-
stromprinzip, das Abwägen verschiedener 
Zielvorstellungen und die Einbindung in 
rechtsstaatliche Verfahrensregelungen so-
wie die Moderatorenfunktion zwischen den 
Akteuren der verschiedenen Ebenen unbe-
kannt. 

Deshalb steht die Landes- und Regionalpla-
nung in den neuen Ländern vor einer zwei-
fach schwierigen Aufgabe. Einmal geht es 
darum, daß in den neuen Ländern der 
Begriff der Planung mit einem Negativ-
image belegt ist, unbeschadet dessen, daß 
Landes- und Regionalplanung sich diame-
tral von der Zentralverwaltungswirtschaft 
unterscheidet. Hier ist noch viel praktische 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Zweitens 
geht es darum, die vielfach überzogenen 
Erwartungen der Bevölkerung und der 
Akteure, die an Landes- und Regionalpla-
nung und die Raumordnungspolitik insge-
samt für die Entwicklung der Regionen in 
den neuen Ländern herangetragen werden, 
auf eine realistische Grundlage zu stellen. 
Dies bedeutet vorrangig, daß Landes- und 
Regionalplanung den räumlichen Rahmen 
und die infrastrukturellen Voraussetzungen 
für die Entwicklung der Potentiale und die 
Entscheidungen für p rivate Investitionen 
setzt. Durch verbindliche räumliche Leitbil-
der und Ordnungsvorstellungen ist den 
öffentlichen und privaten Akteuren Pla-
nungssicherheit zu geben. Dabei kommt es 
entscheidend darauf an, die Ordnungsauf-
gaben mit Entwicklungskonzeptionen zu 
verbinden und flexibel auszugestalten. Es 
wird deutlich, daß sich Landes- und Regio-
nalplanung insgesamt im Übergang von 
einstmals starren Leitlinien und Regelwer-
ken zu einer offenen Aufgabengestaltung 
und Moderation über Fragen der Raumnut-
zung hinbewegt. 

Bisher stellt in den neuen Ländern die 
überaus große Zahl von Kleinstgemeinden 
und kleiner Landkreise eine nicht unwe-
sentliche Bremse einer geordneten Sied-
lungs- und Regionalentwicklung dar, da 
sich Kommunen und Landkreise durch 
übermäßigen Konkurrenzdruck unterein-
ander blockieren, Entwicklungspotentiale 
nicht ausgeschöpft werden, öffentliche 

Fehlinvestitionen erfolgen und private Inve-
stitionen dadurch fehlgesteuert oder unter-
bleiben. In den meisten neuen Ländern ist 
die im Raumordnungsbericht 1991 als not-
wendig angesehene Gebiets- und Verwal-
tungsreform auf kommunaler Ebene in 
vollem Gange. Die Bildung größerer Ge-
meinden und Landkreise wird einhergehen 
mit einer Steigerung der Verwaltungskraft 
und der kommunalen Planungskapazität. 
Dies wird sich insgesamt auf die Effektivität 
bei den Aufbauleistungen und bei der Pla-
nungsbeschleunigung auswirken. 

Damit würde auch die Funktionsfähigkeit 
von Landes- und Regionalplanung gestärkt, 
da erforderliche Abstimmungen - nach den 
ersten Anlaufschwierigkeiten - zukünftig 
erleichtert werden dürften. Dabei ist festzu-
stellen, daß sich die Einsicht durchsetzt, daß 
durch die Stärkung der Verwaltungskraft 
langfristig auch die kommunale Selbstver-
waltung und die kommunale Eigenentwick-
lung gestärkt werden. 

1.1.4 Änderungen im Raumord-
nungs- und Planungsrecht 

Eine Straffung und Beschleunigung von 
planungsrechtlichen Vorschriften und Ver-
fahren hat nicht nur für den Aufbau in den 
neuen Ländern hohe Bedeutung. Die gra-
vierenden Wohnungsengpässe besonders 
in den großen Verdichtungsräumen, die 
u. a. durch die hohen Zuwanderungen der 
letzten Jahre bedingt sind, verlangen nach 
neuen Wegen und Instrumenten, um die 
Probleme auf der örtlichen Ebene rasch 
angehen zu können. Hier hat das Investi-
tionserleichterungs- und Wohnbaulandge-
setz entscheidende Änderungen gebracht. 
Dieses Artikelgesetz enthält auch eine 
Änderung des Raumordnungsgesetzes, das 
nun auf der Ebene der Regionalplanung 
eine stärkere Flexibilität zuläßt und das 
Raumordnungsverfahren und seine Anwen-
dung, insbesondere in den neuen Ländern, 
vereinfacht. 

1.1.4.1 Investitionserleichterungs-
und Wohnbaulandgesetz 

Das am 1. Mai 1993 in Kraft getretene 
Gesetz zielt auf eine Beschleunigung der 
Planungs-, Zulassungs- und Gerichtsver-
fahren von industriellen Vorhaben insbe-
sondere in den neuen Ländern sowie auf 
eine schnellere Bereitstellung von Wohn-
bauland und eine zügigere Zulassung von 
Abfallverbrennungsanlagen im gesamten 
Bundesgebiet ab. 

Die Änderungen durch das Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz be-
treffen vor allem das Baugesetzbuch und 
das Maßnahmengesetz zum Baugesetz-
buch: Die angestrebte Bereitstellung zu-
sätzlichen Wohnbaulands soll dabei in 
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erster Linie durch inhaltliche Erweiterun-
gen des Maßnahmengesetzes und eine Ver-
längerung seines Geltungszeitraums bis 
Ende 1997 erreicht werden. Die für die 
Aufstellung von Bauleitplänen do rt  vorge-
sehenen Verfahrensvereinfachungen mit 
verkürzten Beteiligungs- und Stellungnah-
mefristen werden generell auch auf die 
neuen Länder erstreckt, für die das Maß-
nahmengesetz wegen der im Aufbau 
befindlichen Verwaltung zunächst nicht 
galt. In den neuen Ländern sollen einige 
dieser Verfahrensvereinfachungen zudem 
nicht nur für den Wohnungsbau, sondern im 
Interesse der Investitionsförderung auch auf 
gewerbliche Vorhaben erstreckt werden. 

Ergänzt wird dieses befristete Sonderrecht 
um vertragliche Elemente wie den nunmehr 
besonders geregelten städtebaulichen Ver-
trag. Der bislang nur in den neuen Ländern 
anwendbare Vorhaben- und Erschließungs-
plan wird auch auf die alten Länder ausge-
dehnt. In das Baugesetzbuch als Dauerrecht 
überführt wurde die bislang befristet gel-
tende städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme, mit der großflächig Bauland bereit-
gestellt werden kann. 

Durch eine Ergänzung des Bundesnatur-
schutzgesetzes wird die Eingriffsregelung 
für den Bereich des Baurechts in das Verfah-
ren der Bauleitplanung integrie rt . Die 
Gemeinden müssen künftig bereits bei der 
Aufstellung der Flächennutzungs- und Be-
bauungspläne im Rahmen der bauleitplane-
rischen Abwägung abschließend über Maß-
nahmen zur Vermeidung und Minderung 
von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbildes sowie über Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen entschei-
den. Danach wird der Interessenausgleich 
im räumlich zusammenhängenden Gel-
tungsbereich des Bauleitplanes nach Ab-
wägungsgrundsätzen herbeigeführt (BT

-

Drucksache 12/5620). Die erwünschte Zeit-
ersparnis ergibt sich daraus, daß die bislang 
geforderte Prüfung der Eingriffsregelung 
bei der Erteilung der nachfolgenden Bauge-
nehmigung entbehrlich wird und hier nur 
noch die Festsetzungen des Bebauungs-
plans zu vollziehen sind. 

Die im Zusammenhang mit dem Investi-
tionserleichterungs- und Wohnbaulandge-
setz erfolgten Änderungen des Abfallgeset-
zes und des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) sehen die Herausnahme 
der Abfallverbrennungsanlagen aus dem 
Anwendungsbereich des Planfeststellungs-
verfahrens nach dem Abfallgesetz und die 
Unterstellung unter das zügigere Genehmi-
gungsverfahren nach dem BImSchG vor. 
Zusätzlich werden die nach dem BImSchG 
vorgeschriebenen Verwaltungsverfahren 
generell vereinfacht und befristet. Durch 
eine Änderung der 4. Verordnung des 
BImSchG werden zudem weitere Anlagen 
in ein vereinfachtes Genehmigungsverfah-
ren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung über-
führt. 

1.1.4.2 Raumordnungsgesetz 
(ROG) 

Durch das Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz ist auch eine Ände-
rung des Raumordnungsgesetzes erfolgt. 

In § 2 Abs. 1 Ziff. 13 ROG wurde ein neuer 
Grundsatz eingeführt, der auf die angemes-
sene Bereitstellung von Wohnraum bei der 
Neuschaffung von Arbeitsplätzen abzielt. 
Die Umsetzung und die bessere Zuordnung 
von Arbeitsplätzen zu Wohnstandorten hat 
dabei primär auf der Ebene der Regional-
planung zu erfolgen. 

Die Vorschrift über das Raumordnungsver-
fahren (§ 6 a ROG) ist in mehrfacher Hinsicht 
neu gestaltet worden. Die bislang beste-
hende Verbindung von Raumordnungsver-
fahren und formalisierter Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ist entfallen. Die das 
Raumordnungsverfahren durchführende 
Stelle kann nunmehr selber entscheiden, ob 
sie eine förmliche Umweltverträglichkeits-
prüfung mit Einbeziehung der Öffentlich-
keit durchführen oder hierauf zugunsten 
einer das Verfahren beschleunigenden 
informellen Prüfung der raumbedeutsamen 
Umweltauswirkungen verzichten will. Fer-
ner ist künftig über die Notwendigkeit, ein 
Raumordnungsverfahren durchzuführen, 
innerhalb einer Frist von vier Wochen zu 
entscheiden und das Raumordnungsverfah-
ren selbst nach Vorliegen der vollständigen 
Unterlagen innerhalb von sechs Monaten 
abzuschließen. Darüber hinaus kann von 
der Durchführung eines Raumordnungsver-
fahrens abgesehen werden, wenn eine aus-
reichende Berücksichtigung der Erforder-
nisse der Raumordnung und Landespla-
nung auf andere Weise gewährleistet wird. 
In den neuen Ländern kann bis zum 
30. April 1998 von der Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens im Einzelfall ab-
gesehen werden, wenn hierdurch bedeut-
same Investitionen unangemessen ver-
zögert würden. (Zum Verkehrswegepla-
nungsbeschleunigungsgesetz vgl. Kapitel 
17.1.6.3.). 

1.1.5 Raumordnungspolitischer 
Orientierungsrahmen 

Die grundlegenden veränderten räumli-
chen Rahmenbedingungen in Deutschland 
und Europa erfordern auch neue Orientie-
rungen für die Raumordnung und die raum-
bezogenen Planungen. Deshalb hat der 
Deutsche Bundestag am 17. Juni 1992 in 
einem einstimmigen Beschluß die Vorlage 
eines Raumordnungspolitischen Orientie-
rungsrahmens gefordert. Ein ähnlicher Be-
schluß wurde von der Ministerkonferenz für 
Raumordnung bereits am 14. Februar 1992 
getroffen, in dem das Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau um die Erarbeitung und Vorlage eines 
neuen Raumordnungskonzepts gebeten 
wurde. 
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Bereits im Herbst 1992 konnten die ersten 
Entwürfe des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau in 
den zuständigen Arbeitsgremien der Mini-
sterkonferenz für Raumordnung beraten 
und so beschleunigt fortgeführt werden, daß 
die Ministerkonferenz in ihrer 21. Sitzung 
am 27. November 1992 auf Schloß Kricken-
beck den Raumordnungspolitischen Orien-
tierungsrahmen in seinen Grundzügen zu-
stimmend zur Kenntnis genommen hat. Sie 
sieht in ihm eine geeignete Grundlage für 
eine zukunftsorienterte Raumordnungspoli-
tik. 

Der Raumordnungspolitische Orientie-
rungsrahmen stellt Perspektiven und Strate-
gien für die räumliche Entwicklung des 
gesamten Bundesgebietes unter Einschluß 
der europäischen Bezüge dar. Er enthält 
jedoch keine rechtsverbindlichen Planun-
gen und Maßnahmen, noch will und kann er 
die zuständigen Entscheidungsträger und 
Gremien der verschiedenen Ebenen bin-
den. Dennoch ist hervorzuheben, daß sich 
die für die Raumordnung zuständigen Mini-
sterien von Bund und Ländern erstmals seit 
fast 20 Jahren einstimmig auf eine raumord-
nerische Konzeption geeinigt haben, die die 
Grundlage für weitere Überlegungen und 
Konkretisierungen der Raumordnungspoli-
tik in Gesamtdeutschland bildet. Der Raum-
ordnungspolitische Orientierungsrahmen 
ist auf Fortschreibung und Weiterentwick-
lung angelegt und damit für Änderungen 
offen. Gerade in Zeiten außergewöhnlich 
schneller Veränderungen sind die Tragfä-
higkeit und die Gültigkeit seiner Grundaus-
sagen kontinuierlich zu überprüfen. 

Anhand von fünf Leitbildern werden Mög-
lichkeiten aufgezeigt, um die Raument-
wicklung positiv zu gestalten. Maßgebliche 
Gesichtspunkte dabei sind: 

- Gleichwertigkeit der Lebensbedingun-
gen: Die Herstellung der Gleichwertig-
keit ist selbst als langfristiger dauerhafter 
Prozeß zu verstehen und darf nicht mit 
gleichen räumlichen Bedingungen und 
Gleichartigkeit verwechselt werden. Da-
bei ist es auch notwendig, regionale Über-
gangslösungen anzustreben und die 
Frage von regionalen Mindeststandards 
neu zu diskutieren. 

- Dezentrale Raum- und Siedlungsstruktur: 
Eine der großen Vorteile der räumlichen 
Standortbedingungen des Bundesgebie-
tes ist die relative Ausgeglichenheit der 
Zentrenstruktur. Deshalb sind städtische 
Vernetzungen sowohl in den Verdich-
tungsräumen als auch in den ländlichen 
Regionen zu stärken und auszubauen. 

- Überlastungen entgegenwirken: Ein Teil 
der großen Verdichtungsräume ist erheb-
lich überlastet, so daß Negativwirkungen 
auf die Lebenssituation der Bürger, die 
Umwelt und auch die Standort- und Wett-
bewerbsbedingungen der privaten Wirt-
schaft anfallen. Zur Funktionssicherung 
und Entlastung dieser Räume sind ent

-

sprechend dem Konzept der sogenannten 
dezentralen Konzentration leistungsfä-
hige Zentren im weiteren Umkreis der 
großen Verdichtungsräume und auch in 
ländlich geprägten Regionen auszu-
bauen. 

- Raumnutzungen optimieren: In einem so 
dicht besiedelten Land wie der Bundesre-
publik Deutschland sind Konflikte über 
Raumnutzungen nicht zu vermeiden. Um 
so wichtiger ist es, daß konkurrierende 
Flächenansprüche rechtzeitig geklärt und 
verbindliche Festlegungen der Raumnut-
zungen, verbunden mit Freiraumkonzep-
ten, getroffen werden. In diesem Zusam-
menhang sind Verbundlösungen auszu-
bauen, die u. a. Siedlungs- und Verkehrs-
entwicklungen stärker integrieren, um 
hierdurch sowohl ökologischen als auch 
volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten 
Rechnung zu tragen. 

- Regionale Potentiale entfalten und Eigen-
initiative stärken: Der weitere Ausbau der 
Raum- und Siedlungsstruktur und der 
spezifischen Standortbedingungen ist 
vorrangig von den öffentlichen und priva-
ten Akteuren in den Regionen selbst zu 
gestalten. Damit stellt die Stärkung der 
regionalen Potentiale und Eigenkräfte 
selbst ein vorrangiges Raumordnungsziel 
dar. Der Bund kann hier zwar maßgeb-
liche Voraussetzungen und Verbesserun-
gen im infrastrukturellen Bereich und bei 
den ökonomischen Rahmenbedingungen 
leisten, die Anstöße zur weiteren Raum-
entwicklung müssen jedoch von den 
Regionen selbst getragen werden. Inso-
fern erhält die interkommunale Zusam-
menarbeit von öffentlichen und p rivaten 
Planungs- und Investitionsträgern - bei 
grundsätzlicher Wahrung der Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten - einen 
neuen Stellenwert für das raumordneri-
sche Handeln. 

- Regionale Standortbedingungen verbes-
sern, Wettbewerbsfähigkeit stärken: 
Wenn auch die Fragen der Stabilisierung 
und Entwicklung der Regionen in den 
neuen Ländern für die Raumordnungspo-
litik im Vordergrund stehen, so ist die 
Erhaltung und der Ausbau wettbewerbs-
fähiger Standorte auch in den alten Län-
dern ein zentrales Anliegen, das künftig 
besondere Aufmerksamkeit verdient. Im 
Zuge eines sich verstärkenden europäi-
schen Wettbewerbs werden regionale 
Standortbedingungen neu definiert und 
erfahren eine Überprüfung. Die dezen-
trale deutsche Raum- und Siedlungs-
struktur mit einem leistungsfähigen Netz 
an Zentren - auch in verdichtungsferne-
ren Räumen - hat gute Chancen, sich zu 
behaupten. Jedoch bedingt dies auch, daß 
gezielt Vorteile ausgebaut und Schwä-
chen abgebaut werden. Hierzu bedarf es 
in besonderem Maße auch der Weiterent-
wicklung der interkommunalen Zusam-
menarbeit, um isoliertes Denken und 
Handeln im Sinne gemeinsamer Konzep- 
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tionen und eines innerregionalen Aus-
gleichs zu überwinden. Vorrangig gilt es, 
neue Kooperationsformen - informeller 
und formeller Art  - zur funktionsgerech-
ten Lösung der Stadt-Umland-Probleme 
der großen Verdichtungsräume zu finden. 
Dabei hat auch die Regionalplanung akti-
ven Anteil zu nehmen. 

1.2 Räumliche Folgen des 
Integrationsprozesses in der 
EU und der veränderten 
politischen Situation 
in Mittel- und Osteuropa 

Innerhalb der EU wird die stärkere Integra-
tion im gemeinsamen Binnenmarkt zu 
einem verschärften Standortwettbewerb 
und zu einer Neubewertung von Standort

-

vor- und nachteilen führen; von einer räum-
lich ausgewogenen Entwicklung der Sied-
lungsstruktur kann im europäischen Bin-
nenmarkt deshalb nicht automatisch ausge-
gangen werden. Angesichts dieser verän-
derten Rahmenbedingungen für die räumli-
che Entwicklung in Europa hat es die Bun-
desregierung begrüßt, daß die Europäische 
Kommission mit dem Dokument „Europa 
2000 - Perspektiven der künftigen Raum-
ordnung der Gemeinschaft" erstmals einen 
raumordnerischen Bezugsrahmen für das 
EU-Territorium vorgelegt hat. Die darin 
dargestellten Perspektiven der künftigen 
Raumordnung stellen allerdings nur einen 
Versuch seitens der Europäischen Kommis-
sion dar, diese Rahmenbedingungen zu 
bewerten. Sie sind noch keine ausreichende 
Grundlage zur Beurteilung der Entwick-
lungschancen und -engpässe der europäi-
schen Regionen im Binnenmarkt. Deshalb 
wird derzeit dieser Bericht unter dem 
Arbeitstitel „Europa 2000+" fortgeschrie-
ben; er soll im 2. Halbjahr 1994 von der 
Europäischen Kommission auf einem infor-
mellen Ministertreffen unter deutscher EU

-

Präsidentschaft erneut zur Beratung vorge-
legt werden. Auch bei dem fortgeschriebe-
nen Bericht handelt es sich nicht um ein 
„Leitschema" für die Raumordnung in der 
Gemeinschaft, sondern um eine vertiefende 
Analyse der Faktoren, die die Raument-
wicklung in Europa bestimmen werden. 

Die im Vertrag von Maastricht verankerten 
zusätzlichen Kompetenzen ermöglichen der 
Europäischen Kommission ein - gegenüber 
der Einheitlichen Europäischen Akte - stär-
keres raumwirksames Tätigwerden. Eine 
originäre Kompetenz auf dem Gebiet der 
Raumordnung erhält sie aber nicht. Da die 
Europäische Kommission jedoch durch eine 
Reihe relevanter Politikfelder, wie etwa der 
Struktur-, Agrar-, Verkehrs- und Umwelt-
politik, die Entwicklung vieler europäischer 
Städte und Regionen direkt beeinflußt, ist es 
notwendig, daß sie ihre Politik gemäß dem 

Subsidiaritätsprinzip an zwischen den Mit-
gliedstaaten abgestimmten Leitlinien zur 
großräumigen Entwicklung des europäi-
schen Raumes orientiert. Es müssen zu-
nächst konzeptionelle Überlegungen und 
Leitbilder zur künftigen Raumentwicklung 
Europas in allen Mitgliedstaaten erarbeitet 
und zwischen ihnen koordiniert und abge-
stimmt werden. Derart abgestimmte Ziele 
für die Raum- und Siedlungsentwicklung 
tragen zur besseren Verwirklichung der 
Europäischen Union bei. Daher arbeitet die 
Bundesrepublik Deutschland in enger Zu-
sammenarbeit mit Mitgliedstaaten und Eu-
ropäischer Kommission an Überlegungen 
zu einem europäischen Raumentwicklungs-
konzept. 

Das Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau hat ein Positions-
papier „Raumordnungspolitiken im euro-
päischen Kontext " ausgearbeitet, welches 
derzeit mit Ländern, Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Kommission beraten 
wird. Diese Beratungsgrundlage besteht 
aus zwei Teilen. Im ersten Abschnitt werden 
die neuen Anforderungen an den europäi-
schen Raum beschrieben. Hier geht es ins-
besondere um den Wandel in den interna-
tionalen Beziehungen, d. h. um die Integra-
tionsdynamik in Europa, sowie um die Fol-
gerungen aus dem Zusammenwachsen eu-
ropäischer Räume für eine Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Raumordnung in 
Europa. Im zweiten Teil werden gemein-
same Ansatzpunkte für europäische Raum-
ordnungspolitiken beschrieben. Hierin wird 
ein wesentlicher Beitrag zur Konkretisie-
rung des Subsidiaritätsprinzips gesehen: 
Der Handlungsvorrang der Mitgliedstaaten 
bei der Festlegung raumordnungspoliti-
scher Grundsätze und Leitbilder zur Ent-
wicklung des Europäischen Raumes wird 
gestärkt. Die Bundesregierung beabsich-
tigt, gemäß Beschluß des Deutschen Bun-
destages vom 28. April 1993 zum Dokument , 

„Europa 2000", dieses Konzept unter deut-
scher EU-Präsidentschaft im 2. Halbjahr 
1994 den Ministern für Regionalpolitik und 
Raumordnung zur Beratung vorzulegen. 

Aufgrund der politischen und wirtschaftli-
chen Veränderungen in Mittel- und Osteu-
ropa kommt der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit auf den Gebieten der 
Raumordnung und Fachplanungen an den 
östlichen Außengrenzen der EU vermehrte 
Bedeutung zu. Im Rahmen des Gesamtkon-
zeptes der Bundesregierung zur Beratung 
beim Aufbau von Demokratie und sozialer 
Marktwirtschaft unterstützt das Bundesmi-
nisterium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau mit einen raumordnungspoliti-
schen Kooperationsprogramm die Annähe-
rung der ehemals zentralen Planungs- und 
Verwaltungswirtschaften in den Staaten 
Mittel- und Osteuropas an wi rtschaftliche 
und soziale Strukturen, die marktwirtschaft-
lichen Erfordernissen auch bei der notwen-
digen Modernisierung der Siedlungsstruk-
tur genügen. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

Rahmenbedingungen der 
deutschen Raumentwicklung 

Internationale Wanderungen 

1.3 Deutsche Raumordnungspolitik 
im europäischen Kontext 

Auch die Länder geben in ihren Raumord-
nungsberichten und Landesentwicklungs-
plänen bzw. -programmen der europäi-
schen Dimension der Raumentwicklung 
stärkeres Gewicht. Unter Berücksichtigung 
der grundlegend veränderten Situation Eu-
ropas enthält der Raumordnungspolitische 
Orientierungsrahmen eine Reihe von 
grundlegenden Forderungen an ein euro-
päisches Raumordnungskonzept: 

- Orientierung am Leitbild eines relativ 
ausgeglichenen polyzentrischen Sied-
lungssystems; 

- Unterstützung und Förderung des Zusam-
menwachsens der Teilräume in Europa; 

- Verbesserung der Erreichbarkeiten in der 
europäischen Raumstruktur durch Aus-
bau hierarchisch gestufter Vernetzungen, 
auch in ländlich strukturierten Räumen; 

- zügiger Ausbau der transnationalen 
Netze; 

- Abkehr von allzu starren räumlichen Ent-
wicklungsansätzen und Stärkung regio-
naler Zentren gegenüber den europäisch 
bedeutsamen Agglomerationen, nicht zu-
letzt auch im Sinne einer Entlastungsstra-
tegie. 

Vor diesem Hintergrund kennzeichnet das 
Leitbild Europa des Raumordnungspoliti-
schen Orientierungsrahmens den vorrangig 
bestehenden Handlungsbedarf für EU

-

Maßnahmen in Deutschland: 

- Herstellung dynamischer, umweltsanier-
ter Entwicklungsregionen in den neuen 
Ländern als Stütze einer polyzentrisch 
ausgerichteten europäischen Siedlungs-
entwicklung, die auch nach Osteuropa 
Entwicklungsimpulse ausstrahlt; 

- Einbindung der neuen Länder in transeu-
ropäische Infrastrukturnetze (Verkehr, 
Energie, Telekommunikation) als zen-
trale Voraussetzung zur Verwirklichung 
des Kohäsionszieles der Gemeinschaft; 

- Sanierung und Weiterentwicklung von 
altindustrialisierten Räumen bzw. von 
Räumen mit hohen Umstellungsproble-
men; 

- Ausbau leistungsfähiger Schienenwege - 
mit Einbindung der Flächenerschließung 
- in Gesamtdeutschland zur Bewältigung 
der wachsenden West-Ost- und Nord-
Süd-Verkehrsströme; 

- weiterer Ausbau und Förderung der staat-
lichen und kommunal orientierten grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit an 
den Grenzen Deutschlands, insbesondere 
an den östlichen Grenzen zu Polen und 
der Tschechischen Republik, die gleich-
zeitig Außengrenzen in der Gemeinschaft 
sind, um hier das Entstehen einer Wohl-
standsgrenze im Herzen Europas zu ver-
hindern. 

2  Raumbedeutsame 
Entwicklungen 

Neben den politischen Rahmenbedingun-
gen wird die Raumentwicklung in Deutsch-
land maßgeblich durch längerfristig wirk-
same gesellschaftliche und ökonomische 
Trends bestimmt. Von besonderer Bedeu-
tung sind derzeit die Wanderungsbewegun-
gen, der fortschreitende wirtschaftsstruktu-
relle Wandel sowie die raumstrukturellen 
Auswirkungen besserer verkehrlicher Er-
reichbarkeiten: 

- Die Wanderungsbewegungen der ver-
gangenen Jahre sind in den alten Ländern 
durch eine Zunahme der Außenzuwande-
rungen gekennzeichnet. Die Bevölke-
rungszunahme im alten Bundesgebiet 
von fast 1,8 Mio. Personen in den Jahren 
1990 und 1991 ist überwiegend auf 
Außenzuwanderungsgewinne zurückzu-
führen. Diese deutlichen Zuwanderungs-
gewinne in den alten Ländern beginnen 
bereits Mitte der achtziger Jahre; die 
bislang höchsten Zuzugszahlen im ver-
einten Deutschland (über 1,5 Mio. Perso-
nen) waren 1992 festzustellen. 

Neben dem Umfang der Außenwande-
rungen hat sich auch die Struktur der 
Herkunftsländer deutlich verändert: Be-
deutsam ist insbesondere der durch die 
politischen Veränderungen in Osteuropa 
ermöglichte Zuzug aus osteuropäischen 
Ländern, der weit über die Hälfte der 
Zuwanderungen in die Bundesrepublik 
ausmacht. 

Seit Mitte der achtziger Jahre ebenfalls 
von wachsender Bedeutung ist die Zahl 
der Asylbewerber: 1990 beantragten 
knapp 200 000 Personen politisches Asyl; 
1992 waren es über 438 000. Deutliches 
Gewicht hat seit Ende der achtziger Jahre 
auch die Zahl der deutschstämmigen Aus-
siedler aus Ost- und Südosteuropa 
erlangt: So hat sich zwischen 1985 und 
1990 die Zahl der Aussiedler etwa ver-
zehnfacht. Ihre Zahl sank zwischenzeit-
lich wieder auf einen Jahresdurchschnitt 
von ca. 230 000 Personen im Jahr 1992. 

Insgesamt ist auch für die neunziger Jahre 
zu erwarten, daß die Außenwanderungen 
den wichtigsten Beitrag zur Bevölke-
rungsentwicklung leisten werden, wenn 
auch über das quantitative Ausmaß Unge-
wißheit besteht. Die Raumordnungspro-
gnose der Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung rechnet 
für den Zeitraum 1990 bis 2000 mit 
Außenwanderungsgewinnen von knapp 
5 Mio. Personen. 

- Neben der Zunahme der Außenwande-
rungsgewinne ist das Wanderungsge-
schehen seit Herstellung der deutschen 
Einheit durch ein völlig neues Muster der 
Binnenwanderung geprägt: Der 1990 und 
1991 außerordentlich hohe Wanderungs-
verlust der neuen Länder von zusammen 
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Wandel der Verkehrssituation 

510 000 Personen ist 1992 zwar auf 88 000 
zurückgegangen, die strukturelle Zusam-
mensetzung der Abwanderung - vor 
allem jüngere Menschen wandern ab - 
ist aber nach wie vor problematisch. 

Ein ausgeglichener Wanderungssaldo 
zwischen alten und neuen Ländern ist 
zwar auf mittlere Sicht nicht zu erwarten, 
mittlerweile ist aber durchaus auch eine 
spürbare Binnen-Wanderung in West-
Ost-Richtung zu verzeichnen, die 1992 
etwa 111 000 Personen umfaßte. 

- Diese aktuellen Wanderungstendenzen 
sind vor dem Hintergrund eines fort-
schreitenden wirtschaftsstrukturellen und 
technologischen Wandels zu sehen: Der 
Einsatz neuer Technologien und die 
wachsende Bedeutung höherwertiger 
Produktion haben die Bedeutung „natür-
licher" Standortbedingungen weitge-
hend reduziert. Durch technische Innova-
tionsaktivitäten verändern sich die spezi-
fischen betrieblichen Standortanforde-
rungen, so etwa hinsichtlich des Flächen-
bedarfs, aber auch in Hinblick auf die 
Erweiterung der relevanten Standortfak-
toren um sogenannte „weiche" Faktoren 
(vgl. Kapitel 5). 

Die jeweiligen regionalen Entwicklungs-
chancen hängen zukünftig vermehrt da-
von ab, in welchem Maße es den Regio-
nen gelingt, sich geänderten Standortan-
forderungen anzupassen. 

Die technologischen und wi rtschaftlichen 
Rahmenbedingungen führen darüber 
hinaus zu neuen Anforderungen an 
betriebliche Flexibilität und Innovations-
fähigkeit: Der Einsatz flexibler Technolo-
gien, die interne Dezentralisierung von 
Großunternehmen oder die Auslagerung 
von Aktivitäten auf kleine und mittlere 
Unternehmen stellen mögliche betriebli-
che Reaktionsformen mit regionalen Fol-
gewirkungen dar. So erweist sich häufig 
die räumliche Nähe von Betrieben als 
Vorteil, wodurch das Entstehen regiona-
ler Informations- und Produktionsver-
bundsysteme begünstigt wird. Die Gren-
zen solcher regionalen Verbundsysteme 
sind eher fließend, da durch den lauf en-
den  Ausbau von Straßen- und Telekom-
munikationsverbindungen verbesserte 
Erreichbarkeiten geschaffen werden. 

- Diese Verbesserung verkehrlicher Er-
reichbarkeiten hat auch über die Entste-
hung und Begünstigung regionaler Ver-
bundsysteme hinaus bedeutende raum-
strukturelle Auswirkungen: So ist gene-
rell eine fortschreitende flächenhafte 
Suburbanisierung und die Auflösung von 
Zentrenorientierung zugunsten des Ent-
stehens räumlich und funktional vernetz-
ter Räume zu beobachten. 

Ein anschauliches Beispiel dafür liefert 
die Entwicklung des Berufsverkehrs: Fuh-
ren im Jahr 1970 noch ca. 34,5 v. H. der 
Erwerbstätigen mit dem eigenen Pkw zur 
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Wandel der Bevölkerungs

-

entwicklung 

Regionale Bevölkerungs-
prognose bis zum Jahr 2000 

Arbeit, so waren es im Jahr 1987 mit 
knapp 67 v. H. fast doppelt so viel. Lag die 
durchschnittliche Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz Anfang der 
sechziger Jahre noch bei ca. 9 km, so 
waren es Ende der achtziger Jahre etwa 
13,5 km. Höhere Geschwindigkeiten und 
bessere Erreichbarkeiten wurden also 
nicht zur Zeitersparnis genutzt, sondern 
um den räumlichen Aktionsradius auszu-
dehnen. In engem Zusammenhang damit 
steht, daß die Pendlerströme immer diffu-
ser werden. Zwar pendelt nach wie vor die 
Mehrzahl aus Umlandgemeinden in eine 
Kernstadt, aber es wächst der Anteil der-
jenigen Pendler, die tangential von einer 
beliebigen Umlandgemeinde in eine an-
dere Umlandgemeinde zur Arbeit fah-
ren. 

- Durch die veränderten wi rtschaftlichen 
Standortanforderungen wird ein Prozeß 
räumlicher und funktionaler Spezialisie-
rung gefördert: Immer mehr Städte und 
Regionen spezialisieren sich auf wirt-
schaftliche Teilbereiche und entwickeln 
sich etwa zu spezifischen Zentren für 
bestimmte industrielle Produktionen oder 

ausgewählte Dienstleistungen. Diese 
funktionale Spezialisierung bedeutet 
aber keineswegs einen neuen Trend zu 
einseitig strukturierten Wirtschaftsräu-
men; vielmehr verlangt die Konzentration 
auf einen wirtschaftlichen Teilbereich oft 
sogar vielfältige ergänzende Aktivitäten 
an einem Standort. 

2.1 Tendenzen der regionalen 
Bevölkerungs- 
und Haushaltsentwicklung 

Im Bundesgebiet lebten Ende 1992 knapp 
81 Mio. Menschen, davon 63,1 Mio. oder 
77,9 v. H. in den alten Ländern und 17,9 
Mio. oder 22,1 v. H. in den neuen Ländern. 
Berlin ist dabei insgesamt den neuen Län-
dern zugerechnet. 

Allein im Zeitraum 1990 - 1992 nahm die 
Bevölkerung in den alten Ländern um ca. 
2,6 Mio. Personen zu. In den neuen Ländern 
nahm die Bevölkerung im selben Zeitraum 
um 708 000 Personen ab, bedingt vor allem 
durch eine seit Herstellung der deutschen 
Einheit anhaltend hohe Abwanderung - vor 
allem jüngerer Menschen - aus den neuen 
in die alten Länder sowie einen rapiden 
Rückgang der Geburtenhäufigkeit. 

Der Binnenwanderungsverlust der neuen 
Länder im Zeitraum 1989 bis 1991 betrug rd. 
980 000 Personen. Die Geburtenzahlen gin-
gen von rd. 220 000 im Jahr 1989 auf ca. 
110 000 im Jahr 1992 (einschließlich Berlin) 
zurück, wobei diese sinkende Tendenz auch 
1993 noch anhielt. 

Regional differenzie rt  betrachtet hatten im 
Zeitraum 1989-1991 75 von 97 Regionen 
eine Bevölkerungszunahme zu verzeich-
nen. Die Regionen mit einer Bevölkerungs-
zunahme liegen mit Ausnahme von Berlin in 
den alten Ländern. In all diesen Regionen 
sind die Wanderungen die wichtigste Kom-
ponente der Bevölkerungsentwicklung, sei 
es, daß sie Sterbeüberschüsse mehr als kom-
pensieren, sei es, daß sie neben Geburten-
überschüssen zusätzlich mit zur Bevölke-
rungszunahme beitragen. Die Bevölke-
rungsabnahme der Regionen in den neuen 
Ländern speist sich in der Regel gleichzeitig 
aus Sterbeüberschüssen und Wanderungs-
verlusten. Dies gilt vor allem für Regionen 
im Süden der neuen Länder. 

2.1.1 Mittelfristige Perspektiven 

Die einzelnen demographischen Kompo-
nenten - natürliche Bevölkerungsentwick-
lung (Geburten abzüglich Sterbefälle), Bin-
nenwanderung und Außenwanderung - 
werden auch künftig sehr unterschiedlich 
die regionale Bevölkerungsentwicklung im 
Bundesgebiet prägen. Nach den Annahmen 
der regionalen Bevölkerungsprognose 2000 
der Bundesforschungsanstalt für Landes-
kunde und Raumordnung, die in wissen- 
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I Tabelle 2.1 Eckdaten der Bevölkerungsentwicklung 1989-1992 

Alte Länder Neue Länder 1) Bundesgebiet 

Bevölkerungsbestand 
Bevölkerung insgesamt 1989 
(in 1 000) 	 60 549 18 564 79 113 
Bevölkerung insgesamt 1991 
(in 1 000) 	 62 320 17 955 80 275 
Bevölkerung insgesamt 
30. September 1992 (in 1 000) 	 62 942 17 877 80 818 
Bestandsveränderung (in 1 000) 	. 2 393 -687 1 705 
1989-30. September 1992 
(1989 = 100) 	 104,0 96,3 102,2 

Altersstrukturen 
unter 20 Jahre 

1989 (in 1 000) 	 12 686 4 567 17 254 
1991 (in 1 000) 	 13 018 4 276 17 294 

(1989 = 100) 	 102,6 93,6 100,2 
1989 Anteil (v. H.) 	 21,0 24,6 21,8 
1991 Anteil (v. H.) 	 20,9 23,8 21,5 

20 bis unter 60 Jahre 
1989 (in 1 000) 	 35 237 10 539 45 777 
1991 (in 1 000) 	 36 385 10 211 46 596 

(1989 = 100) 	 103,3 96,9 101,8 
1989 Anteil (v. H.) 	 58,2 56,8 57,9 
1991 Anteil (v. H.) 	 58,4 56,9 58,0 

60 Jahre und älter 
1989 (in 1 000) 	 12 625 3 458 16 082 
1991 (in 1 000) 	 12 917 3 468 16 385 

(1989 = 100) 	 102,3 100,3 101,9 
1989 Anteil (v. H.) 	 20,9 18,6 20,3 
1991 Anteil (v. H.) 	 20,7 19,3 20,4 

Bevölkerungsbewegungen 
natürlicher Saldo 

(in 1 000) 	 43 -145 -102 
(je 1 000 Einwohner) 	 0,7 -7,8 -1,3 

Wanderungssaldo 	(in 1 000) 	 1 728 -464 1 264 
(je 1 000 Einwohner) 	 28,5 - 25,0 16,0 

1 ) einschließlich Berlin 

Quellen: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland, div. Jahrgänge; 
Vorabinformationen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 1992 

schaftlicher Eigenverantwortlichkeit im 
Auftrag des Bundesministeriums für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau erstellt 
worden ist, sind mittelfristig folgende Ent-
wicklungen zu erwarten: 

- Bis zum Jahr 2000 bzw. im Zeitraum 1990 
- 2000 wird es Außenwanderungsge-
winne von fast 5 Mio. Personen geben. 
Der weitaus größte Teil von ihnen wird 
sich in den alten Ländern ansiedeln. 

- Die Wanderungsverluste der neuen zu-
gunsten der alten Länder (Ost-West-Wan-
derung) nehmen mit zunehmender wirt-
schaftlicher Konsolidierung der neuen 
Länder kontinuierlich ab. 

- Die Binnenwanderung innerhalb der 
alten Länder bleibt stabil, die innerhalb 
der neuen Länder nimmt zu, d. h. einige 
größere Agglomerationsräume werden 
Wanderungsgewinne auf Kosten aller 
übrigen Regionen verzeichnen. 

- Die Geburtenhäufigkeit in den alten Län-
dern bleibt konstant. Die abrupt gesun-
kene Geburtenhäufigkeit in den neuen 
Ländern erlebt einen leichten Konsolidie-
rungsprozeß. 

- Die Lebenserwartungen nehmen zu. Un-
terschiede zwischen Männern und 
Frauen sowie regionale Unterschiede 
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Prognose: mittelfristige 
Bevölkerungszunahme 

(insbesondere zwischen Ost und West) 
bleiben zunächst bestehen. 

Sollten diese Entwicklungen eintreffen, 
wird die Bevölkerung Deutschlands auf 
mittlere Frist stark zunehmen. Die Bevölke-
rungsprognose der Bundesforschungsan-
stalt für Landeskunde und Raumordnung 
geht von einem Anstieg der Bevölkerungs-
zahl im vereinten Deutschland von 79,1 
Mio. Menschen (Ende 1989) auf etwa 83,1 
Mio. zum Jahresende 2000 aus. Dies bedeu-
tet eine Zunahme um etwa 5 v. H. Länger-
fristig ist jedoch nach dem Jahr 2010 mit 
einem insgesamt sehr deutlichen Bevölke-
rungsrückgang zu rechnen. 

Auf den Prognosecharakter dieser Aussa-
gen mit den zwangsläufig damit verbunde-
nen Unwägbarkeiten ist - insbesondere im 
Hinblick auf die Faktoren, die die Außen

-

wanderung beeinflussen - ausdrücklich 
aufmerksam zu machen. 

Die Ministerkonferenz für Raumordnung 
hat auf ihrer Sitzung am 5. November 1993 
in Magdeburg die grundsätzlichen Ergeb-
nisse der regionalen Bevölkerungsprognose 
der Bundesforschungsanstalt für Landes-
kunde und Raumordnung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Eine Erweiterung des 
Prognosezeitraumes bis zum Jahr 2010 wird 
demnächst angestrebt. Dabei sind auch die 
zugrundegelegten Annahmen, etwa hin-
sichtlich der Außen- und Binnenwande-
rung, zu überprüfen. Ein solches Vorgehen 
trägt dem Umstand Rechnung, daß gerade 
in Zeiten des starken Umbruchs Prognosen 
der ständigen Überprüfung und Fortent-
wicklung bedürfen. 

Hinzuweisen ist ferner darauf, daß seit 
geraumer Zeit eine interministerielle Ar- 
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Tabelle 2.2 Bevölkerungsentwicklung bis 2000 

Merkmal Alte Länder Neue Länder 1 ) Bundesgebiet 

Bevölkerungsbestand (in 1 000) 
am 31. Dezember 1989 	 60 549 18 564 79 113 
Bevölkerungsbewegungen 
(in 1 000) 1990-2000 
- Geburten 	 7 494 1 272 8 766 
- Sterbefälle 	 7 466 2 247 9 713 
- Binnenzuzüge 	 23 159 3 833 26 992 
- Binnenfortzüge 	 22 256 4 736 26 992 
- Au
- Außenfortzüge 	5 913 496 6 409 

ßenzuzüge 	 10 240 1 097 11 337 
    

Bevölkerungsbestand (in 1 000) 
am 31. Dezember 2000 	 65 805 17 288 83 093 

1 ) einschließlich Berlin 

Quellen: BfLR-Bevölkerungsprognose 1989-2000; Laufende Raumbeobachtung der BfLR 

Prognose: Anhaltende Binnen

-

wanderungen, anwachsende 
Außenzuwanderungen 

beitsgruppe beim Bundesministerium des 
Innern verschiedene Modellrechnungen für 
die mittel- und längerfristige Bevölkerungs-
vorausschau durchführt und hierbei auch 
die Auswirkungen auf relevante Politikbe-
reiche (etwa Infrastruktur) zu erfassen ver-
sucht. 

Hinter dieser Gesamtentwicklung verber-
gen sich gravierende räumliche Unter-
schiede der Entwicklung mit stark gegen-
läufigen Tendenzen in alten und neuen 
Ländern: So ist in den neuen Ländern mit 
einer Bevölkerungsabnahme um fast 7 v. H., 
in den alten Ländern dagegen mit Zuwäch-
sen von fast 9 v. H. zu rechnen. 

Die wichtigste Komponente der Bevölke-
rungsentwicklung werden auch in den neun-
ziger Jahren die Wanderungen, insbeson-
dere die Außenwanderungen, sein. In den 
alten Ländern wechseln infolge der hohen 
Außenwanderungsgewinne viele Regionen 
- im Vergleich zu den achtziger Jahren - von 
der „Verlierer- " auf die „Gewinnerseite" 
über. Regionen mit einer starken Zunahme 
der Bevölkerungszahl (z. T. von 10 v. H. und 
mehr) finden sich vor allem im süddeut-
schen Raum. 

Insgesamt kommt es, noch verstärkt durch 
die anhaltende Ost-West-Wanderung - zu 
erheblichen Veränderungen der regionalen 
Bevölkerungspotentiale in Deutschland. 
Der Anteil der Bevölkerung der neuen Län-
der an der Gesamtbevölkerung in Deutsch-
land wird bis zum Jahr 2000 um rd. 10 v. H. 
abnehmen. Alle Regionen des Ostens - mit 
Ausnahme von Berlin- werden Bevölke-
rungsverluste zu verzeichnen haben, die 
meisten von 10 v. H. und mehr. 

Wegen der hohen Bedeutung der Außen-
wanderungen für die Bevölkerungsent-
wicklung insgesamt und wegen der Kon-
zentration dieser Wanderungsbewegung 
auf die Agglomerationsräume wird die 
Bevölkerungsdynamik in den neunziger 

Jahren vorwiegend eine Angelegenheit der 
Agglomerationsräume sein. Auf sie wird in 
erster Linie die Aufgabe zukommen, die zu 
erwartende starke Bevölkerungszunahme 
räumlich und sozial zu integrieren. 

2.1.2 Altersstrukturelle 
Veränderungen 

Der abrupte und überaus starke Rückgang 
der Geburtenhäufigkeit und die in den neun-
ziger Jahren noch anhaltende Ost-West

-

Wanderung werden in den neuen Ländern 
in allen Regionen zu einer gravierenden 
Abnahme der Zahl der Einwohner unter 20 
Jahren führen, und zwar im Durchschnitt 
um etwa 25 v. H. gegenüber dem Bevölke-
rungsstand am Jahresende 1989. Umge-
kehrt führte und führt derzeit der „Echoef-
fekt" der geburtenstarken Jahrgänge der 
sechziger Jahre in den alten Ländern zu 
erhöhten Geburtenzahlen. Zusammen mit 
Wanderungsgewinnen führt dies hier zu 
einer Zunahme der Zahl der unter 20jähri-
gen bis zum Jahr 2000 um fast 12 v. H. 
Regional konzentriert sich die Zunahme vor 
allem auf Regionen im süddeutschen 
Raum. 

Die Zahl der Personen im Alter zwischen 20 
und 60 Jahren, das demographische Er-
werbspotential, nimmt nur in den neuen 
Ländern leicht ab und führt damit hier zu 
einer gewissen Entlastung des Arbeits-
marktes. Für die alten Länder muß dagegen 
damit gerechnet werden, daß bis Mitte der 
neunziger Jahre gegenüber 1989 fast zwei 
Millionen Personen zusätzlich im Erwerbs

-

potential sind. 

Relativ noch stärker nimmt die für die Woh-
nungsnachfrage und Siedlungsentwicklung 
bedeutsame Gruppe der 20- bis 45jährigen 
zu. Der durch diese Bevölkerungsgruppe 
bewirkte demographische Siedlungsdruck 
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Langfristige Alterung 
der Bevölkerung 

wird auch künftig in den bislang schon stark 
betroffenen großen Agglomerationsräumen 
- vor allem der alten Länder - am stärksten 
sein. 

Der Prozeß der Alterung der Bevölkerung ist 
ein stabiler Trend, der von den veränderten 
Rahmenbedingungen der Bevölkerungs-
entwicklung zu Beginn der neunziger Jahre 
so gut wie unbeeinflußt bleiben wird. Fast 
gleichlaufend in West und Ost nimmt die 
Zahl der über 60jährigen bis zum Jahr 2000 
in den alten Ländern um über 20 v. H., in 
den neuen Ländern um rd. 17 v. H. zu. Das 
zahlenmäßige Verhältnis zwischen jünge-
ren und älteren Menschen kehrt sich fak-
tisch um. 

2.1.3 Entwicklung der Zahl 
der Haushalte 

Die Bevölkerungsentwicklung ist als direk-
ter Indikator für potentiellen Siedlungs-
druck weniger geeignet als die Entwicklung 
der Zahl der privaten Haushalte. Diese 
hängt nicht nur ab von der Bevölkerungs-
entwicklung, sondern auch vom Haushalts-
bildungsverhalten. In der Vergangenheit 
zeigte sich ein bisher ungebrochener Trend, 
in immer kleineren Haushalten zu leben. 
Dieser Trend ist auf folgende Ursachen 
zurückzuführen: Rückgang der Drei-Gene-
rationen-Haushalte; Abnahme der Kinder-
zahl je Frau; Abschwächung der Heiratsnei-
gung; Zunahme der Scheidungsneigung; 
kürzere Verweildauer der Kinder im Eltern-
haus; gestiegene Differenz in der Lebens-
erwartung von Männern und Frauen. 
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Unterschiedliche 
Haushaltsgrößen in alten 

und neuen Ländern 

Der Trend zum Leben in kleineren Haushal-
ten ist in den alten Ländern schon weiter 
fortgeschritten als in den neuen: Die durch-
schnittliche Haushaltsgröße betrug do rt 

 1991 2,38 Personen, im alten Bundesgebiet 
bereits nur noch 2,25 Personen. Im Westen 
herrscht zudem (noch) ein größerer Pluralis-
mus der Lebensstile. Dieser zeigt sich in 
einer breiteren Streuung der Haushaltsgrö-
ßenklassen um die durchschnittliche Haus-
haltsgröße, wobei ganz kleine und ganz 
große Haushalte häufiger vertreten sind. 

Eine regionale Auswertung, die die jeweili-
gen Haushaltsgrößenanteile untersuchte, 

erbrachte daher jeweils typische Struktu-
ren. Die für die neuen Länder charakteristi-
schen Konstellationen konzentrieren sich 
auf mittlere Haushaltsgrößen mit zwei bis 
vier Personen, wobei ein internes Gefälle 
sich an der Siedlungsstruktur orientiert: 
Größere Haushalte mit drei oder vier Perso-
nen sind in den eher ländlich geprägten, 
kleinere Haushalte mit zwei Personen dage-
gen in den hoch verdichteten Regionen 
stark überrepräsentiert. Im Westen zeigt 
sich teilweise eine räumliche Polarisierung 
mit einerseits sehr stark überrepräsentier-
ten Einpersonenhaushalten in hochverdich-
teten Regionen mit zudem großen Universi- 
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täten und andererseits ländlich geprägte 
Regionen, in denen große Haushalte mit 
fünf oder mehr Personen stark überpropor-
tional vertreten sind. 

Langfristig ist mit einer Angleichung der 
Haushaltsstrukturen des Ostens an den 
Westen zu rechnen. Der Anteil kleinerer 
Haushalte (insbesondere mit nur einer Per-
son) würde demnach zunehmen, der Anteil 
der großen Haushalte mit fünf oder mehr 
Personen dagegen stark abnehmen. Getra-
gen wird dieser Prozeß durch das verän-
derte generative Verhalten der Frauen in 
den neuen Ländern (weniger Kinder, zudem 
später im Lebenszyklus geboren; höherer 
Anteil kinderloser Frauen). Beschleunigt 
wird die erwartete Angleichung durch 
selektive Wirkungen der Ost-West-Binnen

-

wanderungen: Abwanderungen junger Er-
werbspersonen bedeuten vielfach deren 
Verlassen ihres Elternhauses, sie führen im 
Osten somit zu Haushaltsverkleinerungen. 
Andererseits konzentrieren sich Zuwande-
rungen in die neuen Länder derzeit auf 
kleine Haushalte oder gar auf Einzelperso-
nen. 

Bei der Einschätzung der Dynamik des 
Angleichungsprozesses ist zu berücksichti-
gen, daß das vorhandene Wohnungsange-
bot einen Engpaßfaktor für Haushaltsgrün-
dungen darstellen kann. Die ökonomische 
Entwicklung, insbesondere das Wohnungs-
markt- und Arbeitsmarktgeschehen sind 
daher wesentliche Determinanten auch der 
demographischen Entwicklung. 
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Alte Länder: Verlagerung zum 
tertiären Sektor 

2.2 Tendenzen der regionalen 
Arbeitsmarktentwicklung 

2.2.1 Ausgangssituation 

Die überaus günstige wirtschaftliche Ent-
wicklung in der zweiten Hälfte der achtziger 
Jahre hat die Zahl der Beschäftigten in den 
alten Ländern von 1988 bis Ende 1991 um 
rd. 1,96 Mio. ansteigen lassen und damit zu 
einem historischen Höchststand der Be-
schäftigung geführt. Die Beschäftigungsge-
winne wurden dabei überwiegend vom ter-
tiären Sektor getragen. Zunehmend findet 
ein Wechsel von Arbeitsplätzen vom sekun-
dären in den tertiären Sektor statt, da Unter-
nehmen des sekundären Sektors verstärkt 
dazu tendieren, bisher selbsterbrachte 
Dienstleistungen von außen zu beziehen. 

Gleichzeitig schreitet der Prozeß der Terti-
ärisierung der Warenproduktion weiter 
voran. Der wirtschaftliche Strukturwandel 
begünstigte im sekundären Sektor vor allem 
die moderne, technikgeprägte Produktion 
höherwertiger Produkte. Diese Entwick-
lung ging zu Lasten traditioneller Industrie-
bereiche. 

Die Beschäftigtenzunahme in der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre verteilte sich 
relativ gleichmäßig auf die verschiedenen 
Teilregionen der alten Länder. Durch die 
Öffnung der innerdeutschen Grenze und 
die Herstellung der deutschen Einheit ver-
zeichnen seit 1990 vor allem die Regionen 
der alten Länder deutliche Beschäftigungs-
zuwächse, die bisher u. a. wegen der ehe-
maligen Grenzlage eher benachteiligt wa-
ren. 
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Neue Länder: Ausgeprägte 
Anpassungserfordernisse und 

erste Erfolge im Strukturwandel 

Dazu zählen Berlin (Westteil), Schleswig

-

Holstein, Niedersachsen und Hamburg 
sowie Nordbayern. Offensichtlich haben 
Wirtschaftsleben und Beschäftigung in den 
Regionen entlang der ehemaligen inner-
deutschen Grenze durch die Vereinigung 
besonders starke Impulse erhalten - sei es, 
daß Personen aus den neuen Ländern ihren 
Nachholbedarf vor allem hier gedeckt 
haben, oder sei es, daß westdeutsche Fir-
men mit Aktivitäten in den neuen Ländern 
vorzugsweise hier gegründet wurden oder 
expandiert haben, weil infolge der Grenz-
öffnung qualifizierte Arbeitskräfte reichlich 
verfügbar waren. 

In den neuen Ländern zeigt der wirtschaft-
liche Erholungsprozeß nach dem Umbruch 
Fortschritte. Vorliegende Prognosen rech-
nen mit einem weiteren Anstieg der gesamt-
wirtschaftlichen Produktion in den neuen 
Ländern. Vor dem Hintergrund der gravie-
renden Anpassungserfordernisse sowie der 
derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung wird aber deutlich, daß der wirt-
schaftliche Aufbau der neuen Länder nur 
mittel- bis langfristig gelöst werden kann. 

Vor allem die Industrie in den neuen Län-
dern unterliegt einem starken Konkurrenz-
druck und gravierenden Anpassungspro-
blemen. Ihre Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Osthandels ist nach wie vor 
stark. Die notwendige Umorientierung auf 
die westlichen Märkte vollzieht sich bisher 
nur schleppend. Gerade hier ist die Indu-
strie einem starken Konkurrenzdruck aus-
gesetzt. 

Die Sicherung einer industriellen Basis in 
den neuen Ländern ist eine wichtige Vor

-

aussetzung für deren wirtschaftliche Ent- 

wicklung, da ohne eine industrielle Basis 
auch weite Teile des Dienstleistungsbe-
reichs ohne langfristige Entwicklungschan-
cen bleiben werden. Wesentliche Teile des 
tertiären Sektors hängen direkt über Ab-
satz- und Bezugsverflechtungen von der 
gewerblichen Warenproduktion ab. Die in 
der Industrie erzielten Einkommen bilden 
auch eine wichtige Grundlage für die Nach-
frage nach haushaltsorientierten Dienstlei-
stungen. 

In den neuen Ländern hat der wirtschaftli-
che Anpassungsprozeß zu einem raschen 
Einbruch von Produktion und Beschäfti-
gung geführt, vor allem in der Landwirt-
schaft und im Produzierenden Sektor. In der 
Landwirtschaft ist heute nur noch ein Drittel 
der Erwerbstätigen von 1990 beschäftigt, im 
verarbeitenden Gewerbe weniger als die 
Hälfte. Deutliche Zunahmen zeigten sich 
bei den sonstigen Dienstleistungen, in der 
Nachrichtenübermittlung sowie bei Kredit-
instituten und Versicherungen. 

Trotz einer starken Steigerung der Investi-
tionstätigkeit im Jahr 1991 ging der 
Beschäftigungsabbau weiter: 2,9 Mio. Be-
schäftigungsverhältnisse wurden zwischen 
November 1990 und November 1991 been-
det. Demgegenüber wurden nur 2,3 Mio. 
neu aufgenommen. Einen überdurch-
schnittlichen Beschäftigungsrückgang hat 
mit 21,3 v. H. Sachsen-Anhalt zu verzeich-
nen, während Sachsen mit 18,7 v. H. die 
geringsten Beschäftigungsverluste auf-
weist. Diese relativ geringen regionalen 
Differenzen verdeutlichen, daß alle neuen 
Länder in gleicher Weise erhebliche Pro-
bleme mit dem sich vollziehenden Struktur-
wandel haben. 

2.2.2 Mittelfristige Perspektiven 

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 
seit der deutschen Einigung ist durch eine 
deutliche Abschwächung gekennzeichnet, 
die seit etwa Mitte 1992 sogar in einen 
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktion umgeschlagen ist. Ein Rückgang 
des Bruttosozialprodukts und der Erwerbs-
tätigen im Jahre 1993 ist mittlerweile sicher. 
Nach vorliegenden Schätzungen ist die Zahl 
der Erwerbstätigen in den alten Ländern 
1993 gegenüber 1992 schon um mehr als 
600 000 zurückgegangen (Stand: Oktober 
1993). 

Aussagen zu den Perspektiven der Wi rt
-schafts-und Arbeitsplatzentwicklung in den 

neunziger Jahren sind mit großen Unwäg-
barkeiten verbunden. Die neuen politischen 
Rahmenbedingungen (Herstellung der 
deutschen Einheit, europäischer Binnen-
markt, Öffnung Osteuropas) verändern in 
vielfältiger Weise die Wettbewerbsbedin-
gungen und Nachfragepotentiale auf den 
nationalen und internationalen Märkten. 

Die Bundesregierung geht in ihren mittelfri- 
stigen Projektionen davon aus, daß die wirt- 
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Prognose: Entwicklung 
des Arbeitskräftebedarfs 

— in den alten Ländern: 
zunächst Anstieg, 

— in den neuen Ländern: 
deutlicher Rückgang 

der Zahl der 
Erwerbspersonen 

schaftliche Entwicklung in den alten Län-
dern zum mittelfristigen Wachstumspfad 
der Vergangenheit zurückkehrt. Für die 
neuen Länder wird - ausgehend von der 
Annahme kräftiger Investitionen - ein dyna-
mischer Prozeß der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung erwartet. Insgesamt dürfte es 
in den neuen Ländern zu erheblichen Ver-
änderungen der Beschäftigungsstruktur 
durch Annäherung an die Beschäftigungs-
struktur in den alten Ländern kommen. 

Die zukünftige Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstruktur dürfte insgesamt in Deutsch-
land zunehmend durch forschungs- und 
entwicklungsintensive Hochtechnologien, 
durch flexible, individuelle, umweltverträg-
liche Fertigungen und Dienstleistungen 
sowie durch eine außerordentlich hohe 
internationale Arbeitsteilung und Verflech-
tung geprägt sein. Der künftige Arbeitskräf-
tebedarf wird sich demzufolge noch mehr zu 
Berufen und Branchen mit Dienstleistungs-
tätigkeit im weitesten Sinne verschieben. 
Der Wandel der Branchen- und Tätigkeits-
struktur wird zu zusätzlichen Anforderun-
gen an die Arbeitskräfte führen. Qualifika-
tion und Flexibilität werden zu Schlüssel-
größen für die Bewältigung des fortschrei-
tenden Strukturwandels und damit für die 
künftige Wirtschaftsentwicklung. 

Die Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs 
ist in den alten Ländern insgesamt bis weit 
in die zweite Hälfte der neunziger Jahre 
durch einen Anstieg der Zahl der Erwerbs-
personen gekennzeichnet. Die Erwerbsper-
sonenzahl steigt dabei bis etwa 1997 auf 
einen Höchstwert an und beginnt dann bis 
2000 wieder zurückzugehen. 

In den neuen Ländern ist bis zum Jahr 2000 
mit einem deutlichen Rückgang der Er-
werbspersonen zu rechnen. Das ist zum 
einen auf den Rückgang der Erwerbsbetei-
ligung zurückzuführen, die sich bis dahin 
insbesondere bei den Frauen an die niedri-
geren Werte der alten Länder angeglichen 
haben dürfte. Zum anderen tragen auch die 
anhaltende Abwanderung vor allem von 
jüngeren Erwerbspersonen sowie alters-
strukturelle Veränderungen zu diesem Er-
gebnis bei. In einigen Regionen (Prignitz, 
Schwedt-Eberswalde, Oberlausitz) ergeben 
sich Rückgänge in der Größenordnung von 
bis zu 30 v. H. Insgesamt dämpft der 
Erwerbspersonenrückgang die Arbeits-
marktprobleme in den neuen Ländern. 

Zunächst ist keine grundlegende Besserung 
am Arbeitsmarkt in Aussicht. In vielen 
Regionen sowohl der alten wie auch der 
neuen Länder werden die Beschäftigungs-
probleme in den nächsten Jahren eher noch 
zunehmen. Die Gefahr eines zunehmenden 
Fachkräftemangels und erheblicher Quali-
fikationsdefizite bei vielen Erwerbstätigen 
können ebenso wie die demographische 
Entwicklung, der ausgeprägte Rückgang 
der jüngeren Erwerbspersonenjahrgänge 
und die daraus resultierende Alterung des 
Erwerbspersonenpotentials die strukturelle 
Anpassungsfähigkeit der Wi rtschaft ver-
mindern. 

2.3 Tendenzen der regionalen 
Siedlungsentwicklung 

2.3.1 Ausgangssituation 

Nach der im vierjährigen Abstand durchge-
führten amtlichen Flächenerhebung nahm 
in den alten Ländern die Siedlungs- und 
Verkehrsfläche zwischen 1981 und 1989 
täglich um rd. 100 ha zu. Im Vergleich zum 
Zeitraum 1981 bis 1985 mit täglich 114 ha 
fiel allerdings die Flächeninanspruch-
nahme für Siedlungszwecke im Zeitraum 
1985 bis 1989, also in der zweiten Hälfte der 
achtziger Jahre, mit täglich 87 ha deutlich 
geringer aus. Der Anteil der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche an der Gesamtfläche für die 
alten Länder liegt heute bei 12 v. H., der für 
die neuen Länder beträgt 9,9 v. H. 

Entscheidend zur weiteren Zunahme der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen in den 
achtziger Jahren hat ganz offensichtlich der 
anhaltende, flächenzehrende Suburbani-
sierungsprozeß von Bevölkerung und Ar-
beitsplätzen, d. h. die starke Zunahme der 
Zahl der Einwohner und Arbeitsplätze in 
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Tabelle 2.3 Bodennutzung im Bundesgebiet 

Alte Länder 1) Neue Länder 2) Bundesgebiet 

Nutzungsart Insgesamt Anteil an der Insgesamt Anteil an der Insgesamt Anteil an der 
Gesamtfläche Gesamtfläche Gesamtfläche 

1 000 ha v. H. 1 000 ha v. H. 1 000 ha v. H. 

Siedlungs- und Verkehrsfläche 	 3 045 12,2 1 074 9,9 3) 4 119 11,5 
Landwirtschaftsfläche 	 13 355 53,7 6 171 57,0 19 526 54,7 
Waldfläche 	 7 401 29,8 2 983 27,5 10 384 29,1 
Wasserfläche 	 450 1,8 314 2,9 764 2,1 
Sonstige Flächen 	 610 2,5 291 2,7 901 2,5 

Gesamtfläche 	 24 862 100,0 10 833 100,0 35 695 100,0 

1) einschließlich Berlin (Westteil) 
2) einschließlich Berlin (Ostteil) 
3) Daten ergeben sich als Restgröße: von der Wirtschaftsfläche werden abgezogen: Land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche, Wasserflächen und sonstige 

Flächen (Korbweidenanlagen, Ödland, Unland, Abbauland) 

Quellen: Statistisches Jahrbuch der DDR 1990; Statistisches Bundesamt, Flächenerhebung 1989, Baulandbericht 1993 des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Höchste Siedlungsflächen

-

zunahme im Umland 
der Kernstädte 

den Umlandräumen, beigetragen. Das Um-
land der Kernstädte weist absolut betrachtet 
in den achtziger Jahren die mit Abstand 
höchste Siedlungsflächenzunahme auf. 
Dies gilt auch für die aktuelle zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme für Siedlungs-
zwecke. Bemerkenswert ist, daß der Anteil 
der für wirtschaftliche Zwecke in Anspruch 

genommenen Grundstücksfläche an der 
Flächenneuinanspruchnahme in allen Teil-
räumen dabei mehr oder weniger deutlich 
größer ist als für wohnbauliche Zwecke. Die 
Gesamtthematik wird umfassend in dem 
vom Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau vorgelegten Bau-
landbericht 1993 dargestellt. 
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Regional differenzierter 
Siedlungsdruck 

2.3.2 Mittelfristige Perspektiven 

Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sich die 
beobachteten Tendenzen der Siedlungsent-
wicklung fortsetzen und in den neunziger 
Jahren ein neuer, starker Siedlungsschub 
ansteht. Bestimmend dafür sind u. a. die 
mittelfristig zu erwartende regionale Bevöl-
kerungs- und Haushaltsentwicklung, die 
regionale Beschäftigtenentwicklung ein-
schließlich beschäftigungsstruktureller Ver-
änderungen sowie allgemeine Entwick-
lungstrends im Verkehrsbereich. 

Für die weitere Siedlungsentwicklung von 
Bedeutung ist vor allem die Bevölkerungs-
gruppe der 20- bis unter 45jährigen, da sie in 
erster Linie für die Neunachfrage nach 
Wohnungen, aber auch nach Arbeitsplätzen 
und die damit verbundene Neuinanspruch-
nahme von Flächen bestimmend sein wird. 

Regional differenzie rt  betrachtet macht sich 
der demographisch bedingte Siedlungs-
druck in erster Linie in den großen Agglo-
merationsräumen im Süden und Westen des 
Bundesgebietes bemerkbar. Eine starke 
Bevölkerungszunahme einerseits und we-
gen der schon hohen Siedlungsdichte viel-
fach nur noch geringe Spielräume für die 
Neuausweisung von Bauland andererseits 
treffen hier zusammen und könnten zu 
einem weiteren Siedlungswachstum in der 
Fläche führen. 
Auch der Flächenbedarf für wi rtschaftliche 
Zwecke wird mittelfristig weiter ansteigen. 
Dies gilt sowohl für Büroflächen als auch für 
Produktionsflächen. Da die Möglichkeiten 
zur Deckung dieses Flächenbedarfs im 
Bestand (Brachflächenrecycling, Gebäude-
wiedernutzung, Nachverdichtung im Be-
stand usw.) sich als schwierig und nur lang-
fristig als umsetzbar erweisen, wird die 
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Neue qualitative Anforderungen 
an das Flächenangebot 

Inanspruchnahme von Flächen im Freiraum 
für wirtschaftliche Zwecke weiter anhal-
ten. 

Dabei dürften sich mittelfristig die gegen-
wärtigen regionalen Trends eher fortsetzen. 
Weiterer Flächenbedarf wird vor allem in 
den prosperierenden Agglomerationsräu-
men im Westen entstehen. Lokale Flächen-
knappheiten bewirken hier eher eine all-
mähliche Ausdehnung der Nachfrage ins 
ländliche Umland als einen größeren räum-
lichen Sprung. Längerfristig jedoch können 
auch andere, derzeit weniger lagebegün-
stigte Räume in den neuen Ländern kompa-
rative Vorteile (Arbeitskräfte, Lebenshal-
tungskosten, freiwerdende Flächen, evtl. 
gesteigerte Wohn- und Freizeitwerte) ins 
Feld führen und damit ihre Position verbes-
sern. 

Mit dem wirtschaftsstrukturellen und tech-
nischen Wandel dürften die qualitativen 
Anforderungen an das Flächenangebot stei-
gen: Hierzu zählen ein hoher Wohn- und 
Freizeitwert, das kulturelle Angebot, die 
Bildungsmöglichkeiten, vor allem aber die 
Ausstattung mit Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen. Große Bedeutung hat 
auch das Image einer ! Stadt bzw. einer 
Region, nicht zuletzt in Verbindung mit der 
Existenz bestimmter Betriebe oder einer 
bestimmten Wirtschaftsstruktur. 

Schließlich werden auch die mittelfristig zu 
erwartenden hohen Verkehrszuwächse zu 
einer weiteren Siedlungsflächenauswei-
tung führen. Die Herstellung der deutschen 
Einheit und das Zusammenwachsen Euro-
pas verleihen der ohnehin rasanten Ver-
kehrsentwicklung eine zusätzliche Dyna- 
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Schrumpfungsprozesse 
in Teilräumen 

mik. Die zur Bewältigung dieser Dynamik 
erforderliche Verbesserung und Auswei-
tung der Verkehrsinfrastruktur ist in einem 
engen Zusammenhang mit einer z. T. 
expandierenden, extensiven Siedlungsent-
wicklung, d. h. einer verstärkten Flächenin-
anspruchnahme für Zwecke des Wohnens 
und Wirtschaftens, zu sehen. Generell ist auf 
die enge Wechselbeziehung zwischen Ver-
kehrsflächenausweitung, Raumnutzungs-
wandel und Siedlungsflächenwachstum 
hinzuweisen. 

Insgesamt ist in mittelfristiger Perspektive 
anzunehmen, daß in vielen Agglomera

-

tionsräumen in den neunziger Jahren mit 
einem starken Siedlungsdruck gerechnet 
werden muß. Er wird zu erheblichen Kon-
flikten zwischen Freiraumerhalt und Sied-
lungsflächenbedarf führen (vgl. hierzu Ka-
pitel 4). 
Neben den Regionen mit Siedlungsdruck 
gibt es aber auch Teilräume, vor allem in 
den neuen Ländern, für die Schrumpfungs-
prozesse charakteristisch sind, d. h. eine 
starke Bevölkerungsabnahme sowie ein 
weiterer Beschäftigungsrückgang, die mit-
telfristig die Stabilität und Funktionsfähig-
keit der Raum- und Siedlungsstruktur in 
diesen Räumen gefährden könnten. 
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Teil Il: Raumstruktur - Siedlungssystem und Raumnutzung 

Vorbemerkung 

Raumordnungspolitischer 
Orientierungsrahmen 

Ausgeprägte Verflechtungen als 
Kennzeichen des deutschen 

Siedlungssystems 

Der vom Bundesministerium für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau erarbeitete 
und von der Ministerkonferenz für Raum-
ordnung im November 1992 einstimmig 
verabschiedete Raumordnungspolitische 
Orientierungsrahmen hat zum Anliegen, 
die Raum- und Siedlungsstruktur des Bun-
desgebietes konzeptionell weiterzuführen 
und neue Impulse für die Raumentwicklung 
zu geben. 

Dies geschieht in zweifacher Weise: In einer 
bewußt holzschnittartigen Sichtweise wer-
den die Grundmuster der Raum- und Sied-
lungsstruktur hervorgehoben. In einem 
zweiten Schritt werden sodann aus Bundes-
sicht für einzelne Teilbereiche Leitbilder für 
die anzustrebende Raumstruktur formuliert 
und erste Hinweise zur weiteren Umsetzung 
aufgezeigt. 

Der Orientierungsrahmen bewertet die 
deutsche Raumentwicklung aus zwei Blick-
winkeln: 

- Als Siedlungssystem stellt die Bundes-
republik einen hochgradig verstädterten 
Raum mit ausgeprägten Verflechtungen 
und Abhängigkeiten der Räume unter-
einander dar. In den Stadt-Land-Bezie-
hungen hat ein Wandel stattgefunden, die 
Einzugsbereiche der großen Verdich-
tungsräume sind gewachsen, zwischen 
ihnen sind vielfältige Überlappungs- und 
Übergangsbereiche entstanden. Diese 
geringer verdichteten, ländlich gepräg-
ten Räume sind mit den Stadtregionen 
wirtschaftlich und sozial mehr oder weni-
ger eng verflochten bzw. in sie inte-
griert. 

Der Orientierungsrahmen sieht beson-
ders für den Norden und Nordosten der 
neuen Länder eine besondere raumstruk-
turelle Situation: Durch die im Bundesge-
biet einmalige, außerordentlich geringe 
Bevölkerungsdichte, den Strukturum-
bruch einer bislang einseitig auf die Land-
wirtschaft und die Werftindustrie ausge-
richteten Wirtschaftsstruktur und die um-
fangreichen, qualitativ hochwertigen 
Freiräume sind die räumlichen Ausgangs-
bedingungen in dieser Region deutlich 
von der Situation des übrigen Bundesge-
bietes zu unterscheiden. Damit verbun-
den sind in erster Linie ausgeprägte struk-
turelle Anpassungsprobleme, zum Teil 
aber auch Entwicklungsmöglichkeiten, 
insbesondere im Fremdenverkehr. 

- Die überwiegend engen funktionalen 
Verflechtungen führen aus dem Blickwin-
kel konkreter Flächennutzung zu teil-
weise beträchtlichen Konfliktpotentialen: 
Die unterschiedlichen Nutzungsansprü-
che überlagern sich in der Regel und 

führen zu Konflikten, die nur im Rah-
men von Abwägungsprozessen zu lösen 
sind. 

Teil II des Raumordnungsberichts 1993 stellt 
weiterführende Erkenntnisse zu diesen bei-
den Ansatzpunkten des Raumordnungs

-

politischen Orientierungsrahmens vor: 

Kapitel 3 kennzeichnet vor dem Hinter-
grund des raum- und siedlungsstrukturellen 
Wandels die heutige Struktur des Sied-
lungssystems. Besonderes Gewicht wird auf 
die vielfältigen Verflechtungsbeziehungen, 
die Bedeutung städtischer Vernetzung so-
wie die wechselseitigen Beziehungen zwi-
schen Stadtregionen und geringer verdich-
teten, ländlich geprägten Räumen gelegt. 

In Kapitel 4 wird diese Sichtweise ergänzt 
um die Betrachtung räumlicher Nutzungs-
konflikte. Nach einer allgemeinen Bewer-
tung von Flächennutzungskonflikten wer-
den die jeweils spezifischen Nutzungskon-
flikte ausgewählter Räume behandelt. 

In Kapitel 5 werden abschließend die aus 
raumstruktureller Sicht besonders bedeut-
samen Standortfaktoren behandelt: Neben 
der grundsätzlichen Bedeutung der dezen-
tralen Siedlungsstruktur als Standortfaktor 
geht es hierbei vor allem um die jeweilige 
regionale Ausgestaltung der Verkehrs- und 
Energieinfrastruktur, der Sicherung von 
Freiräumen sowie der kulturellen Infra-
struktur. 

3 Siedlungssystem 

Die Raum- und Siedlungsstruktur des Bun-
desgebietes ist durch ausgeprägte Verflech-
tungen gekennzeichnet. Die Zunahme die-
ser Verflechtungen führt zur weitgehenden 
Auflösung des klassischen raumordnungs-
politischen Gegensatzes zwischen Verdich-
tungsräumen und ländlichem Raum. Beson-
ders bedeutsam für diese Entwicklung ist 
zum einen die Verlagerung der Erwerbstä-
tigkeit von der Landwirtschaft zur Industrie 
und schließlich zu den Dienstleistungen, 
zum anderen die Verbesserung der Erreich-
barkeitsverhältnisse und die damit einher-
gehende Ausweitung der Einzugsbereiche 
der großen Stadtregionen. 

Ein weiteres herausragendes Kennzeichen 
der heutigen Raumstruktur sind die in den 
großen Stadtregionen unterschiedlich stark 
ausgeprägten Be- und Überlastungser-
scheinungen. Neben den hohen Verkehrs-
emissionen und der Lärmbelastung gilt dies 
vor allem für die starke Flächeninanspruch- 
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nahme und Freiraumversiegelung, die Eng-
pässe auf dem Wohnungsmarkt sowie die 
hohen Boden- und Mietpreise. 

Für die Mehrzahl der geringer verdichteten 
Räume mit ländlichem Erscheinungsbild 
gilt heute eine mehr oder weniger enge 
Verflechtung mit den großen Stadtregio-
nen. Insbesondere in den neuen Ländern 
gibt es aber nach wie vor auch dünn besie-
delte ländliche Regionen mit sehr schwieri-
gen Entwicklungsmöglichkeiten, die dem 
„klassischen" Bild vom strukturschwachen 
ländlichen Raum weitgehend entsprechen. 

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen 
Raumstruktur sieht der Raumordnungspoli-
tische Orientierungsrahmen das Leitbild der 
dezentralen Konzentration als geeigneten 
Weg zur Entlastung der großen Stadtregio-
nen sowie als Entwicklungsstrategie für 
geringer verdichtete Räume. 

3.1 Raum- und siedlungs-
struktureller Wandel 

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die 
Raumstruktur im Gebiet der heutigen Bun- 
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Phasen der Bevölkerungs- und 
Siedlungsentwicklung 

desrepublik nachhaltig gewandelt. Festzu-
stellen sind groß- und kleinräumig sowohl 
Konzentrations- als auch Dekonzentrations-
tendenzen. Die historisch gewachsene Ver-
teilung der Bevölkerung in Stadt und Land 
ist dabei weitgehend stabil, verändert 
haben sich vor dem Hintergrund einer stetig 
wachsenden Bevölkerung und veränderter 
Bevölkerungstrukturen aber die räumlichen 
Verteilungsmuster. 

Anhand der Großzählungsdaten lassen sich 
mehrere Phasen der Bevölkerungsentwick-
lung nachzeichnen: Die Kriegs- und erste 
Nachkriegsphase (1939 bis 1950) zeigte 
starke kriegsbedingte Zuwanderungen, vor 
allem in die alten Länder, aber auch in 
Regionen der neuen Länder. Das Bevölke-
rungswachstum fand im wesentlichen au-
ßerhalb der zerstörten Großstädte statt. 
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Vermeidung unnötiger räum

-

licher Verflechtungen durch 
stärkere funktionale Mischung 

Die fünfziger Jahre waren dagegen - zeit-
gleich mit dem Wiederaufbau der Städte - in 
den alten Ländern durch die (Wieder)

-

Besiedlung der Städte gekennzeichnet. Es 
wuchsen nicht nur die hochverdichteten 
Regionen insgesamt, sondern innerhalb die-
ser Regionen insbesondere die Kernstädte. 

Starke Suburbanisationserscheinungen

-

innerregionale Bevölkerungsverlagerun-
gen ins Umland der Städte - prägten die 
Bevölkerungsentwicklung der sechziger 
und siebziger Jahre in den alten Ländern. 
Auch andere raumstrukturelle Veränderun-
gen lassen sich erkennen: Die süddeutschen 
Regionen gewinnen an Bedeutung, die peri-
pheren und altindustrialisierten Gebiete 
verlieren Bevölkerung. 

Betrachtet man insgesamt die Tendenzen 
der Bevölkerungsentwicklung zwischen 
1939 und 1987, so zeigte sich in den alten 
Ländern eine stabil hohe Konzentration der 
Bevölkerung in hochverdichteten Regionen 
mit deutlichen Zunahmen in den Umland-
kreisen. In den neuen Ländern haben die 
Suburbanisierungsprozesse nicht so flä-
chengreifend stattgefunden. Suburbanisie-
rung war ein eher innerstädtisches Phäno-
men, in dem die großen Neubausiedlungen 
in den Randbereichen der Städte entstan-
den. Die in den alten Ländern gegebene 
Suburbanisierung der Umlandgemeinden 
war dagegen, abgesehen von Berlin (Ost-
teil), nur gering ausgeprägt. Dieser Prozeß 
wird jedoch in Zukunft verstärkt erwartet. 

Im innerregionalen Maßstab zeigt sich für 
die alten Länder, daß zwischen 1980 und 
1991 prozentual der stärkste Bevölkerungs-
zuwachs in Gemeinden ohne hohe zentral-
örtliche Funktion eingetreten ist. In diesen 
Gemeinden ist zugleich auch ein starker 
Anstieg der Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten festzustellen. Aus 
raumordnerischer Sicht stellt diese zuneh-
mende innerregionale Dekonzentration ein 
Problem dar, da hierdurch häufig zusätzli-
che Pendlerströme bewirkt werden: Er-
wünschte raumordnerische Effekte ergäben 
sich nur, wenn die wachsende Bevölkerung 
in diesen Gemeinden auch die neu entste-
henden Arbeitsplätze einnehmen und so zu 
einer Verringerung der Verkehrsleistung 
beitragen würde. 

Resultat der Bevölkerungsentwicklung in 
den letzten Jahrzehnten ist, daß in der 
Bundesrepublik Deutschland knapp 
35 v. H. der Bevölkerung in Städten über 
100 000 Einwohner leben. Städte minde-
stens dieser Größe haben wichtige regio-
nale, teilweise überregionale Funktionen 
als Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Versor-
gungszentren. Im Hinblick auf die raum-
strukturelle Wirkung von Städten und 
Stadtregionen reicht es jedoch nicht, ihre 
Größe zu kennen und den Anteil der Bevöl-
kerung, der in Städten lebt. Entscheidend ist 
der Grad der Ausgewogenheit des Städtesy-
stems, seine eher monozentrale oder poly-
zentrale Ausrichtung. Beim Vergleich mit 

anderen europäischen Ländern zeigt sich 
sehr deutlich die polyzentrale Siedlungs-
struktur in der Bundesrepublik mit einer 
relativ gleichmäßigen Verteilung von grö-
ßeren Bevölkerungsschwerpunkten, die 
gleichzeitig als wi rtschaftliche Kristallisa-
tionspunkte wirken. 

3.2 Räumliche Verflechtungen 

Ein herausragendes Kennzeichen der bun-
desdeutschen Raum- und Siedlungsstruktur 
sind die ausgeprägten räumlichen Verflech-
tungen. Diese Verflechtungen äußern sich 
in Form von Mobilität und Kommunikation: 
Die Vielfältigkeit dieser materiellen und 
nichtmateriellen Austauschbeziehungen 
verlangt entsprechende Infrastrukturvorlei-
stungen. Räumliche Verflechtungen kön-
nen aus raumordnungspolitscher Sicht auch 
problematische Formen annehmen, so etwa 
hinsichtlich des damit verbundenen Ver-
kehrsaufkommens oder im Hinblick auf 
großräumige Abhängigkeitsbeziehungen 
bei Abfallbeseitigung, Energie- und Was-
serversorgung. 

Eine Verstärkung dieser problematischen 
Formen räumlicher Verflechtungen ist aus 
raumordnerischer Sicht - z. B. aus ökologi-
schen Gründen - sehr konfliktträchtig. 
Besonders bedeutsam ist dies für die regio-
nale Ebene, die häufig von zu starken funk-
tionalen Trennungen - insbesondere bei 
den Funktionen Arbeiten und Wohnen - ge-
kennzeichnet ist. Die im Rahmen des Inve-
stitionserleichterungs- und Wohnbauland-
gesetzes erfolgte Novellierung des Raum-
ordnungsgesetzes enthält daher einen neu 
eingefügten Grundsatz, bei der Ausweisung 
von Gewerbegebieten zugleich für die 
erforderliche Wohnbaulandausweisung 
Sorge zu tragen. 

Auf kleinräumiger Ebene versuchen einige 
Großstädte inzwischen, Arbeitsplatz- und 
Bevölkerungswachstum wieder stärker 
räumlich zu bündeln. 

Innerregionale Verflechtungen werden am 
deutlichsten in den Berufspendlerbeziehun-
gen sichtbar: Im Pendleraufkommen spie-
gelt sich nach wie vor die Bedeutung der 
Städte als Arbeitszentren: Über 60 v. H. der 
Berufspendler pendeln in die jeweils grö-
ßere Stadt. Es gibt allerdings auch eine 
wachsende Zahl von Pendlern, die in gleich 
große oder sogar kleinere Städte pendeln. 
Die kleinräumigen Verflechtungsmuster 
werden demnach vielfältiger, was im 
wesentlichen auf die Suburbanisierung von 
Bevölkerung und Arbeitsplätzen sowie die 
unterschiedliche Wohnungsmarktsituation 
in Stadt und Umland zurückzuführen ist. 

Grundsätzlich ist aber festzustellen, daß die 
Verdichtungsräume sowohl in den alten als 
auch in den neuen Ländern ihre große 
Attraktivität als Arbeitsmarktzentren behal-
ten haben. Die größten Pendlerströme 
bewegen sich aus dem engeren und weite- 
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Städtebauliche Funktionsmischung in München-Riem 

Zentrale Mischbaublöcke 
(Nutzungsverschränkungszone) 

Blockrandbebauung 
GFZ1.2-2.0 

V-VI Geschosse 
Nettobauland (Regelblock) 8900 qm 

Bruttogeschoßfläche/Block 
(Mittelwerte Regelblock) 

insgesamt 14284 qm 
davon für Wohnen 3/5 = 8550 qm 

90 WE - 240 Ew 
für Gewerbe 5714 qm 
163 Arbeitsplätze/AP 

Freiraum 
Öffentliche bzw. halböffentliche 

Plätze und Ruhezonen 
Fußgängerquerungen 

Spielbereiche 

Entwurf: Büro Frauenfeld, Frankfu rt 
 Quelle: BMBau, Expert ise Gothe, Jessen 1993 

Raumordnungsbericht 1993 

In München wird derzeit ein neues Stadtent-
wicklungskonzept erarbeitet. Ein wesentliches 
Ziel ist die gleichzeitige und räumlich aufeinan-
der abgestimmte Entwicklung von Wohn- und 
Arbeitsstätten: Funktionsmischung in den 
Quartieren bewahren, wo sie sich erhalten und 
bewährt  hat; sie dort  nachträglich erzeugen, 
wo sie bisher fehlt, und sie von vornherein 
schaffen, wo neue Stadtquartiere geplant wer-
den. Die Perspektiven für solche Strategien 
werden insofern als günstig beurteilt, als der 
Arbeitsplatzzuwachs in München sich überwie-
gend auf den tertiären Sektor mit seinem sehr 
hohen Anteil „mischfähiger" Branchen und Be-
triebe konzentriert. 

Das größte laufende Projekt in München, des-
sen Konzeption sich an diesen Leitlinien orien-
tiert, ist die Planung des neuen Stadtteils 
München-Riem am östlichen Stadtrand. Seit 
Mitte der achtziger Jahre vorbereitet, ist Riem 
mit seinen geplanten ca. 16.000 Einwohnern 
und 13.000 Arbeitsplätzen eines der größten 
Stadterweiterungsvorhaben, die derzeit in der 
Bundesrepublik geplant werden. 

Die Auflassung des alten Münchener Flughafens 
in Riem bot die große Chance, auf dem über-
wiegend städtischen Boden die komplexe 
Aufgabe zu bewältigen, einen urbanen, vielfälti-
gen neuen Stadtteil zu entwickeln. Ein attrak-
tives Angebot an Wohnungen (hoher Sozial-
wohnungsanteil) und Gewerbeflächen soll mit 
der städtebaulich schwer integrierbaren Messe-
nutzung verknüpft werden. Der Stadtteil soll von 
Beginn an ausreichend mit öffentlicher und 
privater Infrastruktur ausgestattet sein. 

Städtebauliche Funktionsmischung ist nicht als 
ein durchgängiges Prinzip, sondern als eine 
wichtige, bisher vernachlässigte Möglichkeit 
unter anderen gesehen, ein vielfältiges und fle-
xibles Angebot an Flächen anzubieten, um ei-
nem bestimmten Spektrum an Wohnwünschen 
privater Haushalte und Standortanforderungen 
von Betrieben gerecht zu werden. So ist klein-
räumige Funktionsmischung nur in einer soge-
nannten Nutzungsverschränkungszone vorge

-

sehen. Dort  befinden sich jede fünfte Wohnung 
und jeder vierte Arbeitsplatz: 

Dienstleistungsbetriebe, Büros, Gastronomie, 
Hotels und Versorgungseinrichtungen, ge-
schoß- und parzellenweise gemischt mit teils 
öffentlich geförderten, teils frei finanzierten 
Wohnungen. Diese Zone bildet das Rückgrat 
des Stadtteils mit teilweise hohen Dichten. 
Nördlich, gut angebunden an die Autobahn, 
schließen sich die Messe und weiteres Gewerbe 
an. Südlich schließen sich die Wohngebiete mit 
Orientierung zum Grünzug an. 

Der zentrale Stadtbaustein des neuen Stadtteils 
ist der quadratische Block, definie rt  durch das 
Straßenraster. In der Offenheit und Robustheit 
des Rasters gegenüber sich verändernden Nut-
zungs- und Flächenansprüchen wird der große 
Vorteil des strengen, auf den ersten Blick mono-
tonen Blockkonzeptes gesehen. 

Gegenwärtig werden das Konzept für den neu-
en Stadtteil konkretisiert und die organisatori-
schen Rahmenbedingungen für die weitere 
Planung und Durchführung geschaffen. Ein 
Riem-Beirat soll die Stadträte beraten. Die 
Grundstücke sollen von der Stadt München 
selbst vergeben werden, um auf die städte-
bauliche Qualität auch über kaufvertragliche 
Regelungen einwirken zu können. 

Entscheidend für den Erfolg des Projekts wird 
sein, ob es gelingt, auch die gewünschten ar-
beitsplatzintensiven, zukunftsträchtigen Betrie-
be für diesen Standort zu gewinnen und auf die 
städtebaulichen Qualitätsvorgaben zu verpflich-
ten. Sicherlich ist die Bereitschaft, sowohl von 
Bewohnern wie von Betrieben, gegenseitige 
Einschränkungen/Störungen hinzunehmen, am 
Stadtrand geringer als in der Innenstadt. Eine 
große Herausforderung geht von der Messe 
aus. Wird sie Chance oder Belastung für den 
Stadtteil? Schließlich wird es von großer Bedeu-
tung sein, ob sich der über Jahre hinziehende 
Bau des Stadtteils so gestalten läßt, daß Provi-
sorien den Wohn- und Betriebsalltag nicht allzu

-

lange beeinträchtigen. 

Großräumige Verflechtungen 

ren Umland in die Verdichtungsräume; die 
größten Einpendlerzentren sind München, 
Frankfurt  am Main und Hamburg. Außer in 
Rheinland-Pfalz, Südwürttemberg und Ost-
bayern gibt es in den alten Ländern keine 
Gebiete mehr, aus denen keine Erwerbstä-
tigen in die Verdichtungsräume pendeln. 

Großräumige Verflechtungen sind eine 
Folge der Intensivierung internationaler 
wirtschaftlicher Verflechtungen. Die groß-
räumigen Geschäftskontakte haben durch 
die wachsende Exportorientierung an Be-
deutung gewonnen, wobei für Zuliefer- und 
Absatzmärkte zunehmend weniger die 

räumliche Entfernung als vielmehr die 
jeweiligen Kosten- und Preisstrukturen die 
ausschlaggebende Rolle spielen. 

Gemessen an der Anzahl transportierter 
Güter und erst recht gemessen an der 
Anzahl der beförderten Personen sind die 
großräumigen Verkehrsströme im Ver-
gleich zu den innerregionalen Strömen 
allerdings gering. Da jedoch bei diesen 
regionsübergreifenden Verflechtungen 
teilweise erhebliche Distanzen zurückge-
legt werden, erreichen die erbrachten Ver-
kehrsleistungen — gemessen in Personenki-
lometer bzw. in Tonnenkilometer — Größen- 
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ordnungen, die mit den innerregionalen 
Verkehrsleistungen vergleichbar sind. Der 
reine Pkw-Transitverkehr ist mit unter 
4 v. H. der gesamten Verkehrsleistung im 
PKW-Verkehr von der Größenordnung her 
nicht sehr bedeutend. Der Anteil des Tran-
sits im Güterverkehr liegt dagegen bei etwa 
12 v. H. der gesamten Verkehrsleistung. Da 
er sich auf wenige Transportkorridore 
bezieht, bestehen do rt  Engpaß- und Um-
weltprobleme (vgl. Kapitel 4.6). 

Neben dem großräumigen Gütertransport 
sind großräumig orientierte Verflechtungen 
auch im geschäftlichen Personenverkehr 
von wachsender Bedeutung. Untersuchun-
gen verweisen auf die Wichtigkeit persönli-
cher Kontaktmöglichkeiten, die auch durch 
moderne Formen der Telekommunikation 

nicht ersetzt werden können. Regionale 
Entwicklungschancen sind insofern eng 
verknüpft mit der Einbindung in das groß-
räumige Verkehrsnetz. Kristallisations-
punkte in diesem Netz sind die jeweils 
nächsten großen Agglomerationsräume. 
In Europa gibt es nach wie vor eine große 
Zahl peripherer Regionen, die aufgrund 
von Erreichbarkeitsrestriktionen Standort-
nachteile aufweisen. 

Großräumige Verflechtungen schränken 
aber auch die relative Selbständigkeit der 
einzelnen Regionen weiter ein: So werden 
bei großen international organisierten Un-
ternehmen raumwirksame Entscheidungen 
in der Regel nicht „vor Ort" getroffen, 
wirken sich aber gleichwohl direkt auf die 
regionale Struktur aus. 
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Grenzpendler zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich 

Der grenzübergreifende Arbeitsmarkt an Hoch- 
und Oberrhein zählt etwa 95 000 Grenzgänger 
als Arbeitspendler. Ihre Hauptströme fließen 
aus Südbaden (33 200) und dem Elsaß 
(31 000) in die Schweiz sowie aus dem Elsaß 
nach Deutschland (28800). In die jeweilige 
Gegenrichtung bewegen sich nur bescheidene 
Ströme. Am intensivsten gestalten sich die 
Verflechtungen in der Dreiländer-Region am 
südlichen Oberrhein, wo die Nordwestschweiz 
mit 48 000 ausländischen Zupendlern das 
überragende Zielgebiet darstellt. Basel allein 
konzentriert hier fast 29 000 Grenzgänger auf 
sich - mehr als doppelt soviel wie der nächst

-
wichtige Grenzgängerknoten, der Großraum 
Karlsruhe einschließlich Rastalt und Wörth. 

Berufspendeln über die deutsch-schweizeri-
sche Grenze gibt es schon seit dem letzten 
Jahrhundert. Der erste Höhepunkt der Grenz-
gängerbeschäftigung war mit 25 000 Personen 
im Jahre 1957; bis zur Mitte der 80er Jahre be-
ruhigten sich die Pendlerströme. Ziemlich un-
vermittelt schoß danach die Pendlerzahl in die 
Höhe: Stimuliert von Wi rtschaftsboom und ho-
hem Arbeitsbedarf in der Schweiz verdoppelte 

sie sich bis 1991 auf 38 000 Personen. Der 
seither zu beobachtende, mit der Rezession 
einhergehende Rückgang um 5 000 verteilt 
sich recht ungleichmäßig entlang des Hoch-
rheins: Während in Basel trotz höchster Arbeits-
losenquote von 5,5 v.H. (Juli 1993) die Zahl der 
deutschen Grenzgänger bei rd. 10 000 stabil 
blieb, sank sie im Aargau um 1 500 auf 8500, 
im Thurgau sogar um 2 200 auf 3 300. Freilich 
hatte der östliche Hochrhein vorher auch einen 
starken Zuwachs erlebt, so beispielsweise im 
Kanton Thurgau von 1 500 auf 5 500 Grenzgän-
ger. Solche regional und zeitlich variierenden 
Entwicklungen beruhen vor allem auf dem gün-
stigen Branchenmix (Pharmazie, Dienstleistun-
gen) des westlichen bzw. dem anfälligen 
Metallsektor des östlichen schweizerischen 
Hochrheingebietes. 

Anders als an der Schweizer Grenze sind die 
Pendlerverflechtungen zwischen dem Elsaß 
und den benachbarten deutschen Ländern 
eine junge Erscheinung. Ihre Anfänge reichen 
in die fünfziger Jahre zurück, als zunächst Ar-
beitskräfte aus Baden eine Stelle in Frankreich 
suchten. Aber schon nach 1958 (Abwertung 
des Französischen Franc, Auswirkungen der 
Römischen Verträge) wurde diese Bewegung 
von einer gegenläufigen überholt und fast 

ganz abgelöst. Inzwischen ist die Zahl der el-
sässischen Grenzgänger nach Deutschland 
kontinuierlich, wenn auch nicht ohne Schwan-
kungen, auf rund 29 000 angewachsen und 
dürfte weiter steigen. Je weiter nach Süden, 
desto mehr setzt sich freilich die Attraktivität 
der Regio Basiliensis als Zielgebiet durch. 

Der Behauptung, daß Grenzgänger eine kon-
junkturabhängige Manövriermasse darstellten, 
ist in dieser pauschalen Form zu widerspre-
chen. Offensichtlich ist, daß selbst in Rezessi-
onszeiten auf einen - wachsenden - Sockel 
von ausländischen Mitarbeitern keineswegs 
verzichtet werden kann, aber auch, daß ab-
nehmende Pendlerzahlen mit steigenden Ar-
beitslosenquoten bspw. im Gastland Schweiz 
einhergehen. Hier beruht der Rückgang übri-
gens weniger auf Entlassungen aus den Be-
trieben als vielmehr auf der restriktiven Bewilli-
gungspraxis der kantonalen Behörden, die 
den Ersatz für ausgeschiedene Pendler 
(Fluktuation, Altersgründe) restriktiv handha-
ben. Mangels eigenen Nachwuchses wird die 
Schweiz aber wahrscheinlich weiterhin auf 
qualifizierte ausländische Arbeitskräfte ange-
wiesen sein, auch wenn die Grenzgängerzah-
len zunächst noch sinken dürften. 

Die räumliche Verteilung der Pendlerströme 
spiegelt die Disparitäten in der Wirtschafts-
kraft der drei Rheinanlieger wider. Für den ein-
zelnen bedeutet das bessere Gehaltsniveau 
jenseits der Grenze eine wichtige Antriebsfe-
der. Arbeitsplatzangebot, Qualität der Arbeits-
plätze und ihr Umfeld (Kantine, Bustransport), 
aber auch traditionelle Bindungen, Aufstiegs-
möglichkeiten usw. sind mindestens 
gleichrangige Motivationskriterien. Für die 
Elsässer trifft das Motiv eines höheren Ver-
dienstes voll zu, während die deutschen 
Grenzgänger in der Schweiz dafür längere 
Arbeitszeiten als im Heimatland in Kauf neh-
men müssen. 
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3.3 Städte und Stadtregionen 
im Siedlungssystem 

3.3.1 Interkommunale Zusammen-
arbeit und städtische 
Vernetzung 

Seit jeher haben Städte und Stadtregionen 
eine hohe gesamtgesellschaftliche und ge-
samtwirtschaftliche Bedeutung. Diese wird 
in der Bundesrepublik - angesichts der 
Notwendigkeit wachsender räumlicher 
Verflechtungen - künftig nur durch eine 

verstärkte interkommunale Zusammenar-
beit dauerhaft zu sichern sein. 

(Über-)regionale Zusammenarbeit zwi-
schen Städten und innerhalb von Stadtre-
gionen findet auch bereits in vielfältigen 
Formen statt: Das Spektrum reicht von 
Erklärungen zur regionalen Zusammenar-
beit - wie z. B. der „Rhein-Main-Erklä-
rung" - über sogenannte „Regionalkonfe-
renzen" - vor allen in Nordrhein-Westfalen, 
aber auch in Ostfriesland - bis hin zu regio-
nalen Planungsverbänden. 

Der europäische Standortwettbewerb ver

-

stärkt noch die Notwendigkeit einer solchen 

Quelle: XVII Triennale di Milano 1988 
Ausstellungskatalog 
Raumordnungsbericht 1993 

Städtenetze am Oberrhein 

Historische und naturlandschaftliche Rahmen-
bedingungen können vorbei an administrativen 
Grenzen Raumstruktur, funktionale Zusammen-
hänge und Kooperationsbeziehungen innerhalb 
einer Region formen: 

Bei der Region Oberrhein handelt es sich um 
einen abgegrenzten, einheitlichen Natur- und 
Kulturraum, der allerdings drei verschiedene 
Nationalstaaten (Deutschland, Frankreich und 
die Schweiz) einbezieht. Die Siedlungsstruktur 
der Region wird geprägt von den sechs Agglo-
merationen um Basel/Mühlhausen, Freiburg, 
Straßburg, Karlsruhe, Heidelberg/Mannheim/ 
Ludwigshafen und Frankfurt/Mainz/Wiesba-
den. 

Das Oberrheingebiet verkörpert damit eine po-
lyzentrische Siedlungsstruktur, die sich dadurch 
auszeichnet, im regionalen Maßstab vielfältige, 
sich ergänzende Angebote miteinander zu ver-
binden und im kommunalen Maßstab die Indivi-
dualität und Überschaubarkeit ihrer Städte und 
Gemeinden zu bewahren. Die Siedlungsstruktur 
ist wie der Zuschnitt des Verkehrsnetzes in vie-
ler Hinsicht als (ungeplantes) Ergebnis der ge-
sellschaftlichen und technischen Rahmenbedin-
gungen vergangener Jahrhunderte sowie als 
Ergebnis naturräumlicher Gegebenheiten zu be-
greifen. 

Während die Vorteile der polyzentrischen 
Struktur angesichts ihrer inneren und äußeren 
Vielfalt auf der Hand liegen, birgt der Zuschnitt 
des Verkehrsnetzes durchaus Probleme in sich: 
Es fehlt die durchgehende Ost-West-Verbin-
dung, weshalb die ohnehin schon stark belaste-
ten Nord-Süd-Verbindungen noch zusätzlich 
überlagert werden. 

Auch die Tatsache, daß die Region am Ober-
rhein von den Problemen alter Industrieregionen 
verschont geblieben ist, kann auf historische 
Rahmenbedingungen zurückgeführt werden: So 
wurde unter anderem durch territoriale Zersplit-
terungen eine frühe Ansiedlung von Gewerbe 
behindert. 

Im Laufe der Zeit hat sich in der Region eine 
Vielzahl unterschiedlicher Formen der Ko

-

operation und der Zusammenarbeit entwickelt 

(z.B. Zusammenarbeit der Universitäten, Regie-
rungskommissionen, Planerkonferenzen und 
erste Entwicklungskonzepte für grenzüber-
schreitende Angelegenheiten). Dennoch man-
gelt es noch an interkommunalen Gemein-
schaftslösungen mit entsprechenden Planungs- 
und Entscheidungsverfahren. 

Solche, die Gesamtregion in die Betrachtung 
einbeziehende Gemeinschaftslösungen sind 
insbesondere im Hinblick auf die Umweltpro-
bleme - die Verkehrsprobleme oder die Erhal-
tung und Entwicklung zusammenhängender 
Freiflächenbereiche wie der Auenlandschaft

-

erforderlich. Gleichzeitig werden gerade an der 
beispielhaften Erwähnung ökologischer Belan-
ge aber auch Grenzen der Region als Pro-
blelmösungsebene sichtbar. So verlangen Ge-
wässerschutz und Luftreinhaltung zusätzlich 
Initiativen auf gesamteuropäischer Ebene. 
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Synergieeffekte durch 
Zusammenarbeit 

überkommunalen Zusammenarbeit: Die 
durch Zusammenarbeit bewirkten Syner-
gieeffekte erhöhen die Standortattraktivität 
der gesamten Region. 

Im Raumordnungspolitischen Orientie

-

rungsrahmen wird die Bedeutung einer ent

-

sprechenden regionalen Zusammenarbeit 

für die künftige Regionalentwicklung be-
tont und der Ausbau dieser städtischen 
Vernetzung gefordert. Besonderes Gewicht 
kommt dabei neuen, interkommunalen Ko-
operationsformen zu, die durch Freiwillig-
keit geprägt sind und insgesamt zu einer 
Effizienzsteigerung und besseren Nutzung 
gemeinsamer Ressourcen beitragen. 

Interkommunale Zusammenarbeit Hunsrück -Mosel 

Gerade in ländlich geprägten Räumen ist häu-
fig noch eine deutliche Diskrepanz zwischen 
der an sich gegebenen Notwendigkeit gemein-
samer überkommunaler Problemlösungen und 
dem stark verfestigten Konkurrenzdenken be-
nachbarter Kommunen zu erkennen. Das Bun-
desministerium für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau hat im Rahmen seines Experi-
mentellen Wohnungs- und Städtebaus seit 
1991 ein Forschungsfeld zur Einbindung städ-
tebaulicher Aktivitäten im ländlichen Raum in 
überörtliche Handlungskonzepte eingerichtet. 

Als ein Modellvorhaben dieses Forschungsfel-
des wird mit der "Interkommunalen Zusam-
menarbeit Hunsrück-Mosel'' (HUMOS) eine 
gemeinsame Gewerbe- und Industrieflächen-
ansiedlung initiiert. Angesichts topographi-
scher und sonstiger naturräumlicher Restriktio-
nen sind in dem strukturschwachen Modell-
raum Gewerbe- und Industrieflächen im Sinne 
einer Standortoptimierung nur gemeindeüber-
greifend verfügbar. In den beteiligten Gebiets-
körperschaften ist daher die Bereitschaft ent-
standen, Suche, Planung, Erschließung, Ver-
marktung und Unterhaltung von Gewerbe- und 
Industrieflächen gemeindeübergreifend abzu-
stimmen. 

Der Modellraum umfaßt das Gebiet der Ver-
bandsgemeinden Bernkastel-Kues, Neu-
magen-Drohn, Thalfang, Traben-Trarbach und 
der Einheitsgemeinde Morbach. Beteiligt sind 
an dem Kooperationsmodell die fünf Gemein-
den, die Kreisverwaltung des Kreises Bern-
kastel-Wittlich und die Regionale Planungsge-
meinschaft Trier. Die Ortsgemeinden wurden 
über das Modellvorhaben informiert, sind bis-
lang aber noch nicht weitergehend eingebun-
den. Im weiteren Verlauf ist ihre Beteiligung 
aber in jedem Fall erforderlich: Da sie für die 
Aufstellung der Bebauungspläne zuständig 
sind, ist die Umsetzung der Gewerbeflächen-
planungen von dem Einverständnis - je nach 
Standortwahl - einer oder mehrerer Ortsge-
meinden abhängig. 

Für die Durchführung des Modellvorhabens ist 
die Gründung eines Zweckverbandes ange

-

strebt. Den Vorteilen der rechtlichen Verbind

-

lichkeit und legitimie rten Entscheidungskom-
petenz eines solchen Verbandes stehen im 
Vorfeld aber Probleme bei der Regelung des 
Vorteils- und Lastenausgleichs zwischen den 
Gemeinden, auf deren Gebiet Standorte ent-
wickelt werden sollen, und den übrigen Ge-
meinden gegenüber. Gleichwohl dürfte sich 
dieser Regelungsaufwand lohnen, denn die In-
stitutionalisierung eines Vorteils- und Lasten-
ausgleichs dient mit Sicherheit der Koopera-
tionsbereitschaft, wenn sie nicht sogar Bedin-
gung einer "echten" Kooperation ist. Offen ist 
noch, ob es sich in jedem Fall um einen finan-
ziellen Ausgleich handeln muß, oder ob der 
Ausgleich nicht im Rahmen anderer Komple-
mentärbeziehungen, z.B. im Bereich hochwer-
tiger Infrastruktureinrichtungen, vollzogen wer-
den sollte. 

Im Rahmen des Forschungsfeldes wird auch 
eine sogenannte Prozeßmoderation - in Form 
eines Projektmanagements - erprobt. Die Mo-
deration kann entweder durch verwaltungsin-
terne oder durch verwaltungsexterne Perso-
nen erfolgen. Am Beispiel HUMOS lassen sich 
Vor- und Nachteile eines verwaltungsinternen 
Managements aufzeigen: Die Vorzüge sind in 
der größeren Entscheidungsnähe, dadurch ge-
ringeren Reibungsverlusten sowie Zeit- und 
Kosteneinsparungen zu sehen, Nachteile er-
geben sich insbesondere durch die Doppel-
funktion und -belastung des Moderators. 

Erstes inhaltliches Ergebnis ist ein Standort-
gutachten. Dieses Gutachten benennt aller-
dings nicht - entgegen einigen Hoffnungen der 
beteiligten Gebietskörperschaften - einen ein-
deutig bevorzugten, sondern drei gleicherma-
ßen geeignete Standorte. Eine weitere Kon-
kretisierung soll nun durch eine extern in Auf-
trag gegebene Umweltverträglichkeitsstudie 
erzielt werden. 

In einem weiteren Entwicklungsschritt des Mo-
dellvorhabens sollen die ökonomischen Rah-
menbedingungen für ein interkommunales 
Industrie- und Gewerbezentrum analysiert 
werden, wobei insbesondere die Standortan-
forderungen ansiedlungswilliger Unternehmen 
ermittelt werden sollen. 

Raumordnungsbericht 1993 
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Internationale Ausstrahlung und 
Bedeutung von Stadtregionen 

Städte als Brennpunkte der 
gesellschaftlichen Entwicklung 

3.3.2 Bedeutung der Städte und 
Stadtregionen im Siedlungs-
system 

Größe, Ausstrahlung und Verflechtungsbe

-

ziehungen von Städten und Stadtregionen 
entscheiden über ihre Bedeutung in regio

-

nalem, nationalem und auch internationa-
lem Kontext. Ausstrahlung und Verflech-
tungsbeziehungen einer Region im interna-
tionalen Vergleich zeigen sich beispiels-
weise an ihrer Bedeutung als Messestandort 
oder an der Intensität der Flugverbindun-
gen mit aus- und inländischen Städten. 

Tabelle 3.1 Bedeutung von Städten und Stadtregionen 

Relation 
auslän- Relation 
dische Messe- Auslands- Inlands- Auslands 

Zahl der Aus- Ausstel- besu- flugver- flugver zu 
Messen Steller ler zu cher  bindun- bindun- Inlands - 

Städte je Jahr je Jahr inländi je Jahr gen gen flugver- 
schen bindun- 
Aus- gen 

stellern 

Zahl in 1 000 

Frankfurt 	 16,1 29,2 1,0 1 567 61 19 3,2 
Düsseldorf 	 13,6 16,5 0,6 973 33 12 2,8 
München 	 12,4 15,1 0,5 892 36 15 2,4 
Berlin 	 6,3 6,8 2,1 906 21 10 2,1 
Hamburg 	 2,5 1,7 0,3 272 23 12 1,9 
Hannover 	 6,9 16,0 0,6 1 454 13 7 1,9 
Stuttgart 	 4,1 2,1 0,3 190 21 13 1,6 
Köln/Bonn 	 15,3 17,6 1,1 906 10 12 0,8 
Nürnberg 	 7,3 5,2 0,5 189 8 12 0,7 
Bremen 	 - - - - 5 9 0,6 
Münster/Osnabrück . . - - 2 4 0,5 
Dortmund 	 0,5 0,2 0,0 26 1 5 0,2 
Leipzig 	 2,5 2,9 0,1 123 2 13 0,2 
Dresden 	 - - - - 2 12 0,2 
Saarbrücken 	 1,0 0,5 0,2 142 - 4 - 

Essen 	 5,9 2,9 0,0 - - - - 

Friedrichshafen 	 2,5 1,4 0,3 169 - 4 - 

Die Tabelle enthält nur die Städte und Stadtregionen mit bedeutenden Flugverbindungen bzw. Messeveran-
staltungen. Die Zahl der Flugverbindungen beinhaltet nur Direktverbindungen (Hin- und Rückflug) im 
Bereich des europäischen Kontinents, die mindestens einmal werktäglich stattfinden. 

Quellen: World Airways Guide, 1992; AUMA (Hrsg.): Fachmessen Made in Germany '93/94; Leipziger 
Messe GmbH 

In gesellschaftlicher Hinsicht stellen Städte 
und Stadtregionen in vielerlei Bereichen 
Brennpunkte der Entwicklung dar: Neue 
Lebensformen werden am ehesten in Städ-
ten lebbar; soziale Integrationsbemühun-
gen finden hier bessere Voraussetzungen, 
wenngleich auch soziales Konfliktpotential 
ebenfalls besonders ausgeprägt ist. Die aus-
ländische Bevölkerung konzentriert sich vor 
allem in den großen Stadtregionen, wobei 
sich die höchsten Anteile in den Kernstäd-
ten und ihrem hochverdichteten Umland 
finden. Gründe hierfür sind in der hohen 
Arbeitsplatzkonzentration sowie im Vor-
handensein informeller Netzwerke durch 
Verwandtschaft und Freundschaft zu sehen. 
Nach Umfrageergebnissen hat dieser große 

Anteil ausländischer Mitbürger eher posi-
tive Auswirkungen auf die Integration und 
auf die Akzeptanz durch die deutsche 
Bevölkerung. Durch tagtägliche Kontakte 
können vielfältige Alltagserfahrungen ge-
sammelt werden, die zu einer Normalisie-
rung des Zusammenlebens beitragen. 

In ökonomischer Hinsicht hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten ein allmählicher 
Wandel der wirtschaftlichen Spezialisie-
rung von Städten und Stadtregionen erge-
ben: Während bis in die sechziger Jahre 
industriell geprägte Städte kennzeichnend 
für das Bild des Siedlungssystems waren, 
sind es heute - bedingt durch den starken 
Strukturwandel der siebziger und achtziger 
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Tabelle 3.2 Ausländische Einwohner 

Bevölkerung 1991 
Anteil der ausländischen Bevölkerung 

Siedlungsstrukturelle Kreistypen in 1 000 
Alte Länder v. H. Neue Länder v. H. 

I. Agglomerationsräume 	 42 879 11,5 1,4 

1 Kernstädte 	 20 339 14,7 1,8 
2 Hochverdichtete Kreise 	 12 767 10,1 1,3 
3 Verdichtete Kreise 	 6 437 6,4 1,2 
4 Ländliche Kreise 	 3 336 4,2 0,8 

II. Verstädterte Räume 	 23 862 6,3 1,1 

5 Kernstädte 	 4 573 9,3 1,4 
6 Verdichtete Kreise 	 13 078 6,2 1,2 
7 Ländliche Kreise 	 6 210 4,3 0,8 

III. Ländliche Räume 	 13 533 4,9 0,8 

8 Verdichtete Kreise 	 6 646 5,7 1,3 
9 Ländliche Kreise 	 6 888 3,9 0,5 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 

Alltagserfahrungen mit ausländischen Mitbürgern 

Die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung untersucht seit einigen Jah-
ren in Umfragen die Einstellungen in der deut-
schen Bevölkerung zum Zusammenleben von 
Deutschen und Ausländern in einer Nachbar-
schaft. Ein zentrales Ergebnis dieser Umf rage-
forschung ist darin zu sehen, daß die Einstel-
lung zur Integration von Ausländern im Wohn-
bereich von konkreten Alltagserfahrungen ab-
hängt: Deutsche, die mit Ausländern im Wohn-
bereich zusammenleben, plädieren deutlich 
stärker für Integration als diejenigen, in deren 
Nachbarschaft bislang keine Ausländer woh-
nen. 

Die Umfrageergebnisse zeigen darüber hinaus 
im Zeitvergleich seit 1987 (für die alten Län-
der), daß der weit überwiegende Teil der Be-
fragten entweder eindeutig für Integration plä-
diert oder zumindest keine ablehnende Hal-
tung einnimmt. Die relativen Anteile von Zu-
stimmung und Ablehnung haben sich in den 
letzten Jahren jedoch verschoben, seit 1990 
ist eine zunehmend distanzierte Grundeinstel-
lung gegenüber Ausländern festzustellen. 

Bei einer differenzie rteren Betrachtung dieses 
Wandels der Grundeinstellung zeigen sich 
wiederum deutliche Unterschiede als Folge 
von vorhandenen bzw. nicht vorhandenen All-
tagserfahrungen mit Ausländern in der Nach-
barschaft: Während bei den Befragten mit sol-
chen Alltagserfahrungen konstant hohe Werte 
für Integration festzustellen sind, steigt die ab-
lehnende Haltung bei Befragten, in deren 
Wohngebiet keine Ausländer wohnen. 

In den neuen Ländern zeigt sich seit 1990 eine 
auf den ersten Blick gegenläufige Tendenz: 
Hier steigt die ablehnende Haltung gerade bei 
den Befragten, in deren Wohngebiet Auslän-
der wohnen. 

Bei dieser unterschiedlichen Bewe rtung sind 
allerdings auch deutlich abweichende Aus-
gangsbedingungen zu berücksichtigen: Wäh-
rend in den alten Ländern auf in der Regel be-
reits sehr lang andauernde Erfahrungen im all-
täglichen Umgang mit Ausländern zurückge-
griffen werden kann, somit Kenntnis überein-
ander und Gewöhnung aneinander entstehen 
konnten, sind in den neuen Ländern die Vor-
aussetzungen für Alltagskontakte mit Auslän-
dern völlig anders gea rtet. Da in der DDR die 
als zeitweilige Arbeitskräfte ins Land geholten 
Ausländer gewöhnlich separie rt  in Wohnhei-
men untergebracht waren, konnten sich Erfah-
rungen im "normalen" alltäglichen Zusammen-
leben nicht entwickeln. Das Zusammenwoh-
nen mit Ausländern ist daher in den neuen 
Ländern eine völlig neue Erfahrung, die nicht 
auf einen langfristig verlaufenden Gewöh-
nungsprozeß aufbauen kann. Verstärkt wird 
diese aktuelle Gewöhnungsproblematik durch 
die Konfrontation mit Asylbewerbern, die durch 
ihre besonderen Lebensumstände notgedrun-
gen nicht den normalen Alltag der Deutschen 
teilen (können) und insofern wenig Gelegen-
heit haben, ihrerseits Integrationsbemühungen 
zu zeigen. 

Die aktuellen Umfrageergebnisse des Jahres 
1992 deuten allerdings eine gewisse Annähe-
rung an die Ergebnisse im alten Bundesgebiet 
an und bestätigen somit die generelle Ten-
denz: Zustimmung bzw. Ablehnung von Aus-
ländern sowie die bestehenden Ost-West-
Unterschiede sind vor allem auf das unter-
schiedliche Ausmaß konkreter Alltagserfahrun-
gen zurückzuführen. Die Veränderung einer 
ablehnenden Haltung durch konkrete Alltags-
erfahrungen deutet zugleich an, daß es sich 
nicht um festgefügte Vorurteile, sondern um 
veränderliche Einstellungen handelt. 

Raumordnungsbericht 1993 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

Wirtschaftsstruktureller Wandel 
in Stadtregionen 

Verschiedene Typen von 
Städten und Stadtregionen 

Jahre - weitgehend Zentren mit hochrangi-
gen Dienstleistungs- und Verwaltungsauf-
gaben, die das Gesamtbild prägen. 

Generell gilt, daß alle großen Stadtregionen 
wichtige Dienstleistungsfunktionen sowohl 
für ihren großräumigen Einzugsbereich als 
auch teilweise auf nationaler und internatio-
naler Ebene erfüllen. Der in einzelnen 
Stadtregionen beobachtbare Rückgang der 
Beschäftigungszahlen im sekundären Sek-
tor konnte im Dienstleistungsbereich kom-
pensiert werden. Das Verhältnis von Dienst-
leistungsfunktionen zur industriellen Pro-
duktion ist aber in den einzelnen Stadtregio-
nen unterschiedlich ausgeprägt. Es lassen 
sich drei Grundtypen unterscheiden: 

- Dienstleistungsregionen, in denen der 
Tertiärsektor eindeutig dominiert und der 
Anteil der Industriebeschäftigten im all-
gemeinen bei weniger als 40 v. H. liegt; 

- Industrieregionen, in denen der sekun-
däre Sektor nach seinem sektoralen 
Beschäftigtenanteil noch überwiegt, wo-
bei aber der Dienstleistungsbereich oft 
bereits nahezu gleichgewichtig ausge-
prägt ist; 

- Dienstleistungsregionen mit einem star-
ken Industriekern; in ihnen überwiegt 
zwar der Tertiärsektor, der sekundäre 
Sektor stellt aber gegenwärtig noch mehr 
als 45 v. H. der Arbeitsplätze. 

Vor dem Hintergrund des gewachsenen und 
durch die Programme und Pläne der Lan-
desplanung ausgewiesenen Systems zen-
traler Orte lassen sich zusammenfassend 
aus Bundessicht verschiedene Typen von 
Städten und Stadtregionen unterscheiden: 

- Städte bzw. Stadtregionen, die eine starke 
internationale oder mindestens großräu-
mige Ausstrahlung aufweisen (Metropol-
regionen) 

Die Einfluß- bzw. Verflechtungsbereiche 
dieser Stadtregionen erstrecken sich weit in 
die geringer verdichteten Gebiete hinein. 
Sie überlappen sich teilweise und enthalten 
auch die Verflechtungsbereiche kleinerer 
Stadtregionen. Die Städte dieser großen 
Verdichtungsräume, also die Kerne der 
Region, sind stark verdichtet (mehr als 
300 E/km2). Hierzu gehören die Regionen 
mit großen Dienstleistungszentren in der 
Bundesrepublik und in Europa, die durch 
starken Konkurrenzdruck um international 
orientierte hochwertige Dienstleistungen 
und Entscheidungsfunktionen geprägt 
sind. 

- Bedeutende Städte bzw. Stadtregionen 
mit großen bis mittelgroßen Kernstädten 

Ihre Verflechtungsbereiche haben überre-
gionalen Charakter, die Pendlereinzugsbe

-

reiche sind noch sehr groß. Unterscheiden 
kann man eher solitär gelegene Städte (Mit-
telstädte) von solchen, die bereits im Ver-
flechtungsbereich von großräumig bedeut-
samen Zentren liegen. Die Kerne der Regio-
nen haben in der Regel mindestens 150 000 
Einwohner und eine Einwohnerdichte über 
150 E/km2 . 

- Regionalzentren 

Die Verflechtungsbereiche dieser Zentren 
beziehen sich in erster Linie auf eine 
Region. Die Städte erfüllen wichtige Funk-
tionen als Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
zentren, aber auch als Versorgungszentren 
der jeweiligen Region. Meist liegen diese 
Regionen nicht im Verflechtungsbereich 
hochverdichteter Regionen, können aber 
durchaus selbst kleine Verdichtungsräume 
bilden. In einigen Fällen wird ihre Bedeu-
tung stark durch eine Branche dominiert, 
die duchaus großräumig Bedeutung haben 
kann, wie z. B. Solingen, „Company 
Towns" wie z. B. Wolfsburg, Salzgitter, 
Friedrichhafen oder Hafenstädte wie z. B. 
Rostock, Lübeck. 

- Kleinere Regionalstädte in vorwiegend 
ländlich geprägten Regionen 

Sie haben eine regionale bis kleinräumige 
Ausstrahlung, nehmen jedoch für die meist 
dünner besiedelten Regionen äußerst wich-
tige Funktionen als Kristallisationspunkte 
für wirtschaftliche Entwicklung, insbeson-
dere auch für die regionalen Arbeitsmärkte, 
wahr. Teilweise sind diese Städte durch 
starke wirtschaftliche Monostrukturen ge-
prägt, wie z. B. Pirmasens, Schwedt, Eisen-
hüttenstadt. In den neuen Ländern mit groß-
räumig dünner besiedelten Regionen muß 
ihre Funktionsfähigkeit als zentraler Ort 
mittlerer Stufe häufig erst noch hergestellt 
werden. Funktionierenden Regionalstädten 
kommt große Bedeutung bei der Aufgabe 
zu, die großräumige Abwanderung der 
Bevölkerung zu verhindern. 

- Kleine Versorgungszentren in ländlichen 
Räumen 

Ihr Wirkungsbereich hat kleinräumigen 
Charakter, und sie üben im wesentlichen 
Versorgungs- und Verwaltungsfunktionen 
für die Bevölkerung eines Kreises aus. Sie 
sind die kleinsten potentiellen Kristallisa-
tionspunkte für Gewerbe, Industrie und 
Dienstleistungen. Ihre verkehrsmäßige An-
bindung und ihre infrastrukturelle Ausstat-
tung vor allem in den neuen Ländern, aber 
auch in peripheren Regionen der alten Län-
der, ist häufig unzureichend, so daß dies als 
Engpaßfaktor für die regionale Entwicklung 
wirken kann. 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

Vielfältige Differenzierung der 
ländlichen Räume 

3.4 Geringer verdichtete, ländlich 
geprägte Räume im Siedlungs-
system 

Der raumstrukturelle Wandel vergangener 
Jahrzehnte hat nicht nur zur Auflösung des 
starren Gegensatzes von Stadt und Land 
geführt, sondern auch zur vielfältigen Diffe-
renzierung der ländlichen Räume. Gemein-
sam ist diesen verschiedenen ländlich 
geprägten Räumen lediglich noch die gerin-
gere Bevölkerungsdichte im Vergleich zu 
den Stadtregionen und ihrem engeren 
Umland. Die einzelnen ländlich geprägten 
Räume unterscheiden sich sowohl im Hin-
blick auf ihre Nähe oder Ferne zu Stadtre-
gionen als auch hinsichtlich ihrer Ausstat-
tung mit zentralen Orten der verschiedenen 
Stufen. Teilweise unabhängig von diesen 
siedlungsstrukturellen Merkmalen gibt es 

deutliche Unterschiede in der Wirtschafts-
struktur, in der infrastrukturellen Ausstat-
tung, in der Eignung für landwirtschaftliche 
und touristische Nutzung sowie hinsichtlich 
ihrer ökologischen Bedeutung. 

Der Anteil am Bruttosozialprodukt geht seit 
langem ständig zurück. Selbst periphere 
Räume sind in der Regel von weit weniger 
als 20 v. H. landwirtschaftlicher Wertschöp-
fung geprägt. Im Gegensatz zu diesem öko-
nomischen Bedeutungsrückgang (1987 wa-
ren in den alten Ländern lediglich noch 
3,2 v. H. der Erwerbstätigen in der Land-
wirtschaft tätig) ist die Landwirtschaft in der 
Flächennutzung und kulturlandschaftli-
chen Entwicklung dieser geringer verdich-
teten Räume weiterhin von prägender 
Bedeutung (vgl. Kapitel 4.4). 

Anders stellte sich der ökonomische Stellen

-

wert der Landwirtschaft in der ehemaligen 
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Gewandelter Stellenwert der 
Landwirtschaft 

Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 

DDR dar: Der Anteil der Beschäftigten im 
primären Sektor war mit knapp 11 v. H. 
deutlich höher. Insbesondere aufgrund feh-
lender alternativer Erwerbsquellen ist der 
Anpassungsdruck in den ländlichen Räu-
men der neuen Länder daher sehr hoch. 
Hohe Arbeitslosenquoten sind die Folge, 
die Bevölkerung reagiert mit Abwanderung 
in die alten Länder oder in die Städte der 
neuen Länder (vgl. Kapitel 8). 

In den ländlich geprägten Räumen der alten 
Länder zeigt sich hingegen bereits ein 
Trend zur Dienstleistungsgesellschaft. Die 
Verflechtungen zwischen ländlich gepräg-
ten und hochverdichteten Räumen im 
Bereich der Dienstleistungen sind teilweise 
recht intensiv. 

Der in der Vergangenheit häufig zu beob -

achtende Prozeß der Verlagerung industri

-

eller Aktivitäten und Fertigungsstätten aus 
den großen Stadtregionen in die ländlich 
geprägten Räume ist aus raumordnerischer 
Sicht als durchaus ambivalent zu we rten: 
Einerseits war damit eine Stabilisierung der 
Beschäftigtenentwicklung verbunden, an-
dererseits ist in rezessiven Phasen der 
Gesamtwirtschaft auch ein Gefährdungspo-
tential gegeben. 

3.4.1 Folgen des agrarstrukturellen 
Wandels in geringer 
verdichteten Räumen 

Durch die Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik sind die Rahmenbedingungen für die 
Landwirtschaft in der Europäischen Union 
in hohem Maße auf absehbare Zeit festge- 

Einzugsbereiche eines Handwerks-
betriebes 

Räumliche Verflechtungen zwischen ländlich 
geprägten Räumen und Verdichtungsräumen 
verlaufen nicht nur in einer Richtung: Wie die-
ses Fallbeispiel zeigt, versorgen Handwerks-
betriebe aus ländlich strukturierten Räumen 
auch angrenzende Verdichtungsräume. 

Im Beispiel handelt es sich um einen kleinen 
Handwerksbetrieb in der Eifel mit sechs Be-
schäftigten und drei Fahrzeugen. Bemerkens-
wert ist, daß im Verlaufe eines Jahres 50 v.H. 
der Betriebsfahrten in die nördlich angrenzen-
den Regionen mit großen Verdichtungsräu-
men, insbesondere in Richtung Rhein-Ruhr 
und Aachen führen, wobei sogar 16 v.H. die-
ser Fahrten Entfernungen über 100 km aufwei-
sen. Hierbei spielt es sicher eine Rolle, daß in 
diesem Entfernungsbereich die großstädti-
schen Zielorte Köln, Düsseldorf und Aachen 
liegen. 

Was macht solche Strecken und Fahrtzeiten 
für einen kleinen Handwerksbetrieb akzepta-
bel? Im konkreten Fall ist es in erster Linie das 
höhere Preisniveau in den verdichteten Gebie-
ten bzw. in den größeren Städten und nicht - 
wie auch vermutet werden könnte - die man-
gelnde Nachfrage im umliegenden, dünn be-
siedelten Raum. 

Trotz weiterer Wege scheinen Betriebe aus 
ländlich strukturierten Gebieten damit durch-
aus in der Lage, Konkurrenten aus verdichte-
ten Räumen preislich zu unterbieten. 
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Regional differenzierte 
Auswirkungen des 

agrarstrukturellen Wandels ... 

... und der Konversion 

legt. Noch mehr als zuvor wird die Verrin-
gerung des Angebots an überschüssigen 
Agrarerzeugnissen zur vorrangigen Politik 
der Gemeinschaft im Agrarbereich. Jedoch 
wird durch die spezifische Ausgestaltung in 
besonderer Weise auf die Belange gerade 
peripherer und von der Natur benachteilig-
ter Regionen Rücksicht genommen. 

Eine flächendeckende Extensivierung in 
einem solchen Ausmaß, daß die Mengenan-
passung der Produktion im erforderlichen 
Umfang gelänge, war in der Gemeinschaft 
nicht durchsetzbar. Um aber den weitge-
henden Rückgang der Landwirtschaft aus 
ökonomisch benachteiligten Regionen zu 
verhindern, wurde die Anpassungsnotwen-
digkeit in die Betriebe verlegt, die 
bestimmte Produktionsmengen überschrei-
ten. Die Verminderung der Erzeugung der 
wichtigsten pflanzlichen Produkte erfolgt 
durch Flächenstillegung. Gleichzeitig zie-
len die sogenannten „flankierenden Maß-
nahmen" zur Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik durch Extensivierungsanreiz 
mittelbar und durch staatliche Entgelte für 
die Bewirtschaftung von Flächen, die 
ansonsten brachfallen würden, unmittelbar 
auf eine sich auf viele Flächen erstreckende 
Landbewirtschaftung. Durch die Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und die Begleit-
maßnahmen gelingt es mithin, eine weitest-
gehend flächendeckende Landbewirtschaf-
tung aufrechtzuerhalten. Trotz dieser Be-
mühungen werden aber der agrarstruktu-
relle Wandel und damit verbundene raum-
und siedlungsstrukturelle Probleme in den 
ländlichen Räumen auf unterschiedliche 
Weise zu bewältigen sein. Bet riebe in der 
Nähe von großen Verdichtungsräumen 
können wegen ihrer Standortsituation den 
Strukturwandel tendenziell leichter bewäl-
tigen (außerlandwirtschaftliche Alternati-
ven, Vermarktungsvorteile usw.). Das Aus-
maß der Produktionseinstellung wird in die-
sen Regionen eher unterdurchschnittlich 
sein. 

Ungleich größer sind die mit dem Struktur-
wandel verbundenen Probleme in den peri-
pheren, ländlich geprägten Räumen: Der 
Agrarstrukturwandel wird in diesen Regio-
nen zu verschärften Entwicklungsschwie-
rigkeiten führen, wenn die Regionen dar-
über hinaus einen Mangel an außerland-
wirtschaftlichen Arbeitsplätzen aufweisen. 
Es erscheint von daher insbesondere auch 
für diese Regionen zwingend notwendig, 
neben der Schaffung gewerblicher Arbeits-
plätze den landwirtschaftlichen Produkti-
onsalternativen außerhalb der Nahrungs-
mittelproduktion noch mehr Aufmerksam-
keit zu schenken: Die Aufforstungspro-
gramme sind ein erster Ansatz; darüber 
hinaus kommen als Möglichkeiten vor allem 
die nachwachsenden Rohstoffe, die Land-
schaftspflege sowie der Tourismus (Ferien 
auf dem Bauernhof) hinzu. 

3.4.2 Folgen der Konversion in ge-
ringer verdichteten Räumen 

In der Vergangenheit wurden die geringer 
verdichteten Räume bevorzugt als Stand-
orte für militärische Einrichtungen ausge-
wählt. Dies erfolgte häufig nicht nur aus 
militärstrategischen Gründen, sondern 
auch aus regionalpolitischen und wirt-
schaftlichen Überlegungen. Diese Stand-
orte lagen in der Regel nicht in der Nähe 
größerer Städte, sondern in der Nachbar-
schaft von kleineren Siedlungsschwerpunk-
ten. Die direkten und indirekten Beschäfti-
gungswirkungen militärischer Einrichtun-
gen führten zu einer Stabilisierung der 
Beschäftigung und erleichterten den Struk-
turwandel der Landwirtschaft vom Haupt-
zum Nebenerwerb. 

Infolge des internationalen Abrüstungspro-
zesses und der veränderten sicherheitspoli-
tischen Lage in Europa kommt es auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu 
starken Truppenreduzierungen. Nach den 
derzeitigen Planungen des Bundesministe-
riums für Verteidigung wird die Bundes-
wehr bis Ende 1994 auf rund 370 000 Solda-
ten reduziert. Die Neustrukturierung der 
Bundeswehr betrifft besonders einige struk-
turschwache nördliche Regionen; z. B. die 
Räume Flensburg, Lüneburg, Soltau-Fal-
lingbostel, Wilhelmshaven und Husum. Da-
neben weisen auch einige Regionen in 
Nordhessen (z. B. Marburg und Gießen), in 
Rheinland-Pfalz (Bad Kreuznach und Idar-
Oberstein) und in Bayern (z. B. Garmisch

-

Partenkirchen, Landsberg und Bad Kissin-
gen) eine starke Betroffenheit auf. 

Nach Schätzungen des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) ist zu 
erwarten, daß innerhalb eines Zeitraums 
von vier bis sechs Jahren fast jeder zweite 
Zivilbeschäftigtenarbeitsplatz bei den Alli-
ierten verloren geht. Die Zivilbeschäftigten 
der Alliierten sind im Durchschnitt wesent-
lich niedriger qualifiziert und von ihrer 
Berufsstruktur her noch einseitiger auf 
weniger anspruchsvolle Tätigkeiten ausge-
richtet als die der Bundeswehr. Dies 
schränkt ihre Chancen auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt sehr stark ein. Regional 
konzentriert sich die Zivilbeschäftigung vor 
allem in der Westpfalz und im Eifel-Huns-
rück-Raum in Rheinland-Pfalz sowie in den 
Regionen Weiden in der Oberpfalz, Neu-
markt und Bad Kissingen in Bayern. 

Im Gegensatz zu den alten Ländern ist der 
Prozeß der Abrüstung in den neuen Ländern 
bis auf den für Ende 1994 terminierten 
Abzug der Westgruppe der russischen Trup-
pen (WGT) bereits so gut wie abgeschlos-
sen. Inzwischen hat der Aufbau der Bundes-
wehr und der territorialen Wehrverwaltung 
begonnen. Von den insgesamt 47 000 Zivil-
beschäftigten der ehemaligen Nationalen 
Volksarmee (NVA) werden ca. 19 000 bis 
25 000 von der Bundeswehr übernommen. 
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Kooperation als wichtige Voraus

-

setzung für die Bewältigung des 
Strukturwandels 

Typen geringer verdichteter, 
ländlich geprägter Räume 

Die Standorte der ehemaligen NVA liegen 
überwiegend in ländlichen Regionen, in 
denen nur wenige berufliche Alternativen 
zu finden sind. 

Die WGT-Streitkräfte waren zu fast 60 v. H. 
in den Ländern Sachsen-Anhalt (25,2 v. H.) 
und Brandenburg (32,4 v. H.) stationiert. 
Die drei übrigen Flächenländer erreichten 
Anteile zwischen 11,8 v. H. und 17,6 v. H.. 
Vor allem in den Regionen Halle, Magde-
burg, Erfurt , Potsdam, Dresden und Leipzig 
waren überdurchschnittlich viele WGT

-

Streitkräfte stationiert. 

Gerade in ländlichen Regionen ist eine 
bessere Kooperation der lokalen und regio-
nalen Akteure eine wichtige Voraussetzung 
für eine wirksame Bewältigung des abrü-
stungsbedingten Strukturwandels. Begrün-
det liegt dies in der räumlichen Ausdehnung 
militärischer Einrichtungen, ihren regional-
wirtschaftlichen Verflechtungen und ar-
beitsmarktpolitischen Einzugsbereichen so-
wie in den knappen personellen und finan-
ziellen Ressourcen der ländlichen Standort-
gemeinden. Für das Zustandekommen ei-
ner solchen Kooperation ist häufig der regio-
nale Problemdruck entscheidend, der aus 
dem Truppenabbau resultiert. Die vorlie-
genden Erfahrungen zeigen, daß die Ein-
bindung der Bundesvermögensverwaltun-
gen in eine solche Zusammenarbeit sinnvoll 
ist. Dies vermindert Reibungsverluste bei 
der Freigabe und Veräußerung der Liegen-
schaften und eröffnet den Kommunen eine 
bessere Grundlage für ihre Planungen. Des-
halb laufen viele Aktivitäten von Kommu-
nen und Regionen darauf hinaus, Einrich-
tungen wie „runde Tische" oder ,,Arbeits-
kreise Konversion" zu schaffen, um den 
abrüstungsbedingten Strukturwandel kon-
zeptionell und politisch-praktisch aufzu-
greifen. 

3.4.3 Bedeutung geringer 
verdichteter Räume 
im Siedlungssystem 

Aus raumordnerischer Sicht können ver-
schiedene Typen von gering verdichteten 
Räumen identifiziert werden, die einerseits 
das Leben, Wohnen und Arbeiten der Bevöl-
kerung beschreiben, zum anderen Funktio-
nen kennzeichnen, die für die Gesellschaft 
oder für das wirtschaftliche Wachstum in 
den Stadtregionen wahrgenommen wer-
den. Schließlich müssen die wirtschaftli-
chen Potentiale, die wi rtschaftlichen Ent-
wicklungstendenzen, strukturelle Anpas-
sungsschwierigkeiten und die Erwerbs-
möglichkeiten berücksichtigt werden. Die 
nach solchen Dimensionen unterscheidba-
ren Typen von gering verdichteten Räumen 
können sich folglich überlagern. (Die Karte 
gibt nur die besonders charakteristischen 
Vertreter der jeweiligen Typen wieder). 

- Zentrennahe Räume 

In der Nähe von Stadtregionen gibt es 
ländliche Räume, die mit den Stadtregionen 
in intensivem funktionalen Zusammenhang 
stehen. Sie liegen relativ zentrennah, in 
guter Erreichbarkeit zu den städtischen 
Agglomerationen. Die Pendlerbeziehungen 
zu den Stadtregionen sind stark ausge-
prägt. 

Ist die landschaftliche Attraktivität hoch, 
werden sie bevorzugt als Naherholungsge-
biete oder als überregionale Fremdenver-
kehrsgebiete und zunehmend auch als 
Altersruhesitze gewählt. Das Angebot an 
Produktions- und Dienstleistungen orien-
tiert sich überwiegend an diesen Nutzungen 
und Funktionen. Zunehmende Flexibilisie-
rung der Arbeitsverhältnisse für besser ver-
dienende Erwerbstätige sowie moderne 
Kommunikationstechniken erleichtern zu-
dem das Arbeiten an derartigen Wohn-
orten. 

Aufgrund der Vielzahl der möglichen Nut-
zungen und Ansprüche ist der Berücksichti-
gung ökologischer Zusammenhänge eine 
hohe Bedeutung zuzumessen. Eine Ver-
mehrung des Individualverkehrs durch eine 
Verstärkung der Pendlerbeziehungen und 
die Erhaltung bzw. Verbesserung der Erho-
lungsfunktion schließen sich dabei aus. 

Ist die landschaftliche Attraktivität weniger 
hoch, sind die Gebiete häufig Standorte von 
Einrichtungen, deren Leistung in erster 
Linie für die Stadtregionen erbracht wer-
den: Entsorgungseinrichtungen, Verkehrs-
achsen, Distributionsfunktionen (flächenin-
tensive Lagerhaltung, Güterverteilung etc.). 
Neue Kommunikations- und Informations-
technologien begünstigen die wirtschaftli-
che Entwicklung dieser „distributiven" 
Räume und machen sie häufig erst zu einer 
bedenkenswerten Alternative für Investo-
ren. 

Die natürliche und bebaute Umwelt ist 
dagegen von beträchtlichen Flächeninan-
spruchnahmen sowie Schadstoffemissionen 
und Lärmbelastungen stark beeinträchtigt. 
Die ursprünglich rein ländlich geprägte 
Raum- und Siedlungsstruktur ist in diesen 
Räumen einem erheblichen Transforma-
tionsprozeß ausgesetzt, an dessen Ende 
wenig attraktive „ semi-urbane " Raum-
strukturen mit geringerer Lebensqualität 
für die ansässige Bevölkerung stehen kön-
nen. 

- Zentrenferne Räume mit schlechter Er-
reichbarkeit und Struktur- und Anpas-
sungsproblemen 

Zentrenferne gering verdichtete Räume 
zeichnen sich durch schlechte Verbin-
dungsqualitäten zu großen Agglomeratio-
nen aus. Lageungunst ist damit häufig ein 
Entwicklungsengpaß für die Nutzung even-
tuell vorhander Entwicklungspotentiale. In 
zentrenfernen Räumen überlagern sich die 
räumlichen Problemstellungen am ehesten, 
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da die allgemeinen Rahmenbedingungen 
dort  meist ungünstiger sind: die Bevölke-
rungsdichte ist gering, die infrastrukturelle 
Modernisierung teilweise unbefriedigend, 
die technische und soziale Infrastrukturver-
sorgung teilweise dürftig und das Angebot 
an öffentlichen Verkehrsmitteln einge-
schränkt. Die Zahl größerer Kristallisations-
punkte oder potentieller wi rtschaftlicher 
Ansatzpunkte - wenn überhaupt vorhan-
den - ist gering. 

Besondere Probleme gibt es in Regionen mit 
ungünstigen natürlichen Produktionsvor-
aussetzungen, einem hohen landwirtschaft-
lichen Arbeitskräftebesatz und keinen oder 
nur geringen Erwerbsalternativen. Infolge 
der hohen Arbeitsplatzdefizite sind Abwan-
derungstendenzen insbesondere der jünge-
ren und höher qualifizierten Erwerbsperso-
nen wahrscheinlich. Im Norden der neuen 
Länder sind nur wenige Zentren mit poten-
tiellen wirtschaftlichen Ansatzpunkten vor-
handen. In den peripher gelegenen Räumen 
der neuen Länder gelten für die Entwick-
lungsmöglichkeiten noch weit ungünstigere 
Rahmenbedingungen, da ein großer zusätz-
licher Nachholbedarf an wirtschafts- und 
infrastruktureller Modernisierung besteht. 

- Attraktive Räume für überregionalen 
Fremdenverkehr 

Gering verdichtete Räume mit großem land-
schaftlichen Erholungspotential können zu-
mindest saisonal alternative Einkommens-
quellen bieten. Ihre Lage konzentriert sich 
im wesentlichen auf die Küstenstreifen, 
Seengebiete, Flußtäler, alpine Berggebiete 
und Mittelgebirgslandschaften. Intensive 
wirtschaftliche Nutzung durch flächen-
nund emissionsintensive Produktionsanla-
gen und freiraumbezogene Erholung schlie-
ßen sich allerdings aus. 

Verbunden mit freiraumbezogenem Touris-
mus ist allerdings auch die Gefahr der 
ökologischen Beeinträchtigungen der Na-
turlandschaft und des Naturhaushalts, wie 
z. B. in den Alpen, bereits zu beobachten 
(vgl. Kapitel 4.2). Massentouristische Er-
scheinungen können neben ökologischen 
Beeinträchtigungen auch soziale Auswir-
kungen durch die starke Abhängigkeit von 
diesem Wirtschaftszweig, den Verlust ge-
wachsener Strukturen und regionaler Ei-
genheiten bedingen. 

Die Attraktivität dieser Räume für den über-
regionalen Tourismus schließt strukturelle 
Anpassungsschwierigkeiten und tenden-
zielle Strukturschwäche nicht aus. Die häu-
fig nur saisonalen alternativen Erwerbs-
quellen verursachen gleichzeitig hohe sai-
sonale Arbeitslosigkeit. Das zusätzliche 
Arbeitsplatzangebot beschränkt sich in 
erster Linie auf Arbeitsplätze mit geringen 
Qualifikationsanforderungen. Allerdings 
bietet der Fremdenverkehr insbesondere 
auch für landwirtschaftliche Betriebe, 
Kleingewerbe und Gastronomie alternative 
Einkommensquellen. 

- Räume mit relativ günstigen Produktions

-

bedingungen für die Landwirtschaft 

Landwirtschaft und andere Erwerbsquellen 
in solchen gering verdichteten Gebieten 
ermöglichen relativ hohe Einkommen. Dies 
ist insbesondere auf die guten agrarstruktu-
rellen Voraussetzungen zurückzuführen. 
Schlechtere natürliche Produktionsbedin-
gungen können bei entsprechenden Rah-
menbedingungen durch überdurchschnitt-
liche Betriebsgrößen, niedrigen Arbeits-
kräftebesatz und eine geringere Entfernung 
zu Märkten teilweise kompensiert werden. 
In den neuen Ländern gibt es auch bei guten 
Produktionsvoraussetzungen noch erhebli-
che agrarstrukturelle Probleme. 

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
ist aber insbesondere mit Gefahren für die 
Belastung des Bodens, des Grundwassers 
und der Atmosphäre durch potentielle Ein-
träge von Schadstoffen aus Pflanzenschutz-
mitteln, Dünger und Gülle verbunden. Dar-
über hinaus sind auch die Artenvielfalt 
durch Vernichtung und Beeinträchtigung 
von Biotopen sowie die Attraktivität der 
Kulturlandschaft durch Ausräumung von 
gliedernden Landschaftselementen gefähr-
det (vgl. Kapitel 4.4). 

- Ländliche Räume mit (industriellen) 
Wachstumstendenzen 

Diese gering verdichteten Gebiete gehören 
zu den Gewinnern des räumlichen Struktur-
wandels. Ihre günstige Entwicklung ist vor 
allem auf das Beschäftigungswachstum im 
verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. 
Eine Ursache der Wachstumsstärke des ver-
arbeitenden Gewerbes ist unter anderem 
der Auf- und Ausbau innovationsorientier-
ter Produktions- und Dienstleistungen. 

In diesen Regionen ist es gelungen, die 
Bedeutung der Landwirtschaft als Erwerbs-
quelle durch qualifizierte Arbeitsplätze im 
sekundären und tertiären Sektor zurückzu-
drängen. Oft liegen diese Räume in guter 
Erreichbarkeit zu den wirtschaftlichen Zen-
tren. Aber auch in landschaftlich attraktiven 
Gebieten mit günstiger Siedlungsstruktur 
- nicht unmittelbar in Zentrennähe - hat das 
Wachstum des verarbeitenden Gewerbes 
Schlüsselfunktionen für die regionale Ent-
wicklung entfaltet. Aufgrund der erhöhten 
wirtschaftlichen Entwicklung haben sich 
die Pendlerbeziehungen zu angrenzenden 
Regionen verstärkt. 

Insgesamt kommt Städten in geringer ver-
dichteten Räumen eine wichtige Funktion 
als Kristallisationspunkte der regionalen 
Entwicklung zu. Sie leisten in erster Linie 
Versorgungsfunktionen mit Arbeitsplätzen 
und infrastrukturellen Einrichtungen für 
ihren regionalen Einzugsbereich. Als solche 
Kristallisationspunkte kommen in erster 
Linie die ober- und mittelzentralen Orte in 
Betracht, wobei sich in den neuen Ländern 
vielfach die Aufgabe stellt, die Funktionsfä-
higkeit dieser Orte überhaupt erst herzu-
stellen. 
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Auswirkungen des Siedlungssy-
stems auf die Flächennutzung: 
Räumliche Nutzungskonflikte 

Räumliche Konfliktstellungen 

Räumliche Konfliktstellungen 

4  Flächennutzung und 
Nutzungskonflikte 

Die in Kapitel 3 vorgenommene Darstellung 
und Bewertung des Siedlungssystems hat 
die funktionalen wirtschaftlichen und sozia-
len Aspekte der bundesdeutschen Raum-
struktur in den Vordergrund gerückt. Diese 
funktionalen Beziehungen wirken sich in 
Form konkreter Flächennutzungsansprü-
che auf die Raumstruktur aus. Neben dem 
Siedlungssystem stellt daher die Flächen-
nutzung eine wesentliche Bestimmungs-
größe der Raumstruktur dar. 

4.1 Einleitung: Räumliche 
Nutzungskonflikte 

Grundelemente der Flächennutzung sind 
Siedlungsfläche und Freiraum. Zwischen 
und in diesen beiden Grundelementen 
überlagern sich verschiedenste Nutzungs-
ansprüche, deren Vermischung, Zuordnung 
oder auch Nebeneinander oftmals nicht in 
harmonischer Form möglich ist, sondern zu 
räumlichen Nutzungskonflikten führt. Nut-
zungskonflikte entstehen durch unter-
schiedliche Ansprüche und Bedürfnisse von 
Privatpersonen und gesellschaftlichen 
Gruppen. 

Im kleinräumigen Maßstab werden diese 
Konflikte besonders innerhalb der großen 
Stadtregionen deutlich, in denen die Flä-
chenansprüche für gewerbliche und indu-
strielle Nutzungen, für Verkehrswege, für 
Wohnungen, Freizeit und Erholung sowie 
für ökologische Zwecke der Erhaltung 
natürlicher Ressourcen und der Entwick-
lung von Natur und Landschaft stark aufein-
anderstoßen und zugleich besonders wenig 
Fläche zur Befriedigung dieser Ansprüche 
vorhanden ist. 

Aber auch im großräumigen Maßstab ist 
eine Zunahme der Nutzungskonflikte fest-
zustellen: Hierbei geht es vorrangig um Art 
und Ausmaß der Beanspruchung von Frei-
raum und somit um die Frage der Eingriffs-
intensität in den Naturhaushalt. In der kon-
kreten Konfliktsituation im klein- und groß-
räumigen Zusammenhang sind die generel-
len Leitvorstellungen und Grundsätze der 
Raumordnung, die im Raumordnungsgesetz 
formuliert sind, in der Regel keineswegs 
konfliktfrei: Wirtschaftliches Wachstum, 
Nutzung regionalwirtschaftlicher Poten-
tiale, Sicherung und Erhaltung wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit, flächenintensives 
Wohnen und Leben einerseits, Schutz- und 
Entwicklungsmaßnahmen für Natur und 
Landschaft sowie Abbau bestehender Um-
weltbelastungen andererseits, führen na-
hezu zwangsläufig zu konfliktträchtigen 
Nutzungsansprüchen. 

Räumliche Nutzungskonflikte und die Aus

-

wahl geeigneter raumordnerischer Maß

-

nahmen lassen sich somit nicht generell 

bewerten, es bedarf vielmehr einer räumli-
chen Differenzierung mit jeweils spezifi-
schen Nutzungskonflikten. Solche beson-
ders „typischen" räumlichen Konfliktstel-
lungen werden in den nachfolgenden 
Abschnitten dieses Kapitels behandelt. 

Neben dieser notwendigen Differenzierung 
lassen sich jedoch einige allgemeingültige 
Anmerkungen zu räumlichen Nutzungs-
konflikten machen: 

- Bei der Bewertung der Flächenansprüche 
einer bestimmten Nutzung wird in der 
Regel zu sehr auf die quantitativ meßbare 
direkte Flächeninanspruchnahme abge-
stellt. Für eine umfassende Bewe rtung ist 
darüber hinaus aber eine Berücksichti-
gung der indirekten bzw. „qualitativen" 
Flächenansprüche erforderlich: So sind 
beispielsweise im Falle einer Verkehrs-
oder Abfallgroßinfrastruktur nicht ledig-
lich die direkt bebauten Flächen zu 
berücksichtigen, sondern auch die Aus-
wirkungen auf die Qualität und auf beste-
hende wie zukünftige Nutzungsmöglich-
keiten/-beschränkungen im Umfeld die-
ses Standortes. Bestehende Nutzungs-
konflikte können sich zudem durch die 
eventuell neu entstehenden oder zuneh-
menden Verkehrsbelastungen auswei-
ten. 

- Durch Großinfrastrukturen kommt es 
innerhalb einer Region zu einer sehr dif-
ferenzierten Nutzen-Kosten-Verteilung: 
Die konkreten flächenhaften Auswirkun-
gen des Standorts sind kleinräumig-loka-
ler Natur, das möglicherweise vermehrte 
Verkehrsaufkommen wirkt sich hingegen 
regional (sowie im Hinblick auf das Klima: 
global) aus. Lokalstandörtlich kann es 
zudem zu einer finanziellen Besserstel-
lung, etwa durch ein erhöhtes Gewerbe-
steueraufkommen, kommen, während re-
gional in der Regel die Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt größeres Gewicht ha-
ben. 

- Eine ungleiche Nutzen-Kosten-Vertei-
lung ist auch als großräumige Problem-
lage und großräumiger Nutzungskonflikt 
gegeben: „Klassisches" Beispiel hierfür 
sind die Auswirkungen einer Fernwasser-
versorgung, deren raumstrukturelle Pro-
blematik bereits in früheren Raumord-
nungsberichten kritisch angesprochen 
wurde. Die ungleiche Nutzen-Lasten-
Verteilung ist hierbei im übrigen nur in 
einer betriebswi rtschaftlichen Perspek-
tive eindeutig, volkswirtschaftlich und 
langfristig sind sowohl für die „Liefer-" 
als auch für die „Empfängerregionen" 
ökologische Nachteile zu erwarten. Im 
einen Fall sind großflächige Grundwas-
serabsenkungen zu erwarten, im anderen 
Fall besteht die Gefahr verstärkter Bevöl-
kerungsballung und damit einer Ver-
schlechterung der Umweltqualität. 

- Nutzungskonflikte entstehen häufig erst 
durch besonders hohe Nutzungsintensitä-
ten bzw. werden dadurch deutlich ver- 
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Spezifische Raumnutzungskon-
flikte in bestimmten Räumen 

stärkt: Zur Verminderung von Nutzungs-
konflikten könnten daher räumlich diffe-
renzierte Intensitätsstufen bestimmter 
Nutzungen - beispielsweise im Fremden-
verkehr - beitragen (vgl. Kapitel 4.2). 

- Zunehmend treten in hochindustrialisier-
ten Gesellschaften wie der Bundesrepu-
blik Deutschland großräumige Nutzungs-
konflikte infolge ubiquitärer Umweltbe-
lastungen auf. So bewirkt beispielsweise 
der flächenhafte großräumige Eintrag von 
Schadstoffen (z. B. NOX oder SO 2) über die 
Niederschläge bzw. über die Luft eine 
quasi flächendeckende Veränderung der 
Bodenqualitäten oder von standortange-
paßten Pflanzengesellschaften. Wenn so-
mit über flächendeckend auftretende Ein-
träge die zu schützende Fläche gefährdet 
wird, drohen die auf andere Eingriffe 
ausgerichteten Schutzgebietsausweisun-
gen ins Leere zu laufen. 

- Ebenfalls als großräumiger Nutzungskon-
flikt ist die Problematik des Arten- und 
Biotoprückgangs zu sehen. Der bislang 
nicht aufzuhaltende Rückgang der Arten 
und Biotope stellt einen wichtigen Indika-
tor für großräumig bestehende Umwelt-
belastungen dar. 

- Großräumig sind schließlich auch Nut-
zungskonflikte durch die räumliche Tren-
nung von Verursachern und Betroffenen 
gegeben: Beispiele wie das Waldsterben 
oder auch der zunehmende überregio-
nale „Abfalltourismus" belegen das Aus-
maß solcher Raumnutzungskonflikte. 
Problematisch ist hierbei insbesondere 
die meist flächendeckende Entstehung 
der Umweltbelastung und der demgegen-
über sehr viel kleinräumigere Zuschnitt 
vorrangig betroffener Regionen. 

- Räumliche Nutzungskonflikte allgemei-
nerer Art entstehen durch die unter-
schiedlichen regionalen Spezialisierun-
gen: 

O Zwischen den einzelnen Regionen 
besteht ein ausgeprägter Leistungs-
austausch, der sich auch in entspre-
chend intensiven Verkehrsbeziehun-
gen auswirkt. Je nach A rt  und Dichte 
des Verkehrs - motorisierter Indivi-
dualverkehr oder öffentlicher schie-
nengebundener Verkehr - sind die 
Nutzungskonflikte in Form von Um-
weltbelastungen stärker oder weniger 
stark gegeben. 

O Ein weiterer Aspekt in diesem Zusam-
menhang bezieht sich auf Umwelt-
qualität als Standortfaktor: In den 
wirtschaftsstarken, hochverdichteten 
Stadtregionen sind durch die bisherige 
Attraktivität zugleich auch deutliche 
Überlastungstendenzen erkennbar. 
Angesichts der zunehmenden Bedeu-
tung „weicher" Standortfaktoren, zu 
denen vor allem auch eine hohe 
Umweltqualität zählt, ist der Abbau 
bzw. eine Verminderung der Überla

-

stungstendenzen ein notwendiger Bei-
trag für eine dauerhafte Erhaltung der 
räumlichen Funktionsfähigkeit. 

Zu den genannten generell anzutreffenden 
Aspekten räumlicher Nutzungskonflikte 
treten in bestimmten Räumen jeweils spezi-
fische weitere Raumnutzungskonflikte. Als 
besonders konfliktanfällig sind die folgen-
den Raumtypen zu bewerten, die nachfol-
gend ausführlicher dargestellt werden: 

- Räume mit Natur- und Erholungspoten-
tialen; 

- Räume mit hohem Konversionspotential; 

- Räume mit Nutzungskonflikten in der 
Landwirtschaft; 

- belastete Stadtregionen; 

- Verkehrskorridore; 

- altindustrialisierte Räume; 

- Bergbaugebiete. 

4.2 Räume mit Natur- und 
Erholungspotentialen 

Die nachhaltige Sicherung von Räumen mit 
bedeutsamen Natur- und Landschafts-
potentialen wird zu einer immer wichtige-
ren raumordnungspolitischen Aufgabe. 
Durch raumplanerische Umweltvorsorge 
müssen Naturpotentiale geschützt und die 
Vielfältigkeit der Kulturlandschaft erhalten 
werden. Der Raumordnung kommt damit 
die wichtige Funktion zu, durch den Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen und 
Umweltressourcen die Voraussetzungen für 
eine langfristig tragfähige Entwicklung der 
Raum- und Nutzungsstruktur zu schaffen. 

Diesem Zweck dienen planerische Aus-
weisungen umweltbezogener Vorrang- 
und Schutzgebiete mit unterschiedlichem 
Schutz. Sie reichen von Nationalparken und 
kleinräumigen Naturschutzgebieten mit der 
stärksten umweltbezogenen Schutzfunk-
tion über Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete, die vor allem die 
Erhaltung gewachsener Kulturlandschaften 
anstreben, bis zu Naturparken als schwäch-
stem Schutzstatus, die überwiegend der 
Erholungsfunktion gewidmet sind. 

Schützenswerte Natur- und Kulturland-
schaften besitzen in aller Regel auch eine 
hohe Freizeit- und Erholungsqualität. Viel-
fach sind sie deshalb Konzentrationspunkte 
des regionalen und überregionalen Frem-
denverkehrs. Dies führt zwangsläufig zu 
Konflikten zwischen Freizeitnutzung und 
Erhaltung von Naturgütern. Nicht selten 
sind besonders intensiv genutzte Fremden-
verkehrsgebiete gerade die ökologisch sen-
sibelsten Regionen, wie dies z. B. beim Wat-
tenmeer oder dem Alpenraum der Fall ist. 
Die Konflikte stellen sich deshalb hier mit 
besonderer Schärfe. 
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Sie äußern sich in der zunehmenden 
Gefährdung und Zerstörung we rtvoller Bio-
tope, speziell bei der empfindlichen Küsten- 
und Alpenflora. Als besonders problema-
tisch erweist sich der Wintertourismus durch 
die immer noch fortschreitende Anlage von 
Skipisten mit ausgeprägter Erosionsgefahr 
und die Erschließung durch Liftanlagen in 
ehemals naturnahen Bergregionen. Ganz 
wesentlich tragen zudem der mit dem Tou-
rismus einhergehend Ausbau der Ver-
kehrswege und das damit verbundene 
gestiegene Verkehrsaufkommen zur Bela-
stung von Natur und Landschaft bei. 

Besonders betroffen sind gleichfalls die ver-
dichtungsraumnah gelegenen Fremdenver-
kehrsgebiete, in denen sich Ferientouris-
mus und Wochenend- sowie Naherholung 
überlagern. Dies gilt etwa für die Seen 
südlich von München, das Sauerland im 
Umland des Rhein-Ruhr-Ballungsraumes 
oder den Harz und neuerdings die Mecklen-
burgische Seenplatte im Einzugsbereich 
von Berlin. Hier konzentrieren sich Besu-
cherströme in der Größenordnung von bis 
zu 90 Personen täglich pro Hektar. Aber 
auch die in ihrem Natur- und Landschafts-
potential besonders attraktiven National-
parks verzeichnen ständig steigende Besu-
cherzahlen. So wuchsen sie etwa im Natio-
nalpark Bayerischer Wald von 1970 bis 
heute von 200 000 auf ca. 1,5 Mio. Personen 
pro Jahr an. 

Um die hieraus resultierenden Belastungen 
und Konflikte abzubauen, ist eine stärkere 
Trennung und Entflechtung der Nutzungs-
ansprüche von Fremdenverkehr und Um-
welt durch die räumliche Planung regional 
und örtlich notwendig. Dies kann dadurch 
geschehen, daß in den betroffenen Gebie-
ten Zonen unterschiedlicher Schutzintensi-
tät eingerichtet werden. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen besonders sensiblen und 
schützenswerten Kernzonen, die nur unter 
strengen Umweltschutzanforderungen (z. B. 
Wegezwang, zeitweilige Beschränkungen 
etc.) betreten werden dürfen. Der Haupt-
strom der Besucher wird konzentriert in 
umliegenden oder vorgelagerten Ergän-
zungsbereichen, die zu diesem Zweck über 
geeignete Informations- und Besucherein-
richtungen verfügen. Auf diese Weise kön-
nen wertvolle Natur- und Landschaftspo-
tentiale wirksam geschützt und gleichzeitig 
der Erholungsfunktion getrennt davon ein 
Entwicklungsspielraum im Sinne eines 
„sanften" Tourismus eröffnet werden. Ein 
derartiges Konzept wird mit Erfolg z. B. 
auch im Nationalpark Bayerischer Wald 
verfolgt. 

Zur generellen Entschärfung der Konfliktsi-
tuation zwischen Natur- und Landschafts-
schutz und Fremdenverkehr ist zudem 
wichtig, daß genügend wohnungsnahe Er-
holungs- und Grünflächen sowie sonstige 
Freizeitangebote zur Verfügung stehen. 

Naturschutz und Fremdenverkehr müssen 
sich nicht gegenseitig ausschließen. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Schutzkonzept für den 
Nationalpark Bayerischer Wald. Grundlage 
dieses Konzepts ist die Aufteilung des Natio-
nalparkgebietes in zwei unterschiedliche 
Schutzzonen. Die ökologisch besonders 
wertvollen, zugleich aber auch sehr empfind-
lichen Kerngebiete dürfen nur auf markierten 
Wegen betreten werden. Bestimmte Gebiete 
sind zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt 
zeitweise ganz gesperrt. 

Dadurch sowie durch die Anlage des Wege-
netzes werden die Hauptbesucherströme in 
den weniger sensiblen Randbereich des 
Nationalparks gelenkt. Dem gleichen Zweck 
dienen hier auch spezielle Besuchereinrich-
tungen wie Informationszentrum, Tierfreige-
hege oder auch Waldspielgelände. Sie schaf-
fen attraktive Freizeitangebote und halten so 
einen Großteil der Besucher von den emp-
findlichen Kerngebieten fern. Zusammen mit 
den gleichfalls durchgeführten naturkundli-
chen Führungen leisten diese Einrichtungen 
zudem einen Beitrag, bei den Besuchern ein 
Problembewußtsein für den Naturschutz zu 
wecken. Bei geeigneter räumlicher Entflech-
tung sind also Naturschutz und Fremdenver-
kehr durchaus vereinbar. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

Zivile Nutzung freiwerdender 
militärischer Flächen 

Auch heute noch findet ein Großteil der 
Freizeitaktivitäten in der Wohnung bzw. im 
Wohnumfeld statt. Die Erhaltung und Schaf-
fung eines attraktiven Wohnumfeldes sowie 
städtischer und siedlungsnaher Grün- und 
Freiflächen tragen deshalb dazu bei, Bela-
stungen durch Ausflugs- und Kurzzeiterho-
lungsverkehr zu verringern. 

4.3 Räume mit hohem 
Konversionspotential 

In Folge des Abrüstungsprozesses werden 
in Deutschland in den nächsten Jahren 
zahlreiche militärische Flächen für eine 
zivile Nutzung zur Verfügung stehen. Dabei 
gibt es einerseits zwischen alten und neuen 
Ländern, andererseits zwischen eher länd-
lich geprägten und stärker verdichteten 
Regionen erhebliche Unterschiede in der 
Quantität und Qualität dieser Flächen. 

In der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik waren nach Angaben des 
Bundesministeriums der Verteidigung rd. 
200 000 ha von der Nationalen Volksarmee 
(NVA) und rd. 250 000 ha der Westgruppe 
(WGT) der russischen Truppen militärisch 
genutzt. In den neuen Ländern übernimmt 
die Bundeswehr einen Teil der ehemaligen 
NVA-Flächen sowie einige Truppen-
übungsplätze, die ehemals von der WGT 
genutzt wurden. Gleichzeitig verbleiben 
insgesamt erhebliche Flächen (rd. 
251 000 ha) für eine zivile Nutzung. In 
besonderer Weise ist das Land Brandenburg 
von den Prozessen der Konversion mit einer 
Fläche von voraussichtlich über 100 000 ha 
betroffen. Auch die anderen vier neuen 
Länder, insbesondere Sachsen-Anhalt, sind 
in viel stärkerem Maße als die alten Länder 
durch Flächenkonversion betroffen. 

In einzelnen Fällen gibt es noch unter

-

schiedliche Vorstellungen über die zukünf- 
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tige Nutzung der ehemals von der WGT 
beanspruchten Übungsplätze. So beabsich-
tigt der Bund beispielsweise, den Truppen-
übungsplatz Colbitzer Heide weiterhin mili-
tärisch zu nutzen, während das Land Sach-
sen-Anhalt eine Freizeit- und Erholungs-
nutzung bevorzugt. In den alten Ländern 
wird nur ein wesentlich geringerer Teil an 
ehemals militärisch genutzen Flächen frei. 
Dort wurden dem Allgemeinen Grundver-
mögen des Bundes in der Zeit vom 3. Okto-
ber 1990 bis zum 30. Juni 1993 rd. 12 800 ha 
militärisch genutzte Flächen zugeführt. Flä-
chen im Dritteigentum sind darin nicht ent-
halten. Ungeachtet der Eigentumslage und 
vorbehaltlich geänderter militärischer Pla-
nungen ist derzeit damit zu rechnen, daß in 
den alten Ländern insgesamt 21 000 ha 
militärische Flächen frei werden. 

Allgemein gilt für die freiwerdenden Flä-
chen, daß nur ein kleinerer Teil im städte-
baulich relevanten Innenbereich der Städte 
und Gemeinden liegt. Bei dem überwiegen-
den Teil handelt es sich um Übungsplätze, 
Flugplätze oder Depotflächen, die im 
Außenbereich, abseits der großen Zentren 
liegen. Generell wird die Umwandlung, 
Neunutzung und städtebauliche Neustruk-
turierung ehemaliger Militärliegenschaften 
alle öffentlichen Aufgaben- und Entschei-
dungsträger unter städtebaulichen wie auch 
unter strukturpolitischen und wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten auf längere Sicht hin 
fordern. 

Die im Außenbereich liegenden Flächen, 
insbesondere Truppenübungsplätze, zeich

-

nen sich häufig durch ihre Großflächigkeit, 
aber auch durch Abgeschiedenheit und aus-
geprägte Biotopvielfalt und -qualität aus. 
Sie weisen damit einen hohen, oft einzigar-
tigen Naturschutzwert auf. Insbesondere 
hier sind die örtlichen und überörtlichen 
Planungsträger aufgefordert, durch ent-
sprechende Planung einen Konsens zwi-
schen wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
und Belangen des Naturschutzes zu ermög-
lichen. 

In den Verdichtungsgebieten bieten die 
innerstädtisch gelegenen militärischen Flä-
chen wichtige Potentiale zur Deckung des 
hohen Bedarfs an Wohnungen, Gewerbe 
und Infrastruktureinrichtungen. Hier kön-
nen die negativen regionalwirtschaftlichen 
Effekte des Truppenabbaus durch das Frei-
werden militärischer Flächen kompensiert 
werden. Allerdings werden verschiedene 
Nutzungen in diesen Räumen um die Poten-
tiale konkurrieren. Ein Interessenausgleich 
zwischen den verschiedenen potentiellen 
Nutzern ist notwendig. 

Auch in den Verdichtungsregionen stehen 
der unmittelbaren Wiedernutzung der frei-
werdenden militärischen Flächen zum Teil 
erhebliche Restriktionen entgegen. Zahlrei-
che militärische Flächen sind von Altlasten 
betroffen. Obwohl der Bund in geeigneten 
Fällen bereit ist, sich in Verträgen über den 
Verkauf ehemaliger militärischer Liegen-
schaften aus dem Allgemeinen Grundver-
mögen zu einer Beteiligung an den Kosten 
der notwendigen Beseitigung nachträglich 
festgestellter Altlasten bis maximal zur 

Die zivile Wiedernutzung ehemals militärisch 
genutzter Anlagen bereitet teilweise Schwie-
rigkeiten. Deutlich wird dies am Beispiel des 
Flugplatzes Hahn im Hunsrück, der von den 
amerikanischen Streitkräften geräumt werden 
soll. Auf dem ca. 500 ha großen Gelände be-
finden sich Versorgungs- und Lagergebäude 
sowie Start- und Landebahnen. Ein Großteil 
der Fläche ist jedoch unbebaut. Die Landes-
regierung Rheinland-Pfalz beabsichtigt, den 
Flugplatz in einen internationalen Charter-
und Frachtflughafen umzuwandeln. Seit Ende 
Mai ist der Charterbetrieb mit Flügen nach 
Palma de Mallorca aufgenommen. Negative 
wirtschaftliche Auswirkungen durch den 
Abzug der amerikanischen Streitkräfte sollen 
mit diesem Projekt kompensiert werden. Zu 
diesem Zweck ist eigens eine Entwicklungs-
und Betreibergesellschaft gegründet worden. 
Allerdings gibt es in der Region auch Wider-
stände gegenüber der zivilen Weiternutzung 
des Flugplatzes. Es haben sich zwei Bürger-
initiativen gebildet, die gerichtlich gegen die 
Genehmigung zur zivilen Nutzung des Flug-
platzes vorgehen, da der Schutz vor Fluglärm 
nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921  

Flächenansprüche durch Sied-
lungsentwicklung einerseits, 
Landwirtschaft andererseits 

Höhe des gezahlten Kaufpreises zu ver-
pflichten, erweist sich die Verwertung der-
artiger Flächen für einige empfindlichere 
Anschlußnutzungen als problematisch. 

In einigen Fällen, in denen sich auf ehema-
ligen militärischen Liegenschaften vorhan-
dene Bausubstanz in einem schlechten bau-
lichen Zustand befindet, erfordert die Reali-
sierung ziviler Anschlußnutzungen erhebli-
che Investitionen. Durch Gewährung von 
Vergünstigungen für bestimmte Förder-
zwecke leistet der Bund hier einen auch 
finanziell bedeutsamen Beitrag im Rahmen 
der Konversion. 

4.4 Räume mit Nutzungskonflikten 
in der Landwirtschaft 

Der Landwirtschaft kam und kommt eine 
wichtige Rolle bei der Erhaltung und Pflege 
der Kulturlandschaft zu, deren ökologische 
Vielfalt erst durch die traditionellen Formen 
der Landbewirtschaftung ermöglicht und 
gefördert wurde. Jedoch hat die moderne 
Landwirtschaft auch wesentlich zu einem 
Rückgang von wildlebenden Pflanzen- und 
Tierarten beigetragen und belastet bei 
Nichtbeachtung der guten fachlichen Praxis 
zugleich Boden, Luft und Wasser. 
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Vorstellungen zur Entwicklung 
der Landwirtschaft in 

Verdichtungsräumen (am 
Beispiel Hannover) 

Ansprüche durch Siedlungsentwicklung, 
z. B. durch Wohnen, Gewerbe, Infrastruk-
tur, führen mit der Landwirtschaft zu Nut-
zungskonflikten, die sich vor allem in Ver-
dichtungsräumen und ihrem weiteren Um-
land verschärfen. Die Situation der Verdich-
tungsräume hat schon immer besondere, 
über die reine Produktionsfunktion hinaus-
gehende Anforderungen an die Landwirt-
schaft gestellt (z. B. Versorgung der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser, Sicherung der 
Naherholungs- und der ökologischen Aus-
gleichsfunktion stadtnaher Landschafts-
räume). 

Aus dieser Problemlage resultierende Über

-

legungen zur Entwicklung der Landwirt

-

schaft in Verdichtungsraumnähe wurden 

beispielsweise für den Zweckverband 
Großraum Hannover in enger Zusammenar-
beit mit Vertretern der Agrarverwaltung, 
den Landwirtschaftskammern und den poli-
tischen Interessenvertretungen der Land-
wirte erarbeitet und sollen in das Regiona-
le Raumordnungsprogramm übernommen 
werden. 

Die Ziele und Maßnahmen des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes für den Groß-
raum Hannover dienen der Erhaltung beste-
hender umweltschonender und ressourcen-
sichernder Landnutzungsformen und der 
Beseitigung von Risiken und Belastungen. 
Es werden vier Problemräume mit unter-
schiedlichen Zielen für die landwirtschaftli-
che Nutzung ausgewiesen: 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

1. Ordnungsgemäße Landbewirtschaftung 

Den Landwirten wird hierbei abverlangt, 
daß sie ihre eigenen Produktionsgrundla-
gen (insbesondere den Boden, aber z. B. 
auch Selbstregulationsmechanismen der 
biologischen Schädlingsbekämpfung) lang-
fristig und in ihrer vollen Leistungsfähigkeit 
erhalten bzw. wiederherstellen, auch wenn 
dies mit finanziellen Einbußen verbunden 
ist. Dazu gehören z. B. auch Nutzungsein-
schränkungen auf Klärschlammauf brin-
gungsflächen. 

2. Landwirtschaft mit besonderen 
Funktionen für den Naturhaushalt 

Hierzu zählen Gebiete, in denen die „ord-
nungsgemäße Landbewirtschaftung" nicht 
ausreicht, um die gesellschaftlich gef order-
ten  Funktionen des Naturhaushaltes zu 
erhalten oder wiederherzustellen. Vom 
Landwirt werden in diesen Gebieten u. a. 
aktive Pflegeleistungen von schutzwürdi-
gen Biotopen der Landschaften erwartet. 

3. Einschränkung/Ausschluß 
der Nahrungsmittelproduktion 

Dies sind Räume, in denen Belastungen von 
Boden und Luft durch Schadstoffe nachge-
wiesen sind oder aufgrund von Indizien mit 
großer Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden müssen. Es werden nur solche 
Gebiete berücksichtigt, in denen die Land-
wirtschaft die Immissionen nicht selbst ver-
ursacht (hat). Die Nutzungseinschränkun-
gen sind deshalb auch vollständig und 
soweit möglich vom Verursacher auszuglei-
chen. Ist dieser Ausgleich nicht ermittelbar, 
muß nach der gegenwärtigen Rechtslage 
nach dem Gemeinlastprinzip gehandelt 
werden. 

4. Landwirtschaft im Randbereich von 
Hannover und in den Mittelzentren 

Im Vergleich zu den übrigen Problemgebie-
ten ist dieser Problemraum sehr heterogen 
zusammengesetzt und umfaßt Räume, in 
denen die Landwirtschaft den typischen 
Problemen von Verdichtungsräumen aus-
gesetzt ist und deshalb einer gesonderten 
planerischen Behandlung bedarf. Die Plan-
kategorie kann sich mit Ausweisungen nach 

den zuvor genannten Kategorien überla-
gern. 

Eine Analyse der zur Verfügung stehenden 
Umsetzungsinstrumente für die o. g. Ziel-
kategorien und Handlungsschwerpunkte 
zeigt, daß z. B. Flächenstillegungs-/Extensi-
vierungsprogramme der Landwirtschaft 
und des Naturschutzes in Niedersachsen 
keinesfalls ausreichen, um die mit den 
geplanten Ausweisungen im Regionalen 
Raumordnungsprogramm verbundenen 
Maßnahmen zu realisieren. Jedoch stehen 
schon heute eine Vielzahl anderer Instru-
mente zur Verfügung, deren gezielter Ein-
satz und Koordination durch die Regional-
politik erfolgversprechend ist, so etwa die 
Vergabe von Wildquoten und Aufforstungs-
prämien oder im Rahmen von Verfahren 
nach dem Flurbereinigungsgesetz. 

4.5 Belastete Stadtregionen 

Die größeren Stadtregionen des Bundesge-
bietes, also die Verdichtungsräume mit 
ihren Verflechtungsbereichen, leiden unter 
hohen Umweltbeeinträchtigungen als Re-
sultat vielfältiger Überlagerungen einzelner 
Belastungen. Charakteristisch für diese 
Räume sind beispielsweise ein hoher Frei-
flächenverbrauch durch Siedlungstätigkeit 
und Verkehrsinfrastruktur, Zerschneidung 
restlicher noch intakter Freiräume, Beein-
trächtigung der Qualität von Boden, Wasser 
und Luft durch die Konzentration von 
Gewerbe und Industrie sowie zunehmend 
die vielfältigen Belastungen durch den Ver-
kehr. Die großen Stadtregionen stellen auf-
grund ihrer zentralen Rolle für den großräu-
migen Leistungsaustausch Quellen und Ziel 
der großen Fernverkehrsströme dar und 
bilden häufig - gerade entlang der großen 
Transportkorridore - Engpässe für den 
Durchgangsverkehr. Darüber hinaus sind 
diese Regionen aber zusätzlich durch 
erheblichen Binnenverkehr, d. h. Orts- und 
Regionalverkehr, belastet. So mißt man bei-
spielsweise auf Autobahnen in Regionen 
mit großen Verdichtungsräumen eine 
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
von knapp 60 000 Kraftfahrzeugen, wäh-
rend man entsprechend in peripheren länd-
lichen Regionen, also dort, wo Fernverkehr 

Tabelle 4.1 Verkehrsstärke auf Autobahnen (alte Länder) 

Kraftfahrzeuge davon 
Siedlungsstrukturelle Regionstypen insgesamt 

im Durchschnitt Schwerverkehr 

pro Tag 1990 v. H. 

Agglomerationsräume 	 50 900 11,8 
Verstädterte Räume 	 36 800 14,1 
stärker besiedelte ländliche Räume 	 32 200 11,8 
periphere ländliche Räume 	 24 100 14,8 

Quelle: Straßenverkehrszählung 1990 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Tabelle 4.2 Pendlerströme über Gemeindegrenzen (alte Länder) 
Pendleranteile in v. H. 

Verkehrsverflechtungen in den 
Stadtregionen 

Zunahme des interregionalen 
Personen- und Güterverkehrs 

Quelle: BfLR-Auswertung der Volkszählung 1987 

vorherrscht, nur etwa 24 000 Fahrzeuge 
zählt. 

Als hoch belastete Stadtregionen sind zu 
kennzeichnen: Berlin, Hamburg, das Ruhr-
gebiet sowie die Großräume Düsseldorf/ 
Köln, Frankfurt a. M., Stuttgart und Mün-
chen. Daneben sind Stadtregionen mit teil-
weise erheblichen Belastungen in den Räu-
men Bremen, Hannover, Saarbrücken, 
Mannheim, Nürnberg sowie in Leipzig und 
Dresden festzustellen. 

Raumnutzungskonflikte zeigen sich in den 
größeren Stadtregionen heute vor allen in 
den Randbereichen der Verdichtungs-
räume: Die weiterhin fortschreitende Stadt-
Umland-Wanderung der Wohnstandorte, 
Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtun-
gen hat zu neuen, vielfältig verflochtenen 
Standortmustern innerhalb der Stadtregio-
nen geführt. Innerhalb der Kernstädte 
haben die bauliche Verdichtung und die 
Nutzungsintensität zugenommen, wobei 
gleichzeitig die weniger „attraktiven" Nut-
zungen in das Umland abgedrängt wurden 
und zu einer Zersiedelung geführt haben. 
Die hohe Nutzungsdichte der Kernstädte 
und die extensive Besiedlung des Umlandes 
führen zu Überlastungserscheinungen der 
Stadtregionen insbesondere infolge eines 
vermehrten Verkehrsaufkommens sowie ei-
nes fortschreitenden Freiflächenverlustes: 

Wurden in Regionen mit großen Verdich

-

tungsräumen im Jahr 1950 etwa 10v. H. der 

Gesamtfläche für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke beansprucht, so erhöhte sich dieser 
Anteil bis zum Jahr 1989 auf etwa 18 v. H. 
und stieg damit erheblich stärker an als die 
Bevölkerungszahl. In zahlreichen Gemein-
den, insbesondere in den Kernstädten, wird 
dieser Wert noch deutlich übertroffen und 
erreicht in Einzelfällen bis über 70 v. H. 
Auffallend ist allerdings, daß das Wachstum 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche im 
Umland der Kernstädte am größten ist, 
wobei sich die Dynamik zunehmend vom 
hochverdichteten auf das entferntere ländli-
che Umland verlagert. 

Die anhaltende Nachfrage nach Flächen für 
Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung und 
Verkehrsinfrastruktur verschärft die Kon-
flikte nicht nur zwischen diesen Nutzungs-
ansprüchen, sondern auch mit Naturschutz-
interessen und mit Naherholungsbedürfnis-
sen. 

4.6 Verkehrskorridore 

Räumliche Arbeitsteilung und Leistungs-
austausch zwischen den Regionen haben 
zugenommen und werden auch in Zukunft 
weiter anwachsen. Als Ausdruck dieser Ent-
wicklung nimmt auch der interregionale 
Personen- und Güterverkehr zu. So hat sich 
die Verkehrsleistung im Straßengüter-
verkehr zwischen 1970 und 1990 von 
78,0 Mrd. tkm auf 172,2 Mrd. tkm erhöht, 
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wobei allein die Verkehrsleistung im Fern-
verkehr (Entfernung über 50 km) sich von 
41,9 Mrd. tkm auf 120,4 Mrd. tkm nahezu 
verdreifacht hat. Eine Vielzahl von Fakto-
ren, z. B. Zeit- und Kostenvorteile, geän-
derte Produktions- und Distributionskon-
zepte sowie die zunehmende Bedeutung 
hochwertiger Stückgüter, haben die Bedeu-
tung des Straßenverkehrs für den interre-
gionalen Gütertransport deutlich erhöht. 
Aber auch im Personenverkehr haben Fahr-
ten über große Entfernungen in den letzten 
Jahrzehnten erheblich zugenommen. So 
sind heute auf typischen Fernverkehrsauto-
bahnen außerhalb der Verdichtungsräume 
tägliche Verkehrsstärken von über 50 000 
Kraftfahrzeugen keine Seltenheit mehr. 

Die interregionalen Personen- und Güter-
ströme spielen sich insbesondere zwischen 
den großen Stadtregionen nationaler und 
internationaler Bedeutung ab. Die hier

-

durch ohnehin schon stark konzentrierten 
Ströme werden häufig noch, wie beispiels-
weise im Rheintal, durch naturräumliche 
Gegebenheiten gelenkt und zu großräumig 
ausgesprochen bedeutsamen Verkehrskor-
ridoren verdichtet. So verursacht der Ver-
kehr nicht nur in den Stadtregionen, son-
dern daneben auch entlang solcher Korri-
dore massive Belastungen und erhebliche 
Konflikte mit anderen Nutzungen, so z. B. 
dem Wohnen, der Freizeit und Erholung 
sowie mit den Funktionen von Flächen für 
den Klimausgleich oder den Arten- und 
Biotopschutz. 

Belastungen entlang von Verkehrskorrido-
ren treten vor allem durch hohe Schadstoff-
einträge in Luft, Wasser und Boden sowie 
durch Lärm, Flächenverbrauch und Trenn-
wirkungen auf. Beispielsweise beträgt der 
unmittelbare Flächenverbrauch einer vier-
streifigen Autobahn ca. 2,5 ha pro Kilometer 
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Länge, der Gesamtverbrauch mit Flächen 
für Anschlußstellen, Autobahnknoten und 
Rastanlagen sowie durch Schadstoffe bela-
stete Randbereiche sogar ca. 20 ha pro 
Kilometer Länge. Die Tatsache, daß z. B. der 
Umlandverband Frankfurt a. M. die Emp-
fehlung ausspricht, zwischen kleingärtneri-
scher Nutzung und Hauptverkehrsstraßen 
einen Abstand von mindestens 100 m einzu-
halten, deutet das Ausmaß der Nutzungs-
konflikte an. Dabei weisen die unmittelba-
ren Straßenrandbereiche nicht nur die 
höchsten Bodenkontaminationen auf, son-
dern werden darüber hinaus durch Auf-
schüttungen von Lärmschutzwällen, Sicker-
gräben u. ä. zerstört bzw. entwertet. Die 
Flächeninanspruchnahme steigt zusätzlich 
an, wenn bei Parallelführung von Trassen 
die Zwischenräume für andere Nutzungen 
unbrauchbar werden. 

Konzepte und Maßnahmen zur Gegen-
steuerung müssen auf eine umweltverträg-
liche Abwicklung der Verkehrsströme zwi-
schen den Verdichtungsräumen abzielen. 
Im Vordergrund hat dabei das Bemühen zu 
stehen, den Anteil des Straßenverkehrs 
möglichst wieder zu reduzieren und mehr 
Verkehr auf belastungsarme Verkehrsmit-
tel, d. h. insbesondere die Schiene, umzu-
verteilen. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
auch der zügige Ausbau eines Hochge-
schwindigkeitsnetzes, damit die Bahn bei 
den Transportzeiten im Güterverkehr mit 
dem Straßenverkehr konkurrieren kann. 
Auch im weiteren Ausbau des sogenannten 
Huckepackverkehrs liegen erhebliche Po-
tentiale, um LKW-Transport auf die Schiene 
zu verlagern. Zur besseren Erschließung der 
Fläche muß schließlich der kombinierte 
Ladungsverkehr systematisch ausgebaut 
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werden. Nicht zuletzt kann auch die Bin-
nenschiffahrt größere Verkehrsanteile 
übernehmen. Dies gilt insbesondere beim 
Transport von Massengütern und gefährli-
chen Stoffen. 

4.7 Altindustrialisierte Räume 

In den alten Ländern ist in den letzten 
Jahren eine Polarisierung der großen Städte 
und Regionen festzustellen, die einerseits zu 
Räumen mit Schrumpfungsprozessen, an-
dererseits zu Räumen mit Wachstum geführt 
hat. Städte und Regionen mit Schrump-
fungsprozessen sind durch rückläufige Pro-
duktionsbereiche wie Kohle, Schiffbau oder 
Stahl geprägt. Sie werden oft auch als altin-
dustrialisierte Räume gekennzeichnet. In 
diesen Städten und Regionen wird bereits 
seit mehr als einem Jahrhundert industriell 
produziert. Dadurch kommt es bereits seit 
entsprechend langer Zeit zu einer teilweise 
erheblichen Beanspruchung aller Umwelt-
medien. Es sind Umweltschäden entstan-
den, deren Beseitigung nicht kurzfristig zu 
erreichen ist und die die regionale Entwick-
lung beeinträchtigen können. Das Ruhrge-
biet, das Saarland sowie die Werftstandorte 
der Küste sind solche klassischen altindu-
strialisierten Räume in den alten Ländern. 

In den neuen Ländern stellt sich die Situa-
tion altindustrialisierter Räume noch drama-
tischer dar. Hier findet seit der Wende in 
allen Wirtschaftsbereichen und damit auch 
in allen Teilräumen, in denen bereits seit 
Jahrzehnten industriell produziert wird, ein 
Deindustrialisierungsprozeß mit erhebli-
chen wirtschaftlichen und sozialen Proble-
men statt. Gleichzeitig sind - vor allem in 
den industrialisierten Verdichtungsräu-
men - erhebliche Belastungen des Bodens, 
des Wassers und der Luft festzustellen. 

Allgemein ist in altindustrialisierten Räu-
men die technische und bauliche Infrastruk-
tur in einem teilweise schlechten Zustand. 
Dies gilt in den neuen Ländern in noch 
stärkerem Maße als in den alten Ländern. In 
den alten Ländern hat eine Verbesserung 
der Umweltsituation in altindustrialisierten 
Regionen bereits in den siebziger Jahren 
begonnen, im Gebiet der neuen Länder hat 
die Belastung von Boden, Wasser und Luft 
durch industrielle Prozesse hingegen bis zur 
Wende stattgefunden. 

Ausgeprägte Umweltbelastungen in altin-
dustrialisierten Räumen, die nicht in kurzen 
Zeiträumen abzubauen sind, betreffen den 
Boden und das Grundwasser. Eine beson-
dere Problematik stellen die in Folge des 
Strukturwandels entstandenen gewerblich-
industriellen Brachflächen dar. In den 
neuen Ländern entstehen solche Brachflä-
chen, bei denen von einer noch stärkeren 
Belastung ausgegangen werden muß, der-
zeit im Rahmen der Privatisierungsbemü-
hungen der Treuhandanstalt. Genaue An-
gaben über den Umfang der Brachflächen 

fehlen. Das Ausmaß wird aber schon 
dadurch deutlich, daß allein für Nordrhein

-

Westfalen Ende der 80er Jahre 10 000 ha 
Brachflächen angenommen wurden. 

Brachflächen sind häufig von Bodenbela-
stungen betroffen. Altlasten stellen eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung dar und können darüber hinaus 
eine Wiedernutzung ehemals gewerblich

-

industriell genutzter Flächen beeinträchti-
gen. Dies gilt in besonderer Weise für altin-
dustrialisierte Regionen, in denen poten-
tielle Investoren in der Regel nicht bereit 
sind, Aufbereitungskosten für die Altla-
stensanierung von Brachflächen zu über-
nehmen. Im Gegensatz zu prospe rierenden 
Räumen, in denen aufgrund der hohen 
Bodenpreise die Aufbereitung der Brachflä-
chen weitgehend privat und ohne die finan-
zielle Mitwirkung des Staates erfolgt, wird 
in altindustrialisierten Räumen der Umgang 
mit dem Problem der Altlasten erschwert. 
Dies gilt häufig auch für „altlastenfreie" 
oder bereits sanierte Brachflächen, die trotz 
attraktiver Lage innerhalb der Region nicht 
mit Gewerbeflächen außerhalb altindustria-
lisierter Räume konkurrieren können, da sie 
für Investoren mit einem negativen Image 
verbunden sind. Hieraus resultiert ein 
regionaler Raumnutzungskonflikt im Hin-
blick auf die Art der Flächen, die für Neu-
ansiedlungen bereitgestellt werden: Den 
eigentlich dafür geeigneten Brachflächen 
werden „richtige" Freiflächen vorgezogen, 
um im interregionalen Standortwettbewerb 
vergleichbar attraktive Flächen vorweisen 
zu können. In der Konsequenz führt dies zu 
einer deutlichen Verschlechterung der re-
gionalen Freiflächenbilanz. 

Ein weiterer, eher lokaler Raumnutzungs-
konflikt in altindustrialisierten Räumen ist 
bei einer Überbauung ehemaliger Ge-
werbe- oder Industrieflächen bzw. auch 
ehemaliger Deponien möglich, da der 
Zustand des Bodens nicht immer ausrei-
chend ist. Die Überbauung von Altlasten hat 
deshalb zu zum Teil heftigen kommunalpo-
litischen Konflikten zwischen Bewohnern, 
kommunalen und staatlichen Verwaltun-
gen, Politikern und Verursachern geführt. 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen der 
Bewohner, Wertverlust für die Eigentümer 
und ein Vertrauensverlust der Betroffenen 
in staatliches Handeln sind in vielen Fällen 
die Folgen dieser Konflikte. 

Ein anderer Konfliktbereich in altindustria-
lisierten Räumen sind die sog. Gemengela-
gen. Bis zur flächendeckenden Einführung 
einer städtebaulichen Planung in der Nach-
kriegszeit ist es durch eine unkoordinierte 
Ansiedlung von Gewerbe, Industrie und 
Wohnen insbesondere in den altindustriali-
sierten Gebieten vielfach zu einer unmittel-
baren Nachbarschaft dieser Nutzungen 
gekommen. So entstanden Lebens-, Wohn- 
und Arbeitsbedingungen, die nicht immer 
frei von Belastungen und Beeinträchtigun-
gen sind. Im Wohnumfeld entstehen Bela-
stungen durch betriebliche Emissionen, ins- 
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besondere Lärm, Erschütterungen, Stäube, 
Gase und Gerüche. Die Situation der 
Gemengelagen ist nicht auf die altindustria-
lisierten Gebiete beschränkt, tritt in ihnen 
aber in besonderer Weise auf. Eine umwelt-
verträgliche Standortsicherung oder die 
Verlagerung der störenden Betriebe kön-
nen zu einer Entschärfung der Problematik 
beitragen. Ziel ist aber auch hierbei die 
Schaffung einer verträglichen Nutzungsmi-
schung, einer „Stadt der kurzen Wege". Wie 
schon im Zusammenhang der Brachflächen-
problematik angesprochen, haben altin-
dustrialisierte Gebiete gegenüber prospe-
rierenden Entwicklungszentren in der 
Standortkonkurrenz um Ansiedlungen 
Nachteile bei den sogenannten „weichen 
Standortfaktoren". Statt einer äußerlich 
unverbrauchten und reizvollen Landschaft 
weisen altindustrialisierte Gebiete häufig 
eine bereits erhebliche Umweltbeanspru-
chung oder ein enges Nebeneinander von 
sich teilweise störenden Nutzungen auf. 
Allerdings werden in den altindustrialisier-
ten Regionen der alten Länder seit einigen 
Jahren erhebliche Anstrengungen zur Auf-
wertung dieser Regionen unternommen, die 
jetzt auch in besonderer Weise für die altin-
dustrialisierten Gebiete in den neuen Län-
dern erforderlich sind. Dabei gilt es, die 
Umweltbedingungen für die dort lebenden 
Menschen direkt zu verbessern sowie gün-
stigere Standortbedingungen für eine wirt-
schaftliche Nutzung des Raumes zu schaf-
fen. 

4.8 Bergbaugebiete 

Bergbau wird in Deutschland im Tage- und 
Untertagebau betrieben. Im Gegensatz zur 
Steinkohle wird Braunkohle in Deutschland 
im Tagebau gewonnen. Dieser Braunkoh-
lenabbau steht mit seinen Nutzungsansprü-
chen notwendigerweise in Konkurrenz zu 
den bestehenden jetzigen Nutzungen. So 
liegen in den Abbaufeldern Ortschaften, ein 
Netz von Verkehrswegen und Wasserläufen 
oder auch große Agrarflächen. Zudem müs-
sen zum sicheren Betrieb der Tagebaue das 
Grundwasser abgesenkt, die biologisch 
aktive obere Bodenschicht entfernt sowie 
teilweise riesige Erdmassen umgelagert 
werden. Daher ist der Braunkohlenabbau 
unvermeidlich mit tiefen Eingriffen in den 
Lebensraum von Mensch und Natur ver-
bunden. 

Nicht nur bei der Gewinnung, Aufbereitung 
und Nutzung von Braunkohle bestanden 
vor der Herstellung der deutschen Einheit 
große Unterschiede zwischen alten und 
neuen Ländern, sondern auch bei der Um- 
und Wiederansiedlung von Menschen so-
wie der Rekultivierung und Revitalisierung 
abgebauter Flächen. In den alten Ländern 
tragen die verursachenden Unternehmen 
die Neuansiedlung der umgesiedelten Be-
völkerung. Eingriffe in Natur und Land-
schaft sind durch Rekultivierung und Revi-
talisierung der vom Bergbau beanspruchten 
Flächen auszugleichen. Dabei konzentrie- 

Revitalisierung einer 
alten Industrieregion 

Der „Landschaftspark Duisburg-Nord" 
ist eines der 83 Projekte der Internatio-
nalen Bauausstellung Emscher-Park. 
Er soll auf 200 Hektar eines ehemali-
gen Stahlwerkes entstehen. 

Ein besonders beeindruckendes Beispiel für die 
Revitalisierung einer von kontinuierlichen Ar-
beitsplatzverlusten und Strukturproblemen ge-
prägten altindustriellen Region ist die Internatio-
nale Bauausstellung Emscher-Park. In dieser 
Teilregion des Ruhrgebietes wird seit 1988 mit 
einer Laufzeit von zehn Jahren am ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Umbau gearbeitet. 

Zukunftsweisende Impulse sollen durch die Bün-
delung aller Aktivitäten in der Region entstehen: 
An 87 Projekten wird mit neuen Planungs- und 
Entscheidungsverfahren gearbeitet, die einer-
seits die Stadtgrenzen überschreiten, anderer-
seits verschiedene Aufgabenbereiche miteinan-
der verbinden: 

—der Emscher-Landschaftspark umfaßt 320 km 2 ; 

—der ökologische Umbau des Emscher-Systems 
betri fft 350 laufende Kilometer heute offener 
Abwasserkanäle; 

— fast 3000 Wohneinheiten werden saniert oder 
umgebaut; 

—auf ca. 500 ha werden 19 Gewerbeparkprojek-
te entwickelt; 

—im sozio-kulturellen Bereich stehen der 
Umgang mit Industrie- und Siedlungsdenk-
mälern sowie Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprojekte im Vordergrund. 

Die Finanzierung dieses regionalen Strukturpro-
gramms erfolgt über die gegebenen Fördermittel 
des Landes, Mittel aus der „Kohle-Runde" sowie 
über private Investitionen. 
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ren sich die Bemühungen erfolgreich dar-
auf, gute Standortvoraussetzungen für ei-
nen Neuanfang von Mensch und Natur zu 
schaffen. Unbenommen solcher Anstren-
gungen bleiben Auswirkungen auf die 
sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, 
aber auch auf die Bevölkerung im weitesten 
Sinne und auf die Umwelt. 

In den ostdeutschen Braunkohletagebauge-
bieten dagegen oblag Kombinaten die 
Gewinnung, Aufbereitung und Nutzung der 
Braunkohle; Bevölkerungsumsiedlung, Re-
kultivierung und Revitalisierung von Natur 
und Landschaft war öffentliche Aufgabe, 
die nur halbherzig betrieben wurde. Die in 
den vergangenen 40 Jahren für den Braun-
kohlenbergbau benötigte Fläche betrug 
128 000 ha; davon wurden 66 000 ha rekul-
tiviert mit dem Ziel, erneut kulturfähige 
Böden aufzubauen. Generell sind in den 
ostdeutschen Revieren, insbesondere aber 
in der Niederlausitz die rekultivie rten 
Böden sehr viel schlechter als die ursprüng-
lichen Naturböden. 

Der Braunkohleabbau hat in den neuen 
Ländern Brachflächen von mehreren 10 000 
ha zur Folge. Rund 260 Tagebaurestlöcher 
mit einem Gesamtvolumen von rund 
3 Mrd. m3  wurden und werden teilweise 
noch in einem bisher nicht bekannten 
Umfang als Müllkippen und zur Deponie-
rung oder zur „Einschlämmung" von hoch-
problematischen Rückständen aus der che-
mischen Industrie und der Kohlechemie 
(Schwelung, Verkokung und Vergasung 
von 29 Mio. t Braunkohle je Jahr) genutzt. 
Zur Zeit ist nicht übersehbar, ob und in 
welchem Umfang Grundwasser durch die 
Verschlämmung solcher problematischen 
Rückstände beeinträchtigt wurde und wird. 

Zahlreiche Restlöcher sind darüber hinaus 
rutschgefährdet (Böschungsrutschungen). 

Auch der Abbau von Steinkohle im Unterta-
gebau bleibt nicht ohne Folgen für die 
oberirdische Flächennutzung. Im nördli-
chen Ruhrgebiet kommt es durch die Nord-
wanderung des Steinkohlenbergbaus zu 
teilweise heftigen Flächennutzungskonflik-
ten. Der Bau von Seilfahrtschächten für 
Personal und Material benötigt einerseits 
Flächen. Andererseits wird Verkehr indu-
ziert, der die Freizeit- und Erholungsmög-
lichkeiten beeinträchtigt. Flächenhaft auf-
tretende Bergsenkungen stören zudem den 
Wasserhaushalt und können Gebäudeschä-
den  verursachen. Große Flächen werden 
außerdem für Bergehalden benötigt. Zwei 
Drittel des Bergeanfalls müssen auf Halden 
verbracht werden. Bergehalden stören 
durch das hohe Verkehrsaufkommen und 
durch ihr Erscheinungsbild - auch wenn sie 
heute als sog. Landschaftsbauwerke besser 
in die Landschaft eingepaßt sind als frü-
her. 

Ein regional begrenztes, dort aber beson-
ders gravierendes Problem im Gebiet der 
neuen Länder stellt der Bergbau aus der 
Urangewinnung dar. Dabei geht es nicht 
nur um die Hinterlassenschaften und Folgen 
des Uranbergbaus der letzten vier Jahr-
zehnte, sondern auch um die des sonstigen 
Bergbaus, der mehr als ein Jahrhundert 
zurückreicht. 

Bereits bei den Bergbauschächten setzen 
die Umweltbelastungen ein. In Stollen und 
Schächten blieb während des Abbaus uran-
haltiger Staub zurück. Zugleich entwich aus 
dem aufgebrochenen Gestein radioaktive 
Strahlung, die die Grubenluft belastete. Bei-
des gelangte über die Entlüftungsschächte 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

in unterschiedlicher Menge ungefiltert an 
die Erdoberfläche. Auch wurden große 
Mengen belastetes Grundwasser, das beim 
Anschneiden des Grundwasserkörpers aus-
trat, abgepumpt und über das Entwässe-
rungssystem dem oberirdischen Vorfluter 
zugeführt mit der Folge einer weitreichen-
den Kontaminierung der genutzten Vorflu-
ter. Nach der Stillegung der Stollen steigt 
das Grundwasser wieder auf sein normales 
Niveau. Damit gerät es in Kontakt mit dem 
radioaktiven Gestein und wird kontami-
niert. 

Hinzu kommen ca. 3 000 weiträumig ver-
teilte Bergbauhalden mit taubem Gestein 
und mit „Armerzen", deren Aufbereitung 
wegen des zu geringen Urangehaltes als 
unrentabel eingestuft wurde. Diese Berg-
bauhalden sind nicht nur optisch völlig 
unzureichend in die Landschaft eingebun-
den, sondern stellen langfristig mit ihren 
permanenten Radonausgasungen, ihren 
Sickerwässern (Kontamination des Grund- 
und Oberflächenwassers) und mit den Ver-
wehungen von Feinmaterial, das neben 
radioaktiven Schadstoffen auch toxische 
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Standort Deutschland: 
Dezentralität als Standortvorteil 

im internationalen Vergleich 

Schwermetalle enthält, eine permanente 
hohe Umweltbelastung dar. 

5 Standortfaktoren 

Die Diskussion um den Standort Deutsch-
land orientiert sich überwiegend an Fakto-
ren wie der Höhe des Lohnkostenniveaus 
und der Soziallasten oder der Steuerlast

-

quote. Aspekte der Raum- und Siedlungs-
struktur und der Infrastrukturausstattung 
werden zumeist nicht oder nur unzurei-
chend berücksichtigt. 

Die Beschaffenheit und Ausprägung der 
Raum- und Siedlungsstruktur - das Sied-
lungssystem und die Freiraumnutzung - 
stellen hingegen einen zentralen Aspekt 
regionaler Standortbedingungen dar. 
Kennzeichen der bundesdeutschen Raum-
und Siedlungsstruktur ist der ausgeprägt 
große Grad an Dezentralität sowie das 
starke und differenzie rte Netz an zentralen 
Orten, die die regionalen Motoren der wirt-
schaftlichen Entwicklung darstellen (vgl. 
Kapitel 3). Dieser internationale Standort-
vorteil ist zu pflegen und weiterzuentwik-
keln. 

Ein integrativer Bestandteil der Raum- und 
Siedlungsstruktur ist die Infrastruktur, die in 
ihrer grundlegenden Bedeutung für die 
Standortattraktivität nicht unterschätzt wer

-

den sollte. Infrastruktur umfaßt allerdings 
nicht nur „harte" Standortfaktoren: Neben 
einer solchen, stärker technisch ausgerich-
teten Infrastruktur, insbesondere der Ver-
kehrs- und Energieinfrastruktur, gibt es 
auch Infrastrukturbereiche, die eher zu den 
„weichen" Standortfaktoren zählen, so bei-
spielsweise die Ausstattung mit Kulturein-
richtungen oder auch die regionale „ Frei-
rauminfrastruktur" . Generell läßt sich eine 
zunehmende Bedeutung „weicher" Stand-
ortfaktoren beobachten. 

Auffallend ist bei den stärker technisch 
ausgerichteten Infrastrukturen der Energie- 
und Verkehrsversorgung, daß die überre-
gionale Erschließung bzw. das überregio-
nale Angebot keine gravierenden Standort-
unterschiede mehr bewirkt: So wird bei 
neueren Befragungen beispielsweise die 
verkehrliche Erschließung für den Güter-
verkehr überwiegend als gut und befriedi-
gend bewertet. Auch hinsichtlich der regio-
nalen Erschließung mit Bundesfernstraßen 
sowie hinsichtlich der Erreichbarkeit von 
Containerumschlagbahnhöfen ist weitge-
hend eine flächendeckende Versorgung 
- zumindest in den alten Ländern - 
erreicht. 

Für das künftig insbesondere für kontaktin-
tensive Wirtschaftsbereiche an Bedeutung 
gewinnende Hochgeschwindigkeitsbahn-
netz ist ebenfalls eine weitgehend gute 
Einbindung nahezu aller deutschen Regio-
nen festzustellen: Legt man die - für die 
absehbare Zukunft wohl realistische - Netz- 
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version des europäischen Eisenbahnver-
bandes UIC zugrunde, so ist der Westen 
Deutschlands hervorragend eingebunden. 
Nach Verwirklichung der Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit wird auch für die neuen 
Länder eine überwiegend gute Einbindung 
gegeben sein. Mecklenburg-Vorpommern 
sowie einige kleinere Gebiete in den deut-
schen Mittelgebirgen und an der nieder-
sächsischen Küste liegen allerdings auch 
dann noch in einer sehr peripheren Lage 
zum Hochgeschwindigkeitsverkehr. 

Die Energieversorgung des Bundesgebietes 
ist in allen Regionen sichergestellt. Als 
Standortfaktor spielt Energie lediglich bei 
energieintensiven Branchen eine Rolle, 
wenn deren Energiekostenanteil 5 v. H. der 
Gesamtkosten übersteigt. Zwischen einzel-
nen Energieträgern bestehen z. T. erheb-
liche Preisunterschiede (z. B. zwischen 

Strom, Gas, Mineralöl). Auch das Preisni-
veau eines Energieträgers weist z. T. erheb-
liche regionale Unterschiede auf: z. B. lie-
gen Gebiete mit hohen Industriestromprei-
sen vor allem in Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg so-
wie im Saarland. Überdurchschnittlich hoch 
sind die Strompreise auch in den ebenfalls 
durch Verbundunternehmen versorgten 
Stadtgebieten von Hamburg und Berlin 
(Westteil) sowie in den von Regionalunter-
nehmen belieferten Räumen um Schwerin 
und in Berlin (Ostteil). 

Dagegen fällt auf, daß die großen kom-
munalen Energieversorgungsunterneh-
men (z. B. Stadtwerke) Industriestrom im 
Durchschnitt deutlich billiger anbieten 
als die Verbund-Energieversorgungsunter-
nehmen. Die kommunalen Energieversor-
ger räumen den Industriebetrieben diese 
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Verzahnung von Verkehrs- und 
Siedlungsentwicklung 

Zunehmendes Gewicht 
der regionalen Ausgestaltung 

von Infrastrukturbereichen 

Verbindung von Siedlungsstruk-
tur- und Energieplanung 

Preisvorteile trotz zum Teil ungünstiger Pro-
duktionsstruktur (wegen teurer Inlands-
kohle), ungünstiger Kundenstruktur (we-
gen des hohen Anteils von Privathaushalten 
und mittelständischen Betrieben an den 
Kunden) und z. T. ungünstiger Lieferkon-
ditionen bei Bezug von Fremdstrom von 
den Regionalversorgern und/oder den 
Verbund-Energieversorgungsunternehmen 
ein. 

Standortrelevante Auswirkungen der Ener-
gieversorgung ergeben sich darüber hinaus 
möglicherweise durch die in Vorbereitung 
befindliche EU-Richtlinie zur Einführung 
einer Steuer auf Kohlendioxidemissionen 
und Energie. Angesichts der unterschied-
lich belastenden Energieträger und der 
unterschiedlichen regionalen Verteilung 
der Nutzung dieser Energieträger können 
sich entsprechende regionale Unterschiede 
der Kostenbelastung gewerblicher und pri-
vater Energieabnehmer ergeben. 

Im Vergleich zu diesen insgesamt zuneh-
mend weniger standortprägenden Fragen 
der Anbindung an bzw. Versorgung aus 
großräumigen Infrastrukturnetzen gewinnt 
die regionale Ausgestaltung dieser und 
anderer Infrastrukturbereiche weiter an 
Bedeutung für die jeweilige Standortquali-
tät. Im folgenden werden besonders exem-
plarische Infrastrukturbereiche dargestellt, 
in denen modellhafte Ansätze einer zu-
kunftsorientierten Gestaltung entwickelt 
worden sind: Regionale Verkehrskonzepte, 
kommunale und regionale Energiekon-
zepte sowie kommunale und regionale Frei-
raumkonzepte. Ergänzend erfolgt eine we-
niger auf modellhafte Ansätze bezogene 
Darstellung der kulturellen Infrastruktur als 
einem bedeutsamen Einflußfaktor der Re-
gionalentwicklung. 

5.1 Regionale Verkehrskonzepte 

Das Ziel eines stadtverträglichen Verkehrs 
ist ohne Berücksichtigung der regionalen 
Dimension nicht erreichbar: Die Verbesse-
rung der Erreichbarkeiten innerhalb der 
Städte und ihres Umlandes, die vielfältig 
verflochtene regionale Siedlungsentwick-
lung, die hohen Mobilitätsansprüche sind 
wichtige Ausgangsbedingungen der (regio-
nalen) Verkehrsentwicklung. Für eine zu-
kunftsfähige Regionalentwicklung ist eine 
Abkehr bzw. Überwindung von „Insellö-
sungen" erforderlich, die sich entweder nur 
auf abgegrenzte Teilgebiete einer Region 
oder die isolierte Betrachtung von Teilver-
kehrssystemen beschränken. Zur Steue-
rung und Verlagerung des kommunalen 
und regionalen Verkehrsgeschehens 
kommt kurz- und mittelfristig insbesonders 
der Schaffung regionaler Verkehrsver-
bünde, langfristig einer verbesserten Ver-
zahnung von Verkehrs- und Siedlungs-
strukturplanung große Bedeutung zu. 

Der Erfolg eines regionalen Verkehrsver-
bundes hängt von mehreren Komponenten 
ab, so vor allem von 

O einer attraktiven, benutzerfreundlichen 
Tarifgestaltung (Beispiel Umweltticket); 

O einer technisch-organisatorischen Opti-
mierung (beispielsweise durch Bevor-
rechtigung des öffentlichen Verkehrs an 
Ampeln; „ City-Logistik" ); 

O einer „Vernetzung" der verschiedenen 
Verkehrsträger, insbesonders auch mit 
dem Nah- und Fernverkehr der Bundes-
bahnen. 

O Begleitend sind zur Unterstützung stär-
ker ordnungspolitische Maßnahmen wie 
beispielsweise zur Parkraumbewirt-
schaftung sinnvoll. 

Für die langfristig anzustrebende bessere 
Verzahnung der Verkehrs- und Siedlungs-
strukturplanung ist eine ausgeprägte regio-
nale Kooperation - insbesondere von Kern-
städten und Umlandgemeinden - notwen-
dig. Als städtebauliche und regionalplaneri-
sche Zielvorstellungen sind zu nennen: 

O langfristige Sicherung der nahräumli-
chen Lebens- und Aufenthaltsqualität 
durch verbesserte Zuordnung von Ge-
werbe- und Wohnflächen („verkehrsspa-
rende Siedlungsplanung"); 

O Konzentration von wohn- und städtebau-
lichen Nutzungen an den Verknüpfungs-
und Haltepunkten des Schienenver-
kehrs; 

O Optimierung des öffentlichen Regional-
und Nahverkehrs; 

O Reduzierung des Verkehrsflächenver-
brauchs und -bedarfs. 

Für regionale Verkehrskonzepte gibt es 
sicherlich keine „Patentrezepte". Jede 
Stadt hat mit ihrem Umland eine eigene 
Struktur und benötigt hierfür situationsbe-
zogene, flexible Lösungsansätze. Das Bun-
desministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau hat im Rahmen des 
Experimentellen Wohnungs- und Städte-
baues ein eigenes Forschungsfeld „Städte-
bau und Verkehr" aufgelegt, in dem ver-
sucht wird, dem künftigen städtebaulichen 
Handlungsbedarf zur Verkehrsgestaltung 
Rechnung zu tragen. Ein Schwerpunkt wird 
sein, Möglichkeiten einer Vermeidung un-
nötigen Kfz-Verkehrs durch Einflußnahme 
auf das Verkehrsverhalten und die stadt-
strukturellen Rahmenbedingungen zu un-
tersuchen. 

 

5.2 Kommunale und regionale 
Energiekonzepte 

Wichtige Erkenntnisse über Grundlagen 
und Auswirkungen kommunaler und regio-
naler Energiekonzepte konnten durch das 
breit angelegte Forschungsprogramm des 
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Regionale Freiraumplanung: 
Freiräume als Entwicklungs

-

potential 

Bundesministeriums für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau und des Bundes-
ministeriums für Forschung und Technolo-
gie gewonnen werden. Nach einer Untersu-
chung der Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung sind mitt-
lerweile mehr als 300 kommunale und 
regionale Energiekonzepte - in einigen 
Ländern sogar flächendeckend - erarbeitet 
worden. Das besondere Interesse dieses 
Forschungsprogramms lag darin, Energie-
bedarf und Energieeinsparungspotentiale 
aus der jeweiligen Siedlungsstruktur abzu-
leiten und so Ansätze zur besseren Verbin-
dung von Siedlungsstruktur- und Energie-
planung aufzuzeigen. Zur erfolgreichen 
Umsetzung solcher Ansätze ist eine enge 
Zusammenarbeit der Stadtentwicklungs-
planung mit den örtlichen Stadtwerken 
bzw. den regionalen Energieversorgungs-
unternehmen notwendig. Beispiele wie 
Saarbrücken oder Rottweil zeigen die gro-
ßen Möglichkeiten einer guten Zusammen-
arbeit auf. 

Als wichtige technisch-infrastrukturelle 
Aspekte von Energiekonzepten sind die 
stärkere Nutzung örtlich vorhandener Ener-
giepotentiale (beispielsweise durch Abwär-
menutzung) sowie der energieträgerüber-
greifende Ansatz zu nennen. Zunehmende 
Bedeutung gewinnt daneben die Notwen-
digkeit eines quasi „ideologischen" Wech-
sels, d. h. daß weniger die Versorgung mit 
Energie als vielmehr die Energiedienstlei-
stung in den Vordergrund rückt. In den 
neuen Ländern haben viele Städte und 
Gemeinden die Gestaltungsmöglichkeiten 
im Energiebereich im Rahmen ihrer Selbst-
verwaltung und Planungshoheit erkannt 
und wollen die Chancen, die sich aus dem 
Neuanfang nach 1989 ergeben, nutzen. 
Mehr als 100 Gemeinden zeigten bei einer 
Umfrage Interesse an der Aufstellung von 
Energiekonzepten. In vielen Städten sind 
inzwischen erste Rahmenkonzepte bzw. 
Teilkonzepte - oft mit Unterstützung der 
EU - entstanden oder in Arbeit. 

Nach Erfahrungen mit dem vom Bundesmi-
nisterium für Forschung und Technologie 
geförderten Energiekonzepten in Neustadt/ 
Glewe, Leipzig, Berlin, Meißen, Rügen, 
Eberswalde/Finow und dem Landeskon-
zept Sachsen werden neben der Gewährlei-
stung der Versorgungssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit von Energieversorgungssy-
stemen und der rationellen Energieanwen-
dung zunehmend folgende neuere Zielstel-
lungen verfolgt: 

- Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes als Un-
terstützung des CO 2 -Minderungspro-
gramms der Bundesregierung; die Ein-
bindung des Verkehrssektors in die Emis-
sionsbilanzen wird grundsätzlich ange-
strebt; 

- stärkere Integration der Energieplanung 
in die gesamte Stadtentwicklungspla-
nung; projektbegleitende Arbeitskreise 
haben sich hierbei bereits bewährt; 

- Bereitstellung von ersten, kurzfristig rea-
lisierbaren Maßnahmen noch während 
der Konzepterarbeitung v. a. wegen des 
dringenden Handlungsbedarfs in vielen 
Teilbereichen und 

- konsequente Orientierung auf die erheb-
lichen Einsparpotentiale im Gebäudebe-
reich (bis zu 70 v. H.) und die Nutzung 
erneuerbarer Energieträger. In den säch-
sischen und brandenburgischen Konzep-
ten wird besonders der weitere umnwelt-
gerechte Einsatz der Braunkohle in den 
Vordergrund gestellt. 

5.3 Kommunale und 
regionale Freiraumkonzepte 

Angesichts zunehmender Flächeninan-
spruchnahme kommt der Sicherung und 
dem Ausbau von Freiraum für die weitere 
Raumentwicklung besondere Bedeutung 
zu. Gerade in den großen Stadtregionen des 
Bundesgebietes wird diese Notwendigkeit 
auch als kommunale bzw. regionale Auf-
gabe begriffen. 

Kennzeichnend für die neuere Beschäfti-
gung mit dieser Problematik ist ein gewan-
deltes Begriffsverständnis: Freiraum wird 
nicht mehr „nur" bestimmt durch „fehlende 
Nutzungen" , sondern auch positiv als Ent-
wicklungspotential behandelt. Freiraum hat 
demnach verschiedene Funktionen zu er-
füllen: 

- in ökologischer Hinsicht geht es insbeson-
dere um den Erhalt und die Entwicklung 
der Lebensräume für Arten- und Biotop

- vielfalt; 

- in sozialer Hinsicht geht es vor allem um 
die Möglichkeiten innerstädtischer Erho-
lungsflächen, damit verbunden um För-
derung von Kommunikation sowie von 
Kinderspielbereichen; 

- in raumstruktureller Hinsicht schließ-
lich steht der Gliederungsaspekt einer 
„durchgrünten" Stadt im Vordergrund. 

„Freiräume" haben darüber hinaus eine 
nicht unerhebliche ökonomische Bedeu-
tung als Standortfaktor für hochwertiges 
Wohnen oder auch für neuartige „Gewerbe-
gebiete" (Stichwort: Arbeiten im Park). 
Mangelnder bzw. quantitativ oder qualita-
tiv nicht ausreichender Freiraum kann somit 
zu einem gewichtigen Engpaßfaktor der 
regionalen Entwicklung werden. Kommu-
nale und regionale Freiraumkonzepte ver-
folgen das grundsätzliche Ziel, diese Eng-
pässe zu beseitigen. Als vorrangige Aufga-
benbereiche sind dabei zu nennen: 

- vorhandene Freiräume sichern und ent-
wickeln; 

- rückgewinnbare Flächen nutzen; 

- weiteren Verbrauch reduzieren. 
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Kultur als wichtiger Bestandteil 
des regionalen Erscheinungs

-

bildes 

Eine wesentliche Zielsetzung der Interna-
tionalen Bauausstellung (IBA) Emscherpark 
besteht in der Erarbeitung und Umsetzung 
eines solchen regionalen Freiraumkonzep-
tes: 

Aufbauend auf den sogenannten „regiona-
len Grünzügen" im Ruhrgebiet zielt die IBA 
Emscherpark auf eine räumliche Ergänzung 
- insbesondere durch einen neuen Ost-
West-Grünzug - und mittelfristige Vernet-
zung zu einem zusammenhängenden Park-
system. Der damit angestrebte Emscher 
Landschaftspark umfaßt eine Fläche von 
rund 320 km2  und erstreckt sich in seiner 
Ost-West-Ausdehnung auf ca. 70 km. Der 
Ansatz der IBA Emscherpark begreift Frei-
raumsicherung und -entwicklung nicht als 
isolierte Fachproblematik, sondern als not-
wendigen Bestandteil der Regionalentwick-
lung insgesamt. 

5.4 Regionale Kulturinfrastruktur 

Auf einer gänzlich anderen Ebene als die 
vorangegangenen Bereiche sind die regio-
nalen Kultureinrichtungen als Teil der 
regionalen Infrastruktur zu sehen: Kultu-
relle Einrichtungen sind wichtige Bestand-
teile des regionalen Erscheinungsbildes. 
Zusammen mit den gewachsenen Querver-
bindungen zum privatwirtschaftlichen Kul-
turbetrieb prägen sie zunehmend mehr die 
wirtschaftlichen Entwicklungschancen ei-
ner Region. Neuere Forschungsergebnisse 
zeigen, daß das regionalwirtschaftliche Wir-
kungsgeflecht zwischen öffentlicher kultu-
reller Infrastruktur, den kulturellen Ange-
boten freier Träger und privater Kultur- und 
Medienwirtschaft wesentlich weiter und 
nachhaltiger ist, als bisher angenommen. 
Viele Betriebe der Kulturwirtschaft stehen 
in engen, sich wechselseitig ergänzenden 
Arbeitsbeziehungen zu öffentlichen Kultur-
einrichtungen. Besonders wichtig sind diese 
Querverbindungen für den Kunstmarkt, der 
sich häufig nicht trotz, sondern gerade 
wegen der vorhandenen Infrastruktur von 
Museen, Kunsthallen und fördernden Insti-
tutionen profiliert. 

Auch im Hinblick auf den „kulturellen 
Arbeitsmarkt" zeigen sich diese engen Ver-
bindungen, wobei auffallend ist, daß die 
öffentlichen Träger im Kulturbetrieb kei-
neswegs den ersten Rang als Arbeitgeber 
einnehmen, vielmehr die Kulturwirtschaft 
mit deutlichem Abstand der wichtigste 
Arbeitgeber ist. 

Einrichtungen wie Theater, Museen, Or-
chester oder Bibliotheken stellen Kristallisa-
tionspunkte für ein breit gefächertes kultu-
relles Leben in den verschiedenen Sektoren 
von Kunst und Medien bereit. Jugendkunst-
schulen, Musikschulen, kulturpädagogi-
sche oder sozio-kulturelle Einrichtungen 
erweitern und bereichern die kulturelle 
Infrastruktur und das Kulturleben. Die 
Bedeutung kultureller Faktoren geht dabei 

weit über Wertschöpfung und Steuerauf-
kommen hinaus. Sie berühren zugleich so 
unterschiedliche Aspekte wie Freizeit und 
Tourismus, Erkennungswert und Unter-
scheidbarkeit der Region („Regionale Iden-
tität"), Innovationskraft, kulturelle Bildung 
und soziale Integration. 

Die Dichte kultureller Infrastruktur in 
Deutschland in den genannten Bereichen ist 
beeindruckend: 

- Das flächendeckende Theaterangebot 
Deutschlands (insgesamt 146 öffentliche 
Theater mit 447 Spielstätten, davon 
61 bzw. 168 in den neuen Ländern) nimmt 
im internationalen Vergleich einen hohen 
Rang ein. 

- Die mehr als 4 500 Museen in Deutsch-
land bilden eine große regionale und 
organisatorische Vielfalt nicht nur hin-
sichtlich der Trägerschaft, sondern auch 
in ihren Sammlungsschwerpunkten. 

- Auch die Orchesterlandschaft Deutsch-
lands (164 professionelle Orchester, da-
von 75 in den neuen Ländern) ist - im 
besonderen in den neuen Ländern - durch 
eine breite räumliche Verteilung gekenn-
zeichnet. 

- Die rund 15 000 öffentlichen Bibliotheken 
in Deutschland variieren demgegenüber 
in ihrem Angebot deutlich je nach Land, 
Siedlungsstruktur und Gemeindegröße. 
In den neuen Ländern ist die bislang 
bessere Ausstattung infolge der Um-
bruchsituation im Rückgang begriffen. 

Auf die aktuelle Bedeutung der Sicherung 
der „kulturellen Substanz" speziell in den 
Regionen der neuen Länder weist § 35 des 
Einigungsvertrages hin. Auf seiner Grund-
lage hat die Übergangsfinanzierung der 
kulturellen Programme das Gefüge der 
Standorte von regionalem, nationalem und 
internationalem Rang zu großen Teilen 
sichern können. 

Eine erste Bestandsaufnahme der Standorte 
kultureller Infrastruktur am Anfang der 
neunziger Jahre zeigt gerade für die neuen 
Länder eine insgesamt positive Ausgangs-
lage. Dies galt insbesondere bei der 
Museums-, Theater- und Orchesterland-
schaft. Es waren sogar Stärkungstendenzen 
zu verzeichnen, so etwa im musikalischen 
Bereich, in dem die Ausstattung bis dahin 
eher unterdurchschnittlich war (z. B. bei 
den Musikschulen in den neuen Ländern). 
In der Folge wurden zunächst erhebliche 
Umstrukturierungen und Klärungen bei der 
kulturellen Infrastruktur in den neuen Län-
dern erwartet. Neuere Daten bestätigen 
diese vieldiskutierte Vermutung einer 
durchgreifenden Umgestaltung z. B. der 
Theater- und Museumslandschaft nicht. 
Zwar gab es Bereiche (wie die Bibliothe-
ken), die auch nach erheblichen Rückgän-
gen der letzten Jahre noch keine klare 
Schlußfolgerung zulassen, auf welchem 
Niveau sich der Bestand konsolidieren wird. 
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Zunehmendes Gewicht 
„ weicher" Standortfaktoren ... 

In anderen Bereichen, wie z. B. Theatern 
und Orchestern, sind Standorte jedoch meist 
weitgehend erhalten geblieben. 

Eine generelle Bewertung der zukünftigen 
Tendenzen der kulturellen Einrichtungen 
insbesondere in den neuen Ländern ist - zu-
mal in Zeiten angespannter öffentlicher 
Haushalte - schwer zu treffen. Von der 
Sache her erschwert insbesondere die 
Mehrschichtigkeit der Entscheidungsebe-
nen und -kriterien eine präzise Einschät-
zung. Hervorzuheben ist zum einen die 
Unsicherheit über die Zukunft der anteili-
gen Finanzierung, verbunden mit Fragen 
der Neuzuordnung von Trägerschaf ten. 

 Zum anderen geht es auch um die historisch 
gewachsenen Standortstrukturen in den 
Regionen, die sich einem quantifizierenden 
Vergleich entziehen. 

Für die Raumordnung bedeutsam ist der 
Umstand, daß die Vielfalt regionaler Kultur-
infrastruktur nicht nur das unverwechsel-
bare Bild einer Region stärkt. Sie ist auch 
eine der Voraussetzungen, besondere „re-
gionale Begabungen" im Bereich künstleri-
scher Prozesse zu entwickeln, die in andere 
Lebens- und Wirtschaftsbereiche ausstrah

-

len. Die Ausstrahlungskraft der kulturellen 
Infrastruktur kann insbesondere in ländlich 
geprägten Regionen durch Kooperation, 
Vernetzung und regionale Kulturplanung 
erhöht werden. Um diese Voraussetzung 
dauerhaft zu gewährleisten, ist es notwen-
dig, die regionale Vielfalt kultureller Infra-
struktur aktiv zu unterstützen und zu ergän-
zen durch kreative Formen und Partner-
schaften im Kunst- und Kulturbetrieb. 

5.5 Fazit: Wandel 
der Standortbedingungen 

Die vorgestellten Infrastrukturbereiche ha-
ben den Bedeutungswandel von Standort-
faktoren aufgezeigt: Neben dem zuneh-
menden Gewicht „weicher" Standortfakto-
ren gewinnt vor allem die regionale Ausprä-
gung und Ausgestaltung von Standortfakto-
ren an Bedeutung. 

Insbesondere im Zusammenhang mit den 
dynamischen Effekten des europäischen 
Binnenmarktes wird erwartet, daß die 
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... bei begrenztem regionalem 
Handlungsspielraum bei der 

Ausgestaltung der 
Standortfaktoren 

Unternehmen verstärkt ihre Standorte kri-
tisch hinterfragen und zunehmend außer-
europäische Unternehmen die Möglichkei-
ten neuer Betriebsstätten und -niederlas-
sungen im europäischen Raum überprüfen 
und z. T. auch realisieren. Zu letzteren 
gehören zum einen Unternehmen, die gänz-
lich neu in Europa Fuß fassen wollen und 
zum zweiten die bereits in Europa ansässi-
gen Unternehmen. 

Verläßliche Schätzungen über den Umfang 
dieses Ansiedlungs- und Verlagerungspo-
tentials unterliegen großen methodischen 
und empirischen Problemen. Grundsätzlich 
darf das Potential an räumlich mobilen 
Unternehmen nicht überschätzt werden: 
Standortentscheidungen von Unternehmen 
sind langfristige Investitionsentscheidun-
gen. In der Regel werden sie nicht von heute 
auf morgen revidiert, sondern haben häufig 
noch für die nächste Generation Bestand. 
Auch ist nur der geringere Teil der gesam-
ten betrieblichen Investitionen räumlich 
mobil und damit relevant für Standortent-
scheidungen. Die Erfahrungen der Vergan-
genheit zeigen außerdem, daß Betriebsver-
lagerungen häufig in einem Radius erfol-
gen, der es den bisherigen Arbeitskräften 
ermöglicht, die neue Betriebsstätte durch 
Pendeln auch weiterhin zu erreichen. Auch 
steht die Wahl eines neuen Standortes erst 
an zweiter Stelle im unternehmerischen 
Entscheidungskalkül. An erster Stelle steht 
die Frage nach zusätzlichen Absatzpoten-
tialen. Erst wenn dies bejaht wird, stellt sich 
die Frage möglicher Standortalternativen, 
um zusätzliche Produktionskapazitäten zu 
errichten. 

Zu den „klassischen" Einflußfaktoren un-
ternehmerischer Standortwahl werden häu-
fig in zu isolierter Form die Lohn- und 
Lohnnebenkosten gezählt. Für einen seriö-
sen internationalen Vergleich dieser Kosten 
ist zwingend eine Einbeziehung der Pro-
duktivität erforderlich. Generell ist aber 
festzustellen, daß neben diesen engeren 
betriebswirtschaftlichen Standortfaktoren 

andere Aspekte der Standortgunst an 
Bedeutung gewinnen: 

So wirkt die überaus angespannte Situation 
auf dem Wohnungsmarkt mittlerweile als 
ein das regionale Wachstum beschränken-
der Faktor. Die Situation auf dem regionalen 
Wohnungsmarkt entscheidet immer häufi-
ger über die Attraktivität eines Standortes. 
Erkennbar ist dies insbesondere in den 
Ballungsräumen: Dort haben Unternehmen 
und öffentliche Einrichtungen aufgrund 
eines vielfach unzureichenden Wohnungs-
angebots zunehmend Probleme bei der Per-
sonalrekrutierung. Immer mehr Unterneh-
men versuchen daher durch Werkswoh-
nungsbau Abhilfe zu schaffen. 

Die lokalen und regionalen Akteure besit-
zen in der Regel nur einen begrenzten 
Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung 
der Standortbedingungen: Die spezifischen 
Anforderungen eines konkreten Investi-
tionsvorhabens sind häufig nur bedingt vor-
ausschauend planbar. Angesichts der zu-
nehmenden Bedeutung sogenannter wei-
cher Standortfaktoren laufen daher viele 
Maßnahmen der Kommunen und Regionen 
darauf hinaus, diese gezielt zu beeinflussen 
und zu verbessern. So ist auffallend, wie 
stark insbesondere Dienstleistungszentren, 
prosperierende Regionen sowie Industriere-
gionen, die in der jüngsten Vergangenheit 
von starken wirtschaftlichen Strukturpro-
blemen und Anpassungsproblemen betrof-
fen waren, im kulturellen Bereich (etwa 
Museen, Ausstellungen, Errichtung von 
Kulturzentren) investieren, um im interre-
gionalen und europäischen Wettbewerb 
mithalten zu können. 

Weiche Standortfaktoren ersetzen aller-
dings die bisher bestimmenden Standort-
faktoren - wie Ausstattung mit wirtschafts-
naher Infrastruktur und ein ausreichendes 
Qualifikationsniveau von Arbeitskräften - 
nicht, sondern ergänzen diese. Attraktive 
Standortvorsorge zielt deshalb auf einen 
angemessenen „Mix" beider Komponenten 
ab. 
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Teil Ill: Ausgewählte räumliche Problemstellungen 
der neuen Länder 

Besondere Ausgangslage der 
neuen Länder und ... 

... spezifische Entwicklungs-
potentiale und -engpässe: 

Vorbemerkung 

Der Raumordnungsbericht 1993 beschreibt 
die raumbedeutsamen Entwicklungen, das 
Siedlungssystem, die Flächennutzung und 
die Nutzungskonflikte sowie die raumwirk-
samen Fachpolitiken für Deutschland als 
Ganzes. Auf die räumlichen Folgen der 
deutschen Einheit und die besonderen Pro-
bleme der Städte und Regionen in den 
neuen Ländern wird im jeweiligen Kontext 
meist im Vergleich mit den alten Ländern 
eingegangen. Gleichwohl ist es notwendig, 
räumliche Problemstellungen, die in einem 
Zusammenhang mit der deutschen Vereini-
gung in den neuen Ländern entstanden 
sind, gesondert zu behandeln. 

Dies betrifft zum einen die regionale 
Arbeitsmarktentwicklung, die als Folge der 
marktwirtschaftlichen Umstrukturierung 
durch massive Arbeitsplatzeinbußen und 
regional konzentrierte Beschäftigungskri-
sen gekennzeichnet ist. Es betrifft zum zwei-
ten die Wanderungsströme zwischen Ost 
und West, deren Anschwellen in der Zeit 
kurz vor der deutschen Vereinigung einer 
der Gründe war, die wirtschaftliche und 
soziale Zusammenführung beider Landes-
teile unter großen Risiken sehr rasch voran-
zutreiben. Die damalige Massenabwande-
rung ist abgeebbt, aber nicht gestoppt und 
stellt unter raumordnerischen Gesichts-
punkten ein zentrales Problem dar, weil vor 
allem junge und qualifizierte Menschen 
fortziehen und damit die Entwicklungs-
chancen vieler Regionen in den neuen Län-
dern nachhaltig beeinträchtigt werden. 

Die grundsätzlich unterschiedlichen wi rt
-schaftlichen und sozialen Rahmenbedin-

gungen zwischen alten und neuen Ländern 
und das daraus resultierende allgemeine 
Gefälle in den Lebensbedingungen zwi-
schen West und Ost dürfen nicht den Blick 
dafür verstellen, daß auch innerhalb der 
neuen Länder große Unterschiede in den 
regionalen Ausgangsbedingungen und Ent-
wicklungsperspektiven bestehen. 

Kapitel 6 enthält daher eine indikatorenge-
stützte Stärken-Schwächen-Analyse an-
hand von Regionalprofilen der Raumord-
nungsregionen in den neuen Ländern. In 
Kapitel 7 und 8 stehen die spezifischen 
Abwanderungs- und Arbeitsmarktpro-
bleme in den neuen Ländern im Vorder-
grund. Ausgewählte räumliche Problem-
stellungen in den Bereichen Konversion, 
Gewerbeflächenentwicklung, Tourismus, 
interkommunale Kooperation und Erhal-
tung industrieller Kerne werden in Kapitel 9 
in exemplarischen regionalen Fallstudien 
behandelt. Kapitel 10 stellt die besondere 
raumstrukturelle Situation der Region Ber-
lin-Brandenburg dar. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

6  Regionale Entwicklungs-
potentiale und 
-engpässe in den neuen 
Ländern 

Die Position der neuen Länder im internatio-
nalen Standortwettbewerb ist durch Defi-
zite vor allem im Bereich der Produktivität, 
der Infrastrukturausstattung und der Um-
weltqualität, aber auch durch positive Fak-
toren wie hohes Qualifikationsniveau und 
zentrale Lage in Mitteleuropa gekennzeich-
net. 

Entwicklungshemmnisse wie ungeklärte 
Eigentumsverhältnisse und mangelnde Lei-
stungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltun-
gen konnten zwar inzwischen teilweise 
abgebaut werden, stellen aber immer noch 
schwerwiegende Standortnachteile dar. 
Andererseits führt der Umstrukturierungs-
und Erneuerungsprozeß in Wirtschaft und 
Verwaltung oftmals zu einem Einstieg auf 
hohem technischen Niveau und damit zu 
Modernisierungsvorteilen gegenüber ande-
ren Ländern und Regionen. 

Die einzelnen Teilräume der neuen Länder 
sind sowohl bei den Entwicklungsdefiziten 
als auch bei den spezifischen Vorteilen 
durch erhebliche Unterschiede gekenn-
zeichnet. Keine Region weist nur negative 
Aspekte auf. Spezifische Schwächen stehen 
spezifischen Stärken gegenüber, deren Ur-
sachen analysiert und bei regionalen Ent-
wicklungskonzepten berücksichtigt wer-
den müssen. 

Als wesentliche Voraussetzungen für die 
regionale Wettbewerbsfähigkeit gelten 
Faktoren wie: 

- Einwohnerdichte, 

- Altersaufbau, 

- Qualifikationsniveau, 

- Forschungs- und Entwicklungspotential, 

- Infrastrukturausstattung, 

- Verkehrsanbindung, 

- Umweltqualität, 

- Wohnungsversorgung. 

Gegenwärtige und zukünftige Entwick-
lungslinien sind z. T. auch durch die vorhan-
dene Wirtschaftsstruktur, ihre sektorale 
Gliederung und ihren Konzentrationsgrad 
bestimmt. Ablesbar werden Unterschiede 
der regionalen Wettbewerbsfähigkeit an 
Merkmalen regionaler Disparitäten wie 

- Bevölkerungsentwicklung, 

- Beschäftigungsdynamik, 

- Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitsmarktbela-
stung, 

- Abwanderung bzw. Zuwanderung. 
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Die Ausprägungen dieser Faktoren der 
Wettbewerbsfähigkeit und die Merkmale 
regionaler Disparitäten sind in Regionalpro-
filen erfaßbar, die jeweils die Abweichun-
gen einer Region in positiver oder negativer 
Richtung vom Durchschnittswert der neuen 
Länder darstellen. Diese Regionalprofile 
geben Hinweise auf die spezifischen Stär-
ken und Schwächen von Wirtschaftsräumen 
und Planungsregionen (Raumordnungsre-
gionen) in den neuen Ländern, können aber 
keine umfassende Problemdarstellung für 
sich in Anspruch nehmen. Dazu reicht die 
vorhandene Informationsbasis der Regio-
nalstatistik nicht aus. Zudem werden soge-
nannte „weiche" Standortfaktoren wie 
landschaftliche und klimatische Attraktivi-
tät, Handlungsfähigkeit der lokalen bzw. 
regionalen politischen Gremien, Unterneh-
mens- und Arbeitskultur oder Lebensstile 
nicht erfaßt. Die Regionalprofile können 
daher nur ein Ausgangspunkt für vertiefte 
regionale Analysen sein, die zur Erarbei-
tung von Entwicklungskonzepten vor Ort in 
den Städten, Regionen und Ländern gelei-
stet werden müssen. 

Die räumliche Verteilung von Bevölkerung 
und Arbeitskräften kommt in der Einwoh-
nerdichte zum Ausdruck. In sehr dünn 
besiedelten Regionen wie im Norden der 
neuen Länder ist es schwierig, eine ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit 
öffentlicher Infrastruktur und privaten 
Dienstleistungen wi rtschaftlich anzubieten. 
Es entstehen lange Wege zu zentralen Ein-
richtungen und Arbeitsplätzen. Häufig fehlt 
das Nachfragepotential, um wirtschaftliche 
oder kulturelle Aktivitäten zu tragen. Dieser 
Standortnachteil dünn besiedelter Räume 
kann nur begrenzt ausgeglichen werden 
durch abgestufte zentralörtliche Systeme 
und eine Verbesserung der Verkehrser-
schließung. Hohe Einwohnerdichten bieten 
im Standortwettbewerb Effizienzvorteile 
durch den Bet rieb großer privater und 
öffentlicher Einrichtungen (,,economies of 
scale"). Gleichzeitig entstehen jedoch Bela-
stungen durch hohe Siedlungsdichte, gerin-
gen Freiflächenanteil und starke Verkehrs-
ströme. Die selbst im europäischen Ver-
gleich ungewöhnlich dicht besiedelten, aus-
gedehnten Industrieregionen im Süden der 
neuen Länder können den Vorteil hoher 
Einwohner- und Arbeitskraftpotentiale nur 
nutzen, wenn es gelingt, die Wohnungs- 
und Wohnumfeldqualitäten in diesen Re-
gionen zu verbessern und massive Umwelt-
beeinträchtigungen zu vermindern. Beson-
ders günstige Entwicklungsperspektiven 
haben Stadtregionen oder Städte mittlerer 
Größenordnung mit ausgebauten zentral-
örtlichen Strukturen. 

Häufig wird die Bedeutung der Altersstruk-
tur als Standortfaktor vernachlässigt. Es hat 
sich jedoch gezeigt, daß Regionen mit 
einem stark zurückgehenden Anteil junger 
Menschen auf längere Sicht eine ungünsti-
gere wirtschaftliche Entwicklung verzeich-
nen als Regionen mit einem hohen Anteil 
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der jungen Generation. Dies könnte zum 
einen damit zusammenhängen, daß die 
nachwachsende Erwerbsgeneration eine 
spezifische für die Regionen bedeutsame 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun-
gen entfaltet (Wohnungen, Schulen, öffent-
liche Einrichtungen). Gleichzeitig ist ein 
junges Arbeitskräftepotential ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor, weil es mit vergleichs-
weise niedrigen Arbeitskosten verbunden 
ist und die Innovationsdynamik beschleu-
nigt. 

Für ein exportorientiertes, auf hohem tech-
nischem Niveau produzierendes Land wie 
Deutschland ist die berufliche Qualifikation 
der Arbeitskräfte der entscheidende Stand-
ortfaktor. In den neuen Ländern sind formal 
gut ausgebildete, qualifizierte Arbeitskräfte 
vorhanden. Fast die Hälfte davon sind 
Frauen. Obwohl nicht alle Qualifikationen 
den gegenwärtigen Anforderungen ent-
sprechen und nach wie vor ein hoher Wei-
terbildungsbedarf vor allem in den Berei-
chen Recht, Finanzen, Management und 
Verwaltung besteht, muß das relativ hohe 
Qualifikationsniveau als ein bedeutendes 
Entwicklungspotential der neuen Länder 

angesehen werden. Das höchste Qualifika-
tionsniveau und breiteste Qualifikations-
spektrum wird in den Großstädten und süd-
lichen industriellen Agglomerationen sowie 
in den jungen Industriestädten des Nordens 
und in der Mitte der neuen Länder 
erreicht. 

In engem Zusammenhang mit dem regiona-
len Ausbildungs- und Wissensstand steht 
das Forschungs- und Entwicklungspoten-
tial, das durch die hochqualifizierten Tech-
niker, Ingenieure und Wissenschaftler in 
den Hochschulen und in der Wi rtschaft 
verkörpert wird. Das Forschungs- und Ent-
wicklungspotential der neuen Länder ist vor 
allem in den Regionen mit großen Städten 
(Berlin (einschließlich Potsdam), Dresden, 
Halle, Leipzig, Mittel- und Ostthüringen, 
Chemnitz-Zwickau-Freiberg sowie Ro-
stock, Magdeburg, Frankfurt/Oder) kon-
zentriert. Mit den qualifizierten Arbeitneh-
mern und den vorhandenen und entstehen-
den Einrichtungen des Technologietrans-
fers bestehen do rt  relativ gute personelle 
Voraussetzungen für moderne, innovations-
orientierte Produktionen. 

Weitere Elemente regionaler Wettbewerbs-
fähigkeit und Standortqualität sind La-
ge(un)gunst und Ausstattung mit Infrastruk-
tur, vor allem mit produktionsorientierten 
Infrastruktureinrichtungen. Für einen Aus-
bau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
mit nord- und osteuropäischen Staaten sind 
die Regionen in den neuen Ländern günstig 
gelegen. Werden dagegen die inter- und 
intraregionalen Erreichbarkeiten über 
Schiene und Straße betrachtet, dann sind 
erhebliche Engpässe festzustellen. Dabei 
sind es weniger die Netzdichten von 
Schiene und Straße, sondern die qualitati-
ven Mängel, die zu schlechten Erreichbar-
keiten führen. Die regionale Ausstattung 
mit Telekommunikationseinrichtungen ist 
trotz großer Fortschritte z. T. noch sehr 
unzureichend. 

In einigen Regionen der neuen Länder ist 
die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-
wasser gefährdet und der Anschlußgrad an 
die öffentliche Kanalisation und Kläranla-
gen unbefriedigend. Dies bedeutet nicht 
nur eine Beeinträchtigung von Gesundheit 
und Lebensqualität, sondern auch ein 
schwerwiegendes Hemmnis für zukunfts-
gerichtete Investitonen in Arbeitsplätze. 

Den schwerwiegendsten Mangel in der 
regionalen Wettbewerbsfähigkeit und das 
größte Entwicklungshemmnis stellt in den 
neuen Ländern die hohe Umweltbelastung 
dar. Hohe Umweltbelastungen durch Luft-
belastung (Schwefeldioxid) sind am stärk-
sten in den Regionen Cottbus, Halle und 
Leipzig gegeben. Bodenbelastungen durch 
Altlasten und Deponien betreffen am stärk-
sten den Raum Halle-Bitterfeld. Als großflä-
chig stark umweltbelastet müssen auch die 
Gebiete zwischen Gera und Zwickau ange-
sehen werden sowie kleinräumige Schwer-
metallbelastungen im Freiberger Raum. 
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Ausgeprägte regionale 
und sektorale Unterschiede 

innerhalb der neuen Länder 

Ein weiterer negativer Standortfaktor ist die 
quantitativ und qualitativ unzureichende 
Wohnungsversorgung in vielen Regionen 
der neuen Länder. Kleine Wohnungsgrö-
ßen, schlechte Wohnungsqualitäten sowie 
häufig ein wenig attraktives Wohnumfeld 
sind die Kennzeichen der Wohnungsversor-
gung in den neuen Ländern. Die größten 
Probleme zeigen sich dabei in den Mehrfa-
milienhausbauten der gründerzeitlichen 
Wohngebiete in Innenstadtnähe und teil-
weise auch in den Neubaugroßsiedlungen 
am Stadtrand. Kleinstädte, Dörfer und Ein-
familienhaussiedlungen weisen demgegen-
über bessere Wohnbedingungen auf. Die 
Hauptproblemgebiete befinden sich in den 
Regionen Sachsens und in  Halle-Bitter-
feld. 

Neben Faktoren wie Erwerbspotential, 
Qualifikation, Infrastruktur und Umwelt-
qualität spielt auch die in einer Region 
vorhandene Wirtschaftsstruktur eine wich-
tige Rolle für Entwicklungspotentiale oder 
-engpässe. Günstige Ausgangsbedingun-
gen bietet eine möglichst hohe Vielseitig-
keit der vorhandenen Wi rtschaftsstruktur. 
Ausgeprägte Monostrukturen sind für die 
notwendigen Umstrukturierungs- und Um-
orientierungsprozesse in den neuen Län-
dern dagegen hinderliche Voraussetzun-
gen. Monostrukturen sind in der Regel mit 
großbetrieblichen Strukturen verbunden, in 
den neuen Ländern sowohl in der Landwirt-
schaft als auch in der Indust rie. Der Anteil 
kleiner und mittelständischer Bet riebe war 
in der ehemaligen DDR gering. Das Produk-
tivitätsniveau war relativ niedrig, die Indu-
strieanlagen waren veraltet. Es fehlten Pro-
duktinnovationen. Bereiche wie produk-
tionsbezogene Dienstleistungen, Banken 
und Versicherungen waren unzureichend 
entwickelt. So werden etliche Regionen 
Mecklenburg-Vorpommerns, Branden-
burgs und Sachsen-Anhalts relativ stark 
einseitig von der Landwirtschaft geprägt. In 
den Regionen Cottbus, Halle-Bitterfeld do-
minieren großindustrielle Monostrukturen 
von Bergbau und Chemie. In den sächsi-
schen Regionen ist ein besonders hoher 
Anteil der Industrieanlagen veraltet. 

Bei einer Gesamtbetrachtung der Entwick-
lungspotentiale und -engpässe zeigen sich 
in den Regionen der neuen Länder deutli-
che Unterschiede. Es gibt ein klares, aber 
differenzie rtes Potentialgefälle von den 
Großstadtregionen Dresden und Leipzig zu 
den ländlichen Regionen und Grenzräumen 
hin. Es wird in erster Linie von eng mit dem 
Agglomerationsgrad zusammenhängenden 
Faktoren wie Dienstleistungsbesatz, Quali-
fikationsstruktur und Innovationspotential 
bestimmt, zum anderen von der Ausstattung 
mit Infrastruktur und der Erreichbarkeit. 

Die Engpässe der meisten als Oberzentren 
ausgewiesenen Städte in den stärker indu-
strialisierten Räumen liegen in ihrer veralte-
ten, verbrauchten und teilweise einseitigen 
Industriestruktur und in infrastrukturellen 
Ausstattungsmängeln, die die Funktionsfä

-

higkeit der Oberzentren als Wirtschafts- 
und Versorgungszentren eines teilweise 
sehr ausgedehnten Umlandes beeinträchti-
gen. 

Außerhalb der größeren Zentren in den 
ländlich geprägten Räumen sind vor allem 
Engpässe im Bereich Qualifikation/Innova-
tion, bei der Infrastrukturausstattung und 
Verkehrsanbindung festzustellen. In den 
ehemaligen Randräumen im Südosten und 
Westen fallen diese Engpässe mit einer 
besonders ungünstigen Wi rtschaftsstruktur 
zusammen. In den ländlichen Regionen des 
Nordens und Nordostens werden die Struk-
turprobleme zusätzlich von geringer Bevöl-
kerungsdichte sowie der starken Abhängig-
keit vom Landwirtschaftssektor geprägt. 
Andererseits weisen diese Regionen eine 
günstige Altersstruktur auf. 

Die drängendsten sozialen Probleme der 
neuen Länder und gleichzeitig die größten 
Disparitäten gegenüber den alten Ländern 
sind zur Zeit in der Arbeitsmarktsituation 
und in der Wohnungsversorgung zu sehen. 
Dieser Problemdruck äußert sich in starken 
selektiven Abwanderungen und hat damit 
Einfluß auf die Alters-und Qualifikations-
struktur des potentiellen Arbeitskräftean-
gebots. 

7  Regionale 
Arbeitsmarktsituation 

Bei allgemeiner Abnahme der Beschäfti-
gung und einer Ausweitung der Arbeitslo-
sigkeit (vgl. Kapitel 13) vollzieht sich die 
regionale und sektorale Beschäftigungsent-
wicklung in den neuen Ländern recht unter-
schiedlich. 

So verringerten sich im Zeitraum November 
1990 bis Mai 1992 die Beschäftigtenzahlen 
um rund 25 v. H., wobei die Länder Meck-
lenburg-Vorpommern und Berlin (Ostteil) 
am stärksten von diesem Beschäftigungsab-
bau betroffen waren. 

Bezogen auf die Sektorstruktur vollzog sich 
in der Landwirtschaft (-52,9 v. H.) sowie im 
verarbeitenden Gewerbe (-40,1 v. H.) der 
umfangreichste Beschäftigungsrückgang. 
In den einzelnen Wirtschaftssektoren lagen 
die Beschäftigungsverluste z. T. noch we-
sentlich darüber. So verringerte sich in den 
Ländern Brandenburg und Berlin (Ostteil) 
die Beschäftigtenzahl in der Landwirtschaft 
um mehr als 60 v. H. Im Bereich Bergbau, 
Energiegewinnung gingen bis zum Mai 
1992 in den Ländern Thüringen und Bran-
denburg mehr als 45 v. H. der Arbeitsplätze 
verloren. Auch im Sektor Verkehr, Bahn 
und Post hat sich die Zahl der Beschäftigten 
um mehr als 10 v. H. verringert. Dies betraf 
vor allem Berlin (Ostteil) (- 37,1 v. H), wäh-
rend in Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
das Beschäftigungsniveau in diesem Be-
reich relativ stabil blieb. 
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Demgegenüber erhöhte sich die Beschäftig-
tenzahl im Bereich Banken, Versicherungen 
sowie in der Bauwirtschaft, gleichwohl mit 
regional sehr differenzierten Wachstumsra-
ten. Im Handel reduzierte sich die Beschäf-
tigtenzahl in den Ländern Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg um mehr als 15 v. H., 
während in den Ländern Thüringen 
(11,2v. H.) und Sachsen (7,9v. H.) deutliche 
Wachstumsraten zu verzeichnen waren. 

Ein hoffnungsvolles Zeichen setzt die wach-
sende Zahl der Selbständigen und Mithel-
fenden. Die hohe Dynamik der Gewerbean-
und -abmeldungen illustriert diesen Trend. 
Problematisch ist jedoch, daß das produzie-
rende Gewerbe bisher nur unzureichend an 
diesen Gewerbeanmeldungen partizipiert. 
Der Großteil der Gewerbeanmeldungen 
konzentriert sich auf den Bereich Handel 

und Gaststätten. Ein spezifisches Merkmal 
der regionalen Beschäftigungsmuster und 
-trends liegt darin, daß sich innerhalb einer 
Region die Situation z. T. wesentlich unter-
scheidet. Viele Kreise weisen gegenüber 
dem Arbeitsamtsbezirk, dem sie zugeordnet 
sind, eine wesentlich ungünstigere Beschäf-
tigungssituation auf. 

Zu diesen Kreisen gehören vorrangig: 

- die Mehrzahl der peripher gelegenen und 
überwiegend durch die Landbewirtschaf-
tung geprägten Kreise - vorrangig in den 
Ländern Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg - sowie 

- Kreise mit altindustrialisierter bzw. mo-
nostrukturell ausgerichteter Wi rtschafts-
struktur, 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

- vorrangig in den Ländern Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen. 

Die Arbeitslosenquoten spiegeln in den 
neuen Ländern nach wie vor nur einen Teil 
der gravierenden Arbeitsmarktprobleme 
wider. Viele Personen sind auf Kurzarbeit 
gesetzt, in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
integriert oder an Fortbildungs- und Um-
schulungsmaßnahmen beteiligt. Ohne diese 
vielfältigen arbeitsmarktpolitischen Aktivi-
täten wäre das Ausmaß der Arbeitslosigkeit 
in den neuen Ländern noch wesentlich gra-
vierender. 

Frauen sind von Arbeitslosigkeit wesentlich 
stärker als Männer betroffen. Eine Analyse 
der Arbeitslosigkeit verdeutlicht, daß im 
Februar 1993 in den neuen Ländern 
61,8 v. H. der Arbeitslosen weiblich waren. 
Die weibliche Arbeitslosenquote betrug 
19,3 v. H., während die der Männer bei 
11,0 v. H. lag. 

Trotz der hohen weiblichen Arbeitslosen-
quote stellt sich die Inanspruchnahme von 
Arbeitsvermittlungen sowie die Einbezie-
hung in ABM-Maßnahmen bzw. Fortbil-
dungs- und Umschulungsangebote durch 
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Tabelle 7.1 An- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben 1 ) 

Frauenarbeitslosigkeit 

Gewerbe- Gewerbe- Gewerbe- Gewerbe- Gewerbe- 

anmel- abmel anmeldungen anmel- abmel- 

dungen dungen je 100 dungen dungen 

Land 1992 1992 Gewerbe- 1992 1992 
abmeldungen in v. H. in v. H. 

je 10 000 
Erwerbstätige 1991 	1992 1991 = 100 

Berlin (Ostteil) 	 96 49 399 	197 78 158 

Brandenburg 	 96 55 336 	174 68 131 

Mecklenburg-Vorpommern 83 41 344 	202 71 120 

Sachsen 	 94 51 364 	183 67 133 

Sachsen-Anhalt 	 91 46 343 	197 78 136 

Thüringen 	 100 57 328 	176 69 130 

Neue Länder insgesamt 	 94 50 349 	185 71 133 

1 ) Summe der Monate Januar bis einschließlich August 1991 bzw. 1992 
Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR, eigene Berechnungen 

arbeitslose Frauen geringer dar. Im Februar 
1993 hatten die Frauen einen Anteil von 
45,1 v. H. an den Vermittlungen bzw. von 
44,8 v. H. an den ABM-Stellen. Weiterbil-
dungsmaßnahmen von Frauen enden meist 
mit geringeren Bildungsabschlüssen als die 
der Männer. Am schlechtesten gestaltet sich 
die Arbeitsmarktsituation für Frauen in den 
Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt. Hier 
wiesen Frauen im Februar 1993 überdurch-
schnittliche Anteile an den Arbeitslosen auf, 
sie wurden am geringsten in ABM-Maßnah

-

men integriert und ihr Anteil an den vermit-
telten Arbeitsstellen lag unter dem Niveau 
der anderen Länder. 
Die Langzeitarbeitslosigkeit wird in den 
neuen Ländern mehr und mehr zu einem 
realen Problem. Der Anteil der Langzeitar-
beitslosen in den neuen Ländern erhöht sich 
kontinuierlich. So waren, nach den Befra-
gungen im Rahmen des Arbeitsmarkt

-

Monitors für die neuen Länder, 27 v. H. der 
Arbeitslosen im Mai 1992 bereits länger als 
ein Jahr arbeitslos gemeldet. 
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I Tabelle 7.2 Struktur der Gewerbean- und -abmeldungen 1 ) 

Gewerbe- Gewerbe- Gewerbe 

anmeldungen abmeldungen anmeldungen 

1992 1992 je 100 Gewerbe- 

darunter darunter abmeldungen 

im Bereich: im Bereich: darunter 
im Bereich: 

Handel Handel Handel Handwerk und Gast- Handwerk und Gast Handwerk und Gast v. H. 	statten v. H. 	statten 
v. H. v. H. statten 

Berlin (Ostteil) 	 12 	47 11 	47 224 	195 

Brandenburg 	 11 	47 9 	55 210 	151 

Mecklenburg-Vorpommern 12 	46 10 	50 250 	185 

Sachsen 	 9 	47 7 	53 226 	163 

Sachsen-Anhalt 	 13 	46 11 	49 225 	182 

Thüringen 	 9 	49 10 	53 159 	161 

Neue Länder insgesamt 	 11 	47 9 	52 212 	168 

1 ) Werte sind aggregierte Werte der Monate Januar bis einschließlich August 1992 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR, eigene Berechnungen 
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8 Wanderungsprozesse 

Die staatliche Einheit Deutschlands brachte 
für die neuen Länder eine abrupte Verände-
rung der Wanderungsprozesse in Richtung 
und Struktur. Vorrangig gilt dies für die 
Binnenwanderung und die sie beeinflussen-
den Faktoren: 

- Der Faktor „Arbeit" erhielt nunmehr 
einen entscheidenden Einfluß auf die Sal-
den und Richtungen der Binnenwande-
rung. 

- Der Faktor „Wohnung" wurde ein noch 
einschneidenderer limitierender Faktor 
für Wanderungsgewinne. 

- Die frühere Dominanz der Wanderung 
aus den Dörfern und Kleinstädten der 
ehemaligen DDR nach Berlin-Ost bzw. in 
andere Großstädte wurde überlagert und 

abgelöst von der Bevölkerungsabwande

-

rung aus den neuen in die alten Länder. 

Durch Außenwanderung wird sich der Aus-
länderanteil an der Wohnbevölkerung der 
neuen Länder erhöhen, ohne daß Ausländer 
für längere Zeit eine nennenswerte Rolle auf 
dem Arbeitsmarkt der neuen Länder spielen 
werden. Zuwanderer in die neuen Länder 
werden vor allem sein: Asylbewerber, Aus-
siedler aus den GUS-Staaten und den osteu-
ropäischen Ländern sowie bereits in den 
alten Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land wohnende Ausländer. Obwohl der 
Zuzug von Bürgern der Europäischen Union 
juristisch keine Schwierigkeit bereitet, 
dürfte die Zahl der Menschen, die sich zu 
einem solchen Schritt entscheiden, in den 
nächsten Jahren nur gering sein. Das Leben 
in den neuen Ländern bietet einstweilen 
keine Vorteile selbst gegenüber traditionell 
wirtschaftsschwachen Regionen der Euro-
päischen Union. 
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Struktur und Ursachen der Ost

-

West-Wanderung 

8.1 Wanderungsverflechtungen 
zwischen alten und neuen 
Ländern 

Seit Herbst 1989 ist die Übersiedlung aus 
den neuen Ländern in das frühere Bundes-
gebiet die dominierende Richtung der 
Bevölkerungswanderung. 

Mehr als 1 Mio. Personen sind in den Jahren 
1989 bis 1991 aus den neuen Ländern in die 
alten Länder gewandert. Schwerpunktge-
biete der Abwanderung waren besonders 
Großstädte, darüber hinaus aber auch die 
Klein- und Mittelstädte sowie Dörfer in 
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. 

Die Ursachen der Ausreise in das frühere 
Bundesgebiet waren zunächst vor allem 
politischer Natur, allerdings schon im Jahre 
1989 mit wirtschaftlichen Motiven eng ver-
bunden. Das Niveaugefälle in den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen zwischen den 
alten und den neuen Ländern Deutschlands 
wurde nach der staatlichen Einheit zum 
ausschlaggebenden Wanderungsmotiv. 
Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß 
der Umfang der Bevölkerungsabwande-
rung von den neuen in die alten Länder nach 
1991 eine rückläufige Tendenz aufweist. 
Auslösende Faktoren dafür sind die ange-
spannte Situation auf dem Wohnungsmarkt 
sowie der sich vermindernde Arbeitskräfte-
bedarf der Wirtschaft im früheren Bundes-
gebiet. Die Schwerpunktgebiete der Ab-
wanderung veränderten sich nach 1991 
insofern, als anteilsmäßig die östlichen 
Regionen von Mecklenburg-Vorpommern 
sowie die ungünstig gelegenen Grenzregio-
nen nahe der Tschechischen Republik bzw. 

der Republik Polen ein größeres Gewicht 
bei der Ost-West-Wanderung erhielten. Die 
Bevölkerungsabwanderung aus dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern vollzog sich al-
lerdings bisher vorrangig als eine Abwan-
derung aus den Städten. Die Abwanderung 
aus den ländlichen Regionen erfolgt vorran-
gig durch jüngere - in der Ausbildung 
stehende - Altersgruppen bzw. durch nicht-
landwirtschaftliche Berufsgruppen der 
Landbevölkerung. Persönlicher Hausbesitz 
und ungünstige berufliche Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt bewirken insbesondere 
bei älteren landwirtschaftlich ausgebildeten 
Erwerbstätigen eine stärkere Wohnortbin-
dung. 

Die Abwanderung aus den neuen Ländern 
in die alten Länder wird zunehmend auch zu 
einem Nachzug von Ehe- bzw. Lebenspart-
nern und Familienangehörigen. 

An der Ost-West-Wanderung ist neben 
überdurchschnittlich vielen jungen Perso-
nen (10- bis 24jährige) vor allem auch die 
Altersgruppe der 30- bis 49jährigen Perso-
nen beteiligt. Damit wagen selbst relativ 
etablierte Familien eine völlige Neugestal-
tung ihrer Lebensverhältnisse in den alten 
Ländern. Junge Menschen nutzen die quan-
titativ und qualitativ besseren Ausbildungs-
möglichkeiten in den alten Ländern oder 
wechseln mit ihren Familien den Wohnort. 

Solange das Gefälle im Lebensniveau zwi-
schen den alten und neuen Ländern exi-
stiert, besteht seitens der Bevölkerung in 
der ehemaligen DDR eine hohe Bereitschaft 
zum Wegzug in die alten Länder. Diese 
Bereitschaft wird zur reellen Abwanderung, 
wenn im früheren Bundesgebiet Arbeits-
plätze und Wohnungen zu akzeptablen 
Mieten zur Verfügung stehen. Da jedoch 
der Arbeitsmarkt auch in den alten Ländern 
zunehmend weniger aufnahmefähig ist, 
wird sich künftig der Umfang der Ost-
West-Wanderung weiter verringern. Zu-
gleich besteht aber das Problem, daß mit 
dem weiteren Weggang vor allem junger, 
qualifizierter Menschen die selektive Wir-
kung der Bevölkerungsabwanderung in 
den neuen Ländern sich vertieft und damit 
Erscheinungen der Überalterung in der 
demographischen Struktur der Bevölke-
rung verstärkt werden. 

Die West-Ost-Wanderung stabilisierte sich 
1991/92 auf niedrigem Niveau. Sukzessive 
wird die Bevölkerungswanderung aus den 
alten in die neuen Länder aber weiter 
zunehmen. Es handelt sich dabei mit einer 
großen Wahrscheinlichkeit vor allem auch 
um eine Rückwanderung früherer Über-
siedler aus der DDR bzw. den neuen Län-
dern. Die wichtigsten Zielgebiete der frühe-
ren Ost-West-Wanderung sind zu den wich-
tigsten Quellgebieten der West-Ost-Wan-
derung geworden. 

Zugleich bilden auch in den alten Ländern 
die Lagegunst bzw. -ungunst sowie die 
regionale Arbeitsmarktsituation ein wichti-
ges Kriterium der Intensität regionaler Wan- 
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Allmählich zunehmende Wande-
rung in die neuen Länder 

derungsverflechtungen. Die in der Nähe der 
neuen Länder gelegenen Regionen sind 
Schwerpunkte sowohl der Zu- als auch der 
Abwanderung. 

Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit in den 
alten Ländern sind in überdurchschnittli-
chem Maße auch von Fortzügen in die 
neuen Länder betroffen. 

Als Rückwanderung ist auch die Alters- und 
Geschlechterstruktur der Zuzüge aus den 
alten Ländern zu deuten. Vorrangig handelt 
es sich bei den Zuwandernden um junge 
männliche Erwerbspersonen. 

Kurzfristig ist eine Angleichung der Wande-
rungsströme und -strukturen zwischen alten 
und neuen Ländern nicht zu erwarten. Die 
Anziehungskraft der Regionen in den neuen 
Ländern als Zielorte der Zuwanderung 

erhöht sich für wanderungsbereite Perso-
nengruppen aus dem früheren Bundesge-
biet in dem Maße, wie attraktive Arbeits-, 
Wohn- und Umweltbedingungen geschaf-
fen werden können. 

8.2 Wanderungsverflechtungen 
innerhalb der neuen Länder 

Die Wanderungsverflechtungen zwischen 
den neuen Ländern und zwischen Kreisen 
der neuen Länder haben sich seit Herbst 
1989 erheblich verringert. 

Gründe für diesen kurzfristigen Rückgang 
der Binnenwanderung zwischen Ländern 
und Kreisen der ehemaligen DDR sind 
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Mobilitätsbereitschaft und -motive 

Die Mobilitätsbereitschaft war im Herbst 1990 
sowohl in den neuen Ländern (25 v.H.) als 
auch in den alten Ländern (20 v.H.) sehr stark 
ausgeprägt. Durch die zunehmenden Engpäs-
se auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt ist 
seither ein ausgeprägter Rückgang auf 17 v.H. 
in den neuen Ländern und 10 v.H. in den alten 
Ländern (im Jahre 1992) festzustellen. Bei den 
Motiven der Umzugswilligen zeigen sich deutli-
che Unterschiede im Vergleich zwischen alten 
und neuen Ländern: In den neuen Ländern ist 
die Verbesserung der Wohnungssituation der 
alles überragende Umnzugsgrund. Seit 1992 
sind es mit steigender Tendenz berufsbezoge-
ne Umzugsgründe und der stark ausgeprägte 
Wunsch nach Eigentumsbildung. Das Gewicht 
privater haushaltsbezogener Gründe nimmt 
hingegen eher ab. Diesen Mobilitätsgründen 
kommt in den alten Ländern allerdings wach-
sende Bedeutung zu. Berufsbedingte Umzüge 
sind weiterhin wichtige Moblitätsgründe, aber 
arbeitsmarktbedingt nicht mehr so bedeutsam 
wie noch 1990. In zunehmendem Maße steten 
sich berufsbedingte Umzüge als überregionale 
Wanderungen dar: In den alten Ländern traf 

dies 1992 für 84 v.H. der berufsbedingten 
Wanderungen zu, in den neuen Ländern für 
72 v.H. 

Die gewachsene Bereitschaft (bzw. Notwen-
digkeit) zur räumlichen Mobilität wird noch ver-
stärkt durch die berufsbedingte alltägliche Mo-
bilität, insbesondere der Berufspendler. Auch 
hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-
schen alten und neuen Ländern. So wenden 
die erwerbstätigen Befragten in den neuen 
Ländern 1991 deutlich mehr Zeit für den tägli-
chen Arbeitsweg auf, als dies in den alten Län-
dern der Fall ist. Darüber hinaus ist auch eine 
größere Bereitschaft zu einem noch höheren 
Zeitaufwand für den täglichen Arbeitsweg fest-
zustellen. 

Ein Erklärungsansatz für diese deutlich ausge-
prägte Bereitschaft zu zeitaufwendigem Pen-
deln liegt darin, daß sich berufsbedingte inter

-

regionale Wanderungen für Menschen aus 
den neuen Ländern häufig als Abwanderung in 
die alten Länder, und damit als deutlicher 
Wandel vertrauter Lebensumstände darstellen. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

Abnehmende Binnenwanderung 
innerhalb der neuen Länder 

- die Arbeitslosigkeit in fast allen Wirt-
schaftsbereichen und Regionen, mithin 
der Wegfall der früheren Sogwirkung von 
Berlin (Ostteil) und anderen großen Städ-
ten auf das Arbeitskräftepotential der 
Kleinstädte und Dörfer sowie 

- der drastische Rückgang des Wohnungs-
neubaus in den neuen Ländern. 

Auch künftig dürften niedrigere Binnen-
wanderungssalden zwischen den Ländern 
und Kommunen auf dem Gebiet der ehema-
ligen DDR zu erwarten sein. Dafür sprechen 
als mittelfristig wirkende Gründe: 

- die Ablösung des früheren zentralisti-
schen durch einen dezentralen Staatsauf

-

bau und mithin die fortschreitende Stär-
kung der dezentralen Ebenen in allen 
Bereichen der Gesellschaft; 

- die zunehmende Gründung privater 
Klein- und Mittelbetriebe besonders in 
den Mittel- und Kleinstädten sowie in den 
Landgemeinden bzw. Dörfern der neuen 
Länder; 

- der Arbeitskräftebedarf in den durch 
hohen Baubedarf gekennzeichneten 
Klein- und Mittelstädten; 

- das erhöhte Risiko einer Mieterhöhung im 
Falle des Bezugs einer anderen Wohnung 
(also auch im Falle einer Wanderung); 

- die wachsenden Möglichkeiten eines 
Ersatzes von Wanderung durch Arbeits- 
und Einkaufspendelwanderung aufgrund 
der Modernisierung des Verkehrswesens 
und der zunehmenden privaten Motori-
sierung. 
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Besondere Umstrukturierungs-
probleme einzelner Regionen 

Die früheren Zielgebiete der Binnenwande-
rung in der ehemaligen DDR haben im 
Regelfall für längere Zeit ihre Attraktivität 
und Sogwirkung für potentielle Zuwande-
rer aus den neuen Ländern verloren. 
Arbeitsplätze werden hier vor allem von der 
ortsansässigen Bevölkerung besetzt, zumal 
das Qualifikationsniveau der Wohnbevöl-
kerung dieser ehemaligen Zielgebiete der 
Wanderung höher ist als in den traditionel-
len Quellgebieten der Abwanderung. Trotz-
dem ist damit zu rechnen, daß längerfristig 
die Wanderungsbereitschaft der Bevölke-
rung innerhalb der neuen Länder wachsen 
und ein höheres Niveau als ehemals errei-
chen wird. Die Standortverteilung der 
Arbeitsplätze wird Ende der neunziger 
Jahre nicht genau dieselbe sein wie Ende 
der achtziger Jahre. Der sich neu entwik-
kelnde Arbeitsmarkt unter den Bedingun-
gen wirtschaftlichen Aufschwungs wird in 
selektiver Weise Arbeitskräfte aus sehr 
unterschiedlichen Herkunftsregionen bin-
den. 

Neben der Wohnsitzverlagerung durch 
Wanderung werden auch andere Formen 
von räumlicher Mobilität eine größere 
Bedeutung als in der früheren DDR erlan-
gen, so insbesondere die Arbeitspendel-
wanderung über größere Distanzen. 

9 Regionale Fallbeispiele 

Trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten, die die 
neuen Länder als Gesamtheit zwangsläufig 
aufgrund ihrer gemeinsamen jüngsten Ge-
schichte von den alten Ländern unterschei-
den, gibt es auch erhebliche regionale 
Unterschiede innerhalb der neuen Länder. 

Die jeweiligen regionalen Ausgangsbedin-
gungen sind gekennzeichnet von A rt  und 
Umfang regionaler Spezialisierung oder 
regionaler Besonderheiten, die sich im Ver-
lauf der DDR-Zeit entwickelt haben oder 
auch gezielt entwickelt worden sind. So 
kommt es auch, daß die Arbeitslosigkeit 
zwar insgesamt im Vergleich mit den alten 
Ländern weit höher liegt, im regionalen 
Maßstab jedoch sehr differenzie rt  ausge-
prägt ist (vgl. Kapitel 7). An dieser Stelle 
sollen aber weniger solche quantitativen 
Unterscheidungsmerkmale zur Sprache 
kommen als vielmehr qualitative regionale 
Besonderheiten ausgewählter Regionen: 

- Neuruppin als Raum, in dem die Konver-
sion im Mittelpunkt steht; 

- Schönebeck als Beispielregion für die 
gewerbliche Umstrukturierung und die 
Gewerbeflächenentwicklung; 

- die Insel Usedom zur Veranschaulichung 
des Spannungsfeldes zwischen Touris-
musentwicklung und Umwelt- bzw. Na-
turschutz; 

- der südliche Geiseltalsee als Beispiel-
raum für die Erprobung interkommunaler 
Kooperation im Zuge der Neustrukturie-
rung einer vom Braunkohlentagebau, von 
chemischer Industrie und Intensiv-Land-
wirtschaft geprägten Region; 

- die mitteldeutsche Chemieregion. 

9.1 	Konversion in der Region 
Neuruppin 

9.1.1 Flächennutzung in Neuruppin 

Der im Norden des Landes Brandenburg 
gelegene Landkreis Neuruppin ist mit einer 
Einwohnerdichte von 51 E/km 2  sehr dünn 
besiedelt. Etwa die Hälfte des Kreises ist 
Bestandteil eines großflächigen Land-
schaftsschutzgebietes. Hinzu kommen fünf 
Naturschutzgebiete und über 30 Flächenna-
turdenkmale, ein Fischotterschongebiet so-
wie zahlreiche örtliche Naturdenkmale im 
gesamten Kreisgebiet. Die Region Neurup-
pin gehört aus Umweltsicht zu den am 
geringsten belasteten Regionen Deutsch-
lands. 

Über 83 km2  der Kreisfläche (fast 7 v. H.) 
wurden von den Streitkräften der ehemali-
gen Sowjetunion militärisch genutzt. Au-
ßerdem wurden ca. 40 km 2  Fläche von der 
Nationalen Volksarmee (NVA) und der Poli-
zei der DDR genutzt, so daß insgesamt 
ungefähr 10 v. H. der Kreisfläche militärisch 
beansprucht waren. Unter den Militärflä-
chen sind drei große Truppenübungsplätze, 
die noch weit über die bisherige Kreis-
grenze hinausreichen; der größte ist der 
Truppenübungsplatz Kyritz-Ruppiner-
Heide mit über 11 000 ha. 

Im Stadtgebiet von Neuruppin wurden ca. 
1 290 ha militärisch genutzt, das entspricht 
ca. 17 v. H. der Gesamtfläche. Die bebaute 
Militärfläche macht ca. 13,6 v. H. des 
bebauten Stadtgebietes aus. Mit dem 
Abzug der Westgruppe der russischen 
Streitkräfte (WGT) sind in der Stadt alle 
militärischen Liegenschaften für die zivile 
Nutzung frei geworden. 

9.1.2 Die Militärpräsenz als Be-
stimmungsfaktor räumlicher, 
ökologischer und ökonomi-
scher Entwicklungslinien 

Die jahrhundertelange militärische Tradi-
tion, die erst in ihrer letzten Phase ab 1945 
durch die Übernahme lange zuvor schon 
vorhandener militärischer Flächen und An-
lagen durch die sowjetische Armee geprägt 
wurde, hatte wesentliche Auswirkungen 
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auf die städtebauliche Entwicklung und die 
touristische Attraktivität Neuruppins: 

So war z. B. die durch das enge Nebenein-
ander der selbständigen Städte Neuruppin 
und Alt Ruppin naheliegende städtebauli-
che Entwicklungspräferenz in westlicher 
Richtung durch die Lage von Militärobjek-
ten nicht zu realisieren. Aus diesem Grunde 
wurde die Stadt im Zuge der Industriean-
siedlung im Süden seit den sechziger Jahren 
durch Neubauwohngebiete in östlicher 
Richtung erweitert, ohne daß je planerische 
Vorstellungen für die Militärflächen ent-
wickelt worden wären. 

Ebenfalls deutlich eingeschränkt war die 
hohe landschaftliche und touristische At-
traktivität der Region durch die militärische 
Nutzung riesiger Areale (Flugverkehr, 
Schießplätze, Bombenabwurfplätze, ge-
sperrte Wege und Straßen in Heide- und 
Waldgebieten). 

In ökonomischer Hinsicht können weder die 
sowjetischen Truppen (50 000 Mann, die im 
Kreis stationiert waren) noch NVA und Poli-
zei als bedeutsame Wirtschaftsfaktoren be-
trachtet werden: Die sowjetischen Militär-
angehörigen wurden durch ein zentrales 
System im Prinzip autark versorgt; NVA und 
Polizei nutzten nur die Übungsplätze in der 
Region, ohne einen Garnisonsstandort zu 
betreiben, der wi rtschaftliche Bedeutung 
gehabt hätte. 

9.1.3 Neue Ausgangsbedingungen 
und planerische Reaktionen 

Die landesplanerischen Überlegungen in 
Brandenburg zielen auf die Entwicklung 
der Stadt Neuruppin zu einem Mittelzen-
trum mit Teilfunktionen eines Oberzen-
trums. Die damit verbundenen Ausstrah-
lungseffekte in das dünn besiedelte Umland 
erfordern neben der Bereitstellung öffentli-
cher Versorgungseinrichtungen auch eine 
Wirtschaftsstruktur, die Impulse gibt für die 
weitere ökonomische Entwicklung im Kreis. 
Beides - sowohl die Bereitstellung öffentli-
cher Versorgungseinrichtungen als auch 
einer impulsgebenden Wirtschaftsstruktur - 
sind elementare Zielvorstellungen der Kon-
version in Neuruppin: 

Seit Februar 1992 arbeitet in Neuruppin im 
Rahmen eines EU-Projektes ein Aufbau- 
und Koordinierungsstab Konversion an Um-
nutzungskonzepten. Ein Beispiel stellt die 
Umnutzungskonzeption für die Panzerka-
serne Neuruppin dar. Mit der Bildung dieses 
Stabs und der Umsetzung des Projektes ist 
ein Institut beauftragt worden. Der Stab 
arbeitet eng mit der Kreis- und Stadtverwal-
tung im Rahmen einer Projektgruppe „Kon-
version" zusammen. Ziel ist es, mit der 
zivilen Umnutzung der Panzerkaserne und 
der regionalen Konversion insgesamt zur 
Neuprofilierung der Region beizutragen. 
Dabei wird auch versucht, die neue Proble-
matik der Konversion in Forschung und 
Entwicklung, aber auch in die Lehre (z. B. 
durch die Gründung einer Fachhochschule) 
einzubinden und Firmen im Bereich Kon-
version zu profilieren. Im Rahmen des EU

-

Projektes soll der Standort Panzerkaserne 
zu einem Wissenschafts-, Technologie- und 
Gewerbepark für Konversion (im weiteren 
Sinne) mit dem Schwerpunkt Forschung 
und Technologie entwickelt werden. Regio-
nale Lage, städtebauliche Qualität und Bau-
zustand - insbesondere der Bauzustand der 
Unterkunftsgebäude, die den Standort prä-
gen - sind für die angestrebte Umnutzung 
geeignet. 

Die Nutzung und Verwertung der Liegen-
schaften ist allgemein durch Altlastver-
dacht, einschließlich Munitionsablagerun-
gen, erschwert. Im Bereich zahlreicher 
Garagen, Waschplätze, Tankstellen und 
sonstiger militärtechnischer Einrichtungen 
sind umfangreiche Sanierungen in nahezu 
allen Objekten erforderlich. So muß z. B. auf 
dem Gelände des Flugplatzes das gesamte 
Netz der Treibstoffleitungen geborgen wer-
den, da Kerosin über den den Flugplatz 
umschließenden „Klappgraben" den Rup-
piner See gefährdet. 

Für die Panzerkaserne und das angren-
zende Alt Ruppiner Wohngebiet hat eine 
Gefahrenuntersuchung eine als typisch zu 
betrachtende, sehr differenzie rte Situation 
nachgewiesen: Im technischen Bereich sind 
umfangreiche Sanierungserfordernisse zu 
erwarten, während im Bereich der Unter- 
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künfte größtenteils auch sensible Nutzun-
gen möglich scheinen. Bezogen auf die 
gesamte Untersuchungsfläche (55 ha) wird 
bisher mit einem Sanierungsaufwand von 
rd. 60 Mio. DM gerechnet. 

9.2 Gewerbeflächenentwicklung 
im Landkreis Schönebeck 

9.2.1 Wirtschaftswandel 
in der Region 

Der Landkreis Schönebeck (80 000 Einwoh-
ner) gehört zur zentralen Industrieregion 
Sachsen-Anhalts, im unmittelbaren Ein-
zugsbereich der Landeshauptstadt Magde-
burg. Die Kreisstadt Schönebeck (40 000 
Einwohner), als Mittelzentrum mit Funk-
tionsteilungen zum benachbarten Oberzen-
trum Magdeburg, dominierte durch ihre 
Bevölkerungskonzentration (50 v. H. der 
Kreisbevölkerung) und vor allem durch ihre 
Industriearbeitsplätze (16 000 = 80 v. H. der 
Kreissumme) die bisherige Entwicklung des 
Landkreises. 

Durch den Verlust osteuropäischer Märkte 
und schwerwiegende Anpassungsprobleme 
gingen im Kreisgebiet bisher ca. 15 000 
Industriearbeitsplätze verloren (75 v. H.), 
allein in der Kreisstadt Schönebeck ca. 
13 000, ohne daß nennenswerte Beschäfti-
gungsalternativen entstanden. 

9.2.2 Gewerbeflächen: Bestand 
und Entwicklung 

Bis 1990 nahmen 60 Industrieunternehmen 
746 ha gewerblich genutzte Fläche in 
Anspruch, ca. 93 v. H. dieser Fläche dienten 
überwiegend Produktionsfunktionen. Ins-
gesamt gibt es 118 Standorte in 15 Gemein-
den, es ist aber eine ausgeprägte Konzentra-
tion (nahezu 90 v. H.) auf die drei größeren 
Städte Schönebeck, Calbe und Barby fest-
zustellen. Hochdimensionierte, gut ausge-
stattete Flächen befinden sich meist in 
Stadtrandlage. 

Diese „Bestandsflächen" sind nur relativ 
geringfügig bebaut (16 v. H. der Gesamtflä-
che). Es stehen damit Flächenreserven 
sowohl für eine schrittweise Konsolidierung 
ansässiger Unternehmen als auch für 
Ansiedlungen neuer Industriebetriebe und 
anderen Gewerbes zur Verfügung. Das 
Potential für multifunktional genutzte Ge-
werbeparks ist ebenfalls vorhanden. 

Entgegen den Möglichkeiten, die diese 
Ausgangslage bietet, verfallen im Zuge des 
Umstrukturierungsprozesses standörtlich 
gut gelegene Gewerbegebiete mit quantita-
tiv gesehen ausreichender Infrastruktur 
zunehmend zu Industriebrachen. In der 
Stadt Schönebeck betrifft das nach einer 
ersten Bestandsaufnahme etwa 80 bis 
100 ha, die bereits als Industriebrachen 

einzustufen sind bzw. eine entsprechende 
Tendenz aufweisen. Umnutzungen werden 
nur verhältnismäßig selten vorgenommen, 
und wenn, dann vorrangig in innerstädti-
schen Kernbereichen. 

Der Großteil ehemaliger Industriebestands

-

flächen des Landkreises (etwa 480 ha) 
wurde in den Flächennutzungsplänen der 
betreffenden Gemeinden für eine gewerbli-
che Fortnutzung vorgesehen. Für Flächen 
mit noch ansässigen Bet rieben in Kernberei-
chen oder Mischgebieten wurde vorerst aus 
Gründen des Bestandsschutzes eine Aus-
weisung als gewerbliche Baufläche ge-
wählt. 

22 von 29 Gemeinden des Landkreises 
haben an 26 Standorten Gewerbeflächen-
neuaufschlüsse mit 862 ha ausgewiesen und 
in die Bauleitplanung aufgenommen. Dabei 
handelt es sich ausschließlich um ehemalige 
landwirtschaftliche Nutzflächen. Ein Groß-
teil der Flächen wird bereits erschlossen. 
Über 44 v. H. der Neuaufschlüsse sind in 
kleinen Gemeinden und ohne direkte 
Anbindung an die künftige Hauptverkehrs- 
und Entwicklungsachse entlang der A 14 
Magdeburg-Halle vorgesehen. An sechs 
Standorten mit einer Gewerbefläche von 
354 ha bestehen Nutzungskonkurrenzen 
und Einschränkungen (Biosphären-Reser-
vat; Trinkwasserschutzgebiet; Landschafts-
schutzgebiet). Die Gewerbegebiete sind 
z. T. weit überdimensioniert ausgewiesen 
(Sachsendorf - 70 ha - 370 E; Lödderitz 
- 150 ha - 265 E; Welsleben - 150 ha -
1 670 E). 

Eine Analyse des Erschließungs- und Beset-
zungsstandes vom März/April 1993 auf 17 
Standorten ergab, daß lediglich an vier 
Standorten alle planungs- und eigentums-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, 
die Erschließung abgeschlossen und damit 
sofortige Besatzfähigkeit gegeben waren. 
Etwa zwei Drittel der untersuchten Gewer-
begebiete mußten als schwer vermark-
tungsfähig bzw. vorläufig oder längerfristig 
nicht verfügbar - z. B. aufgrund zunächst 
nicht beachteter planungsrechtlicher Re-
striktionen - eingeschätzt werden. 

Angesichts der angespannten Finanzlage, 
der geringen Nachfrage durch Investoren 
sowie des bereits vorhandenen Angebots an 
vollständig erschlossenen Gewerbegebie-
ten in zentraler bzw. verkehrsgünstiger 
Lage reduzieren sich die Erschließungsakti-
vitäten in den kleinen Gemeinden. In den 
Flächennutzungsplänen festgelegte Indu-
strie- und Gewerbeflächen sollen gegebe-
nenfalls unter Nutzung der §§ 34 und 35 
BauGB bzw. über Vorhaben- und Erschlie-
ßungspläne durch mögliche Investoren 
selbst erschlossen werden. 
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9.2.3 Ungleichgewichte zwischen 
Gewerbeflächenangebot und 
Gewerbeflächenbedarf im 
Landkreis Schönebeck 

Vorhandenes Flächenpotential im Bestand 
und derzeitig vorgesehener Neuaufschluß 
kollidieren in ihrer Summe langfristig mit 
dem realen Gewerbeflächenbedarf. Eine 
geschlossene Strategie zur Gewerbeflä-
chenentwicklung fehlt. Häufig kommt es zu 
einer einseitigen Favorisierung von Neu-
aufschlüssen, wohingegen die Aufwertung 
und Umnutzung von Industriebestandsflä-
chen vernachlässigt wird. Für den Land-
kreis Schönebeck ergeben sich folgende 
Ungleichgewichte: 

- Bei einem nicht annähernd kompensier

-

baren drastischen Rückgang der Indu-
striearbeitsplätze in den letzten vier Jah-
ren um etwa 70 v. H. verdoppelt sich 
langfristig das Industrie- und Gewerbe-
flächenangebot. 

- Der längerfristig abschätzbare Industrie- 
und Gewerbeflächenbedarf wird pla

-

nungsseitig um ca. 300 v. H. überschrit-
ten. 

- Auch eine differenzierte Betrachtungs-
weise, die gewisse „Normalisierungsten-
denzen" in der Planung in Rechnung 
stellt, gelangt zu einem Gewerbeflächen-
angebot, das den Bedarf immer noch um 
ca. 140 v. H. übersteigt. 

Auch für die Kreisstadt Schönebeck sind 
ähnliche Entwicklungen zu erwarten: 
- Begleitend zum dramatischen Abbau 

von Industriearbeitsplätzen (von ehemals 
16 000 auf ca. 3 000) erfolgen Flächenfrei-
setzungen, und es entstehen Industriebra-
chen. Auch wenn zur Zeit nur zwei neue 
Gewerbegebiete erschlossen werden 
(17 ha), erhöht sich das Gewerbeflächen-
angebot und liegt um etwa 78 v. H. über 
dem längerfristig abschätzbaren Bedarf 
der Stadt. 

- Vorrangiger Neuaufschluß und langfri-
stige Gewerbeflächenreservierung laut 
Flächennutzungsplan überschreiten in ih-
rer Summe den abgeschätzten Gewerbe-
flächenbedarf in der Stadt Schönebeck 
um ca. 160 v. H. 
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Tabelle 9.1 Gewerbeflächenbedarf im Landkreis Schönebeck 

geplante, 
z. T. ge- 
nehmigte altindu- Gewer- und er- striali- 

Einwoh- beflä- Raumbezug schlos- sierte Be- gesamt ner 1991 chenbe- sene standsflä- 
darf 1) neue Ge- chen 

werbege- 
biete 

ha ha ha ha 

Stadt Schönebeck 	 48 347 2 ) 395 2 ) 41 250 205 
269 317 

Stadt Calbe 	 144 299 443 13 700 69 

übrige Gemeinden 	 670 178 848 26 100 131 

Landkreis Schönebeck 	 862 746 1 608 81 050 405 

1) unterstellt wurde ein Gewerbeflächenbedarf von 5 ha/1 000 Einwohner. 
2) mit Bauindustrie 

Quelle: BMBau, Expertise Röder 1993 
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9.2.4 Schlußfolgerungen 
und Lösungsansätze 

Bisherige Maßnahmen räumlicher Planung 
und Förderung zur Steuerung einer ausge-
wogenen, am tatsächlichen Bedarf orien-
tierten Gewerbeflächenentwicklung grei-
fen nicht umfassend genug. Sie schränken 
das entstehende Überangebot nur wenig 
ein. Auch tragen diese Maßnahmen im 
Prinzip nicht zur Aufwertung der Bestands-
flächen bei. 

Die Vernachlässigung der Bestandspflege 
ehemals industriell geprägter Mittelstädte 
behindert Ansiedlungen in zentraler Lage, 
lenkt Gewerbeansiedlung schlechtesten-
falls auf kleine Gemeinden und führt insge-
samt zur Zersiedlung des Raumes. 

Für die Erhaltung wie auch für die Gewer-
beflächenaufwertung ist aktive Standortsi-
cherung dringend notwendig. Deshalb wur-

den in der Stadt Schönebeck als Reaktion 
auf die sich abzeichnende Problematik 
Standortsicherungsprogramme erarbeitet. 
Die darin enthaltenen Maßnahmen zielen 
auf eine Verbesserung der Standortbedin-
gungen, eingeschlossen die qualitative Auf-
wertung der infrastrukturellen Ver- und 
Entsorgung, die Verkehrsanbindung, die 
Beseitigung von Gemengelagenkonflikten 
sowie die Vorbereitung verfügbarer Gewer-
beflächen für Ansiedlungen. 

Probleme gibt es z. Z., weil kein einheitli-
cher Fördertatbestand besteht, um betriebli-
che Aktivitäten (innere Erschließung, Auf-
wertung) und kommunale Aktivitäten (äu-
ßere Erschließung, Flächenerwerb, Sanie-
rung) im Rahmen eines einvernehmlichen 
Entwicklungsprogramms zu bündeln. Der 
Finanzrahmen der Kommunen allein sowie 
auch der Unternehmen ist zu eng, um die 
erforderlichen Maßnahmen zu konzipieren 
und zu realisieren. 
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Landschaft als Entwicklungs-
potential und Schutzgut 

9.3 Tourismusentwicklung 
im Bereich des Naturparks 
Usedom-Oderhaff 

9.3.1 Tourismus auf Usedom 

Die nach Rügen zweitgrößte deutsche Insel 
Usedom war bereits in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ein exklusives Erholungs-
ziel und wurde in der ehemaligen DDR für 
Zwecke des Massentourismus ausgebaut. 
Usedom steht heute vor der Aufgabe, den 
Fremdenverkehr an marktwirtschaftliche 
Bedingungen anzupassen und umweltge-
recht auszugestalten. Für Fremdenver-
kehrsentwicklung stellt die Erhaltung der 
landschaftlichen Reize der Insel ein wesent-
liches Potential dar. Die Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern hat Usedom als 
doppelten Vorrangraum ausgewiesen: so-
wohl als Raum mit besonderer Bedeutung 
für Naturschutz und Landschaftspflege als 
auch als Raum mit besonderer natürlicher 
Eignung für Fremdenverkehr und Erho-
lung. 

9.3.2. Naturpotentiale auf Usedom 

Trotz der konsequenten massentouristi-
schen Erschließung in der ehemaligen DDR 
ist es gelungen, die Schönheit der Land-
schaft, und damit das grundlegende Poten-
tial der Insel, zu erhalten. Dies kann auf 
mehrere günstige Umstände zurückgeführt 
werden: Erstens kam die Masse der Urlau-
ber ausschließlich im Sommerhalbjahr, so 
daß der Natur wichtige Regenerationszeiten 
im Winter erhalten blieben. Zweitens gab es 
bisweilen rigide Zugangsbeschränkungen 
für Teilräume, die u. a. militärisch bedingt 
waren (z. B. Flugplatz Peenemünde). Drit-
tens wurde ein Großteil der Insel bereits 

1966 zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. 
Zudem existierten auf der Insel immerhin 
sechs Naturschutzgebiete, die zwischen 
1925 und 1971 ausgewiesen wurden und 
zusammen 2868,5 ha umfaßten. Im Jahr 
1990 kamen drei weitere Gebiete mit 
zusammen 385 ha hinzu. 

9.3.3 Chancen 
der Tourismusentwicklung 

1990 legte die für Usedom zuständige Kom-
munale Kreisverwaltung Wolgast Grundli-
nien einer Tourismuskonzeption vor. Ferner 
vergab sie ein Gutachten, das 1992 als 
„Leitkonzept für die Tourismusentwicklung 
im Landkreis Wolgast" Perspektiven für die 
Zukunft des Fremdenverkehrs auf der Insel 
Usedom entwickelte. Kerngedanken waren 
dabei, an die traditionellen touristischen 
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Ursprünge anzuknüpfen, jedoch nicht das 
vom Marktvolumen her quantitativ viel-
leicht Mögliche auszuschöpfen, sondern 
eine sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als 
auch aus der Perspektive des Naturschutzes 
tragfähige, qualitative Entwicklung zu initi-
ieren. 

Zunächst galt es zu ermitteln, inwieweit das 
angebotsseitig hohe touristische Entwick-
lungspotential der Insel auf Interesse stößt. 
Nachfrageanalysen ergaben zum einen, 

daß der Bekanntheitsgrad Usedoms in den 
alten Ländern im Gegensatz zu den neuen 
(noch) sehr gering ist. Zum anderen ist 
durchaus ein großes prinzipielles Interesse 
insbesondere im nord- und mitteldeutschen 
Raum an einem Aufenthalt auf Usedom 
vorhanden. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis war, daß 
zwar einem naturorientierten Erholungsur-
laub auf Usedom ein großes Interesse entge-
gengebracht wird, daß für eine Reiseent- 
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Dauerhaft tragfähige Tourismus-
entwicklung als Ziel 

Überörtliche Handlungs

-

konzepte zur regionalen Um

-

strukturierung 

scheidung zugunsten dieser Insel gleich-
wohl die Ausstattung der Region mit einer 
reichhaltigen und differenzierten Freizeit- 
und sonstigen Infrastruktur erforderlich 
ist. 

Als zentrale Imagekomponenten kristalli-
sierten sich demgemäß auf der einen Seite 
Begriffe wie Wasser - Landschaft - Erho-
lung, auf der anderen Seite „Spiel und 
Spaß" heraus, die im bisherigen Slogan der 
Insel „Weiter Ostseestrand - stilles Achter-
land" ihr werbemäßiges Pendant fanden. 
Das Leitkonzept geht dementsprechend 
davon aus, daß das Gros der touristischen 
Infrastruktur wie Hotels, Sanatorien, Ga-
stronomie, Freizeit-, Unterhaltungs- und 
Sporteinrichtungen in den ohnehin bereits 
flächenintensiv entwickelten Gemeinden 
der „Bäderkette" an der Ostsee konzentriert 
und an deren historisches Profil angelehnt 
werden sollte. Das „stille Achterland" sollte 
demgegenüber von größeren Anlagen weit-
gehend freigehalten werden, um eine Zer-
siedelung der Insel und den Verlust ökolo-
gisch wertvoller Flächen zu verhindern. Für 
eine geordnete Erschließung und ge-
schickte Besucherlenkung ist schließlich ein 
sorgfältig konzipiertes Netz aus Wander-, 
Rad- und Reitwegen sowie kleineren Beher-
bergungs- und Freizeiteinrichtungen erfor-
derlich. 

Eine besondere Rolle spielt die Steuerung 
des Verkehrs. Wegen der peripheren Lage 
der Insel wird der Pkw bei der Anreise für 
die Masse der Besucher unverzichtbar sein, 
auch wenn es gelingen sollte, die Inselbahn 
sowohl im Norden Usedoms bei Wolgast als 
auch im Süden durch Brückenneubauten in 
Zukunft wieder umsteigefrei an das überre-
gionale Streckennetz anzubinden. Zudem 
ist Usedom mit 373 km2  zu groß, um voll-
ständig autofrei zu werden. Gleichwohl exi-
stieren eine Reihe von Möglichkeiten zur 
umweltfreundlichen Verkehrsgestaltung. 
Hierzu gehören Verkehrsberuhigungsmaß-
nahmen in den größeren Badeorten ebenso 
wie eine bereits erfolgte Verbesserung der 
Fahrthäufigkeit der Inselbahn oder auch das 
Angebot an Leihfahrrädern. Darüber hinaus 
ist über eine völlige Verbannung des Pkws 
aus besonders sensiblen Bereichen nachzu-
denken. 

Entscheidend für die Realisierung einer 
Tourismusentwicklung, die auch aus Natur-
schutzsicht akzeptiert werden kann, ist 
neben der Entwicklung planerischer Kon-
zepte eine funktionierende Kommunikation 
zwischen den Interessenve rtretern aus Wirt-
schaft und Naturschutz. Auf Usedom wurde 
zu diesem Zweck ein Arbeitskreis ins Leben 
gerufen, der die beteiligten Interessengrup-
pen an einen Tisch bringen und die Gele-
genheit bieten soll, Konfliktpunkte rechtzei-
tig anzusprechen. 

Grundsätzlich ist mittlerweile auf allen Sei-
ten die Einsicht in die Notwendigkeit einer 
koordinierten und an die Naturpotentiale 
angepaßten Tourismusentwicklung vor

-

handen. Inwieweit diese Einsicht im Einzel-
fall jedoch tatsächlich zu naturschutzorien-
tierten Entscheidungen führen kann, hängt 
vom Willen jedes einzelnen Beteiligten 
ab. 

Für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung 
Usedoms wird der Tourismus auch künftig 
einen erheblichen Teil (etwa 40 v. H.) bei-
tragen können. Notwendig ist aber, ergän-
zend andere Erwerbsquellen im nichttouri-
stischen Gewerbe oder auch der Landwirt-
schaft zu erschließen. Der Tourismus kann 
nicht isoliert von der Gesamtentwicklung 
der Insel betrachtet werden, sondern ist als 
deren integrativer Bestandteil zu werten. 

9.4 Interkommunale Kooperation 
in der Region 
„Südlicher Geiseltalsee" 

Innovative, kooperative Verfahrensansätze, 
denen generell ein entscheidender Stellen-
wert in der räumlichen Planung und Ent-
wicklung beizumessen ist, gewinnen für die 
neuen Länder aufgrund noch fehlender 
regionalplanerischer Zielvorstellungen, ei-
ner kleinteiligen Gemeindestruktur und des 
außergewöhnlichen Handlungsdrucks eine 
noch darüber hinausgehende spezielle Be-
deutung. 

Im Rahmen des Experimentiellen Woh-
nungs- und Städtebaus fördert das Bundes-
ministerium für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau in einem Forschungsfeld die 
Einbindung städtebaulicher Aktivitäten im 
ländlichen Raum in überörtliche Hand-
lungskonzepte. 

Dem Modellvorhaben „Südlicher Geiseltal

-

see" in Sachsen-Anhalt liegt eine verhält-
nismäßig komplexe Problematik zugrunde: 
Es geht um die Erarbeitung eines überörtli-
chen Handlungskonzeptes zur Umstruktu-
rierung und Renaturierung bzw. um die 
völlige Neustrukturierung eines durch 
Braunkohlentagebau, chemische Industrie 
und Intensiv-Landwirtschaft geprägten 
Raumes. Allerdings hat sich im bisherigen 
Verlauf des Modellvorhabens vorerst eine 
Konzentration auf die Frage der gewerbli-
chen Standortentwicklung, vor allem unter 
Berücksichtigung der Altstandorte, erge-
ben. 

Beteiligt sind an dem Kooperationsmodell 
die Gemeinden Braunsbedra, Frankleben, 
Großkayna, Gröst, Krumpa, Roßbach sowie 
die Stadt Mücheln. Zur Durchführung des 
Modellvorhabens haben sich die beteiligten 
Kommunen zur Planungsgemeinschaft 
„Südlicher Geiseltalsee" zusammenge-
schlossen. Die geplante Gründung eines 
Zweckverbandes, der mit der Durchführung 
des Modellvorhabens betraut werden soll, 
ist zunächst verschoben worden, da mit 
einem schnellen Inkrafttreten der erforderli-
chen, im Entwurf bereits vorliegenden Ver-
bandssatzung nicht gerechnet werden 
konnte. 
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-

verfahren 

Die Moderation des Planungs- und Ent-
scheidungsprozesses übernimmt ein exter-
ner Moderator, der durch gebietsspezifische 
Kenntnisse ausgewiesen ist. Verfahrensmä-
ßige Eckpunkte des Kooperationsmodells 
sind Sitzungen der Planungsgemeinschaft 
(ungefähr einmal im Monat), Abstimmungs-
gespräche mit der Bezirksregierung Halle 
und anderen übergeordneten Behörden. An 
den Sitzungen der Planungsgemeinschaft 
nehmen neben den Mitgliedskommunen 
die Mitarbeiter der Kreisverwaltung als 
ständige Gäste teil. Als Gäste nehmen 
außerdem Vertreter des Interessen- und 
Fördervereins Geiseltal e. V. teil. An-
gesichts der häufigen „nachträglichen" 
Akzeptanzprobleme und der Nutzung des 
Informationspotentials ist eine frühzeitige 
Beteiligung von Interessen- bzw. Betroffe-
nengruppen über die formalen Planungs- 
und Entscheidungsträger hinaus sehr sinn-
voll. Besonders hervorzuheben ist der inten-

sive Diskussionsprozeß zwischen der Pla-
nungsgemeinschaft und Vertretern im Mo-
dellraum ansässiger Großbetriebe (unter 
Treuhandverwaltung). 

Im Mittelpunkt der Abstimmungsgespräche 
mit der Bezirksregierung Halle stehen die 
zu erstellenden Regionalen Raumordnungs-
programme und Regionalen Teilgebietsent-
wicklungsprogramme. Hierbei sind sowohl 
die Kommunen, Kreise und öffentlichen Pla-
nungsträger als auch Verbände und Verei-
nigungen aufgefordert, Vorschläge für Pro-
grammentwürfe einzubringen. Da jedoch 
gerade den kleinen Kommunen häufig die 
notwendigen Zielvorstellungen als Grund-
lage für eine Interessenartikulation fehlen, 
wird im Rahmen des Modellvorhabens ver-
sucht, eine gemeinsame Position und abge-
stimmte Zielvorstellungen zu formulie-
ren. Bislang ist der Auftrag zur Erstellung 
einer gemeindeübergreifenden Land- 
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schaftsplanung für den gesamten Modell-
raum an ein externes Planungsbüro verge-
ben; die Auftragsbeschreibung für die Ent-
wicklung von „Nutzungskonzepten für die 
im Modellraum vorhandenen Altstandorte" 
ist in Erarbeitung. Inhaltliches Bindeglied 
zwischen den beiden Untersuchungs- und 
Planungsgegenständen sind beispielsweise 
Vorschläge für die Begrünung und Gestal-
tung der Grenzbereiche zwischen Wohnbe-
bauung und Altindustriestandorten, die die 
Landschaftsplanung liefern soll. 

9.5 Strukturprobleme und 
Entwicklungsperspektiven der 
mitteldeutschen Chemieregion 

Die mitteldeutsche Chemieregion besteht 
aus dem Großraum Halle und umfaßt neben 
der Stadt Halle die Landkreise Merseburg 
und Bitterfeld sowie den Saalkreis. In ihrer 
räumlichen Ausdehnung umfaßt die Region 
1 680 km2 . Die durchschnittliche Bevölke-
rungsdichte betrug 1991 356 E/km 2 . Die 
Chemieregion hat einen Flächenanteil von 
8,2 v. H. und einen Bevölkerungsanteil von 
21 v. H. am Land Sachsen-Anhalt. 

Von den rund 336 000 Beschäftigten in der 
chemischen Industrie der ehemaligen DDR 
im Jahre 1989 konzentrierte sich rund ein 
Viertel auf die mitteldeutsche Chemiere-
gion. Insbesondere die Landkreise Merse-
burg und Bitterfeld weisen eine monostruk-
turierte Ausrichtung auf die Chemie aus. 
Die fünf chemischen Großunternehmen 
Leuna-Werke AG, BUNA AG, Chemie AG 
Bitterfeld/Wolfen, Filmfabrik Wolfen GmbH 
sowie ADDINOL Mineralöl GmbH Lützken-
dorf sind dort ansässig. Der Beschäftigten-
anteil der chemischen Industrie an allen 
Erwerbstätigen lag 1989 zwischen 44 und 
52 v. H. In den nahegelegenen Landkreisen 
Wittenberg, Zeitz, Roßlau und Dessau ha-
ben weitere wichtige Chemieunternehmen 
ihren Standort. Die in der Region ansässigen 
Wirtschaftszweige sind traditionell durch 
Vorleistungsverflechtungen mit der chemi-
schen Industrie verbunden. 

Regionale Besonderheiten ergeben sich 
insofern, als der Stadtkreis Halle stärker 
dienstleistungsorientiert ist, im eher länd-
lich geprägten Saalkreis hingegen die 
Landwirtschaft einen relativ hohen Beschäf-
tigtenanteil (1990: 28 v. H. aller Erwerbstä-
tigen) besitzt. Zudem ist die Industriestruk-
tur dieses Kreises stärker diversifiziert als in 
der übrigen Chemieregion. 

Die chemische Industrie und auch der Berg-
bau sind trotz einiger Neuansiedlungen 
nach wie vor die wichtigsten Arbeitgeber in 
der Region, allerdings auf einem stark 
geschrumpften Niveau. Nur etwa ein Vier-
tel der 1989 im Landkreis Bitterfeld vorhan-
den Arbeitsplätze blieb bis Dezember 1992 
erhalten. Der Beschäftigtenanteil der che-
mischen Industrie liegt bei rund 47 v. H. 
Ähnlich stellt sich die Situation im Land

-

kreis Merseburg dar. Die Freisetzung von 
Arbeitskräften wurde durch den Einsatz 
aktiver arbeitsmarktpolitischer Instrumente 
flankiert. Dabei kam es auch zur Schaffung 
von ABS-Gesellschaften, die als Trägerein-
richtungen vieler ABM-Maßnahmen fun-
gieren. 

Die chemische Industrie zählt zu den beson-
deren Problembereichen. Dies zeigt sich 
auch bei den Privatisierungsversuchen der 
Treuhandanstalt. Eine positive Bilanz läßt 
sich bisher wohl nur für die zur Pharma-
sparte zählenden Unternehmen ziehen. In 
den anderen Bereichen hielten insbeson-
dere ökologische Altlasten, hohe Altschul-
den, eine zu geringe Produktivität und der 
hohe Verschleißgrad der Anlagen sowie ein 
überhöhter Personalbestand p rivate Inve-
storen von einem Engagement ab. Dies gilt 
insbesondere für den Bereich der Großche-
mie, die die mitteldeutsche Chemieregion 
prägt. Die Großchemie bildet daher einen 
Schwerpunkt der Unternehmenssanierung 
durch die Treuhand. Bisher wurden rund 
10 Mrd. DM für die Sanierung aufgewendet. 
Zur Erhaltung traditioneller Chemiestand-
orte hat die Treuhandanstalt verschiedene 
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Konzepte entwickelt. Neben der Privatisie-
rung kommen die Ausgliederung nicht 
betriebsnotwendiger Unternehmensteile 
und die Konzentration auf überlebensfähige 
Segmente des Kerngeschäfts in Frage. 

Die Sanierung der chemischen Industrie in 
der mitteldeutschen Chemieregion wird 
sicherlich mit weiteren Personalfreisetzun-
gen einhergehen. Offen ist dabei, ob die 
Arbeitsplatzverluste durch Neuansiedlun-
gen ausgeglichen werden können. Immer-
hin fragen private Investoren zunehmend 
Gewerbeflächen in der Region nach. Die 
wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkei-
ten der Region werden zudem auch durch 
die Gewerbeparkkonzepte „Chemiepark 
Bitterfeld" und „Industriepark Wolfen" ge-
stärkt. 

Die Standortgunst der mitteldeutschen Che-
mieregion wird insbesondere durch fol-
gende Faktoren beeinträchtigt: 

- hohe Konzentration eines veralteten und 
verschlissenen Kapitalstocks; 

- die technologische Rückständigkeit und 
Innovationsschwäche der Großbetriebe; 

- Defizite im Dienstleistungssektor sowie 

- ein hohes Maß an Umweltbelastungen 
(z. B. Belastung des Grundwassers, Alt-
lasten) und die daraus resultierenden 
Imageprobleme. 

Andererseits verfügt die Region auch über 
ein gewisses Entwicklungspotential, das 
wesentlich die künftige wirtschaftliche Ent-
wicklung bestimmt. Zu nennen sind hier vor 
allem 

- Lage- und Agglomerationsvorteile; 

- die Verfügbarkeit von Flächen (z. B. 
Errichtung von Industrieparks); 

- ein Mindestmaß an infrastruktureller Er-
schließung, die jedoch in vielen Berei-
chen einer technischen Erneuerung und 
Erweiterung bedarf; 

- eine gewisse regionale Konzentration von 
Wissenschafts-, Bildungs-, Kultur- und 
Gesundheitseinrichtungen. 

Bisher liegt noch kein geschlossenes regio-
nales Entwicklungsprogamm für die mittel-
deutsche Chemieregion vor. Eine wichtige 
Grundlage hierfür könnten die im Rahmen 
des vom Bundesministerium für Wirtschaft 
geförderten Beratungsprogramms erstellten 
Gutachten und Konzeptionen sein. Diese 
beinhalten Stärken-/Schwächen-Analysen, 
regional abgestimmte Konzepte zur regio-
nalwirtschaftlichen Entwicklung sowie ei-
nen Handlungsrahmen. Für den Landkreis 
Bitterfeld liegt z. B. ein Konzept „ Wirt-
schaftsentwicklung im Landkreis Bitterfeld 
- Tendenzen und Perspektiven" vor. Über-
legenswert erscheint es, ein regionales Ent-
wicklungskonzept für die mitteldeutsche 
Chemieregion in ein länderübergreifendes 
Konzept für den Großraum Halle-Leipzig zu 
integrieren. Ein wichtiger Schritt dazu ist 

der am 27. August 1993 abgeschlossene 
Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Sach-
sen und dem Land Sachsen-Anhalt über die 
Zusammenarbeit bei der Raumordnung und 
Landesplanung im Raum Halle-Leipzig. 

10 Regionale 
Planungsprobleme 
des Raumes 
Berlin-Brandenburg 

Der Deutsche Bundestag hat am 20. Juni 
1991 entschieden, seinen Sitz und den Kern-
bereich der Regierungsfunktionen nach 
Berlin zu verlegen. Zur Umsetzung dieses 
Beschlusses ist am 25. August 1992 zwi-
schen dem Bund und den Ländern Berlin 
und Brandenburg ein sogenannter Haupt-
stadtvertrag geschlossen worden, der die 
Einzelheiten der Zusammenarbeit beim 
Ausbau Berlins zur Bundeshauptstadt re-
gelt. Zugleich hat die Gemeinsame Regie-
rungskommission zur Vereinigung der Län-
der Berlin und Brandenburg dem Senat von 
Berlin und der Regierung des Landes Bran-
denburg 1992 empfohlen, einer Vereini-
gung beider Länder bis zum Jahre 1999 
zuzustimmen und dazu die notwendigen 
Voraussetzungen über einen Zusammen-
schluß durch einen Staatsvertrag zu schaf-
fen. In der Zwischenzeit bedarf es einer 
engen Kooperation beider Länder, um die 
vielfältigen Maßnahmen und Planungen 
mit- und aufeinander verbindlich abzustim-
men, damit räumliche Fehlentwicklungen 
im Verflechtungsbereich des Großraums 
Berlin vermieden werden. Dieser Ausbau 
Berlins zur Bundeshauptstadt und zugleich 
zur europäischen Metropole sowie die 
angestrebte Vereinigung beider Länder, 
Berlin und Brandenburg, haben als wichtige 
raumordnungspolitische Aufgaben: 

- Die weitere forcierte Integration der zwei 
über vier Jahrzehnte getrennten Stadt-
hälften von Berlin mit gegenwärtig noch 
recht unterschiedlichem wirtschaftli-
chem, infrastrukturellem, städtebauli-
chem und soziokulturellem Entwick-
lungsstand. 

- Der Großraum Berlin stellt aus raumstruk-
turellen, ökologischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und infrastrukturellen Gründen 
einen dynamischen Verflechtungsbe-
reich dar. Deshalb bedarf es der engen 
Koordination von Planungen und Maß-
nahmen, um die vielfältigen Verflech-
tungsaspekte zwischen Berlin und dem 
Umland angemessen zu berücksichtigen 
und geordnet weiterzuentwickeln. 

- Die Bewältigung des ökonomischen 
Strukturwandels sowohl in Berlin als auch 
im Raum Berlin-Brandenburg. 

- Die funktionale Einordnung von Berlin in 
die dezentrale Raum-und Siedlungsstruk-
tur des Bundesgebietes sowie in das euro- 
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päische Städtenetz als Metropole und 
wichtiger wirtschaftlicher und kultureller 
Vermittler zwischen West- und Osteu-
ropa. 

Die Umsetzung dieser Aufgaben erfolgt 
unter räumlichen Ausgangsbedingungen, 
die sich wesentlich von anderen wachs-
tumsstarken Verdichtungsregionen unter-
scheiden. 

10.1 Räumliche Ausgangssituation 
der Bundeshauptstadt Berlin 
und des engeren 
Verflechtungsraumes 
Berlin-Brandenburg 

Berlin ist mit rund 3,44 Mio. Einwohnern die 
größte Stadt Deutschlands. 1991 lebten 
2,16 Mio. im Westteil und 1,28 Mio. im 
Ostteil der Stadt. Berlin hat gegenwärtig 
rund 367 000 ansässige Ausländer, von 
denen 90,2 v. H. im Westteil der Stadt woh-
nen. 

Im Ergebnis von Außen- und Binnenwande-
rungsgewinnen hat die Bundeshauptstadt 
in beiden Teilen seit Mitte der 80er Jahre 
steigende Bevölkerungszahlen. Dabei kon-
zentrieren sich auch seit der staatlichen 
Einheit Deutschlands Zuzüge nach Berlin 
aus den neuen Ländern auf den Ostteil der 
Stadt, die Zuzüge aus den alten Ländern auf 
den Westteil. 

Die raumstrukturellen Besonderheiten lie-
gen in der bisherigen „Insellage" der Stadt 
begründet. Deshalb ist auch ein Suburbani-
sierungsprozeß wie in anderen großen Ver-
dichtungsregionen nicht erfolgt. Der engere 
Verflechtungsraum, der neben der Stadt 
Potsdam vor allem die an Berlin grenzenden 
Landkreise umfaßt, ist relativ dünn besie-
delt (131 E/km 2 ). 

Ein hervorzuhebender Standortvorteil der 
Stadt Berlin ist die für europäische Verdich-
tungsregionen beispielhafte Verbindung 
von Stadt und Natur. Ein besonderes Kenn-
zeichen des betrachteten Landschaftsrau-
mes ist dabei das ausgedehnte Fluß-, Kanal- 
und Seensystem mit seinen Qualitäten für 
Naturschutz und Erholung, wie es im 
Umfeld vergleichbarer Großstädte kaum 
anzutreffen ist. Zu seiner Erhaltung sind 
umfangreiche Schutz- und Steuerungsmaß-
nahmen notwendig. Das Rückgrat der wei-
teren Entwicklung von Natur und Land-
schaft ist dabei das System der Großschutz-
gebiete, das zu erhalten und zu entwickeln 
und der Freizeit- und Erholungsnutzung in 
angemessener Weise zu öffnen ist. 

Ein leistungsfähiges Netz von zentralen 
Orten ist im Raum Berlin-Brandenburg noch 
nicht vorhanden. Zwischen der „Kernstadt" 
Berlin und dem Umland besteht ein starkes 
Gefälle in der infrastrukturellen Ausstat-
tung und der wirtschaftlichen Leistungs-
kraft. 

Trotz dieser noch vorhandenen Defizite 
raumstruktureller Entwicklung weist der 
engere Verflechtungsraum Berlin-Branden-
burg eine regionale Eigendynamik auf, die 
sich vom übrigen Land Brandenburg we-
sentlich unterscheidet. Kennzeichen dafür 
sind für den engeren Verflechtungsraum 
gegenüber dem übrigen Land Branden-
burg: 

- erheblich geringere Wanderungsverlu-
ste; 

- hohe Konzentration von Hochschulbil

-

dungs- und Forschungseinrichtungen; 

- überdurchschnittlich hohes Volumen bei 
Investitionsabsichten, verbunden mit ho-
hen Zielstellungen bei Neuschaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen; 

- überdurchschnittliche Aktivitäten im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung und hoher Anteil bei Raumord-
nungsverfahren. 

Die Wirtschaftsstruktur und der Arbeits-
markt Berlins sind noch durch die Besonder-
heiten der Entwicklung der geteilten Stadt 
in den letzten 40 Jahren geprägt und weisen 
bisher gegenüber solchen wachstumsstar-
ken Verdichtungsregionen wie München, 
Frankfurt, Düsseldorf, Stuttga rt  erkennbare 
Defizite auf: Es fehlen die Zentralen sowie 
die Forschungs-, Entwicklungs- und Marke-
tingabteilungen großer Unternehmen. In 
der Industrie ist wegen des hohen Anteils 
der weniger qualifizierten Massenfertigung 
die Bruttowertschöpfung relativ gering. Der 
Dienstleistungssektor ist nur schwach ent-
wickelt; der Anteil der Beschäftigten z. B. 
bei Banken, Versicherungen, Unterneh-
mensberatungen und anderen hochwerti-
gen Dienstleistungen ist weniger als halb so 
groß wie in vergleichbaren Städten. 

Im Ostteil der Stadt sind durch die Einbrü-
che im industriellen Sektor und den zwi-
schenzeitlichen Wegfall der früheren zen-
tralen Funktionen viele Arbeitsplätze verlo-
rengegangen. Die Arbeitsproduktivität ist 
noch vergleichsweise gering. 

Die Arbeitslosenquote für die Gesamtstadt 
liegt mit ca. 12 v. H. deutlich über dem 
bundesdeutschen Durchschnitt. Der engere 
Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg ist 
gekennzeichnet durch einen relativ gerin-
gen Anteil an Erwerbstätigen im Gewerbe 
und im Dienstleistungsbereich. Im Unter-
schied zu anderen großen Verdichtungsre-
gionen hat im Raum Berlin-Brandenburg 
die gewerbliche Suburbanisierung noch 
nicht stattgefunden. Ursachen sind u. a. die 
ehemaligen politischen Rahmenbedingun-
gen, die eine Verdrängung der gewerbli-
chen Standorte aus der Kernstadt in das 
Umland nicht zuließen bzw. im Falle von 
Berlin (Ostteil) nicht erforderlich machten. 

Da sowohl Berlin als auch der engere Ver-
flechtungsraum Berlin-Brandenburg noch 
ein Nachholwachstum an Dienstleistungen 
mit zentralörtlicher Funktion und bei wich- 
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tigen Head-quarter-Funktionen von Groß-
unternehmen haben, dürften Interessen-
konflikte bei der Ansiedlung dieser Dienst-
leistungen zwischen den Ländern Berlin 
und Brandenburg auftreten. Das wird insbe-
sondere so lange gelten, bis die dringlich 
erforderliche gemeinsame Landesentwick-
lungsplanung für den Raum Berlin-Bran-
denburg herbeigeführt ist. 

Nach dem Mauerfall haben sich sehr rasch 
völlig neue Wohnort-Arbeitsplatz-Bezie-
hungen ergeben, die das Pendlerverhalten 
in der Bundeshauptstadt Berlin und seinem 
engeren Verflechtungsraum wesentlich be-
einflußten. Insbesondere der drastische 
Arbeitsplatzabbau im Ostteil der Stadt 
führte im Westteil Berlins - gefördert durch 
das höhere Lohnniveau - zu einem Ein-
pendleranteil, der auf eine Größenordnung 
von 100 000 Personen geschätzt wird 
(40 v. H. aus Berlin (Ostteil) und 60 v. H. aus 
dem Umland und weiter entfernt liegenden 
Gemeinden). Langfristig gesehen ist zu 
erwarten, daß ein Teil dieser Beziehungen 
mit dem Angleichen des Lohnniveaus und 
der Bereitstellung neuer Arbeitsplätze im 
Umland wieder aufgegeben wird. Anderer-
seits wird das Pendeln mit dem Ausbau der 
Verkehrsanlagen weitere Räume erfassen. 
Auch durch das Nachholen von Suburbani-
sierungsprozessen könnte die Pendelwan-
derung in die Kernstadt wiederum anstei-
gen, z. B. durch Verlagerung des Wohnsit-
zes aus Berlin in das Umland bei Beibehal-
tung des Arbeitsplatzes. Gleichwohl bleibt 
festzustellen, daß das Pendlervolumen mit 
entscheidend vom zukünftigen Arbeits-
marktangebot und den Wanderungsgewin-
nen der Bundeshauptstadt bestimmt wird. 

Berlin und sein engerer Verflechtungsraum 
verfügen über eine Verkehrsinfrastruktur, 
die gute Ausgangsvoraussetzungen, aber 
auch deutliche Mängel aufweist. 

Zu den günstigen Voraussetzungen gehört 
ein gut strukturiertes Grundgerüst der Ver-
kehrswege im Großraum Berlin. Das betrifft 
das Eisenbahnnetz sowie das Schnellbahn-
nahverkehrssystem, das von Berlin ausge-
hende Autobahnradialnetz sowie das weit

-

verzweigte Wasserstraßennetz. 

Dem gegenüber stehen noch fehlende Ver-
knüpfungen der durch die Mauer bislang 
unterbrochenen Verkehrstrassen, erhebli-
che Modernisierungsdefizite bei den einzel-
nen Verkehrsträgern vorrangig im Ostteil 
der Stadt Berlin, Kapazitätsengpässe, Um-
welt-Unverträglichkeiten sowie eine in 
Teilbereichen noch zu stark radial ausge-
richtete Netzstruktur. 

Dem künftigen Versorgungssystem für den 
Großraum Berlin-Brandenburg liegt die 
weitestgehende Nutzung der bestehenden 
verkehrlichen Infrastrukturen zugrunde. 
Dabei wird unter besonderer Beachtung des 
öffentlichen Personenverkehrs und des 
Wirtschaftsverkehrs ein alle Verkehrsmittel 
und -wege umfassender, integrierter Lö-
sungsansatz verfolgt. 

Die Rekonstruktion, Modernisierung und 
Erweiterung des schienengebundenen Ver-
kehrsnetzes hat dabei Vorrang vor dem 
Ausbau des Straßennetzes. Straßenbau 
dient der besseren Verknüpfung und der 
funktionalen Ergänzung der Netze, insbe-
sondere für die Bedürfnisse des Wirtschafts-, 
Dienstleistungs- und Versorgungsver-
kehrs. 

Die Lösung der Standortfrage für den neuen 
internationalen Flughafen, unter Beachtung 
der verkehrlichen Einbindung und der sied-
lungsstrukturellen Konsequenzen, hat we-
gen der erheblichen raumstrukturellen Be-
deutung ein besonderes Gewicht. 

Die weitere Siedlungsentwicklung im Raum 
Berlin-Brandenburg konzentriert sich vor-
rangig auf erschlossene Flächen und Stand-
orte, wobei eine ausgewogene Verteilung 
und räumliche Zuordnung der Nutzungen 
Wohnen und Arbeiten sowie der dazugehö-
rigen Versorgungs- und Erholungseinrich-
tungen - auch im Interesse der Reduzierung 
des Verkehrsaufkommens - anzustreben 
ist. 

Eine Umsetzung dieser Siedlungspolitik 
setzt zugleich die Verständigung der Län-
der Berlin und Brandenburg auf Grundli-
nien einer gemeinsamen Bodenvorratspoli-
tik voraus. 

Mit der Bildung eines gemeinsamen Boden-
fonds zwischen Berlin und dem Land Bran-
denburg könnte zugleich verstärkter Ein-
fluß auf die Steuerung dieses Prozesses 
genommen und damit eine Zersiedlung die-
ses Raumes in Grenzen gehalten werden. Im 
Land Brandenburg einschließlich des enge-
ren Verflechtungsraumes sind wie in kaum 
einer anderen Region in Deutschland mili-
tärische Liegenschaften der Westgruppe 
der russischen Streitkräfte sowie der ehe-
maligen DDR konzentriert, die als gewalti-
ges Flächen- und Immobilienpotential für 
eine künftige zivile Nutzung zur Verfügung 
stehen. Städte des engeren Verflechtungs-
raumes wie Potsdam, Strausberg, Oranien-
burg und Wünsdorf waren vorrangig durch 
das Militär geprägt. Allein mit dem Abzug 
des Oberkommandos der Westgruppe der 
ehemaligen sowjetischen Streitkräfte ist in 
Wünsdorf das Potential einer mittleren Stadt 
für mehrere zehntausend Einwohner ver-
fügbar. 

10.2 Regionale Planungsaufgaben 
bei der weiteren Entwicklung 
des Raumes 
Berlin-Brandenburg 

Der weitere Ausbau Berlins zur Bundes-
hauptstadt und zugleich zur europäischen 
Metropole sowie die angestrebte Vereini-
gung beider Länder Berlin und Branden-
burg berühren aufgrund ihrer länderüber-
greifenden Bedeutung sowie der Haupt-
stadtfunktion von Berlin unmittelbar Bun-
desinteresse. 
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Dezentrale Konzentration im 
Raum Berlin-Brandenburg 

Das Interesse der Bundesraumordnung ist 
es, die Entwicklung von Berlin und seinem 
engeren Verflechtungsraum einzubinden in 
die bewährte polyzentrische Städteland-
schaft der Bundesrepublik Deutschland und 
sie zugleich zu nutzen für eine Stabilisie-
rung der Siedlungsstruktur des Landes 
Brandenburg. Raumordnerisches Instru-
ment zur Umsetzung dieser Aufgabenstel-
lungen ist das im Raumordnungspolitischen 
Orientierungsrahmen vom Bundesministe-
rium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau vertretene räumliche Leitbild der 
dezentralen Konzentration. 

Das räumliche Leitbild der dezentralen 
Konzentration vereint in sich zwei raumord-
nungspolitische Grundforderungen für den 
Raum Berlin-Brandenburg: 

- Den Abbau der übernommenen räumlich

-

strukturellen Disparitäten zwischen der 
Metropole Berlin und peripheren Räumen 
des Landes Brandenburg sowie die damit 
verbundene Ausrichtung auf eine zukünf-
tig polyzentrale Entwicklung des Gesamt-
raumes. 

- Die Schaffung möglichst gleichwertiger 
Lebensbedingungen in allen Landestei

-

len unter Nutzung vorhandener Ressour-
cen und räumlicher Entwicklungspoten-
tiale. 

Das räumliche Leitbild der dezentralen 
Konzentration ist gekennzeichnet durch die 
Stärkung eines Kranzes von regionalen Ent-
wicklungszentren in ausreichender räumli-
cher Distanz, aber dennoch besonderer 
Lagegunst zu Berlin (sogenannter Dritter 
Ring), durch einzelne regionale Entwick-
lungszentren in den peripheren Räumen des 
Landes Brandenburg sowie durch Zentren 
im engeren Verflechtungsraum. 

Die regionalen Entwicklungszentren des 
Städtekranzes (Brandenburg, Neuruppin, 
Eberswalde-Finow, Frankfurt/Oder, Lüb-
ben/Lübbenau, Luckenwalde/Jüterbog und 
Cottbus) sollen nach diesem Konzept durch 
leistungsfähige Verkehrs- und Kommuni-
kationsinfrastruktur mit ihrem Umland, un-
tereinander und mit Berlin, aber auch mit 
den angrenzenden Ländern verbunden 
werden. 

Die Umsetzung der Grundsätze des räumli-
chen Leitbildes der dezentralen Konzentra-
tion im Raum Berlin-Brandenburg verlangt 
unabhängig von der Entscheidung über 
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eine Vereinigung beider Länder die konti-
nuierliche länderübergreifende Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen der Landes-
und Regionalplanung sowie in der Bauleit-
planung zwischen Berlin und seinen Um-
landgemeinden. 

Auf der Grundlage des Hauptstadtvertrags 
ist zugleich der Bund an der Kooperation 
dieser beiden Länder beteiligt. Das vorgese-
hene Landesentwicklungsprogramm zwi-
schen den Ländern Berlin und Brandenburg 
ist für diese länderübergreifende Raumord-
nungspolitik ein notwendiger Rahmen. Es 
ist die Voraussetzung dafür, daß verläßliche 
Grundlagen für die notwendige räumliche 

Abstimmung der Vielzahl anstehender Bau-
leitplanungs- und Infrastrukturinvestitions-
entscheidungen im Raum Berlin-Branden-
burg geschaffen werden können. Ein wich-
tiger Schritt seiner Realisierung ist der am 
11. August 1993 erfolgte Abschluß der Ver-
waltungsvereinbarung zwischen den Län-
dern Berlin und Brandenburg über die Bil-
dung einer gemeinsamen Arbeitsstelle und 
Planungskonferenz zur Vorbereitung und 
Fortschreibung der gemeinsamen Landes-
planung. 

Bereits am 11. November 1992 hat auch der 
Beirat für Raumordnung auf die gesamt

-

staatliche Bedeutung der grenzüberschrei- 
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Notwendigkeit gemeinsamer 
Planungen 

tenden räumlichen Entwicklung im Raum 
Berlin-Brandenburg hingewiesen. Sie ist 
ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg 
zum vorgesehenen notwendigen gemeinsa-
men Landesentwicklungsplan für Berlin 
und den engeren Verflechtungsraum (LEP 
e. V.). 

In der seitherigen Entwicklung ragen die 
Beschlüsse der „Gemeinsamen Regierungs

-

Kommission" vom 5. Dezember 1992 her-
aus, die Absicht und Grundsätze einer auf-
einander und miteinander abgestimmten 
räumlichen Entwicklung in Berlin und dem 
engeren Verflechtungsraum Berlin-Bran-
denburg festlegen. 

Auf diese seitherige Entwicklung bezug

-

nehmend kommt der Beirat für Raumord-
nung am 1. Juli 1993 in seiner Empfehlung 
zur Entwicklung des Raumes Berlin-Bran-
denburg zu der Einschätzung, daß die Maß-
nahmen zur Verwirklichung dieser Absich-
ten aber bisher nicht der Notwendigkeit und 
der Dringlichkeit der Abstimmungaufgabe 
entsprechen. Besorgt vermerkt er zugleich: 
„Falls es nicht bald zu einer grundlegenden 
Änderung im Verhalten der Beteiligten und 
zu konkreten Vereinbarungen über ge-
meinsame Verfahren kommt, muß befürch-
tet werden, daß sich die längerfristigen 
Entwicklungsvoraussetzungen im Gesamt-
raum eher verschlechtern als verbessern. 

Im gemeinsamen Verflechtungsbereich von 
Berlin und Brandenburg wächst die Not-
wendigkeit enger Abstimmung und z. T. 
sogar grenzüberschreitender Bauleitpla-
nung. Auf der Grundlage der Verträge, die 
der Bund mit Berlin und mit Brandenburg 
zur Planung der Hauptstadtfunktion ge-
schlossen hat, sollten alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, Hilfe für das Zustan-
dekommen und Verbindlichwerden ge

-

meinsamer Planungskonzepte für den 
Großraum Berlin zu leisten. Dies ist eine 
große Aufgabe auch der Motivation. Über 
die nationalen Anforderungen hinaus muß 
dabei auch bedacht werden, daß es zur 
Inanspruchnahme europäischer Hilfen 
dringlich regionaler Entwicklungspro-
gramme bedarf, die gerade im Falle Berlin

-

Brandenburg grenzüberschreitend ange-
legt und abgestimmt sein müssen." 

Der Landtag von Brandenburg hat am 
28. April 1993 das Gesetz zur Einführung 
der Regionalplanung und der Braunkohlen- 
und Sanierungsplanung im Land Branden-
burg beschlossen. Danach wird das Land in 
fünf Regionen gegliedert, die sich jeweils 
von der Stadtgrenze Berlins fächerförmig 
bis zur äußersten Landesgrenze von Bran-
denburg erstrecken. 

Diese fünf Planungsregionen sowie auch die 
Bildung der neuen 14 Großkreise im Land 
Brandenburg sind innerhalb ihrer Gliede-
rung gekennzeichnet durch eine hetero-
gene räumliche Struktur und Interessen-
lage. Daraus ergeben sich zweifellos kom-
plizierte Ausgangsbedingungen für die ge-
meinsame Landes- und Regionalplanung. 

Diese Unterschiedlichkeit der Interessen-
lage läßt es unabhängig von der Bildung 
regionaler Planungsräume im Land Bran-
denburg als ratsam erscheinen, für Berlin 
und den engeren Verflechtungsraum über 
die Regionalverbände hinaus die interkom-
munale Zusammenarbeit zu verstärken. Sie 
kann durch Zweckverbände für einzelne 
Aufgaben oder im Rahmen eines kommuna-
len Umlandverbandes erfolgen. Hier sind 
vor allem jene Aufgaben wahrzunehmen, 
die von Berlin oder den angrenzenden 
Umlandgemeinden nicht allein gelöst wer-
den können. 
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Teil IV: Raumwirksame Politikbereiche 

Vorbemerkung 

In diesem Teil stehen ausgewählte raum-
wirksame Maßnahmen der Bundesressorts 
im Mittelpunkt. Nach einer knappen Skiz-
zierung der Ausgangslage der jeweiligen 
Politikbereiche werden die Förderschwer-
punkte und die ergriffenen bzw. geplanten 
gesetzgeberischen Maßnahmen darge-
stellt. 

11 Finanzpolitische 
Ausgangslage 
— Gesamtüberblick 

Die vorrangige Aufgabe der deutschen 
Finanzpolitik besteht darin, die deutsche 
Integration und die mittelfristige Wachs

-

tumsförderung in die veränderten nationa-
len und internationalen Bedingungen ein-
zubetten. Die tiefe Rezession, in der sich die 
europäische Wirtschaft 1993 befindet, er-
schwert die Lage. 

Wichtigstes Ziel ist die Überwindung der 
Rezession und die Stärkung des Vertrauens 
der wirtschaftlichen Akteure durch eine 
glaubwürdige Finanzpolitik. Mit der 
Defizitausweitung auf rund 68 Mrd. DM im 
Nachtragshaushalt 1993 wird die Nachfrage 
stabilisiert und eine Verschärfung der 
Rezession vermieden. Gleichzeitig wird mit 
dem Föderalen Konsolidierungsprogramm 
und dem Spar-, Konsolidierungs- und 
Wachstumsprogramm der mittelfristige 
Weg zur Haushaltskonsolidierung aufge-
zeigt. 

Tabelle 11.1 Regionalisierung ausgewählter raumwirksamer Mittel (neue Länder) 

1) Z Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen 
2) D Zinsvergünstigte Darlehen 
3) A Ist-Ausgaben 
4) I Geförderte Investitionssumme 
5) Forschungsförderung: Werte für Berlin (Gesamt) 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Föderales 
Konsolidierungsprogramm 

Das Spar-, Konsolidierungs- und Wachs-
tumsprogramm umfaßt ein Haushaltsentla-
stungsvolumen bei Einnahmen und Ausga-
ben von rund 21 Mrd. DM für den Bund im 
Jahre 1994, ansteigend auf über 28 Mrd. DM 
im Jahre 1996. Die unmittelbare Entlastung 
des öffentlichen Gesamthaushalts beträgt 
25 bis 35 Mrd. DM jährlich und schafft die 
Voraussetzung dafür, die Zunahme der 
Ausgaben in diesem Bereich auf die Hälfte 
des nominalen Anstiegs des Bruttosozial-
produkts zu begrenzen und die Defizite zu 
reduzieren. 

Im Föderalen Konsolidierungsprogramm als 
Teil des von der Bundesregierung initiierten 
sogenannten Solidarpakts werden die Erb-
lastschulden sowie die Finanzausgleichs-
probleme zwischen Ost und West gere-
gelt. 

Grundlage des Solidarpakts ist ein gemein

-

sames Verständnis der Aufgaben, die jetzt 
in Deutschland vorrangig gelöst werden 

müssen. Im Westen geht es darum, die 
gegenwärtige konjunkturelle Schwäche-
phase baldmöglichst zu überwinden und 
wieder an die Beschäftigungsdynamik der 
achtziger Jahre anzuknüpfen. Im Osten gilt 
es, die in einigen Bereichen erkennbare 
Aufwärtsentwicklung zu festigen und auf 
eine breitere Basis zu stellen. Beide Aufga-
ben sind eng miteinander verbunden. Ein 
Erfolg hierbei ist zugleich Voraussetzung, 
um dem Standort Deutschland im europäi-
schen und weltweiten Wettbewerb auch 
künftig einen Spitzenplatz zu sichern. 

11.1 Neuordnung des bundesstaat

-

lichen Finanzausgleichs 

Das neue Finanzausgleichgesetz für die Zeit 
ab 1995 soll unter anderem den Fonds 
„Deutsche Einheit" ersetzen. Für die Jahre 
1993 und 1994 wird der Fonds „Deutsche 

Tabelle 11.2 Regionalisierung ausgewählter raumwirksamer Mittel (alte Länder) 

Forschungsförderung 5 ) 
Gemein- Gemein - 

schaftsauf- schaftsauf- Gemein- 
gabe gabe: same 

„Verbesse- „Verbesse-  Zuwen- Direkte Direkte 
 KfW: rung der rung der ERP-Exi- dungen förde 

Städtebau- Woh- regionalen Agrar- stenzgrün- Struktur- des Bun- rung des 
fördereng nungs- Wirt- struktur dungskre- hilfe des und BMFT baupro- Schafts- und des dite: der Län- an die gramm struktur" : Küsten- der an gewerb- 

Land schutzes" die Ein- liche Gewerbli- richten- Wirt- che Wirt- GA-Mittel gen der schaft schalt insgesamt blauen 
Liste 

Z 1) D 2 ) Z A 3 ) I 4 ) Z Z Z 

1991 1989-92 1990-91 1992 1991 1990 1992 1991 

Mio. DM 

Schleswig- 
Holstein 	 19 334 126 212 149 426 79 30 
Hamburg 	 11 63 0 25 33 62 52 42 
Niedersach- 
sen 	 44 832 568 525 320 720 57 56 
Bremen 	 6 15 7 10 15 58 3 83 
Nordrhein - 
Westfalen 	 100 1 163 489 246 709 1 501 95 333 
Hessen 	 34 561 83 165 325 0 36 94 
Rheinland- 
Pfalz 	 24 331 167 197 269 289 11 21 
Baden- 
Württemberg 54 606 0 367 726 0 77 219 
Bayern 	 65 813 202 689 675 285 52 432 
Saarland ... 7 45 115 26 45 128 0 2 
Berlin 
(Westteil) 	 17 9 0 0 5 ) 160 5 ) 5 ) 

Alte Länder . 380 4 771 1 756 2 462 3 265 3 631 460 1 312 

1) Z Zuschüsse, Erstattungen, Zuweisungen 
2) D Zinsvergünstigte Darlehen 
3) A Ist-Ausgaben 
4) I Geförderte Investitionssumme 
5) Forschungsförderung: Werte für Berlin (Gesamt) 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Bundesstaatlicher Finanz

-

ausgleich und Finanzhilfen für  
die neuen Länder  

Einheit" noch einmal aufgestockt: für 1993  

um rund 3,7 Mrd. DM und für 1994 um  
10,7 Mrd. DM. Das Gesamtvolumen der  
öffentlichen Leistungen an die neuen Län-
der beträgt damit 1993 voraussichtlich rund  
177 Mrd. DM.  

Das gesamte Transfervolumen im Rahmen  

des Föderalen Konsolidierungsprogramms  

in die Gebietskörperschaften der neuen  

Länder wird ca. 56 Mrd. DM betragen. Es  

speist sich aus zwei Quellen: Finanzaus-
gleich und Finanzhilfen.  

11.1.1 Finanzausgleich  

Im Rahmen des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichssystems lassen sich die Stufen der  
Umsatzsteuerverteilung, des Länderfinanz-
ausgleichs sowie der Bundesergänzungszu-
weisungen unterscheiden. Das Föderale  

Konsolidierungsprogramm enthält für diese  
einzelnen Stufen des Ausgleichssystems die  
folgenden Festlegungen für die Zeit ab  

1995:  

- Der Anteil der Länder am Umsatzsteu-
eraufkommen wird - zu Lasten des Bun

-

des - von 37 v. H. auf 44 v. H. angehoben.  
Nach der Steuerschätzung vom Mai 1993  
führt dies zu einer Erhöhung des Länder-
anteils an der Umsatzsteuer von rund  

16,6 Mrd. DM.  
- Nach dieser Steuerschätzung beträgt der  

Transferbeitrag der alten in die neuen  
Länder jährlich rund 15,6 Mrd. DM. Dies  
führt zwischen den einzelnen Ländern zu  
folgenden Umschichtungen:  

Die bedeutsamsten Beiträge zum Länderfi-
nanzausgleich liefern Baden-Württemberg  
(4 320 Mio. DM), Nordrhein-Westfalen  
(3 893 Mio. DM), Hessen (3 345 Mio. DM)  
sowie Bayern (2 360 Mio. DM). Demgegen-
über erhalten die neuen Länder beträchtli-
che Zuweisungen: Sachsen (2 818 Mio.  
DM), Sachsen-Anhalt (1 667 Mio. DM), Thü-
ringen (1 517 Mio. DM), Brandenburg  
(1 451 Mio. DM) und Mecklenburg-Vor-
pommern (1 167 Mio. DM). Berlin erhält  
insgesamt 4 162 Mio. DM.  

Die genannten Beträge stellen nicht die  

Endsummen des im Gesetz zur Umsetzung  
des Föderalen Konsolidierungsprogramms  
entwickelten Modells des Länderfinanzaus-
gleichs dar, dieser wird vielmehr durch  
weitere Ausgleichsmaßnahmen noch modi-
fiziert.  

Tabelle 11.3 Öffentliche Finanztransfers für die neuen Länder  1) 

 

1991 1992 1993 

  

- Mrd. DM - 
 

I. 	Bruttotransfers  
Bundeshaushalt 2 ) 	 75 89 117 
Fonds „Deutsche Einheit" 3 ) 	 31 24 15 
EG 	 4 5 5  
Rentenversicherung 	 — 5 12 
Bundesanstalt für Arbeit 4 ) 	 24 24 18 
Länder/Gemeinden West 	 5 5 10 5) 

Gesamt: ´6) 	  140 152 177  

II. 	Rückflüsse  
Steuermehreinnahmen Bund 	 31 35 37  
Verwaltungsmehreinnahmen Bund 2 2 2  

Gesamt: 	 33 37 39  

III. Nettotransfer 7 ) 	 107 115 138  

Erläuterungen: 
1) einschließlich Sozialversicherungen 
2) Zahlungen an die Länder und Gemeinden-Ost sowie sonstige Ausgaben des Bundes in den neuen Ländern; 

1992 geschätztes Ist; 1993 Soll einschl. Nachtrag. 
3) Ohne die Zuschüsse von Bund und Ländern, um Doppelzählungen zu vermeiden. 
4) Nur beitragsfinanzierter Defizitausgleich. 
5) Einschl. Föderales Konsolidierungsprogramm (Zuschuß Fonds Deutsche Einheit). 
6) Leistungen für die neuen Länder sind darüber hinaus die Steuermindereinnahmen beim Bund und den alten 

Ländern aufgrund der Steuervergünstigungen für Ostdeutschland. 
7) Von den Transferleistungen zu unterscheiden sind die finanziellen Gesamtbelastungen der öffentlichen 

Haushalte aus der Vereinigung. Dazu gehören neben den Transfers z. B. einigungsbedingte Zinsaufwen-
dungen und die Zahlungen für die Truppen der Westgruppe. In einer Belastungsrechnung sind 
einigungsinduzierte Steuermehreinnahmen im Westen und der Abbau teilungsbedingter Ausgaben 
gegenzurechnen. Mit wachsendem zeitlichen Abstand lassen sich diese Effekte nicht mehr quantifizie-
ren. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 
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Die nach dem horizontalen Finanzausgleich  
verbleibenden Finanzkraftunterschiede der  
Länder werden durch Bundesergänzungs-
zuweisungen weiter vermindert:  

O Fehlbetrags-Bundesergänzungszuwei-
sungen von rund 5,3 Mrd. DM jährlich in 
Abhängigkeit von den Finanzkraftver-
hältnissen der Länder; 

O Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen an die neuen Länder in Höhe 
von jährlich 14 Mrd. DM; davon entfallen 
auf Sachsen 3,658 Mrd. DM, auf Berlin 
2,662 Mrd. DM, auf Sachsen-Anhalt 
2,208 Mrd. DM, auf Thüringen 2,008 

Mrd. DM, auf Brandenburg 1,985 Mrd. 
DM und auf Mecklenburg-Vorpommern 
1,479 Mrd. DM; 

O Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen an finanzschwache kleine 
Länder für überproportionale „Kosten 
politischer Führung" in Höhe von rund 
1,5 Mrd. DM. 

Finanzschwächere alte Länder erhalten für 
zehn Jahre degressive Übergangs-Bundes-
ergänzungszuweisungen, um ihnen den 
Übergang in das neue Finanzausgleichssy-
stem zu erleichtern. 1995 beträgt die Höhe 
dieser Bundesergänzungszuweisungen 

Tabelle 11.4 Finanzielle Auswirkungen des Föderalen Konsolidierungsprogramms  
im Jahre 1995  

 Alte Länder Neue Länder 
Bund  

- in Mrd. DM  - 

I.  Primärbelastungen  
1. Erblasten 	 -37,5  
2. Finanzausstattung neue Länder  

davon  
- Umsatzsteuerverteilung und Län- 

derfinanzausgleich 	 -16,6 -15,6 32,2  
Einzelelemente  
- USt-Anteile nach Einwohnern  

gegenüber geltendem Rechts) . - 3,0 - 0,9  
- USt-Anteile nach Steuerkraft  

(Ergänzungsanteile) gegenüber  
geltendem Recht 	 0,2 20,3  

- Länderfinanzausgleich 	 -12,8 12,8  
- Übernahme zusätzlicher FDE- 

Annuitäten durch alte Länder  2 ) 2,1 - 2,1  
- Fehlbetrags-BEZ 3 ) 	 - 5,3 1,5 3,8  
- Kosten politischer Führung 	 - 1,5 0,6 0,9  
- Sonderbedarfs-BEZ neue Länder -14,0 14,0  
- Finanzhilfen neue Länder 	 - 6,6 6,6  

3. Sonstiges  
davon  
- Treuhand 	 - 3,0  
- Wohnungsbauschulden 	 - 1,2 - 1,2  
- Übergangs-BEZ (alte Länder) 	 - 1,4 1,4  
- Sanierung Bremen/Saarland 	 - 3,4 3,4  

Primärwirkungen 	 -88,4 -10,8 56,3  

II. Finanzierung 	durch 	Föderales  
Konsolidierungsprogramm  
Ausgabenkürzungen 	 4,7 4,8 0,5-1,2  
Abbau Steuersubventionen 	 4,8 1,8 0,1  
Solidaritätszuschlag 	 26,0  

Insgesamt 	 35,5 6,6 0,6-1,3  
Wirkung nach Finanzierungsmaßnah- 
men 	 -52,9 - 4,2 56,9-57,6  

1) USt = Umsatzsteuer  
2) FDE = Fonds Deutsche Einheit 
3) BEZ = Bundesergänzungszuweisungen 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen 
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rund 1,4 Mrd. DM. Den Ländern Bremen 
und Saarland werden schon ab 1994 aus 
dem Bundeshaushalt fünf Jahre lang 
Beträge von je 1,8 und 1,6 Mrd. DM jährlich 
zur Verfügung gestellt. Diese Zahlungen 
sind jedoch mit der Auflage versehen, daß 
sie für die Schuldentilgung verwendet wer-
den müssen. 

11.1.2 Finanzhilfen 
an die neuen Länder 

Durch das Gesetz zum Ausgleich unter-
schiedlicher Wirtschaftskraft und zur Förde-
rung des wirtschaftlichen Wachstums in den 
neuen Ländern (Investitionsförderungsge-
setz Aufbau Ost) erhalten die neuen Länder 

für einen Zeitraum von zehn Jahren Finanz-
hilfen nach Artikel 104a Abs. 4 des Grund-
gesetzes in Höhe von 6,6 Mrd. DM im 
Jahr. 

Durch die Finanzhilfen sollen folgende 
strukturverbessernde Investitionen geför-
dert werden: 

O Maßnahmen zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Infrastruktur (insbes. 
Umweltschutz, Energie, Trinkwasser, 
Verkehr, Gewerbeflächenerschließung, 
Fremdenverkehr); 

O Maßnahmen zur Förderung des Woh-
nungsbaus; 

O Maßnahmen zur Förderung des Städte-
baus; 
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Tabelle 11.5 Investitionsförderungs-
gesetz Aufbau Ost 

Sachsen 	 1 725 Mio. DM 
Berlin 	 1 255 Mio. DM 
Sachsen-Anhalt 	 1 041 Mio. DM 
Thüringen 	 946 Mio. DM 
Brandenburg 	 936 Mio. DM 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 697 Mio. DM 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 

O Maßnahmen zur Förderung des Aus- und 
Weiterbaus im beruflichen Bereich unter 
Einschluß der Hochschulen und Fach-
hochschulen; 

O für die wirtschaftliche Entwicklung be-
deutsame Maßnahmen zur Förderung 
kommunaler Investitionen, insbesondere 
Investitionen zum Aufbau und zur 
Erneuerung sozialer Einrichtungen; 

O Maßnahmen zur Förderung von Wissen

-

schaft, Forschung und Entwicklung. 

Die neuen Länder und das Land Berlin 
beteiligen sich in Höhe von 10 v. H. an der 
Finanzierung der vorgesehenen Investitio-
nen mit Komplementärmitteln. 

11.2 Finanzierung der Maßnahmen 
durch Einsparungen 
und Erhebung 
eines Solidaritätszuschlags 

Den mit der Neuordnung des bundesstaatli-
chen Finanzausgleichs verbundenen Bela-
stungen stehen unter anderem folgende 
Entlastungen gegenüber: 

- Ab 1995 entfallen für Bund und alte 
Länder die Direktbeiträge zur Finanzie-
rung des Fonds „Deutsche Einheit". 

- Die im bisherigen Finanzausgleichssy-
stem von den alten Ländern erbrachten 
Beiträge sowie die bisherigen Bundeser-
gänzungszuweisungen an alte Länder 
werden durch die Leistungen nach dem 
neuen System ersetzt. 

- Im Gesetz zur Umsetzung des Föderalen 
Konsolidierungsprogramms sind für 
Bund, Länder und Gemeinden Haus-
haltsentlastungen und der Abbau von 
Steuersubventionen in erheblichem Um-
fang vorgesehen. 

-. Mit Beginn des Jahres 1995 wird ein 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 
7,5 v. H. auf die Körperschaft- und Ein-
kommensteuerschuld erhoben. 

Die dadurch eingesparten Beträge und die 
verschiedenen steuerlichen Maßnahmen 
dienen u. a. der Finanzierung der Maßnah-
men des Föderalen Konsolidierungspro-
gramms. 

11.3 Kommunale Finanzen 

Angesichts der bestehenden und weiter 
zunehmenden Belastungen aller öffentli-
chen Haushalte müssen auch die Kommu-
nen einen Beitrag zum Abbau des Finanzie-
rungsdefizites des öffentlichen Gesamt-
haushaltes leisten. Dabei müssen die Kom-
munen vor allen Dingen - soweit disponibel 
- die konsumtiven Ausgaben kritisch über-
prüfen. Das betrifft neben dem laufenden 
Sachaufwand auch die Personalhaushalte. 
Nur so kann verhindert werden, daß die 
erforderlichen Konsolidierungsbemühun-
gen der Kommunen - wie zu Beginn der 
achtziger Jahre - fast ausschließlich zu 
Lasten der Investitionen gehen. 

11.3.1 Kommunale Finanzen 
im Vergleich der alten 
und neuen Länder 

Generell sind die Unterschiede der kommu-
nalen Finanzen in den alten und in den 
neuen Ländern immer noch so ausgeprägt, 
daß eine zusammenfassende Bewertung 
nicht sinnvoll erscheint. 

In den alten Ländern haben sich die gesam-
ten kommunalen Einnahmen 1992 noch 
günstig entwickelt (+8,6 v. H.). Für 1993 ist 
nach den Ergebnissen des Arbeitskreises 
Steuerschätzungen eine Verlangsamung 
der Steuereinnahmeentwicklung der Kom-
munen in den alten Ländern zu erwarten. 
Bei den gemeindlichen Steuereinnahmen 
sind nach wie vor starke regionale Unter-
schiede gegeben. So zeigt der Gemeindefi-
nanzbericht 1993 des Deutschen Städteta-
ges insbesondere bei der Gewerbesteuer 
überdurchschnittliche Zuwächse im Norden 
der alten Länder und unterdurchschnittli-
che Entwicklungen im Süden, vor allem in 
Baden-Württemberg, auf. Ein wichtiges 
Standbein der Kommunalfinanzen ist der 
gemeindliche Anteil an der Einkommen-
steuer. In den alten Ländern kam es hier 
1992 zu einem Zuwachs von 9,3 v. H. Dem-
gegenüber ist bei der Gewerbesteuer für 
1992 nur ein Zuwachs von 5,7 v. H. festzu-
stellen, für 1993 wird ein deutlicher Rück-
gang erwartet. 

Zunehmendes Gewicht kommt den kom-
munalen Gebühren zu, ihr Anstieg betrug 
1992 13,1 v. H. Gestiegene Kosten in Ver-
bindung mit höheren Anforderungen an die 
umwelttechnischen Standards sowie das 
Gebot der Kostendeckung sind dafür ver-
antwortlich. Insbesondere im Bereich der 
Benutzungsgebühren bei Abwasser- und 
Abfallbeseitigung entwickelten sich die 
kommunalen Gebühreneinnahmen 1992 
außerordentlich dynamisch. Diese beiden 
Bereiche stellen zusammen über 80 v. H. 
aller kommunalen Gebühreneinnahmen 
dar. Nach Angaben des Gemeindefinanzbe-
richts 1993 entfallen davon auf die Abwas-
serbeseitigung 47,1 v. H. und auf die Abfall-
beseitigung 34,1 v. H. 
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Tabelle 11.6 Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 1) 

Alte Länder Neue Länder Neue Länder 

Einnahmen/Ausgaben 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

DM je Einwohner Alte Länder = 100 

I. Verwaltungshaushalt 

Einnahmen 	 2 842,72 3 084,10 2 340,31 2 606,56 82,33 84,52 
davon: 
- Steuern 	 1 263,39 1 357,57 152,83 278,04 12,10 20,48 
- Allgemeine Zuweisungen des Landes 	 525,69 552,38 1 023,40 966,76 194,68 175,02 
- Gebühren 	 435,89 492,85 197,97 290,68 45,42 58,98 

Ausgaben 	 2 508,51 2 773,73 2 105,32 2 589,74 83,93 93,37 
davon: 

- Personal 	 902,82 969,58 1 058,64 1 375,17 117,26 141,83 
- Sachaufwand 	 610,40 665,80 653,02 709,30 106,98 106,53 
- Erstattungen, Zuschüsse 	 118,09 157,93 194,08 140,86 164,35 89,19 
- Soziale Leistungen 	 578,90 651,74 133,96 282,41 23,14 43,33 
- Zinsen 	 145,41 157,89 13,65 37,11 9,39 23,50 

Saldo des Verwaltungshaushalts 	 334,21 310,37 234,98 16,82 70,31 5,42 

II. Vermögenshaushalt 

Einnahmen 	 411,99 450,20 746,78 793,77 181,26 176,32 
davon: 

- Vermögensveräußerungen 	 112,14 128,65 34,21 92,04 30,51 71,54 
- Investitionszuweisungen von Bund und Land 	 196,54 208,59 690,34 649,69 351,25 311,47 

Ausgaben 	 838,46 921,99 879,08 1323,75 104,85 143,57 
davon: 
- Vermögenserwerb 	 182,17 202,40 124,31 189,18 68,24 93,46 

- Baumaßnahmen 	 552,14 605,94 714,78 1 083,85 129,46 178,87 

Finanzierungssaldo insgesamt 	 -92,26 -161,42 102,68 -513,15 - - 

nachrichtlich Nettokreditaufnahme 	 94,33 128,17 424,13 405,73 - - 

1) einschließlich Gemeindeverbände 
Quelle: Berechnungen des Bundesministeriums der Finanzen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

Struktur der Kommunalfinanzen 

In den neuen Ländern ist die Struktur der 
kommunalen Einnahmen nach wie vor 
grundlegend anders: Insbesondere der au-
ßerordentlich hohe Anteil allgemeiner 
staatlicher Zuweisungen und Investitions-
zuweisungen - mit 47,5 v. H. Haupteinnah-
mequelle der Kommunen in den neuen 
Ländern - ist als sehr problematisch für eine 
ausgewogene Entwicklung der Kommunal-
finanzen zu bewerten. Das Gesamtvolumen 
kommunaler Einnahmen hat sich mittler-
weile zwar nahezu ausgeglichen (alte Län-
der: 3 534 DM/Einwohner; neue Länder: 
3 400 DM/Einwohner), dies gilt aber nicht 
für den Teilbereich gemeindlicher Steuer-
einnahmen. 

Bei den kommunalen Ausgaben weisen in 
den alten Ländern wiederum die sozialen 
Leistungen, darunter vorrangig die Sozial-
hilfeausgaben, die größten Zuwachsraten 
auf. Auch der laufende Sachaufwand hat 
sich 1992 in den alten Ländern überdurch-
schnittlich stark entwickelt. Generell einen 
sehr bedeutsamen Ausgabenposten stellen 
die kommunalen Personalausgaben dar. 

In den neuen Ländern ist der Anteil der 
Personalausgaben noch erheblich ausge-
prägter: Trotz niedrigerer Löhne und Gehäl-
ter liegt dieser Anteil wesentlich höher als in 

den alten Ländern. Dies ist jedoch auch auf 
den höheren Staatsanteil bei der Aufgaben-
erfüllung zurückzuführen: Viele Aktivitä-
ten, die in den alten Ländern privat oder 
durch Parafisci ausgeführt werden, sind in 
den neuen Ländern staatlich organisiert. Zu 
denken ist hier etwa an die von den Kirchen 
und den Wohlfahrtsverbänden erbrachten 
Leistungen, z. B. im Bereich der Kinderbe-
treuung. 

Besonderes Gewicht kommt der Erneue-
rung und dem Ausbau kommunaler Infra-
struktur zu. Bemerkenswert ist der derzeit 
noch relativ geringe Anteil sozialer Leistun-
gen an den kommunalen Ausgaben: Zur 
Zeit liegt dieser Anteil noch deutlich unter 
dem Niveau der alten Länder, mit Auslaufen 
der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ist 
aber eine deutliche Steigerung zu erwarten. 
Der generelle Konsolidierungsbedarf der 
öffentlichen Haushalte führt auf kommuna-
ler Ebene zu einer ausgeprägten Aufgaben-
überprüfung: Wenn Einnahmen nicht mehr 
steigerungsfähig sind bzw. aus sozial-, kon-
junktur- und wettbewerbspolitischen Grün-
den nicht gesteigert werden können, müs-
sen zwangsläufig Ausgaben gesenkt wer-
den. Auch der Gemeindefinanzbericht des 
Deutschen Städtetages fordert daher, daß 
„bestehende Aufgaben überprüft, Prioritä- 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 

Tabelle 11.7 Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 

Alte Länder Neue Länder Neue 
Länder 1993 1993 DM/E 

Alte Länder 
Mrd. DM DM/E Mrd. DM DM/E = 100 

Einnahmen 
- Steuern 	 82,0 1 367,41 4,5 310,16 22,7 
- Sonstige 	 166,0 2 768,17 51,0 3 515,13 127,0 

Einnahmen insgesamt 	 248,0 4 135,58 56,0 3 859,75 93,3 

Ausgaben 
- Personalausgaben 	 79,0 1 317,38 25,0 1 723,10 130,8 
- Laufender Sachaufwand 	 54,5 908,83 13,5 930,48 102,4 
- Zinsausgaben an andere 

Bereiche 	 10,0 166,76 0,5 34,46 20,7 
- Sachinvestitionen 	 50,5 842,12 20,5 1 412,95 167,8 
- Zahlungen an Verwaltungen 7,5 125,07 0,5 34,46 27,6 
- Sonstige Ausgaben 	 57,5 958,85 7,5 516,93 53,9 

Ausgaben insgesamt 	 259,0 4 319,01 67,5 4 652,38 107,7 

Finanzierungssaldo 	 -11,0 -183,43 -11,5 -792,63 - 

Quelle: Projektion Finanzplanungsrat, Mai 1993 (einschl. Krankenhäuser) 

ten gesetzt und teilweise kommunale Lei-
stungen eingeschränkt werden" müssen. 

In diesem Zusammenhang ist auch die For-
derung nach einer Reform des Gemeinde-
steuersystems zu sehen. Dabei steht die 
Gewerbesteuer im Mittelpunkt der Überle-
gungen. Die bisher zwischen ortsansässiger 
Wirtschaft und Kommunen existierenden 
Interessengegensätze sind durch den Vor-
schlag des Deutschen Städtetages zur 
unmittelbaren Beteiligung der Gemeinden 
am Umsatzsteueraufkommen bei entspre-
chender Reduzierung des Volumens der 
Gewerbesteuer entschärft worden. Diese 
neue Entwicklung eröffnet Perspektiven für 
eine Gemeindesteuerreform und zugleich 
für die weitere Verbesserung der steuerli-
chen Rahmenbedingungen am Standort 
Deutschland. 

11.3.2 Auswirkungen des 
Föderalen Konsolidierungs-
programms 
auf die Kommunen 

Das Föderale Konsolidierungsprogramm 
führt für die Kommunen in den alten Län-
dern zu Belastungen, zugleich sind aber 
auch Ausgabenentlastungen vorgesehen, 
die z. T. bereits 1993 wirksam werden. Der 
quantifizierbare Teil dieser Haushaltsentla-
stungen wird - unter Einbeziehung der 
steuerlichen Regelungen - für die Kommu-
nen in den alten Ländern auf 1,3 Mrd. DM 
geschätzt. 

Ab 1995 werden die Kommunen in den alten 
Ländern über die Verbundmasse des kom-
munalen Finanzausgleichs an den Be- und 
Entlastungen aus dem Länderfinanzaus

-

gleich und der geänderten Umsatzsteuer-
verteilung beteiligt. Darüber hinaus sind die 
Kommunen in den alten Ländern - auf 
ausdrücklichen Wunsch der Länder - direkt 
an den höheren Länderlasten beteiligt; dazu 
wird die Gewerbesteuerumlage erhöht. 

Die Kommunen sollen entsprechend ihrem 
Anteil an den Steuereinnahmen sowie an 
den Einnahmen aus dem Steuerverbund des 
kommunalen Finanzausgleichs insgesamt 
40 v. H. der Finanzierungslasten der alten 
Länder tragen. Die kommunalen Minder-
einnahmen und Mehrausgaben werden 
1995 gegenüber 1994 voraussichtlich ca. 
4 Mrd. DM betragen. 

Neben der Beteiligung an der Aufstockung 
des Fonds Deutsche Einheit (Zugewinn für 
die Kommunen: 1993 ca. 1,4 Mrd. DM, 1994 
ca. 3,9 Mrd. DM) werden sich für die Kom-
munen in den neuen Ländern ab 1995 
Mehreinnahmen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich ergeben, da anzunehmen 
ist, daß die Länder ihre Kommunen an dem 
gesamten Transfervolumen in Höhe von 
56 Mrd. DM angemessen beteiligen wer-
den. 

12 Wirtschaftspolitik 

12.1 Regionalwirtschaftliche 
Ausgangssituation 

Die nach wie vor großen Ungleichgewichte 
zwischen alten und neuen Ländern sind in 
Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsent- 
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Strukturwandel und wirtschaft-
liche Problemgebiete  

Tabelle 12.1 Ausgewählte volkswirtschaftliche Ergebnisse  

 

1991 	1992  1991 	1992  

Alte Länder Neue Länder Alte Länder Neue Länder Neue Länder 
Alte Länder = 100 

Bruttoinlandspro- 
dukt je Erwerbs- 
tätigen 	 89 400 	25 900 	94 100 	37 100 29 	39  

Bruttosozialpro- 
dukt je Einwohner 41 100 	12 300 	42 900 	15 700 30 	37  

Durchschnittliche  
Bruttolohn- und  
-gehaltssumme  
je inländisch  
Beschäftigten 	 3 710 	1 910 	3 910 	2 520 49 	64  

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 

wicklung besonders stark ausgeprägt. Das 
Bild der deutschen Volkswirtschaft läßt sich 
durch ein gravierendes wirtschaftliches 
West-Ost-Gefälle kennzeichnen: Die der-
zeitige Lage der am weitesten entwickelten 
Regionen in den neuen Ländern stellt sich 
vergleichsweise schlechter dar als die Lage 
der Regionen mit den größten Strukturpro-
blemen in den alten Ländern. Im Ostteil 
Deutschlands selbst bestehen wirtschaftli-
che Ungleichgewichte zwischen dem indu-
strialisierten Süden und dem stark ländlich 
geprägten Norden, die wesentlich stärker 
ausgeprägt sind als in den alten Ländern. 

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung 
in den neuen Ländern wird in den Jahren 
seit Herstellung der deutschen Einheit 
bestimmt durch einen dramatischen wirt-
schaftlichen Umbruch, einen schwierigen 
Privatisierungsprozeß und die Anpassung 
der planwirtschaftlich geführten Unterneh-
men an die Bedingungen der Marktwirt-
schaft. Insgesamt ist eine gewisse Stabilisie-
rung der Wirtschaftsentwicklung auf einem 
im Vergleich zum Westen niedrigeren 
Niveau in einzelnen Bereichen erkennbar. 
Es gibt auch Anzeichen für eine deutliche 
wirtschaftliche Belebung in der Bauwirt-
schaft und im Dienstleistungssektor und für 
eine Aufwärtsentwicklung einzelner Regio-
nen. Es ist jedoch festzustellen, daß sich in 
den neuen Ländern viele Bereiche der Indu-
strie noch in einer tiefen Umstrukturie-
rungs- und Kostenkrise befinden und viele 
Regionen mit erheblichen wirtschaftlichen 
Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen 
haben. Die Standortbedingungen in Ost-
deutschland entsprechen in vielen Fällen 
noch nicht den derzeitigen Anforderungen 
von Wirtschaftsunternehmen. Die Standort-
qualität wird beeinträchtigt vor allem durch 
Infrastrukturdefizite in den Bereichen Kom-
munikation, Verkehr, Ver- und Entsorgung 
sowie Wohnen, durch die Altlastenproble-
matik und durch ungeklärte Eigentumsver-
hältnisse. 

Was das kleinräumige Disparitätenmuster 
betrifft, sind es in den neuen wie in den alten 
Ländern vor allem die peripheren, dünn 
besiedelten ländlichen Gebiete und die 
sogenannten altindustriellen Regionen, die 
bei der Bewältigung des Strukturwandels 
vor besonders große Probleme gestellt sind. 
Staatliche Hilfen stellen hierbei vor allem 
eine flankierende Unterstützung dar. 

In den neuen Ländern sind als wirtschaftli-
che Problemgebiete hervorzuheben: 

- dünn besiedelte, ländlich geprägte Regio-
nen in Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg mit weit unterdurchschnitt-
lichem Industrialisierungsgrad, schwach 
ausgeprägtem Dienstleistungsbereich, 
hohem Beschäftigungsanteil bzw. hohem 
Freisetzungspotential in der Landwirt-
schaft, Mangel an gewerblich-industriel-
len Arbeitsplätzen; 

- industriell geprägte Regionen mit einsei-
tiger oder wenig differenzierter Wirt-
schaftsstruktur in Brandenburg, Sachsen-
Anhalt und Sachsen; 

- Grenzregionen zu Polen und zur Tsche-
chischen Republik. 

Auch in den alten Ländern gibt es Problem-
gebiete mit erheblichen strukturellen An-
passungsschwierigkeiten: 

- altindustrialisierte Gebiete, deren spezifi-
sche strukturelle Anpassungsprobleme 
aus der regionalen Konzentration von Kri-
senbranchen (Kohle, Stahl, Schiffbau) 
resultieren; 

- strukturschwache, überwiegend gering 
verdichtete Regionen ohne ausreichende 
gewerbliche Basis oder mit Konversions-
problemen. 

Zur Beurteilung wirtschaftlicher Förderbe-
dürftigkeit werden in der Bund-Länder-
Regionalförderung Regionalindikatoren 
verwendet, mit denen Beschäftigungspro- 
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bleme und Arbeitsplatzentwicklung, Ein-
kommenssituation sowie Infrastrukturaus-
stattung in Arbeitsmarktregionen gemessen 
werden können. Auf dieser Grundlage wer-
den die räumlichen Prioritäten für die regio-
nale Wirtschaftsförderung festgelegt. 

12.2 Schwerpunkte 
der Wirtschaftsförderung 
im Überblick 

Aufgrund der skizzierten Ausgangssitua-
tion wird deutlich, daß der Abbau des wirt-
schaftlichen West-Ost-Gefälles vorrangiges 
Ziel der Wirtschaftsförderung sein muß. 
Daher lag die Priorität der Wirtschaftsförde-
rung in den vergangenen Jahren in den 
neuen Ländern. An dieser Prioritätenset-
zung wird sich auch auf absehbare Zeit 
nichts ändern. 

Gegenwärtige und künftige Schwerpunkt-
aufgabe ist die strukturelle Erneuerung in 
den neuen Ländern, in denen veraltete 
unrentable Produktionsanlagen, hohe Ar-
beitslosigkeit, Umweltlasten und unzurei-
chende Infrastruktur massiert vorliegen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgabe und zur Ver-
besserung der regionalen Standortbedin-
gungen bedarf es besonderer Anstrengun-
gen nicht nur in der regionalen Wirtschafts-
förderung, sondern bei einem ganzen Bün-
del strukturwirksamer Maßnahmen. 

Die Bundesregierung hat mit dem Gemein-
schaftswerk Aufschwung Ost 1991 und 1992 
ein Zeichen für den wi rtschaftlichen Neube-
ginn in Ostdeutschland gesetzt. Mit einem 
finanziellen Volumen von 24 Mrd. DM wur-
den vor allem öffentliche und private Inve-
stitionen als Schlüssel für den wirtschaftli-
chen Neuaufbau nachhaltig gefördert. 

Mit dem im Mai 1993 vom Deutschen Bun-
destag und vom Bundesrat beschlossenen 
Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Kon-
solidierungsprogramms werden weitere 
wichtige Voraussetzungen für den wirt-
schaftlichen Aufbau der neuen Länder 
geschaffen. Unter anderem wird durch ein 
Investitionsförderungsprogramm Aufbau 
Ost geholfen, zum Ausgleich unterschiedli-
cher Wirtschaftskraft und zur Förderung des 
wirtschaftlichen Wachstums Investitionen 
der Länder und Gemeinden voranzubrin-
gen und vor allem den Nachholbedarf im 
Infrastrukturbereich zu beseitigen. Hierzu 
werden ab 1995 über einen Zeitraum von 
zehn Jahren jährlich 6,6 Mrd. DM bereitge-
stellt. 

Eine zentrale Rolle bei der Förderung priva-
ter Investitionen spielen die Investitionszu-
schüsse der Gemeinschaftsaufgabe „ Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur", die ERP-Kredite sowie die steuerlichen 
Hilfen in Form von Investitionszulagen und 
Sonderabschreibungen. Von diesen Instru-
menten gehen die größten Investitions- und 
Arbeitsplatzeffekte aus. 

Die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 
als wichtiges Instrument der regionalen 
Strukturpolitik zielt auf Verbesserung der 
wirtschaftlichen Standortbedingungen und 
Schaffung wettbewerbsfähiger Arbeits-
plätze durch Förderung von Investitionen 
der gewerblichen Wirtschaft und von wirt-
schaftsnaher kommunaler Infrastruktur in 
strukturschwachen Regionen. Angesichts 
der durchweg schwierigen Verhältnisse im 
Osten liegt hier der eindeutige Schwer-
punkt der Förderung. Mit den Mitteln der 
Gemeinschaftsaufgabe konnten in den 
neuen Ländern bis Ende 1992 Investitionen 
von über 80 Mrd. DM angeschoben und ca. 
576 000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesi-
chert werden. 

12.3 Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" 

Die Förderung privater gewerblicher Inve-
stitionen und kommunaler Investitionen in 
die wirtschaftsnahe Infrastruktur im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
wurde auf der Basis des von Bund und 
Ländern 1991 beschlossenen 20. Rahmen-
planes mit den Rahmenplänen Nr. 21-1992 
und Nr. 22 - 1993 fortgeführt. Im Vorder-
grund der regionalen Wirtschaftsförderung 
steht die Unterstützung der regionalen Inve-
stitionstätigkeit mit dem Ziel, Einkommen 
und Beschäftigung in Problemgebieten zu 
erhöhen. 

Mit den neuen Rahmenplänen wurde die 
1991 festgelegte Linie konsequent weiter-
verfolgt: 

- Das Schwergewicht der Förderung liegt 
in den neuen Ländern. 

- In den alten Ländern besteht Handlungs-
bedarf in Regionen mit besonderen 
Anpassungsschwierigkeiten im Struktur-
wandel. 

- Angesichts begrenzter Fördermittel ist 
eine stärkere sachliche und räumliche 
Schwerpunktbildung erforderlich. 

12.3.1 Neue Länder 

Die neuen Länder sind insgesamt Förderge-
biet geblieben. Dabei gelten Förderhöchst-
sätze von bis zu 23 v. H. für Investitionen zur 
Errichtung einer Betriebsstätte, 20 v. H. für 
Erweiterungsinvestitionen und 15 v. H. für 
Rationalisierungsinvestitionen. In den alten 
Ländern liegen die entsprechenden Förder-
sätze bei 18 v. H., 15 v. H., 10 v. H. Eine 
deutliche Förderpräferenz für die neuen 
Länder ergibt sich dadurch, daß hier die 
Zuschüsse der Gemeinschaftsaufgabe mit 
Beihilfen ohne regionale Zielsetzung, wie 
z. B. die Investitionszulage, bis zu 35 v. H. 
der Gesamtkosten eines Investitionsvorha-
bens kumuliert werden können. 
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Gemeinschaftsaufgabe 
„ Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" 

Mit dem geltenden 22. Rahmenplan haben 
Bund und Länder zur weiteren Verbesse-
rung des bestehenden Präferenzgefälles die 
Möglichkeit geschaffen, daß die Höchstför-
dersätze in Regionen der neuen Länder mit 
außergewöhnlich hoher Arbeitsmarktbela-
stung von bisher 23 v. H. künftig in dem 
Maß noch überschritten werden können, 
in dem die Subventionsobergrenze von 
35 v. H. durch nichtregionale Zuschüsse 
nicht ausgeschöpft wird. Damit werden 
auch die Fördermöglichkeiten für Regionen 
in Grenzlagen zu Polen und zur Tschechi-
schen Republik verstärkt. 

Darüber hinaus wurde Spielraum dafür 
geschaffen, daß die zusätzlichen Investi-
tionsanreize der auf 20 v. H. erhöhten Inve-
stitionszulage in den neuen Ländern auch in 
Kombination mit Zuschüssen der Gemein-
schaftsaufgabe voll zum Tragen kommen. 
Hierbei wird die Investitionszulage auf die 
erhöhten Förderhöchstsätze mit bis zu 
8 v. H. angerechnet. 

Als gezielte Hilfe für Krisenregionen in den 
neuen Länder fördert die Gemeinschafts-
aufgabe seit 1992 befristet (bis 1994) spezi-
fische Beratungsmaßnahmen zur Ansied-
lungsförderung und zur Projektdurchfüh-
rung, z. B. bei der Ansiedlung privater 
Investoren. 

Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe, 
die von Bund und Ländern je zur Hälfte 
aufgebracht werden, wurden in den Jahren 
1992 und 1993 für die neuen Länder kräftig 
aufgestockt. An der Förderung 1991 bis 
1993 beteiligte sich die EG jährlich mit 
1 Mrd. DM. Außerdem konnten 1991 und 
1992 zusätzliche Finanzmittel von jährlich 
1,2 Mrd. DM (Bund und Länder je zur 
Hälfte) aus einem Sonderprogramm der 
Gemeinschaftsaufgabe im Rahmen des Ge-
meinschaftswerks Aufschwung Ost in Re-
gionen der neuen Länder eingesetzt wer-
den, die in besonderem Maße von Arbeits-
platzverlusten betroffen sind. Somit stand 
1991 für die Bewilligung von Förderanträ-
gen ein Finanzrahmen in Höhe von 
10,7 Mrd. DM zur Verfügung (davon 
5,2 Mrd. DM Barmittel). 1992 betrug der 
Bewilligungsrahmen 11,6 Mrd. DM (davon 
6,6 Mrd. DM Barmittel). 1993 stehen für 
neue Bewilligungen rund 14 Mrd. DM zur 
Verfügung (davon 8,9 Mrd. DM Barmit-
tel). 

Von Oktober 1990 bis Ende Dezember 1992 
haben die neuen Länder für knapp 11 000 
Förderanträge aus der gewerblichen Wirt-
schaft etwa 14 Mrd. DM Fördermittel bewil-
ligt. Damit wurde ein Investitionsvolumen in 
Höhe von 73 Mrd. DM gefördert und zur 
Schaffung und Sicherung von mehr als 
576 000 Arbeitsplätzen beigetragen. Im 
gleichen Zeitraum wurden 1 800 Vorhaben 
im Bereich der wirtschaftsnahen Infrastruk-
tur mit einem Mitteleinsatz von rund 
6 Mrd. DM und mit einem Investitionsvolu-
men von 9,3 Mrd. DM gefördert. 

Tabelle 12.2 Förderung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur 
(neue Länder) 

absolute 
Land Beträge Anteil v. H. 

Mio. DM 

Berlin (Ostteil) 	 694,2 7,8 

Brandenburg 	 1 432,9 16,1 

Mecklenburg- 
Vorpommern 	 1 059,1 11,9 

Sachsen-Anhalt . 	 1 602,0 18,0 

Sachsen 	 2 652,2 29,8 

Thüringen 	 1 459,6 16,4 

Neue Länder 	 8 900,0 100 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur", 22. Rah-
menplan 1993, Soll-Ansätze 

Es hat sich gezeigt, daß die den neuen 
Ländern zur Verfügung stehenden Mittel 
der Gemeinschaftsaufgabe nicht ausrei-
chen, um sämtliche förderfähigen Anträge 
zu bedienen. Deshalb und vor allem aus 
Gründen der Effizienzsteigerung ist es not-
wendig geworden, bei der Förderung zu 
einer Konzentration und Schwerpunktbil-
dung zu kommen. Die neuen Länder diffe-
renzieren zunehmend die Förderung ent-
sprechend ihrer jeweils spezifischen Situa-
tion nach regionalen und sachlichen Krite-
rien. Dabei ist festzustellen, daß die zuläs-
sige Höchstförderung in der Regel auf sol-
che Regionen beschränkt bzw. konzentriert 
wird, die besonders große Umstrukturie-
rungs- und Arbeitsmarktprobleme aufwei-
sen. 

Tabelle 12.3 Förderung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur 
(alte Länder) 

absolute 
Land Beträge Anteil v. H. 

Mio. DM 

Schleswig-Holstein 78,4 11,2 

Niedersachsen 	 176,4 25,2 

Bremen 	 27,3 3,9 

Nordrhein- 
Westfalen 	 226,1 32,3 

Hessen 	 15,4 2,2 

Rheinland-Pfalz . 	 44,8 6,4 

Saarland 	 43,4 6,2 

Bayern 	 , 88,2 12,6 

Alte Länder 	 700,0 100 

Quelle: Bundesministerium für Wi rtschaft, Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur", 22. Rah-
menplan 1993, Soll-Ansätze 
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12.3.2 Alte Länder 

In den alten Ländern wurde die Förderung 
der Gemeinschaftsaufgabe durch Reduzie-
rung der sogenannten Normalfördergebiete 
weiter auf die strukturschwächsten Regio-
nen konzentriert. Mit der Neuabgrenzung 
von 1991 wurde der Umfang des Förderge-
bietes von ca. 39 v. H. auf rund 27 v. H. der 
Bevölkerung in den alten Ländern zurück-
genommen. 

Die Barmittel von Bund und Ländern für die 
Gemeinschaftsaufgabe West wurden stu-
fenweise gekürzt von 1,09 Mrd. DM im 
Jahre 1991 auf 0,7 Mrd. DM im Jahre 
1993. 

In den Jahren 1993 bis 1996 werden zusätz-
liche Mittel für zeitlich und regional 
begrenzte Sonderprogramme der Gemein-
schaftsaufgabe bereitgestellt: 

- 400 Mio. DM für Kohlestandortpro-
gramme in Nordrhein-Westfalen und im 
Saarland zur Schaffung von Ersatzarbeits-
plätzen und zum Ausbau wirtschafts-
naher Infrastruktur (Laufzeit 1992 bis 
1995); 

- 48 Mio. DM für die vom Arbeitsplatzab-
bau im produzierenden Gewerbe beson-
ders betroffene Region Wilhelmshaven 
(Laufzeit 1993 bis 1996). 

Der Bund-Länder-Planungsausschuß der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" hat auf sei-
ner Sitzung am 1. Juli 1993 die Neuabgren-
zung des Fördergebiets der Gemeinschafts-
aufgabe für die Zeit vom 1. Januar 1994 bis 
zum 31. Dezember 1996 beschlossen. 

Danach gehören die neuen Länder und der 
östliche Teil Berlins für die Laufzeit des 
Neuabgrenzungsbeschlusses in Gänze zum 
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Fördergebiet der Gemeinschaftsaufgabe. In 
den alten Ländern einschließlich Berlin 
(Westteil) umfaßt das Fördergebiet 22 v. H. 
der dortigen Wohnbevölkerung. Auf diesen 
Fördergebietsplafond hatten sich das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Vertreter 
der Länder mit dem für Wettbewerbsfragen 
zuständigen Vizepräsidenten der Europäi-
schen Kommission van Miert verständigt. 
Bund und Länder betrachten dieses Ergeb-
nis als einen guten Kompromiß, der trotz der 
erforderlichen deutlichen Reduzierung des 
Fördergebiets eine weiterhin problemge-
rechte Regionalförderung in den alten Län-
dern ermöglicht. 

12.4 Weitere Maßnahmen 
zur Wirtschaftsförderung 

12.4.1 Investitionszulage 

Die Investitionszulage stellt eine allgemeine 
Grundförderung mit Rechtsanspruch dar für 
die Anschaffung und Herstellung von neuen 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens im Fördergebiet. 
Die Investitionszulage beträgt bei Investi-
tionsbeginn nach dem 31. Dezember 1992 
und vor dem 1. Juli 1994 8 v. H. der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten, nach dem 
30. Juni 1994 5 v. H. der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Diese Investitionen 
müssen vor dem 1. Januar 1997 abgeschlos-
sen sein. 
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Für Investitionen im verarbeitenden Ge-
werbe und im Handwerk beträgt die Inve-
stitionszulage 20 v. H., soweit das Investi-
tionsvolumen pro Jahr und Betrieb nicht 
mehr als 1 Mio. DM beträgt. Für darüber 
hinausgehende Investitionen wird die Inve-
stitionszulage von 8 v. H. bzw. 5 v. H. 
gewährt. Diese erhöhte mittelstandsorien-
tierte Zulage erhalten Investoren, die am 
9. November 1989 ihren Wohnsitz in der 
ehemaligen DDR hatten. 

Die Investitionszulage kann mit Mitteln der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" kumuliert 
werden. Bund und Länder rechnen für 1992 
aufgrund der regen Inanspruchnahme der 
Investitionszulage mit Steuerminderein-
nahmen von etwa 4,5 Mrd. DM. 

12.4.2 ERP-Sondervermögen 

Aus Mitteln des ERP-Sondervermögens 
werden zinsgünstige Darlehen zur Verfü-
gung gestellt zur Förderung von Investitio-
nen, die von kleinen und mittleren Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie 
- in den neuen Ländern - von Angehörigen 
der freien Berufe (mit Ausnahme der Heil-
berufe) vorgenommen werden. Gefördert 
werden schwerpunktmäßig Investitionen 

- im Zusammenhang mit der Gründung 
einer selbständigen Existenz, 

- in regionalen Fördergebieten, 

- im Bereich des Umweltschutzes. 

Eine Förderung nach dem ERP-Regional-
programm ist nur in Gebieten der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur" möglich. Eindeuti-
ger Schwerpunkt der ERP-Förderung sind 
die neuen Länder, in denen besonders gün-
stige Konditionen gelten. Eine Kontingen-
tierung der Mittelansätze auf einzelne Län-
der wird nicht vorgenommen; der tatsächli-
che Anteil der geförderten Investitionen 
eines Landes entspricht in etwa dessen 
Anteil an der Gesamtbevölkerung. 

Im Jahre 1992 wurden in den neuen Län-
dern knapp 46 000 bankmäßige Kreditzusa-
gen gegeben mit einem Fördervolumen von 
knapp 10 Mrd. DM und einer Investitions-
summe von 23,8 Mrd. DM. Im gleichen Jahr 
wurden in den alten Ländern 21 800 Kredit-
zusagen gegeben mit einem Fördervolumen 
von 2,7 Mrd. DM und einer Investitions-
summe von 9,2 Mrd. DM. 

12.4.3 Beratungshilfeprogramm 

Eine weitere regionalwirtschaftliche För-
dermaßnahme in den neuen Ländern stellte 
das inzwischen abgeschlossene Programm 
des Bundesministeriums für Wirtschaft zur 
Beratung von Regionen beim Aufbau wirt-
schaftsnaher Infrastrukturen und bei der 

Erstellung regionalwirtschaftlicher Kon-
zepte dar mit dem Ziel, die Voraussetzun-
gen für private Investitionen zu verbessern. 
Aus Bundes- und EU-Mitteln wurden für 
diesen Zweck im Zeitraum 1990 bis 1993 
insgesamt 43,5 Mio. DM zur Verfügung 
gestellt. 

Mit dem Beratungsprogramm wurden ca. 80 
Regionen gefördert und damit eine flächen-
deckende Beratung der Landkreise ermög-
licht. Mit Hilfe dieses Programms erfolgte in 
den Kreisen der Aufbau der regionalen 
Wirtschaftsförderung. In 48 Regionen wur-
den regionale Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften gegründet. Das Programm hat 
auch dazu beigetragen, Zweckverbände 
und Förderkreise einzurichten, wie z. B. zur 
Fremdenverkehrsentwicklung, zur Förde-
rung traditioneller Wirtschaftszweige oder 
zur regionalen Ver- und Entsorgung. 

12.5 Regionale Wirtschafts

-

förderung durch 
die EU-Strukturfonds 

Die EU-Strukturfonds (Fonds für regionale 
Entwicklung - EFRE, Sozialfonds - ESF, 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft - EAGFL) haben die Auf-
gabe, den Aufholprozeß für Regionen mit 
Entwicklungsrückstand (Ziel-1-Gebiete) 
sowie die wirtschaftliche Umstellung in 
Regionen mit rückläufiger industrieller Ent-
wicklung (Ziel-2-Gebiete) und in ländlichen 
Regionen (Ziel-5 b-Gebiete) finanziell zu 
unterstützen. Die Ziel-2-Förderung betrifft 
die Länder Nordrhein-Westfalen, Bremen, 
Niedersachsen, Berlin, Rheinland-Pfalz und 
Saarland. Für den Zeitraum 1989 bis 1993 
erhalten diese Länder aus dem EFRE 430 
Mio. ECU Fördermittel, wobei auf Nord-
rhein-Westfalen mit EFRE: 265,6 Mio. ECU 
der weitaus größte Anteil entfällt. 

Die operationellen Programme für den Zeit-
raum 1992 bis 1993 wurden im Mai bzw. 
September 1992 genehmigt. Diese Ziel-2-
Maßnahmen werden derzeit umgesetzt. 

Die Ziel-5b-Förderung erhalten acht alte 
Länder mit Schwerpunkt in Bayern und 
Niedersachsen. Hierfür wurden 1989 bis 
1993 aus dem EFRE für regionale Wi rt

-schaftsförderungsmaßnahmen 176,6 Mio. 
ECU bereitgestellt, wobei der Anteil von 
Bayern aus dem EFRE 67,1 Mio. ECU 
beträgt. Genehmigungen der EU liegen seit 
Anfang 1992 für alle beteiligten Länder vor. 
Die Umsetzung läuft zufriedenstellend. 

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausge-
gangen, daß trotz Verzögerungen bei der 
Programmgenehmigung und beim Beginn 
der Maßnahmen die Mittelbindungen plan-
mäßig erfolgen. 

Auf der Grundlage einer Revision der EU-
Strukturfondsverordnungen wird es zum 
1. Januar 1994 zu einer Neuabgrenzung der 
Ziel-2- und Ziel-5b-Gebiete in den alten 
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Ländern und dem westlichen Teil von Berlin 
kommen. 

Seit Herstellung der deutschen Einheit hat 
sich das Schwergewicht der Beteiligung der 
EU und insbesondere des EFRE an der 
deutschen regionalen Wirtschaftsförderung 
auf die neuen Länder verlagert. Die neuen 
Länder sind Fördergebiet der EU-Struktur-
politik „sui generis". Für die neuen Länder 
sehen die Strukturfonds im Zeitraum 1991 
bis 1993 3 Mrd. ECU vor. Die Hälfte davon 
setzt der EFRE für Maßnahmen der regiona-
len Wirtschaftsförderung im wesentlichen 
zur Verstärkung der Mittel ein, die im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
vorgesehen sind. 

Bisher war Deutschland an der Ziel-1-
Förderung der EU nicht beteiligt. Die ost-
deutschen Regionen erfüllen jedoch die von 
der EU für die Anerkennung als Ziel-1-
Gebiet festgelegten Kriterien. Der Europäi-
sche Rat hat deshalb im Dezember 1992 
beschlossen, daß die neuen Länder ein-
schließlich Berlin (Ostteil) zum 1. Januar 
1994 als Ziel-1-Gebiet und damit in die 
höchste Förderkategorie der europäischen 
Regionalförderung eingestuft werden, so 
daß künftig erheblich höhere EU-Mittel für 
die regionale Entwicklung in den neuen 
Ländern zu erwarten sind. 

12.6 Regionale Flankierung 
der Konversion 

Im Hinblick auf die regionalwirtschaftlichen 
Folgen von Abrüstung und Truppenvermin-
derung hat die Bundesregierung im Jahre 
1991 den Ländern bei Verhandlungen über 
ein gemeinsames Förderprogramm ein 
weitreichendes Angebot gemacht. Es be-
inhaltete ein Sonderprogramm innerhalb 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie 
ein Städtebauförderungsprogramm zur 
Flankierung der Konversionsprozesse in 
strukturschwachen Regionen, die beson-
ders vom Truppenabbau betroffen sind. Die 
Länder haben dieses Angebot nicht akzep-
tiert, sondern globale Mittel für einen 
umfassenden Konversionsfonds gefordert. 
Die Bundesregierung ist der Forderung der 
Länder im Rahmen des Vermittlungsverfah-
rens zum Steueränderungsgesetz 1992 
nachgekommen. Aufgrund der verbesser-
ten Beteiligung der Länder am Umsatzsteu-
eraufkommen 1993 und 1994 erhalten diese 
insgesamt rund 9 Mrd. DM Mehreinnahmen 
zur freien Verfügung. Die Bundesregierung 
sieht dies als finanziellen Beitrag zur regio-
nalen Flankierung des Truppenabbaus 
durch die Länder. 

Freiwerdende Flächen und Liegenschaften 
stellen ein bedeutsames Potential für die 
Regionalentwicklung dar, das es zu nutzen 
gilt. Der Bund unterstützt die zügige Ver-
wirklichung ziviler Anschlußnutzungen in 

erheblichem Maße durch den verbilligten 
Verkauf ehemals militärisch genutzter bun-
deseigener Liegenschaften. Der Bundes-
haushalt 1993 brachte eine erhebliche 
Erweiterung der Verbilligungsregelungen 
u. a. für zahlreiche soziale Zwecke, wie z. B. 
Altenheime, Pflegeheime, Behindertenein-
richtungen, Frauenhäuser, Kinder- und 
Jugendhilfeobjekte. In den alten Ländern 
betragen die Verbilligungsabschläge bis zu 
50 v. H. vom vollen Wert; für die neuen 
Länder erhöhte sich der Verbilligungsab-
schlag - in den meisten Fällen - von 50 auf 
80 v. H. des vollen Wertes. 

Der Bundesregierung ist die Schaffung und 
Bereitstellung von Wohnraum für breite 
Schichten der Bevölkerung ein besonderes 
Anliegen. Deshalb werden 

- im gesamten Bundesgebiet bundesei-
gene bebaute und unbebaute Grund-
stücke zur Schaffung neuen Wohnraums 
im sozialen Wohnungsbau und von Stu-
dentenwohnraum unter dem vollen Wert 
veräußert, 

- in den neuen Ländern von der ehemali-
gen NVA zu Wohnzwecken genutzte 
Grundstücke um bis zu 50 v. H. unter dem 
vollen Wert veräußert und von der West-
gruppe der russischen Streitkräfte (WGT) 
freigegebene, bislang zu Wohnzwecken 
genutzte Grundstücke sogar unentgelt-
lich abgegeben. 

Für die Verbesserung der schwierigen 
sozio-ökonomischen Situation im Beitritts-
gebiet ist die Förderung von Gewerbe- und 
Industrieansiedlungen von außerordentli-
cher Bedeutung. Zu diesem Zweck werden 
in den neuen Ländern bundeseigene 
Grundstücke, die als Flächen für gewerbli-
che und industrielle Ansiedlungen ausge-
wiesen sind, um bis zu 50 v. H. unter dem 
vollen Wert veräußert. 

Den Aufbau der Verwaltungen in den 
neuen Ländern unterstützt der Bund durch 
die verbilligte Veräußerung bzw. Nutzungs-
überlassung bundeseigener Grundstücke 
an Länder, Kreise und Gemeinden für 
unmittelbare Verwaltungszwecke um bis zu 
75 v. H. unter dem vollen Wert bzw. vollen 
Entgelt. 

Schließlich ermöglicht der Bund im gesam-
ten Bundesgebiet Gemeinden den Erwerb 
bundeseigener Grundstücke zum entwick-
lungs- oder sanierungsunbeeinflußten Wert 
in Gebieten, die die Voraussetzungen für 
die Durchführung von Sanierungs- oder 
Entwicklungsmaßnahmen im Sinne von 
§§ 136, 165 ff. BauGB erfüllen. 

Gebietskörperschaften und Entwicklungs-
gesellschaften, an denen Gebietskörper-
schaften beteiligt sind, wird der Erwerb 
bundeseigener Grundstücke zusätzlich 
durch Einräumung großzügiger Kaufpreis-
stundungen erleichtert. 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium 
der Finanzen im Jahre 1993 weitere Maß- 
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nahmen zur beschleunigten Verwertung 
nicht mehr benötigter Bundesliegenschaf-
ten ergriffen. Hierzu gehören die verstärkte 
Einschaltung privater Makler- und Consul-
tingunternehmen in das Veräußerungsge-
schäft, die umfassende Übertragung des 
Veräußerungsmanagements auf die Lie-
genschaftsgesellschaft der Treuhandanstalt 
mbH in den neuen Ländern, die vorrangige 
Wertfindung im Wege der Ausschreibung 
ohne gutachterliches Wertermittlungsver-
fahren sowie die Anhebung der Zuständig-
keitsgrenzen für eigenverantwortliche Ver-
äußerungen durch die Oberfinanzdirektio-
nen und Bundesvermögensämter. Die effi-
zientere Gestaltung der Verwertungspro-
zesse soll einer raschen Mobilisierung ins-
besondere von Konversionsliegenschaften 
für städtebaulich sinnvolle und vertretbare 
Folgenutzungen dienen. 

Anfang 1993 hat der Bund den neuen Län-
dern ein Angebot zur Übernahme der WGT-
Liegenschaften gemacht. Danach ist der 
Bund bereit, den Ländern die für den Bund 
entbehrlichen WGT-Liegenschaften als Ge-
samtpaket einschließlich aller etwaiger La-
sten unentgeltlich zu übereignen. Bisher 
haben Brandenburg, Sachsen und Thürin-
gen das Angebot angenommen. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
werden seit 1991 Altlastenverdachtsflächen 
auf Liegenschaften der ehemaligen sowjeti-
schen Streitkräfte im Rahmen eines 70 Mio.-
DM-Untersuchungsprogramms systema-
tisch ermittelt. 

Der Bund beteiligt sich im Rahmen eines 
Verwaltungsabkommens mit den neuen 
Ländern zur Regelung der Finanzierung der 
Altlastensanierung, das im Oktober 1992 
geschlossen wurde, im Interesse einer 
Beseitigung von Investitionshemmnissen an 
den Kosten der Altlastensanierung. 

Im Rahmen des Experimentellen Woh-
nungs- und Städtebaus leistet der Bund seit 
1992 Sachbeiträge durch ein Forschungs-
programm „Städtebauliche Möglichkeiten 
durch Umwidmung militärischer Flächen". 
Dabei geht es um die Erarbeitung übertrag-
barer städtebaulicher Handlungsansätze 
mit den Schwerpunkten städtebauliche 
Innenentwicklung - Konversionsprojekte in 
der Stadterneuerung sowie Außenentwick-
lung - Konversionsprojekte in der Stadter-
weiterung. 

Die EU hat 1991 und 1992 Piloprojekte zur 
Konversion in Regionen der alten und der 
neuen Länder, die in besonderem Maße 
vom Truppenabbau betroffen sind, durch 
das Programm PERIFRA gefördert. Hieraus 
hat die Bundesrepublik etwa 10 Mio. ECU 
erhalten, das ist ein Fünftel des Gesamtvo-
lumens. Die EU-Initiative soll durch das 
mittelfristig angelegte KONVER-Programm 
fortgesetzt werden. Im EU-Haushalt 1993 
sind dafür Mittel in Höhe von 130 Mio. ECU 
vorgesehen, wovon knapp 30 v. H. auf die 
Bundesrepublik Deutschland entfallen sol- 

len. Die Länder sind aufgefordert, hierfür 
geeignete Konversionsprojekte zu benen-
nen. 

12.7 Verlagerung von 
Behördenstandorten 

Standortentscheidungen für Behörden und 
sonstige öffentliche Einrichtungen haben 
für die räumliche Entwicklung Bedeutung 
sowohl durch ihren direkten Beschäfti-
gungseffekt als auch durch Investitionen 
und laufende Sachausgaben. Behörden-
standortentscheidungen können Anreize 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze auch im 
privatwirtschaftlichen Bereich darstellen. 
Ferner entspricht es den Grundsätzen eines 
föderativen Staatsaufbaues, daß Bundesein-
richtungen über das ganze Bundesgebiet 
angemessen verteilt sind. Dies gilt vor allem 
für Institutionen mit überregionalem Cha-
rakter. Aus diesem Grund hat der Deutsche 
Bundestag durch seinen Beschluß vom 
20. Juni 1991 die Bundestagspräsidentin 
gebeten, eine Kommission aus Vertretern 
aller Verfassungsorgane der obersten Bun-
desbehörden und von weiteren unabhängi-
gen Persönlichkeiten zu berufen. Diese 
Kommission hat den Auftrag erhalten, Vor-
schläge zur Verteilung nationaler und inter-
nationaler Institutionen zu erarbeiten, die 
der Stärkung des Föderalismus in Deutsch-
land auch dadurch dienen sollen, daß insbe-
sondere die neuen Länder Berücksichti-
gung finden mit dem Ziel, daß in jedem der 
neuen Länder Institutionen des Bundes 
ihren Standort finden. Auch vorhandene 
Institutionen des Bundes in Berlin stehen 
dafür zur Disposition. 

Die Unabhängige Föderalismuskommission 
hat am 27. Mai 1992 mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit Vorschläge zur Verla-
gerung von insgesamt 16 Bundeseinrichtun-
gen oder Teilen davon in die neuen Länder 
beschlossen. Dabei wurden raumordneri-
sche Gesichtspunkte insoweit berücksich-
tigt, als die zu verlagernden Bundeseinrich-
tungen nicht in strukturschwachen Räumen 
liegen. Der Deutsche Bundestag hat am 
26. Juni 1992 die Vorschläge der Unabhän-
gigen Föderalismuskommission zustim-
mend zur Kenntnis genommen (vgl. hierzu 
Anhang 4). 

12.8 Wirtschaftsfaktor 
Fremdenverkehr 

Im Rahmen der Fremdenverkehrsförderung 
und der Raumordnungspolitik werden er-
hebliche Anstrengungen zur Entwicklung 
des Fremdenverkehrs gemacht. Während in 
den alten Ländern überwiegend Maßnah-
men zur Modernisierung von Fremdenver-
kehrseinrichtungen, zur Anpassung des 
Leistungsangebots an das veränderte Reise-
verhalten sowie zur Vermeidung oder zum 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

Kapazitätszuwächse im Frem

-

denverkehr der neuen Länder 

Abbau von Belastungen durch den Frem-
denverkehr erfolgen, überwiegen in den 
neuen Ländern Maßnahmen zum Ausbau 
und zur grundlegenden Sanierung der 
Fremdenverkehrskapazitäten und der er-
forderlichen Infrastruktur. Dabei kann der 
Fremdenverkehr auch in Räumen mit über-
wiegend land- oder forstwirtschaftlicher 
Ausrichtung wichtige zusätzliche Erwerbs-
möglichkeiten bieten. 

Die zahlenmäßige Entwicklung des Frem-
denverkehrs im Bundesgebiet ist durch 
einen beachtlichen Kapazitätszuwachs in 
den neuen Ländern gekennzeichnet. Dieser 
erfolgte nicht nur in den traditionellen 
Urlaubsgebieten an der Ostseeküste, den 
Seenlandschaften von Mecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg sowie in den 
Ferienregionen der Mittelgebirge, sondern 
vor allem auch in den Städten. 

Mit einem Anstieg der Bettenzahlen von 
rund 200 000 im Juli 1991 auf über 240 000 
im Dezember 1992 (Angaben ohne Berlin) 
ist die Beherbergungskapazität in den 
neuen Ländern auf 11,4 v. H. der Beherber-
gungskapazität des Bundesgebietes von 
insgesamt 2,1 Mio. Betten angewachsen. 
Nach der Zahl der Übernachtungen hatten 
die neuen Länder 1992 mit rund 27 Mio. 
einen Anteil von 9 v. H. an den 294 Mio. 
statistisch erfaßten Übernachtungen im 
Bundesgebiet insgesamt. Die Auslastung 
lag in den neuen Ländern im Durchschnitt 
bei 39,4 v. H. Die regionale Differenzierung 
zeigt ähnliche Auslastungen wie in ver-
gleichbaren Ländern des alten Bundesge-
biets auf. 
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12.8.1 Maßnahmen 
zur Entwicklung 
des Fremdenverkehrs 

Bund und Länder unterstützen die Entwick-
lung des Tourismus mit einem Bündel finan-
zieller Fördermaßnahmen sowie durch pla-
nerische Vorsorgemaßnahmen für eine ge-
ordnete Entwicklung des Fremdenver-
kehrs. 

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" werden Errichtung, Erweiterung, 
Umstellung und grundlegende Rationalisie-
rung von Betriebsstätten des Fremdenver-
kehrs generell mit Investitionszuschüssen in 
Höhe von 15 v. H. in den alten Ländern 
verbilligt. In den neuen Ländern können bei 
Vorliegen eines hohen Struktureffektes 
Investitionszuschüsse bis zu 23 v. H. ge-
währt werden. Damit soll der besonderen 
Bedeutung des Fremdenverkehrs für die 
rasche Schaffung von Arbeitsplätzen Rech-
nung getragen werden. Außerdem stehen 
Mittel für den Ausbau der gewerbenahen 
Infrastruktur, für Geländeerschließung und 
öffentliche Einrichtungen des Fremdenver-
kehrs zur Verfügung. 

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„ Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur" sind 1991 500 Vorhaben mit einem 
Investitionsvolumen von 897 Mio. DM durch 
Investitionszuschüsse in Höhe von 157 
Mio. DM gefördert worden. Hierdurch wur-
den 3 900 Arbeitsplätze neu geschaffen 
bzw. gesichert. Diese Investitionen erfolg-
ten zum größten Teil in den neuen Ländern. 
Dorthin wurden 90 v. H. der Investitionszu-
schüsse gewährt. Mit diesen Hilfen wurden 
in den neuen Ländern 3 190 Arbeitsplätze 
neu geschaffen und gesichert. 

Darüber hinaus wurden im gleichen Zeit-
raum 437 Projekte der Fremdenverkehrsin-
frastruktur mit einem Investitionsvolumen 
von rund 700 Mio. DM durch Investitionszu-
schüsse in Höhe von rund 470 Mio. DM 
bezuschußt. Hier entfielen 89v. H. der Inve-
stitionszuschüsse auf 365 Projekte in den 
neuen Ländern. 

Auch im Rahmen des Eigenkapitalhilfe-
programms wurden im gleichen Zeitraum in 
über 7 300 Fällen Darlehen in einer Gesamt-
höhe von 728 Mio. DM vergeben. Damit 
wurde in diesem Wirtschaftszweig - schnel-
ler als in anderen Bereichen der neuen 
Länder - eine hohe Investitionsdynamik 
erreicht. 

Im Rahmen des ERP-Kreditprogramms wur

-

den im Zeitraum von 1990 bis 1992 für die 
alten Länder im Bereich Fremdenverkehr 

Tabelle 12.4 Regionale Wirtschaftsförderung im Bereich Fremdenverkehr 

Gewerbliche Wirtschaft Infrastruktur 

Investi

-

tions- Anzahl Zusätzl. gesicherte Bewill. 
Investi

-

tions- Anzahl Bewill. 
Land 

volumen der Vor- Arbeits- Arbeits- Mittel volumen der Vor- Mittel 

Mio. DM 
haben plätze plätze Mio. DM Mio. DM haben Mio. DM 

1991 

Schleswig-Holstein 6,65 9 15 10 0,31 25,89 15 5,61 
Niedersachsen 	 10,32 11 14 85 0,85 39,80 30 17,27 
Bremen 	 - - - - - 6,39 2 5,11 
Nordrhein- 
Westfalen 	 58,29 32 193 30 5,90 9,61 1 5,00 
Hessen 	 9,42 11 15 5 0,50 6,70 10 3,75 
Rheinland-Pfalz 	 60,19 26 106 171 4,11 - - - 
Baden- 
Württemberg 	 2,69 1 - 5 0,56 - - - 
Bayern 	 32,65 11 21 58 3,20 63,44 14 16,29 

Alte Länder 	 180,21 101 364 364 15,44 151,83 72 53,03 

Berlin (Ostteil) 	 18,51 11 64 31 4,42 - - - 
Brandenburg 	 141,11 64 673 48 28,42 14,51 7 10,90 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 129,66 58 452 111 26,30 42,51 40 31,81 
Sachsen 	 154,76 115 552 119 27,61 74,24 62 60,74 
Sachsen-Anhalt 	 189,46 100 471 349 37,70 403,88 242 304,73 
Thüringen 	 83,69 51 275 43 17,15 9,03 14 5,96 

Neue Länder 	 717,19 399 2 487 701 141,40 544,17 365 414,14 

Bundesgebiet 	 897,40 500 2 851 1 065 156,84 696,00 437 467,17 

Quelle: Bundesamt für gewerbliche Wi rtschaft 
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Tabelle 12.5 Wirtschaftsförderung im Bereich Fremdenverkehr 1 ) 

Kreditvolumen geförderte geförderte 
Investi- Arbeitsplätze 

Land tions- 

Mio. DM Anteil volumen  Beherb.- Gast- Betten neuge- 	beste- 
v. H. betriebe betriebe schaffene 	hende 

Berlin (Ostteil) 	 63 3 144 72 390 1 800 1 050 	600 

Brandenburg 	 357 17 816 408 2 210 10 200 5 950 	3 400 

Mecklenburg- 
Vorpommern 	 378 18 864 432 2 340 10 800 6 300 	3 600 

Sachsen 	 504 24 1 152 576 3 120 14 400 8 400 	4 800 

Sachsen-Anhalt 	 336 16 768 384 2 080 9 600 5 600 	3 200 

Thüringen 	 462 22 1 056 528 2 860 13 200 7 700 	4 400 

Neue Länder 	 2 100 100 4 800 2 400 13 000 60 000 35 000 	20 000 

1 ) Mittel des ERP-Tourismusprogramms 1990 bis 1992 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft 

Zusagen für Kredite im Umfang von 161 
Mio. DM gemacht. Im gleichen Zeitraum 
wurden im Rahmen eines speziellen ERP

-

Tourismusprogramms für die neuen Länder 
(einschließlich Berlin [Ostteil]) Zusagen für 
ein Kreditvolumen von 2,1 Mrd. DM gege-
ben. Damit konnten in 15 400 Gast- und 
Beherbergungsbetrieben rund 55 000 Ar-
beitsplätze neu geschaffen bzw. gesichert 
und rund 60 000 Betten neu geschaffen und 
modernisiert werden. Räumliche Schwer-
punkte der Förderung lagen in Sachsen, 
Thüringen und Mecklenburg-Vorpom-
mern. 

Die Privatisierung touristischer Einrichtun-
gen konnte zu großen Teilen bis zur Saison 
1993 abgeschlossen werden. Dies betrifft 
alle Interhotels, die HO-Hotels und -Gast-
stätten, die touristisch nutzbaren Objekte 
des ehemaligen FDGB-Feriendienstes, über 
die Hälfte der Betriebsferienheime sowie 
die Einrichtungen und Hotelkapazitäten der 
beiden flächendeckenden Reiseverantalter 
Europa-Reisebüro und Jugendtourist. Mit 
der Privatisierung der Feriendienstobjekte 
- eines wichtigen Marktsektors - konnten 
ca. 5 000 Arbeitsplätze und Investitionen in 
Höhe von 900 Mio. DM gesichert werden. 
Im Rahmen der agrarstrukturellen Maßnah-
men werden zur Entwicklung des Urlaubs- 
und Freizeitangebots auf dem Lande seit 
1990 Investitionen im Bereich Freizeit und 
Erholung in landwirtschaftlichen Betrieben 
bis zu 15 Betten im Rahmen des einzel-
betrieblichen Investitionsförderprogramms 
und seit 1992 auch im Rahmen des Agrar-
kreditprogramms unterstützt. Diese Förder-
maßnahmen können insbesondere in Be-
trieben der neuen Länder zu zusätzlichem 
Einkommen führen. 

Um die raumbeanspruchende Entwicklung 
im Bereich von Freizeit und Fremdenver-
kehr in geordnete Bahnen zu führen, hat die 
Ministerkonferenz für Raumordnung am 14. 
Februar 1992 eine Entschließung „Großflä

-

chige Freizeiteinrichtungen in der Raum-
ordnung und Landesplanung" gefaßt. Die 
Planung dieser Anlagen - z. B. Golfplätze, 
Sportboothäfen und Erlebnisparks - soll 
insbesondere wegen erheblicher Eingriffe 
in Natur und Landschaft und der Koordinie-
rungsbedürftigkeit mit den Fachplanungen 
des Verkehrs und der Ver- und Entsorgung 
in der Regel in einem Raumordnungsver-
fahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden. 

Darüber hinaus haben Mecklenburg-Vor-
pommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt 
in ihren Raumordnungs- bzw. Landesent-
wicklungsprogrammen „Räume mit beson-
deren Aufgaben für Fremdenverkehr und 
Erholung" ausgewiesen und Ziele für eine 
der natürlichen Umwelt angemessene 
Fremdenverkehrsentwicklung verbindlich 
festgelegt. Die Umsetzung der in den Lan-
desentwicklungsprogrammen für die Frem-
denverkehrsentwicklung genannten Ziele 
in konkrete Maßnahmen und die Koordinie-
rung mit den übrigen Fachplanungen 
erfolgt durch Regionalpläne und fachli-
che Fremdenverkehrsentwicklungspläne. 
Diese Umsetzungsphase läuft jetzt an. 
Dabei müssen mehr denn je regionale Kon-
zepte zur Entwicklung des Fremdenver-
kehrs erarbeitet und mit Zielen und Maß-
nahmen der Landesentwicklung insgesamt 
koordiniert werden. 

12.9 Mittelfristige Perspektiven 
der Regionalpolitik 

In den kommenden Jahren werden vor 
allem die folgenden Rahmenbedingungen 
die Regionalpolitik im vereinten Deutsch-
land prägen: Die strukturpolitische Situa-
tion ist durch ein deutliches wirtschaftliches 
West-Ost-Gefälle gekennzeichnet. Dabei 
wird der finanzielle Spielraum für nationale 
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strukturpolitische Maßnahmen auf abseh-
bare Zeit begrenzt bleiben. Die EU wird sich 
auch künftig aktiv an der Regionalpolitik in 
Deutschland beteiligen. 

Hieraus ergibt sich, daß die anstehenden 
Aufgaben nur zu bewältigen sind, wenn die 
Förderung in den neuen Ländern auf hohem 
Niveau fortgesetzt wird. Gleichzeitig muß 
die Förderung noch wirksamer werden. 
Dies gilt zum einen für die neuen Länder, 
die bei der Förderung zunehmend sachliche 
und räumliche Schwerpunkte setzen. Aber 
auch in den alten Ländern müssen die Mittel 
stärker konzentriert werden. Die Gemein-
schaftsaufgabe soll auch in Zukunft einen 
wesentlichen Beitrag zur Lösung der regio-
nalen Strukturprobleme in den neuen und 
den alten Ländern leisten. 

Um die Effizienz der regionalen Wi rtschafts-
förderung und der Förderpolitik insgesamt 
zu erhöhen, sollte eine enge Abstimmung 
mit anderen raumwirksamen Politikberei-
chen erfolgen. Dabei sind auch die Erforder-
nisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 
Aus Sicht der Raumordnung besteht länger-
fristig regionaler Entwicklungsbedarf nicht 
nur in strukturschwachen Problemregionen, 
sondern auch in Verdichtungsräumen und 
Zentren, deren standörtliche Gegebenhei-
ten vergleichsweise gut sind und von denen 
besondere Entwicklungsimpulse zu erwar-
ten sind. Deren wirtschaftliche Leistungs-
kraft muß gestärkt werden, damit sie im 
europäischen Wettbewerb der verstädter-
ten Regionen bestehen können. Der Auf-
schwung Ost basiert auf beachtlichen 
Transferzahlungen des Westens. Deshalb ist 
darauf zu achten, daß die Leistungskraft der 
westlichen Länder auch in einem schwieri-
ger gewordenen wi rtschaftlichen Umfeld 
gesichert wird. 

Künftig besonderes Augenmerk ist darauf 
zu richten, daß das nationale Fördersystem 
und das EU-Fördersystem sinnvoll aufein-
ander abgestimmt werden. 

1 3 Arbeitsmarktpolitik 

13.1 Ausgangssituation 

Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik 
Deutschland, der im Berichtszeitraum ins-
gesamt gekennzeichnet ist durch eine 
Abnahme der Beschäftigung und eine Aus-
weitung der Arbeitslosigkeit, zeigt ein 
gespaltenes Bild, das die unterschiedliche 
wirtschaftliche Lage widerspiegelt (vgl. 
Kapitel 12). 

In den alten Ländern beendete die zuneh-
mende Konjunkturschwäche eine seit 1983 
anhaltende Phase des Beschäftigungs-
wachstums, die allein in den Jahren 1990/ 
1991 die Zahl der Erwerbstätigen um rund 

1,6 Mio. erhöhte und einen deutlichen 
Rückgang der Arbeitslosigkeit ermöglichte. 
Mit knapp 29 Mio. Erwerbstätigen sind nach 
ersten vorläufigen Schätzungen derzeit fast 
eine halbe Mio. Menschen weniger be-
schäftigt als im Vorjahr. Dabei wird die 
Beschäftigung in der gegenwärtigen kon-
junkturellen Lage erheblich durch das 
arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurz-
arbeit gestützt. Mitte Oktober 1993 erhiel-
ten in Westdeutschland fast 700 000 Arbeit-
nehmer Kurzarbeitergeld gegenüber rund 
110 000 Anfang 1991. 

Während im Verlauf des Jahres 1992 die 
Nachfrage nach Arbeitskräften mit zuneh-
mender Rezession erkennbar abnahm, stieg 
das Arbeitskräfteangebot durch Zuwande-
rung weiter an. Die Arbeitslosigkeit erhöhte 
sich deshalb von rund 1,7 Mio. Arbeitslosen 
im Jahresdurchschnitt 1991 auf rund 2,36 
Mio. Arbeitslose im Oktober 1993. 

Besonders betroffen von der nachlassenden 
wirtschaftlichen Dynamik sind die in der 
Vergangenheit eher begünstigten südli-
chen Regionen. Gemessen am Durchschnitt 
des westlichen Bundesgebietes stiegen seit 
1992 die Arbeitslosenzahlen überdurch-
schnittlich in Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz und Hessen, während sie in 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersach-
sen und NordrheinWestfalen nur unter-
durchschnittlich zunahmen. Nach wie vor 
sind jedoch die regionalen Disparitäten 
beträchtlich. Im Oktober 1993 lag die 
Arbeitslosenquote in Bremen mit rund 
13 v. H. doppelt so hoch wie in Bayern und 
in Baden-Württemberg mit Quoten um 
6 v. H. Noch deutlicher zeigen sich die 
regionalen Unterschiede auf Arbeitsamts-
bezirksebene. Hier reicht die Spanne der 
Arbeitslosenquoten derzeit von 4,0 v. H. in 
Freising/Bayern bis 14,2 v. H. in Duisburg/ 
Nordrhein-Westfalen oder 14,4 v. H. in Wil-
helmshaven/Niedersachsen. 

Der Arbeitsmarkt in den neuen Ländern ist 
geprägt durch den tiefgreifenden wirt-
schaftlichen Umbruch, in dessen Folge es zu 
einem drastischen Beschäftigungsabbau 
kam. Die Zahl der Erwerbstätigen ging von 
rund 9,9 Mio. 1989 auf rund 6,3 Mio. 1992 
zurück. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit 
sprunghaft angestiegen. Im Jahresdurch-
schnitt 1992 waren in den neuen Ländern 
rund 1,17 Mio. Menschen arbeitslos gemel-
det. In jüngster Zeit ist eine Stabilisierung 
der Arbeitslosenzahlen festzustellen. Der im 
Verhältnis zum Stellenabbau begrenzte 
Anstieg der Arbeitslosigkeit ist hauptsäch-
lich auf den Einsatz der aktiven Arbeits-
marktpolitik zurückzuführen. 

Vom Beschäftigungsabbau und dem An-
stieg der Arbeitslosigkeit sind alle neuen 
Länder gleichermaßen betroffen. Die höch-
ste Arbeitslosenquote weist im Oktober 
1993 mit knapp 18v. H. Sachsen-Anhalt auf, 
die niedrigsten Berlin (Ostteil) mit 13,1 v. H. 
oder Sachsen und Brandenburg mit 
15,4 v. H. Deutlich größere regionale Dispa-
ritäten zeigen sich wiederum auf Arbeits- 
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amtsbezirksebene. So weisen Altenburg/ 
Thüringen oder Dessau/Sachsen-Anhalt 
mit mehr als 21 v. H. im Oktober 1993 eine 
fast doppelt so hohe Arbeitslosenquote auf 
wie die Arbeitsamtsbezirke Dresden mit 
11,5 v. H. oder Potsdam mit 11,9 v. H. 

Die regionale Arbeitsmarktlage wird noch 
besser als durch die Arbeitslosenquote 
allein abgebildet durch die Gesamtquote 
der Arbeitnehmer, die von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind und derjenigen, die sich in 

Kurzarbeit, in Fortbildung und Umschu-
lung, in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
befinden oder von Vorruhestandsregelun-
gen Gebrauch machen. Auf der Ebene der 
Arbeitsamtsbezirke ist erkennbar, daß die 
Situation am ungünstigsten ist in einseitig 
landwirtschaftlich geprägten ländlichen Re-
gionen in Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg sowie in industriell geprägten 
Regionen des Südens der neuen Länder mit 
Monostrukturmerkmalen. 
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13.2 Förderungsschwerpunkte 
im Überblick 

Die aktive Arbeitsmarktpolitik unterstützt 
und flankiert den wirtschaftlichen Wandel 
und zielt global wie regional auf eine best-
mögliche Anpassung von Arbeitskräften 
und Arbeitsplätzen. Sie trägt zur Realisie-
rung eines hohen Beschäftigungsstandes 
und zu einer Verbesserung der Beschäfti-
gungsstruktur bei. Sie erhöht die berufliche 

Beweglichkeit der Erwerbstätigen und be-
kämpft dadurch sowohl Arbeitslosigkeit als 
auch einen Mangel an Arbeitskräften. Der 
Arbeitsmarktpolitik stehen hierfür eine 
Vielzahl aktiver Instrumente zur Verfü-
gung. 

In den neuen Ländern ist die Arbeitsmarkt-
politik in besonderer Weise gefordert, und 
zwar in einer weitaus größeren Dimension 
als bei der Bewältigung früherer Struktur-
krisen im alten Bundesgebiet. In der schwie- 
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Tabelle 13.1 Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Alte Neue Alte Neue 
Länder Länder Länder Länder 

Förderungsbereich 
1991 1992 

Mio. DM 

Berufliche Bildung (individuell und 
institutionell) 	 7 648,9 5 250,2 8 190,5 12 060,4 

Aktive Hilfen zur Eingliederung von 
Aussiedlern 1 ) 	 2 161,2 13,8 1 868,7 70,8 

Berufliche Rehabilitation (individuell 
und institutionell) 	 3 603,3 100,9 4 035,6 324,8 

Förderung der Arbeitsaufnahme 
(inkl. Überbrückungsgeld) 	 140,8 52,5 168,6 130,9 

Allgemeine Arbeitsbeschaffungs- 
maßnahmen 	 2 538,6 5 515,2 2 ) 2 510,6 10 783,6 2 ) 

Lohnkostenzuschüsse für ältere 
Arbeitnehmer 	 509,1 0,4 603,9 19,8 

Beschäftigungshilfen für 
Langzeitarbeitslose (Bund) 3 ) 
- Lohnkostenzuschüsse 	 403,0 4 ) - 335,6 55,4 
- Projektförderung 	 83,1 4 ) - 123,2 6,4 

Programm Weiterbilungs- 
einrichtungen Ost (Bund) 5 ) 	 - 197,1 - 96,8 

Modellprojekte zur Schaffung von 
Dauerarbeitsplätzen 6 ) 	 1,8 - 0,9 0,2 

VRG/Altersteilzeit 7 ) 	 285,2 - 152,6 - 

Altersübergangs-/Vorruhestandsgeld 8 ) - 8 374,0 - 14 448,5 

Kurzarbeitergeld (Krug) 	 478,8 10 005,9 949,9 2 652,5 

Ausgaben insgesamt 	 17 853,8 29 510,0 18 940,1 40 650,1 

1) Sprachförderung und Eingliederungsgeld während FuU- bzw. Reha-Maßnahmen; eigene Berechnun-
gen. 

2) Einschließlich Gemeinschaftswerk „Aufschung Ost" (1991: 2 439,9 Mio. DM; 1992: 3 000,0 Mio. DM). 
3) Befristige Arbeitsmarktprogramme des Bundes „Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose" 

(Lohnkostenzuschüsse) und „Maßnahmen für besonders beeinträchtige Langzeitarbeitslose und weitere 
schwerstvermittelbare Arbeitslose" (Projektförderung). 

4) Wegen fehlender Aufschlüsselung zwischen Ost und West werden die Ausgaben nur West zugerechnet. 
5) Institutionelles Förderprogramm des Bundes „Förderung der Einrichtung von Institutionen der beruflichen 

Weiterbildung in den neuen Bundesländern und dem Ostteil Berlins". 
6) Haushaltstitel „Förderung der Erprobung neuer Wege in der Arbeitsmarktpolitik" im Bundeshaushalt. 
7) Vorruhestandsgesetz (VRG) ausgelaufen am 31. 12. 1988, Altersteilzeitgesetz ausgelaufen am 31. 12. 1992; 

für beide weiterhin Zahlungen für Altförderfälle. 
8) Einschließlich Bundesmittel für Vorruhestandgeld (1991: 5 639,8 Mio. DM; 1992: 5 118,7 Mio. DM 

(vorläufig)). 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

rigen wirtschaftlichen Umbruchsituation 
hat sie zentrale Aufgaben übernommen. 
Zum einen hat sie die Aufgabe, den massi-
ven Beschäftigungsabbau sozialverträglich 
abzufedern. Zum andern leistet sie einen 
wesentlichen Beitrag bei der Bewältigung 
des Strukturwandels. Durch berufliche Bil-
dungsmaßnahmen erhalten die Arbeitneh-
mer die in einer modernen Wirtschaft und 
Verwaltung benötigten Qualifikationen, 
durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und Maßnahmen der produktiven Arbeits-
förderung-Ost nach dem neuen § 249h 
Arbeitsförderungsgesetz werden den an-
dernfalls arbeitslosen Arbeitnehmern nicht 
nur sinnvolle Beschäftigungsbrücken er-

möglicht, sondern es wird gleichzeitig auch 
aktiv mitgeholfen, die erforderliche wirt-
schaftsnahe Infrastruktur aufzubauen. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben wurde das in 
den alten Ländern bereits bewährte Instru-
mentarium des Arbeitsförderungsgesetzes 
ergänzt um Sonderregelungen für die 
neuen Länder, die der besonderen Situation 
Rechnung tragen. 

Für aktive Arbeitsmarktpolitik wurden ins-
gesamt 1991 rund 47,1 Mrd. DM aufgewen-
det. Hiervon entfielen auf die neuen Länder 
29,5 Mrd. DM und auf die alten Länder 
17,9 Mrd. DM. Im Jahr 1992 belief sich das 
Finanzvolumen für aktive Arbeitsmarktpo- 
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litik auf 59,1 Mrd. DM, davon 40,7 Mrd. DM 
für die neuen und 18,9 Mrd. DM für die alten 
Länder. Durch diesen Mitteleinsatz konnte 
in den neuen Ländern 1991 und 1992 
Arbeitslosigkeit für jeweils fast 2 Mio. Per-
sonen im Jahresdurchschnitt vermieden 
werden. Die Entlastungswirkung der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik in den alten Län-
dern betrug 1992 jahresdurchschnittlich 
rund 390 000 Personen nach 367 000 Perso-
nen im Vorjahr. 

Bei regionaler Betrachtung ist festzustellen, 
daß die Fördermittel für arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen schwerpunktmäßig in die 
Problemgebiete mit überdurchschnittlichen 
Arbeitslosenquoten geflossen sind. 

13.3 	Einsatz arbeitsmarkt

-

politischer Instrumente 

13.3.1 Kurzarbeitergeld 

In den neuen Ländern spielte das Kurzarbei-
tergeld in der ersten Phase des wirtschaftli-
chen Umbruchs eine besondere Rolle. 
Durch Sonderregelungen wurde der Be-
schäftigungsabbau zeitlich gestreckt. Die 
von der abrupt geänderten Nachfragesitua-
tion betroffenen Betriebe erhielten einen 
zeitlichen Spielraum zur Beschäftigungsan-
passung und für Entscheidungen über den 
zukünftigen Personalbestand. Bereits in den 
ersten zwei Monaten nach der Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion stieg die Zahl 
der Kurzarbeiter sprunghaft an. Im April 
1991 wurde mit etwas über 2 Mio. Kurzar- 
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beitern der Höchststand erreicht. Mit dem 
Auslaufen der Kurzarbeitergeld-Sonderre-
gelung zum 31. Dezember 1991 ging die 
Kurzarbeiterzahl wieder deutlich auf mitt-
lerweile 140 000 Kurzarbeiter zurück. 

In den alten Ländern wird gegenwärtig 
durch das Kurzarbeitergeld in erheblichem 
Umfang der konjunkturbedingte Beschäfti-
gungseinbruch abgefedert. Den betroffe-
nen Mitarbeitern bleiben die Arbeitsplätze, 
den Betrieben die eingearbeiteten Arbeits-
kräfte für die Zeit nach Überwindung der 
konjunkturellen Krise erhalten. Im Oktober 
1993 erhielten rund 700 000 Arbeitnehmer 
Kurzarbeitergeld. 

13.3.2 Berufliche Bildung 

Technologische Innovationen und verän-
derte Bedarfsstrukturen machen eine per-
manente Anpassung der Beschäftigungs-
struktur sowie der Qualifikation der Be-
schäftigten an neue berufliche Bedingun-
gen notwendig. Vor allem in den neuen 
Ländern erfordert der wirtschaftliche Um-
bruch eine Anpassung der beruflichen Qua-
lifikationen an die Erfordernisse der Markt-
wirtschaft. 

Bereits in den alten Ländern zählte die 
Förderung der beruflichen Bildung zu den 
Hauptinstrumenten der aktiven Arbeits-
marktpolitik. Sie ist besonders für die 
Anpassung der Arbeitskräfte an technologi-
sche und strukturelle Veränderungen ge-
eignet, d. h. zum Abbau struktureller Dis-
krepanzen. Sie gilt damit als ein erfolgver-
sprechender Weg, der aus der Arbeitslosig-
keit herausführt. Die Förderung der berufli-
chen Weiterbildung hat deshalb auch in den 
neuen Ländern rasch einen hohen Stand 
erreicht. Fortbildung und Umschulung ha-
ben darüber hinaus in erheblichem Umfang 
den Arbeitsmarkt in den neuen Ländern 
entlastet. 

Seit 1990 traten in den neuen Ländern über 
2 Mio. Teilnehmer in Maßnahmen der Fo rt

-bildung und Umschulung ein. Im Jahres-
durchschnitt 1991 befanden sich 280 000 
Teilnehmer in beruflichen Bildungsmaß-
nahmen. 1992 wurden 491 000 Personen 
jahresdurchschnittlich in beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen gefördert. 

In den alten Ländern betrug die Teilneh-
merzahl für 1992 372 000 Personen nach 
364 000 im Vorjahr. 

Die Aufwendungen der Bundesanstalt für 
Arbeit für die berufliche Bildung (einschl. 
institutioneller Förderung und Förderung 
der beruflichen Ausbildung) betrugen für 
die neuen Länder 1991 5,25 Mrd. DM und 
1992 12 Mrd. DM, einschließlich der alten 
Länder waren es 1991 13 Mrd. DM und 
1992 über 20 Mrd. DM. 

13.3.3 Arbeitsbeschaffungs
- maßnahmen 

In den neuen Ländern kam der Förderung 
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von 
Anfang an bei der Überbrückung des 
Beschäftigungseinbruchs eine herausra-
gende Bedeutung zu. Im Hinblick auf die 
besonderen Gegebenheiten - Umfang und 
Struktur des Beschäftigungsrückgangs bzw. 
der Arbeitslosigkeit, Defizite im Infrastruk-
tur- und Umweltbereich sowie bei den son-
stigen im öffentlichen Interesse liegenden 
Arbeiten - werden Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen dort  vorübergehend zu günsti-
geren Bedingungen gefördert. Die wichtig-
sten Sonderregelungen der Förderung in 
den neuen Ländern sind der leichtere 
Zugang zum 100 v. H.-Lohnkostenzuschuß 
sowie in den Jahren 1991 und 1992 die 
Möglichkeit der Gewährung von Sachko-
stenzuschüssen aus Mitteln des Gemein-
schaftswerks Aufschwung Ost. Für Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen wurden ein-
schließlich der Mittel aus dem Gemein-
schaftswerk Aufschwung Ost allein in den 
neuen Ländern 5,5 Mrd. DM 1991 und 
10,8 Mrd. DM 1992 ausgegeben. Damit 
konnten zeitweilig bis zu 405 000 Beschäf-
tigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
gefördert werden. In den alten Ländern 
waren 1992 mit einem Fördervolumen von 
rund 2,5 Mrd. DM jahresdurchschnittlich 
etwa 78 000 Arbeitnehmer in Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen beschäftigt. 

13.3.4 Arbeitsförderungs-
instrument Ost 

Mit dem am 1. Januar 1993 in Kraft getrete-
nen neuen Arbeitsförderungsinstrument 
Ost nach § 249h Arbeitsförderungsgesetz 
wurde der Bundesanstalt für Arbeit zeitlich 
befristet die Möglichkeit eröffnet, in den 
neuen Ländern die Beschäftigung von sonst 
Arbeitslosen in Projekten der Umweltsanie-
rung, sozialen Diensten und der Jugendhilfe 
durch einen pauschalierten Zuschuß zu den 
Lohnkosten in Höhe des ersparten Arbeits-
losengeldes bzw. der ersparten Arbeitslo-
senhilfe zu fördern. Die Bundesanstalt kann 
damit Haushaltsmittel, die andernfalls für 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
ausgegeben werden müßten, für die pro-
duktive Beschäftigung der Zielgruppen ein-
setzen. Für dieses neue Arbeitsförderungs-
instrument stehen 1993 770 Mio. DM zur 
Verfügung. 

13.3.5 Vorruhestandsregelungen 

Eine besonders spürbare Entlastung des 
Arbeitsmarktes in den neuen Ländern 
konnte mit Hilfe der Vorruhestandsregelun-
gen „Vorruhestandsgeld" und „Altersüber-
gangsgeld" erzielt werden. Durch diese 
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Regelungen erhielten ältere arbeitslose Per-
sonen die Möglichkeit, vorzeitig aus dem 
Erwerbsleben auszuscheiden. Da die Inte-
gration älterer Arbeitnehmer unter ange-
spannten Arbeitsbedingungen erfahrungs-
gemäß besonders schwierig ist, wird dieser 
Personenkreis vor lang anhaltender Ar-
beitslosigkeit bewahrt . Indirekt wird die 
Beschäftigung jüngerer Arbeitnehmer gesi-
chert. 

Das Vorruhestandsgeld haben über 382 000 
Arbeitnehmer in Anspruch genommen. Im 
Oktober 1993 bezogen noch rund 185 000 
Personen diese Leistung. Altersübergangs-
geld erhielten im Oktober 1993 rund 
632 000 Personen, so daß im Oktober 1993 
allein durch diese beiden Regelungen 
Arbeitslosigkeit von fast 820 000 Personen 
verhindert wurde. Für Vorruhestandsgeld 
und Altersübergangsgeld wurden in den 
Jahren 1991 und 1992 insgesamt 22,8 Mrd. 
DM aufgewendet. 

13.3.6 Sonderprogramm 
„Beschäftigungshilfen 
für Langzeitarbeitslose" 

Mit Hilfe des seit Mitte 1989 laufenden 
Sonderprogramms des Bundes „Aktion Be-
schäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose" 
wird durch Lohnkostenzuschüsse für ein 
Jahr die gezielte berufliche Wiedereinglie-
derung von Langzeitarbeitslosen gefördert. 
Das mehrmals verlängerte und finanziell 
aufgestockte Programm ist mit einem För-
dervolumen von 2,15 Mrd. DM ausgestattet. 
Bis Ende Oktober 1993 konnten mit Unter-
stützung der Beschäftigungshilfen über 
113 000 Langzeitarbeitslose in unbefristete 
Beschäftigungsverhältnisse vermittelt wer-
den, davon zuletzt auch rund 16 000 in den 
neuen Ländern. 

13.3.7 Sonderprogramm 
„Maßnahmen für besonders 
beeinträchtigte 
Langzeitarbeitslose und 
weitere schwerst-
vermittelbare Arbeitslose" 

Mit dem zum 1. Juli 1989 von der Bundes-
regierung eingesetzten Sonderprogramm 
werden Maßnahmeträger mit Investitions-
kostenzuschüssen und Zuschüssen zum 
Betriebsmittelaufwand sowie für Anlei-
tungs- und Betreuungspersonal gefördert, 
die schwerstvermittelbare Arbeitslose be-
schäftigen, beruflich qualifizieren und so-
zial betreuen. Das Programm wurde mehr-
mals verlängert und auf inzwischen 790 
Mio. DM aufgestockt. Bis Ende September 
1993 konnten 1 300 Anträge mit einem 
Mittelvolumen von 482 Mio. DM bewilligt 

werden. Damit haben bislang über 41 000 
schwerstvermittelbare Arbeitslose an dem 
Programm partizipiert. 

13.4 Aufbau eines regionalen 
Netzes von 
Weiterbildungsstätten 
und Einrichtungen 
der beruflichen Eingliederung 
Behinderter 

Wichtige Voraussetzung für die erforderli-
che Qualifizierungsoffensive in den neuen 
Ländern war die schnelle Verfügbarkeit 
einer großen Zahl von Einrichtungen der 
beruflichen Weiterbildung. Bereits vor der 
staatlichen Einheit wurde deshalb von der 
Bundesregierung ein Sonderprogramm zur 
Förderung von Modelleinrichtungen der 
beruflichen Weiterbildung aufgelegt. Mit 
über 400 Mio. DM wurde der Aufbau eines 
Netzwerks von hochwertigen beruflichen 
Weiterbildungseinrichtungen gefördert, die 
den in Westdeutschland üblichen Qualitäts-
standard der Weiterbildung gewährleisten. 
In 269 Einrichtungen mit Modellcharakter 
sind durch dieses Sonderprogramm seit 
1990 in allen neuen Ländern insgesamt rund 
40 000 hochwertige Weiterbildungsplätze 
entstanden. 

Zusätzlich werden im Rahmen der institutio-
nellen Förderung nach dem Arbeitsförde-
rungsgesetz Weiterbildungseinrichtungen 
gefördert. 1992 wurden hierfür 73,7 
Mio. DM neu bewilligt, davon 64,6 Mio. DM 
für die neuen Länder. Die Zuwendungen 
wurden vorrangig für die qualitative Ver-
besserung von rund 14 400 Schulungsplät-
zen eingesetzt. 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im gesamten Bundesgebiet erfor-
dert auch hinsichtlich der beruflichen Ein-
gliederung Behinderter in den neuen Län-
dern ein mit den alten Ländern vergleichba-
res Niveau. Deshalb werden in allen neuen 
Ländern auch Einrichtungen der berufli-
chen Eingliederung Behinderter aufgebaut, 
und zwar Berufsförderungswerke, Berufs-
bildungswerke und Werkstätten für Behin-
derte, die in Qualität und Angebotsdichte 
den in den alten Ländern bestehenden Ein-
richtungen entsprechen. Vorgesehen sind 
sieben Berufsförderungswerke für die be-
rufliche Umschulung behinderter Erwach-
sener mit rund 2 500 Umschulungsplätzen 
an den Standorten Stralsund, Mühlenbeck, 
Staßfurt, Seelingstädt, Dresden und Leipzig, 
acht Berufsbildungswerke für die Erstaus-
bildung jugendlicher Behinderter mit rund 
1 800 Ausbildungsplätzen an den Stand-
orten Greifswald, Potsdam, Stendal, Hett-
stadt, Gera, Dresden, Chemnitz und Leipzig 
sowie eine bedarfsgerechte Anzahl von 
Werkstätten für Schwerbehinderte. Im 
Durchschnitt sollen die Berufsförderungs- 
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werke jeweils 400 Umschulungsplätze, die 
Berufsbildungswerke 250 Erstausbildungs-
plätze anbieten. Neben der Umschulung 
und Ausbildung in modernen, arbeitsmarkt-
orientierten Berufen werden pro Einrich-
tung etwa 100-150 hochqualifizierte Dau-
erarbeitsplätze für Lehr- und Betreuungs-
personal geschaffen. 

Inzwischen sind bereits sämtliche Berufsbil-
dungs- und Berufsförderungswerke - zum 
Teil in Provisorien - in Betrieb genommen 
worden. 

Im Bereich der Werkstätten für Behinderte 
wird gegenwärtig davon ausgegangen, daß 
rund 30 000 Werkstattplätze neu geschaf-
fen, modernisiert und angemessen ausge-
stattet werden müssen. 

13.5 Mittelfristige Perspektiven 
auf dem Arbeitsmarkt 

Die zukünftige Situation auf dem Arbeits-
markt in den alten Ländern hängt entschei-
dend von der weiteren konjunkturellen Ent-
wicklung ab. Eine Entspannung auf dem 
Arbeitsmarkt kann nur bei einem wi rt

-schaftlichen Aufschwung erwartet werden, 
der an die Wachstumsraten der Jahre 1989 
bis 1991 anknüpft. Dabei ist zu berücksich-
tigen, daß in den nächsten Jahren das 
Erwerbspersonenpotential weiter zuneh-
men dürfte. Für 1993 und 1994 muß noch mit 
einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit 
gerechnet werden. 

In den neuen Ländern mehren sich die 
Anzeichen, daß der Beschäftigungsabbau 
deutlich an Dynamik abgenommen hat und 
eine gewisse Stabilisierung der Beschäfti-
gung eintritt. Trotz der allgemein sehr ange-
spannten Situation auf dem Arbeitsmarkt 
kommt der Strukturwandel in den neuen 
Ländern auch im Bereich der Beschäftigung 
voran. Allmählich tragen die Kräfte des 
Neuaufbaus, was sich bereits in einzelnen 
Wirtschaftszweigen wie dem Baugewerbe 
und einzelnen Sparten des Dienstleistungs-
gewerbes positiv abzeichnet. 

Die wirtschaftlichen Wachstumskräfte in 
den neuen Ländern sind jedoch längst noch 
nicht selbsttragend. Außerdem könnte eine 
länger anhaltende rezessive Tendenz im 
Westen zu einer Behinderung des Auf-
schwungs im Osten führen. Die aktuelle 
Finanzsituation der Bundesanstalt für Ar-
beit und die Notwendigkeit der finanzpoli-
tischen Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte machen darüber hinaus eine ver-
tretbare Rückführung des außergewöhnlich 
hohen Einsatzes der Arbeitsmarktpolitik 
erforderlich. Die Arbeitsmarktentlastung 
durch die aktive Arbeitsmarktpolitik wird 
künftig niedriger anzusetzen sein. Mittelfri-
stig dürfte bei leicht sinkenden Arbeitslo-
senzahlen eine deutliche Entspannung auf 
dem ostdeutschen Arbeitsmarkt noch nicht 
zu erwarten sein. 

14  Land- und 
Forstwirtschaft 

14.1 Strukturwandel 
in der Landwirtschaft 

Der Wettbewerb auf den nationalen und 
internationalen Agrarmärkten, die Herstel-
lung der staatlichen Einheit Deutschlands, 
die Reform der EU-Agrarpolitik sowie der 
Ablauf der Verhandlungen im Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT) ha-
ben den Strukturwandel der Landwirtschaft 
in den letzten Jahren geprägt und werden 
die künftige Entwicklung auch weiterhin 
beeinflussen. 

In den neuen Ländern vollzog sich nach der 
staatlichen Einheit eine gewaltige Umstruk-
turierung der Landwirtschaft. Neben zahl-
reichen Einzelunternehmen (sogenannte 
Wiedereinrichter) entstanden Personenge-
sellschaften, eingetragene Genossenschaf-
ten und Kapitalgesellschaften, in denen 
mehrere Landwirte kooperativ den größten 
Teil der Flächen und Viehbestände in den 
neuen Ländern bewi rtschaften. Diese Be-
triebe erreichen bisher im früheren Bundes-
gebiet nicht gekannte Bet riebsgrößen. 

Im Zuge des Übergangs von einer auf 
Selbstversorgung ausgerichteten Planwirt-
schaft zur Marktwirtschaft erfolgte ein enor-
mer Produktionsrückgang insbesondere im 
tierischen Bereich und damit verbunden ein 
nachhaltiger Abbau des überhöhten Ar-
beitskräftebesatzes in der Pflanzen- und 
Tierproduktion sowie bei den der Landwirt-
schaft vor- und nachgelagerten Bereichen. 
Gleichzeitig änderten sich die Anbau- und 
Produktionsstrukturen. Flächen fielen aus 
der Produktion, Tierbestände wurden in 
erheblichem Umfang abgebaut, Futterflä-
chen wurden frei für den Marktfruchtanbau, 
und die Nutzung spezifischer Standortfak-
toren gewann an Bedeutung. In den neuen 
Ländern waren im April 1992 noch 208 000 
Personen - gegenüber 850 000 Beschäftig-
ten 1989 - in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. 

Die im Umstrukturierungs- und Anpas-
sungsprozeß in den neuen Ländern notwen-
dige Konzentration der landwirtschaftli-
chen Betriebe auf ihre eigentlichen Funktio-
nen stellt zugleich die Dörfer vor erhebliche 
raumordnerische Probleme. Durch die ehe-
maligen Landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaften (LPG) wurden wichtige 
Investitionen und Tätigkeiten in infrastruk-
turellen, sozialen und kulturellen Bereichen 
der ländlichen Gemeinden wahrgenom-
men. Mit dem Wegfall dieser finanziellen 
und personellen Ressourcen erfolgten Stö-
rungen dörflicher Strukturen. Sie sind mit 
erheblichen wirtschaftlichen, demographi-
schen, infrastrukturellen und sozialen Aus-
wirkungen auf die peripher gelegenen 
ländlichen Räume verbunden. 
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Agrarstruktureller Wandel 

Im früheren Bundesgebiet sinkt infolge des 
strukturellen Anpassungsprozesses auch 
die Zahl der Beschäftigten in der Landwirt-
schaft. Im April 1992 waren do rt  knapp 1,7 
Mio. Menschen beschäftigt, 3,1 v. H. weni-
ger als 1991. Diese Entwicklung in der 
Landwirtschaft der alten Länder ist verbun-
den mit einer Zunahme der durchschnittli-
chen Flächenausstattung sowie mit einem 
weiteren Anstieg des Anteils der Nebener-
werbsbetriebe: 1992 wurden 57,2 v. H. der 
Betriebe im Haupterwerb (1982: 59,8 v. H.) 
und 42,8 v. H. im Nebenerwerb (1982: 
40,2 v. H.) bewirtschaftet. 

In der Agrarstruktur der neuen Länder voll-
zieht sich insgesamt sowohl für die Anbau-
strukturen als auch für die Tierbestände 
eine teilweise gegenläufige Entwicklung. 
Die Zahl der Unternehmen nimmt durch 
Neugründungen und Unternehmensteilun

- gen zu, die durchschnittlichen Tierbe-
standsgrößen sinken. 

Aufgrund der unverände rten Überschußsi-
tuation in den wichtigsten Produktionsbe-
reichen ist die EU-Agrarreform auf Markt-
preissenkungen mit Ausgleichszahlungen 
und weitere Stillegung landwirtschaftlicher 
Flächen sowie auf extensivere Bewirtschaf-
tungsformen gerichtet. 

Zukünftig ist mit einer weiteren Abnahme 
landwirtschaftlich genutzter Flächen zu 
rechnen. Die Umwidmung landwirtschaft-
lich genutzter Flächen in Siedlungs- und 
Verkehrsflächen wird dabei durch den 
erhöhten Nachholbedarf in einem stärkeren 
Umfang in den neuen Ländern zur Wirkung 
kommen. Im Durchschnitt der alten Länder 
betrug im Jahre 1992 gegenüber 1991 der 
Rückgang landwirtschaftlich genutzter Flä- 
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Raumordnerische Perspektive 

chen nur 0,1 v. H. Anders dagegen in den 
neuen Ländern, wo er bei durchschnittlich 
3,2 v. H. lag. Die Abnahme der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche vollzieht sich - 
insbesondere in den neuen Ländern - sehr 
differenziert . Die größte Abnahme zeigt sich 
in Sachsen-Anhalt mit 6,8 v. H. Trotz des 
auch weiterhin zu erwartenden Rückgangs 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche ist 
vor allem aus raumordnerischer Sicht nicht 
zu übersehen, daß die Landwirtschaft mit 
über 50 v. H. die bei weitem dominierende 
Flächennutzung ist und bleibt. Betrachtet 
man sie zusammen mit der Forstwirtschaft, 
so entfallen auf diese beiden Bodennutzun-
gen in etwa 80 v. H. der gesamten Fläche. 

Die Landwirtschaft prägt aber nicht nur 
weite Teile des Landschaftsbildes, sie ist 
einschließlich der vor- und nachgelagerten 
Bereiche auch weiterhin ein nicht zu ver

-
nachlässigender Wirtschaftsfaktor für be-
stimmte ländlich geprägte Regionen. Wenn 
auch der Anteil der Land-, Forstwirtschaft 
und Fischerei an der Wertschöpfung der 
Volkswirtschaft nur noch 0,9 v. H. im Jahr 
1992 betrug, so liegt er doch in einzelnen 
Regionen weit darüber. 

Der Stellenwert der Landwirtschaft liegt aus 
raumordnungspolitischer Sicht in ihrem 
Beitrag 

- zur Aufrechterhaltung einer tragfähigen 
Siedlungs- und Beschäftigungsstruktur in 
ländlichen Räumen; 

- zur Gestaltung der Freiräume in den Ver-
dichtungsräumen und ihren Randgebie-
ten; 

- zum Erhalt und zur weiteren Entwicklung 
der Kultur- und Erholungslandschaft mit 
vielfältigen Formen einer umweltverträg- 
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Regionale Unterschiede 
des Strukturwandels 

lichen Bodennutzung und damit Siche-
rung der Biotop- und Artenvielfalt; 

- als Nahrungsmittelproduzent zur regio-
nalen Marktversorgung, damit zur Ver-
ringerung des überregionalen Verkehrs-
aufkommens. 

14.2 Räumliche Aspekte 
des Strukturwandels 
in der Landwirtschaft 

Der gering verdichtete ländliche Raum ist 
keine einheitliche Raumkategorie (vgl. Ka-
pitel 3.4), und der Strukturwandel in und 
außerhalb der Landwirtschaft beeinflußt 
regional sehr unterschiedlich die wirtschaft-
liche, demographische, infrastrukturelle 
und soziokulturelle Entwicklung in den ver-
schiedenen Teilräumen. Gering verdichtete 
ländliche Räume in der Nähe von Verdich-
tungsräumen sind im Regelfall mit anderen 
Problemen konfrontiert als die peripher 
gelegenen ländlichen Räume. Folglich un-
terscheiden sie sich auch in ihren Möglich-
keiten, den notwendigen Strukturwandel 
im Agrarsektor zu bewältigen. Landwirt-
schaftliche Betriebe in der Nähe von großen 
Verdichtungsräumen haben wegen ihrer 
günstigen Standortsituation bessere Ver-
marktungschancen und eher die Möglich-
keit zum landwirtschaftlichen Zuverdienst. 
In diesen Räumen bietet auch der außer-
landwirtschaftliche Arbeitsmarkt günstige 
Chancen. Das Interesse der Raumordnung 
richtet sich deshalb bei der Betrachtung des 
ländlichen Raumes vorrangig auf den land-
wirtschaftlichen Strukturwandel und die zu 
lösenden Probleme in solchen peripher 
gelegenen ländlichen Räumen, die durch 
Lageungunst, durch eine unzureichende 
Infrastruktur und wenige wirtschaftli-
che Kristallisationspunkte gekennzeichnet 
sind. 

Eine ausgeprägte raumstrukturelle Sonder-
situation und damit spezielle Probleme des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft sind 
in den peripheren ländlichen Räumen im 
Norden und Nordosten der neuen Länder zu 
beobachten. Das bet rifft z. B. die geringe 
Bevölkerungsdichte, das geringe Angebot 
an außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplät-
zen und die somit geringe Tragfähigkeit 
notwendiger Infrastruktureinrichtungen. 
Der Aufbau eines funktionsfähigen Zen-
trale-Orte-Systems ist dadurch erheblich 
erschwert. 

14.3 Flächenstillegungen 
und Extensivierungen 

Flächenstillegungen sind ein mögliches 
Mittel, um landwirtschaftliche Angebots-
mengen zu senken. Dieses Ziel wird auch 
durch die Förderung der Extensivierung 
landwirtschaftlicher Erzeugung erreicht. 

Beide Maßnahmen haben zum Teil erhebli-
che umweltentlastende und den natürlichen 
Lebensraum schützende Wirkungen. 

1992/93 wurden im Bundesgebiet im Rah-
men des fünfjährigen Flächenstillegungs-
programmes 415 413 ha stillgelegt. Das ent-
spricht rund 3,6 v. H. der deutschen Acker-
fläche. Regionale Schwerpunkte lagen in 
den Ländern Niedersachsen, Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein

-

Westfalen und Sachsen-Anhalt. 

Die bisherigen, freiwilligen Stillegungs-
programme laufen jedoch aus. An ihre Stelle 
tritt die konjunkturelle Flächenstillegung 
im Rahmen der EU-Agrarreform. Sie ist 
quasi-obligatorisch, da nur die Landwirte 
Anspruch auf Ausgleichszahlungen für die 
Preissenkungen im Zusammenhang mit der 
Reform haben, die 15 v. H. ihrer Flächen 
stillegen. Ausgenommen sind Kleinerzeu-
ger unter 16 ha; dies sind immerhin über 
80 v. H. der Betriebe, die zusammen mehr 
als 40 v. H. der Anbaufläche im früheren 
Bundesgebiet bewi rtschaften. 

In den kommenden Jahren wird der Flä-
chenstillegungssatz anhand der Marktent-
wicklung überprüft und ggf. neu festgelegt, 
wenn sich die Reduzierung der Überschüsse 
als nicht ausreichend erweisen sollte. Im 
Rahmen der flankierenden Maßnahmen zur 
EU-Agrarreform werden den Landwirten 
außerdem gezielt Maßnahmen zur Förde-
rung von umweltgerechten und den natürli-
chen Lebensraum schützenden landwirt-
schaftlichen Produktionsverfahren angebo-
ten. Gleichzeitig wird verstärkt versucht, 
den Landwirten Anreize zu bieten, Produk-
tionsalternativen zu nutzen: Neben der Auf-
forstung sind hier vor allem die nachwach-
senden Rohstoffe zu nennen. 

Von Extensivierungsmaßnahmen sind 
1992/93 457 110 ha betroffen. Auf 95 v. H. 
dieser Fläche werden keine chemisch-syn-
thetischen Produktionsmittel mehr ange-
wendet. 

Ab Herbst 1993 bieten einige Länder Exten-
sivierungsmaßnahmen auf der Grundlage 
der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 für 
umweltgerechte und den natürlichen Le-
bensraum schützende landwirtschaftliche 
Produktionsverfahren an. 

14.4 Nachwachsende Rohstoffe 

Für die Agrarpolitik kommt bei den men-
genreduzierenden Maßnahmen neben der 
Flächenstillegung, Extensivierung und Auf-
forstung der Erzeugung nachwachsender 
Rohstoffe für den Nichtnahrungsbereich 
zunehmende Bedeutung zu. Weitere wich-
tige Ziele sind die Entlastung der Umwelt 
und die Verbreiterung der Rohstoffbasis 
(Ressourcenschonung) für Industrie und 
Gewerbe. Um den im Bereich nachwach- 
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Tabelle 14.1 Fünfjährige Flächenstillegungen 

Stillgelegte Fläche Anteil an 

Land AF) Anzahl der 
1992/93 Betriebe 3) 

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1 ) v. H. 

Schleswig- 
Holstein 	 17 090 19 602 25 236 28 161 27 543 4,8 1 792 
Hamburg 	 332 349 424 857 857 13,3 62 
Niedersachsen 	. 	 51 362 64 241 81 184 97 587 95 975 5,5 9 242 
Bremen 	 13 16 19 57 57 2,9 8 
Nordrhein - 
Westfalen 	 17 916 21 834 306 753 8 638 37 349 3,4 4 605 
Hessen 	 13 245 19 275 28 770 41 170 40 658 8,0 8 689 
Rheinland-Pfalz 	. 10 683 14 734 22 049 29 750 29 611 7,1 4 333 
Baden- 
Württemberg 	 24 586 29 609 37 734 45 246 44 023 5,3 8 605 
Bayern 	 31 417 48 676 71 872 82 499 90 955 3,9 15 453 
Saarland 	 720 952 1102 1 428 1 428 3,7 139 
Berlin (gesamt) . . - - - - - - - 
Brandenburg 	 42 821 20 040 2,0 589 
Mecklenburg- 
Vorpommern 4 ) 	 
Sachsen 	 12 045 3 596 0,5 352 
Sachsen-Anhalt 	 47 256 31 384 3,3 992 
Thüringen 	 15 260 1 937 0,3 147 

Bundesgebiet 	 167 364 219 288 299 065 482 775 415 413 3,6 55 008 

1) Differenz zum Vorjahr durch Kündigungen 1992/93 
2) Anteil der stillgelegten Fläche 1992/93 an der Ackerfläche (1991) 
3) Anzahl der an der fünfjährigen Flächenstillegung teilnehmenden Betriebe. Stand: 1991/92; außer 

Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Thüringen: 1992/93 
4) Die Maßnahme wurde in Mecklenburg-Vorpommern nicht angeboten (Ausnahmeantrag) 

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

sende Rohstoffe anstehenden Aufgaben 
gerecht zu werden, wurde im Oktober 1993 
die Fachagentur „Nachwachsende Roh-
stoffe" in Güstrow gegründet. Wesentliche 
Arbeitsschwerpunkte dieser neuen Einrich-
tung werden sein: 

- Produktionslinien von der Erzeugung bis 
zur Verwendung einschließlich Entsor-
gung von nachwachsenden Rohstoffen zu 
prüfen, zu konzipieren, zu begleiten und 
bis zur Anwendungsreife zu unterstüt-
zen; 

- Fachinformationen zu sammeln und auf-
zubereiten; 

- Bund und Länder sowie Industrie und 
Landwirtschaft auf dem Gebiet der nach-
wachsenden Rohstoffe zu beraten und 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. 

Nachwachsende Rohstoffe werden wirt-
schaftlich zunehmend an Bedeutung gewin-
nen, wenn national und EU-weit eine Ver-
besserung der Rahmenbedingungen - z. B. 
durch Verteuerung fossiler Energieträger 
über die Einführung einer CO 2 -Energie-
steuer und die Förderung der Markteinfüh-
rung nachwachsender Rohstoffe - herbeige-
führt wird. 

14.5 Förderschwerpunkte 
Landwirtschaft 

Der notwendige Wandel der Agrarstruktur 
wird durch Maßnahmen der Europäischen 
Union, des Bundes und der Länder unter-
stützt. 

14.5.1 Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung 
der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" 

Seit dem 1. Januar 1973 werden in einem 
jährlich aufzustellenden Rahmenplan die 
von Bund und Ländern gemeinsam erar-
beiteten Rahmengrundsätze für die agrar-
strukturelle Förderung (Fördertatbestände, 
-voraussetzungen und -einschränkungen) 
sowie die verfügbaren Fördermittel ausge-
wiesen. 

Die Bereitstellung der Finanzmittel durch 
Bund und Länder erfolgt grundsätzlich im 
Verhältnis 60 : 40. Bei Maßnahmen des 
Küstenschutzes und der Abwicklung von 
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Tabelle 14.2 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes", Entwicklung der Mittelansätze 

Land 1989 1990 Mio. DM 1992 1993 
1993 

v. H. 

Schleswig-Holstein 216 219 215 212 206 4,7 
Hamburg 	 20 21 24 25 27 0,6 
Niedersachsen 	 534 533 533 525 507 11,7 
Bremen 	 11 11 11 11 12 0,3 
Nordrhein - 
Westfalen 	 250 250 250 246 237 5,5 
Hessen 	 172 172 172 169 163 3,8 
Rheinland-Pfalz 	 200 200 200 197 190 4,4 
Baden- 
Württemberg 	 373 372 372 366 354 8,1 
Bayern 	 701 700 699 689 665 15,3 
Saarland 	 26 26 26 25 24 0,6 
Berlin (Westteil) 	 5 5 2 2 2 - 

Alte Länder 	 2 510 2 509 2 501 2 469 2 386 54,9 

Berlin (Ostteil) 	 8 3 0,1 
Brandenburg 	 252 469 505 11,6 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 246 437 459 10,6 
Sachsen 	 195 307 334 7,7 
Sachsen-Anhalt 	 207 316 346 7,9 
Thüringen 	 178 293 316 7,3 

Neue Länder 	 1 077 1 830 1 964 45,1 

Bundesgebiet 	 2 510 2 509 3 579 4 299 4 350 100,0 

Entwicklung der Mittelansätze (Rahmenplan) 1989-1993 der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (Bundes- und Landesmittel insgesamt) 

Aufgrund teilweise unterschiedlicher statistischer Grundlagen können sich bei Quervergleichen verschie-
dener Tabellen Abweichungen ergeben. 

Quelle: Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, 1993, S. 12 

Maßnahmen zur Anpassung an die Markt-
entwicklung beträgt der Bundesanteil 
70 v. H. 
In den 20 Jahren seit Bestehen dieser 
gemeinschaftlichen Rahmenplanung von 
Bund und Ländern haben sich die Schwer-
punkte der Förderung wesentlich verscho-
ben. Standen zunächst Maßnahmen zur 
Verbesserung der Agrarstruktur im überbe-
trieblichen Bereich im Vordergrund (z. B. 
Flurbereinigung), so rückten in der jüngsten 
Vergangenheit der EU-weite Abbau von 
Überschüssen und die Erhaltung der Wett-
bewerbsfähigkeit durch die einzelbetriebli-
che Förderung in den Mittelpunkt agrarpo-
litischer Bemühungen (z. B. Ausgleichszu-
lage). Dabei fanden zunehmend auch öko-
logische Kriterien Eingang. 

Agrarstrukturelle Vorplanung, Flurbereini-
gung und Dorferneuerung sind unter verän-
derten altrar- und umweltpolitischen Rah-
menbedingungen nach wie vor bewährte 
Instrumente für die Erhaltung, Gestaltung 
und Entwicklung der ländlichen Räume. 

Seit 1991 wurden auch die neuen Länder in 
die Agrarstrukturförderung der Gemein-
schaftsaufgabe einbezogen. Mit zahlrei-
chen Sonder- und Übergangsbestimmun-
gen wurde dabei den Erfordernissen beim 
Übergang von der kollektivierten, zentralen 
Planwirtschaft zu einer vielfältig struktu-
rierten, leistungsfähigen und im Binnen-
markt wettbewerbsfähigen Landwirtschaft 
Rechnung getragen. 

Aus einem Vergleich der sachlichen 
Schwerpunktsetzung in den alten und 
neuen Ländern für das Jahr 1991 lassen sich 
die unterschiedlichen Verhältnisse der 
agrarstrukturellen Ausgangslage ableiten. 

In Anbetracht der durch die Beschlüsse zur 
Reform der gemeinsamen Agrarpolitik er-
forderlichen Überprüfung und Neuausrich-
tung der Gemeinschaftsaufgabe ab 1994 
und der Notwendigkeit, die einzelnen För-
derungsgrundsätze übersichtlicher zu ge-
stalten, wurden 1993 die Förderungsgrund-
sätze im wesentlichen unverändert belas-
sen. 
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Tabelle 14.3 Gemeinschaftsaufgabe: „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", 
Struktur des Mitteleinsatzes 1992 

Ist-Ausgaben 

davon 

Land Mittel 
agrar

-

strukturelle wasserwirt

-

schaftliche einzel- Verbesserung forstwirt- insgesamt Vorplanung, 
Flurbereim und kultur- betriebliche der Markt- Küstenschutz schaftliche weitere Maß

-

nahmen i) 
gung, Dorf bautechnische Förderung Struktur Maßnahmen 

erneuerung Maßnahmen 

Mio. DM 

Schleswig-Holstein 	 212,0 15,4 30,9 72,6 3,0 77,8 5,2 7,1 

Hamburg 	 24,5 - 0,6 1,6 0,3 21,9 - - 

Niedersachsen 	 525,4 76,6 113,9 201,1 20,1 87,8 18,8 7,1 

Bremen 	 10,0 0,2 2,1 0,9 6,0 - 0,9 - 

Nordrhein-Westfalen  . 246,1 60,4 84,0 82,1 7,8 - 7,1 4,7 

Hessen 	 164,9 35,3 35,8 79,6 4,4 - 6,6 3,1 

Rheinland-Pfalz 	 196,8 44,8 42,7 76,4 9,3 - 20,6 3,0 

Baden-Württemberg . 366,8 63,7 67,0 195,0 14,0 - 19,0 8,1 

Bayern 	 689,2 166,1 54,8 405,7 25,7 - 33,8 3,1 

Saarland 	 26,4 7,6 8,2 9,4 - - 1,0 0,3 

Berlin (Westteil) 	 0,3 - - 0.3 - - - - 

Alte Länder 	 2 462,4 470,1 440,0 1 124,7 90,6 187,5 113,0 36,5 

Berlin (Ostteil) 	 3,6 - - 0,5 3,1 - - - 

Brandenburg 	 465,3 80,8 132,1 216,9 16,3 - 11,9 7,2 

Mecklenburg- 
Vorpommern 	 438,5 28,3 166,2 173,2 49,0 11,7 0,7 9,3 

Sachsen 	 304,1 37,1 71,6 116,6 69,7 - 3,3 5,9 

Sachsen-Anhalt 	 288,3 94,6 40,4 74,5 66,9 - 4,8 7,5 

Thüringen 	 289,3 27,9 64,9 132,5 51,4 - 6,6 6,1 

Neue Länder 	 1 789,1 286,7 474,8 714,2 256,4 11,7 27,3 36,0 

1 ) weitere Maßnahmen = Leistungsprüfung in der tierischen Erzeugung; Anpassungshilfe für ältere landwirtschaftliche Arbeitnehmer (einschließlich 
Umstellungshilfe); Landarbeiter-Wohnungsbau. 

Aufgrund teilweise unterschiedlicher statistischer Grundlagen können sich bei Quervergleichen verschiedener Tabellen Abweichungen ergeben. 

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Am 30. Juni 1993 sind die auf fünf Jahre 
befristeten Maßnahmen des Sonderrah-
menplanes 1988 -1993 ausgelaufen (Exten-
sivierung der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung/Flächenstillegung). Sie sollen neben 
der konjunkturellen Flächenstillegung 
durch Fördermaßnahmen für eine „markt- 
und standortangepaßte Landbewirtschaf-
tung" ersetzt werden. Hierzu wurde das 
GA-Gesetz entsprechend ergänzt. Aus ver-
fassungsrechtlichen und haushaltspoliti-
schen Gründen müssen Maßnahmen, die 
nicht überwiegend der Agrarstrukturver-
besserung dienen, sondern primär Maßnah-
men des Umwelt- und Naturschutzes sind, 
in der Zuständigkeit der Länder bleiben; sie 
können nicht über die Gemeinschaftsauf-
gabe finanziert werden. 
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Abb.14.1 Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der 
Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" 

14.5.2 Umsetzung 
der Förderprogramme 
der Europäischen Union 

Die Arbeiten zur Umsetzung der bereits 
1990 und 1991 genehmigten operationalen 
Programme zur Entwicklung der ländlichen 
Gebiete (der sogenannten Ziel-5 b-Gebiete) 
von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und 
Saarland werden wie vorgesehen durchge-
führt. Dasselbe gilt für die Maßnahmen zur 
Umsetzung der 1991 genehmigten operatio-
nalen Programme in den neuen Ländern. Im 
Sonderprogramm von 1991 bis 1993 in den 
neuen Ländern wurden für Maßnahmen zur 
beschleunigten Anpassung der Agrarstruk-
turen, zur Verbesserung der Verarbeitungs- 
und Vermarktungsbedingungen und im 

Fischereibereich rund 760 Mio. DM aus dem 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft, Abteilung 
Ausrichtung, vorgesehen, für Maßnahmen 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung 
rund 476 Mio. DM. An den Maßnahmen zur 
Förderung der ländlichen Entwicklung 
(Förderschwerpunkt 7/8) haben sich zusätz-
lich der Europäische Regionalfonds mit 
rund 237 Mio. DM und der Europäische 
Sozialfonds mit rund 103 Mio. DM beteiligt. 
Schwerpunkte der Entwicklungsmaßnah-
men waren die Dorferneuerung, Verbesse-
rung der ländlichen Infrastruktur (Wege-
netz), Flurbereinigung, wasserwirtschaftli-
che und landschaftspflegerische Maßnah-
men sowie der ländliche Tourismus. 

Zugleich hat die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften zur weiteren Umset-
zung der Reform der EU-Strukturfonds in 
den Ziel-5 b-Gebieten ein Initiativpro-
gramm für die ländliche Entwicklung mit 
der Bezeichnung LEADER beschlossen. 
Gefördert werden im Rahmen dieses Pro-
gramms Maßnahmen zur Diversifizierung 
und Anpassung des landwirtschaftlichen 
und außerlandwirtschaftlichen Sektors, des 
ländlichen Tourismus, der Verbesserung 
des Umwelt- und Naturschutzes sowie der 
Landschaftspflege. Diese Förderung kann 
von den Ländern direkt in Anspruch genom-
men werden. 

Die Gemeinschaft beteiligt sich an den 
LEADER-Maßnahmen mit  maximal 28 v. H. 
Insgesamt wurde für den Zeitraum 1991 bis 
1993 ein Globalzuschuß von 23,8 Mio. ECU, 
davon 8,169 Mio. ECU aus dem Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung 
Ausrichtung, und 15,629 Mio. ECU aus dem 
Europäischen Regionalfonds (EFRE) bewil-
ligt. Zur Unterstützung der Grenzgebiete 
der Gemeinschaft bei der Vorbereitung auf 
den gemeinsamen Binnenmarkt dient die 
Gemeinschaftsinitiative mit der Bezeich-
nung INTERREG (vgl. auch Kapitel 24). Sie 
gilt für Regionen, die unter die Ziele 1, 2 und 
5 fallen und darüber hinaus an den Binnen- 
und Außengrenzen der Gemeinschaft lie-
gen. Die Förderung nach INTERREG gilt mit 
Genehmigung der Europäischen Kommis-
sion vom 1. Oktober 1991 auch für Grenzre-
gionen des Freistaates Bayern. Der diesem 
Land gewährte Zuschuß beträgt insgesamt 
14,412 Mio. ECU; 1,517 Mio. ECU kommen 
aus dem EAGFL (Abt. Ausrichtung) und 
12,895 Mio. ECU aus dem EFRE. Maßnah-
menschwerpunkte sind: 

- Verbesserung der lokalen Infrastruktur 
(Ausbau des Straßennetzes, der Wasser

-

ver- und -entsorgung), 

- Fremdenverkehrs- und Freizeiteinrich-
tungen, 

- Umstrukturierung der Landwirtschaft so-
wie 

- Studien, Ausbau von Informations-, Bera-
tungs- und Bildungseinrichtungen mit 
grenzüberschreitender Wirkung. 
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Funktionen des Waldes 

14.6 Forstwirtschaft 

Die Waldfläche der Bundesrepublik 
Deutschland umfaßt rund 10,38 Mio. ha und 
damit 29 v. H. ihrer Gesamtfläche. Davon 
entfallen 7,40 Mio. ha Waldfläche auf das 
frühere Bundesgebiet und 2,98 Mio. ha auf 
die neuen Länder. Sowohl zwischen den 
Ländern als auch regional bestehen erheb-
liche Unterschiede hinsichtlich der Bewal-
dungsanteile. 442 000 Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft bewirtschafteten in 
Deutschland 1992 rund 9,6 Mio. ha Wald 
(darunter im früheren Bundesgebiet 
429 000 Betriebe 6,9 Mio. ha Wald). Im 
früheren Bundesgebiet befinden sich 
42 v. H. des Waldes in Privatbesitz. In den 
neuen Ländern werden zur Zeit die Besitz- 
und Eigentumsverhältnisse an der Waldflä-
che neu geordnet. Künftig wird hier der 
Anteil des Privatwaldes mit rund 50 v. H. 
den Stand des Jahres 1945 wieder errei-
chen. 

An der Erhaltung des Waldes besteht 
sowohl hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 
Nutzfunktion als auch seiner raumbe-
deutsamen infrastrukturellen Funktionen 
(Schutz-und Erholungsfunktion) ein hohes 
öffentliches Interesse. Der Wald schützt die 
natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft 
sowie das Klima; seine Rolle für den CO 2

-Haushalt gewinnt an Gewicht. Den Men-
schen dient der Wald als Raum für Erholung 
und Freizeitaktivitäten, für den Großteil 
unserer Bevölkerung besitzt er auch einen 
ideellen Wert. Gleichwohl werden die öko-
logischen und sozialen Funktionen des 
Waldes von der Öffentlichkeit zunehmend 
wie selbstverständlich in Anspruch genom-
men, dagegen wird die Wi rtschaftlichkeit 
als immer weniger bedeutend eingeschätzt. 
Immissionsbedingte Waldschäden bedro-
hen sowohl die Schutz- und Erholungs- als 
auch die Nutzfunktion des Waldes. Die 
Schädigungen der Waldökosysteme haben 
regional ein ernstes Ausmaß angenommen. 
Ziel der Forstpolitik der Bundesregierung ist 
es, den Wald hinsichtlich seiner Ausdeh-
nung und seiner Leistungen zu erhalten, 
seine Fläche, wo dies erforderlich ist, zu 
mehren und eine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung nachhaltig zu sichern. Entspre-
chend dem Auftrag des Bundeswaldgeset-
zes fördert die Bundesregierung die Forst-
wirtschaft in vielfältiger Form. Die wichtig-
sten Instrumente der direkten Förderung 
sind dabei die forstwirtschaftlichen Maß-
nahmen im Rahmen der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes". 

Von der Bundesregierung wie auch von der 
Europäischen Union wird eine Verstärkung 
der standortgerechten Erstaufforstung be-
sonders aus agrarpolitischen, umweltpoliti-
schen und rohstoffpolitischen Gründen be- 
fürwortet. Dies hat in der Vergangenheit 
bereits mehrfach zu einer Verbesserung der 
Förderung des Bundes und der Länder 
sowie der Beteiligung der Europäischen 
Gemeinschaft an der Erstaufforstungsförde-

rung geführt. Gemeinsam mit den Ländern 
fördert der Bund bereits seit Jahren die 
Erstaufforstung im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes " durch 
einen Zuschuß zu den Kosten der Erstinve-
stition (bis zu 85 v. H. der förderfähigen 
Kosten). Durch höhere Förderzuschüsse 
wird dabei ein besonderer Akzent zugun-
sten ökologisch hochwertiger Misch- und 
Laubbaumkulturen gesetzt. Seit 1991 wird 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zu-
sätzlich eine Prämie zum teilweisen Aus-
gleich des Einkommensentgangs aus bishe-
riger landwirtschaftlicher Nutzung bis zu 
einer Dauer von 20 Jahren gezahlt. Die 
jährliche Aufforstungsprämie kann ab 1993 
je nach Bodengüte des aufgeforsteten 
Acker- oder Grünlandes 

- auf Ackerflächen mit bis zu 35 Boden-
punkten und auf Grünland bis zu 600 
DM/ha betragen, 

- auf Ackerflächen mit mehr als 35 Boden-
punkten zwischen 600 DM und 1400 
DM/ha (600 DM Sockelbetrag zuzüglich 
bis zu 15 DM je Bodenpunkt über 35 
Bodenpunkten) liegen. 

Eigentümer, die ihre Flächen bisher nicht 
selbst bewirtschaftet haben und an einer 
Aufforstungsmaßnahme teilnehmen wol-
len, können bis zu 350 DM je ha erhalten. 

Die Länder können zusätzlich ihre Förder-
angebote in Abhängigkeit von waldbauli-
chen (Baumarten), umwelt- und landespla-
nerischen Zielen (Bewaldungsdichte) staf-
feln. 

Als flankierende Maßnahme zur Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik ist 1992 auch 
die Verordnung (EWG) Nr. 2080/92 zur Ein-
führung einer gemeinschaftlichen Beihilfe-
regelung für Aufforstungsmaßnahmen be-
schlossen worden. Die Europäische Union 
wird sich künftig mit mindestens 50 v. H. an 
der Finanzierung der Erstaufforstungsför-
derung beteiligen, in den neuen Ländern ab 
1994 sogar mit 75 v. H. Auf der Grundlage 
einer abgestimmten Zusammenarbeit zwi-
schen Landes- und Regionalplanung mit der 
Land- und Forstwirtschaft sowie den Natur-
schutzbehörden sind die entsprechenden 
Aufforstungsgebiete in den regionalen 
Raumordnungsplänen festzulegen. 

Die langjährige Herausnahme landwirt-
schaftlich genutzter Flächen durch standort-
gerechte Erstaufforstung dient zugleich 

- einer langfristigen Entlastung des Agrar-
marktes; 

- der Sicherung ländlicher Räume durch 
Erhaltung und Schaffung zusätzlicher 
Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten 
für bäuerliche Betriebe und einen verbes-
serten Erholungswert von Agrarland-
schaften; 

- der Steigerung des Selbstversorgungs-
grades mit Holz als umweltfreundlichem, 
nachwachsendem Rohstoff. 
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Veränderte räumliche Ausgangs

-

situation 

Ein wichtiges Instrument, um forstliche 
Belange gegenüber anderen Bereichen zu 
verdeutlichen und forstliche Maßnahmen 
mit anderen Planungsbereichen abzustim-
men, ist die forstliche Rahmenplanung. Sie 
erfaßt auf einer ersten planerischen Ebene 
große Zusammenhänge und setzt diese in 
Handlungskonzepte um. Ergebnis der Pla-
nung ist ein Maßnahmenkonzept für die 
Sicherung der Leistungen des Waldes. Die 
Abstimmung der forstlichen Rahmenpla-
nung mit der Landesplanung wird gewähr-
leistet, indem die Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung bei der forstlichen Rah-
menplanung zu beachten sind. 

15  Stadt- und Dorfent-
wicklung 

15.1 	Städtebauliche Entwicklung 
in den Kernstädten 
und Umlandgemeinden - 
Erweiterung 
von Stadtregionen 

15.1.1 Grenzen der Innen

-

entwicklung 
in Verdichtungsräumen 

Die Stadtentwicklung ist in den alten Län-
dern durch starkes Bevölkerungs- und Sied-
lungswachstum der verdichteten Stadtre-
gionen im Süden des Bundesgebietes und 
im Rhein-Main-Gebiet sowie durch gerin-
gere Bevölkerungszunahme und in etwa 
gleichbleibende Siedlungsstruktur in den 
West- und Nordregionen gekennzeichnet. 
Insgesamt wird mit einem weiteren Wachs-
tum der städtischen Agglomerationen ge-
rechnet. Hierbei verlieren die Kernstädte 
Bevölkerungsanteile zugunsten des enge-
ren, im Süden auch bereits des entfernteren 
Umlandes. 

Die Stadtregionen in den neuen Ländern 
haben demgegenüber durchweg Wande-
rungsverluste, die in den Kernstädten am 
größten sind. Im Umland zeichnet sich kurz- 
und mittelfristig bei insgesamt negativer 
Bevölkerungsbilanz eine beginnende Sub-
urbanisierung von Arbeitsplätzen und Woh-
nungen infolge einer kleinräumigen Zu-
wanderung aus den Kernstädten ab. Einen 
Sonderfall bildet der Großraum Berlin mit 
prognostizie rter erheblicher Bevölkerungs-
zunahme und zügiger Umlandaufsiedlung. 

Siedlungswachstum und fortschreitende 
Suburbanisierung in den alten Ländern, 
sich abzeichnende stadtregionale Aufsied-
lung in Berlin und in den neuen Ländern bei 
gleichzeitig zunehmender räumlicher Ar-
beitsteilung und Nutzungsspezialisierung 
sind also die wesentlichen Kennzeichen der 
Entwicklung in den Kernstädten und ihrem 

Umland. Die Kernbereiche üben weiterhin 
hohe Anziehungskraft auf ertragsstarke 
Nutzungen aus; die Boden- und Immobi-
lienpreise steigen; ertragsschwächere Nut-
zungen geraten unter Druck. Infrastruktur-
ausbau und planerische Entscheidungen für 
weitere Neuausweisungen folgen der Nut-
zungsverlagerung und räumlichen Speziali-
sierung. In den Kernstädten entstehen 
durch konkurrierende Nutzungsansprüche 
Flächenengpässe für bestimmte Nutzungen 
(wie Wohnen, extensives Gewerbe) trotz 
erheblicher, aber z. T. schwer mobilisierba-
rer Innenentwicklungspotentiale. Die Folge 
ist eine Aufsiedlung der engeren und 
zunehmend der entfernteren Umlandberei-
che der Kernstädte entlang der Hauptver-
kehrsachsen oder auch in den Achsenzwi-
schenräumen. Häufig werden die Neubau-
flächen als Arrondierung bestehender Sied-
lungskörper ausgewiesen. Der seit Ende der 
80er Jahre wieder wachsende Flächenbe-
darf als Folge von Bevölkerungs-, Einkom-
mens- und Produktionswachstum stellt nun-
mehr neue Anforderungen an die Stadtent-
wicklung und Bauleitplanung. Städte und 
Gemeinden insbesondere im Umland ste-
hen vor der Herausforderung, mehr Bau-
land auszuweisen und insbesondere für den 
Wohnungsbau bereitzustellen. 

15.1.2 Stadterneuerung 
und Innenentwicklung 
in den neuen Ländern 

Wesentliche Potentiale zur Deckung des 
Wohnungsbedarfes in den neuen Ländern 
sind im Bestand aufgrund leerstehender 
Wohnungen, die  allerdings vielfach Bau-
schäden aufweisen, sowie im Innenbereich 
in Baulücken und auf Brachflächen vorhan-
den. In den Kernstädten kann der mittelfri-
stige Bedarf an Geschoßwohnungen weit-
gehend im innerstädtischen Bereich ge-
deckt werden. 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Stadtent-
wicklung in den neuen Ländern gehören 
daher die Erhaltung der vorhandenen 
Gebäudesubstanz und Stadtstrukturen, ins-
besondere in den vor 1945 entstandenen 
Siedlungsbereichen, sowie die Vitalisie-
rung der Großwohnsiedlungen, in denen 
nach wie vor ca. 20 v. H. der Bevölkerung 
der neuen Länder leben. 

Im Rahmen der Stadterneuerung wurden in 
den letzten zwei Jahren Sicherungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen, vereinzelt 
auch Modernisierungs- und Neubaumaß-
nahmen durchgeführt, wobei letzteres ins-
besondere Gebäude mit tertiären Nutzun-
gen betrifft. In einigen Ländern wurden in 
diesem Zusammenhang für Gemeinden mit 
erhöhtem Wohnungsbedarf, z. B. in Sach-
sen für die Städte Dresden, Leipzig, Chem-
nitz und Zwickau, Verordnungen über das 
Verbot der Zweckentfremdung von Wohn- 
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Städtebauliche Aufgaben 
im regionalen Zuschnitt 

raum erlassen, um Wohnraum wirksam zu 
sichern. In vielen Städten und Gemeinden 
wurden Voruntersuchungen zur Auswei-
sung von Sanierungsgebieten durchgeführt 
sowie Planungskonzeptionen entwickelt. 

15.1.3 Entwicklung und Entwick-
lungsprobleme in Kleinstäd-
ten und Dörfern 

Während sich die Lebensverhältnisse und 
die infrastrukturelle Ausstattung in den 
Verdichtungsräumen und den angrenzen-
den ländlichen Räumen der alten Länder in 
hohem Maße angenähert haben, weisen die 
zentrenfernen, peripher gelegenen und 
überwiegend ländlich-agrarisch geprägten 
Räume, insbesondere in den neuen Län-
dern, deutliche Strukturprobleme auf. Dies 
gilt auch für die Grenzregionen der neuen 
Länder. Hier führen bereits geringe Verän-
derungen in der Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsstruktur seit 1989 in den Kleinstädten 
und Dörfern zur Verstärkung bereits vor-
handener baulicher und funktionaler Defi-
zite. Insbesondere hielt die Abwanderung 
nach 1989 an, wobei die Hauptzielorte in 
den alten Ländern lagen. Einige Kleinstädte 
verloren über 25 v. H. ihrer Bevölkerung, 
darunter insbesondere junge, gut qualifi-
zierte Erwerbstätige. 

Damit setzen sich Entwicklungen fort, die in 
der ehemaligen DDR schon seit den achtzi-
ger Jahren für zahlreiche Dörfer, Ortsteile 
und vor allem für Kleinstädte mit weniger 
als 10 000 Einwohnern typisch waren, näm-
lich: 

- Überalterung der Bevölkerung; 

- Gefährdung der Existenzerhaltung und 
Nutzung der Siedlungssubstanz; 

- ungenügende Nutzung der Potentiale 
der Siedlungen als zentrale Orte sowie 
Wohn-, Arbeits- und Erholungsorte. 

Vor diesem Hintergrund ist die städtebauli-
che Erneuerung der Kleinstädte und Dörfer 
als ein Instrument der allgemeinen Struk-
turpolitik zur umfassenden Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
sehen. Sie ist - über bauliche und agrarspe-
zifische Aspekte hinaus - auch auf die 
sozialen, kulturellen, ökonomischen und 
ökologischen Belange gerichtet. 

15.2 	Aufgaben und Handlungs- 
felder der Stadtentwicklung 

15.2.1 Stadtregionale Innen- 
und Außenentwicklung 
unter Ausbau städtischer 
Vernetzung 

Ziel der Raumordnungs- und Städtebau-
politik ist eine ausgewogene Weiterent-
wicklung der Städte und Gemeinden, die 

das Leitbild der dezentralen Konzentration 
berücksichtigt, damit die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Regionen im europäi-
schen Maßstab aufrechterhalten und wei-
terentwickelt werden kann. 

Zwei sich ergänzende Strategien zur Umset-
zung der siedlungsstrukturellen Leitvorstel-
lung der dezentralen Konzentration sind die 
stadtregionale Außenentwicklung, d. h. die 
Entlastung der Agglomerationen der gro-
ßen Verdichtungsräume durch die Entwick-
lung von Städten bzw. Siedlungsschwer-
punkten außerhalb der engeren Einzugsbe-
reiche der großen Agglomerationen, sowie 
die stadtregionale Innenentwicklung, d. h. 
der Ausbau von Entlastungsorten innerhalb 
der Einzugsbereiche der großen Agglome-
rationen. Durch den Ausbau städtischer 
Vernetzungen lassen sich die vorhandenen 
funktionalen Verflechtungen von Städten 
zu positiven infrastrukturellen und ökono-
mischen Effekten verstärken. 

15.2.2 Arrondierende 
Innenentwicklung 

Daneben sind die Innenentwicklungspoten-
tiale der Agglomerationen auch weiterhin 
zu nutzen, insbesondere Gewerbebrach- 
und Konversionsflächen. Darüber hinaus 
kann Innenentwicklung auch behutsame 
Stadterweiterung bedeuten. Sie ist gekenn-
zeichnet durch sparsame Flächeninan-
spruchnahme und flächensparende Sied-
lungsweise. Insbesondere in den neuen 
Ländern sollten vor einer Inanspruchnahme 
von Flächen im Außenbereich die vorhan-
denen, zum Teil großflächigen Baulücken 
und Brach- oder mindergenutzten Flächen 
im Innenbereich genutzt werden. 

Ein für die Städte und Gemeinden sowohl in 
den neuen als auch in den alten Ländern 
neues Aufgabenfeld ist die Umnutzung bis-
lang militärisch genutzter Flächen. Wäh-
rend in den alten Ländern sowie den Kern-
städten der Verdichtungsregionen der 
neuen Länder diese Flächen in der Regel als 
Chance für die weitere Stadtentwicklung 
und zum Teil als eine der wichtigsten 
gemeindlichen Flächenreserven angesehen 
werden, dürfte allerdings die Umnutzung in 
Regionen mit wenig oder keinem Nutzungs-
druck schwieriger werden. Es ist deshalb 
auch unter stadtwirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu prüfen, welche Flächen für eine 
Umnutzung vorrangig in Frage kommen. 
Wesentliche Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Umnutzung ehemals militärisch 
genutzter Flächen sind in der Regel: 

- Wertermittlung der Liegenschaften und 
Klärung des Eigentumüberganges an die 
Gemeinden oder Investoren; 

- Entwicklung von Plänen über die Einbin-
dung der Flächen in das Stadtgefüge und 
darauf aufbauend Erstellung geeigneter 
Nutzungs- und Bebauungskonzepte bis 
hin zur verbindlichen Bauleitplanung; 
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- Entwicklung von Konzepten und Verfah-
ren zur Weiternutzung bestehender Ge-
bäude und Einrichtungen. 

15.2.3 Interkommunale 
Kooperation im Stadt

-

Umland-Verflechtungs

-

bereich 

Die städtebauliche Entwicklung außerhalb 
der großen Städte sollte sich am Konzept der 
dezentralen Konzentration orientieren. Bei 
Siedlungserweiterungen ist auf flächenspa-
rende Erschließungs- und Bebauungskon-
zepte zu achten. Effektive Anschlußmög-
lichkeiten an den öffentlichen Personen-
nahverkehr sind Voraussetzung bei der Pla-
nung neuer Baugebiete. 

Vor allem bei größeren Baulandausweisun-
gen ist eine Kooperation benachbarter 
Gemeinden vorteilhaft und eine enge inter-
kommunale Abstimmung anzustreben, da-
mit die Standorte optimiert, die Planungs-
und Erschließungskosten reduziert, der 
Landschaftsverbrauch verringert und die 
Infrastruktur bestmöglich ausgelastet wer-
den. Letzteres gilt insbesondere auch für 
Städte und Gemeinden in peripheren Räu-
men. 

15.2.4 Städtebauliche Erneuerung 
und Vitalisierung von Groß-
wohnsiedlungen 
in den neuen Ländern 

Städtebauliche Erneuerung in den Städten 
und Gemeinden der neuen Länder bedeu-
tet: 

- Schaffung funktionsfähiger Kern-, Wohn- 
und Gewerbegebiete bei weitestgehen-
der Beibehaltung der Nutzungsmi-
schung; 

- Erhaltung und Schaffung von Wohnraum 
sowie öffentlicher Infrastruktur in den 
Stadterneuerungsgebieten; 

- Stärkung der Funktionen der Innenstädte 
und Entwicklung von Stadtteilzentren; 

- Schaffung planerischer und baulicher 
Voraussetzungen für neue Arbeitsstätten 
und Stabilisierung von nicht störenden 
Handwerksbetrieben; 

- Abbau von Defiziten im Bereich der tech-
nischen Infrastruktur; 

- Verbesserung der Wohnverhältnisse und 
der ökologischen Situation durch wohn-
umfeldverbessernde Maßnahmen und 
Verkehrsberuhigung; 

- Erhaltung denkmalgeschützter Ensem-
bles und Einzelgebäude. 

Ein wesentlicher Bestandteil der bestands

-

orientierten Stadtentwicklung ist die städte

-

bauliche Weiterentwicklung großer, meist 
randstädtischer Neubausiedlungen, die 
trotz städtebaulicher Mängel langfristig für 
die Wohnungsversorgung unverzichtbar 
sind. Bei den laufenden Projekten haben 
sich folgende Maßnahmen als vordringlich 
herausgestellt: 

- Weiterentwicklung und ergänzender 
Neubau; 

- Ergänzung fehlender öffentlicher Einrich-
tungen; 

- Sicherung der Gebäudesubstanz und der 
technischen Infrastruktur; 

- Imageaufwertung; 

- Differenzierung der Wohnungsange-
bote; 

- Schaffung von Arbeitsplätzen, z. B. durch 
gezielte Umnutzung der Erdgeschoßbe-
reiche und Ergänzungsneubau; 

- Nutzung der Verdichtungs- und Ergän-
zungspotentiale der Gebiete. 

15.3 	Instrumente 
und Maßnahmen 

15.3.1 Städtebaurecht 

Zur Lösung der vielfältigen Aufgaben der 
Stadtentwicklung steht den Städten und 
Gemeinden mit dem Baugesetzbuch sowie 
dem Maßnahmengesetz zum Baugesetz-
buch in der Form des Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetzes ein um-
fangreiches Instrumentarium zur Verfü-
gung. Neben den traditionellen Instrumen-
ten der Bauleitplanung, Bodenordnung, 
Erschließung und städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen wurden durch das Inve-
stitionserleichterungs- und Wohnbauland-
gesetz weitere Instrumente eingeführt bzw. 
konkretisiert, die bei sachgerechter Anwen-
dung sowohl zur Beschleunigung des Bau-
landbereitstellungsprozesses als auch zu 
einer sozial gerechten und ökologischen 
Entwicklung der Städte und Gemeinden 
beitragen. 

- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 

Besondere Bedeutung kommt der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme zu, die 
sowohl zur Erstentwicklung von Baugebie-
ten als auch zur städtebaulichen Neuord-
nung und Umstrukturierung genutzt wer-
den kann. Eine raschere Baulandentwick-
lung kommt insbesondere infolge einer 
zügigeren Bodenordnung sowie einer bes-
seren Koordination der Gesamtmaßnahme 
zustande. 

- Vorhaben- und Erschließungsplan 

Durch die Anwendung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes wird eine zügige Rea-
lisierung von Investitionen ermöglicht. 
Nach seinem Verfahren und Inhalt weist der 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

Vorhaben- und Erschließungsplan Paralle-
len zum Bebauungsplan auf. Besonderhei-
ten ergeben sich insbesondere dadurch, daß 
er auf ein konkretes Vorhaben bezogen ist, 
der Investor Planung und Erschließung auf 
seine Kosten übernimmt und dafür von der 
Gemeinde ein Baurecht mit Bauverpflich-
tung erhält, ohne daß die kommunale Pla-
nungshoheit eingeschränkt wird. 

- Städtebauliche Verträge 

Der Städtebauliche Vertrag wurde im Maß-
nahmengesetz zum Baugesetzbuch aus-
führlicher als bisher geregelt sowie um Vor-
schriften über Verträge im Vorfeld oder im 
Zusammenhang mit Bauleitplänen ergänzt. 
Vertragliche Vereinbarungen sollen insbe-
sondere dann getroffen werden können, 
wenn sie das mit dem Bauleitplan verfolgte 
und durch § 1 Baugesetzbuch legitimierte 

städtebauliche Ziel vorbereiten oder si-
chern, indem zum Beispiel vertragliche 
Bau- oder Veräußerungspflichten im Vor-
feld von Bebauungsplanverfahren begrün-
det werden. Neben dem Erschließungsver-
trag ist nunmehr auch die Regelung der 
Kosten im Sinne von Folgekostenverträgen 
gesetzlich geregelt. 

Angesichts der finanziellen Engpässe in den 
öffentlichen Haushalten können die Ge-
meinden durch städtebauliche Verträge 
nunmehr verstärkt auch Kostenübernah-
men für städtebauliche Planungen, andere 
städtebauliche Maßnahmen sowie Anlagen 
und Einrichtungen, die der Allgemeinheit 
dienen, auf den Bauwilligen übertragen. 
Auch Maßnahmen außerhalb des Gebietes 
können in den Vertrag eingeschlossen wer-
den, sofern sie Voraussetzung oder Folge 
des vom Bauwilligen geplanten Vorhabens 
sind. 

Karte 15.1 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
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15.3.2 Städtebauförderung 

Der Bund unterstützt die Städte und 
Gemeinden, insbesondere in den neuen 
Ländern, mit einer Reihe von Förderpro-
grammen bei der Lösung ihrer städtebauli-
chen Aufgaben. So stellt der Bund in den 
neuen Ländern für die Jahre 1993 und 1994 
jeweils 340 Mio. DM im Rahmen des Pro-
gramms „Allgemeine Städtebauförde-
rung", je  80 Mio. DM im Rahmen des 
Programms „Städtebauliche Modellvorha-
ben" und je 200 Mio. DM für den „Städte-
baulichen Denkmalschutz " bereit. 

Neu aufgelegt wurden ein Programm zur 
Förderung der „Erschließung von Wohnge-
bieten" (1993: 200 Mio. DM), ein Programm 
zur Förderung „Städtebaulicher Entwick-
lungsmaßnahmen" (1993: 100 Mio. DM) 
sowie ein Programm zur Förderung der 
„Städtebaulichen Weiterentwicklung gro-
ßer Neubaugebiete" (1993: 100 Mio. DM). 
Daneben gibt der Bund verbilligt Grund-
stücke an die Städte und Gemeinden für 
bestimmte Nutzungen ab. 

Nach dem vom Deutschen Bundestag 
beschlossenen Bundeshaushalt 1994 wer- 

Karte 15.2 Förderprogramme Städtebaulicher Denkmalschutz 
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Städtebauförderung 

den die Programme zur Förderung der „Er-
schließung von Wohngebieten" und der 
„Städtebaulichen Weiterentwicklung gro-
ßer Neubaugebiete " im Jahre 1994 mit den 
gleichen Finanzhilfen wie 1993 weiterge-
führt. 

Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen 
seiner Entscheidung über des Bundeshaus-
haltsplan 1994 und den Finanzplan des 
Bundes 1993 bis 1997 beschlossen, die Bun-
desfinanzhilfen für die Städtebauförde-
rung-West ab 1994 wieder aufzunehmen, 
und zwar mit Bundesfinanzhilfen in Höhe 
von 80 Mio. DM. 

Von den nach der geltenden Verwaltungs-
vereinbarung Städtebauförderung-West für 
1994 vorgesehenen Bundesfinanzhilfen in 
Höhe von 380 Mio. DM werden 300 Mio. DM 
zur Finanzierung des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms eingesetzt. Die in mehr als 
20 Jahren betriebene Städtebauförderung 

hat sich zu einer erfolgreichen Gemein-
schaftsleistung von Bund, Ländern und 
Gemeinden zur Erhaltung, Erneuerung und 
Entwicklung von Städten und Dörfern ent-
wickelt. Aus diesem Bund-Länder-Pro-
gramm wurden bis einschließlich 1992 mehr 
als 2 800 Maßnahmen mit einem Finanzvo-
lumen von rund 9 Mrd. DM gefördert. 

Die Städtebauförderung hat sich über die 
baulichen, kulturellen und sozialen Wirkun-
gen hinaus als wirksames wirtschafts- und 
strukturpolitisches Instrument für die Siche-
rung von Beschäftigung und Erhaltung von 
Infrastruktur bewährt. 

Für die verschiedenen Planungs-, Ord-
nungs- und Baumaßnahmen zur Verbesse-
rung der dörflichen Siedlungs- und Infra-
struktur stehen auf Bundes- und Länder-
ebene vielfältige Fördermöglichkeiten zur 
Verfügung: 

Tabelle 15.1 Städtebauliche Finanzhilfen des Bundes für die neuen Länder 

Finanzhilfen Anzahl der  Jahr Förderprogramme insgesamt Maßnahmen 
 Mio. DM insgesamt 

1990 Sofortprogramm 2. Halbjahr 1990 
und Verpflichtungsrahmen 1991 	 1 039 ca. 2 740 1 ) 

davon: 
- Stadtsanierung 	 803 
- Städtebauliche Modellvorhaben 	 216 13 1 ) 
- Städtebauliche Planungsleistungen 	 21 

1991 - Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen 	 300 407 

- Städtbauliche Modellvorhaben 	 205 2 ) 3 ) 21 
- Städtebaulicher Denkmalschutz 	 290 2 ) 94 
- Städtebauliche Planungsleistungen 	 50 3 177 

1992 - Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen 	 300 516 

- Städtebaulicher Denkmalschutz 	 80 101 
- Städtebauliche Planungsleistungen 	 50 2 552 

1993 - Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen 	 440 533 

- Städtebauliche Modellvorhaben 	 80 19 
- Städtebaulicher Denkmalschutz 	 200 112 
- Erschließung von Wohngebieten 	 200 
- Städtebauliche Weiterentwicklung 

großer Neubaugebiete 	 100 

1994 4 ) - Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen 	 340 

- Städtebauliche Modellvorhaben 	 80 
- Städtebaulicher Denkmalschutz 	 200 
- Erschließung von Wohngebieten 	 200 
- Städtebauliche Weiterentwicklung 

großer Neubaugebiete 	 100 

1) Anzahl der geförderten Gemeinden 
2) einschließlich Umschichtungen im Rahmen des Gemeinschaftswerks Aufschwung-Ost 
3) Finanzhilfe 1991 und 1992 
4) vorgesehener Verpflichtungsrahmen 

Quelle: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Städtebauförderungsprogramme 
1990-1994 
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Erneuerung von Kleinstädten 
und Dörfern im ländlichen Raum 

- Seit 1985 erstreckt sich die Städtebauför-
derung von Bund und Ländern zuneh-
mend auch auf Maßnahmen der städte-
baulichen Dorferneuerung. 

- In den neuen Ländern ist die Förderung 
städtebaulicher Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen im ländlichen Be-
reich im Vergleich mit den alten Ländern 
noch gering, weil zunächst die Erhaltung 
der vom Verfall bedrohten Innenstädte im 
Vordergrund steht. Im Jahr 1993 erhalten 
dort  39 Gemeinden Finanzhilfen des Bun-
des für städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen. Für die mo-
dellhafte städtebauliche Erneuerung von 
Kleinstädten und Dörfern im ländlichen 
Raum stellte der Bund den neuen Ländern 
in den Jahren 1990 bis 1993 Finanzhilfen 
in Höhe von insgesamt 41,3 Mio. DM zur 
Verfügung. 

- In den neuen Ländern werden im Rahmen 
des „Experimentellen Wohnungs- und 

Tabelle 15.2 Regionalisierung raum-
wirksamer Mittel: 
Städtebauförderung 1 ) 

Finanzhilfen 
des Bundes 

Land Mio. DM 

1991 

Schleswig-Holstein 	 19 

Hamburg 	 11 

Niedersachsen 	 44 

Bremen 	 6 

Nordrhein-Westfalen 	 100 

Hessen 	 34 

Rheinland-Pfalz 	 24 

Baden-Württemberg 	 54 

Bayern 	 65 

Saarland 	 7 

Berlin (Westteil) 	 17 

Alte Länder 	 380 

Berlin (Ostteil) 	 - 

Brandenburg 	 46,5 

Mecklenburg- 
Vorpommern 	 73,2 

Sachsen 	 95,0 

Sachsen-Anhalt 	 50,4 

Thüringen 	 47,9 

Neue Länder 313,0 

1 ) Bundesmittel für städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen Programmjahr 1991 

Hinweis: Aufgrund teilweise unterschiedlicher stati-
stischer Grundlagen können sich bei Querverglei-
chen verschiedener Tabellen Abweichungen erge-
ben. 

Quelle: Bundesministerium für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau 

Städtebaus" Modellvorhaben in den For-
schungsfeldern „Überörtliche Hand-
lungskonzepte" und „Nachbarschaftsla-
den 2000" speziell auf die Bedürfnisse 
infrastrukturschwacher Regionen ausge-
richtet durchgeführt. 

- Die Dorferneuerung im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes" (GAK) war auch 1992 in den alten 
wie in den neuen Ländern eine aner-
kannte Maßnahme von besonderem 
Rang. Sie wird 1993 fortgeführt. Sie ist 
unverzichtbar für die Erhaltung der öko-
nomischen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Grundlagen der ländlichen 
Räume. Damit werden wichtige Voraus-
setzungen für den Fortbestand, den Aus-
bau bestehender und für die Entwicklung 
neuer wettbewerbsfähiger land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, für deren 
strukturelle Entwicklung einschließlich 
einer Ausschöpfung unterschiedlicher Er-
werbsalternativen im Produktions-, Ver-
arbeitungs- und Dienstleistungsbereich 
sowie für die Erfüllung ihrer Aufgaben in 
der Landschaftspflege geschaffen. 

1992 wurden für die Förderung der Dorf-
erneuerung im Rahmen der GAK nach der 
vorläufigen Abrechnung rund 346 
Mio. DM in Anspruch genommen. Daran 
beteiligt sich der Bund mit 60 v. H. Als 
dringend erforderlich und nützlich erwies 
sich die ergänzende Förderung durch die 
EU im Zusammenwirken mit nationalen 
Fördermaßnahmen sowie durch die Län-
derprogramme. 

1 6 Wohnungswesen 

16.1 Wohnungspolitik 

Die gegenwärtige Situation auf den Woh-
nungsmärkten der Bundesrepublik ist noch 
immer durch einen starken Nachfrageüber-
hang geprägt. Verantwortlich hierfür sind 
die gestiegene Zahl der Haushalte (vor 
allem Einpersonen-Haushalte), langjährige 
hohe Steigerungsraten der Realeinkommen 
(in jüngster Zeit leicht rückläufig) und ins-
besondere seit 1988 starke Zuwanderungen 
nach Deutschland. Die Wohnungspolitik 
der Bundesregierung hat auf diese Heraus-
forderung reagiert, was sich in hohen Fer-
tigstellungs- und Baugenehmigungszahlen 
manifestiert: In den alten Ländern war die 
Zahl der Baugenehmigungen 1992 mit rund 
460 000 Wohnungen so hoch wie zuletzt vor 
20 Jahren. Ziel der Bundesregierung ist ein 
möglichst rascher Abbau der Wohnungs-
marktengpässe durch eine breit angelegte 
Politik der Angebotssteigerung, die über 
einen effizienten sozialen Wohnungsbau 
und Wohngeld sozial flankiert wird. 
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16.1.1 Maßnahmen 
in den alten Ländern 

Entsprechend den unterschiedlichen Aus-
gangssituationen und Problemlagen hat die 
Wohnungspolitik differenzie rte Akzente 
gesetzt. So liegt ein Schwerpunkt der Maß-
nahmen in den alten Ländern bei der Ver-
besserung der Eigentumsförderung und der 
sozialen Absicherung des Wohnens. 

- Die steuerliche Förderung des Wohnei-
gentums wurde vor allem in der Anfangs-
phase verbessert. Von den berücksichti-
gungsfähigen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten können nun 6 v. H. in den 
ersten vier Jahren und 5 v. H. in den 
folgenden vier Jahren steuerlich geltend 
gemacht werden. Die maximal steuerlich 
berücksichtigungsfähigen Kosten wur-
den auf 330 000 DM erhöht; beim Erwerb 
einer Gebrauchtimmobilie ab 1. Januar 
1994 liegt der Höchstbetrag bei 150 000 
DM. 

- Das Baukindergeld wurde von 750 DM 
auf 1 000 DM angehoben. Es kann direkt 
von der Steuerschuld abgezogen werden. 
Die Abzugsbeträge können ggf. auf 
andere Jahre rück- bzw. vorgetragen 
werden, so daß das Baukindergeld auch 
bei geringerer Steuerschuld grundsätz-
lich in voller Höhe zum Tragen kommt. 

- Ein befristeter Schuldzinsabzug entlastet 
Bauherren bzw. Erwerber, die zur Zeit 
neues Wohneigentum schaffen. 

Der zweite Schwerpunkt der Wohnungspo-
litik in den alten Ländern liegt in der Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus. Ein im 
Herbst 1991 aufgelegtes Sonderprogramm 
für Regionen mit erhöhter Wohnungsnach-
frage stellt den Ländern für 1992, 1993 und 
1994 jeweils 700 Mio. DM zusätzlich zur 
Verfügung. Außerdem wurden die Bundes-
finanzhilfen im Allgemeinen Programm 
1992 und 1993 jeweils um 240 Mio. DM auf 
2 Mrd. DM aufgestockt. Das hohe Gesamt-
volumen hat dazu geführt, daß die Zahl der 
Sozialwohnungen in den Förderprogram-
men der Länder im Vergleich zu 1988 auf 
das Dreifache gestiegen ist (127 000 Woh-
nungen im Programmjahr 1993). 

Der Schaffung zusätzlichen Mietwohn-
raums durch Aus- und Umbau von Gebäu-
den, Dach- und Untergeschossen kommt 
angesichts knappen Baulands große Bedeu-
tung zu. Solche Maßnahmen werden wie 
folgt gefördert: 

- Ein Zinsverbilligungsprogramm der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau wurde mehr-
fach auf insgesamt 5 Mrd. DM aufge-
stockt. Mit dem zum Jahresende 1992 
geschlossenen Kredit-Programm konnten 
über 100 000 Wohnungen gefördert wer-
den. 

- Nach wie vor gibt es nach § 7 c EStG die 
Möglichkeit einer besonderen Abschrei-
bung von 20 v. H. jährlich über einen 

Zeitraum von fünf Jahren bis zu einem 
Investitionsvolumen von 60 000 DM pro 
Wohnung. Diese befristete steuerliche 
Förderung ist um weitere drei Jahre bis 
Ende 1995 verlängert worden. 

Diese Förderinstrumente werden ergänzt 
durch Modernisierungs- und Energiespar-
programme der Länder. 

16.1.2 Maßnahmen 
in den neuen Ländern 

In den neuen Ländern besteht die zentrale 
Aufgabe der Wohnungspolitik im Aufbau 
einer sozialen Wohnungsmarktwirtschaft 
sowie in der Instandsetzung und Moderni-
sierung des über Jahre hinweg vernachläs-
sigten Wohnungsbestandes. 

- Die im Rahmen des Solidarpakts verein-
barte Lösung der Altschuldenfrage besei-
tigt eines der bisher gravierendsten Inve-
stitionshemmnisse für die ostdeutsche 
Wohnungswirtschaft: Bund und neue 
Länder übernehmen je zur Hälfte die vom 
1. Januar 1994 bis zum 30. Juni 1995 
anfallenden Zinsen. Auf Antrag der Woh-
nungsunternehmen (kommunale Woh-
nungsunternehmen, Wohnungsgenos-
senschaften, Kommunen unter bestimm-
ten Voraussetzungen) übernimmt der 
Erblastentilgungsfonds ab dem 1. Juli 
1995 den Teil der Altverbindlichkeiten, 
der 150 DM/m 2  mietpreisgebundener 
Wohnfläche übersteigt. Voraussetzung ist 
allerdings die Vorlage eines überzeugen-
den Unternehmens- und Privatisierungs-
konzepts (Veräußerung von mindestens 
15 v. H. der Bestände innerhalb eines 
Zeitraumes von zehn Jahren vorrangig an 
die Mieter). In Härtefällen wird auch pri-
vaten Vermietern eine Teilentlastung 
gewährt. Insgesamt werden vom Erb-
lastentilgungsfonds rund 31 Mrd. DM von 
insgesamt 59 Mrd. DM aufgelaufenen 
Altschulden übernommen. 

- Die Übertragung von Grund und Boden 
an  die  Wohnungsgenossenschaften ist 
geklärt. Je nach Gemeindegröße zahlen 
die Genossenschaften als Ausgleich zwi-
schen 1 DM und 3 DM pro m 2  an die 
Kommunen. 

- Die Mieten für preisgebundene Wohnun-
gen wurden in den neuen Ländern durch 
die Zweite Grundmietenverordnung zum 
1. Januar 1993 nochmals erhöht; dies 
verbessert die Finanzierungsbedingun-
gen für Investitionen der Wohnungswirt-
schaft. Weitere Beschaffenheitszuschläge 
sind ab 1. Januar 1994 zulässig. Durch den 
im „Magdeburger Kompromiß" verein-
barten Übergang in das Vergleichsmie-
tensystem wird die Planungssicherheit 
der Investoren erhöht. 

- Das KfW-Wohnraum-Modernisierungs-
programm, dessen Kosten allein der Bund 
trägt, wurde mehrmals aufgestockt und 
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zuletzt im Rahmen der Verhandlungen 
zum Solidarpakt um 30 Mrd. DM auf 
60 Mrd. DM erhöht. Für die Sanierung von 
Wohnungen in Plattenbauten sind 
10 Mrd. DM mit besonders günstigen 
Konditionen vorgesehen. 

- Außerdem wurden Zuschüsse in Höhe 
von 1,5 Mrd. DM bis Ende 1992 im Rah-
men des Gemeinschaftswerks Auf-
schwung-Ost gewährt. Insgesamt konn-
ten somit bis Ende 1992 in rund 25 v. H. 
des Wohnungsbestandes in den neuen 
Ländern Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen gefördert werden. 

- Investitionen im Mietwohnungsbau in 
den neuen Ländern werden im Rahmen 
einer Sonderabschreibung von 50 v. H. in 
den ersten fünf Jahren gefördert. Selbst-
nutzende Wohnungseigentümer können 
Modernisierungskosten bis 40 000 DM 
zehn Jahre lang mit 10 v. H. jährlich 
steuerlich geltend machen. Im Rahmen 
des Standortsicherungsgesetzes wurden 
diese befristeten Steuervergünstigungen 
bis zum Ende des Jahres 1996 verlän-
gert. 

- Für den sozialen Wohnungsbau in den 
neuen Ländern stellt der Bund bereits ab 
1991 Finanzhilfen in Höhe von 1 Mrd. DM 
jährlich zur Verfügung. Zur Förderung 
selbstgenutzten Wohneigentums wurden 
die Finanzhilfen des Bundes im Jahre 
1993 um 250 Mio. DM erhöht. 50 Mio. DM 
entfallen hiervon auf Vorhaben der orga-
nisierten Gruppenselbsthilfe. 

- Der Kauf von Wohnungen durch die Mie-
ter wird durch einen Zuschuß in Höhe von 
20 v. H. des Kaufpreises gefördert. Die 
Obergrenze liegt bei 7 000 DM für den 
Einpersonen-Haushalt. Sie erhöht sich 
um 1 000 DM für jedes weitere Haushalts-
mitglied. Auch in den Jahren 1993 und 
1994 wird diese Förderung mit 100 
Mio. DM bzw. 50 Mio. DM fortgesetzt. 

- Bundeseigene Grundstücke werden in 
den neuen Ländern u. a. für den sozialen 
Wohnungsbau mit Preisnachlässen bis zu 
80 v. H. verbilligt, Wohnungen der West-
gruppe der russischen Streitkräfte unent-
geltlich abgegeben. 

16.2 	Wohnungsversorgung 

16.2.1 	Wohnungsbau 

16.2.1.1 Entwicklung 
der Neubautätigkeit 
in den alten Ländern 

Seit dem Tiefpunkt 1988 (208 621 Fertigstel-
lungen) hat sich der Wohnungsneubau in 
den alten Ländern dank der Fördermaßnah-
men der Bundesregierung kräftig ausge-
weitet. Im Jahr 1991 wurden 314 508 Fertig-
stellungen gemeldet, 1992 wurden 374 606 

zusätzliche Wohnungen fertiggestellt. Die 
Genehmigungen des Jahres 1992 (458 807 
Wohneinheiten) lassen einen weiteren Zu-
wachs erwarten. Der Zuwachs wird fast 
ausschließlich vom Mehrfamilienhausbau 
(1992: +194 v. H. gegenüber 1988) und vom 
Um- und Ausbau im vorhandenen Gebäu-
debestand (+169 v. H.) getragen, während 
der Neubau von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern mit +11 v. H. eine vergleichsweise 
geringe Steigerung aufweist. Besonders 
bemerkenswe rt  ist der Zuwachs bei den 
besonders geförderten Fertigstellungen im 
vorhandenen Gebäudebestand, der weit 
über die sonst üblichen konjunkturellen 
Zyklen in diesem Bereich hinausgeht und 
eine strukturell neue Entwicklung darstellt. 
Während in den gesamten achtziger Jahren 
nur 8,6 v. H. der Wohnungen durch Um- und 
Ausbau erstellt wurden und die Quote auch 
im Spitzenjahr 1984 unter 10 v. H. blieb, 
erreichte der Anteil 1991 12,3 v. H. und liegt 
auch bei den Genehmigungen 1992 noch 
bei ca. 12 v. H. 

Informationen über die regionale Vertei-
lung der Wohnungsbautätigkeit liegen auf 
Kreisebene bis 1991 vor. Die Wohnungs-
bauintensität betrug 1991 in den Kernstäd-
ten der Agglomerationsräume mit 6,1 Woh-
nungen auf 1 000 Einheiten des Bestandes 
nur rund die Hälfte des Bundesdurch-
schnitts (11,6). Innerhalb dieser Regionen 
wiesen die ländlichen Kreise (dünnste 
Besiedelung der drei Umland-Kreistypen) 
mit 17,4 den höchsten Wert auf. In den 
verstädterten Regionen sind die Kernstadt-
Umland-Unterschiede geringer (8,9 bis 15,5 
Fertigstellungen pro 1 000 Wohnungen des 
Bestandes). Hier hat sich der Schwerpunkt 
der Bautätigkeit noch nicht so weit in das 
entferntere Umland verlagert wie in den 
Agglomerationsräumen. Die höchste Bauin-
tensität liegt hier bei den verdichteten Krei-
sen und geht in den ländlichen Kreisen 
wieder etwas zurück. 

Besonders bemerkenswert ist der Vergleich 
zwischen Agglomerationsräumen und ver-
städterten Räumen in bezug auf die zeitliche 
Entwicklung (Indexrate für 1991 mit dem 
Jahr 1987 als Basis). Die Kernstädte in den 
Agglomerationsräumen haben mit einem 
Index von 110 die geringste Zunahme zu 
verzeichnen (Durchschnitt der alten Länder 
145). Auch das unmittelbare, hochverdich-
tete Umland dieser Kernstädte weist mit 136 
noch ein unterdurchschnittliches Wachstum 
auf. Die ländlichen Kreise haben innerhalb 
dieses Regionstyps die bei weitem stärkste 
Zunahme zu verzeichnen (Index = 185). Der 
Suburbanisierungsprozeß verlagert sich 
also tendenziell mehr auf den äußersten, 
dritten Ring der Agglomerationsräume. 
Diese Entwicklung ist um so bemerkens-
werter, als der Zuwachs im Neubau ja fast 
ausschließlich von den Mehrfamilienhäu-
sern getragen wird, die bisher traditionell 
schwerpunktmäßig in den Kernstädten und 
ihrem unmittelbaren Umland erstellt wur-
den.  
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Die Schaffung von neuem Wohnraum durch 
Aus- und Umbau hat ganz wesentlich zur 
Steigerung der Bautätigkeit insgesamt bei-
getragen. Das räumliche Verteilungsmuster 
gleicht dem des Neubaus. Einem durch-
schnittlichen Fertigstellungsanteil von 
14,9 v. H. (1991) stehen 15,1 v. H. in den 
Kernstädten der Agglomerationsräume und 
17,1 v. H. in den ländlichen Kreisen dieses 
Regionstyps gegenüber (Differenzen zum 
Bundesergebnis erklären sich durch unter-
schiedliche Datenabgrenzung auf regiona-
ler Ebene). Unterdurchschnittliche Werte 
finden sich in den hochverdichteten Um-
landkreisen der Agglomerationsräume so-
wie in den Kernstädten verstädterter Räume 
(jeweils 10,9 v. H.). Bei der Analyse der 
zeitlichen Entwicklungstrends wird noch 

deutlicher, daß der Boom im Dachgeschoß-
ausbau seinen Schwerpunkt nicht allein in 
den Kernstädten der Agglomerationsräume 
hat (Index 176 gegenüber 190 im Bundes-
durchschnitt). Die ländlichen Kreise dieser 
Regionen haben den bei weitem stärksten 
Zuwachs zu verzeichnen (Index = 253). Die 
Vermutung liegt nahe, daß auch der Um-
und Ausbau im Gebäudebestand dem 
Suburbanisierungstrend in die entfernteren 
Umlandkreise folgt. 

Aus der regionalen Differenzierung der 
geförderten Wohnungszugänge im Bestand 
der alten Länder nach Kreisen ist ersichtlich, 
daß sie sich eher auf ländliche Räume und 
weniger auf Ballungsgebiete mit großer 
Wohnungsknappheit konzentrieren. 
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16.2.1.2 Entwicklung 
der Neubautätigkeit 
in den neuen Ländern 

Der Wohnungsbau in den neuen Ländern 
durchläuft gegenwärtig eine durchgrei-
fende Umstrukturierungsphase: Die Um-
stellung von zentraler Planung auf individu-
elle Bauherrenentscheidungen bringt völlig 
neue Entscheidungsprozesse mit sich. Maß-
nahmen zur Instandsetzung und Moderni-
sierung des Wohnungsbestandes sind zu-
nächst vordringlich. Für eine Fortsetzung 
des „komplexen Wohnungsneubaus" feh-
len die Marktvoraussetzungen. Die Um-
strukturierung der Bau- und Wohnungs-
wirtschaft ist deshalb zwangsläufig zu-
nächst mit einem vorübergehend starken 
Rückgang der Wohnungsfertigstellungen 
im Neubau verbunden, während sich das 

Bauvolumen im Gebäudebestand verviel-
facht. Die Umstellungen im Bau- und Pla-
nungsrecht, in den Eigentumsverhältnissen 
sowie den Finanzierungs- und Förderbedin-
gungen brachten zusätzliche Anpassungs-
probleme mit sich und haben den Rückgang 
der Neubautätigkeit noch verstärkt. 

Aufgrund der Neuorganisation auch der 
Statistik liegen flächendeckend noch keine 
verläßlichen Daten für den Wohnungsbau in 
den neuen Ländern vor. Aus den Veröffent-
lichungen einzelner Landesämter (Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen) lassen sich jedoch einige struk-
turelle Trends ablesen. 

1991 dürften die Wohnungsbaufertigstel-
lungen auf weniger als die Hälfte der noch 
für 1990 gemeldeten 62 488 Einheiten 
zurückgegangen sein. Dabei ist allerdings 
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Schaffung von Wohnraum in 
den neuen Ländern 

zu berücksichtigen, daß der Wert für 1990 
noch nach der Statistik-Systematik der DDR 
berechnet wurde und durchgreifende Mo-
dernisierungen enthält, die nach der bun-
desdeutschen Systematik nicht zu den Fer-
tigstellungen zu zählen sind. Für das Jahr 
1992 kann man von einem noch weiteren 
Rückgang der Neubautätigkeit ausgehen. 

Zu beobachten ist eine deutliche Auswei-
tung des Anteils privater Bauherren, ver-
bunden mit einem Rückgang des Anteils 
von öffentlichen Bauherren und Wohnungs-
unternehmen. Damit einher geht eine 
erhebliche Strukturverschiebung bei den 
Gebäudearten: Während Mehrfamilienhäu-
ser bei den Fertigstellungen 1991 noch 
83 v. H. ausmachten, geht ihr Anteil bei den 
Genehmigungen auf rund 42 v. H. zurück. 

Inzwischen kündigt sich ein Aufschwung im 
Neubau an: Wurden im Jahre 1992 insge-
samt 25 597 Wohnungen genehmigt, so 
waren es 1993 allein von Januar bis Juni 
27 505 Baugenehmigungen, d. h. in den 
ersten sechs Monaten wurde das Vorjahres-
ergebnis schon um 7,5 v. H. übertroffen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß immer 
noch nicht auf vollständige Angaben der 
unteren Bauaufsichtsbehörden zurückge-
griffen werden kann. Der Anteil von Woh-
nungen in Ein- und Zweifamilienhäusern an 
Wohnungen in neuerrichteten Wohngebäu-
den stieg auf 58 v. H. an. Aus der Entwick-
lung der Baugenehmigungen kann deshalb 
abgeleitet werden, daß das Jahr 1992 den 
Tiefpunkt bei den Wohnungsfertigstellun-
gen in den neuen Ländern darstellt. Seither 
ist mit einer steigenden Bautätigkeit zu 
rechnen, wobei der Schwerpunkt beim 
Eigenheimbau liegen dürfte. 

Ab Oktober 1990 werden in den neuen 
Ländern im Rahmen des MW-Wohnraum

-

Modernisierungsprogramms Modernisie-
rung und Instandsetzung und ab dem 1. Mai 
1991 der Dachgeschoßausbau, die Erweite-
rung durch Aufstockung oder Anbau sowie 
die Umwandlung bislang nicht zu Wohn-
zwecken bestimmter Räume gefördert. Bis 
zum 30. Juni 1993 wurden über das MW-
Wohnraum-Modernisierungsprogramm in 
den neuen Ländern für ca. 15 000 neue 
Mietwohnungen in bestehenden Gebäuden 
Mittel bereitgestellt. Die Angaben beinhal-
ten nur die privaten Antragsteller; im kom-
munalen Bereich kann von ca. 2 500 weite-
ren Wohnungen ausgegangen werden. Aus 
Mitteln des Gemeinschaftswerks Auf-
schwung-Ost wurden rund 30 700 neue 
Mietwohnungen im Wohnungsbestand ge-
schaffen. 

Der Investitionsaufwand für die Schaffung 
von Wohnraum im Bestand ist weit günsti-
ger als im Neubau. Durchschnittlich kom-
men auf jede geförderte Wohnung im För-
derprogramm für die alten Länder zinsver-
billigte Kredite in Höhe von 49,2 TDM, 
wobei der gesamte Investitionsbetrag pro 
Wohnung gut 94 TDM beträgt. In den neuen 
Ländern wurden pro geförderte Wohnung 
36,1 TDM an zinsverbilligten Krediten bei 
einem Gesamtinvestitionsbetrag pro Woh-
nung von knapp 53 TDM aufgewendet. 

Das 	MW-Wohnraum-Modernisierungs

-

programm zeigt bei einer nach wie vor 
hohen Inanspruchnahme regional ein diffe-
renziertes Bild. Die Kreditzusagen pro Woh-
nung des Bestandes weisen auf ein West-
Ost-Gefälle hin. 

Durchschnittlich kommen seit Programm-
beginn bis zum Ende des Jahres 1992 auf 
jede Wohnung des Bestandes der neuen 
Länder knapp 2 058 DM Kreditzusagen. Die 
Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen partizipierten an diesem Programm 
pro Wohnung ihres Gesamtwohnungsbe-
standes bis zum Ende des Jahres 1992 
überdurchschnittlich. Anschaulicher wer-
den die Förderanstrengungen jedoch, wenn 
man Investitionsbeträge je Wohneinheit der 
insgesamt 1,1 Mio. geförderten Wohnungen 
(Stand 30. Juni 1993) sieht. Danach entfielen 
auf die Wohnungen privater Eigentümer 
30 000 DM, der Genossenschaften 8 000 
DM, der Kommunen und Kirchen 10 000 
DM. 

Die Fördermittel sind zunächst überwie-
gend von privaten Eigentümern und 
vorrangig für Ein- und Zweifamilien-
häuser in Anspruch genommen worden. 
Beim KfW-Wohnraum-Modernisierungs-
programm gingen ca. 73 v. H. des Kreditzu-
sagevolumens an private Antragsteller, ca. 
7 v. H. an genossenschaftliche und gut 
20 v. H. an kommunale Wohnungseigentü-
mer. Mit fortschreitender Klärung der 
Eigentumsverhältnisse an Grund und Bo-
den sowie Gebäuden haben die Anteile der 
kommunalen und insbesondere der genos- 
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Regionale Unterschiede zwi-
schen alten und neuen Ländern 

Tabelle 16.1 Neugeschaffene 
Wohnungen im Bestand 1 ) 

Land Wohnungen 
(1 000) 

Schleswig-Holstein 	 7 644 
Hamburg 	 1 384 
Niedersachsen 	 18 875 
Bremen 	 431 
Nordrhein-Westfalen 	 25 093 
Hessen 	 11 107 
Rheinland-Pfalz 	 6 997 
Baden-Württemberg 	 12 714 
Bayern 	 17 162 
Saarland 	 982 
Berlin (Westteil) 	 186 
ohne Zuordnung 	 59 

Alte Länder 	 102 634 

Berlin (Ostteil) 	 382 
Brandenburg 	 1 856 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 1 645 
Sachsen 	 4 873 
Sachsen-Anhalt 	 2 703 
Thüringen 	 3 210 

Neue Länder 2 ) 	 14 669 

Bundesgebiet 	 117 303 

1) Alte Länder ,,KfW-Wohnungsprogramm" (Stand 
vom 31. 12. 1992) 
Neue Länder „KfW-Wohnraum-Modernisie-
rungsprogramm" (Stand vom 30. 6. 1993) 

2) ohne kommunale Investoren 

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

senschaftlichen Antragsteller gegenüber 
den privaten Antragstellern zugenommen. 

Die mit Zuschüssen aus dem Gemein-
schaftswerk Aufschwung Ost und zinsgün-
stigen KfW-Darlehen des Bundes geförder-
ten Maßnahmen dienten vor allem der 
Modernisierung der Wohnungen. Gut 
50 v. H. der Fördermittel entfielen auf Hei-
zungsmodernisierung und Wärmedäm-
mung, ca. ein Drittel auf die Instandsetzung 
von Wohnraum. Für die Substanzerhaltung 
von Wohnraum und gezielte Leerstandsbe-
seitigung insbesondere im Mehrfamilien-
hausbestand wurden von einigen Ländern 
unter Einbeziehung der Bundesfördermittel 
Zusatzprogramme angeboten (z. B. Leer-
standsbeseitigungsprogramm Berlin (Ost-
teil), Landes-Sofortprogramm zur Bestands-
sicherung des Landes Brandenburg). 

16.2.2 Wohnungsversorgung 

Die Darstellung der gegenwärtigen Woh-
nungsversorgung muß die unterschiedli-
chen Ausgangslagen in Deutschland be-
rücksichtigen. Zu Beginn des Jahres 1991 
standen in den alten Ländern 36,5 m 2  Wohn-
fläche pro Einwohner zur Verfügung, die 
durchschnittliche Wohnung hatte eine 

Größe von 85,5 m2 . Die Vergleichswerte in 
den neuen Ländern lagen bei 28,1 m 2  je 
Einwohner und 64,4 m2  Wohnfläche je Woh-
nung. 

Die unterschiedliche Wohnflächenversor-
gung spiegelt zum einen die höhere wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit und damit 
höhere Wohnkaufkraft in den alten Ländern 
wider. Sie ist aber auch Ausdruck der unter-
schiedlichen Nutzungsstruktur: Der Anteil 
an Eigentümerwohnungen liegt in den alten 
Ländern bei ca. 40 v. H. des Wohnungsbe-
standes. Mit einer durchschnittlichen 
Wohnfläche von 113 m 2  sind diese Wohnun-
gen deutlich größer als Mietwohnungen mit 
durchschnittlich nur knapp 70 m2 . 

In den neuen Ländern dominiert im Gegen-
satz dazu eindeutig die Mietwohnung; 
selbstgenutztes Wohneigentum ist hier fast 
ausschließlich auf das Einfamilienhaus be-
grenzt. Die von der DDR-Regierung in der 
Vergangenheit angestrebten Mengenef-
fekte im Geschoßwohnungsbau wurden 
zum Teil durch Reduzierung der Woh-
nungsgrößen erkauft. 

In den alten Ländern wurden in den Jahren 
1979 bis 1987 bei einer nahezu stagnieren-
den Bevölkerung pro Jahr durchschnittlich 
330 000 Wohnungen neu errichtet. Dadurch 
nahm die Wohnfläche je Einwohner jährlich 
um rechnerisch 0,5 m 2  zu. Das entspricht 
einem durchschnittlichen Wachstumsfaktor 
von 1,5 v. H. pro Jahr. 

Seit 1988 hat die Bevölkerung in den alten 
Ländern um mehr als 4 Mio. Personen zuge-
nommen. Obwohl sich die Wohnungsbau-
fertigstellungen seit ihrem Tiefpunkt in 
1988 mit ca. 208 000 Wohneinheiten auf ca. 
375 000 Wohneinheiten im Jahr 1992 inzwi- 

Tabelle 16.2 Wohnungsversorgung 
in den alten und neuen 
Ländern 

Alte Neue Bundes- 
Länder Länder gebiet 

Wohnfläche in m 2  
- pro Wohnung 	 86,5 64,4 82,1 
- pro Einwohner . 36,5 28,1 34,9 

Anzahl der Räume 
- pro Wohnung 	 4,4 3,8 4,3 
- pro Einwohner . 1,9 1,7 1,8 

Wohnungen mit 
- 1 	 2,3 1,7 2,2 
- 2 	 5,8 8,9 6,4 
- 3 	 21,0 27,4 22,3 
- 4 	 29,2 37,8 30,9 
- 5 	 19,5 16,6 19,0 
- 6 und mehr 
Räumen (v. H.) 	 22,2 7,6 19,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 5 
Reihe 3, 31. Dezember 1991 
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Tabelle 16.3 Mietenentwicklung 
auf den Wohnungs-
teilmärkten 

Mietenindex 

frei sozialer 

Jahr Altbau finanzierter Wohnungs- 
Neubau bau 

Steigerung gegenüber dem Vorjahr 
um . . . v. H.  

1989 3,4 2,7 3,9 
1990 3,6 3,5 3,0 
1991 4,5 4,5 3,4 
1992 6,3 5,4 5,3 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

schen um 80 v. H. erhöht haben, konnte der 
Neubau mit dieser Bevölkerungsentwick-
lung nicht Schritt halten. Rechnerisch ist die 
durchschnittliche Wohnflächenausstattung 
pro Kopf deshalb bis 1992 leicht zurückge-
gangen. 

Die nunmehr seit einigen Jahren andau-
ernde Anspannung in vielen Wohnungs-
marktregionen der alten Länder hat zu 
überdurchschnittlich steigenden Mieten ge-
führt. Die Steigerung des Mietenindex für 
die Bruttokaltmiete (Grundmiete zuzüglich 
Betriebskosten ohne Heiz- und Warmwas-
serkosten) lag in den letzten Jahren durch-
schnittlich einen Prozentpunkt über der des 
Preisindexes für die Lebenshaltung. Dabei 
wies der Teilindex für die Altbaumieten 
überdurchschnittlich hohe Steigerungsra-
ten auf. 
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Entwicklung der Mieten 

Der Mietenindex erfaßt lediglich die durch-
schnittliche Preisentwicklung auf dem Woh-
nungsmarkt. Im Einzelfall ergeben sich je 
nach Regionstyp, innerstädtischer Lage, 
Alter, Ausstattung und Größe erhebliche 
Abweichungen vom Durchschnittswert 
nach oben und unten. 

Veränderte Knappheitsverhältnisse auf 
dem Wohnungsmarkt, die sich zuerst auf die 
bei Erst- und Wiedervermietungen verein-
barten Mieten auswirken, kommen im Mie-
tenindex nur verzögert zum Ausdruck. Die 
amtliche Statistik stellt Informationen über 
die Erst- und Wiedervertragsmieten nicht 
gesondert zur Verfügung, so daß auf Daten 
des Rings Deutscher Makler (RDM) zurück-
gegriffen werden muß. Es ist davon auszu-
gehen, daß die nachstehend angegebenden 
Werte die tatsächlichen Mieten etwas über-
zeichnen; trotzdem dürfte die Preisentwick-
lung in der Grundtendenz relativ verläßlich 
erfaßt werden. Dabei ist noch zu berücksich-
tigen, daß in dem Anstieg der Erst- und 
Wiedervertragsmieten auch die Verbesse-
rung der Wohnqualität über Modernisie-
rungsinvestitionen zum Ausdruck kommt, 
die im Mietenindex nicht erfaßt wird. 

Eine Analyse und Beurteilung des Mieten-
anstiegs muß auch die Einkommensent-
wicklung einbeziehen, die in den letzten 
Jahren sehr positiv verlaufen ist. Durch-
schnittlich betrug die Mietbelastung (Brut-
tokaltmiete) 1991/92 ca. 20v. H. des verfüg-
baren Haushaltseinkommens. Bei Einperso-
nen-Haushalten liegt die Belastung deutlich 
darüber, bei großen, kinderreichen Haus-
halten deutlich darunter. Die durchschnittli-
che Mietbelastung von Wohngeldempfän-
gern - nach Abzug des Wohngeldes - lag 
1990 bei ca. 23 v. H. 

Als Folge eines über Jahrzehnte planwirt-
schaftlich organisierten Wohnungswesens 
ist auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
nicht nur die quantitative Ausstattung mit 
Wohnraum unbefriedigend. Die Situation 
ist auch deshalb schwierig, weil das Einfrie-
ren der Mieten weit unterhalb der Kosten-
deckung, die einseitige Konzentration der 
Bautätigkeit auf komplexen Neubau außer-
halb gewachsener Stadtgebiete sowie die 
Verdrängung des Privateigentums aus dem 
Mietwohnungsbestand bewirkt haben, daß 
die durch Kriegseinwirkungen ohnehin 
schwer geschädigte Altbausubstanz weiter 
vernachlässigt worden ist und ein immer 
stärkerer Verfall großer Teile dieses Bestan-
des einsetzte. Das eigentliche Problem der 
Wohnungsversorgung in den neuen Län-
dern ist deshalb gegenwärtig nicht so sehr 
ein quantitativ unzureichendes Wohnungs-
angebot, sondern vor allem der desolate 
Bauzustand sowie die veralteten und unzu-
reichenden Ausstattungen. 

Der Einigungsvertrag legt fest, daß die Mie-
ten in den neuen Ländern schrittweise und 
unter Berücksichtigung der Einkommens-
entwicklung an das Marktniveau angenä-
hert werden sollen. Mit der Ersten Grund-
mietenverordnung und der Betriebskosten-
Umlageverordnung zum 1. Oktober 1991 
sowie der Zweiten Grundmietenverord-
nung zum 1. Januar 1993 wurden die ersten 
Schritte in diese Richtung getan. 

Durch die erste Mietenreform wurde das 
Mietausgangsniveau von ca. 0,80 DM/m 2 

 Wohnfläche vor dem 1. Oktober 1991 auf 
durchschnittlich 3,50 DM/m 2  Wohnfläche 
brutto kalt erhöht. Für komplett ausgestat-
tete Neubauwohnungen mit Fernheizung 
wurden nach diesem ersten Mietenreform- 

Tabelle 16.4 Wohnungsmieten für Erst- und Wiedervermietungen (alte Länder) 

Altbau Neubau Erstbezug 
(bis Baujahr 1948) (ab Baujahr 1949) im Berichtszeitraum 

Wohnwert Wohnwert Wohnwert 

mittel gut mittel gut mittel gut 

DM pro m2  Wohnfläche 

Städte bis 
100 000 Einwohner 	 8,33 10,16 9,35 11,41 11,56 13,48 

Städte von 100 000 
bis 500 000 Einwohner 8,96 11,08 10,00 12,21 12,70 14,92 

Städte über 
500 000 Einwohner 	 10,87 13,29 13,14 15,66 16,12 18,50 

darunter: 
Berlin 	 8,15 9,45 18,00 23,00 20,00 26,00 
München 	 17,30 21,00 18,10 22,40 23,00 25,00 
Frankfurt 	 12,50 15,00 14,00 16,00 16,50 18,00 
Köln 	 9,80 13,00 12,00 15,00 18,00 19,00 
Düsseldorf 	 12,00 15,00 15,00 17,00 17,00 19,50 
Hamburg 	 12,50 16,50 15,00 18,00 20,00 22,50 

Quelle: Preisspiegel vom Ring Deutscher Makler 1992 
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Tabelle 16.5 Durchschnittsmieten in den neuen Ländern 1 ) 

Altbau Neubau 

ohne mit ohne 	mit gesamt 

Sammelheizung Sammelheizung 
DM/m2  DM/m2  DM/m2  

Grundmiete 	 3,54 3,77 3,88 	4,19 3,88 
Betriebskosten 	 1,29 1,32 1,46 	1,67 1,46 
Bruttokaltmiete 	 4,86 5,86 5,50 	6,16 5,56 
Heizkosten 	 1,15 1,53 1,13 	2,48 1,71 
Bruttowarmmiete 	 6,02 7,37 6,65 	8,64 7,27 

1 ) nach Wirksamwerden der zweiten Grundmietenreform (Befragungsergebnisse) 

Quelle: IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH 
Vorauswertung des Projektes: Auswirkungen der Mietenanhebung 1993, Berlin, Oktober 1993 

Tabelle 16.6 Veränderung der Eigentumsstruktur nach Klärung 
der Eigentumsverhältnisse 1 ) 

kommunal genossen

-

schaftlich privat sonstige 

Land 1989 zu

-

künftig 1989 zu

-

künftig 1989 zu

-

künftig 1989 zu

-

künftig 

v. H. 

Berlin (Ostteil) 	 59,4 24,7 16,8 16,7 23,6 58,4 0,2 0,2 

Brandenburg 	 40,6 34,7 16,6 16,6 32,2 39,8 1,0 1,0 

Mecklenburg- 
Vorpommern 	 47,1 39,8 19,7 19,4 32,2 39,8 1,0 1,0 

Sachsen 	 40,4 28,4 17,7 17,5 41,0 53,3 0,8 0,8 

Sachsen-Anhalt 	 38,5 29,7 19,3 19,3 41,2 50,0 1,0 1,0 

Thüringen 	 32,2 23,0 15,3 15,3 51,8 60,0 0,7 0,7 

Neue Länder 	 41,3 29,6 17,6 17,5 40,4 52,1 0,8 0,8 

1 ) Neubauten ab 1990 nicht einbezogen 

Quelle: BT-Drs. 12/1098, Seite 82; GdW, Daten und Fakten 1991 der unternehmerischen Wohnungswirtschaft 
in den neuen Ländern, August 1992 

Tabelle 16.7 Anteil des Wohnungsleerstandes (neue Länder) 1 ) 

Wohnungsleerstand Gründe des Leerstandes (in v. H.) 

Land 
Anzahl v. H. des wegen 

Unbewohn- 
wegen 

baulicher 

wegen 
erschwerter 

Bestandes barkeit Maßnahmen Vermiet- 
barkeit 

Berlin (Ostteil) 	 20 156 3,8 38,3 33,7 18,1 
Brandenburg 	 9 485 2,4 58,7 22,4 16,3 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 5 116 1,6 29,8 29,0 10,7 
Sachsen 	 57 904 8,9 46,1 35,6 16,1 
Sachsen-Anhalt 	 18 885 3,6 60,8 19,5 17,5 
Thüringen 	 10 574 2,4 58,1 14,6 24,8 

Neue Länder 	 122 000 3,8 48,4 29,7 17,2 

1 ) Anteil am bewirtschafteten kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbestand (Stand 31. 12. 
1991) 

Quelle: Gesamtverband der Wohnungswirtschaft, Daten und Fakten 1991 in den neuen Ländern, Informa-
tionen 1, Juli 1992 
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schritt Bruttowarmmieten zwischen 6 und 
7 DM pro m2  Wohnfläche erreicht. 

Infolge der zweiten Grundmietenerhöhung 
stiegen die Grundmieten in Gebäuden mit 
mehr als einer Wohnung pro m 2  Wohnfläche 
ab 1993 um mindestens 0,75 DM für Woh-
nungen in schlechtestem Zustand (ohne 
Beschaffenheitszuschläge) und um höch-
stens 2,10 DM/m2  für mit Bad/Dusche, 
Innen-WC und Sammelheizung ausgestat-
tete Wohnungen bei Erhebung aller zulässi-
gen Beschaffenheitszuschläge. Ab 1. Januar 
1994 ist eine Erhöhung um weitere 0,60 DM 
möglich. 

Ausgehend vom erreichten Mietenniveau 
nach dem ersten Mietenreformschritt 1991 
sind die Grundmieten durchschnittlich um 
knapp 2 DM/m2  Wohnfläche auf annähernd 
4 DM/m2  Wohnfläche gestiegen. Die Brutto-
warmmiete beträgt im Durchschnitt 
7,50 DM pro m2  und Monat. 

Eine vom Institut für Stadtforschung und 
Strukturpolitik, Berlin, im Auftrag des Deut-
schen Mieterbundes durchgeführte Unter-
suchung hat ergeben, daß die Belastung 
durch die Warmmieten (nach Wohngeld) 
nach der Mietanhebung vom 1. Januar 1993 
18,6 v. H. beträgt (1992: 17,2 v. H.), wäh-
rend sich die Kaltmietenbelastung auf 
14 v. H. beläuft, also nach wie vor deutlich 
weniger als in den alten Ländern. 

16.2.3 Zur Struktur des Wohnungs-
bestandes 
in den neuen Ländern 

Die Eigentumsstruktur des Wohnungsbe-
standes in den neuen Ländern unterliegt seit 
der Herstellung der deutschen Einheit tief-
greifenden Veränderungen, die sich im 
wesentlichen aus der Abwicklung der Resti-
tutionsanträge, der Klärung zweifelhafter 
Eigentumsverhältnisse und der Ausgliede-
rung treuhänderisch verwalteten ehemals 
staatlichen Eigentums ergeben. In den kom-
munalen Wohnungsgesellschaften wird da-
durch der bewirtschaftete Wohnungsbe-
stand gegenüber Ende 1989 um etwa 
28 v. H. abnehmen, der private Anteil am 
Wohnungsbestand in der gleichen Größen-
ordnung zunehmen. Auch durch den Ver-
kauf von Wohnungen ehemaliger Landwirt-
schaftlicher Produktionsgenossenschaften, 
volkseigener landwirtschaftlicher Güter 
und Werkswohnungen werden dem priva-
ten Sektor Wohnungen zufließen, so daß 
sich der Anteil des privaten Wohnungsbe-
standes auf insgesamt weit über 50 v. H. 
erhöhen wird. Hinzu kommt schließlich die 
in Gang gekommene Privatisierung von 
Wohnungen der kommunalen und genos-
senschaftlichen Wohnungswirtschaft. 

Die Nutzbarkeit des vorhandenen Woh-
nungsbestandes in den neuen Ländern ist 
durch eine hohe Leerstandsquote beein-
trächtigt. Schätzungen zum Wohnungsleer-

stand bewegen sich zwischen 2,3 v. H. 
(Magdeburg) und 9,3 v. H. (Berlin-Fried-
richshain). Nach einer Erhebung des Ge-
samtverbandes der Wohnungswirtschaft 
(zum 31. Dezember 1991) beträgt der Woh-
nungsleerstand bei den kommunalen 
und genossenschaftlichen Unternehmen 
3,8 v. H. (122 000 Wohnungen), wobei die 
kommunalen Wohnungsunternehmen ei-
nen deutlich höheren und die Wohnungsge-
nossenschaften einen sehr niedrigen Leer-
stand ausweisen. Der Wohnungsleerstand 
ist zu über 65 v. H. mit Unbewohnbarkeit 
und erschwerter Vermietbarkeit vor allem 
in älteren Wohnungsbeständen begründet 
und deshalb nicht leicht zu beheben. 

17  Verkehr, 
Telekommunikation 
und Post 

17.1 	Ausgangssituation 
im Verkehrsbereich 

17.1.1 Personenverkehr 

Seit Herstellung der deutschen Einheit sind 
gravierende Änderungen in der Verkehrs-
landschaft der neuen Länder festzustellen. 
Am spektakulärsten war die rapide Aus-
wechslung und Aufstockung der Pkw-
Flotte: Der Pkw-Bestand wuchs von 3,9 Mio. 
1989 auf 6,2 Mio. Mitte 1993 (ohne die 
Fahrzeuge mit altem DDR-Kennzeichen). 
Damit ist eine Dichte von über 400 Pkw pro 
1000 Einwohner und eine deutliche Annä-
herung an die alten Länder (Pkw-Dichte 
1993 rund 500 Pkw/1 000 Einwohner) 
erreicht. Die Pkw-Fahrleistung erhöhte sich 
von 43 auf 63 Mrd. Pkw/km Mitte 1993. 

In den alten Ländern ist die Zahl der Pkw 
1989-1993 von 29,7. auf 32,7 Mio. und die 
Fahrleistung um 36 Mrd. auf 421 Mrd. km 
gestiegen; der Trend ist ungebrochen, wenn 
auch - konjunkturell bedingt - leicht 
gedämpft. In den Zeitraum 1989-1993 fielen 
Mineralölsteuerhöhungen von insgesamt 
27 Pf/l, eine nennenswerte Bremswirkung 
auf die Fahrleistung ging davon infolge 
gleichzeitig steigender Einkommen jedoch 
nicht aus. Die Kraftstoffpreise liegen derzeit 
nominal etwa auf dem Stand nach der zwei-
ten und real auf dem nach der ersten 
Ölpreiskrise. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
die für 1. Januar 1994 vorgesehene Mineral-
ölsteuererhöhung um 16 Pf. auf Benzin, 7 Pf. 
auf Diesel (bei gleichzeitiger Anhebung der 
Kfz-Steuer auf Diesel-Pkw) auf die Pkw

-

Fahrleistung auswirken wird. 

Die rasante Entwicklung im Bereich des 
Individualverkehrs sowie der Rückgang des 
Berufsverkehrs hatten entscheidende Fol-
gen für den öffentlichen Personennahver- 
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Tabelle 17.1 Entwicklung des ÖPNV-Beförderungsaufkommens 

Beförderte Personen (Mio.) Veränderung (v. H.) 
Bereiche 

1990 1991 1992 1991/90 1992/91 

Hamburg (HVV) 	 436,0 451,0 457,8 3,5 1,5 
Bremen (BSAG/VBN) 	 103,4 107,8 110,0 4,0 2,1 
Hannover (GVH) 	 162,8 171,2 169,9 5,1 -0,7 
Rhein-Ruhr (VRR) 	 848,6 981,4 1 011,0 15,6 3,0 
Rhein-Sieg (VRS) 	 327,8 337,1 340,2 2,8 0,9 
Frankfurt (FVV) 	 223,3 235,9 243,0 6,5 3,0 
Rhein-Neckar (VRN) 	 114,4 126,4 130,8 10,5 3,5 
Stuttgart (VVS) 	 208,0 221,6 225,0 6,6 1,5 
Nürnberg (VGN) 	 139,6 146,3 152,0 4,8 3,8 
München (MVV) 	 507,2 521,5 533,4 2,8 2,3 
Berlin-Westteil (BVG) 	 714,2 717,6 758,4 0,5 5,7 

Innerhalb der Ballungsgebiete 3 785,3 4 017,7 4 131,5 6,1 2,8 

Außerhalb der Ballungsgebiete 3 079,0 3 094,4 3 148,6 0,5 1,8 

ÖPNV insgesamt 	 6 864,3 7 112,1 7 280,1 3,6 2,4 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbahn, Verband deutscher Verkehrsunternehmen, Ver-
kehrsverbände HVV, BSAG, VBN, GHV, VRR, VRS, FVV, VRN, VVS, VGN, MVV, BVG sowie 
Berechnungen und Schätzungen des Ifo-Instituts, aus: ifo-Wirtschaftskonjunktur 2/93 
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Individualverkehr und Öffentli

-

cher Personennahverkehr 

kehr (ÖPNV) der neuen Länder: Die Zahl 
der beförderten Personen sank um 1,6 Mrd. 
auf 1,8 Mrd. Die Talsohle ist 1993 offensicht-
lich erreicht. Der öffentliche Personenfern-
verkehr schrumpfte sogar um über die Hälfte 
auf rund 40 Mio. beförderte Personen. Den 
stärksten Rückgang verzeichnete der Perso-
nenfernverkehr der Deutschen Reichsbahn. 
Der Tiefpunkt scheint auch hier erreicht. 
Dagegen entwickelte sich der Ausflugs- und 
Ferienzielverkehr mit Omnibussen von fast 
Null auf heute 7 Mio. Reisende. 

In den alten Ländern beförderte der ÖPNV 
1993 schätzungsweise rund 7,5 Mrd. Perso-
nen, davon 6,3 Mrd. im Straßenverkehr. Er 
hatte in den letzten Jahren beachtliche 
Zuwachsraten, vor allem beim S-Bahn-Ver- 

kehr (1993: 1 Mrd. beförderte Personen) mit 
jährlich bis zu 5 v. H. Auch der öffentliche 
Straßenpersonennahverkehr (Straßenbah-
nen, Busse und U-Bahnen) verzeichnete in 
absoluten Zahlen starke Zuwächse von 
jeweils über 100 Mio. Personen pro Jahr. Sie 
finden sich vor allem in den Ballungsgebie-
ten mit Verkehrsverbänden. Die steigende 
Nachfrage ist auf Angebotsverbesserungen 
(z. B. neue S-Bahn-Linien in den Verkehrs

-

verbünden Frankfu rt , München, Nürnberg, 
Rhein-Ruhr und Stuttgart), attraktive Tarife 
und zunehmend auf die Restriktionen für 
den Individualverkehr, wie Erhöhung der 
Parkgebühren, und die Verkehrsstaus in 
den Innenstädten zurückzuführen. Außer-
halb der genannten Verdichtungsräume 
stieg das Fahrgastaufkommen des ÖPNV 
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Verhältnis Schiene/Straße im 
Personen- und Güterverkehr 

moderat an. Vor allem in den größeren 
Städten (z. B. Freiburg) wurde der Ausbau 
und die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV 
von der Bevölkerung gut angenommen. In 
den peripher gelegenen und dünn besiedel-
ten Räumen konnte der rückläufige Trend 
im ÖPNV - im Gegensatz zu vergleichbaren 
Gebieten der neuen Länder - aufgehalten 
werden. Der Schienenpersonennahverkehr 
der Deutschen Bundesbahn stagniert aller-
dings in diesen Räumen. 

Zum Vergleich - und in gesamtdeutschen 
Zahlen - sei angeführt, daß im motorisierten 
Individualverkehr 1992 in Deutschland 
41 Mrd. Personen befördert wurden. Davon 
sind erfahrungsgemäß 90 v. H. dem Nah-
verkehr zuzuordnen, so daß den 9 Mrd. 
(= 54 Mrd. Pkm) beförderten Personen im 
ÖPNV 37 Mrd. (= 427 Mrd. Pkm) im indivi-
duellen Nahverkehr gegenüberstehen. Das 
ist der Verkehr, der die Siedlungsräume, vor 
allem die Verdichtungsräume, am meisten 
belastet und der zugleich auch besonders 
expansiv ist. Die auf den Basiszahlen von 
1988 in der Prognose für den Bundesver-
kehrswegeplan '92 (BVWP-Prognose) für 
2010 errechneten Werte sind nach dem 
gesamtdeutschen Aufkommen bereits 
heute knapp überschritten, die prognosti-
zierte Veränderung 1988-2010 bei der Ver-
kehrsleistung schon zur Hälfte erreicht. Bei 
der Nahverkehrsbelastung muß der Voll-
ständigkeit halber der Straßengüternahver-
kehr mit einer Leistung von 60 Mrd. tkm 
(1992) erwähnt werden sowie schließlich 
der Straßengüterfernverkehr, der die Städte 
als Quelle oder zum Ziel hat. 

Im öffentlichen Personenfernverkehr der 
alten Länder konnte die Deutsche Bundes-
bahn seit 1989 vor allem im ICE- (ab 1991), 
IC-und IR-Verkehr jährliche Steigerungsra-
ten bis zu 5 v. H. erzielen (112 Mio. beför-
derte Personen 1993). Mit den neuen 
ICE-Linien Hamburg-Frankfurt-München 
(1991) und Hamburg-Würzburg-München 
(1992) sowie Hamburg-Frankfurt-Basel-
Zürich (Mai 1993) und der Einrichtung eines 
ICE-Sprinterzuges Frankfurt-München 
konnten Flug- und Pkw-Reisen substituiert 
werden. Auf der Relation München-Frank-
furt sank das Fluggastaufkommen um 
30 v. H. Darüber hinaus wurden die IC- und 
Interregio-Verkehre verbessert. Schwer-
punkt der Ausweitung war der Verkehr 
zwischen den alten und neuen Ländern. 

17.1.2 Güterverkehr 

Der Umbruch im Güterverkehr der neuen 
Länder war noch drastischer als im Perso-
nenverkehr. Das Aufkommen (ohne Stra-
ßengüternahverkehr) geht seit 1989 von 425 
Mio. t auf 190 Mio. t zurück, im Schienen-
verkehr von 340 Mio. t auf 1993 voraussicht-
lich 80 Mio. t. Der in der ehemaligen DDR 
wenig bedeutsame Lkw-Fernverkehr ex-
pandierte dagegen von 28 auf 87 Mio. t um 

über 300 v. H. In der Tendenz nähert sich 
das Verhältnis Straße/Schiene zwischen 
neuen und alten Ländern an. Allerdings 
hielt die Reichsbahn 1992 noch rund 50 v. H. 
am Güterfernverkehrsaufkommen in den 
neuen Ländern, während die DB nur noch 
26 v. H. aller Güter des Fernverkehrs trans-
portierte. 

Auch im Güterfernverkehr der alten Länder 
hatte der Lkw-Verkehr aufgrund des 
Wachstums im Wechselverkehr zwischen 
alten und neuen Ländern und im grenzüber-
schreitenden Verkehr hohe Zuwächse (auf 
rund 500 Mio. t) zu verzeichnen. Das Ver-
kehrsaufkommen der Eisenbahnen sank 
seit 1989 u. a. aufgrund der Krise in der 
Montanindustrie auf 260 Mio. t und damit 
auf den Stand der fünfziger Jahre. Auch die 
Binnenschiffsverkehre gingen deutlich zu-
rück. Betroffen war auch der Wachstums-
sektor im Güterverkehr der Bahn, der kom-
binierte Ladungsverkehr (KLV), der seit 
1991 bei etwa 26 Mio. t (10v. H. des Gesamt-
verkehrs der Deutschen Bundesbahn) sta-
gniert. Der KLV in den neuen Ländern 
beträgt bisher nur 2 v. H. des Gesamtgüter-
aufkommens der Deutschen Reichsbahn, 
allerdings mit kräftig wachsender Ten-
denz. 

Für die Aufteilung des Güterverkehrs auf 
Schiene und Straße sind verschiedene 
Gründe maßgebend, u. a. die Qualität des 
jeweiligen Verkehrsangebotes, die Preisre-
lationen im internationalen Vergleich bzw. 
die Berücksichtigung der externen Kosten 
(u. a. Wege-, Umweltkosten), die der Ver-
kehr verursacht. Die Bundesrepublik 
Deutschland fordert seit langem eine Har-
monisierung der Verkehrssteuern und 
-abgaben in der EU. Der EU-Sonderver-
kehrsrat hat im Juni 1993 tendenziell eine 
europaweite Harmonisierung bei der Kfz-
Steuer und die Einführung einer regionalen 
Euro-Vignette für Lkw zur teilweisen 
Abgeltung der verursachten Wegekosten 
beschlossen. Die in Deutschland vorgesehe-
nen Regelungen bleiben wegen der Sen-
kung der Kfz-Steuer für den Lkw kosten-
neutral. Die Eisenbahn wird durch die Euro

-

Vignette für Lkw aus den Beneluxstaaten 
und Dänemark vom Konkurrenzdruck der 
Lkw-Flotte dieser Länder entlastet. 

Wegen der Öffnung der europäischen Gren-
zen nach Osteuropa und des endgültig 
installierten europäischen Binnenmarktes 
ist es von Belang, das Verhältnis Binnen-, 
grenzüberschreitender und Transitgüter-
verkehr zu betrachten. In den Jahren 1975 
bis 1987 schwankten in den alten Ländern 
sowohl der Binnen- als auch der grenzüber-
schreitende Verkehr um einen stetigen Mit-
telwert von 200 bzw. 70 Mrd. tkm. Dabei 
verzeichnete der Lkw-Verkehr sowohl im 
Binnen- als auch im grenzüberschreitenden 
Verkehr stetig Zuwachsraten zu Lasten der 
übrigen Verkehrsträger. Ab 1988 expan-
dierten sowohl Binnen- als auch grenzüber-
schreitender Verkehr. 1990 wurden Güter-
verkehrsleistung im Binnenverkehr mit 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

250 Mrd. tkm und im grenzüberschreiten-
den Verkehr mit 98 Mrd. tkm befördert, 
davon 42 v. H. im Straßengüterfernverkehr, 
32 v. H. in der Binnenschiffahrt, 19 v. H. auf 
der Schiene und 7 v. H. in Rohrfernleitun-
gen. Der Transitverkehr betrug 1990 
27,5 Mrd. tkm und damit 11 v. H. des 
Gesamtverkehrs. Davon entfallen rund 
47 v. H. auf den Straßengüterfernverkehr, 
32 v. H. auf die Binnenschiffahrt und 
21 v. H. auf den Schienenverkehr. 

In der Prognose des Bundesverkehrswege-
planes 1992 wird für Deutschland insgesamt 
eine überproportional starke Expansion der 
Verkehrsleistung im grenzüberschreiten-
den Verkehrs vorausgesagt, so daß sich sein 
Anteil von bisher 43 v. H. am gesamten 
Güterverkehr auf 57 v. H. im Jahre 2010 
ausweiten würde. 

Während im Binnenverkehr für die Bahn 
eine leichte Schrumpfung und für die Schiff-
fahrt ein unterdurchschnittliches Wachstum 
vorausgesagt werden, wird für Bahn und 
Schiffahrt - wie auch dem Straßengüterfern-
verkehr - im grenzüberschreitenden Ver-
kehr eine starke Expansion prognostizie rt . 
Der Transitverkehr aller Verkehrszweige 
würde sich bis 2010 in Aufkommen und 
Leistung etwa verdoppeln, sein Anteil am 
Gesamtverkehr deutlich ansteigen. 

17.1.3 Luftverkehr 

Das Bundesministerium für Verkehr hat ein 
Flughafenkonzept in Arbeit. Zur Koordinie-
rung der flughafenpolitischen Belange 
wurde eine Flughafenkommission berufen. 
Der Bund hat zwar die Gesetzgebungs- und 
Verwaltungskompetenz für den Luftver-
kehr, die Flughäfen werden indessen nicht 
zu den Bundesverkehrswegen gerechnet. 
Der Bund ist jedoch aus Sicht einer überge-
ordneten koordinierten Verkehrsplanung 
mit Vernetzung der Verkehrssysteme am 
bedarfsgerechten infrastrukturellen Aus-
bau des Flughafensystems interessie rt . Das 
Flughafensystem in der Bundesrepublik 
schließt fast alle deutschen Großstädte und 
ihre Regionen an das internationale Luftver-
kehrsnetz an. 

Bis zum Jahr 2000 werden voraussichtlich 
die Kapazitäten der Sta rt- und Landebahn-
systeme der Flughäfen Frankfurt und Düs-
seldorf erschöpft, die Flughäfen Hamburg 
und Stuttga rt  zu 80 v. H. ausgelastet sein. 
Dieses Kapazitätsproblem kann zu einem 
Teil durch eine stärkere Nutzung von Flug-
häfen mit Kapazitätsreserven oder durch 
Substitution des Kurzstrecken- und Zubrin-
gerverkehrs durch den Schienenverkehr 
gelöst werden. Eine Verknüpfung der Flug- 
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häfen mit den anderen Verkehrsträgern ist 
dazu Voraussetzung. Der BVWP '92 gibt 
hierzu wichtige Anstöße. Auch Regional-
flughäfen können zur Entlastung der ange-
spannten Kapazitätslage bei den Verkehrs-
flughäfen beitragen. 

Die Bundesregierung unterstützt die Kon-
zepte der Länder für Satelliten-Flughäfen 
und die Einbindung freiwerdender Militär-
flugplätze, ohne jedoch Finanzmittel zur 
Verfügung zu stellen. 

Der Luftverkehr wird nach vorübergehen-
den konjunkturellen Einbrüchen seinen 
starken Wachstumspfad weiter fortsetzen. 
Seine Verkehrsleistung über dem Gebiet 
der alten Länder macht etwa 40 v. H. der 
Eisenbahnverkehrsleistung im gleichem 
Gebiet aus. Der Luftverkehr in den neuen 
Ländern beträgt 5 v. H. des gesamtdeut-
schen Luftverkehrs. 

17.1.4 Bundesverkehrswegeplan 
1992 (BVWP '92) 

Die steigenden Anforderungen an den Ver-
kehr können nach der Herstellung der Ein-
heit Deutschlands und im Hinblick auf die 
Vollendung des europäischen Binnenmark-
tes nur in einem zukunftsorientierten Infra-
strukturprogramm bewältigt werden. 

Daher hat das Bundeskabinett am 15. Juli 
1992 den Bundesverkehrswegeplan 1992 
als Grundlage für den Ausbau der Ver-
kehrswege des Bundes beschlossen. Den 
Aus- und Neubaubedarf des Schienenwe-
genetzes des Bundes und der Bundesfern-
straßen sind gesetzlich festgelegt (Bundes

-
schienenwegeausbaugesetz, Viertes Fern-
straßenausbauänderungsgesetz). 

Unter Einbeziehung dieser beiden Gesetze 
ist bis zum Jahre 2012 ein Finanzrahmen 

Tabelle 17.2 Personen- und Güterverkehrsprognose für das Jahr 2010 1 )  

Varianten 
Szenario „F" Szenario „G" 	Szenario „H" 

Bevölkerung Alte Länder: 16,0 	16,0 	16,0 
(Mio. E) Neue Länder: 62,1 	62,1 	62,1 

Pkw-Bestand: Alte Länder: 8,2 	8,2 	8,2 
(Mio.) Neue Länder: 37,3 	37,3 	37,3 

Wirtschaftswachstum Alte Länder: 2,4 	2,4 	2,4 
(v.H./a) Neue Länder: 5,9 	5,9 	5,9 

Verkehrsinfrastruktur Alte Länder: Heutiges 	Netz 	+ 	„vordringlicher Bedarf" 
BVWP '92 2 ) 

Neue Länder: Heutiges Netz + Lückenschlüsse + Nachholbe- 
darf + Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 

Marktordnung Liberalisierung im Straßengüter- und Binnenschiffsverkehr 

Nutzerkosten reale Preisstabilität 	Pkw-Kosten: 	Pkw-Kosten: 
gegenüber 1985 	+100 v. H. 3 ) 	+30 v. H. 3 ) 

Lkw-Kosten: 	Lkw-Kosten: 
+50 v. H. 3 ) 	+50 v. H. 3 ) 
Zuschläge auf 	Bahnkosten: 
Flugpreise 	Preissprung 

beim ICE 
Luftfahrt: 
reale Preisstabilität 

Parkraum- Status quo Steigerung der Parkkosten 
bewirtschaftung 

Reisegeschwindigkeit Status quo Verringerung um 5 v. H. 
im Straßennetz 

Reisegeschwindigkeit deutliche Geschwindigkeitszunahme im Fernverkehr 
im Schienennetz 

1) Zusammenfassung zentraler Annahmen der einzelnen Varianten 
2) BVWP '92: Bundesverkehrswegeplan 1992 
3) inflationsbereinigt 
Quelle: Personenverkehrsprognose 2010: Intraplan und IVT, 1991 

Güterverkehrsprognose 2010: Kessel+Partner, 1991 
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Grundlagen und Inhalte des 
B undesverkehrswege planes 

von insgesamt rund 539 Mrd. DM vorgese-
hen; davon entfallen rund 244 Mrd. DM auf 
die umweltfreundlicheren Verkehrsträger 
Schiene und Wasserstraße und rund 
210 Mrd. DM auf die Bundesfernstraßen. 

Für Neu- und Ausbau sind vorgesehen: 

- Schienennetz DB/DR: rund 118 Mrd. 
DM; 

- Bundesfernstraßen: rund 109 Mrd. DM; 

- Bundeswasserstraßen: rund 16 Mrd. 
DM. 

Schwerpunkte des Infrastrukturprogramms 
sind der Ausbau des Schienennetzes der 
DB/DR, der Bau von Ortsumgehungen 
sowie der sechs- bzw. achtstreifige Ausbau 
überlasteter Bundesautobahnen. Rund 
39 v. H. der Investitionen sind für Vorhaben 
in den neuen Ländern vorgesehen. 

Bei der Bewältigung des zukünftigen Ver-
kehrsaufkommens kommt der verstärkten 
Kooperation der einzelnen Verkehrsträger - 
auch aus Gründen des Umweltschutzes - 
besondere Bedeutung zu. 

Grundlage für die Planungen sind koordi-
nierte Gesamtverkehrsprognosen, und zwar 
für die soziodemographische Entwicklung 
in Deutschland und benachbarten Ländern 
sowie für den Personen- und Güterverkehr 
in regionaler Differenzierung. Erstmals 
wurden bei den Verkehrsprognosen unter-
schiedliche ordnungspolitische Vorgaben, 
vor allem unter dem Gesichtspunkt der 
angestrebten CO 2-Reduktion (Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs im Straßen- und 
Luftverkehr), unterstellt, so daß sich drei 
unterschiedliche Prognoseszenarien erga-
ben: 

- Szenario „F" als Status-quo-Variante mit 
den heute gültigen ordnungspolitischen 
Rahmenbedingungen und Nutzerkosten; 

- Szenario „G" mit einschneidenden ord-
nungspolitischen Maßnahmen zur Dämp-
fung des Wachstums bei Straße und Luft 
mit der Folge von starken Verkehrsverla-
gerungen auf Schiene, Wasserstraße und 
ÖPNV; 

- Szenario „H" bei dem zwar auf gezielte 
Maßnahmen zur Reduktion von Straßen- 
und Luftverkehr verzichtet wird, aktuelle 
Trends der Entwicklung von Nutzerko-
sten und kommunalpolitisch gesteuerten 
Restriktionen des städtischen Straßenver-
kehrs jedoch berücksichtigt sind. 

Das Szenario „F" als Trendprognose ließe 
einen Zuwachs des Personen- und Güter-
verkehrs auf der Straße erwarten, der einen 
Ausbau der Straßeninfrastruktur in einem 
Ausmaß erfordern würde, der aus finanz-
wirtschaftlichen und Akzeptanzgründen 
nicht vertretbar wäre. Andererseits würde 
eine Verlagerung von Straßenverkehren 
auf Schiene und Wasserstraße im Ausmaß 
des Szenarios „G " Abgaben- und Preiserhö-
hungen im Pkw- und Lkw-Bereich erfor-
dern, die im Rahmen der Europäischen 
Union nur schwerlich durchsetzbar erschei-
nen. Die Bundesregierung hat daher dem 
BVWP das Prognoseszenario „H" zugrun-
degelegt. 

Die dem Prognosefall „H" entsprechenden 
Verkehrsmengen bildeten die Grundlage 
für die Projektbewertungen geplanter Ver-
kehrsinfrastrukturmaßnahmen. Entspre-
chend der dem BVWP zugrundeliegenden 
Finanzplanung bis 2010 sowie die Entschei-
dung des Deutschen Bundestages vom Juni 

Tabelle 17.3 Nachfrageprognose zum Gesamtdeutschen Verkehrswegeplan 

1988 2010 1988 2010 

Szenario Szenario 

F H G F H G 

Güterverkehr (Mrd. tkm) (Mio. t) 

Deutschland 
Straße - fe rn  	 122 257 238 161 459 833 793 610 
Bahn 	 125 177 194 265 603 525 559 715 
Binnenschiff 	 63 114 116 126 252 338 361 541 

Personenverkehr (Mrd. Pkm) (Mrd. Pers.-Fahrten) 

Deutschland 
Individual- 
Verkehr 	 647 885 838 765 35 42 40 37 
Bahn 	 62 74 88 114 1,6 1,4 1,6 2,1 
Flugzeug 	 14 33 34 28 0,05 0,10 0,11 0,09 
ÖSPV 1 ) 	 87 96 110 138 8 6,4 7,4 9,3 

1 ) öffentlicher Schienenpersonenverkehr 
Quelle: Güterverkehr: Kessel+Partner; 

Personenverkehr: Intraplan und IVT 
BT-Drs. 12/2081 
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1993, den Geltungszeitraum des BVWP bis 
zum Jahre 2012 zu verlängern, entfallen 
vom Gesamtinvestitionsvolumen rund 
539 Mrd. DM auf die Maßnahmen in den 
Bereichen Schiene, Straße und Wasser-
straße rund 454 Mrd. DM. 

Dabei wird unterschieden nach indisponi-
blem Bedarf (Ersatz- und Erhaltungsbedarf 
insgesamt sowie der zusätzliche Nachhol-
bedarf in den neuen Ländern; Überhang für 
die Vollendung laufender Vorhaben, vor-
dringlicher Bedarf aus dem BVWP '85 sowie 
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit) und 
neue Vorhaben, die vordringlich zu realisie-
ren sind. Der indisponible Bedarf, ein-
schließlich des Ersatzbedarfs und der „Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit", beträgt 
rund 343 Mrd. DM, der Bedarf für neue 
Vorhaben rund 111 Mrd. DM. Auf die neuen 

Länder entfallen rund 39 v. H. der Investi-
tionen. Insbesondere im Schienenbereich ist 
der Anteil der neuen Länder mit jeweils 
53 v. H. an Ersatzbedarf bzw. 42 v. H. an 
Neu- und Ausbaubedarf besonderes hoch. 
Die Investitionen für die Schiene liegen mit 
rund 214 Mrd. DM knapp über dem für die 
Bundesfernstraßen mit rund 210 Mrd. DM. 
Für die Bundeswasserstraßen sind rund 
30 Mrd. DM ausgewiesen. 

Für den vordringlichen Bedarf besteht ein 
uneingeschränkter Planungsauftrag. Die 
Maßnahmen des weiteren Bedarfs sind bau-
würdig, aber aus dem zur Verfügung ste-
henden Finanzvolumen im Planungszeit-
raum nicht finanzierbar. 

Vorbehaltlich eines positiven Ergebnisses 
einer Überprüfung der gesamt- und be- 
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Notwendigkeit einer Trend- 
wende in der Verkehrspolitik .. . 

... auf der Grundlage einer in- 
tegrierten Verkehrs-, Umwelt- 

und Raumordnungspolitik 

triebswirtschaftlichen Rentabilität können 
Schienenprojekte von DB/DR, die sich zur 
Zeit noch in Abstimmung mit den Planun-
gen europäischer Nachbarstaaten (länder-
übergreifende Projekte) befinden, nach-
träglich in den vordringlichen Bedarf aufge-
nommen werden. Für diese Strecken sind im 
BVWP pauschal rund 9 Mrd. DM in den 
vordringlichen Bedarf aufgenommen wor-
den. 

Bei den Vorarbeiten zum BVWP sind ver-
schiedene Strecken für die Einsatzmöglich-
keit der Magnetschnellbahn geprüft wor-
den. Dabei wurde die Verbindung Hamburg 
- Berlin positiv beurteilt. Für die Finanzie-
rung der auf rund 8 Mrd. DM veranschlag-
ten Investitionskosten müssen private und 
teilprivate 	Finanzierungsmöglichkeiten 
entwickelt werden. Besondere Bedeutung 
kommt hierbei dem Engagement der Privat-
wirtschaft zu. 

17.1.5 Mittelfristige 
Entwicklungstendenzen 

Die Situationsbeschreibung und die Ent-
wicklungsrichtung lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

- Die Dynamik des umweltproblemati-
schen Individual- und Lkw-Verkehrs ist 
ungebrochen. Beide sind relativ konjunk-
turresistent. In den Prognosen nehmen sie 
sowohl an Aufkommen als auch an der 
Verkehrsleistung insgesamt und anteils-
mäßig zu. Im Rahmen des Gesamtver-
kehrs sind sie die Hauptverursacher der 
Umweltbelastung durch Luftverunreini-
gung und Lärmemission. 

- Die Bahnen erzielen in hochentwickelten 
Angebotsbereichen wie dem schnellen 
und weiträumigen Personenverkehr und 
dem kombinierten Ladungsverkehr (der 
konjunkturell vorübergehend stagniert) 
gute Ergebnisse mit wachsendem Erfolg. 
Dies ist künftig vor allem für die europäi-
schen Relationen von Belang. 

- Der öffentliche Personennahverkehr zeigt 
in den vom motorisierten Individualver-
kehr hochbelasteten Verdichtungsräu-
men bei entsprechender Angebotsquali-
tät bei den Fahrgastzahlen gute und 
zunehmende Ergebnisse, die bei entspre-
chender Angebotsausweitung auch in der 
Zukunft zu erwarten sind. 

Vor dem Hintergrund der durch die aktuel-
len politischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen bewirkten starken Ausweitung 
insbesondere des Kfz-Verkehrs haben die 
für Verkehr, Umwelt und Raumordnung 
zuständigen Minister und Senatoren der 
Länder und des Bundes eine grundsätzliche 
Trendänderung in der Verkehrspolitik auf 
der Grundlage einer integrierten Verkehrs-, 
Umwelt- und Raumordnungspolitik gefor-
dert. Auf einer gemeinsamen Konferenz am 
5./6. Februar 1992 im Schloß Krickenbeck/ 

Nettetal haben die Minister Grundsätze 
einer integrierten Verkehrs-, Umwelt- und 
Raumordnungspolitik beschlossen. Nach 
Auffassung der Minister gehören hierzu: 

- die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der 
deutschen Eisenbahnen; 

- die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit durch Umwandlung in ein Wirt

-schaftsunternehmen und durch die Har-
monisierung der Fiskalbelastungen im 
Bereich der Europäischen Union, insbe-
sondere im Hinblick auf die Anlastung der 
Wege- und Umweltkosten an den Lkw-
Verkehr; 

- die Einräumung eines absoluten Vor-
rangs in den verkehrlich hochbelasteten 
Räumen für Verkehrsträger mit hoher 
Massenleistungsfähigkeit. Im Rahmen 
der Bahnstrukturreform soll die Regiona-
lisierung des ÖPNV Aufgaben und Aus-
gaben in einer Hand auf regionaler Ebene 
konzentrieren; 

- die verstärkte Berücksichtigung vor-
dringlicher Maßnahmen und Notwendig-
keiten für die Förderung umweltfreundli-
cher Verkehrsmittel in den jeweiligen 
Planungsstufen der Raum-, Landschafts- 
und Bauleitplanung. 

Im Leitbild Verkehr des Raumordnungspoli-
tischen Orientierungsrahmens (vgl. Kapitel 
1.1.5) wurden diese Gesichtspunkte im Hin-
blick auf den zügigen Ausbau leistungsfähi-
ger Ost-West-Verkehrsadern mit Vorrang 
für den schienengebundenen Verkehr und 
im Hinblick auf eine differenzierte Steue-
rung der Verkehrsentlastung aufgenom-
men. Im großräumigen Kontext soll dies 
durch Verlagerung von Straßenverkehr aus 
hochbelasteten Korridoren auf die Schiene 
erfolgen, in den verkehrlich und umweltmä-
ßig hochbelasteten Stadtregionen durch 
Vorrang für die Verkehrsmittel des Umwelt-
verbundes - insbesondere den ÖPNV - und 
durch Entlastung vom durchfahrenden Stra-
ßengüterverkehr. Durch eine stärkere Ver-
knüpfung von räumlichen Funktionen und 
eine verbesserte Zuordnung von Arbeits-
plätzen und Wohnstandorten soll ein Bei-
trag zur Verkehrsvermeidung/Verkehrs-
verminderung geleistet werden. Dem Aus-
bau von Entlastungsorten in den großen 
Verdichtungsregionen kommt hierbei eine 
besondere Rolle zu. Hohe Bedeutung für die 
Verbindung europäischer Zentren und zur 
Verlagerung des Individualverkehrs auf die 
Schiene wird dem Ausbau des deutschen 
und europäischen Hochgeschwindigkeits-
netzes - auch nach Osteuropa - beigemes-
sen. Dabei wird die Verknüpfung mit dem 
nachgeordneten Schienennetz sowie mit 
dem ÖPNV in den Verdichtungsräumen 
besonders hervorgehoben. Der Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur muß durch eine sy-
stematische Vernetzung der einzelnen Ver-
kehrsträger ergänzt werden, um sich vom 
einseitigen Wachstum, das sich auf Straße 
und Luft konzentriert hat, zu lösen. Die 
einzelnen Verkehrsträger müssen über 
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Schnittstellen - die Flughäfen, die See- und 
Binnenhäfen, die Güterverkehrszentren so-
wie Umschlaganlagen des kombinierten 
Verkehrs . - zu Transportketten verknüpft 
werden. Für die internationalen deutschen 
Flughäfen wird im allgemeinen der An-
schluß an das Nah- und z. T. Fernverkehrs-
schienennetz angestrebt. Für den Ausbau 
des kombinierten Verkehrs im Hinblick auf 
die Verlagerung des Straßenverkehrs auf 
die Schiene ist die Realisierung eines Stand-
ortkonzeptes von 44 flächendeckend ver-
teilten Terminals vorgesehen, an denen sich 
die Bahnen mit rund 4 Mrd. DM beteiligen 
sollen. Die räumliche Zusammenfassung 
von verkehrlichen und transportergänzen-
den Dienstleistungsbetrieben durch Güter-
verkehrszentren ermöglicht eine Bünde-
lung der Güterverkehrsströme. Güterver-
kehrszentren sollten in allen Verdichtungs-
räumen Deutschlands in Verbindung mit 
Terminals des kombinierten Ladungsver-
kehrs sowie gegebenenfalls mit Häfen und 
Anbindung an Flughäfen vertreten sein. 
Darüber hinaus sollten auch für die Güter-
versorgung in der Fläche durch Sammelstel-
len wie Güterverteilzentren und Transpo rt

-gewerbegebiete die Möglichkeiten für den 
Schienentransport, insbesondere in Verbin-
dung mit den Verdichtungsräumen, verbes-
sert werden. 

Eine entscheidende Bedingung für die Rea-
lisierung von Konzepten der Verkehrsver-
meidung und -verlagerung im Güterver-
kehr liegt in einer Angleichung der Wettbe-
werbsbedingungen, insbesondere zwischen 
den Verkehrsträgern Schiene und Straße 
hinsichtlich der Anrechnung von Wege- 
und Umweltkosten. 

17.1.6 	Gesetzgeberische 
Vorhaben 

17.1.6.1 Bahnstrukturreform 

Die Neuordnung von DB und DR als Deut-
sche Bahn AG (DBAG) erfordert eine Ände-
rung des Grundgesetzes (Art. 87 Abs. 1 
GG). Mit der Umwandlung der bisherigen 
Sondervermögen des Bundes DB und DR in 
die Rechtsform der Aktiengesellschaft ent-
fallen zukünftig für die Eisenbahn des Bun-
des die bisher von DB und DR wahrgenom-
menen Gemeinwohlaufgaben bei der Er-
bringung von Verkehrsleistungen. Verant-
wortlich für derartige gemeinwirtschaftlich 
zu erbringende Verkehrsleistungen werden 
zukünftig allein staatliche bzw. kommunale 
Aufgabenträger sein. Mit einem Gesetz 
über die Neuordnung des Eisenbahnwesens 
wird u. a. die Umwandlung von DB/DR in 
eine AG und die Überleitung der Mitarbei-
ter, die Eisenbahnverkehrsverwaltung des 
Bundes und der Bau und die Finanzierung 
der Schienenwege der Eisenbahnen des 
Bundes geregelt. 

Außerdem wird die Verantwortung für den 
Schienenpersonennahverkehr von DB und 
DR gegen einen finanziellen Ausgleich auf 
die Länder übertragen. 

Entschuldung und umfassende Sanierungs-
maßnahmen sollen die Voraussetzungen 
dafür schaffen, daß die privatwirtschaftlich 
agierende Bahn sich am Markt behauptet. 
Durch die Trennung von Fahrweg und 
Transport wird die wirtschaftliche Nutzung 
des Schienennetzes gefördert. Auch Dritte, 
wie die nicht bundeseigenen Bahnen oder 
ausländische Eisenbahngesellschaften, sol-
len Zugang zu dem Netz erhalten. Nach 
einer Übergangszeit sollen sowohl der Fahr-
wegbereich wie der Personen- und Güter-
verkehr als eigene AG ausgegliedert wer-
den. 

Von der Bahnreform werden längerfristig 
deutlich über 100 Mrd. DM liegende Ein-
sparungen erwartet. Mit den neuen Struktu-
ren erhält das Unternehmen Bahn die 
Chance, sich den Herausforderungen des 
Verkehrsmarktes zu stellen und seine 
Marktanteile im Güter- wie Personenver-
kehr zu steigern. Das bedeutet: Anpassung 
der Strategien in den einzelnen Geschäfts-
feldern an die Anforderungen des Marktes, 
kundenorientiertes und auf Gewinnerzie-
lung ausgerichtetes Handeln. Die bisher 
nach dem Gemeinwirtschaftlichkeitsprinzip 
erbrachten Leistungen hängen zukünftig 
vom Besteller, d. h. von den Ländern und 
Gemeinden bzw. von anderen Nutzern der 
Schieneninfrastruktur ab. Der Ausnut-
zungsgrad einer noch im hohen Maße flä-
chendeckenden rund 40 000 km umfassen-
den  Schieneninfrastruktur bestimmt in ho-
hem Maße den Grad der Umwelt- und 
Siedlungsraumentlastung vom Kfz-Ver-
kehr. 

17.1.6.2 Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz 
(GVFG) 

Das GVFG dient zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden im ÖPNV 
und kommunalen Straßenbau. Mit der Eini-
gung wurde zunächst der Plafond der für 
Zwecke des GVFG gebundenen Mineralöl

-

steuermittel von 2,6 Mrd. DM auf 3,28 
Mrd. DM erhöht sowie der Förderkatalog 
den dringendsten Bedürfnissen der neuen 
Länder angepaßt. Die neuen Länder erhiel-
ten aus Mitteln des Gemeinschaftswerkes 
Aufschwung-Ost für den ÖPNV 800 
Mio. DM und den kommunalen Straßenbau 
2,2 Mrd. DM zusätzlich. Ferner wurden die 
Bundesfinanzhilfen für das GVFG 1992 um 
1,5 Mrd. DM und 1993 - 1995 um je 3 Mrd. 
DM erhöht, so daß 1992 für alle Länder 
zusammen rund 6,6 Mrd. DM und 1993 -
1995 rund 6,3 Mrd. DM pro Jahr zur Verfü-
gung stehen, die insbesondere in den neuen 
Ländern für die Aufrechterhaltung und 
Modernisierung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs dringend benötigt werden. 
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Die GFVG-Mittel werden ergänzt durch 
eine kommunale Investitionspauschale von 
1,5 Mrd. DM im Jahr 1993 und durch jähr-
lich 6,6 Mrd. DM für die neuen Länder ab 
1995 nach dem Investitionsförderungsge-
setz Aufbau-Ost. Diese Mittel können aus-
drücklich auch für Investitionen zur Verbes-
serung des ÖPNV eingesetzt werden. 

17.1.6.3 Gesetz 
zur Beschleunigung 
der Planungen für 
Verkehrswege in den 
neuen Ländern sowie im 
Land Berlin (Verkehrs

-

wegeplanungs-
beschleunigungsgesetz) 

Mit dem Verkehrswegeplanungsbeschleu-
nigungsgesetz wurde für die neuen Länder 
befristetes Sonderrecht zur Schaffung der 
Planungsverfahren eingeführt, das sich in 
der Praxis gut bewährt hat. Das Planungs-
vereinfachungsgesetz bezweckt auf der 
Grundlage dieser positiven Erfahrungen die 
Vereinfachung und Beschleunigung der 
Planungen für Schienenwege, Bundesfern-
straßen, Bundeswasserstraßen, Flughäfen, 
Straßen- und U-Bahnen im gesamten Bun-
desgebiet. 

17.1.6.4 Gesetz über den Bau der 
„Südumfahrung Stendal" 
der Eisenbahnstrecke 
Berlin-Oebisfelde 

Bei der Südumfahrung Stendal handelt es 
sich um einen Teilabschnitt des Verkehrs-
projektes Deutsche Einheit Nr. 4 Schie-
nenschnellfahrstrecke Hannover-Stendal-
Berlin, der als einziger die Stammstrecke, zu 
der die Neubaustrecke sonst parallel ver-
läuft, verläßt. Um das Planungsverfahren 
abzukürzen und zeitlich mit den Planungs-
verfahren der übrigen Streckenabschnitte 
nach dem Verkehrswegeplanungsbe-
schleunigungsgesetz gleichzuziehen, ist 
vom Deutschen Bundestag ein Investitions-
maßnahmengesetz verabschiedet worden. 
Das Vorhaben kommt dabei nicht durch ein 
gestuftes Planungsverfahren zur Baureife, 
sondern der Gesetzgeber beschließt unmit-
telbar die Zulässigkeit des Projektes ein-
schließlich der erforderlichen Folgemaß-
nahmen. Die historisch einmalige Ausnah-
mesituation des schwierigen Umstrukturie-
rungsprozesses der Wirtschaft in den neuen 
Ländern rechtfertigt die Anwendung eines 
Investitionsmaßnahmengesetzes im Rah-
men der Verkehrsprojekte Deutsche Ein-
heit, die eine Schlüsselfunktion für den 
wirtschaftlichen Aufschwung und die An-
gleichung der Lebensbedingungen zwi-
schen den neuen und alten Ländern einneh-
men. Weitere Investitionsmaßnahmenge-

setze sind zur Zeit über den Bau des 
Abschnittes Wismar-West - Wismar-Ost der 
Bundesautobahn A 20 Lübeck-Bundes-
grenze und über den Bau der A 14 Abschnitt 
Könnern-Löbejün anhängig. 

17.1.6.5 Gesetz zur Aufhebung der 
Tarife im Güterverkehr 
(Tarifaufhebungsgesetz) 

Die Verwirklichung des Europäischen Bin-
nenmarktes bedingt eine fortschreitende 
Liberalisierung, insbesondere im Hinblick 
auf die Preisbindung im Güterverkehr. Zur 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des 
deutschen Transportgewerbes werden da-
her zum 1. Januar 1994 die obligatorischen 
Tarife beim nationalen Binnenschiffahrts-, 
Eisenbahn- und Straßengüterverkehr auf-
gehoben. Aus verfassungsrechtlichen 
Gründen erfolgt die Aufhebung bei den 
Bundeseisenbahnen nur schrittweise; vor-
übergehend werden Höchsttarife einge-
führt. Damit ist die faktische Gleichstellung 
mit den anderen Verkehrsträgern gewähr-
leistet. Im Zuge der Bahnstrukturreform 
werden Tarife und Tarifgenehmigungen 
sowie Beförderungspflicht beim Güterver-
kehr aufgehoben. Nach Auffassung der 
Bundesregierung wird die Tarifaufhebung 
nicht zu generellen Erhöhungen der Beför-
derungspreise in verkehrsfernen Regionen 
führen, weil sich diese auch jetzt nicht von 
denen in Ballungsräumen unterscheiden 
und meist nahe dem Mindestarif ausgehan-
delt werden. 

17.2 Ausgangssituation im Tele

-

kommunikationsbereich 

Die Verfügbarkeit über moderne Techniken 
des Informations- und Datenaustausches ist 
grundlegend für die regionale Wettbe-
werbsfähigkeit. Neue Strategien zur Ko-
stensenkung, wie z. B. neue Logistiksy-
steme (Güterverkehrszentren, kombinierter 
Ladungsverkehr), setzen schnelle und fle-
xible Kommunikationsmöglichkeiten vor-
aus. Regionen, die kommunikationstech-
nisch schlecht erreichbar sind und in denen 
moderne Informationsdienstleistungen 
nicht angeboten werden, weisen Standort-
nachteile, insbesondere für telekommuni-
kationsintensive Bereiche wie den Dienst-
leistungssektor, auf. Der Ausbau der Tele-
kommunikationsinfrastruktur ist somit eine 
notwendige Bedingung für den weiteren 
Anpassungsprozeß der Wirtschaft in den 
neuen Ländern. 

In den alten Ländern kann ein flächendek-
kendes Angebot an grundlegenden netzbe-
zogenen Diensten festgestellt werden. Zwar 
existieren regionale Unterschiede in den 
betrieblichen Kosten der Kommunikation; 
diese sind jedoch in erster Linie entfer- 
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Kommunikationsinfrastruktur in 
den neuen Ländern 

nungsabhängig, d. h. Unternehmen in peri-
pheren Gebieten wenden anteilig mehr 
Kapital für die Dienste auf. Der Einfluß 
dieser Kosten auf die regionale Wettbe-
werbsfähigkeit ist jedoch von eher unterge-
ordneter Bedeutung. Wichtiger erscheinen 
Aspekte der qualitativen Versorgung mit 
modernen Diensten wie die flächendek-
kende Versorgung mit ISDN, die Einfüh-
rung der Glasfasertechnik sowie die Libera-
lisierung des Fernmeldewesens z. B. im 
Mobilfunkbereich. 

Trotz erheblicher Fortschritte auf dem 
Gebiet der Telekommunikationsversor-
gung in den letzten beiden Jahren bestehen 
nach wie vor Defizite sowohl in der kommu-
nikationstechnischen Verknüpfung der 
alten und der neuen Länder als auch bei 
den Kommunikationswegen innerhalb der 
neuen Länder. Neben fehlenden Leitungen 
und Verbindungen stellt die veraltete Tech-
nik des vorhandenen Kommunikationsnet-
zes in den fünf neuen Ländern weiterhin 
einen Engpaßfaktor dar. Große Unter-
schiede bestehen immer noch in der Tele-
fonversorgung. Auf 100 Einwohner kom-
men Ende 1993 in den alten Ländern fast 50, 
in den neuen Ländern nur 24 Telefonan-
schlüsse. Neben dieser generell geringen 
Versorgungsdichte mit Telefonanschlüssen 
besteht noch immer eine regional ungleiche 
Verteilung. Außer Berlin sind vor allem die 

altindustriellen Verdichtungsgebiete im Sü-
den der neuen Länder besser versorgt als 
die agrarisch strukturierten Regionen im 
Norden. Die Zuwächse weisen 1992 zwar 
immer noch starke regionale Unterschiede 
auf. Sie streuen zwischen den einzelnen 
Direktionsbereichen mit 7,0 v. H. (Frank-
furt/O.) und 27,7 v. H. (Cottbus) jedoch nicht 
mehr so stark wie in 1991 (18 v. H. zu 
53 v. H.) und tragen, bedingt durch unter-
schiedliche Ausgangslagen, zu einer An-
gleichung der Versorgungsgrade bei. Auf 
der Ebene von Fernmeldeämtern ist somit 
eine Auseinanderentwicklung bei der Tele-
fonversorgung nicht erkennbar. 

Der Telekommunikationsbereich ist aber 
zugleich ein herausragendes Beispiel dafür, 
daß mit der Ausgangssituation in den neuen 
Ländern auch ein deutlicher Wettbewerbs-
vorteil verbunden sein kann: Die derzeit in 
den neuen Ländern im Entstehen begriffene 
Telekommunikationsinfrastruktur gehört 
zu den weltweit modernsten. Der Deutschen 
Bundespost TELEKOM wird so die Erpro-
bung neuer Technologien und damit auch 
eine Verbesserung im internationalen Wett-
bewerb ermöglicht. 

Einen wichtigen Teilbereich stellen die 
sogenannten „Kommunikations- oder Da-
tenautobahnen" dar, hochleistungsfähige 
Glasfaserverbindungen zur schnellen Da- 

Tabelle 17.4 Entwicklung der Zahl von Telefonanschlüssen 

Telefonanschlüsse 

Fernmeldeamtsbezirk 1990 1991 1992 91:90 92:91 92:90 

1000 Steigerung um ... v.H. 

Neubrandenburg 	 59,7 84,9 110,0 42 30 84 
Rostock 	 54,9 84,1 122,8 53 46 124 
Schwerin 	 68,9 93,6 128,5 36 37 87 
Cottbus 	 59,8 88,9 139,9 49 57 134 
Frankfurt/Oder 	 77,5 105,9 139,9 37 32 81 
Potsdam 	 104,5 148,5 203,5 42 37 95 
Halle 	 151,9 181,4 241,1 19 33 59 
Magdeburg 	 131,9 155,6 215,5 18 38 63 
Chemnitz 	 185,3 219,3 270,3 18 23 46 
Dresden 	 185,0 217,4 287,6 18 32 55 
Leipzig 	 154,3 186,8 245,2 21 31 59 
Erfurt 	 124,8 180,5 248,1 45 37 99 
Gera 	 88,8 109,3 157,3 23 44 77 
Suhl 	 56,9 71,0 105,4 25 48 85 
Berlin (Ostteil) 	 400,7 431,4 501,0 8 16 25 

Neue Länder 	 1 904,9 2 358,4 3 116,1 24 32 64 

Alte Länder 1 ) 	 29 976,0 31 242,0 31 904,9 4 2 6 

Bundesgebiet 	 31 880,0 33 600,0 35 021,1 5 4 10 

1) einschließlich Berlin (West) 

Quellen: Deutsche Bundespost TELEKOM, Generaldirektion 
Statistisches Jahrbuch 1992 für die Bundesrepub lik Deutschland, eigene Berechnungen 
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tenkommunikation. Derzeit wird in den 
neuen Ländern bereits die Anbindung der 
Kunden an das Glasfasernetz vollzogen. Bis 
1995 sollen 1,2 Mio. Haushalte in den neuen 
Ländern einen Glasfaseranschluß erhal-
ten. 

Der Aufbau eines solchen hochwertigen 
Infrastrukturnetzes ist als Langfristaufgabe 
der nächsten zwanzig bis dreißig Jahre zu 
sehen. Die „Kommunikationsautobahnen" 
werden künftig insbesondere für die Über-
tragung bewegter Bilder im Zusammen-
hang etwa mit Bildtelefon oder hochauflö-
sendem Fernsehen bedeutsam. 

Besonders hervorzuheben sind auch spe-
zielle, auf die Anforderungen der Wirtschaft 
orientierte Maßnahmen zur Verbesserung 
der Telekommunikationsmöglichkeiten, 
wie die Bereitstellung von Telefonanschlüs

-

sen mit Hilfe von Sondertechniken (bis Ende 
1992 87 000 Telefonanschlüsse) und Mobil-
funkanschlüssen zu Sonderkonditionen. 

Mobiltelefone werden in den neuen Län-
dern nach wie vor als substitutive Form der 
Telekommunikation genutzt, insbesondere 
im geschäftlichen Bereich. 

17.2.1 Die Rolle privater Anbieter 
im Telekommunikations-
bereich 

Die Postreform von Mitte 1989 hat zu einer 
grundlegenden Veränderung der Anbieter-
struktur auf dem Telekommunikations-
markt geführt. Mit Ausnahme des Telefon-
dienstes, der Bereitstellung von Mietlei- 
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Satellitennetze, Mobil

-

kommunikation und Bündel

-

funknetze 

stungen und des Betriebs von Funkdiensten 
können alle Telekommunikationsdienstlei-
stungen im Wettbewerb angeboten werden. 
Der Telekommunikationsbereich der Deut-
schen Bundespost wird nunmehr auf der 
Grundlage des Postverfassungsgesetzes - 
ebenso wie Postdienste und Postbankdien-
ste - in unternehmerischer Selbständigkeit 
geführt. Die Deutsche Bundespost TELE-
KOM hat dabei aber ihre Infrastruktur-
dienstleistungen (Monopol- und Pflichtlei-
stungen, etwa die Bereitstellung öffentli-
cher Telefonstellen) nach den Grundsätzen 
der Tarifeinheit im Raum zu einheitlichen 
Leistungsentgelten in der Fläche anzubie-
ten. Die Bundesregierung hat für die Pflicht-
leistungen im September 1992 eine TELE-
KOM-Pflichtleistungsverordnung erlassen. 
Die Pflichtleistungsverordnungen für die 
Deutsche Bundespost POSTDIENST und 
die Deutsche Bundespost POSTBANK 
(Pflichtleistungsverordnung) sind z. Z. in 
Vorbereitung und werden voraussichtlich 
Anfang 1994 in Kraft treten. 

Auf dem Telekommunikationsmarkt gibt es 
mittlerweile zahlreiche private Anbieter. 
Insgesamt ist der Telekommunikationsbe-
reich durch hohe Dynamik gekennzeichnet: 
Der Telekommunikationsdienstleistungs-
markt wächst mit jährlichen Raten von über 
10 v. H., der Markt für Geräte mit Raten von 
etwa 3 v. H. 

Seit Mitte 1990 haben neben der Deutsche 
Bundespost TELEKOM auch private Unter-
nehmen die Möglichkeit, eigene Satelliten-
netze zu errichten und zu betreiben sowie 
Satellitendienste anzubieten. Diese Netze 
bieten im Vergleich zur terrestrischen Infra-
struktur die Vorteile der von Anfang an 
gegebenen flächendeckenden Verfügbar-
keit, der schnellen Auf- und Ausbaumög-
lichkeit und der entfernungsunabhängigen 
Kosten. 

Nach Herstellung der deutschen Einheit 
wurde zunächst durch Satellitennetze eine 
kurzfristige Lösungsmöglichkeit zur Besei-
tigung der Engpässe in der Telekommuni-
kationsinfrastruktur der neuen Länder ge-
schaffen. Für den Bereich der Sprachkom-
munikation spielen satellitenbasierte Tele-
fondienste jedoch nur eine untergeordnete 
Rolle. Von den 43 privaten Satellitennetz-
betreibern (November 1993) bieten 13 
Unternehmen, die im Besitz der Zusatzge-
nehmigung für den Telefondienst mit und in 
den neuen Ländern sind, ihren Kunden 
Telefondienste innerhalb der neuen Länder 
und zwischen alten und neuen Ländern 
über Satellitenverbindungen an. Der voran-
schreitende Aufbau des terrestrischen Tele-
kommunikationsnetzes, insbesondere des 
Overlaynetzes der Deutschen Bundespost 
TELEKOM hat zu einer weiteren Einschrän-
kung der Nachfrage für Telefonverbindun-
gen via Satellit geführt. 

Größere Bedeutung kommt dagegen der 
satellitenbasierten Datenkommunikation 
zu, da die Möglichkeiten der Datenkommu-
nikation in und mit den neuen Ländern über 

terrestrische Netze immer noch unzurei-
chend sind. Allein die Deutsche Bundespost 
TELEKOM betrieb Mitte 1993 ca. 1 000 
sogenannte VSAT-Stationen; die Zahl der 
von privaten Anbietern installierten Anla-
gen lag sogar noch höher. Etwa 90 v. H. 
dieser Anlagen sind in den neuen Ländern 
installiert. Nutzer dieses Angebots sind ins-
besondere Dienstleistungsunternehmen. 

Auch im Bereich der Mobilkommunikation 
sind seit 1990 durch die Lizenzierung priva-
ter Anbieter wettbewerbsorientierte Markt-
strukturen entstanden. Allerdings wurde 
der Netzaufbau in den neuen Ländern durch 
ungeklärte Eigentumsverhältnisse bei 
Grundstücken sowie durch Defizite im 
Angebot an Mietleitungen der Deutschen 
Bundespost TELEKOM behindert. Da zu-
nächst keine zugelassenen Endgeräte ver-
fügbar waren, konnten die beiden digitalen 
zellularen Mobiltelefonnetze D 1 und D 2 
erst Mitte 1992 den kommerziellen Betrieb 
aufnehmen. 

Diese Verzögerung führte allerdings zu 
einer bereits wesentlich größeren Flächen-
deckung bei Inbetriebnahme der Netze als 
ursprünglich geplant. Beide Netzbetreiber 
verfolgen, ausgehend von den Verdich-
tungsräumen und Hauptverkehrsadern, 
ähnliche räumliche Ausbaumuster. Für das 
D 1-Netz und das D 2-Netz wird für das Jahr 
1994 eine fast flächendeckende Versorgung 
angestrebt. 

Von dem analogen C-Netz der Deutschen 
Bundespost TELEKOM wurden in den 
neuen Ländern Ende 1992 bereits 90 v. H. 
der Bevölkerung abgedeckt. 

Neben den Satelliten- bzw. Mobiltelefon-
netzen sind auch die über Bündelfunknetze 
angebotenen Dienstleistungen eine wich-
tige Ergänzung zur Behebung der noch 
bestehenden Defizite bei der Telekommu-
nikationsinfrastruktur. Diese Dienstleistun-
gen sind in der Regel für geschlossene 
Benutzergruppen vorgesehen und ermögli-
chen die Zusammenschaltung mit dem 
öffentlichen Telefonnetz. Lizenzen für Bün-
delfunknetze privater Anbieter in den 
neuen Ländern wurden zunächst für die 
Verdichtungsgebiete Berlin, Leipzig, Dres-
den und Chemnitz vergeben. Seit Herbst 
1991 können jedoch auch Lizenzen für 
Gebiete außerhalb der Verdichtungsräume 
beantragt werden. Die seitdem gestiegene 
Nachfrage bezieht sich in den neuen Län-
dern inzwischen auf alle Regionen. 

Während die Netze privater Bündelfunk-
betreiber sich zumeist in der Auf- und Aus-
bauphase befinden, konnte die Deutsche 
Bundespost TELEKOM wesentlich früher 
mit der Inbetriebnahme ihrer Bündelfunk-
netze beginnen. In den neuen Ländern 
waren bereits 1990 in Berlin und Dresden 
entsprechende Netze betriebsbereit. Bis 
Ende 1992 wurden auch Leipzig, Chemnitz/ 
Zwickau, Gera/Erfurt/Eisenach, Rostock, 
Schwerin, Neubrandenburg und Magde-
burg mit Bündelfunk versorgt. 
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17.3 Entwicklungen im Postbereich  

Zur Verbesserung der Wettbewerbsposition  
gegenüber den konkurrierenden Paketzu-
stellern in Deutschland hat die Deutsche  

Bundespost POSTDIENST ein neues Fracht-
postkonzept aufgestellt, das bis 1995 umge-
setzt sein soll. Das Konzept soll die Attrakti-
vität der Paket- und Päckchenzustellung für  

den privaten und gewerblichen Kunden  
erhöhen. Dazu wird die Frachtpost künftig  

in einem neuen Produktionssystem über 33  

das Bundesgebiet flächendeckend erfas-
sende Frachtpostzentren abgewickelt. Mit  

einer Arbeitsplatzzahl von 400 bis 600  
Beschäftigten sind die Frachtpostzentren  

auch als Arbeitsstätten von regionaler  
Bedeutung. Als Regionen für die Fracht-
postzentren sind vorgesehen: Augsburg,  
Berlin-Süd I, Berlin-Nord II, Bielefeld, Bre-
men, Dresden, Düsseldorf, Erfu rt , Frank-
furt-Offenbach, Hagen, Hamburg, Hanno-
ver, Kassel, Karlsruhe, Koblenz, Köln, Leip-
zig, Magdeburg, Frankfurt/Mainz, Mann-
heim, München, Münster, Neubranden-
burg, Neumünster, Nürnberg, Offenburg,  
Regensburg, Ruhrgebiet, Stuttgart-Nord  
und -Süd, Ulm, Würzburg, Zwickau.  

Die Realisierung des neuen Frachtpostkon-
zepts soll 1995 erfolgen. Die Deutsche Bun-
despost POSTDIENST wird in den nächsten  
sechs bis acht Jahren auch ihren Brief dienst  

rationeller und effizienter gestalten. Durch  
eine Konzentration auf 83 flächendeckend  

verteilte Briefzentren läßt sich die Zahl der  
täglichen Transportrelationen auf ein Drittel  
reduzieren. In der Pilotphase werden drei  
Briefzentren errichtet, die ab Mitte 1994 in  
Betrieb genommen werden sollen. Gleich-
wohl bleibt das Annahme- und Zustellnetz  
und damit die Präsenz der Deutschen Bun-
despost POSTDIENST in der Fläche beste-
hen. Die Versorgung erfolgt derzeit mit  
einem Netz von rund 22 000 Post-Filialen.  
Um das postalische Angebot auf dem Land  

kostendeckender zu gestalten und durch  
längere Öffnungzeiten zu verbessern, hat  
die Deutsche Bundespost POSTDIENST seit  
August 1993 einen bundesweiten Betriebs-
versuch mit „Postagenturen" eingeleitet.  

An ca. 500 Standorten werden dabei ein  
Jahr lang Postdienstleistungen angeboten.  

Als Kooperationspartner der Post sind fol-
gende Branchen vorgesehen: Lebensmittel-
einzelhandel, Schreibwarengeschäfte, Lotto-
Toto-Annahmestellen und Tankstellen. Er-
ste positive Erfahrungen konnte die Deut-
sche Bundespost POSTDIENST bereits 1992  
mit sogenannten Nachbarschaftsläden 2000  

in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz  
sammeln. Bei den Nachbarschaftsläden  
2000 handelt es sich um ein dreijähriges  
bundesweites Modellvorhaben des Bundes-
ministeriums für Raumordnung, Bauwesen  
und Städtebau zur Stärkung der wohnungs-
nahen Grundversorgung mit Produkten und  
Leistungen des täglichen Bedarfs in kleinen  
Gemeinden bzw. Ortsteilen zwischen 500  
und 1000 Einwohnern im ländlichen  
Raum.  

18  Ver- und Entsorgung 

18.1 	Energieversorgung  

18.1.1 Entwicklung  
des Energieverbrauchs  

Die Energieverbrauchsstrukturen sind in  

den alten und neuen Ländern nach wie vor  

grundverschieden. Während in den alten  

Ländern eine Diversifizierung kennzeich-
nend ist, herrscht in den neuen Ländern  

Tabelle 18.1 Primärenergieverbrauch nach Energieträgern  

Alte Länder 
Neue Länder 

Bundesgebiet 

Energieträger PJ 1) v.H. PJ v.H. PJ v.H. 

1992 

Steinkohle 	 2 125 17,8  82 3,8  2 207 15,6  
Braunkohle 	 979 8,2 1 187 54,2 2 166  15,3  
Mineralöl 	 4 956 41,4 671 30,6 5 627 39,8  
Erdgas 	 2 128 17,8 255 11,6 2 383 16,8  
Kernenergie 	 1 498  12,5 - - 1 498  10,6  
Wasserkraft 2) 	 126 1,1 -15 -0,7 111 0,8  
Sonstige 	 147 1,2 12 0,5 159 1,1  

Insgesamt  	 11959 100 2 192 100 14 080  100 

1) 1 Mio. t SKE entsprechen 29,3 Petajoule (PJ) 
2) Eingerechnet ist der Außenhandelssaldo S trom insgesamt; negative Werte bedeuten daher, daß der Expo rt 

 insgesamt größer als der Import  einschließlich Wasserkraft ist. 
Quelle: Angaben der AG Energiebilanzen, Essen, Oktober 1993 
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Struktur des Energieverbrauchs 

Tabelle 18.2 Entkoppelung des Primärenergie- und Stromverbrauchs vom Wirtschafts-
wachstum (alte Länder) 

1961-1971 	1971-1981 	1981-1991 

Zunahme um ... v. H./p. a. 

Brutto-Inlandsprodukt 	 4,3 	2,4 2,5 
Primärenergieverbrauch 	 4,6 	1,0 0,9 
Brutto-Stromverbrauch 1 ) 	 8,0 	3,5 2,0 

1 ) Brutto-Stromverbrauch ist die gesamte in einem Kraftwerk erzeugte Menge an S trom einschließlich 
Eigenverbrauch der Kraftanlagen 

Quelle: VDEW (Hrsg.): Die öffentliche Elektrizitätsversorgung 1991. Frankfurt/M. 1992. 
Eigene Berechnungen der BfLR 

ganz überwiegend der Einsatz von Braun-
kohle vor. Durch das Abschalten der Kern-
energieblöcke im Jahr 1990 entfiel in den 
neuen Ländern zudem der Beitrag der Kern-
energie zur Stromerzeugung. 

Im Trend zeichnet sich ab, daß sich in den 
neuen Ländern ein völlig neuer Energieträ-
ger-Mix einstellen wird: Braunkohle wird 
zunehmend mehr von Heizöl und Erdgas 
abgelöst und hat in den neuen Ländern 
langfristig nur noch in der Stromerzeugung 
eine Chance. Da das Dritte Verstromungs-
gesetz nicht für die neuen Länder gilt, kann 
dort  Importkohle preisgünstig zum Einsatz 
kommen und so dazu führen, daß in den 
neuen Ländern verstärkt Steinkohle zur 
Verstromung eingesetzt wird. 

Vorliegende Prognosen gehen davon aus, 
daß sich der Primärenergieverbrauch insge-
samt in seiner absoluten Höhe künftig nur 
wenig verändern wird. Gleichzeitig wird 
sich die gesamtdeutsche energetische Effi-
zienz beträchtlich steigern, d. h. der Trend 
der Abkoppelung des Wirtschaftswachs-
tums vom Primärenergieverbrauch wird 
sich weiter fortsetzen. Im Zeitreihenver-
gleich wird erkennbar, daß auch der 
Zuwachs beim Stromverbrauch kontinuier-
lich zurückgegangen ist. 

18.1.2 Entwicklung 
der Wärmeversorgung 

Zu den Schlüsselenergien in der (Nieder-
temperatur-)Wärmeversorgung zählen Gas 
und Fernwärme. Die inländische Förderung 
von Erdgas liegt bei rund 24 v. H., der 
Import von Erdgas bei rund 76 v. H. des 
G esamtaufkommens. 

Die Privatisierung der Gaswirtschaft in den 
neuen Ländern ist auf der überregionalen 
und regionalen Ebene abgeschlossen. Auf 
der kommunalen Ebene ist die Stadtwerke

-

Bildung weit fortgeschritten. Die erforderli-
che Gasinfrastruktur wird beschleunigt aus-
gebaut. In der Ferngasversorgung sind 
bereits drei große Verbindungen zum west-
deutschen Leitungsnetz und damit zum 
westeuropäischen Erdgasverbundsystem 
geschaffen worden. Parallel zur Ferngas-
versorgung werden die regionalen Vertei-
lungsnetze ausgebaut. Vor allem in Sachsen 
und Thüringen sind schon ganze Regionen 
für die Erdgasversorgung erschlossen. Bis 
Mitte der neunziger Jahre sollen in den 
neuen Ländern pro Jahr zusätzlich rund 
500 000 bis 700 000 Haushalte mit Erdgas 
versorgt werden. Die hierfür notwendigen 
Investitionen werden auf 12 Mrd. DM 
geschätzt. Nach Aussagen der Gaswirt-
schaft soll um das Jahr 2000 rund ein Drittel 
aller Wohnungen mit Erdgas beheizt wer-
den. Erdgas und leichtes Heizöl werden 
damit die Braunkohle teilweise aus dem 
Wärmemarkt verdrängen und somit einen 
Beitrag für die Reduzierung von Umweltbe-
lastungen leisten. 

In der leitungsgebundenen Wärmeversor-
gung konkurrieren Gas und Fernwärme. 
Allerdings ist das Ausbautempo der Fern-
wärmeversorgung geringer: So wuchs der 
Anschlußwert in den alten Ländern im Jahr 
1991 lediglich von 36 500 MW im Jahre 1990 
auf 37 300 MW an. Das entspricht einem 
Zuwachs von ca. 2,2 v. H. Auch in den 
Jahren zuvor hat sich die Zuwachsrate 
kaum verändert. In den neuen Ländern 
stellt sich die Situation anders dar. Hier hat 
die Fernwärmeversorgung einen Anteil von 
25 v. H. am Wärmemarkt gegenüber 9 v. H. 
in den alten Ländern. Allerdings kommt die 
Fernwärme häufig aus veralteten braun-
kohlegefeuerten Anlagen; nur 30 v. H. der 
Fernwärme wird auf der Basis der Kraft-
Wärme-Kopplung erzeugt gegenüber 
57 v. H. in den alten Ländern. Außerdem ist 
der Wärmebedarf der Wohnungen und 
Gebäude in den neuen Ländern z. T. mehr 
als doppelt so hoch wie bei vergleichbaren 
Gebäuden in den alten Ländern. 
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18.1.3 Restrukturierung der Strom-
versorgung in den neuen 
Ländern 

Die Höchstspannungsnetze in den alten und 
neuen Ländern sind noch immer in unter-
schiedlichen übernationalen Systemen inte-
griert . Nachdem zwei Verbindungen zwi-
schen alten und neuen Ländern (Helmstedt 
und Wolmirstedt, Redwitz und Rempten-
dorf) hergestellt wurden, steht die Fertig-
stellung der dritten Verbindung Mecklar-
Vieselbach noch aus. Mit der Fertigstellung 
dieser Verbindung Ende 1993/1994 kann 
der Verbundbetrieb aufgenommen wer-
den. 

Seit Abschluß der Stromverträge von 1990 
wird die Elektrizitätswirtschaft in den neuen 
Ländern restrukturiert. Auf der Verbund-
ebene sind Investitionsentscheidungen 
über die Nachrüstung von acht 500 MW-
Blöcken (Jänschwalde, Boxberg) mit Rauch-
gasentschwefelungsanlagen sowie über 
den Neubau von sechs 800 MW-Blöcken in 
der Lausitz und im mitteldeutschen Braun-
kohlerevier (Schwarze Pumpe, Boxberg, 
Lippendorf) getroffen worden. In Thüringen 
wird der Bau des Pumpspeicherwerks Gol-
disthal wieder aufgenommen. Durch die 
einvernehmliche Beilegung des Streits vor 
dem Bundesverfassungsgericht Mitte 1993 
um die Stromversorgung in den neuen Län- 
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CO2-Minderung durch inte

-

grierte Planungen 

dern und das kommunale Eigentum an den 
örtlichen Versorgungsanlagen konnte die 
mehr als zweijährige Blockade von Investi-
tionen in die Strom- und Fernwärmeversor-
gung beendet werden. 

18.1.4 Anpassungsprozesse 
im Steinkohlen- und 
Braunkohlenbergbau 

In der Kohlerunde 1991 wurde einvernehm-
lich beschlossen, den subventionierten Ab-
satz deutscher Steinkohle bis zum Jahre 
2005 auf insgesamt 50 Mio. t SKE/Jahr für 
Zwecke der Verstromung und Verhüttung 
zurückzuführen. Diese Zielmenge soll be-
reits im Jahre 2000 erreicht werden. Der 
Anpassungsprozeß verläuft insbesondere 
wegen der aktuellen Stahlkrise erheblich 
schneller als geplant. 

Die Förderung heimischer Steinkohle be-
trug 1992 66,7 Mio. t SKE bei einem Absatz 
von nur 63,7 Mio. t SKE. Ende 1992 waren im 
deutschen Steinkohlenbergbau noch 
115 000 Mitarbeiter beschäftigt. Verstro-
mung und Verhüttung sowie der laufende 
Anpassungsprozeß erfordern derzeit di-
rekte und indirekte Hilfen von jährlich etwa 
10 Mrd. DM. 

Die Bundesregierung wirkt darauf hin, daß 
das ab 1994 erforderliche neue EU-Kohle-
beihilferecht eine Umsetzung der Ergeb-
nisse der Kohlerunde 1991 zuläßt. Die Bun-
desregierung beabsichtigt, entsprechend 
den Ergebnissen der Kohlerunde 1991 unter 
Mitwirkung aller Beteiligten ein Finanzie-
rungssystem zu entwickeln, das einen Ver-
stromungsabsatz von 35 Mio. t SKE/Jahr 
nach 1995 möglich macht. 

Die Braunkohle ist im vereinten Deutsch-
land der wichtigste heimische Energieträ-
ger und wird zudem ohne Subventionen 
gefördert. Die Entwicklung verläuft gegen-
wärtig aufgrund der gegensätzlichen Aus-
gangslagen in den alten und den neuen 
Ländern allerdings noch unterschiedlich. 

Im ostdeutschen Braunkohlenbergbau mit 
Revieren in der Lausitz und in Mittel-
deutschland vollzieht sich ein tiefgreifender 
Anpassungsprozeß. Zwischen 1989 und 
1992 ging die Förderung von 300 Mio. t auf 
129 Mio. t um fast 60 v. H. zurück. Dieser 
Rückgang war mit einem drastischen Perso-
nalabbau von ca. 133 000 auf 53 000 
Beschäftigte verbunden. Der Umstrukturie-
rungsprozeß wird sich auch noch in den 
nächsten Jahren - bei allerdings verlang-
samtem Tempo - fortsetzen. Bei Fortfüh-
rung von Förderkonzentration und konse-
quenter Rationalisierung wird die ostdeut-
sche Braunkohle langfristig einen wichtigen 
wettbewerbsfähigen Versorgungsbeitrag 
insbesondere in der Verstromung leisten. 
Mit der im Oktober 1992 zwischen der 
Bundesregierung und den Regierungen der 
neuen Länder getroffenen Finanzierungs

-

vereinbarung zur Altlastensanierung bis 
1997 wurde nicht nur eine wichtige Ent-
scheidung zur Umweltverbesserung in den 
neuen Ländern getroffen, sondern gleich-
zeitig auch die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, daß fast 15 000 ehemalige Bergar-
beiter mittelfristig außerhalb des aktiven 
Bergbaus beschäftigt werden können. 

Die wettbewerbsfähige westdeutsche 
Braunkohle hat in den letzten Jahren ihre 
Förderung kontinuierlich auf 112,4 Mio. t in 
1992 steigern können. Gleichzeitig ist aber 
die Beschäftigtenzahl infolge von Rationali-
sierung und Modernisierung zur Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit auf rund 16 700 
Ende 1992 zurückgegangen. 

18.1.5 Förderschwerpunkte: Ener-
giesparende Maßnahmen 
und CO2-Minderung 

Die Förderung von energiesparenden Maß-
nahmen und Maßnahmen zur CO 2-Redu-
zierung durch Bund und Länder konzen-
triert sich auf die neuen Länder, weil dort 
mit gleichem Mitteleinsatz ein ungleich 
höherer Einspareffekt erzielt werden kann 
als in den alten Ländern. Modernisierung 
und Instandsetzung im Wohnungsbestand 
und der kommunalen und industriellen 
Fernwärmenutzung werden durch Kredite, 
Zuschüsse und steuerliche Anreize geför-
dert. Bezuschußt werden ferner durch Bund, 
Länder und die Europäische Gemeinschaft 
örtliche und regionale Energiekonzepte. In 
besonderen, durch den Bund geförderten 
städtebaulichen Modellvorhaben werden 
richtungsweisende Erkenntnisse für inte-
grierte Planungen gewonnen, die verschie-
dene, für Energieeinsparung und CO 2-Min-
derung wichtige Fachplanungen wie Sied-
lungs-, Verkehrs-, Gebäude- und Versor-
gungsplanung koordinieren. Schließlich 
wird eine breite Palette alternativer Ener-
giegewinnungsmöglichkeiten im Rahmen 
von Forschungs- und Entwicklungsprojek-
ten des Bundes und der Europäischen 
Gemeinschaft gefördert. 

- Maßnahmen der Energieeinsparung in 
Wohngebäuden 

Die Bundesregierung fördert den Woh-
nungsbestand in den neuen Ländern durch 
gezielte energiesparende Maßnahmen. So 
wurde die bereits im Oktober 1990 begon-
nene Förderung zur Verbesserung des Woh-
nungsbestandes und zur Belebung der Inve-
stitionstätigkeit fortgesetzt. Das zunächst 
mit 10 Mrd. DM Kreditvolumen ausgelegte 
Wohnraum-Modernisierungsprogramm der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), des-
sen Kosten allein vom Bund getragen wer-
den, wurde 1992 auf 30 Mrd. DM angeho-
ben. Im Rahmen der Beschlüsse zum Soli-
darpakt ist 1993 eine weitere Aufstockung 
auf 60 Mrd. DM erfolgt. Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen in den 
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neuen Ländern können darüber hinaus 
auch aus den Mitteln gefördert werden, die 
der Bund im Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus den Ländern als Finanzhilfen 
gewährt. Für die Jahre 1991 bis 1993 wurde 
jeweils ein Verpflichtungsrahmen von 
1 Mrd. DM zur Verfügung gestellt. Die 
Länder sind verpflichtet, zusätzlich Komple-
mentärmittel in mindestens gleicher Höhe 
einzusetzen. 

- Städtebauliche Modellversuche zur Ener-
gieeinsparung 

Im Rahmen eines 1993 neu eingerichteten 
Forschungsfeldes des Bundesministeriums 
für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau werden Modellvorhaben zur Schad-
stoffminderung im Städtebau durchgeführt, 
in denen mit dem Ziel der CO2-Minderung 
Siedlungs-, Gebäude- und Versorgungspla-
nung unter Einbeziehung von Maßnahmen 
nach der Wärmeschutz-Verordnung und 
der Heizungsanlagen-Verordnung zusam-
mengeführt und optimiert werden. 

- Finanzierungshilfen und Maßnahmen zur 
Energieeinsparung bei Investitionen von 
Gemeinden und Unternehmen 

Maßnahmen der Energieeinsparung und 
des kommmunalen Umweltschutzes wer-
den in verschiedenen Förderprogrammen 
des Bundes und der EU mit berücksichtigt. 
Zu nennen sind insbesondere das Kommu-
nalkreditprogramm, die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wi rt

-schaftsstruktur", das ERP-Sondervermögen 
und das EU-Programm „THERMIE". Allein 
im Rahmen des Schwerpunktbereichs Um-
weltschutz innerhalb der Förderprogramme 
des ERP-Sondervermögens wurden im Zeit-
raum von 1990 bis 1992 insgesamt 657 
Mio. DM für Zwecke der Energieeinspa-
rung und der Nutzung von erneuerbarer 
Energie bereitgestellt. Für das Jahr 1993 
sind ERP-Mittel in Höhe von 450 Mio. DM 
veranschlagt. 

- Förderung von Energiekonzepten, Fern-
wärmenetzen und erneuerbaren Ener-
gien 

Für die vom Bundesministerium für For-
schung und Technologie in Kooperation mit 
dem Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau von 1989 bis 1992 
geförderten Energiekonzepte in den neuen 
Ländern wurden rund 3 Mio. DM bereitge-
stellt. Für die Jahre 1993 und 1994 wurde für 
weitere Projekte ein Volumen von 2,9 
Mio. DM vertraglich festgelegt. Ferner 
wurde die Erarbeitung eines flächendek-
kenden Energiekonzepts für den Freistaat 
Sachsen gefördert, das insbesondere auch 
die Einsatzmöglichkeiten für Braunkohle 
feststellt. 

Energiekonzepte in den alten und insbeson-
dere in den neuen Ländern werden nicht 
nur von den Ländern selbst, sondern auch 
aus Mitteln der Europäischen Union geför- 

dert. In den neuen Ländern wurden seit 
1990 häufig Energiekonzepte gefördert, die 
gemeinsam mit westdeutschen und euro-
päischen Partnerstädten erarbeitet wurden. 
Im Jahre 1992 sind rund 550 000 ECU für 
Energiekonzepte in den neuen Ländern 
bereitgestellt worden. 

Ein spezielles Programm für die Sanierung 
der Fernwärmeversorgung mit einem jährli-
chen Volumen von 300 Mio. DM Investi-
tionszuschüssen ist im Februar 1993 durch 
den Bund und die Länderwirtschaftsmini-
ster für den Zeitraum von 1993 bis 1995 
aufgelegt worden. Die Förderung begann 
1992 im Rahmen des Gemeinschaftswerkes 
Aufschwung Ost. Die ausgegebenen Bun-
desmittel beliefen sich im Jahre 1992 auf 
149,3 Mio. DM. Die neuen Länder beteilig-
ten sich in gleicher Höhe. Damit wurden 
Vorhaben zur Fernwärmesanierung in 
Höhe von 1,2 Mrd. DM angestoßen. 

Das Bundesministerium für Forschung und 
Technologie fördert ferner im Rahmen sei-
nes Programms „Rationelle Energiever-
wendung und erneuerbare Energien" For-
schungs-, Entwicklungs- und Demonstra-
tionsprojekte, z. B. in den Bereichen Photo-
voltaik, Windenergie, Biothermie und ratio-
nelle Energieverwendung im Bereich von 
Industrie und Kleinverbrauchern. In den 
Jahren 1991 und 1992 sind für diese Zwecke 
276 bzw. 286 Mio. DM ausgegeben worden. 
Für 1993 und 1994 werden jeweils 285 und 
269 Mio. DM bereitgestellt. Projekte zur 
Windenergie- und Erdwärmenutzung wer-
den auch in den neuen Ländern durchge-
führt. 

Das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten unterstützt 
zahlreiche Vorhaben zur Energiegewin-
nung aus nachwachsenden Rohstoffen. Die 
Projekte sind vor allem auf eine umwelt-
freundliche und ressourcenschonende 
Energieversorgung des ländlichen Raumes 
ausgerichtet. Im Rahmen dieser Aktivitäten 
und zur Vorbereitung einer breiteren 
Markteinführung wird der Modellversuch 
„Wärme- und Stromerzeugung aus nach-
wachsenden Rohstoffen" gefördert. Von 
diesen Projekten sind etwa zwei Drittel in 
den neuen Ländern angesiedelt. Der Ge-
samtzuschuß für den mehrjährigen Modell-
versuch wird ca. 30 Mio. DM betragen. Für 
die nächste Zeit sind insgesamt rund 20 
Mio. DM pro Jahr an Projektmitteln zur 
Förderung der energetischen Nutzung von 
nachwachsenden Rohstoffen eingeplant. 

18.1.6 Gesetzliche Maßnahmen 
zur Energieversorgung 
und Energieeinsparung 

Gegenwärtig werden die Rechtsverordnun-
gen zum Energieeinsparungsgesetz, die 
Wärmeschutzverordnung und die Hei-
zungsanlagenverordnung novelliert. Sie 
sollen nachhaltige Beiträge zur Energieein- 
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sparung in Gebäuden und damit auch zur 
CO2-Reduzierung sowohl in den alten als 
auch in den neuen Ländern ermöglichen. 
Durch die verschärften Anforderungen an 
den baulichen Wärmeschutz kann der Heiz-
energiebedarf bei Neubauten um mehr als 
30 v. H. gegenüber den heutigen Anforde-
rungen vermindert werden. Für bestehende 
Gebäude werden die Anforderungen an 
den Wärmeschutz herauf gesetzt, soweit 
Um- und Ausbauten erfolgen. In der Hei-
zungsanlagen-Verordnung werden neue 
Anforderungen gestellt, um die Modernisie-
rung veralteter Anlagen zu beschleuni-
gen. 

Im Entwurfsstadium befindet sich z. Zt. eine 
Reihe von Gesetzen und Richtlinienentwür-
fen, sowohl auf nationaler, als auch auf 
EU-Ebene, die mit z. T. erheblichen regio-
nalen Auswirkungen verbunden sein wer-
den. Auf EU-Ebene handelt es sich um den 

Richtlinienentwurf für eine CO 2-Energie-
steuer, mit der Energieträger nach ihren 
Kohlendioxidemissionen und ihrem Ener-
giewert belastet werden sollen, sowie um 
Richtlinienentwürfe für den Elektrizitäts- 
und Erdgasbinnenmarkt und zur Steuerbe-
freiung von Biotreibstoffen. Die hierin vor-
gesehenen Maßnahmen zur Verstärkung 
des Wettbewerbs würden zu einer erhebli-
chen Umstrukturierung der regionalen 
Energieversorgung führen. Auf nationaler 
Ebene bereitet die Bundesregierung die 
Novellierung des Energiewirtschaftsgeset-
zes vor, dessen Zielkatalog um die Ziele des 
Umweltschutzes und der Ressourcenscho-
nung ergänzt werden soll. 

18.2 Wasserversorgung 

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-
wasser ist in Deutschland sichergestellt. 
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Dennoch können länger andauernde Trok-
kenheit oder Störfälle regional und zeitlich 
begrenzte mengen- und gütemäßige Eng-
pässe auslösen, die insbesondere einige 
Verdichtungsgebiete betreffen. 

97 v. H. der Bevölkerung (alte Länder 
98,4 v. H., neue Länder 93,8 v. H.) sind an 
die zentrale öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossen. Gefördert werden ca. 
5,7 Mrd. m3  Wasser; davon entstammen 
70 v. H. dem Grund- und Quellwasser und 
30 v. H. dem Oberflächenwasser, meist aus 
Trinkwassertalsperren. In den einzelnen 
Ländern sind diese Anteile sehr unter-
schiedlich. In NordrheinWestfalen (59v. H.) 
und Sachsen (66 v. H.) sind die Anteile aus 
Oberflächenwasser besonders hoch. 

Das gewonnene Rohwasser aus dem Grund- 
und Oberflächenwasser ist zunehmend mit 

Schadstoffen vorbelastet. Es bedarf einer 
sorgfältigen Wasseraufbereitung. Insbeson-
dere die Belastung mit Nitraten, Pflanzen-
behandlungs- und Schädlingsbekäm-
pfungsmitteln aus der Landwirtschaft sowie 
schadstoffbelastete und saure Nieder-
schläge wirken mehr oder weniger flächen-
deckend auf alle Oberflächengewässer und 
das Grundwasser ein. Die öffentliche Was-
serversorgungswirtschaft ist dadurch ge-
zwungen, erhebliche zusätzliche Investitio-
nen bei der Wasseraufbereitung, der Neuer-
schließung von Wasservorkommen und 
dem Ausbau der Fernwasserversorgung zu 
tätigen. Dabei werden dann oftmals kleine, 
aber für die örtliche Wasserversorgung 
wertvolle Vorkommen aufgegeben. 

Die Wasserpreise sind in den letzten Jahren 
erheblich gestiegen. Der durchschnittliche 
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Wasserpreis liegt derzeit bei 2,48 DM/m 3  in 
den alten Ländern und bei 2,15 DM/m 3  in 
den neuen Ländern. Höchstpreise liegen bei 
ca. 5,50 DM/m3  (alte Länder). Der Wasser-
preisanstieg zwischen 1992-93 liegt bei 
etwa 9 v. H. In ländlichen Regionen mit 
dezentraler Wasserversorgung der Gemein-
den liegen die Wasserpreise noch erheblich 
unter dem Durchschnittspreis. 
Der durchschnittliche Wasserverbrauch lag 
1992 in den alten Ländern bei 1451 je 
Einwohner und Tag (Haushalte und Klein

-

verbraucher). Hier stagniert der Verbrauch, 
da ein hoher sanitärer Standard erreicht ist 
und Wasser-/Abwasserpreise zum Sparen 
anhalten. In den neuen Ländern liegt der 
Verbrauch bei etwa 110 l je Einwohner und 
Tag. Er ist gegenüber dem Jahr 1989 um ca. 
20v. H. zurückgegangen, was in erster Linie 
wohl auf die starken Preissteigerungen seit 
der Vereinigung zurückzuführen ist. Es ist 
damit zu rechnen, daß der Verbrauch sich 
mittel- bis langfristig dem in den alten 
Ländern angleicht. 
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Tabelle 18.3 Sanierungsbedarf der öffentlichen Trinkwasserversorgung in den neuen Ländern 

Sanierungsbedarf der großen Unternehmen 1992 

Sanierung 
Land 

Anlagen angeschlossene 
Summe Einwohner Wasserförderung/ 	Rohrnetze incl. 

Aufbereitung 	Erweiterung 
insgesamt Mio. Mio. DM 	Mio. DM Mio. DM 

1 2 3 4 	5 6 

Brandenburg 	 680 2,33 2 107 	2 750 4 857 
Mecklenburg-Vorpommern 	 950 1,85 732 1 ) 	835 1 ) 2 453 2 ) 

Sachsen 	 1 677 4,65 1 985 	3 900 5 885 
Sachsen-Anhalt 	 485 2,77 500 	2 440 2 940 
Thüringen 	 2 400 2,64 2 364 	2 650 5 014 

Neue Länder 3 ) 	 6 192 14,24 7 688 	12 575 21 149 

Sanierungsbedarf „sonstiger Betreiber" 1992 

Sanierung Sanierungskosten 
Anlagen versorgte Wasserförderung/  / insgesamt 

Einwohner Rohrnetze Spalten 6 + 9 
Aufbereitung 4 ) 

Anzahl Mio. Mio. DM Mio. DM 

7 8 9 10 

Brandenburg 	 520 0,10 420 5 277 
Mecklenburg-Vorpommern 	 500 0,08 316 2 769 
Sachsen 	 600 0,10 400 6 285 
Sachsen-Anhalt 	 202 0,07 280 3 220 
Thüringen 	 230 0,01 24 5 038 

Neue Länder 3 ) 	 2 052 0,36 1 440 22 589 

1) Ohne Region Neubrandenburg 
2) mit Schätzwert für Neubrandenburg 
3) ohne Berlin 
4) Sanierungsbedarf auf der Basis von geschätzen 4 000 DM/je Einwohner 
Quelle: Bundesgesundheitsamt, Fachkommission Soforthilfe Trinkwasser; Bericht über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bei der Trinkwasser-

versorgung der neuen Bundesländer, Berlin, Juli 1992 

Bei der Sanierung der Wasserversorgung in 
den neuen Ländern werden erhebliche 
Anstrengungen unternommen, da die der-
zeit bestehenden verschiedenen Ausnah-
meregelungen von der Trinkwasserverord-
nung nur bis spätestens 31. Dezember 1995 
gelten. Bis dahin sind nach einer Zusam-
menstellung der Fachkommission Sofort-
hilfe Trinkwasser des Bundesgesundheits-
amtes in den neuen Ländern mindestens 
2 766 Sanierungspläne auszuführen. Betrof-
fen sind bisher 36 v. H. der Gemeinden 
bzw. 8,7 Millionen Einwohner. Regionale 
Schwerpunkte von Grenzwertüberschrei-
tungen treten vor allem in Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen auf. Die Kosten 
für die Sanierung der bis Ende 1992 erfaßten 
großen Wasserversorgungsanlagen werden 
auf ca. 7,7 Mrd. DM geschätzt, die Kosten für 
die Sanierung und Erweiterung ihrer Rohr-
netze auf weitere ca. 12,6 Mrd. DM. Für die 
erfaßten öffentlichen Wasserversorgungs-
anlagen sonstiger Betreiber besteht zusätz-
licher Sanierungsbedarf in Höhe von 
geschätzten rund 1,5 Mrd. DM. 

Seit der Herstellung der deutschen Einheit 
hat die Bundesregierung die neuen Länder 
im Bereich der Qualitätsverbesserung von 
Trinkwasser mit mehr als 400 Mio. DM 
unterstützt. Im Rahmen der von Bund 
und Ländern weitergeführten Förderpro-
gramme wird es für die Gemeinden der 
neuen Länder auch in kommenden Jahren 
Unterstützung geben. 

18.3 Abwasserbeseitigung 

Im Raumordnungsbericht 1991 ist über die 
Abwassersituation zum Stand 1987/89 be-
richtet worden. Neue, bundesweit ver-
gleichbare Daten aus den Erhebungen 1990 
der Umweltstatistik werden erst 1994 vorlie-
gen. 

Das Vorhandensein funktionsfähiger Klär-
anlagen gehört zu den wesentlichen Vor-
aussetzungen einer gesunden und zu-
kunftsweisenden Gemeinde- und Stadtent-
wicklung und ist auch wichtige Vorausset- 
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zung für private Investitionen. Während in 
den alten Ländern (1987) 93 v. H. der Bevöl-
kerung an die zentrale Kanalisation und 
90 v. H. an Kläranlagen angeschlossen 
waren, betrugen die entsprechenden An-
schlußwerte in den neuen Ländern ca. 
70v. H. für Kanalanschlüsse und 56v. H. für 
Kläranlagen. Dabei ist zu bedenken, daß die 
Anschlußwerte in kleineren Orten und im 
ländlichen Raum wesentlich geringer sind 
und dort in den neuen Ländern gegen Null 
tendieren. Der Anschlußgrad an öffentliche 
Kläranlagen gibt zudem noch keine Aus-
kunft über deren Reinigungsleistung. Sehr 
verallgemeinert kann davon ausgegangen 
werden, daß die Reinigungsleistung der 
Anlagen in den neuen Ländern in der Regel 
weniger als 50 v. H. der westlichen Anlagen 
beträgt. 

Um eine den heutigen Gewässerschutzan-
forderungen angepaßte Abwassersituation 
zu erreichen, müssen nach Angaben der 
neuen Länder über 100 Mrd. DM investiert 
werden. Auch in den alten Ländern gibt es 
allerdings noch Defizite bei der kommuna-
len Abwasserinfrastruktur, insbesondere 
beim Ausbau der 3. Reinigungsstufe. Die 
hierfür notwendigen Investitionen belaufen 
sich auf ca. 34 Mrd. DM. 

Für die Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung wurden den neuen Ländern für 
die Jahre 1991/92 von der Bundesregierung 
in Sonderprogrammen, so etwa im Rahmen 
des Gemeinschaftswerkes Aufschwung Ost 
und durch die Förderung des Bundesmini-
steriums für Forschung und Technologie 
von mehreren Demonstrations- bzw. Pilot- 
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projekten zur Verbesserung der Trinkwas-
seraufbereitung, erhebliche Mittel zur Ver-
fügung gestellt. Ferner sind Schritte zur 
Verbesserung der Finanzausstattung der 
neuen Länder und Kommunen getan wor-
den. 

Im Rahmen der 1990 gegründeten Interna-
tionalen Kommission zum Schutz der Elbe 
wird die Fertigstellung von 61 im Bau 
befindlichen kommunalen Kläranlagen (31 
in Deutschland, 30 in der Tschechischen 
Republik) und die Vorbereitung von 78 
weiteren (65 in Deutschland, 13 in der 
Tschechischen Republik) vorangetrieben. 
Der Investitionsbedarf in Deutschland be-
trägt im Zeitraum 1992 bis 1995 ca. 
2,3 Mrd. DM. 

18.4 	Abfallentsorgung 

18.4.1 Ausgangslage 
und Situationsbewertung 

Ein zentrales Problem der Abfallentsorgung 
in der Bundesrepublik Deutschland sind die 
hohen und noch immer leicht zunehmenden 
Abfallmengen bei gleichzeitig nicht ausrei

-
chenden Entsorgungskapazitäten. In den 
letzten Jahren haben deshalb die Schwie-
rigkeiten zugenommen, alle anfallenden 
Abfälle so zu entsorgen, daß sie die Umwelt 
in möglichst geringem Maße belasten. Es 
entsteht in einigen Regionen zudem die 
Gefahr, daß unzureichende Entsorgungsin-
frastruktur zum Engpaß für die Regionalent-
wicklung wird. 

1990 wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt ca. 144 Mio. t Abfall 
an Anlagen der öffentlichen Abfallentsor-
gung angeliefert, davon ca. 105 Mio. t in den 
alten Ländern. Gegenüber 1987 bedeutet 
dies für die alten Länder trotz aller Bemü-
hungen und Erfolge auf dem Gebiet der 
Vermeidung und Verwertung von Abfällen 
eine Zunahme um ca. 5 Mio. t. 

Die jährliche Hausmüllmenge pro Einwoh-
ner beträgt heute ca. 333 kg. Sie ist in den 
kleineren Gemeinden im ländlichen Raum 
geringer als in den größeren Städten und 
Gemeinden der Verdichtungsgebiete. Dies 
ist auf unterschiedliche Lebensgewohnhei-
ten zurückzuführen. In den neuen Ländern 
ist die Hausmüllmenge seit der Herstellung 
der deutschen Einheit innerhalb von knapp 
zwei Jahren auf das Niveau der alten Länder 
gestiegen. 

Tabelle 18.4 Öffentliche Abfallentsorgung 

An öffentliche Entsorgungs- Anteil der in Verbrennungs- 
anlagen angegliederte Abfälle anlagen entsorgten Abfälle 

1000t v.H. 

1987 1990 1987 1990 

Schleswig-Holstein 	 4 154 3 694 13,0 15,4 
Hamburg 	 411 345 100,0 100,0 
Niedersachsen/Bremen 	 10 044 10 106 6,3 10,5 
Nordrhein-Westfalen 	 23 417 24 588 12,4 12,1 
Hessen 	 12 448 12 907 5,9 5,4 
Rheinland-Pfalz 	 6 385 6 200 0,9 2,1 
Baden-Württemberg 	 25 962 28 129 2,6 2,3 
Bayern 	 15 490 15 330 13,3 12,8 

Saarland 	 874 1 999 12,2 5,6 
Berlin (Westteil) 	 347 370 96,0 95,2 

Alte Länder 	 99 533 104 804 8,5 8,0 

Berlin (Ostteil) 	 88 
Brandenburg 	 11 142 
Mecklenburg-Vorpommern 	 4 468 
Sachsen 	 9 110 
Sachsen-Anhalt 	 7 481 
Thüringen 	 7 114 

Neue Länder 	 39 403 0,2 

Bundesgebiet 	 144 207 5,9 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, Reihe 1.1, 1987, Wiesbaden 1990 
Statistisches Bundesamt, IV D 41, Vorläufiges Ergebnis der Statistik der öffentlichen Abfallbeseiti

-

gung 1990, Wiesbaden 1993 
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Zunehmende Deponieengpässe 

Auch die Abfälle aus dem produzierenden 
Gewerbe (einschließlich Krankenhäuser) 
sind in den alten Ländern zwischen 1987 
und 1990 noch einmal von ca. 205 Mio. t auf 
rund 217 Mio. t gestiegen. Insgesamt sind 
einschließlich der neuen Länder 1990 rund 
262 Mio. t produktionsspezifische Abfälle in 
der Statistik der Abfallbeseitigung im pro-
duzierenden Gewerbe ausgewiesen. Einen 
großen Anteil dieses Abfalls nehmen Bau-
schutt und Bodenaushub mit ca. 50 v. H. 
ein. 

Mit fast 90 v. H. wird der überwiegende Teil 
des Abfalls noch deponiert (Bauschutt und 
Bodenaushub: 100 v. H.). Während in den 
alten Ländern 1975 fast 4 500 Hausmüllde-
ponien in Betrieb waren, sind es 1990 nur 
noch 295 Anlagen, also heute wesentlich 
stärker zentralisiert. Ein großer Teil der 
Deponien wird bald die Kapazitätsgrenzen 
erreichen. Für die Ablagerung von Sonder-
abfällen gibt es in den alten Ländern derzeit 
13 öffentlich zugängliche oberirdische so-
wie zwei Untertagedeponien. Außerdem 
gibt es eine Vielzahl betriebseigener Anla-
gen. 

In den neuen Ländern war die Situation 
bislang durch eine Vielzahl kleiner, häufig 
ungeordneter Deponien gekennzeichnet. In 
den letzten Jahren sind zahlreiche dieser 
Deponien geschlossen worden. Derzeit sind 
etwa 300 Deponien in Betrieb, vor der Her-
stellung der deutschen Einheit waren es 
noch über 10 000 Ablagerungsplätze. Für 
die Verbrennung kommunaler Abfälle gibt 
es in Deutschland derzeit 49 Anlagen. Ca. 
10 Mio. t Hausmüll werden derzeit jährlich 
verbrannt. Darüber hinaus werden jährlich 
ca. 1 Mio. t Sonderabfälle in speziellen Ver-
brennungsanlagen entsorgt. Hier bestehen 
in Deutschland generell erhebliche Eng-
pässe in der Entsorgungsinfrastruktur. Das 
Umweltbundesamt schätzt für Sonderab-
fälle eine fehlende Anlagekapazität für ca. 
1 Mio. t im Jahr. Bei der Hausmüllverbren-
nung wird ein beträchtlicher Fehlbedarf 
neuer Anlagen prognostiziert. In einigen 
Gemeinden und Regionen verhindert der-
zeit nur eine überregionale Entsorgung, der 
sog. Mülltourismus auch über die deutschen 
Grenzen hinweg, den Entsorgungsnot-
stand. 

Die Restlaufzeiten von Hausmüll- und Rest-
stoffdeponien betragen häufig nur noch 
wenige Jahre. Um so mehr Gewicht müssen 
alle Ansätze erhalten, die zu einer systema-
tischen Vermeidung und Verwertung von 
Abfall beitragen und damit die räumlichen 
Engpässe entschärfen. In vielen Regionen 
reichen die Deponien in den kommenden 
Jahren kaum bis zur erfolgreichen Durch-
führung von Genehmigungsverfahren für 
neue Deponieflächen oder Abfallbehand-
lungsanlagen. Gegenüber neuen Deponie-
standorten oder Müllverbrennungsanlagen 
gibt es zum Teil erhebliche Widerstände, so 
dauern Planfeststellungsverfahren minde-
stens drei, teilweise sogar bis zu zehn Jahre. 
Mit Inkrafttreten des Investitionserleichte- 

rungs- und Wohnbaulandgesetzes sind 
Hoffnungen verbunden, daß die Planungs-
zeiten verkürzt werden können. Außerdem 
sind jetzt - mit Ausnahme von Deponien - 
Abfallentsorgungsanlagen nach den Vor-
schriften des Immissionsschutzrechts zuzu-
lassen. 

Regionalen bzw. lokalen Abfallwirtschafts-
konzepten kommt im Rahmen einer voraus-
schauenden Abfallpolitik eine wichtige 
Rolle zu: Haushalten und Bet rieben sind die 
Abfallprobleme auch räumlich wieder nä-
herzubringen, um die bestehende Diver-
genz zwischen Verursachern und Betroffe-
nen abzubauen. Wegen ihrer Bedeutung für 
eine umweltverträgliche räumliche Ent-
wicklung ist eine solche dezentrale Abfall-
wirtschaftplanung frühzeitig in die Pro-
gramme und Pläne gem. § 5 ROG zu inte-
grieren, zumal diese vorsorgend Flächen für 
Entsorgungsanlagen zu sichern haben, 
wenn die Möglichkeiten der Abf allvermei-
dung  und -verwertung ausgeschöpft sind. 

18.4.2 Gesetzgeberische Vorhaben 

Vor diesem Hintergrund ist die Novellie-
rung des Abfallgesetzes von 1986 mit sei-
nem untergesetzlichen Regelungsinstru-
mentarium als wichtige Entlastung für die 
räumlichen Engpaßsituationen zu sehen. 

Das geltende Gesetz über die Vermeidung 
und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz) 
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soll zu einem Regelwerk weiterentwickelt 
werden, das Ressourcenschonung und Ab-
fallvermeidung zum obersten Gebot erhebt, 
indem es eine umweltverträgliche Kreis-
laufwirtschaft fördert. Dazu wird eine stär-
kere Produktions- und Produktverantwor-
tung eingeführt, um Eigeninitiative und 
Innovationskraft der Wi rtschaft - auch der 
Produktvertreiber und der Verbraucher - 
dazu einzusetzen, Rückstände entweder gar 
nicht erst entstehen zu lassen oder möglichst 
im Wirtschaftskreislauf zu halten, um hier-
durch die Abfallbeseitigung (Behandlung/ 
Deponie) zu entlasten . Die Kreislaufwirt-
schaft hat sich an der Rangfolge „Vermei-
dung - stoffliche Verwertung - energetische 
Verwertung - Abfallbehandlung und 
-entsorgung" auszurichten, Stoffbilanzen 
aufzustellen, Rückgabe- und Rücknah-
mepflichten zu berücksichtigen und deren 
Kosten zu internalisieren sowie dem Grund-
satz der Inlandsentsorgung zu entsprechen. 
Um dies zu fördern, wird eine weitgehende 
Privatisierung der vorgesehenen Kreislauf-
wirtschaft und Abfallentsorgung in Verbin-
dung mit Reformen im Anlagenzulassungs- 
und Überwachungsrecht angestrebt. Die 
Bundesregierung hat den Entwurf eines 
Gesetzes zur Vermeidung von Rückstän-
den, Verwertung von Sekundärrohstoffen 
und Entsorgung von Abfällen am 31. März 
1993 beschlossen und dem Gesetzgeber 
zugeleitet (vgl. BR-Drucksache 245/93). 

Zur Vermeidung oder Verringerung schäd-
licher Stoffe in Abfällen sowie der Abf all

-mengen kann die Bundesregierung auf 
Basis des geltenden Abfallgesetzes in Ziel-
festlegungen und Rechtsverordnungen auf-
grund § 14 Abfallgesetz konkrete Anforde-
rungen an die Verursacher stellen: Im 
Berichtszeitraum ist die Verordnung über 
die Vermeidung von Verpackungsabfällen 
in Kraft getreten. In Abstimmung befinden 
sich z. Zt. die Zielfestlegungen zur Verwer-
tung von Bauschutt, Straßenaufbruch und 
Erdaushub sowie die Verordnung über die 
Entsorgung schadstoffhaltiger Bauabfälle. 
Den für diese raumbedeutsamen Massen-
abfälle bestehenden Engpässen in der 
Sicherung geeigneter Entsorgungsanlagen 
soll damit abgeholfen werden. Vorbereitet 
bzw. in Abstimmung sind Verordnungen 
u. a. über Elektronikschrott, über Verwer-
tung und Entsorgung gebrauchter Batterien 
und Akkumulatoren sowie über Altautos. 
Seit 1. April 1991 in Kraft ist die Technische 
Anleitung Abfall (TA Abfall) Teil 1, die für 
die Lagerung, Behandlung, Verbrennung 
und Ablagerung besonders überwachungs-
bedürftiger Abfälle die Anforderungen 
nach dem Stand der Technik enthält. Sie 
bestimmt als besondere Anforderung an 
oberirdische Deponien u. a., daß sie nicht 
„innerhalb von Wasservorranggebieten 
(Gebiete, die im Interesse der Sicherung der 
künftigen Wasserversorgung raumordne-
risch ausgewiesen sind) " errichtet werden 
dürfen. Vergleichbare Vorgaben enthält die 
TA Siedlungsabfälle, am 1. Juni 1993 in 
Kraft getreten, die ebenfalls die raumrele-

vanten Risiken aus Verwertung, Schadstoff-
gehalt, Behandlung und Ablagerung dieser 
Abfälle einschließlich Nachsorge verrin-
gern soll. 

Um Menge und Schadstoffgehalte von 
Abfällen weiter gezielt und beschleunigt zu 
verringern, wird innerhalb der Bundesre-
gierung derzeit geprüft, ob und inwieweit 
dies durch marktwirtschaftliche Instru-
mente erreicht werden kann. 

19 Forschung  
und Technologie 

19.1 Ausgangssituation 

Die räumliche Verteilung von öffentlichen 
und privaten Forschungs- und Entwick-
lungskapazitäten in Deutschland ist in lang-
fristigen Prozessen entstanden. Vor allem 
die technologie- und wirtschaftsorientierten 
Forschungskapazitäten sind in hohem Maße 
in städtischen Zentren und Verdichtungs-
räumen konzentriert. 

In den neuen Ländern herrschte bei Herstel-
lung der deutschen Einheit eine starke Kon-
zentration von Forschungskapazitäten im 
Berliner Raum vor. Inzwischen ist diese 
einseitige Konzentration durch den Umbau 
der Forschungslandschaft in den neuen 
Ländern abgemildert. In den neuen Län-
dern besteht allerdings weiter ein ausge-
prägtes regionales Gefälle: Berlin und Sach-
sen verfügen über die höchsten, Mecklen-
burg-Vorpommern und Thüringen über die 
niedrigsten Kapazitäten. Die Forschungs- 
und Entwicklungskapazitäten konzentrie-
ren sich vor allem in den Stadtregionen 
Berlin, Potsdam, Dresden, Halle, Leipzig, 
Chemnitz, Jena, Magdeburg, Frankfu rt/ 
Oder. In Regionen mit geringerem Potential 
wurde die Situation im Berichtszeitraum 
durch den Aufbau von Einrichtungen des 
Technologietransfers und der Innovations-
beratung verbessert. In den alten Ländern 
ist eine historisch gewachsene, vielfältige 
und räumlich ausgewogenere Verteilung 
der Forschungs- und Entwicklungskapazi-
täten festzustellen. Regionale Defizite wer-
den in den alten Ländern zunehmend durch 
ein dichter werdendes Netz von Wissens-
transfereinrichtungen ausgeglichen. 

In der Forschungs- und Technologiepolitik 
wirken auf staatlicher Seite Bund und Län-
der im Rahmen ihrer jeweiligen Kompeten-
zen eng zusammen. Bei der Organisation 
und inhaltlichen Gestaltung von Wissen-
schaft und Forschung spielen die staatlich 
finanzierten wissenschaftlichen Träger- 
und Fördergesellschaften (Max-Planck-Ge-
sellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Deut-
sche Forschungsgemeinschaft) und die Ar-
beitsgemeinschaft der Großforschungsein-
richtungen mit den von ihnen getragenen 
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Forschungseinrichtungen und Programmen 
sowie die anteilig von Bund und Ländern 
direkt geförderten Institute der Blauen Liste 
eine ganz wesentliche Rolle. Der wichtigste 
Akteur bei Forschung und Entwicklung in 
Deutschland ist jedoch die private Wi rt

-schaft. Sie finanziert die eigenen For-
schungsanstrengungen, u. a. im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen (AiF) überwiegend 
selbst und trug im Berichtszeitraum annä-
hernd zwei Drittel der gesamten For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten in 
Deutschland. 

19.2 Förderschwerpunkte 

Die Forschungs- und Technologiepolitik der 
Bundesregierung dient in erster Linie der 
Schaffung und Gewährleistung positiver 

Rahmenbedingungen für Forschung, Ent-
wicklung und Innovation. Ziel ist es, inter-
national wettbewerbsfähige und innovative 
Forschung zu ermöglichen und dadurch zur 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Wi rt

-schaftsstandorts Deutschland beizutragen. 
Zu Einzelheiten der Forschungs- und Tech-
nologiepolitik wird auf den Bundesbericht 
Forschung 1993 verwiesen. 

Die Vergabe von Fördermitteln orientiert 
sich insbesondere an der zu erzielenden 
Forschungsqualität und der Relevanz des zu 
erwartenden Erkenntnisgewinns. Dabei 
werden auch regionalpolitische Aspekte 
berücksichtigt, soweit sie mit diesen Zielen 
konvergieren. 

Im Berichtszeitraum war es im Hinblick auf 
eine großräumig ausgewogene Forschungs-
landschaft eine Aufgabe mit besonderer 
Priorität, auf der Grundlage von Empfehlun- 
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gen des Wissenschaftsrats leistungsfähige 
Forschungseinrichtungen in den neuen 
Ländern aufzubauen. Der Bund hat dafür 
kurzfristig die erforderlichen Mittel bereit-
gestellt. 

Für den Erhalt leistungsfähiger Forschungs- 
und Entwicklungskapazitäten in der Wirt-
schaft der neuen Länder hat der Bund eben-
falls erhebliche Mittel bereitgestellt, allein 
ca. 610 Mio. DM im Jahr 1992. 

19.3 Auf- und Ausbau staatlich 
finanzierter 
Forschungseinrichtungen 

Die Forschungs- und Technologiepolitik 
des Staates kann dann unmittelbar raum-
wirksam werden, wenn Entscheidungen 
über Aufbau, Ansiedlung oder auch Auflö

-sung staatlich finanzierter Forschungsein-
richtungen getroffen werden. Es ist jedoch 
hervorzuheben, daß ein forschungsförderli-
ches Umfeld und das Vorhandensein lei-
stungsfähiger Infrastruktur in einer Region 
ebenso zu den Voraussetzungen für die 
Ansiedlung einer Forschungseinrichtung 
zählt, wie umgekehrt das Vorhandensein 
von Forschungskapazität zu den Vorausset-
zungen für eine zukunftsorientierte, wettbe-
werbsfähige Regionalstruktur. Das gilt un-
abhängig davon, ob die Kapazität staatlich 
oder privat finanziert ist. Allerdings bedeu-
tet Ansiedlung staatlich finanzierter For-
schungs- und Entwicklungskapazität nicht 
automatisch schon Innovation und Markter-
folg für die Wirtschaftsunternehmen vor 
Ort. 

Im Jahr 1992 wurden rund 150 Einrichtun

-

gen in Wissenschaft und Forschung in den 
neuen Ländern gegründet. 1400 Mitarbeiter 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/6921 

aus den ehemaligen Akademien werden mit 
Förderung durch das von Bund und Ländern 
gemeinsam finanzierte Hochschulerneu-
erungsprogramm (HEP) und das Wissen-
schaftler-Integrations-Programm (WIP) in 
die Zieleinrichtungen, insbesondere in die 
Hochschulen der neuen Länder, integ riert . 
Dadurch wurden insgesamt rund 12 500 Ar-
beitsplätze geschaffen und gesichert. Fer-
ner wurde für rund 3000 Mitarbeiter der 
ehemaligen Akademie der Wissenschaften 
der Übergang in neue forschungsnahe 
Tätigkeiten durch Arbeitbeschaffungsmaß-
nahmen mit einer ergänzenden Förderung 
des Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie, die sich bis Ende 1994 auf 30 
Mio. DM belaufen wird, erleichtert. 

19.4 Programme und Maßnahmen 
der Forschungs- 
und Technologieförderung 

Die Bundesregierung sieht auf folgenden 
Feldern staatliche Aufgaben, für die sie 
erhebliche Mittel einsetzt: 

- Schaffung der erforderlichen Rahmenbe-
dingungen für eine international wettbe-
werbsfähige Forschung; 

- Förderung strategischer Technologien im 
vorwettbewerblichen Bereich (z. B. Infor-
mationstechnik, Materialforschung, Bio-
technologie, Verkehrs- und Energiefor-
schung); 

- Stärkung der Innovationskraft kleiner 
und mittlerer Unternehmen; 

- Ausbau der Vorsorgeforschung (z. B. 
Klima-, Gesundheits-, Okologiefor

-

schung); 

- Erhaltung der internationalen Spitzenpo-
sition der deutschen Grundlagenfor-
schung. 

Neben diesen das ganze Bundesgebiet 
betreffenden Aufgaben bleibt als besondere 
Herausforderung der weitere Aus- und Auf-
bau sowie die Konsolidierung der For-
schung in den neuen Ländern bestehen. 

Einen besonderen Schwerpunkt bilden För-
dermaßnahmen für kleine und mittlere 
Unternehmen insbesondere in den neuen 
Ländern. Die wichtigsten Maßnahmen 
sind: 

- Förderung von Auftragsforschung und 
-entwicklung Ost (AFO) zur Stärkung der 
Innovationskraft und zur Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit von mittelständi-
schen Unternehmen in den neuen Län-
dern; 

- Auftragsforschung und -entwicklung 
West-Ost (AWO) zur Erhaltung und bes-
seren Auslastung von Forschungs- und 
Entwicklungskapazitäten in den neuen 
Ländern; 

- Zuwachsförderung für Personal im Be-
reich Forschung und Entwicklung. Geför- 

dert werden die Erweiterung und der 
Aufbau von FuE-Kapazitäten in der mit-
telständischen Wi rtschaft der neuen Län-
der. 

- Technologieorientierte Unternehmens-
gründungen (TOU). Die Förderung führte 
bisher zur Entstehung von 176 Technolo-
gieunternehmen in den neuen Ländern 
mit etwa 1 200 Arbeitsplätzen. Dabei sind 
nahezu alle Branchen und Technologie-
felder vertreten. Durch den TOU-Modell-
versuch sollen auch die Voraussetzungen 
für den erfolgreichen Aufbau und das 
Wachstum derartiger Unternehmen unter 
den erschwerten Bedingungen in den 
neuen Ländern erforscht werden. 

Tabelle 19.1 Regionalisierung raumwirk-
samer Mittel: Forschungs-
förderung der gewerblichen 
Wirtschaft 

Direkte Projekt- 
förderung 1 ) 

Land Mio. DM 

1991 

Schleswig-Holstein 	 30,6 
Hamburg 	 42,4 
Niedersachsen 	 55,7 
Bremen 	 82,7 
Nordrhein-Westfalen 	 333,4 
Hessen 	 94,2 
Rheinland-Pfalz 	 20,5 
Baden-Württemberg 	 219,1 
Bayern 	 431,8 
Saarland 	 2,0 

Alte Länder 	 1 312,4 

Agglomerationsräume 	 1 060,7 
Verstädterte Räume 	 123,2 
Ländliche Räume 	 128,6 

Berlin 	 46,6 
darunter Berlin (Ostteil) . 	 12,1 
Brandenburg 	 11,2 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 3,9 
Sachsen 	 41,1 
Sachsen-Anhalt 	 13,7 
Thüringen 	 23,0 

Neue Länder 	 139,5 

Agglomerationsräume 	 100,0 
Verstädterte Räume 	 31,8 
Ländliche Räume 	 7,6 

Bundesgebiet 	 1 451,9 

Hinweis: 
Aufgrund teilweise unterschiedlicher statistischer 
Grundlagen können sich bei Quervergleichen ver-
schiedener Tabellen Abweichungen ergeben. 

1 ) Direkte Projektförderung der gewerblichen Wi rt
-schaft durch das Bundesministerium für For-

schung und Technologie 
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Für das ganze Bundesgebiet vorgesehen 
sind: 

- FuE-Darlehen für kleine Unternehmen 
zur Anwendung neuer Technologien aus-
geschrieben, die durch zinsverbilligte, 
langfristige Darlehen Finanzierungseng-
pässe bei der Verwirklichung von Tech-
nologiesprüngen überwinden helfen; 

- Beteiligung am Innovationsrisiko von 
Technologie-Unternehmen sowie durch 
Anreize an Beteiligungsgeber, sich früh-
zeitig in jungen Technologie-Unterneh-
men zu engagieren. 

Weiterhin wurde der Auf- und Ausbau von 
15 Technologie- und Gründerzentren sowie 
die Planung von zehn weiteren Zentren in 
allen neuen Ländern gefördert. Diese För-
dermaßnahme flankiert den Modellversuch 
„Technologie-orientierte Unternehmens-
gründungen". Dadurch wurde zum Aufbau 
geeigneter Betreuungs- und Finanzierungs-
strukturen für junge Technologieunterneh-
men beigetragen. In den geförderten Tech-
nologiezentren sind inzwischen 412 Unter-
nehmen ansässig, die 2 000 Mitarbeiter, 
davon 850 in Forschung und Entwicklung, 
beschäftigen. Ziel der Fördermaßnahme ist 
es auch, die neuen Länder und Kommunen 
anzuregen, die mit der Aufbauhilfe des 
Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie bereits entstandenen Zentren 
weiter auszubauen und neue, den landes-
spezifischen Erfordernissen entsprechende 
Technologie- und Gründerzentren zu er-
richten. 

Mit den genannten Maßnahmen wurde in 
den neuen Ländern ein Auftragsvolumen 
von ca. 225 Mio. DM ausgelöst, 5 000 
Arbeitsplätze in Forschungs- und Entwick-
lungsbereichen in mittelständischen Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen ge-
sichert sowie die Schaffung von knapp 3 000 
Arbeitsplätzen für Wissenschaftler und In-
genieure unterstützt. 

20 Bildung 

Die raumwirksame Bedeutung von Bildung 
ist in den letzten Jahren, bedingt durch die 
Einigung und im Zusammenhang mit den 
generellen Herausforderungen einer sich 
ändernden Arbeitswelt, wieder verstärkt ins 
Blickfeld gerückt: 

- Wenn eine hinreichend zukunftsbezo-
gene Qualifikation einen Schlüsselfaktor 
für die berufliche Stellung und den 
Lebensunterhalt darstellt, bedarf es der 
Bereitstellung möglichst wohnortnaher 
leistungsfähiger Bildungsangebote. 

- Wenn Qualifizierung einer der Schlüssel 
zur Bewältigung der Umstrukturierung 
der Wirtschaft in den neuen Ländern ist, 

bedarf es des Ausbaus der Bildungsin-
frastruktur, um die Strukturprobleme be-
wältigen zu können. 

- Wenn schließlich, bedingt durch die 
Gewichtsverschiebung zwischen den Bil-
dungsbereichen, die berufliche Weiterbil-
dung einen erheblichen Bedeutungszu-
wachs erfährt, kommt auch der räumli-
chen Angebotsstruktur dieses Bereichs 
ein besonders hoher Stellenwert für regio-
nale Entwicklungschancen zu. 

Insbesondere die Neuordnung der Bil-
dungslandschaft in den neuen Ländern bie-
tet Anlaß, die Bezüge zwischen Bildung/ 
Bildungsinfrastruktur und den regionalen 
Lebenslagen herauszuarbeiten und in ihrer 
beiderseitigen Entwicklung zu verfolgen. 

20.1 Berufliche Bildung 

Bei der Versorgung der Jugendlichen mit 
Berufsausbildungsstellen gibt es zwischen 
den alten und neuen Ländern noch immer 
deutliche Unterschiede. Dem Berufsbil-
dungsbericht 1993 der Bundesregierung 
zufolge lag die durchschnittliche Angebots-
Nachf rage-Relation  - das ist das Verhältnis 
von angebotenen Ausbildungsplätzen zu 
nachgefragten Ausbildungsplätzen - 1992 
in den alten Ländern bei 122: 100 und in den 
neuen Ländern bei 102: 100. Herauszustel- 

Tabelle 20.1 Berufsausbildungsstellen 

Angebots- 

Land Nachfrage - 
Relation 1 ) 

1992 

Schleswig-Holstein 	 109,5 
Hamburg 	 105,8 
Niedersachsen 	 117,3 
Bremen 	 110,7 
Nordrhein-Westfalen 	 115,1 
Hessen 	 115,2 
Rheinland-Pfalz 	 123,9 
Baden-Württemberg 	 136,5 
Bayern 	 134,7 
Saarland 	 121,5 

Berlin (Westteil) 	 97,6 
Berlin (Ostteil) 	 100,0 
Brandenburg 	 101,4 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 99,6 
Sachsen 	 102,6 
Sachsen-Anhalt 	 103,2 
Thüringen 	 103,1 

1 ) Gesamtangebot 1992 (neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge und unbesetzte Ausbildungs-
plätze) bezogen auf die Gesamtnachfrage 1992 
(neu abgeschlossene Ausbildungsverträge und 
noch nicht vermittelte Bewerber); bei ausgegli-
chener Relation: Wert = 100 

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Wis-
senschaft, Berufsbildungsbericht 1993 
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Deutliche regionale Unter

-

schiede im Ausbildungs

-

stellenmarkt 

len im einzelnen ist, daß bei der Gruppe der 
alten Länder deutlichere Unterschiede bei 
der Angebots-Nachfrage-Relation hervor-
treten als bei der Gruppe der neuen Län-
der. 

Bei den alten Ländern ragen Bayern und 
Baden-Württemberg mit einer günstigen 
Angebots-Nachfrage-Relation heraus. Auf 
der anderen Seite stehen in Berlin (Westteil) 
1992 100 Nachfragern nur 98 Ausbildungs-
plätze gegenüber. Dieses ungünstige Ver-
hältnis dürfte vor allem durch die Nachfrage 
aus den neuen Ländern beeinflußt sein. 

1992 hat sich die Angebots-Nachfrage-
Relation in den alten Ländern nochmals 
zugunsten der Nachfrager verbessert. Die 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge ist in den alten Ländern 
gegenüber dem Vorjahr um über 7 v. H. auf 

rund 500 000 zurückgegangen. In den 
neuen Ländern und in Berlin (Ostteil) stan-
den im Durchschnitt 102 Ausbildungsplatz-
angebote 100 Nachfragen gegenüber. Bis 
auf Mecklenburg-Vorpommern, wo das 
Angebot knapp unter der Nachfrage lag, 
übertraf das Ausbildungsplatzangebot in 
den übrigen Ländern, wenn auch knapp, die 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Insge-
samt haben 1992 rund 95 000 Jugendliche 
in den neuen Ländern ein neues Ausbil-
dungsverhältnis begonnen. 

Die Ausbildungssituation in den neuen Län-
dern ist regional sehr unterschiedlich und 
stellt sich auch im Vergleich zum westlichen 
Bundesgebiet anders dar. Entsprechend 
dem unterdurchschnittlichen Einmün-
dungsanteil der Bewerber in betrieblicher 
Ausbildung mußten vor allem in Mecklen-
burg-Vorpommern (51,4 v. H.) und Bran- 
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Ausbildungsstellenmarkt der 
neuen Länder 

denburg (51,7 v. H) sowie in strukturschwa-
chen Teilen Sachsens Defizite an betriebli-
chen Ausbildungsstellen ausgeglichen wer-
den. Günstiger im Vergleich zum Durch-
schnitt der neuen Länder war die Situation 
in Sachsen-Anhalt (62 v. H.) und Thüringen 
(58,7 v. H.) sowie im Ostteil Berlins 
(61 v. H.). Aber auch hier reichte das 
betriebliche Ausbildungsangebot noch 
nicht aus, allen Bewerbern einen betriebli-
chen Ausbildungsplatz anzubieten. 

Nahezu „spiegelbildlich" zu den Defiziten 
im betrieblichen Ausbildungsangebot er-
folgte der Einsatz außerbetrieblicher Be-
rufsbildungsmaßnahmen nach dem AFG 
(vor allem nach dem bef ristet fortgeltenden 
§ 40c Abs. 4 AFG/DDR), an denen 14,6v. H. 
der Bewerber in den neuen Ländern teil-
nehmen. In Mecklenburg-Vorpommern lag 
diese Teilnehmerquote der Bewerber in 
außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtun-
gen bei 21,3 v. H., in Brandenburg lag die 
Quote bei 16,9 v. H, in Sachsen bei 15,2 v. H. 
Bezogen auf die Bewerberzahl erfolgte ein 
besonders hoher Übergang in außerbetrieb-
lichen Stellen in den Arbeitsamtsbezirken 
Rostock (28 v. H.) und Stralsund (21,9 v. H.), 
in Eberswalde (22,5 v. H.), Neuruppin 
(26,2 v. H.) sowie in Oschatz (22,7 v. H.). 

Insgesamt haben 1992 20 200 Bewerber 
(14,6 v. H.) Ausbildungsplätze in außerbe-
trieblichen Einrichtungen erhalten. Darin 
waren rund 4 200 Plätze nach § 40c Abs. 2 
AFG enthalten. Etwa 19 000 junge Men-
schen aus den neuen Ländern haben 1992 
einen Ausbildungsvertrag mit einem Aus-
bildungsbetrieb in einem alten Land abge-
schlossen (Bildungspendler). 

Entlastende Effekte auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt in den neuen Ländern hatten 
auch die Übergänge von Bewerbern in 
berufliche und allgemeinbildende Schulen. 
Dies gilt vor allem für Brandenburg und 
Sachsen, aber auch für den Ostteil Berlins. 

Die neuen Länder haben durch ihre Pro-
gramme nachhaltig zum erfolgreichen Ab-
schluß des Vermittlungsjahres 1991/1992 
beigetragen. Auch die Organisationen der 
Wirtschaft haben durch vielfältige Aktivitä-
ten zur Förderung der Aus- und Weiterbil-
dung beigetragen. Durch Leistungen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz hat die Bun-
desanstalt für Arbeit für viele Jugendliche 
die Berufsausbildung erleichtert oder über-
haupt erst möglich gemacht: 

- Gewährung von Berufsausbildungsbei-
hilfen zum Ausgleich regionaler Un-
gleichgewichte und zur Förderung regio-
naler Mobilität von Auszubildenden; 

- Förderung überbetrieblicher Berufsaus-
bildung für Jugendliche, die keinen 
betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten 
haben; 

- Förderung überbetrieblicher Berufsaus-
bildung von ausländischen, lernbeein-
trächtigten oder sozial benachteiligten 
Auszubildenden. 

Die Bundesregierung unterstützt die Berufs-
ausbildung in den neuen Ländern u. a. 
durch folgende Maßnahmen: 

- Aufbau eines Netzes überbetrieblicher 
Berufsbildungsstätten; 

- Förderung der Modernisierungen von 
Ausbildungswerkstätten in ausgewählten 
Industriebetrieben zur Verbesserung der 
Ausbildungsqualität (Sonderprogramm 
im Jahr 1992); 

- eine mehrjährige Informations- und Moti-
vationskampagne zur Weckung von 
Eigeninitiative und Verantwortungsbe-
wußtsein in Ausbildungsfragen; 

- Maßnahmen zur Qualifizierung des Aus-
bildungspersonals; 

- Förderung von Transfervorhaben, Über-
tragung von Modellversuchsergebnissen 
der alten Länder mit Bezug auf Situation 
und vordringliche Ziele der neuen Län-
der. 

1993 dürfte gegenüber 1992 die Nachfrage 
nach Ausbildungsplätzen in Deutschland 
um rund 4 v. H. steigen. Der Anstieg ist vor 
allem auf Nachfrageentwicklungen in den 
neuen Ländern zurückzuführen. 

Die aktuellen Daten der Berufsberatungs-
statistik der Bundesanstalt für Arbeit zei-
gen, daß auch das Vermittlungsjahr 1992/93 
mit einem positiven Ergebnis sowohl in den 
alten als auch in den neuen Ländern been-
det werden konnte. 

20.2 Hochschulen 

In den alten Ländern gibt es 1993 66 Univer-
sitäts- und 147 Fachhochschulstandorte; 
zählt man die spezialisierten bzw. besonde-
ren Einrichtungen (z. B. Verwaltungsfach-
schulen des Bundes und der Länder) hinzu, 
kommt man insgesamt auf auf 347 Hoch-
schulstandorte. In den neuen Ländern ist die 
Konsolidierung der neu gestalteten Hoch-
schullandschaft nunmehr nahezu abge-
schlossen: Mit 27 Universitäten und ihnen 
gleichgestellten Hochschulen, 25 Fach-
hochschulen an 30 Standorten, 11 Kunst- 
und Musikhochschulen verfügen diese nun 
über ein flächendeckendes fachlich sowie 
institutionell differenzie rtes Angebot an 
Hochschuleinrichtungen. Verwaltungsin-
terne Fachhochschulen und Hochschul-
gründungen in nichtstaatlicher Träger-
schaft ergänzen dieses Spektrum. Zwar 
konnte das überkommene regionale Un-
gleichgewicht an Einrichtungen des tertiä-
ren Bereichs mit Konzentration im Groß-
raum Berlin und in Sachsen nicht vollstän-
dig beseitigt, jedoch gemildert werden. 

Hervorzuheben sind die Unterschiede bei 
den Hochschulgrößen zwischen den alten 
und neuen Ländern: Während die größten 
Hochschulen in den alten Ländern 1992 
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Strukturunterschiede zwischen 
alten und neuen Ländern 

mehr als 50 000 Studenten aufweisen (wie 
z. B. München und Köln), hat die größte 
Hochschule in den neuen Ländern, die Uni-
versität Dresden, nur 17 000 Studenten. Ins-
gesamt gab es 1992 in den alten Ländern ca. 
1 680 000, in den neuen Ländern ca. 142 000 
Studenten. Die neuen Länder gehen bei 
ihren Hochschulplanungen davon aus, daß 
sich die Studienneigung an die westdeut-
schen Verhältnisse anpassen und die Zahl 
der Studienanfänger von derzeit gut 30 000 
bis zum Jahr 2000 etwa verdoppelt wird. 

Weitere bedeutende Strukturunterschiede 
zwischen den alten und neuen Ländern 
sind: 

- Unterschiede bei der Studienbeteiligung: 
In den alten Ländern kommen auf 100 000 
Einwohner insgesamt 2 562 Studenten 
(alle Hochschulen und Fachhochschulen); 

für die neuen Länder liegt der Wert bei 
851. 

- Das Problem der studentischen Überlast: 
Während in den alten Ländern 1991 die 
durchschnittliche Überlast im Hochschul-
bereich 177 v. H. und im Fachhochschul-
bereich 226 v. H. betrug, ist das Überlast-
problem in den neuen Ländern bislang 
nicht relevant geworden. 

- Der Versorgungsgrad mit studentischen 
Wohnheimplätzen: Hier ergeben sich 
erhebliche Unterschiede. In den neuen 
Ländern ist ein höherer Versorgungsgrad 
(bei allerdings zumeist unzureichendem 
Standard wie Mehrbettzimmern) zu ver-
zeichnen, während in den alten Ländern 
Unterschiede bei den studentischen 
Wohnplatzdichten festzustellen sind (auf 
einen Wohnplatz kommen länderunter- 
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Hochschulplanungen 

schiedlich zwischen 5 und 20 Studen-
ten). 

Bei der Grundsatzdiskussion um die künf-
tige Weiterentwicklung des Hochschulwe-
sens in Deutschland wird den Fachhoch-
schulen eine erheblich gewachsene Bedeu-
tung zugemessen. Der Anteil der Studieren-
den an Fachhochschulen soll von 28 v. H. 
auf 40 v. H. erhöht werden. In den alten 
Ländern hat sich - oftmals hervorgegangen 
aus Vorläuferinstitutionen - ein räumlich 
relativ dichtes Netz von Fachhochschulen 
entwickelt. Die Zahl der Studienplätze 
beträgt bislang 148 269 in den alten und 
22 440 in den neuen Ländern. Bei der räum-
lichen Verteilung dieser Studienplätze müs-
sen unterschiedliche Ausbaustände, Stand-
ortmuster und studentische Überlasten in 
den einzelnen alten Ländern berücksichtigt 
werden. Generell ist zum Ausbau der Hoch-
schulen in den alten Ländern festzustellen, 
daß von den 1977 vorgesehenen 850 000 
flächenbezogenen Studienplätzen (nur alte 
Länder), bislang 831 547 in den alten und 
126 604 in den neuen Ländern realisie rt 

 worden sind. 

Die in den neuen Ländern früher zentrali-
stisch ausgerichtete Hochschulstruktur 
mußte verändert und auf Länderebene 
föderal gegliedert werden. Ziel war, bis 
Ende 1993 in Ost und West gleiche Rahmen-
bedingungen für die Hochschulen zu schaf-
fen. Zwischenzeitlich haben alle neuen Län-
der entsprechende Hochschul(struktur)ge-
setze verabschiedet und damit die erf order

-

lichen  gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung neuer, attraktiver 
Hochschulstrukturen geschaffen. 

Für die neuen Länder galt es vor allem, die 
Fachhochschulen als neuen Hochschultyp 
einzuführen. Das nunmehr bestehende 
Fachhochschulnetz wurde auf der Grund-
lage der Empfehlungen des Wissenschafts-
rates von 1991, in der die Einrichtung von (je 
nach Berechnungsgrundlage) 52 000 bis 
53 000 Fachhochschul-Studienplätze nebst 
regionalen Verteilungen angeregt wurde, 
errichtet. Somit wurde eine Grundlage für 
ein flächendeckendes und potentiell nach-
frageadäquates Netz von Fachhochschulen 
geschaffen, das raumordnungspolitisch po-
sitiv zu bewerten ist. Die Schließung einzel-
ner, noch bestehender regionaler Lücken ist 
z. T. bereits vorgesehen. Nach aktuellen 
Angaben der neuen Länder bestehen Pla-
nungen für die Einrichtung von insgesamt 
70 000 Studienplätzen. 

Mit insgesamt 15 000 Studierenden 1992, 
darunter 6 000 Studienanfängern, ist die 
Nachfrage im Fachhochschulbereich als gut 
zu bezeichnen. 

Im einzelnen ergeben sich für jedes der 
neuen Länder gemäß der föderalen Kompe-
tenzen Besonderheiten bei Vorgehen und 
Zielsetzungen der Hochschulplanungen: In 
Berlin wurde eine gesamtstädtische struktu-
relle Abstimmung des Hochschulwesens 
erreicht. Das Land Brandenburg plant 

wegen der Nähe des „Hochschulschwer-
punkts" Berlin eine stärkere Regionalisie-
rung von Hochschulstandorten, d. h. eine 
größere Zahl kleinerer Standorte. Die vor-
rangigen Probleme für Mecklenburg-Vor-
pommern werden in der personellen Er-
neuerung der Hochschulen und in der 
Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit des dor-
tigen Hochschulnetzes gesehen. Das Land 
Sachsen - bislang versehen mit der größten 
Hochschuldichte der neuen Länder - ver-
folgt hochschulpolitisch vor allem struktu-
relle Umgestaltungen (Hochschulstandorte, 
Zuordnung von Fachrichtungen) sowie die 
Betonung des Wettbewerbs in den Hoch-
schulbereichen. In Sachsen-Anhalt wird der 
Entwicklung eines Fachhochschulnetzes 
ein vorrangiges Gewicht gegeben, einige 
bisherige einseitig spezialisierte Hochschu-
len sind als Fachhochschulen neu gegrün-
det bzw. als Fachbereiche in Universitäten 
integriert  worden. In Thüringen ist ein rela-
tiv starkes Wachstum der Zahl des Lehrper-
sonals und der Studenten eingeleitet und 
angestrebt. 

Der Anteil der studentischen Wanderungen 
von Ost nach West ist geringer geblieben, 
als ursprünglich angenommen wurde: 1991 
gab noch jeder dritte ostdeutsche Abiturient 
an, daß er an einer Hochschule im Westen 
studieren möchte. Daneben hat sich eine 
West-Ost-Wanderung entwickelt: 1991/92 
kamen rund 6 v. H. der Studienanfänger in 
den neuen Ländern aus den alten Län-
dern. 

Das Hochschulwesen der Länder wird durch 
den Bund in mehrfacher Form gefördert: 
Dies betrifft die laufende Förderung im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hoch-
schulbau nach dem Hochschulbauförde-
rungsgesetz (HBFG), in die die neuen Län-
der seit dem 1. Januar 1991 einbezogen 
werden. Auf die alten Länder entfielen 1992 
dabei standortbezogen vom hälftigen Bun-
desanteil (1,6 Mrd. DM) Mittel in Höhe von 
1 376 Mio. DM und auf die neuen Länder in 
Höhe von 224 Mio. DM. Eine weitere Stei-
gerung des Anteils der neuen Länder am 
Gesamtvolumen ist in den folgenden Rah-
menplänen für den Hochschulbau zu erwar-
ten. 

Eine bedeutsame Rolle spielen darüber hin-
aus die Hochschulsonderprogramme (HSP), 
für die alten Länder HSP I und HSP II. In den 
neuen Ländern werden wesentliche Im-
pulse für die Entwicklungen der Hochschul-
strukturen durch Maßnahmen des Hoch-
schulerneuerungsprogramms des Bundes 
und der Länder (HEP) erwartet, das 1991 
von Bund und neuen Ländern eingerichtet 
und 1992 auf 2,4 Mrd. DM - bei einem 
Finanzierungsanteil des Bundes von 
75 v. H. (1,82 Mrd. DM) - aufgestockt wor-
den ist. 

Mittelfristig besteht für die alten Länder die 
Aufgabe, studentische Überlasten an den 
Hochschulen abzubauen und den Prozeß 
einer stärkeren Dezentralisierung der 
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Hochschulressourcen fortzusetzen. Zudem 
sind dort  die Planungsmaßstäbe für die noch 
zu verteilenden ca. 50 000 Fachhochschul-
Studienplätze zu setzen. In den neuen Län-
dern sind nach Gründung der Universität 
Frankfurt/Oder und der Neugründung der 
Universität Erfurt mittelfristig keine weite-
ren Universitätsgründungen vorgesehen; 
die Hauptaufgaben liegen vielmehr in einer 
Funktionsstärkung der nunmehr bestehen-
den Standorte, wobei der Ausbau der Infra-
struktur als besonders vordringlich angese-
hen wird. 

Die Hochschulen und insbesondere die 
Fachhochschulen nehmen einen gewichti-
gen Anteil an den Trägerschaften bei Wis-
sens- und Transfereinrichtungen ein. Die 
Anzahl dieser Transferstellen hat sich in 
allen Teilen der alten Länder im letzten 
Jahrzehnt außerordentlich vermehrt, in den 
neuen Ländern sind sie in der Planungs- und 
Aufbauphase. Hier stellt sich die Aufgabe, 
insbesondere die Fachhochschulen in den 
neuen Ländern in ihrer Rolle als Träger des 
Wissens- und Technologietransfers zu stär-
ken. 

Mit dazu beigetragen hat auch das im Okto-
ber 1992 gestartete Programm zur anwen-
dungsorientierten Forschung und Entwick-
lung an Fachhochschulen. 1992/93 kam gut 
ein Drittel der Fördersumme (insgesamt 
9 Mio. DM) den neuen Ländern zugute. Die 
Mittel stehen für die vermehrte Einwerbung 
von Drittmitteln, Geräte/Material sowie für 
Mitarbeiter in Forschungsprojekten zur 
Verfügung. 

20.3 Berufliche Weiterbildung 

1991 haben 37 v. H. der Bevölkerung im 
Alter von 19 bis 64 Jahren an Maßnahmen 
zur Weiterbildung teilgenommen. Die Teil-
nahmequoten in den alten und neuen Län-
dern speziell bei der beruflichen Weiterbil-
dung und an der Umschulung zeigen Unter-
schiede. 

Die hohe Teilnehmerquote in den neuen 
Ländern ist vor allem auf die durch den 

Tabelle 20.2 Teilnahme an beruflicher 
Weiterbildung und Um-
schulung 

Anteil der Bevölkerung 
im Alter 

von 19 bis 64 Jahren 
Maßnahme (v. H.) 

Alte 	Neue 
Länder 	Länder 

Berufliche Weiter- 
bildung (1991) 	 20 	25 
Umschulung 
(1992) 	 14,2 	20,6 

Quelle: Berufsbildunqsbericht 1993  

beschleunigten 	wirtschaftsstrukturellen 
Wandel bedingten hohen Teilnehmerzah-
len an Umschulungs- und Anpassungsmaß-
nahmen zurückzuführen, wobei die Anpas-
sungsweiterbildung im Jahr 1991 die am 
häufigsten besuchte Maßnahmeart war. 

Die absolute Anzahl der angebotenen Wei-
terbildungslehrgänge war 1993 in den alten 
Ländern deutlich höher als in den neuen. 
Regional konzentrierten sich die Lehrgänge 
in den alten Ländern auf die großen Agglo-
merationsräume, die auch in den neuen 
Ländern einen Vorsprung bei der Anzahl 
der Weiterbildungsangebote haben. 

Das Bild ändert sich allerdings, wenn nur 
die Gruppe der zukunftsorientierten Wei-
terbildungslehrgänge betrachtet wird: Un-
ter diesem Gesichtspunkt weisen die neuen 
Länder gemeinsam mit den südlichen alten 
Ländern allgemein eine deutlich größere 
Dichte der Weiterbildungsangebote auf als 
die westlichen und nördlichen Länder (Aus-
nahmen sind wiederum die größeren Agglo-
merationsräume). 

Zur Sicherung eines qualitäts- und bedarfs-
gerechten Weiterbildungsangebotes gehört 
auch die Beratung der Nachfrager und 
Anbieter auf den regionalen Weiterbil-
dungsmärkten mit dem Ziel der Schaffung 
von regionalen Weiterbildungsberatungs-
infrastrukturen. Während die kommunale 
Weiterbildungsberatung in den alten Län-
dern auf dem Stand der letzten Jahre sta-
gnierte, zeichnen sich in den neuen Ländern 
deutliche Entwicklungen ab. Die Bundesre-
gierung initiierte ein Modellprojekt „Auf-
bau von kommunalen Weiterbildungsbera-
tungsstellen mit integrierter Weiterbil-
dungsdatenbank" in den neuen Ländern. Es 
werden verteilt auf die fünf neuen Länder 
Weiterbildungsberatungsstellen mit inte-
grierten Datenbanken an den Standorten 
Stralsund, Pritzwalk, Magdeburg, Leipzig 
und Hoyerswerda aufgebaut. 

Die Arbeiten der vom Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft geförder-
ten Arbeitsgemeinschaft Qualifikationsent-
wicklungsmanagement (QUEM) sind eben-
falls regional orientiert. Es werden fünf 
regionale Qualifikationsentwicklungszen-
tren an den Standorten Schwerin, Ebers-
walde, Leipzig, Halle und Erfurt  installiert, 
zu deren Aufgaben auch der Aufbau einer 
effektiven Beratungsinfrastruktur für Be-
triebe, Bildungsträger und zur Individual-
beratung gehört. Weiterhin sind am Aufbau 
dezentraler Beratungsstrukturen die Wi rt

-schafts- und Arbeitgeberverbände sowie 
die Gewerkschaften beteiligt. 

Die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung ist nach dem AFG geregelt, die insbe-
sondere die berufliche Fortbildung (§§ 41 ff.) 
und die Umschulung (§ 47) umfaßt. Nach 
dem AFG konnten 1992 in den neuen Län-
dern ca. 888 000 Eintritte in Fortbildungs- 
und Umschulungsmaßnahmen ermöglicht 
werden (1991: 892 000 Eintritte). Für 1993 
ist eine Absenkung dieser Menge vorgese- 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

hen, um eine Konsolidierung zu erreichen. 
Allein für die im Rahmen des Arbeitsförde-
rungsgesetzes geförderte Weiterbildung 
(individuelle und institutionelle Förderung) 
wurden 1991 in den alten Länden rund 
6,7 Mrd. DM, in den neuen Ländern rund 
4,9 Mrd. DM sowie 1992 rund 7,1 Mrd. DM 
(alte Länder) und rund 11,4 Mrd. DM (neue 
Länder) verausgabt. 

21  Gesundheits

-

einrichtungen 

Das Gesundheitswesen stellt einen wichti-
gen regionalwirtschaftlichen und infra-
strukturellen Faktor dar: Für die Bevölke-
rung bedeutet eine bedarfsgerechte und 

wohnortnahe medizinische Versorgung ein 
wesentliches Element der Lebensqualität. 
Für die Wirtschaft spielt die Ausstattung 
einer Region mit Gesundheitseinrichtungen 
eine nicht unerhebliche Rolle im Hinblick 
auf die Bewertung der Standortqualität die-
ser Region. Die wirtschaftspolitische Bedeu-
tung und die raumordnungspolitische Rele-
vanz des Gesundheitswesens werden an-
hand folgender Gesamtzahlen deutlich: Im 
Gesundheitswesen sind 2,5 Mio. Menschen 
beschäftigt (davon 1 Mio. in Krankenhäu-
sern). Die Ausgaben für Gesundheit ma-
chen einen Anteil von 13,5 v. H. am Brutto-
sozialprodukt aus. Im Jahre 1992 wurden 
in der Bundesrepublik Deutschland über 
410 Mrd. DM für das Gesundheitswesen 
im weitesten Sinne aufgewandt, davon 
210 Mrd. DM von der gesetzlichen Kranken-
versicherung. 
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Die gesundheitliche Versorgung in 
Deutschland steht - auch im internationalen 
Vergleich - auf sehr hohem Niveau: Jeder 
Bürger erhält - unabhängig von Einkom-
men und sozialer Herkunft - in jeder Region 
optimale medizinische Leistungen auf dem 
letzten Stand von Wissenschaft und Tech-
nik. 

Seit der Herstellung der deutschen Einheit 
ist eines der wichtigsten raumordnerischen 
Ziele die Angleichung der Lebensverhält-
nisse in Ost und West. Im Gesundheitswe-
sen ist dieses Ziel schon weitgehend 
erreicht. Die Umstrukturierung des früheren 
zentralistischen staatlichen Versorgungssy-
stems in ein freiheitliches pluralistisches 
Gesundheitswesen ist abgeschlossen; das 
Niveau der medizinischen Versorgung 
wurde deutlich angehoben. Dennoch müs-
sen in bestimmten Bereichen - etwa bei der 
Sanierung der Krankenhäuser - noch wei-
tere Anstrengungen gemacht werden, um 
die Lebensverhältnisse in den neuen Län-
dern denen in den alten Ländern vollständig 
anzugleichen. 

21.1 Ambulante Versorgung 

Die ambulante Versorgung ist im gesamten 
Bundesgebiet flächendeckend gesichert. In 
vielen Verdichtungsräumen besteht bereits 
eine erhebliche Überversorgung. Deshalb 
hat das Gesundheitsstrukturgesetz die Be-
darfsplanung zur Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversicherung so aus-
gestaltet, daß künftig Zulassungsbeschrän-
kungen für einzelne Arztgruppen in über-
versorgten Regionen eingeführt werden. 
Überversorgung liegt nach dem Gesetz vor, 
wenn der allgemeine bedarfsgerechte Ver-
sorgungsgrad, den Krankenkassen und 
Kassenärzte gemeinsam festlegen, in einem 
Landkreis oder einer Stadt um mehr als 
10 v. H. überschritten wird 

In den neuen Ländern entspricht die Ärzte-
dichte zwar im allgemeinen noch nicht der 
in den alten Ländern, es sind aber weder 
regionale Versorgungslücken noch fachli- 

Tabelle 21.1 Ambulante Versorgung 

Ärzte Alte Neue 
bzw. Länder Länder 

Arztgruppen Ärzte je 100 000 E 1 ) 

alle Ärzte 	 119,0 115,0 
- praktische 

Ärzte und 
Allgemein- 
mediziner 	 48,7 51,9 

- Internisten 	 17,7 14,5 

1) frei praktizierende Kassen- und Vertragsärzte 

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Stand 
31. 12. 1992 

che Engpässe, die die Qualität der Versor-
gung beeinträchtigen, bekannt. Angesichts 
der erwähnten Überversorgung in Teilen 
der alten Länder ist eine völlige Anglei-
chung der Ärztedichte nicht erstrebenswert. 
Bei den Zahnärzten besteht in den neuen 
Ländern schon jetzt eine höhere Dichte als 
in den alten Ländern. 

Die ambulante Versorgung in den neuen 
Ländern wird inzwischen zu rund 80 v. H. 
von niedergelassenen Vertragsärzten wahr-
genommen. Die poliklinischen Einrichtun-
gen und Fachambulanzen decken jeweils 
etwa 10 v. H. ab. Die früheren poliklini-
schen Einrichtungen der ehemaligen DDR 
waren zunächst befristet bis zum 31. 
Dezember 1995 zugelassen, diese Befri-
stung wurde durch das Gesundheitsstruk-
turgesetz für die am 1. Oktober 1992 noch 
bestehenden Polikliniken, Ambulatorien 
und Arztpraxen sowie für bestimmte Fach-
ambulanzen aufgehoben. Zu Beginn 1993 
waren über 70 v. H. der früheren poliklini-
schen Einrichtungen entweder aufgelöst 
oder in andere Formen überführt, etwa in 
Gesundheitszentren, Ärztehäuser, Gemein-
schaftspraxen oder Praxisgemeinschaften. 

21.2 Stationäre Versorgung 

Die stationäre Versorgung ist im gesamten 
Bundesgebiet sichergestellt. Die Betten-
dichte, d. h. die Zahl der Betten bezogen auf 
die Einwohner, ist in den einzelnen Ländern 
unterschiedlich: Sie liegt in den Stadtstaa-
ten Berlin, Bremen und Hamburg am höch-
sten, in den Flächenstaaten dagegen niedri-
ger. Die neuen Länder weisen eine relativ 
hohe Bettendichte auf. 

Die Krankenhausplanung, die Aufgabe der 
Länder ist, dient dazu, eine bedarfsgerechte 
und auf die regionale Struktur abgestimmte 
Krankenhausversorgung sicherzustellen 
und regionale oder fachbezogene Über- und 
Unterversorgungen zu vermeiden. In den 
Krankenhausplänen legen die Länder vor 
allem die (geförderte) Bettenzahl, die Fach-
richtungen und die Versorgungstufe der 
Krankenhäuser fest. 

Die stationäre Versorgung in den neuen 
Ländern ist insgesamt quantitativ und qua-
litativ gesichert. Allerdings entspricht die 
Verteilung von Krankenhäusern bzw. spe-
ziellen Fachabteilungen noch nicht überall 
dem jeweiligen örtlichen bzw. regionalen 
Bedarf. Sie soll in den nächsten Jahren den 
tatsächlichen Anforderungen angepaßt 
werden. In Fachgebieten mit niedriger Bet-
tenauslastung, z. B. Kinderheilkunde, Gy-
näkologie/Geburtshilfe, sollen Betten abge-
baut werden. Dagegen sollen in anderen 
Fachrichtungen - wie Neurologie/Psychia-
trie, Orthopädie und Urologie - weitere 
Betten zum Teil neugeschaffen werden. Die 
Hochleistungsmedizin, die in der ehemali-
gen DDR auf wenige Krankenhäuser kon- 
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Tabelle 21.2 Stationäre Versorgung 

Alte Lander Neue Lä der 

Krankenhäuser 	 2 022 	389 
Krankenhaus- 
betten 	 522 699 	142 871 
Betten je 10 000 
Einwohner 	 81,6 	89,8 

1 ) einschließlich Berlin (Ostteil) 

Quelle: Statistisches Bundesamt/BMG, Stand 
31.12.1991 

zentriert war, ist inzwischen dezentralisiert 
und regional breiter gestreut, so daß die 
Zugänglichkeit für die Patienten erheblich 
verbessert wurde. 

Alle neuen Länder haben inzwischen Kran-
kenhauspläne verabschiedet. In der ehema-
ligen DDR gab es im Jahre 1989 noch 539 
Krankenhäuser mit insgesamt 164 305 Bet-
ten. Im Zuge der Umstrukturierung des 
Krankenhauswesens wurde in den neuen 
Ländern aufgrund der Krankenhauspla-
nung die Anzahl der Krankenhausbetten 
schon bis Ende 1991 um rund 37 000 redu-
ziert. Dabei wurden insbesondere die Bet-
ten nicht mehr in die Planung aufgenom-
men, die mit Pflegebedürftigen belegt 
waren; einige Einrichtungen wurden in 
Pflegeheime umgewidmet. 

Der bauliche Zustand der Krankenhäuser 
der ehemaligen DDR war größtenteils 
äußerst mangelhaft. Auch heute noch ist die 
Situation der Krankenhäuser in den neuen 
Ländern gekennzeichnet durch einen ver-
gleichsweise unbefriedigenden Bauzu-
stand. 

Die apparative Ausstattung der Kranken-
häuser ist in den alten Ländern hervorra-
gend. In den neuen Ländern wurde die 
apparative Ausstattung in den vergangenen 
drei Jahren deutlich verbessert. 

Zur zügigen und nachhaltigen Verbesse-
rung des Niveaus der stationären Versor-
gung der Bevölkerung in den neuen Län-
dern und zur Anpassung an das Niveau im 
übrigen Bundesgebiet hat sich der Bund im 
Gesundheitsstrukturgesetz bereit erklärt, 
den neuen Ländern zur Förderung von 
Krankenhausinvestitionen in den Jahren 
1995 bis 2004 eine jährliche Finanzhilfe in 
Höhe von 700 Mio. DM zu gewähren. Neben 
den Finanzhilfen des Bundes sind in minde-
stens gleicher Höhe zusätzliche Mittel der 
Länder sowie ein Finanzierungsbeitrag der 
Benutzer des Krankenhauses oder ihrer 
Kostenträger aufzubringen. 

21.3 Arzneimittelversorgung 

Die Arzneimittelversorgung ist im gesamten 
Bundesgebiet flächendeckend und bedarfs

-

gerecht gewährleistet. In den neuen Län

-

dern konnte bereits unmittelbar nach Her-
stellung der deutschen Einheit die Verfüg-
barkeit des gesamten Arzneimittelsorti-
ments sichergestellt werden. Nach der Pri-
vatisierung der ehemals staatlichen Apothe-
ken gibt es inzwischen wieder rund 2 200 
private Apotheken. Sie unterscheiden sich 
von den Apotheken in den alten Ländern 
weder im Service noch in der Produktpalette 
noch in der Kompetenz des Personals. Die 
Apothekendichte in den neuen Ländern 
entspricht allerdings noch nicht der in den 
alten Ländern. Insbesondere in ländlich 
geprägten Regionen besteht in den neuen 
Ländern stellenweise noch Bedarf an Apo-
theken. 

22  Umweltschutz 
und -san ierung 

22.1 Boden 

Die hohe Besiedlungs- und Industriedichte 
in der Bundesrepublik Deutschland ist mit 
einer intensiven Beanspruchung des Bo-
dens verbunden. Der Boden wird heute 
punktuell und flächenhaft, u. a. durch ehe-
malige Deponien und aufgegebene Produk-
tionsanlagen (Altlasten), durch Luftschad-
stoffe und durch intensive Landwirtschafts-
nutzung belastet und in seiner multifunktio-
nalen Nutzbarkeit beeinträchtigt. Die Sa-
nierung von zerstörten Bodenflächen und 
der vorbeugende Schutz des Bodens sind 
daher wichtige Aufgabenbereiche der Bun-
desregierung. 

22.1.1 Altlasten 

Unter Altlasten werden i. d. R. 

- stillgelegte Altablagerungen, also ehe-
malige Deponien, 

- Altstandorte, also aufgegebene Produk-
tionsstätten, 

- Rüstungsaltlasten sowie 

- militärische Altlasten 
verstanden, von denen eine Gefahr für 
Menschen und/oder Umwelt ausgehen. 

Bodenbelastungen solcher A rt  können die 
regionale wirtschaftliche Entwicklung be-
einträchtigen. Insbesondere in den neuen 
Ländern gelten Altlastenverdachtsflächen 
als Hemmnis der Privatisierung und können 
so die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Durchführung von Investitionen verhin-
dern. Eine Sanierung kann hier nicht nur 
objektiv die Bodenbelastung verringern, 
sondern gleichzeitig das schlechte Image 
ganzer Regionen aufbessern und so einen 
Beitrag zu einer wirtschaftlichen Entwick-
lung leisten. 
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Bodenbelastungen können darüber hinaus 
eine städtebaulich angestrebte Entwick-
lung im Bestand verhindern. Die Unsicher-
heit über Art  und Ausmaß der Bodenbela-
stungen bei der Ansiedlung von Gewerbe 
und Industrie führt tendenziell dazu, bereits 
bestehende Produktionsanlagen nicht zu 
übernehmen, sondern - insbesondere in den 
neuen Ländern - neue Standorte auf der 
„grünen Wiese" zu suchen. Hinzu kommt, 
daß die Kommunen in der Regel nicht in der 
Lage sind, eine über die Gefahrenabwehr 
hinausgehende Altlastensanierung zu fi-
nanzieren. Altlastensanierungen im Innen-
bereich, die über eine Gefahrenabwehr hin-
ausgehen, bleiben damit auf die Initiative 
privater Investoren beschränkt. 

Verfassungsrechtlich liegt die Zuständig-
keit für die Erfassung, Bewertung und 
Sanierung von Altlasten bei den Ländern 
(Artikel 30, 83, 84 GG). Hier werden des-
halb Informationen über Altlastenver-
dachtsflächen - vielfach rechnergestützt - 
zusammengestellt. Eine Umfrage ergab für 

die alten Länder rund 72 000, für die neuen 
Ländern rund 75 000 Altlastenverdachtsflä-
chen. Insgesamt gibt es in Deutschland 
somit derzeit mindestens 147 000 Ver-
dachtsflächen mit noch weiter zunehmen-
der Tendenz. Darüber hinaus werden wei-
tere rund 100 000 Verdachtsflächen ge-
schätzt. 

Auf den von der Westgruppe der russischen 
Truppen ehemals genutzten Liegenschaf-
ten werden die Altlastenverdachtsflächen 
systematisch erfaßt. Hier sind inzwischen 
Bodenbelastungen und Grundwasserge-
fährdungen durch Mineralöle und Treib-
stoffe, durch Munition und Sprengmittel, 
durch die unsachgemäße Ablagerung von 
Abfällen sowie durch defekte Abwasserlei-
tungen festgestellt worden. Von den militä-
rischen Altlasten sind Rüstungsaltlasten zu 
unterscheiden. Hierbei handelt es sich um 
ehemalige Produktionsstätten, Zwischen- 
und Endlagerstätten für konventionelle und 
chemische Kampfstoffe, um Munitionsla-
gerstätten, Entschärfungsstellen, Spreng- 

Tabelle 22.1 Altlastverdachtsflächen 

Erfaßte Altlastverdachtsflächen 
Geschätzte 

Land Milit. u. Altlast - 
Altab

-

lagerungen Altstandorte  Rüstungs

-

altlastver- Gesamtzahl verdachts

-

flächen 
dachtsflächen 

Schleswig-Holstein 	 2 784 3 971 121 6 876 6 876 
Hamburg 	 392 212 264 868 2 600 
Niedersachsen 	 7 488 k. A. 340 7 828 57 550 1 ) 
Bremen 	 100 4 189 5 4 294 4 294 
Nordrhein-Westfalen . 	 14 043 4 153 816 19 012 19 012 
Hessen 	 3 400 k. A. 700 4 100 13 400 
Rheinland-Pfalz 	 14 760 k. A. 190 14 950 14 950 
Baden-Württemberg . 	 6 500 460 274 7 234 35 000 2 ) 
Bayern 	 3 820 1 119 14 4 953 4 953 
Saarland 	 1 700 k. A. k. A. 1 700 4 200 

Alte Länder 	 54 987 14 104 2 851 71 815 162 835 

Berlin 3 ) 	 746 4 242 230 5 218 5 290 
Brandenburg 	 4 750 8 815 865 14 430 15 000 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 4 749 7 209 2 162 14 120 14 120 
Sachsen 	 8 045 10 597 593 19 235 22 000 
Sachsen-Anhalt 	 7 853 7 100 319 15 272 17 000 
Thüringen 	 4 618 969 592 6 179 12 000 

Neue Länder 	 30 761 38 932 4 634 74 454 85 410 

Bundesgebiet 	 85 748 53 036 7 485 146 269 248 245 

1) Der Abgabe liegt ein geschätztes Verhältnis der Altablagerungen zu Altstandorten von ca. 1 zu 7 
zugrunde. 

2) In Baden-Württemberg sind 15 repräsentative Gemeinden auf altlastverdächtige Flächen untersucht 
worden. Diese Erhebungen sind auf der Basis der Gesamtzahl der Gemeinden hochgerechnet worden. 

3) einschließlich Berlin (Westteil) 

Quelle: Angaben des Umweltbundesamtes (Stand 30. 11. 1993) 
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und Schießplätze sowie Delaborierungs-
werke. Zur Erfassung dieser Altlasten hat 
die Bundesregierung ein spezielles For-
schungsvorhaben zur Unterstüzung dei 
Länder in Auftrag gegeben. Dabei wurden 
4 336 Standorte erfaßt, von denen eine 
Gefahr ausgehen könnte (Rüstungsaltla-
stenverdachtsstandorte). Diese Ergebnisse 
werden gegenwärtig mit den Länden abge-
stimmt. 

22.1.2 Flächenhafte 
Bodenbelastungen 

Flächenhafte Bodenbelastungen - soweit 
nicht geogen vorbestimmt - resultieren 
zunächst aus dem Lufteintrag verschieden-
ster Nutzungsbereiche (Indust rie, Verkehr, 
Landwirtschaft). Die landwirtschaftliche Bo-
dennutzung kann eine Ursache für flächen-
hafte Bodenbelastungen darstellen. Boden- 
und damit auch Grundwasserbelastungen 
können insbesondere bei nicht fachgerech-
ter Anwendung von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln sowie bei der Aufbringung 
von Siedlungsabfällen auftreten. Auswa-
schung oder Erosion führen zu erhöhten 

Gehalten von beispielsweise Nitrat und 
Phosphat in Gewässern. Nährstoffüber-
schüsse und damit verbundene Gefahren zu 
hoher Nährstoffeinträge in Böden und 
Gewässer treten vor allem in Regionen mit 
einer hohen Viehdichte auf. Die Entwick-
lung in den letzten Jahren zeigt in einigen 
wichtigen Bereichen eine Trendwende (vgl. 
Tabelle 22.2). 

Flächenhafte Bodenbelastungen werden 
aber auch durch Luftschadstoffe hervorge-
rufen. Das Einwirken bspw. von Stickstoff-
und Schwefeloxiden bewirkt flächenhaft 
eine zunehmende Versauerung des Bodens 
mit z. T. gravierenden Folgen u. a. für die 
Struktur des Bodens und die Vegetation. 

Nicht-stoffliche Bodenbelastungen sind das 
Überbauen, Versiegeln, Zerschneiden oder 
Abtragen von Flächen in der Folge werkehr-
licher und siedlungswirtschaftlicher Nut-
zung. Die für Wohnen, Industrie und 
Gewerbe, Verkehr und sonstige Infrastruk-
tur beanspruchten Flächen betragen zwar 
nur 11,2v. H. der Gesamtfläche des Bundes-
gebietes, können aber örtlich 70 v. H. und 
mehr erreichen. Aufgrund zunehmender 
Ansprüche für die unterschiedlichen Nut-
zungen werden sich in den 90er Jahren 

Tabelle 22.2 Entwicklung des Handelsdünger- und Pflanzenschutzmittelabsatzes 

Gliederung 1950/51 1960/61 1970/71 1980/81 1990/91 1991/92 1992/93 

1 000 t 

Nährstoff 1 ) 

Stickstoff (N) 362 619 1 131 1 551 1 368 1 332 1 271 
Phosphat 
(P2O5 ) 	 418 662 913 837 509 440 401 
Kali (K2O) . 	 659 1 007 1 185 1 144 739 630 573 
Kalk (CaO) 2 ) 642 544 672 1 138 1 426 1 250 1 202 

kg je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 

Nährstoff 1 ) 

Stickstoff (N) 25,6 43,4 83,3 126,6 115,3 114,1 108,2 
Phosphat 
(P2O5 ) 	 29,6 46,4 67,2 68,4 42,9 37,1 34,0 
Kali (K2O) 	. . 46,7 70,6 87,2 93,4 62,3 53,2 48,4 
Kalk (CaO) 2 ) 47,5 37,5 49,5 92,9 120,8 105,6 105,0 

1 000 t Wirkstoff 3)4) 

Pflanzen- 
schutz- 
mittel 5 ) 

Herbizide 	. . - - - 20,9 17,0 19,0 16,0 
Insektizide 	 - - - 2,3 1,5 4,0 4,0 
Fungizide 	 - - - 6,5 11,0 10,0 9,0 

1) Gebietsstand: Früheres Bundesgebiet 
2) Ohne Kalk für die Forstwirtschaft 
3) Zahlen liegen nur nach Kalenderjahren und nur für die angegebenen Jahre vor 
4) Seit 1987 sind Ausfuhr und Inlandsabsatz der Biologischen Bundesanstalt für L and- und Forstwirtschaft zu 

melden (§ 19 des Pflanzenschutzgesetzes). Die Angaben sind daher nicht mit denen früherer Jahre 
vergleichbar. 

5) Bis 1990/91 Gebietsstand: Früheres Bundesgebiet, ab 1991/92 einschließlich neue Länder 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Industrieverband Agrar e. V., Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft 
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Tabelle 22.3 Stoffliche Bodenbelastungen und ihre Wirkungen 

Ursache Wirkungen Betroffene Potentiale 

Schadstoffe aus - Schadstoffanreicherungen im - Natürliche Ertragspotentiale 
- Verkehr Boden mit Folgen wie Eu- des Bodens 
- Industrie und trophierung, Versauerung, - Arten- und Biotoppotential 

Gewerbe Auswaschungen, Verlagerun- - Wasserpotentiale 
- Wohnen gen, Freisetzung toxischer 
- Schwemmabla- Metall-Ionen u. a. m. 

gerungen - Schadstoffablagerungen auf 
in Über- Pflanzen 
schwem- - Schadstoffanreicherungen im 
mungsberei- Grundwasser 
chen der Flüsse - Anreicherungen in der Nah- 
und Seen rungskette 

- Änderungen der Artenzu- 
sammensetzungen 
bzw. Zerstörungen von Flora 
und Fauna 

Düngung - Schadstoffanreicherungen im - Natürliche Ertragspotentiale 
(organisch, Boden (Schwermetalle, des Bodens 
mineralisch) Nitrat, Phosphate u. a.) - Arten- und Biotoppotentiale 

- Schadstoffausträge ins - Wasserpotentiale 
Grundwasser 

- Anreicherungen in der Nah- 
rungskette 

- Eutrophierung bei Überdün- 
gung 

- Änderungen in der Artenzu- 
sammensetzung 

- Standortnivellierung 
Biozide - Schadstoffanreicherungen im - Natürliche Ertragspotentiale 

Boden des Bodens 
- Schadstoffablagerungen auf - Arten- und Biotoppotentiale 

Pflanzen - Wasserpotentiale 
- direkte Zerstörungen von 

Flora und Fauna 
- Anreicherungen in der Nah- 

rungskette 
- Standortnivellierung 

Quelle: ARUM: Raumordnung und Extensivierung, im Auftrag des Bundesministeriums für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, Bonn 1990 

diese Flächeninanspruchnahmen in den 
schon verdichteten Regionen noch verstär-
ken. 

Weitere nicht-stoffliche Bodenbelastungen 
sind Bodenverdichtung, Erosion und Hu-
musabbau infolge nicht standortangepaßter 
landwirtschaftlicher Bodennutzung. Auch 
die touristische Übernutzung von ökolo-
gisch empfindlichen Landschaften (so etwa 
der Alpen) kann zu Erosion und Bodenver-
dichtung führen. 

22.1.3 Rechtliche Regelungen 

Anders als bei den Umweltmedien Wasser 
und Luft hat der Boden erst 1985 mit der 
Bodenschutzkonzeption der Bundesregie-
rung und dem anschließenden „Bericht der 
Bundesregierung an den Deutschen Bun-
destag über Maßnahmen zum Boden-
schutz" die Bedeutung und Schutzwürdig

-

keit als eigenes Umweltmedium erhalten. 
Inzwischen wurden von der Bundesregie-
rung Maßnahmen zum Bodenschutz in eine 
Reihe von Rechtsnormen integ riert , u. a. in 
die Klärschlammverordnung von 1992, die 
entscheidende Verschärfungen der Stan-
dards von Klärschlämmen enthält. 

Angesichts erheblicher Altlasten in den 
neuen und alten Ländern beabsichtigt die 
Bundesregierung, noch in dieser Legislatur-
periode den Entwurf eines Bodenschutzge-
setzes vorzulegen. Zweck des Gesetzes ist 
es, den Boden vor schädlichen Veränderun-
gen zu schützen und Vorsorge gegen das 
Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen zu treffen. Dabei sollen schädliche 
Bodenveränderungen und Altlasten besei-
tigt sowie nachteilige Einwirkungen auf den 
Boden soweit wie möglich vermieden wer-
den. 

Derzeit müssen zur Beurteilung von Altla

-

sten und Bodenbelastungen verschiedene 
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bundes- und landesrechtliche Regelungen 
herangezogen werden. Das Abfall-, Gewäs-
serschutz- und allgemeine Polizei- und Ord-
nungsrecht sind noch die rechtliche Grund-
lage zur Beurteilung von Bodenbelastun-
gen. Damit verbundene Regelungslücken 
und Unstimmigkeiten sind inzwischen in 
einigen Ländern durch die Erweiterung von 
Landesabfallgesetzen geschlossen worden. 
Für den Bund besteht jetzt die Möglichkeit, 
mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz ein 
geschlossenes altlastenrechtliches Regel-
werk zu entwickeln. Die Schaffung eines 
länderübergreifenden, einheitlichen Rah-
mens kann ein wichtiger Beitrag zur Pro-
blemlösung sein. 

Im weiteren berücksichtigen die Regelun-
gen im Düngemittel- und Pflanzenschutz

-

recht zunehmend die Belange des Schutzes 
des Naturhaushaltes und damit auch des 
Bodens. So dürfen Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel nur nach guter fachlicher Pra-
xis angewandt werden. Grundsätze guter 
fachlicher Praxis beim Düngen werden der-
zeit im Rahmen einer Verordnung auf 
Grundlage des Düngemittelgesetzes erar-
beitet. Gleichzeitig ist vorgesehen, mit die-
ser Verordnung Teile der EG-Richtlinie zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen 
durch Nitrate aus landwirtschaftlichen 
Quellen in deutsches Recht umzusetzen. Im 
Zuge der anstehenden Novellierung des 
Pflanzenschutzgesetzes ist geplant, eben-
falls eine Rechtsgrundlage dafür zu schaf-
fen, die Anforderungen der Grundsätze der 
guten fachlichen Praxis des Pflanzenschut-
zes in einer Rechtsverordnung näher 
bestimmen zu können. 

Nach dem Umweltrahmengesetz in der Fas-
sung des Hemmnisbeseitigungsgesetzes 
haben die Länder die Möglichkeit, Investo-
ren in den neuen Ländern von der Verant-
wortlichkeit für Schäden aus Altlasten frei-
zustellen. Hierdurch kann das finanzielle 
Risiko einer Altlastensanierung für poten-
tielle Investoren beseitigt werden. 

Zwischen dem Bund und den neuen Län-
dern wurde am 1. Dezember 1992 das Ver-
waltungsabkommen über die Regelung der 
Finanzierung der ökologischen Altlasten 
(VA-Altlastenfinanzierung) geschlossen. 
Danach teilen sich in sogenannten Stan-
dardfällen die Treuhandanstalt und das 
jeweilige neue Land die Kosten einer Frei-
stellung im Verhältnis 60 (THA) : 40 (neues 
Land). Für diese Fälle werden in den näch-
sten 10 Jahren jährlich 1 Mrd. DM bereitge-
stellt. 

Darüber hinaus sind zwischenzeitlich 20 
weitere Großprojekte, darunter die Braun-
kohle und Großchemie, vereinbart, bei 
denen sich die Treuhandanstalt und das 
jeweilige neue Land die Kosten der Sanie-
rung im Verhältnis 75 (THA) : 25 (neues 
Land) teilen. Allein für die Braunkohle-
sanierung ist für die nächsten 5 Jahre 
ein jährlicher Finanzierungsrahmen von 
1,5 Mrd. DM festgelegt. Die Gespräche über 

die Verlängerung der Braunkohlenfinan-
zierungsregelung beginnen am 1. Dezem-
ber 1993. Für die übrigen Altlastengroßpro-
jekte ist ein Gesamtbetrag von ca. 
4,7 Mrd. DM geplant. Hiervon tragen die 
Treuhandanstalt 3,5 Mrd. DM und die 
neuen Länder 1,2 Mrd. DM. 

22.2 Wasser 

22.2.1 Ausgangslage 
und Situationsbewertung 

Das natürliche Wasserdargebot ist deutlich 
unterschiedlich zwischen alten und neuen 
Ländern: Während die alten Länder relativ 
wasserreich sind, können die neuen Länder 
nur über das in Mitteleuropa geringste 
natürliche Wasserdargebot verfügen. Als 
Aufgabe einer vorsorgeorientierten Raum-
ordnungspolitik stellt sich daher prinzipiell 
eine flächendeckende Schutz- und Siche-
rungsstrategie für Wasservorkommen. 

Es bestehen vielfältige Gewässerbelastun-
gen, die insbesondere in den neuen Ländern 
durch erhebliche Defizite bei Grund- und 
Oberflächenwasserqualität zu Engpässen 
führen. 

Während in den alten Ländern bei der 
systematischen Sanierung der Oberflächen-
gewässer bereits große Erfolge erzielt wer-
den konnten, hat die Sanierung in den 
neuen Ländern erst begonnen. Die Karte 
gibt für die neuen Länder noch den Stand 
vor dem Beitritt wieder. Über 61 große 
Kläranlagen sind allein im Einzugsbereich 
der Elbe im Bau und sollen bis 1995 fertig-
gestellt sein, 65 weitere sind in Vorberei-
tung. Die größten industriellen Gewässer-
verschmutzer im deutschen Teil des Ein-
zugsgebietes sind mittlerweile stillgelegt. 
Die anlagenbezogenen Emissionen von 
Direkteinleitern sind aufgrund der Abwas-
serverwaltungsvorschriften des Bundes 
nach § 7 a WHG entsprechend der EG-
Richtlinie über die Behandlung von kom-
munalen Abwässern (91/271/EWG) bis zum 
Jahr 2005 zu verbessern. 

Vor schwierigen Aufgaben stehen Gewäs-
serschutz und räumliche Wasservorsorge-
politik bei der Eindämmung diffuser Schad-
stoffquellen. Hierzu zählen auch die flä-
chenhaften Emissionen einer intensiv be-
triebenen agrarischen Nutzung. In der land-
wirtschaftlichen Produktion gefährden ins-
besondere Pflanzenschutzmittel und ihre 
Abbauprodukte, Nitrat, Phosphat und Klär-
schlamm Boden und Grundwasser. Die mit 
dem Pflanzenschutz einhergehenden Um-
weltbelastungen reichen dabei über die 
lokale Gewässerbelastung hinaus. Flächen-
hafte Belastungen des Grundwassers sind 
des weiteren gegeben durch das zuneh-
mende Verkehrsaufkommen sowie das 
überalterte Kanalnetz in den Siedlungsge-
bieten. Eher punktuelle Belastungen - mit 
allerdings teilweise flächenhaften Auswir- 
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kungen - stellen die Altlastenstandorte dar 
sowie die Standorte mit Produktion von und 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 
Bei Lagerung und Transport solcher Stoffe 
ereigneten sich in den alten Ländern im 
Zeitraum 1977 bis 1991 insgesamt 26 000 
Unfälle, wobei die ausgelaufenen Schad-
stoffe nur etwa zur Hälfte zurückgewonnen 
werden konnten. 

Insgesamt ist also eine Belastung und 
Gefährdung des Grundwassers durch dif-
fuse und eine Vielzahl punktförmiger 
Schadstoff quellen festzustellen. Allerdings 
gibt es noch keinen Überblick über die 
Belastungen, da die Grundwassermeßnetze 
der Länder erst im Aufbau sind. Eine Sanie

-

rung - außer durch konsequente Reduzie-
rung auch der diffusen Emissionen an den 
Entstehungsquellen - ist vielfach nicht mehr 
möglich. Auch großräumige Wasservor-
rang- und Schutzgebiete können das kaum 
abwehren. Nicht zuletzt resultieren daraus 
auch zunehmende Kosten für Ausbau und 
Unterhaltung der Wasserversorgungsin-
frastruktur und in der Konsequenz stei-
gende Wasserpreise (vgl. Kapitel 18.2). 

22.2.2 Maßnahmen 

Die Sanierung der Gewässer wird von der 
Bundesregierung seit Jahren mit großer 
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Intensität vorangetrieben. Dabei standen 
zunächst die Reduzierung von Schadstoff-
einleitungen aus öffentlichen und industri-
ellen Kläranlagen im Vordergrund. Zu nen-
nen sind hier insbesondere die jeweils 
novellierten und verschärften Fassungen 
folgender Rechtsvorschriften: 

- Abwasserverwaltungsvorschriften nach 
§ 7 a Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Bis 
heute sind insgesamt 35 Abwasserverwal-
tungsvorschriften auf der Grundlage der 
5. Novelle des WHG erlassen oder über-
arbeitet worden. Dabei ist es Ziel, mög-
lichst von der sog. „End of the pipe"-
Technologie weg und zu umweltschonen-
der Produktion sowie Abwasservermei-
dung und -behandlung am Ort des Entste-
hens hin zu kommen. 

- Abwasserabgabengesetz. Es wurde 1990 
novelliert. Ab 1. Januar 1991 gelten 
erhöhte Abgabesätze, außerdem müssen 
nun auch für Phosphor und Stickstoff 
Abgaben gezahlt werden. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
Fachgesetzen, die Herstellung, Transpo rt 

 und Lagerung sowie Gebrauch von Produk-
ten mit wassergefährdenden Stoffen regeln. 
Sie sind alle in den letzten Jahren verschärft 
worden. Eine ausführliche Darstellung der 
ergriffenen Maßnahmen ist dem Bericht der 
Bundesregierung über die Umsetzung der 
Beschlüsse der 3. Internationalen Nordsee-
schutz-Konferenz zu entnehmen (BT

-

Drucksache 12/4406). 

Im europäischen Rahmen sind zwei EG-
Gewässerschutzrichtlinien von Bedeutung, 
die neue Akzente im gemeinschaftlichen 
Gewässerschutz setzen: So bestimmt die 
Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über 
die Behandlung kommunaler Abwässer (91/ 
271 EWG) klare Ziele und Zeitpunkte für 
kommunale Kläranlagen. Die Richtlinie des 
Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz 
der Gewässer vor Verunreinigung durch 
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (91/ 
676 EWG) zielt darauf ab, Nitrateinträge aus 
der Landwirtschaft zu verringern, der 
Gewässereutrophierung entgegenzuwir-
ken und die Trinkwasserversorgung sicher-
zustellen. 

22.3 	Luft 

22.3.1 Ausgangslage 
und Situationsbewertung 

In den alten Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland ist in den letzten Jahren die 
großräumige Belastung der Luft mit Schwe-
feldioxid (SO 2) drastisch zurückgegangen, 
so daß die entsprechenden Immissionswerte 
der TA Luft bzw. die EG-Grenzwerte weit 
unterschritten werden. Ursache hierfür ist 
vor allem das Greifen der Großfeuerungsan-
lagen-Verordnung. Auch wenn günstige 
Witterungsverhältnisse mit sehr milden 

Wintern und vorherrschenden Westströ-
mungen die Immissionsentwicklung zusätz-
lich positiv beeinflußt haben dürften, ist in 
Zukunft auch bei ungünstigeren Witte-
rungsverhältnissen kaum noch mit kriti-
schen SO2-Belastungen zu rechnen. 

Im Vergleich zu den alten Ländern war in 
der ehemaligen DDR die SO 2-Immission 
extrem hoch, wobei die höchsten SO 2-Kon-
zentrationen im Indust rie- und Ballungs-
raum Halle/Leipzig, in einigen Industrieor-
ten in den Mittelgebirgsvorräumen Thürin-
gens (Erfurt , Weimar) und in Westsachsen 
gemessen wurden. Mehrere ungünstige 
Faktoren waren für die Immissionssituation 
in diesen südlichen Regionen verantwort-
lich. In den Ballungsräumen kommt es zum 
einen durch hohe Bevölkerungsdichte und 
relativ große Konzentration von Industrie-
betrieben zu einer hohen Emissionsdichte. 
Zum anderen erfolgt vor allem in den städ-
tischen Tal- und Kessellagen des Mittelge-
birgsvorlandes (Aue, Zwickau, Weißenfels, 
Erfurt  usw.) ein schlechter Abtransport der 
emittierten Schadstoffe. Schließlich stellte 
der Einsatz heimischer, stark schwefelhalti-
ger Braunkohle in veralteten Energieum-
wandlungs- und Heizungsanlagen eine 
wichtige Ursache der hohen SO 2-Belastun-
gen dar. 

Durch Stillegung von Großemittenten und 
durch erhebliche Produktionsrückgänge ist 
in den neuen Ländern ein deutlicher Rück-
gang der Emissionen eingetreten. Der große 
Anteil des Hausbrandes an den SO2-Emis-
sionen in den Städten hat allerdings zur 
Folge, daß dort  während der Heizperiode 
eine merkliche Verbesserung der Immis-
sionssituation bisher noch nicht eingetreten 
ist. Vor allem in den ungünstig gelegenen 
Städten des Mittelgebirgsvorlandes, wo bei 
Smogsituationen dem Hausbrand Anteile 
von 60 bis 80 v. H. an den SO2-Konzentra-
tionen zuzuschreiben sind, ist noch längere 
Zeit mit hohen Luftbelastungen zu rechnen. 
Im Gebiet der ehemaligen DDR ist daher 
neben der Sanierung von Industriebetrie-
ben auch die Reduzierung der Emissionen 
im Bereich der Gebäudeheizung unerläß-
lich. 

Anders als beim Schwefeldioxid verhält sich 
die Immissionsentwicklung bei Stickstoff-
oxiden (NOx). In den alten Ländern haben 
sich die NOx-Emissionen in den letzten 
Jahren leicht reduziert, sind aber nach wie 
vor unbefriedigend hoch. Minderungen bei 
Großfeuerungsanlagen wurden zum Teil 
durch Zuwächse beim Verkehrsaufkommen 
wieder kompensiert. Nach wie vor ist daher 
vor allem der verkehrsnahe Raum durch 
NOx-Belastungen betroffen, insbesondere 
entlang von Autobahnen und an stark 
befahrenen innerstädtischen Straßen. Die 
bis 1989 in der DDR registrierten NOx-Werte 
lagen im allgemeinen niedriger als in den 
alten Ländern, was in erster Linie auf Unter-
schiede im Verkehrsaufkommen zurückzu-
führen ist. Vor allem in den Großstädten der 
neuen Länder setzt nun seit 1989 aufgrund 
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des anwachsenden Kfz-Verkehrs ein Trend 
zu höheren NO x-Werten ein. Mit weiteren 
Zunahmen muß in Zukunft gerechnet wer-
den. 

Stickstoffoxide und flüchtige organische 
Verbindungen - beides Stoffgruppen, für 
deren Freisetzung der Straßenverkehr maß-
geblich verantwortlich ist - bilden unter 
Einfluß starker Sonnenstrahlung in den 
unteren Luftschichten Ozon. Wegen der 
starken Strahlungsabhängigkeit der Ozon-
bildung variiert die Belastung mit den Wit-
terungsbedingungen von Jahr zu Jahr. 
Obwohl exakte Trendaussagen daher sehr 
schwierig sind, weisen vorhandene Zeitrei-
hen auf eine leichte, aber stetige Zunahme 
der Ozonbelastung für Menschen und 
Vegetation hin. Problematisch sind insbe-
sondere Episoden erhöhter Belastungen bei 
sommerlichen Hochdruckwetterlagen. 

Luftschadstoffe spielen auch bei den neuar-
tigen Waldschäden eine besondere Rolle. 
Gemäß Waldschadenserhebung 1993, bei 
der die Kronen der Waldbäume als Spiegel-
bild für den Waldzustand bewertet wurden, 
sind bundesweit 24 v. H. der Bäume deut-
lich geschädigt (Schadstufen 2-4). Trotz der 
Abnahme der deutlichen Schäden um 
3 Punkte im Vergleich zum Vorjahr bleiben 
diese auf hohem Niveau. Regional ist das 
Schadniveau sehr unterschiedlich: 

Vergleichsweise gering ist der Anteil der 
deutlich geschädigten Bäume in den nord

-

westdeutschen Ländern mit im Durchschnitt 
16 v. H. (im Vorjahr 14 v. H.). Hoch ist er in 
den süddeutschen Ländern mit im Durch-
schnitt 25 v. H. (im Vorjahr 27 v. H). Am 
stärksten sind die Wälder in den neuen 
Ländern geschädigt; hier beträgt der Anteil 
der deutlichen Schäden im Durchschnitt 
29 v. H. (im Vorjahr 34 v. H.) (vgl. Waldzu-
standsbericht der Bundesregierung 1993). 

Bei Betrachtung des gesamten Bundesge-
biets stellt der Kfz-Verkehr - vor allem 
angesichts der zu erwartenden weiteren 
nationalen Zuwächse und des erheblich 
zunehmenden Transitverkehrs - eines der 
zentralen Probleme der Luftreinhaltung dar. 
Es sind deshalb auch weitere Maßnahmen 
zur Verkehrsreduzierung und -vermeidung 
erforderlich, so etwa im Bereich der Sied-
lungsentwicklung durch eine verbesserte 
Zuordnung von Wohn- und Arbeitsgebie-
ten. Für die neuen Länder tritt hinzu die 
notwendige Sanierung der Kraftwerke, 
Industrie- und Heizungsanlagen, um deren 
SO2-Emissionen und damit auch die Depo-
sitionen aus Sulfat- und Säureemissionen zu 
senken. Die nationalen Anstrengungen zur 
Verbesserung der lufthygienischen Ver-
hältnisse sind wegen des Ferntransportes 
von Schadstoffen durch weitere internatio-
nale Abmachungen zu flankieren. 

22.3.2 Gesetzliche Änderungen 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) vom 11. Mai 1990 wurde das 
Immissionsschutzrecht insbesondere in fol-
genden Regelungsbereichen novelliert: 

- Sicherheit und Überwachung genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen; 

- Betreiberpflichten nach Betriebseinstel-
lung; 

- Abwärmenutzungsgebot; 

- Kompensationsmöglichkeiten; 

- Stoffbezogene Kennzeichnungspflich-
ten; 

- Luftreinhalte- und Lärmminderungspla-
nung; 

- Gebietsbezogene Luftreinhaltemaßnah-
men. 

Luftreinhaltepläne müssen künftig an-
spruchsvoller und wirkungsvoller gestaltet 
werden. Der Schutz des Menschen steht 
dabei im Vordergrund. Von den Ländern 
muß künftig ein Luftreinhalteplan immer 
dann aufgestellt und durchgesetzt werden, 
wenn Immissionswerte überschritten wer-
den, die zum Schutz vor Gesundheitsgefah-
ren erlassen worden sind. Gebietsbezogene 
Verkehrsbeschränkungen waren bisher nur 
bei sogenannten Smog-Wetterlagen mög-
lich. Nunmehr kann die Bundesregierung 
Konzentrationswerte festsetzen, bei deren 
Überschreiten die Straßenverkehrsbehör-
den in bestimmten Gebieten unter Berück-
sichtigung der Verkehrsbedürfnisse und der 
städtebaulichen Belange den Kraftfahr-
zeugverkehr einschränken können. 

Mit dem Einigungsvertrag wurden Geltung 
und Anwendung des bundesrechtlichen 
Immissionsschutzes im Gebiet der neuen 
Länder neu geregelt. Um insbesondere der 
Vorbelastungssituation und der Verwal-
tungsstruktur der neuen Länder Rechnung 
zu tragen, wurden einige Rechtsvorschriften 
ergänzt bzw. finden mit entsprechenden 
Maßgaben Anwendung. So werden z. B. die 
in der Großfeuerungsanlagen-Verordnung 
gesetzten Fristen zur Durchführung von 
Maßnahmen oder zur Abgabe bestimmter 
Verzichtserklärungen des Betreibers je-
weils um ein Jahr verlängert mit Fristbeginn 
1. Juli 1990. 

Das Investitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetz vom 22. April 1993 brachte 
insbesondere für das BImSchG und das 
Abfallgesetz weitere Änderungen. So be-
dürfen z. B. Abfallentsorgungsanlagen jetzt 
nur noch einer Genehmigung nach dem 
BImSchG. Ein Planfeststellungsverfahren 
ist nicht mehr erforderlich. 

22.3.3 Maßnahmen 

Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit hat am 19. 
Februar 1991 das Aktionsprogramm ,, ökolo-
gischer Aufbau" für die neuen Länder vor-
gelegt. Unter den kurzfristig zu realisieren-
den umweltpolitischen Sofortmaßnahmen 
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strebt es auf dem Gebiet der Luftreinhaltung 
an: 

- Altanlagensanierung für 278 erfaßte 
Großfeuerungsanlagen bis zum 1. Juli 
1996 (10 Braunkohlengroßkraftwerke, 
142 Industriekraftwerke, 126 Heizkraft-
werke), 

- Sanierung von 6 735 luftverunreinigen-
den Anlagen entsprechend den Anforde-
rungen der TA Luft innerhalb festgelegter 
Fristen, Abschluß des gesamten Sanie-
rungsprogramms bis zum Jahr 2000, 

- Umstellung der übrigen gewerblichen 
sowie der häuslichen Feuerungsanlagen 
von Braunkohle auf emissionsarme 
Brennstoffe. Für die anstehenden Aufga-
ben kommen zur Finanzierung u. a. Kre-
ditprogramme, z. B. ERP-Umweltschutz-
programme nebst Ergänzungsprogram-
men der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
und der Deutschen Ausgleichsbank, in 
Betracht. 

Seit einigen Jahren und besonders unter 
längerfristiger Perspektive rücken die glo-
balen Auswirkungen von Luftverunreini-
gungen in den Mittelpunkt. Klimawirksame 
Schadgase können zur globalen Erwär-
mung führen (Treibhauseffekt), bestimmte 
Schadstoffe steigen in die Stratosphäre auf 
und greifen dort die Ozonschicht an („Ozon-
loch"). Aus Gründen der Vorsorge für jet-
zige und künftige Generationen sieht des-
halb die Bundesregierung in der Eindäm-
mung des zusätzlichen, anthropogenen 

Treibhauseffektes eine prioritäre Aufgabe. 
Sie hat am 13. Juni und 7. November 1990 
sowie am 11. Dezember 1991 nationale 
Beschlüsse über ein CO 2-Minderungspro-
gramm (vgl. BT-Drucksache 12/2081) ge-
faßt sowie EU-weit und weltweit Anstren-
gungen für eine Klimaschutzpolitik unter-
nommen. So hat sie den Entwurf eines 
Ratifizierungsgesetzes zu dem Klimarah-
menübereinkommen, das sie schon wäh-
rend der Umweltkonferenz der Vereinten 
Nationen 1992 in Rio de Janeiro unterzeich-
nete, bereits am 4. November 1992 
beschlossen und dem Gesetzgeber zugelei-
tet (vgl. BT-Drucksache 12/4489). 

22.4 Naturschutz 

Naturschutz hat in Deutschland zwar eine 
lange Tradition bis hinein in das 19. Jahr-
hundert, die zusammenhängenden Funk-
tionen des Naturhaushaltes rücken aber erst 
seit jüngerer Zeit im Zusammenhang mit 
dem Bedeutungsgewinn eines medienüber-
greifenden Umweltverständnisses stärker 
in den Blickpunkt der Umweltpolitik. Natur-
schutz ist dabei nicht auf Biotop- und Arten-
schutz zu beschränken, sondern umfassen-
der  als Schutz des Naturpotentials zu 
begreifen. 

22.4.1 Schutzgebiete 

Der Naturschutz hat in den letzten Jahren 
vor allem hinsichtlich Zahl und Flächenum- 



Drucksache 12/6921 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

fang ausgewiesener Schutzkategorien Er-
folge zu verbuchen. Nach Umfang, Schutz-
zweck und Strenge der Schutzbestimmun-
gen sind die folgenden Schutzkategorien zu 
unterscheiden: 

- Naturschutzgebiete 

Diese besonders weitreichende Schutzkate-
gorie trifft für ca. 626 000 ha (= 1,8 v. H. des 
Bundesgebietes) zu. Gegenüber 1990 ist 
eine Verringerung eingetreten, die auf 
Umwidmung in Nationalparkfläche in den 
neuen Ländern zurückzuführen ist. Die 
durchschnittliche Größe eines Naturschutz-
gebiets beträgt etwa 130 ha; zwei Drittel 
aller Naturschutzgebiete sind allerdings 
kleiner als 50 ha, und lediglich etwa 11 v. H. 
sind 200 ha und größer. 

- Nationalparke 

Diese großräumig angelegten Schutzräume 
entsprechen in vielen Teilen Naturschutz-
gebieten, sind aufgrund ihrer großen Aus-
dehnung aber besonders stark durch ver-
schiedene Nutzungen beeinträchtigt. Insge-
samt umfassen die zehn deutschen Natio-
nalparke eine Fläche von etwa 700 000 ha, 
d. h. 2 v. H. des Bundesgebiets. Zu mehr als 
80 v. H. entfällt diese Fläche auf die Watt-
und Wasserfläche der Nord- und Ostsee. 

- Landschaftsschutzgebiete 

In dieser Schutzkategorie sind weniger 
starke Einschränkungen für andere Nutzun-
gen gegeben. Die Landschaftsschutzge-
biete umfassen eine Fläche von etwa 8,9 
Mio. ha, d. h. 25 v. H. des Bundesgebie-
tes. 
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Auswirkungen global 
auftretender Belastungen 

- Naturparke 

Diese aufgrund ihrer landschaftlichen Vor-
aussetzungen vor allem für Erholungs-
zwecke vorgesehene Schutzkategorie um-
faßt eine Gesamtfläche von mehr als 5,5 
Mio. ha und weist damit einen Anteil von 
15,6 v. H. des Bundesgebietes auf. 

- Biosphärenreservate 

Diese vergleichsweise neue Kategorie dient 
dem großflächigen Schutz wertvoller Natur- 
und Kulturlandschaften. Die in Deutschland 
ausgewiesenen zwölf Biosphärenreservate 
umfassen etwa 11 600 000 ha und damit 
etwa 3,3 v. H. des Bundesgebietes. 

Die einzelnen Schutzgebietsausweisungen 
überlagern sich in einem erheblichen Maße 
und sind teilweise sogar deckungsgleich. 
Eine Addition der verschiedenen Flächen-
anteile ist daher nicht möglich. Eine Überla-
gerung ist darüber hinaus mit weiteren 
Schutzgebietskategorien gegeben, die auf 
internationale Vereinbarungen zurückge-
hen. Zu nennen sind etwa die Vogelschutz-
gebiete besonderer Bedeutung (Impo rtant 
Bird Areas), die Feuchtgebiete internationa-
ler Bedeutung gemäß der Ramsar-Konven-
tion oder auch die Europareservate des 
internationalen Rates für Vogelschutz und 
die Europadiplomgebiete des Europarates. 

22.4.2 Gefährdungen 
der Biotop- und Artenvielfalt 

Der Artenrückgang verläuft weiterhin in 
einem besorgniserregenden Ausmaß. Die 
Bedrohung gefährdeter Arten wird deutlich 
im Vergleich der in längeren Zeitabständen 
überprüften sog. „Roten Listen der gefähr-
deten Tiere und Pflanzen in der Bundesre-
publik Deutschland" : So wird in der 1988 
neu bearbeiteten Roten Liste der einheimi-
schen Farn- und Blütenpflanzen (für das 
damalige Bundesgebiet) dargelegt, daß 
27 v. H. gefährdet oder bereits ausgestorben 
und weitere 5. v. H. potentiell gefährdet 
sind. 

Generell läßt sich sagen, daß die Bedrohung 
der Arten- und Biotopvielfalt - und allge-
meiner des Naturpotentials - sowohl von 
lokalen als auch in zunehmendem Maße 
von global auftretenden Belastungsfaktoren 
ausgeht. Pflanzenschutzmittel und Schad-
stoffe, die über die Luft eingetragen werden, 
sowie die schnelle Veränderung und Inten-
sivierung von Bodennutzungen sind hier vor 
allem zu nennen. 

Eine Bedrohung der Artenvielfalt entsteht 
auch durch die zunehmenden Stickstoff-
emissionen, die die Biotopstandortbedin-
gungen flächendeckend so stark beein-
trächtigen, daß insbesondere das Überleben 
hochempfindlicher Arten nicht mehr gesi-
chert erscheint. Das Ausmaß dieser flächen-
deckenden Belastung ist daran zu ermes-
sen, daß die „natürlichen" Düngegaben aus 
der Luft heute den Stand der „künstlichen" 

Ausbringung von Stickstoff im Mittel der 
60er Jahre (70 bis 100 kg pro ha/jährlich) 
erreicht haben. Dies führt zur Verdrängung 
von Arten, die diesem plötzlichen Nah-
rungsschub und Konkurrenzdruck nicht 
gewachsen sind. Hiervon betroffen sind in 
Deutschland drei Viertel aller wildlebenden 
Pflanzenarten, die als gefährdet gelten und 
nur auf Standorten mit Nährstoffmangel 
lebens- und konkurrenzfähig sind. 

Durch diese diffusen Schadstoffbelastungen 
sind auch die ausgewiesenen Schutzgebiete 
sowie Biotopvernetzungen bedroht, deren 
Wirksamkeit damit gemindert wird 

22.4.3 Historische 
Kulturlandschaften 

Der Schutz historischer Kulturlandschaften 
ist ein wichtiger, aber bisher kaum wahrge-
nommener Aufgabenbereich. Die histori-
schen Kulturlandschaften sind eine Katego-
rie des Flächenschutzes, für die nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz ein gesetzlicher 
Auftrag besteht. In § 2 Abs. 13 heißt es: 
„Historische Kulturlandschaften und -land-
schaftsteile von besonders charakteristi-
scher Eigenart sind zu erhalten. Dies gilt 
auch für die Umgebung geschützter oder 
schützenswerter Kultur-, Bau- und Boden-
denkmäler, sofern dies für die Erhaltung der 
Eigenart oder Schönheit des . Denkmals 
erforderlich ist" . 

In der Vergangenheit sind in den alten 
Ländern große Teile der historischen Kul-
turlandschaft und der sie prägenden Ele-
mente verlorengegangen. Entsprachen sie 
nicht mehr den Anforderungen einer mo-
dernen oder ökonomischen Nutzung, wur-
den Feucht- und Streuwiesen dräniert, 
historische Mühlgräben und -teiche zuge-
schüttet, Trockenmauersysteme im Steilla-
genweinbau eingerissen oder durch Beton 
ersetzt. Historische Siedlungsformen wie 
Marsch-, Moor- und Waldhufendörfer fielen 
der Zersiedlung zum Opfer. Ganze Land-
schaften, wie die Marschhufen, haben 
durch Dränung und Grundwasserabsen-
kung ihre Struktur und damit auch Eigenart 
verloren. Damit ist auch der Zusammen-
hang zwischen historischen Siedlungsfor-
men und landschaftlicher Einbindung nicht 
mehr erkennbar. 

Seit Inkrafttreten des Bundesnaturschutz-
gesetzes im Jahre 1976 hat von den alten 
Ländern Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt: 
„Schutz der historischen Rebterrassen des 
Ahrtals" in Angriff genommen. Nachdem 
hier schon fast 80 v. H. des ehemals terras-
sierten Rebgeländes zur Erhaltung des 
Weinbaus durch Flurbereinigung umgestal-
tet wurden, sollen fortan die mittelalterli-
chen, im Trockenmauerbau modellierten 
und gestuften Rebsteillagen als „Denkmal-
zone" ausgewiesen werden. Solche Denk-
malzonen in der Agrarlandschaft wurden 
bisher als Instrument des Flächenschutzes 
noch nicht eingesetzt. 
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22.4.4 Maßnahmen 
zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge 

Das Problem diffuser Stoffeinträge in die 
Natur wird auf europäischer Ebene bereits 
intensiv - vor allem in Zusammenhang mit 
dem Robbensterben und den Folgen der 
Eutrophierung von Nord- und Ostsee - dis-
kutiert. Auf der 3. Internationalen Nordsee-
schutzkonferenz im März 1990 wurden 
Reduktionsziele beschlossen und Arbeits-
gruppen eingerichtet, die die Verminde-
rung von Stoffeinträgen und diffusen Quel-
len zum Ziel haben. Die Paris-Kommission 
hat hierauf aufbauend Empfehlungen und 
Beschlüsse zur Festlegung des Standes der 
Technik bei spezifischen Punktquellen und 
der Anwendung der besten Umweltpraxis 
bei bestimmten diffusen Quellen einschließ-
lich Grenzwerten und Zeitplänen beschlos-
sen (vgl. BT-Drucksache 12/4406). 

Die Pflanzenschutzpolitik der Bundesregie-
rung ist generell darauf ausgerichtet, die 
Anwendung chemischer Pflanzenschutz-
mittel auf das notwendige Maß zu beschrän-
ken. Hierzu ist eine Vielzahl rechtlicher 
Maßnahmen (Verbote, Beschränkungen, 
Auflagen) getroffen worden. So sind z. B. 
die von der 3. Internationalen Nordsee-
schutzkonferenz beschlossenen starken 
Einschränkungen oder die Einstellung der 
Verwendung von 18 besonders persisten-
ten, toxischen und zur Bioakkumulation 
neigenden Pflanzenschutzmittelwirkstoffen 
erfolgt. 

In die Richtung der Minimierung als auch 
der sachgerechten und bestimmungsgemä-
ßen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
zielt auch die Ermächtigung in der bevorste-
henden Novellierung des Pflanzenschutz-
gesetzes zur näheren Bestimmung der 
Grundsätze der guten fachlichen Praxis im 
Pflanzenschutz. 

Für die weitere Reduzierung der aus land-
wirtschaftlichen Quellen stammenden 
Stickstoffemissionen sind Maßnahmen in 
verschiedenen Bereichen wichtig: So hat 
neben der verstärkten Berücksichtigung 
von Umweltaspekten bei der Beratung der 
Landwirte die nähere Bestimmung der 
guten fachlichen Praxis beim Düngen eine 
besondere Bedeutung. Ziel ist, daß bei der 
Anwendung von Düngemitteln, insbeson-
dere auch von Wirtschaftsdüngern tieri-
scher Herkunft, die Nährstoffe von den 
Pflanzen weitestgehend ausgenutzt und 
Nährstoffverluste so weit als möglich ver-
mieden werden. Dies wird künftig zu einer 
Verringerung von Stickstoffverlusten durch 
Auswaschung in die Gewässer und von 
Ammoniak-Emissionen in die Luft beitra-
gen. 

Bei Stickstoffoxiden wurden durch die 
Umsetzung der Großfeuerungsanlagenver-
ordnung bereits bis 1990 erhebliche Reduk-
tionen erreicht. Allerdings nimmt die Emis

-

sion von Stickstoffoxiden durch zunehmen-
des Verkehrsaufkommen trotz Einführung 
und Förderung der Katalysatortechnik noch 
zu. 

23  Europäische 
Raumordnungspolitik 

23.1 Raumordnung im Vertrag 
von Maastricht 

Am 7. Februar 1992 wurde in der niederlän-
dischen Stadt Maastricht der Vertrag über 
die Europäische Union unterzeichnet, der 
am 1. November 1993 in Kraft getreten ist. 
Bereits im Vorfeld des Inkrafttretens hat sich 
der Europäische Rat in Edinburgh (11./12. 
Dezember 1992) bei seinen Beschlüssen 
über die künftige Finanzierung der Ge-
meinschaft (Delors-Paket-II) auf die Verein-
barungen von Maastricht gestützt. Im Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Union 
werden neue Beschlußverfahren vereinbart 
(qualifiziertes Mehrheitsprinzip) und auch 
die Übertragung neuer Politikbereiche auf 
die Ebene der Gemeinschaft vorgenommen. 
Eine eigenständige Kompetenz für den 
Bereich „Raumordnung" erhält die EU 
durch den Vertrag nicht. 

Die demokratische Kontrolle des Europäi-
schen Parlaments wird verstärkt. Unter 
Raumordnungsgesichtspunkten ist hier her-
vorzuheben, daß das Parlament künftig bei 
der Reform der Strukturfonds ein Veto-
Recht genießt (Artikel 130 d). Ferner wer-
den zwei Elemente eingeführt, die für eine 
gewisse „Machtbalance" zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten bzw. 
deren Regionen sorgen sollen: 

- Das Subsidiaritätsprinzip, das mit der Ein-
heitlichen Europäischen Akte auf den 
Umweltbereich begrenzt Eingang in den 
EWG-Vertrag gefunden hatte, erhält nun-
mehr den Rang eines allgemein gelten-
den Grundsatzes (Artikel 3 b). 

- Ein eigenständiges Regionalorgan - der 
Ausschuß der Regionen - wird geschaf-
fen. Er bringt den Einstieg in eine unmit-
telbare Beteiligung regionaler und loka-
ler Gebietskörperschaften am Meinungs-
bildungsprozeß auf Gemeinschaftsebene. 
Besonders wichtig ist sein Recht zur 
Abgabe von Initiativstellungnahmen 
(Artikel 198 a-c). Die Entsendung der 
Deutschland nach Artikel 198a zustehen-
den 24 Mitglieder ist am 27. Mai 1993 
durch ein Abkommen der Länder geregelt 
worden. 

Der Vertrag beschreibt die Vorstellungen 
über die Raumentwicklung in der Gemein-
schaft: 

- Schaffung eines Raumes ohne Binnen-
grenzen (Titel I, Artikel B); 
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- Förderung eines ausgewogenen und dau-
erhaften wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts (Titel I, Artikel B); 

- Verringerung der Unterschiede im Ent-
wicklungsstand der verschiedenen Re-
gionen und des Rückstandes der am 
stärksten benachteiligten Gebiete, ein-
schl. ländlicher Gebiete (Titel XIV, Arti-
kel 130 a); 

- Auf- und Ausbau transeuropäischer 
Netze (Verkehrs-, Energie- und Tele-
kommunikationsinfrastruktur) (Titel XII, 
Artikel 129 b, Abs. 1); 

- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie 
Verbesserung der Qualität (Titel XVI, 
Artikel 130 r, Abs. 1); 

- umsichtige und rationelle Verwendung 
für natürliche Ressourcen (Titel XVI, Arti-
kel 130 r, Abs. 1); 

- Wahrung der nationalen und regionalen 
Vielfalt (Titel IX, Artikel 128, Abs. 1); 

- Entwicklung einer qualitativ hochstehen-
den Bildung (Titel VIII, Kap. 3, Arti-
kel 126, Abs. 1). 

Dabei stehen drei Kompetenztitel des Ver-
trages in besonders engem sachlichen 
Zusammenhang mit der europäischen 
Raumentwicklung: 

- Transeuropäische Netze 
(Titel XII, Artikel 129 b-d) 

Danach trägt die Gemeinschaft zum Ausbau 
und Aufbau transeuropäischer Netze in den 
Bereichen der Verkehrs-, Telekommunika-
tions- und Energieinfrastruktur bei. Die 
Gemeinschaft fördert den Verbund der ein-
zelstaatlichen Netze und trägt insbesondere 
der Notwendigkeit Rechnung, insulare, ein-
geschlossene und am Rand gelegene 
Gebiete mit den zentralen Gebieten der 
Gemeinschaft zu verbinden (Artikel 129b 
Abs. 2). Um die vorgenannten Ziele zu errei-
chen, stellt die Gemeinschaft zudem Leitli-
nien auf, die Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse ausweisen. 

- Wirtschaftlicher und sozialer Zusammen-
halt (Titel XIV, Artikel 130 a-e) 

Die Politik zur Stärkung des wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalts der 
Gemeinschaft wird durch die Strukturfonds 
sowie die europäischen Kreditinstrumente 
in Form von Darlehen der Europäischen 
Investitionsbank oder der EGKS fortgeführt 
werden. Neben den bestehenden Struktur-
fonds (europäische Ausrichtungs- und Ga-
rantiefonds für die Landwirtschaft, Sozial-
fonds, Regionalfonds) wird ein Kohäsions-
fonds eingerichtet, der spezielle Vorhaben 
im Bereich transeuropäischer Netze und der 
Umweltpolitik der Gemeinschaft unterstüt-
zen soll (Artikel 129c). 

- Umwelt (Titel XVI, Artikel 130 r - t) 

Die Umweltpolitik der Gemeinschaft beruht 
auf den Grundsätzen der Vorsorge und 

Vorbeugung sowie auf dem Verursacher-
prinzip. Die Erfordernisse des Umweltschut-
zes müssen bei der Festlegung und Durch-
führung anderer Gemeinschaftspolitiken 
einbezogen werden. Zur Durchsetzung sei-
ner Umweltpolitik erläßt der Rat allgemeine 
Aktionsprogramme, Vorschriften überwie-
gend steuerlicher Art sowie auch im Bereich 
der Raumordnung und der Bodennutzung. 

Durch diese im Vertrag verankerte Erweite-
rung der Gemeinschaftskompetenzen kann 
die EU gegenüber der Einheitlichen Euro-
päischen Akte in stärkerem Maße Politiken 
betreiben, die raumwirksam sind. Eine 
eigenständige Raumordnungspolitik durch 
die Gemeinschaft ist aber nicht möglich. 
Der Vertrag erwähnt zwar in Artikel 130 s 
Abs. 2 die Raumordnung. Da es sich bei 
Artikel 130 s um eine Verfahrensnorm han-
delt, ist hierdurch jedoch keine materielle 
Ermächtigung für Maßnahmen im Bereich 
der Raumordnung gegeben. 

Die Wahrnehmung raumbedeutsamer Kom-
petenzen durch die Union ist durch die 
Beschlüsse von Edinburgh haushaltsmäßig 
abgesichert. Der Europäische Rat unter-
streicht darin seine Überzeugung, daß ein 
stärkerer wirtschaftlicher und sozialer Zu-
sammenhalt eine wesentliche Aufgabe der 
Gemeinschaft bleibt und eine angemessene 
Finanzierung der entsprechenden Gemein-
schaftspolitiken notwendig ist. 

Der Europäische Rat hat für den Zeitraum 
1993-1999 eine finanzielle Vorausschau 
verabschiedet, nach der sich die Verpflich-
tungen für strukturpolitische Maßnahmen 
auf etwa 176 Mrd. ECU belaufen. Dies 
entspricht einem durchschnittlichen Jahres-
betrag von ca. 25 Mrd. ECU für den Zeit-
raum 1993-1999 gegenüber 13 Mrd. ECU 
pro Jahr im Zeitraum 1988-1992 (alle Zah-
len zu konstanten Preisen des Jahres 1992). 
Der Europäische Rat stellte in diesem 
Zusammenhang fest, daß sich aufgrund der 
Vereinbarungen von Maastricht die Ausga-
ben für Strukturmaßnahmen auf die am 
„wenigsten wohlhabenden Mitgliedstaa-
ten", die am „stärksten benachteiligten 
Gebiete" und die „ländlichen Gebiete der 
Gemeinschaft" konzentrieren sollen. 

Wenn also ca. ein Drittel der Ausgaben der 
Gemeinschaft auf strukturpolitische Maß-
nahmen entfallen und diese in ausgewähl-
ten Regionen eingesetzt werden sollen, wird 
deutlich, daß die Kommission - wenn auch 
nicht flächendeckend - „europäische 
Raumentwicklungspolitik" betreibt. 

23.2 Mitgliedstaatliche Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet 
der Raumordnung 

Bisher findet eine mitgliedstaatliche Zusam-
menarbeit in Raumordnungsfragen inner-
halb der Europäischen Gemeinschaft auf 
Ministerebene bei informellen Treffen statt, 
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die unregelmäßig stattfinden. Auf dem 3. in-
formellen Treffen der EG-Minister für 
Regionalpolitik und Raumordnung im No-
vember 1991 in Den Haag wurde die Ein-
richtung eines informellen Ausschusses für 
Raumentwicklung beschlossen. Es handelt 
sich hierbei um einen Konsultationsaus-
schuß, der die Kommission in Raumord-
nungsfragen aus der Sicht der Mitgliedstaa-
ten beraten soll. 

Im Mai 1992 hat die portugiesische EG-
Präsidentschaft auf dem 4. informellen Tref-
fen der EG-Minister für Raumordnung und 
Regionalpolitik in Lissabon die Einrichtung 
eines formellen Rates der Raumordnungs-
minister gefordert. In Deutschland hat sich 
die Ministerkonferenz für Raumordnung in 
ihrer Entschließung „Zum Vertrag über die 
Europäische Union und daraus abgeleitete 
Anforderungen aus der Sicht der Raumord-
nung" (vom 27. November 1992) im Vorfeld 
der Edinburgher Beschlüsse auch für die 
förmliche Einrichtung eines Fachminister-
rates der für die Raumordnung zuständigen 
Minister eingesetzt. Nach Meinung dieser 
Fachministerkonferenz wäre Aufgabe eines 
solchen Raumordnungsministerrates, die 
sektoralen Maßnahmen der Europäischen 
Kommission auf der Basis regionaler, natio-
naler und EU-weit abgestimmter konkreter 
Vorstellungen zur europäischen Raument-
wicklung zu koordinieren. 

Aus der Sicht der Bundesraumordnung 
sollte diese raumordnerische Koordinie-
rungsaufgabe von den Mitgliedstaaten 
wahrgenommen werden, ohne daß es dazu 
einer zusätzlichen Kompetenz der Europäi-
schen Kommission bedarf. Das Beispiel der 
Bundesrepublik Deutschland belegt, daß 
die Koordinierung raumwirksamer Maß-
nahmen in den von den Ländern durchge-
führten Raumordnungsverfahren erheblich 
zur Effizienzsteigerung und zu kostensen-
kendem Mitteleinsatz beiträgt. 

1991 hat die Europäische Kommission ihren 
Bericht „Europa 2000 - Perspektiven für die 
künftige Raumordnung der Gemeinschaft" 
den Mitgliedstaaten vorgelegt, der  die 

 regional unterschiedlichen Entwicklungs-
tendenzen des Territoriums der Europäi-
schen Gemeinschaft in den Mittelpunkt 
stellt. Dieser Bericht löste in den europäi-
schen Gremien und auch in Deutschland 
eine intensive Diskussion über die Notwen-
digkeit einer in sich schlüssigen Konzeption 
zur europäischen Raumentwicklung aus. 

So hat der Deutsche Bundestag Ende April 
1993 einen Beschluß zu diesem Bericht 
gefaßt, der den Rahmen künftiger europäi-
scher Raumordnungspolitik aus deutscher 
Sicht absteckt und die von der Bundesregie-
rung entwickelte Linie der mitgliedstaatli-
chen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Raumordnung in Europa begrüßt. Mitglied
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staatliche Zusammenarbeit bedeutet dabei, 
daß die zwölf Staaten der EU die Verantwor-
tung tragen müssen bei der entsprechenden 
Ausgestaltung ihrer nationalen Raumord-
nungspolitiken in Richtung auf eine in sich 

stimmige Raumentwicklungspolitik in Eu-
ropa. 

Um in der Frage der mitgliedstaatlichen 
Zusammenarbeit einen Schritt weiterzu-
kommen, hat der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung aufgefordert, parallel zur 
Fortschreibung von „Europa 2000" durch 
die Europäische Kommission direkt mit den 
nationalen Raumplanungsbehörden der 
Mitgliedstaaten Beratungen zur Überprü-
fung bzw. Festlegungen von raumord-
nungspolitischen Zielen auf europäischer 
Ebene aufzunehmen. Er hat angeregt, die 
informellen Treffen der EU-Minister für 
Regionalpolitik und Raumordnung unter 
deutscher Präsidentschaft fortzuführen und 
den Entwurf eines Europäischen Raument-
wicklungskonzeptes zur Beratung den Mit-
gliedstaaten vorzulegen. 

23.3 Europäisches Raum-
entwicklungskonzept 

Zur Umsetzung des Beschlusses des Deut-
schen Bundestages hat das Bundesministe-
rium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau ein Positionspapier „Raumord-
nungspolitiken im europäischen Kontext" 
ausgearbeitet: Das Positionspapier be-
schreibt zunächst die neuen Anforderungen 
an den europäischen Raum. Hier geht es 
insbesondere um den Wandel in den inter-
nationalen Beziehungen, d. h. um die Inte-
grationsdynamik in Europa, sowie um die 
Folgerungen aus dem Zusammenwachsen 
europäischer Räume für eine Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Raumordnung in 
Europa. Hierauf aufbauend werden ge-
meinsame Ansatzpunkte für europäische 
Raumordnungspolitiken beschrieben. Da-
bei werden als Ziele genannt: 

- Erhaltung und Stärkung eines ausgewo-
genen, dezentralen bzw. polyzentrischen, 
hierarchisch abgestuften Systems von 
Stadtregionen, die wichtige europäische 
Funktionen im wirtschaftlichen, kulturel-
len, wissenschaftlichen oder technologi-
schen Bereich in sich konzentrieren; 

- Herstellung ausreichender Verbindun-
gen zwischen diesen europäischen Stadt-
regionen durch geeignete umweltfreund-
liche Verkehrsmittel (transeuropäische 
Netze). Raumordnung auf europäischer 
Ebene entwickelt somit Leitvorstellungen 
zum umweltgerechten Ausbau leistungs-
fähiger Verkehrsinfrastrukturen - mit 
Einbindung in die Flächenerschließung - 
durch Verknüpfung unterschiedlicher 
Netzebenen und Verkehrsträger, die die 
angestrebte dezentrale Siedlungsstruktur 
sichern und stärken. 

- Wahrung und - sofern notwendig - Ver-
besserung der natürlichen Lebensgrund-
lagen in allen Teilen Europas, insbeson-
dere in den hochverdichteten Industriere-
gionen, u. a. durch Erhaltung der natur- 
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nahen Räume und ihre ökologisch wirk-
same Vernetzung; hierzu dient ein euro-
päisches Leitbild zur langfristigen Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen 
in allen Teilen Europas, welches darauf 
abzielt, Umweltbelastungen abzubauen 
und Umweltpotentiale von europäischer 
Bedeutung zu erhalten und zu sichern; 

- Verbesserung der staatlichen und kom-
munalen grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit an den Binnen- und Außen-
grenzen der Gemeinschaft durch Aufstel-
lung  von raumordnerischen Leitbildern 
für Grenzräume; 

- Weiterentwicklung (bzw. in den Reform-
staaten Mittel- und Osteuropas Aufbau) 
dezentraler regionaler Verwaltungsorga-
nisationen und politischer Entschei-
dungsstrukturen zur Verbesserung von 
regionaler Raumplanung; 

- Herstellung dynamischer, umweltsanier-
ter Entwicklungsregionen (Aktions-
räume) in den strukturschwächsten Räu-
men als Stütze einer dezentral ausgerich-
teten Raum- und Siedlungsentwicklung. 

Diese raumordnerischen Ziele bzw. Leitbil-
der werden durch kartographische Aussa-
gen konkretisiert. Daneben werden zur bes-
seren Verwirklichung dieser Vorstellungen 
einzelne Handlungsfelder für nationale 
Raumordnungspolitiken auf europäischer 
Ebene beschrieben. Das Bundesministe-
rium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau strebt an, unter deutscher EU

-

Präsidentschaft (2. Jahreshälfte 1994) das 
Positionspapier „Raumordnungspolitiken 
im europäischen Kontext" den Raumord-
nungsministern der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Kommission zur weiteren 
Beratung vorzulegen. Parallel dazu wird die 
Kommission das fortgeschriebene Doku-
ment „Europa 2000+" in diese Konferenz 
einbringen. Die Minister haben sodann die 
Möglichkeit, die Analyse der Faktoren, die 
die Raumentwicklung in Europa beeinflus-
sen werden, zu erörtern und politische 
Schlußfolgerungen für die künftige Erarbei-
tung eines europäischen Raumentwick-
lungskonzeptes zu ziehen. 

23.4 Raumordnungspolitisches 
Kooperationsprogramm 
mit den mittel- und 
osteuropäischen Staaten 

Die Bundesregierung hat im März 1992 ein 
Gesamtkonzept zur Beratung beim Aufbau 
von Demokratie und sozialer Marktwirt-
schaft in diesen Staaten verabschiedet. Das 
Bundesministerium für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau ist an diesem Gesamt-
konzept mit einem eigenen raumordnungs-
politischen Kooperationsprogramm betei-
ligt. Ziel des Kooperationsprogramms ist es, 
eine dezentral aufgebaute Raum- und Sied-
lungsstruktur in Mittel- und Osteuropa zu 

schaffen, die langfristig einigermaßen 
räumlich ausgewogene Lebensbedingun-
gen garantiert. Wichtige Voraussetzung 
dafür ist, daß die Staaten an marktwirt-
schaftliche Strukturen angenähert werden. 
Die Annäherung der ehemals zentralen Pla-
nungs- und Verwaltungswirtschaften in den 
Staaten Mittel- und Osteuropas an wirt-
schaftliche und soziale Strukturen, die 
marktwirtschaftlichen Erfordernissen auch 
bei der notwendigen Modernisierung der 
Siedlungsstruktur genügen (z. B. Rentabi-
lität von Infrastruktureinrichtungen), soll 
durch Beratung und Kooperation auf dem 
Gebiet der Raumordnung unterstützt wer-
den. Dies trägt auch dazu bei, Abwande-
rungsströme aus einzelnen europäischen 
Teilräumen zu verringern. 

Die Beratung im Rahmen des raumord-
nungspolitischen Kooperationsprogramms 
des Bundesministeriums für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau erfolgt durch 
Seminare und Workshops, ein Hospitanten-
programm und durch die Erstellung von 
Informationsmaterial. 

Das raumordnungspolitische Kooperations-
angebot besteht aus drei Projekten: 

- Kooperation beim Aufbau eines Netzwer-
kes raumwissenschaftlicher Institute mit 
politikberatender Funktion unter Ein-
schaltung nationaler Raumplanungsbe-
hörden. Die beratenden Institutionen sol-
len hiermit besser in die Lage versetzt 
werden, auf dem Gebiet der Raument-
wicklung durch zielgerichtete Forschung 
und Politikberatung beim Aufbau von 
Demokratie und sozialer Marktwirtschaft 
mitzuwirken. Innerhalb der EU gibt es 
Bemühungen, ein westeuropäisches 
Netzwerk aufzubauen. Die Konzeption ist 
somit auf eine Ergänzung und Koopera-
tion der beiden Netze ausgerichtet. 

- Kooperation bei der Erarbeitung und 
Durchführung eines raumordnungspoliti-
schen Entwicklungskonzeptes für den 
deutsch-polnischen Grenzraum. Ziel ist es 
zum einen, eine Planungsmethodik zu 
erarbeiten, die auch auf andere EU-
Außengrenzräume in Form einer Modell-
planung übertragbar ist. Darüber hinaus 
soll das Konzept helfen, die Lebensquali-
tät im Grenzraum zu verbessern. 

- Beratung für Ostseeanrainerstaaten (Po-
len, Baltische Staaten, Rußland, evtl. 
Weißrußland) bei der Erarbeitung eines 
raumordnerischen Entwicklungskonzep-
tes für den Ostseeraum. Das Entwick-
lungskonzept soll dabei Aussagen zu fol-
genden Räumen beinhalten: 

O städtisches System und ländliche Ge-
biete; 

O linienhafte Infrastrukturen und räumli-
cher Zusammenhalt; 

O spezielle Gebiete (Küstenzonen, In-
seln, Grenzgebiete, ökologisch sen-
sible Gebiete). 
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Die einzelnen Teilbeiträge werden in drei 
Arbeitsgruppen verarbeitet. Deutschland 
leitet hier die AG „Linienhafte Infrastruktur 
und räumlicher Zusammenhalt". 

Da dieses Kooperationsprogramm von den 
beteiligten Staaten sehr positiv aufgenom-
men wurde, wird die Bundesregierung wei-
ter aktiv mitwirken. 

24  Raumordnungs-
politische 
Zusammenarbeit 
mit dem benachbar

-

ten Ausland und 
grenzüberschreitende 
Regionalförderung 

Die raumordnungspolitische Zusammenar-
beit der Bundesrepublik Deutschland mit 
dem benachbarten Ausland erfolgt in bila-
teralen Raumordnungskommissionen, die 
in den siebziger Jahren mit den Niederlan-
den, Belgien, der Schweiz und Österreich 
gebildet wurden. Mit Frankreich und 
Luxemburg ist im Jahre 1971 die Deutsch-
Französisch-Luxemburgische Regierungs-
kommission konstituiert worden ,  in deren 
Rahmen auch grenzüberschreitende Fragen 
der Raumordnung behandelt werden. Seit 
1975 besteht die Deutsch-Französisch-
Schweizerische Regierungskommission, die 
sich ebenfalls mit grenzüberschreitend be-
deutsamen Fragen der Raumordnung be-
faßt. Mit Dänemark erfolgt die Zusammen-
arbeit auf regionaler Ebene zwischen der 
Landesregierung Schleswig-Holstein und 
ihrem regionalen dänischen Partner. 

In der Zusammenarbeit mit den westlichen 
Nachbarstaaten war die Arbeit der Deutsch-
Niederländischen Raumordnungskommis-
sion besonders intensiv. Es wurden u. a. 
folgende Beschlüsse gefaßt: 

- Empfehlung zum Entwurf des niederlän-
dischen Strukturschemas „Freiraumord-
nung" (Groene Ruimte); 

- Empfehlung zum Landesraumordnungs-
programm Niedersachsen - Entwurf 
1992; 

- Empfehlungen zu den Änderungen der 
Landesentwicklungspläne III und IV von 
Nordrhein-Westfalen; 

- Empfehlung zum Entwurf des niederlän-
dischen „Planologischen Kernbeschlus-
ses Waddenzee" (Wattenmeernote) und 

- Stellungnahme zum Entwurf des nie-
derländischen „Planologischen Kernbe-
schlusses über die Betuweroute". 

Anläßlich ihres 25jährigen Bestehens disku-
tierte die Kommission in einer Jubiläumssit-
zung die juristischen Möglichkeiten für eine 
gemeinsame grenzüberschreitende Regio

-

nalplanung. Auf der Grundlage einer Unter-
suchung des Zentralinstituts für Raumord-
nung an der Universität Münster (ZIR) 
wurde nach Wegen gesucht, wie Unter-
schiede der politischen, institutionellen und 
administrativen Strukturen überwunden 
werden könnten. 

Die Deutsch-Belgische Raumordnungs-
kommission, die im Jahre 1991 auf ein 
20jähriges Bestehen zurückblicken konnte, 
beschloß u. a. die „Empfehlung zum Ver-
fahren zur grenzüberschreitenden Informa-
tion und Abstimmung von Planungen der 
Raumordnung und Landesplanung sowie 
der Bauleitplanung der Gemeinden im 
deutsch-belgischen Grenzgebiet vom 6. Fe-
bruar 1991 ". Sie trug damit veränderten 
Kompetenzstrukturen institutioneller und 
administrativer Art Rechnung. 

Die 	Deutsch-Schweizerische-Raumord-
nungskommission, die im Jahre 1993 eben-
falls bereits seit 20 Jahren besteht, hat u. a. 
die „Verkehrsempfehlungen 1992" verab-
schiedet. 

Nach der Herstellung der deutschen Einheit 
stellte sich die Notwendigkeit, auch mit den 
östlichen Nachbarstaaten Polen und der 
Tschechischen Republik eine vergleichbare 
Zusammenarbeit zu vereinbaren. Mit Polen 
wurde bereits am 15. Februar 1992 auf der 
Grundlage des Vertrages vom 17. Juni 1991 
über gute Nachbarschaft und freundschaft-
liche Zusammenarbeit ein Abkommen über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Raumordnung geschlossen. Es sieht u. a. die 
Bildung einer Deutsch-Polnischen Raum-
ordnungskommission vor, die bereits am 
2. Juli 1992 in Bonn erstmals zusammentrat 
und seitdem schon weitere zwei Mal - in 
Zakopane/Polen und in Grambin, Kreis 
Ückermünde - getagt hat. Von ihr wurden 
u. a. 

- eine Empfehlung über die Zusammenar-
beit bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen der Gemeinden im Grenzgebiet, 

- Empfehlungen für die Zusammenarbeit 
bei der Durchführung regionaler und 
überregionaler Planungsmaßnahmen so-
wie für den Informationsaustausch in die-
sem Bereich zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Republik 
Polen, 

- Empfehlungen für den Informationsaus-
tausch und beidseitige Konsultationen bei 
Vorhaben/Investitionsmaßnahmen auf 
beiden Seiten der deutsch-polnischen 
Grenze, die für die räumlichen Entwick-
lungen von Bedeutung sind, 

- die Erarbeitung eines „Raumordnungs-
konzeptes für den deutsch-polnischen 
Grenzraum" sowie eines Deutsch-Polni-
schen Handbuches der Planungsbegriffe 

beschlossen. Damit wurden notwendige 
Grundlagen für eine breite Zusammenar-
beit auf allen Ebenen der räumlichen Pla-
nung geschaffen. 
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Förderung der Grenzgebiete 

Eine entsprechende Zusammenarbeit mit 
der Tschechischen Republik wird z. Zt. 
vorbereitet. 

Über die engere grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit hinaus hat das Bundesmini-
sterium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau im Rahmen des Gesamtkonzepts 
der Bundesregierung zur Beratung beim 
Aufbau von Demokratie und sozialer Markt-
wirtschaft in den Staaten Mittel- und Osteu-
ropas sowie der GUS ein Kooperationspro-
gramm mit diesen Staaten auf dem Gebiet 
der Raumordnung aufgelegt. Mit dem darin 
eingebundenen Projekt „Beratung bei der 
Erarbeitung eines grenzüberschreitenden 
Entwicklungskonzeptes für den deutsch-
polnischen Grenzraum" sollen Grundlagen 
für eine gemeinsame Raumordnung auf bei-
den Seiten der Grenze erarbeitet werden 
(vgl. auch Kapitel 23). 

Neben diesen Initiativen sind es vor allem 
die Grenzregionen selbst, die die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit im Rah-
men von sogenannten Euregios bzw. von 
Euro-Regionen vorantreiben. Solche regio-
nalen Initiativen zur grenzüberschreitenden 
Kooperation werden auch von seiten der EU 
im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative zur 
Förderung der Grenzgebiete (INTERREG) 
unterstützt und gefördert. Im Rahmen von 
INTERREG können alle Gebiete an den 
Binnen- wie auch an den Außengrenzen der 
Gemeinschaft gefördert weden, d. h. auch 
für die nicht unter die Ziele Nr. 1 (Regionen 
mit Entwicklungsrückstand), 2 (Regionen 

mit rückläufiger industrieller Entwicklung) 
und 5 b (ländliche Regionen) fallenden 
Grenzregionen werden Fördermittel bereit-
gestellt. Lediglich die neuen Länder bilden 
eine Ausnahme, da die Initiativen vor der 
deutschen Einigung verabschiedet wurden. 
Das Programm greift jedoch nur für die 
Grenzregionen innerhalb der Gemein-
schaft. Es wird allerdings diskutiert, ob das 
Programm Interreg II auch grenzüberschrei-
tende Fördermittel an den Außengrenzen 
der EU bereithalten wird. 

Die Gemeinschaft hat für die Initiative im 
Zeitraum 1990-1993 insgesamt 1034 Mio. 
ECU zur Verfügung gestellt, wobei sich die 
Mittel folgendermaßen aufschlüsseln: 

Europäischer Fonds 
für Regionale Entwicklung 
(EFRE) 	824 Mio. ECU 

Europäischer Sozialfonds 
(E SF) 	30 Mio. ECU 

Europäischer 
Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für 
Landwirtschaft (EAGFL) 	61 Mio. ECU 

Artikel 10 EFRE 
(Eigeninitiativen der 
Europäischen Kommission) 119 Mio. ECU. 

Davon sind ca. 80 v. H. der Mittel für die 
Ziel-1-Gebiete vorgesehen. Förderungs-
würdig sind alle wi rtschaftlich bedeutsa-
men Maßnahmen, insbesondere gemein-
same Entwicklungspläne, Hilfen für kleine 
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Förderung internationaler 
Netzwerke 

und mittelständische Unternehmen, Frem-
denverkehr, Verkehrs- und Telekommuni-
kationsnetze, vorbeugender Umweltschutz, 
ländliche Entwicklung, Ausbildung und 
Beschäftigung. 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
findet jedoch nicht nur in Grenzregionen 
statt, sondern auch zwischen anderen Städ-
ten und Regionen im Rahmen verschie-
dener Netzwerke interregionaler Zusam-
menarbeit. Auch solche Netzwerke werden 
von der Europäischen Kommission unter-
stützt, insbesondere durch das Programm 
RECITE (Regions and Cities for Europe). Im 
Rahmen des RECITE-Programms werden 
zur Zeit 37 Netzwerke unterschiedlicher 
Größe unterstützt. An dem RECITE-Pro-
gramm können alle regionalen oder lokalen 
Ebenen, die mehr als 50 000 Einwohner 
umfassen, teilnehmen. Projektanträge sind 
sowohl von internationalen Städte- bzw. 
Regionsorganisationen als auch von einzel-
nen Städten oder Regionen eingereicht wor-
den. Mit der Förderung solcher Netzwerke 
verfolgt die Europäische Kommission das 

Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu stär-
ken, indem u. a. die Wirtschaft der benach-
teiligten Gebiete gefördert wird, Wi rt

-schaftskooperationen unterstützt werden, 
ein Know-how- und Erfahrungstransfer von 
den weiterentwickelten Regionen in die 
weniger entwickelten Regionen gefördert 
wird. Förderungswürdig sind eine Reihe 
von wirtschaftlich bedeutsamen Netzwerk-
projekten, u. a. in den Bereichen wirtschaft-
liche Entwicklung, Planung, Verkehr, Um-
welt, Tourismus, Freizeit, Bildung, Energie, 
ländliche Entwicklung. 

Aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) hat die 
Gemeinschaft für die 37 Netzwerke, die 
1990 und 1991 eingerichtet wurden, 49 Mio. 
ECU zur Verfügung gestellt. In Regionen 
oder Städten, die zu einer Ziel-1-Region 
zählen, kann der EFRE-Zuschuß bis zu 
75 v. H. der Gesamtkosten des Projekts 
betragen, für sonstige Projekte können 
50 v. H. der Gesamtkosten übernommen 
werden. 
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Anhang 1 

Raumordnungsgesetz (ROG) * 

§ 1 Aufgabe und Leitvorstellungen 
der Raumordnung 

(1) Die Struktur des Gesamtraumes der 
Bundesrepublik Deutschland ist unter Be-
rücksichtigung der natürlichen Gegeben-
heiten, der Bevölkerungsentwicklung sowie 
der wirtschaftlichen, infrastrukturellen, so-
zialen und kulturellen Erfordernisse und 
unter Beachtung der folgenden Leitvorstel-
lungen so zu entwickeln, daß sie: 

1. der freien Entfaltung der Persönlichkeit 
in der Gemeinschaft am besten dient, 

2. den Schutz, Pflege und Entwicklung der 
natürlichen Lebensgrundlagen sichert, 

3. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnut-
zung langfristig offenhält und 

4. gleichwertige Lebensbedingungen der 
Menschen in allen Teilräumen bietet 
oder dazu führt. 

(2) Der räumliche Zusammenhang zwi-
schen den bis zur Herstellung der Einheit 
Deutschlands getrennten Gebieten ist zu 
beachten und zu verbessern. 

(3) Die Raumordnung im Bundesgebiet 
hat die räumlichen Voraussetzungen für die 
Zusammenarbeit im europäischen Raum zu 
schaffen und sie zu fördern. 

(4) Die Ordnung der Teilräume soll sich in 
die Ordnung des Gesamtraumes einfügen. 
Die Ordnung des Gesamtraumes soll die 
Gegebenheiten und Erfordernisse seiner 
Teilräume berücksichtigen. 

§ 2 Grundsätze der Raumordnung 

(1) Grundsätze der Raumordnung sind: 

1. Die Struktur des Gesamtraumes soll mit 
einem ' ausgewogenen Verhältnis von 
Verdichtungsräumen und ländlichen 
Räumen entwickelt werden. Die Ver-
flechtung zwischen diesen Teilräumen 
ist zu verbessern und zu fördern. 

2. Die räumliche Struktur der Gebiete mit 
gesunden Lebensbedingungen, insbe-
sondere mit ausgewogenen wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen und ökolo-
gischen Verhältnissen, soll gesichert 
und weiter entwickelt werden. In 
Gebieten, in denen eine solche Struktur 
nicht besteht, sollen Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung ergriffen wer-
den. Die Erschließung und Bedienung 
mit Verkehrs-, Versorgungs- und Ent- 

* (in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. April 1993; BGBl. I S. 630; geändert durch 
Artikel 6 Abs. 33 des Gesetzes zur Neuordnung 
des Eisenbahnwesens vom 27. Dezember 1993; 
BGBl I S. 2378) 

sorgungsleistungen sind mit der ange-
strebten Entwicklung in Einklang zu 
bringen. In einer für die Bevölkerung 
zumutbaren Entfernung sollen zentrale 
Orte mit den zugehörigen Einrichtun-
gen gefördert werden. 

3. In Gebieten, in denen die Lebensbedin-
gungen in ihrer Gesamtheit im Verhält-
nis zum Bundesdurchschnitt wesentlich 
zurückgeblieben sind oder ein solches 
Zurückbleiben zu befürchten ist, sollen 
die Lebensbedingungen der Bevölke-
rung, insbesondere die Erwerbsmög-
lichkeiten, die Wohnverhältnisse, die 
Umweltbedingungen sowie die Ver-
kehrs-, Versorgungs- und Entsorgungs-
einrichtungen, allgemein verbessert 
werden; technologische Entwicklungen 
sind verstärkt zu nutzen. 

4. Die Leistungskraft des in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebie-
tes, insbesondere seiner Grenzregio-
nen, ist mit dem Ziel zu stärken, daß in 
allen seinen Teilen Lebensbedingun-
gen sowie eine Wirtschafts- und Sozial-
struktur geschaffen werden, die denen 
im übrigen Bundesgebiet gleichwertig 
sind. 

5. In Verdichtungsräumen mit gesunden 
Lebensbedingungen sowie ausgewoge-
ner Wirtschafts- und Sozialstruktur sol-
len diese Bedingungen und Strukturen 
sowie die Funktionen dieser Räume 
als Wohn-, Wirtschafts- und Dienstlei-
stungszentren gesichert werden. 

Soweit in Verdichtungsräumen durch 
Luftverunreinigungen, Lärmbelästi-
gungen, Überlastungen der Verkehrs-
netze und andere nachteilige Auswir-
kungen der Verdichtung ungesunde 
Lebensbedingungen oder unausgewo-
gene Wirtschafts- und Sozialstrukturen 
bestehen oder deren Entstehen zu 
befürchten ist, sollen Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung ergriffen wer-
den. Bei diesen Maßnahmen sind die 
die Verdichtungsräume umgebenden 
Teilräume mit einzubeziehen. Insbe-
sondere ist auf die Verbesserung der 
Verkehrs- und Wohnverhältnisse und 
auf den Ausbau von Dienstleistungs-
und anderen Versorgungs- und Entsor-
gungseinrichtungen hinzuwirken. 

Freiräume für die Naherholung und für 
den ökologischen Ausgleich sollen gesi-
chert werden. 

Art und Umfang dieser Maßnahmen 
sollen die Verwirklichung der Grund- 
sätze nach den Nummern 1 bis 3 und 6 
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in den anderen Gebieten nicht beein-
trächtigen. 

6. Für ländliche Räume ist eine ausrei-
chende Bevölkerungsdichte anzustre-
ben, die gewachsene Siedlungsstruktur 
möglichst zu erhalten sowie auf die 
angemessene Ausstattung mit Dienst

-

leistungs-, öffentlichen Verkehrs- 
und anderen Versorgungseinrichtun-
gen auch bei rückläufigen Bevölke-
rungszahlen hinzuwirken. Eine wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit mit aus-
reichenden und qualifizierten Ausbil-
dungs- und Erwerbsmöglichkeiten, 
auch außerhalb der Land- und Forst-
wirtschaft, ist anzustreben. 

Die Funktionen dieser Räume als Stand-
ort der land- und forstwirtschaftlichen 
Produktion, als Wohn- und Wirtschafts-
standort sowie als naturnahe Erho-
lungs- und Feriengebiete sollen gesi-
chert und verbessert werden. Für die 
Erhaltung und Stärkung der ökologi-
schen Funktionen ist Sorge zu tragen. 

7. Es sind die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen oder zu sichern, daß die land- 
und forstwirtschaftliche Bodennutzung 
durch die Landwirtschaft als bäuerlich 
strukturierter, leistungsfähiger Wirt-
schaftszweig erhalten bleibt und zu-
sammen mit einer leistungsfähigen 
Forstwirtschaft dazu beiträgt, die natür-
lichen Lebensgrundlagen zu schützen 
sowie die Kulturlandschaft zu erhalten 
und zu gestalten. 

Die flächengebundene, bäuerliche 
Landwirtschaft ist in besonderem Maße 
zu schützen und hat Vorrang vor in 
anderen Formen ausgeübter Landwirt-
schaft. Für die land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzung gut geeignete Bö-
den sind in ausreichendem Umfang zu 
erhalten. Bei einer Änderung der 
Bodennutzung sollen ökologisch ver-
trägliche Nutzungen angestrebt wer-
den. 

8. Für den Schutz, die Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft, insbe-
sondere des Naturhaushalts, des Kli-
mas, der Tier- und Pflanzenwelt sowie 
des Waldes, für den Schutz des Bodens 
und des Wassers, für die Reinhaltung 
der Luft sowie für die Sicherung der 
Wasserversorgung, für die Vermeidung 
und Entsorgung von Abwasser und 
Abfällen und für den Schutz der Allge-
meinheit vor Lärm ist zu sorgen. Dabei 
sind auch die jeweiligen Wechselwir-
kungen zu berücksichtigen. Für die 
sparsame und schonende Inanspruch-
nahme der Naturgüter, insbesondere 
von Wasser, Grund und Boden, ist zu 
sorgen. 

9. Den Erfordernissen der vorsorgenden 
Sicherung sowie der geordneten Aufsu-
chung und Gewinnung von Rohstoff

-

vorkommen soll Rechnung getragen 
werden. 

10. Die Erfordernisse der zivilen und militä-
rischen Verteidigung sind zu beach-
ten. 

11. Die landsmannschaftliche Verbunden-
heit sowie die geschichtlichen und kul-
turellen Zusammenhänge sollen be-
rücksichtigt werden. Auf die Erhaltung 
von Kultur- und Naturdenkmälern ist zu 
achten. 

12. Den Bedürfnissen der Menschen nach 
Erholung in Natur und Landschaft 
sowie nach Freizeit und Sport soll durch 
die Sicherung und umweltverträgliche 
Ausgestaltung geeigneter Räume und 
Standorte Rechnung getragen werden. 

13. Einem dringenden Wohnbedarf der 
Bevölkerung soll besonders Rechnung 
getragen werden. Bei der Ausweisung 
von Gebieten, in denen viele Arbeits-
plätze geschaffen werden sollen, ist der 
Wohnbedarf der dort voraussichtlich 
arbeitenden Bevölkerung zu beachten; 
dabei ist auf eine funktional sinnvolle 
Zuordnung dieser Gebiete zu den 
Wohngebieten hinzuwirken. 

(2) Die Länder können weitere Grund-
sätze aufstellen, soweit diese dem Absatz 1 
und dem § 1 nicht widersprechen. 

(3) Die Grundsätze sind von den in § 3 
genannten Stellen im Rahmen des ihnen 
zustehenden Ermessens gegeneinander 
und untereinander nach Maßgabe des § 1 
abzuwägen. 

§ 3 Geltung der Grundsätze 

(1) Die Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 3 
sowie die aufgrund des § 2 Abs. 2 aufgestell-
ten Grundsätze gelten unmittelbar für die 
Behörden des Bundes, die bundesunmittel-
baren Planungsträger und im Rahmen der 
ihnen obliegenden Aufgaben für die bun-
desunmittelbaren Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
bei Planungen und sonstigen Maßnahmen, 
durch die Grund und Boden in Anspruch 
genommen oder die räumliche Entwicklung 
eines Gebietes beeinflußt wird (raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen). 

(2) Die Grundsätze des § 2 gelten unmit-
telbar für die Landesplanung in den Län-
dern. In den Ländern Berlin, Bremen und 
Hamburg gelten die Grundsätze des § 2 
Abs. 1 für die Flächennutzungspläne nach 
§ 5 des Baugesetzbuchs. Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Landesplanung be-
stimmen sich mit der Maßgabe nach Lan-
desrecht, daß sich die Wirkung der Pro-
gramme und Pläne nach § 5 Abs. 1 auch auf 
die raumwirksamen Investitionen erstreckt. 
Weitergehende landesrechtliche Vorschrif-
ten über die Geltung der Grundsätze, die 
Aufgaben und die Zuständigkeiten der Lan-
desplanung bleiben unberührt. 
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(3) Die Grundsätze des § 2 Abs. 1 und 2 
haben dem einzelnen gegenüber keine 
Rechtswirkung. 

§ 4 Verwirklichung der Grundsätze 

(1) Der für die Raumordnung zuständige 
Bundesminister wirkt unbeschadet der Auf-
gaben und Zuständigkeiten der Länder auf 
die Verwirklichung der Vorschriften des § 2 
hin, insbesondere durch Abstimmung der 
raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen nach § 3 Abs. 1 einschließlich des 
Einsatzes der raumwirksamen Investitio-
nen. Er stellt die langfristigen und großräu-
migen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 zusammenfas-
send dar. 

(2) Die Bundesregierung hat darauf hin-
zuwirken, daß die juristischen Personen des 
Privatrechts, an denen der Bund beteiligt ist, 
im Rahmen der ihnen obliegenden Aufga-
ben die §§ 1 und 2 beachten. 

(3) Die Länder sichern im Rahmen der 
Landesplanung (§ 3 Abs. 2) die Verwirkli-
chung der Vorschriften des § 2 insbesondere 
durch die Aufstellung von Programmen und 
Plänen nach § 5. 

(4) Die Länder haben bei raumbedeutsa-
men Maßnahmen darauf Rücksicht zu neh-
men, daß die Verwirklichung der Grund-
sätze in benachbarten Ländern und im Bun-
desgebiet in seiner Gesamtheit nicht er-
schwert wird. 

(5) Die Behörden des Bundes und der 
Länder, die Gemeinden und Gemeindever-
bände, die öffentlichen Planungsträger so-
wie im Rahmen der ihnen obliegenden Auf-
gaben die bundesunmittelbaren und die der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts haben ihre Planungen 
und Maßnahmen aufeinander und unterein-
ander abzustimmen. Das gilt vor allem für 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur und die Bauleitplanung. Die Länder 
regeln die Mitwirkung der für die Raumord-
nung zuständigen Landesbehörden bei der 
Abstimmung. 

(6) Bei Planungen und Maßnahmen, die 
Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben, 
soll für eine gegenseitige Unterrichtung und 
Abstimmung der geplanten Maßnahmen 
Sorge getragen werden. 

§ 5 Raumordnung in den Ländern 

(1) Die Länder stellen für ihr Gebiet über-
geordnete und zusammenfassende Pro-
gramme oder Pläne auf. Die Aufstellung 
räumlicher und sachlicher Teilprogramme 
und Teilpläne ist zulässig. Die Länder 
bezeichnen die in § 2 Abs. 1 Nrn. 3 und 5 
Satz 2 genannten Gebiete. Für diese 
Gebiete sollen vordringlich räumliche oder 
sachliche Teilprogramme und Teilpläne 
aufgestellt werden. In den Ländern Berlin, 

Bremen und Hamburg ersetzt ein Flächen-
nutzungsplan nach § 5 des Baugesetzbuchs 
die Programme und Pläne; das Recht, Pro-
gramme und Pläne nach den Sätzen 1 und 2 
aufzustellen, bleibt unberührt. 

(2) Die Programme und Pläne nach Ab-
satz 1 müssen unbeschadet weitergehender 
bundes- und landesrechtlicher Vorschriften 
diejenigen Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung enthalten, die räumlich und 
sachlich zur Verwirklichung der Grund-
sätze nach § 2 erforderlich sind. Bei der 
Aufstellung von Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung sind die Gemeinden 
und Gemeindeverbände, für die eine 
Anpassungspflicht begründet wird, oder 
deren Zusammenschlüsse zu beteiligen; das 
Nähere wird durch Landesrecht bestimmt. 

(3) Die Länder schaffen Rechtsgrundla-
gen für eine Regionalplanung, wenn diese 
für Teilräume des Landes geboten er-
scheint. Soweit die Regionalplanung nicht 
durch Zusammenschlüsse von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden zu regionalen 
Planungsgemeinschaften erfolgt, sind die 
Gemeinden und Gemeindeverbände oder 
deren Zusammenschlüsse in einem förmli-
chen Verfahren zu beteiligen; das Nähere 
wird durch Landesrecht bestimmt. Ist eine 
Regionalplanung über die Grenzen eines 
Landes erforderlich, so treffen die beteilig-
ten Länder die notwendigen Maßnahmen 
im gegenseitigen Einvernehmen. 

(4) Ziele der Raumordnung und Landes-
planung sind von den in § 4 Abs. 5 genann-
ten Stellen bei Planungen und allen sonsti-
gen Maßnahmen, durch die Grund und 
Boden in Anspruch genommen oder die 
räumliche Entwicklung eines Gebietes be-
einflußt wird, zu beachten. § 3 Abs. 1 und 2 
bleibt unberührt. 

(5) Die Länder schaffen Rechtsgrundla-
gen für ein Verfahren zur Abweichung von 
Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung. Bis zur Schaffung von Rechtsgrundla-
gen kann die zuständige Landesplanungs-
behörde im Einvernehmen mit den fachlich 
berührten Stellen und im Benehmen mit den 
betroffenen Gemeinden im Einzelfall Ab-
weichungen zulassen, wenn die Abwei-
chungen unter raumordnerischen Gesichts-
punkten vertretbar sind und die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden. 

§ 6 Anpassung besonderer 
Bundesmaßnahmen 

(1) Bei Vorhaben des Bundes oder bun-
desunmittelbarer Planungsträger, 

a) deren besondere öffentliche Zweckbe-
stimmung einen bestimmten Standort 
oder eine bestimmte Linienführung er-
fordert, oder 

,b) die auf Grundstücken durchgeführt wer-
den sollen, die nach dem Landbeschaf-
fungsgesetz oder nach dem Schutzbe-
reichsgesetz in Anspruch genommen 
sind, oder 
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c) über die in einem Verfahren nach dem 
Bundesfernstraßengesetz, dem Allge-
meinen Eisenbahngesetz, dem Bundes-
wasserstraßengesetz, dem Telegraphen-
wegegesetz , dem Luftverkehrsgesetz 
oder dem Personenbeförderungsgesetz 
zu entscheiden ist, 

gilt § 5 Abs. 4 nur, wenn die zuständige 
Behörde oder der bundesunmittelbare Pla-
nungsträger beteiligt worden ist und inner-
halb angemessener Frist nicht widerspro-
chen hat. 

(2) Der Widerspruch ist zulässig, wenn die 
Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung 

1. mit den Grundsätzen des § 2 nicht über-
einstimmen oder 

2. mit der Zweckbestimmung des Vorha-
bens nicht in Einklang stehen und das 
Vorhaben nicht auf einer anderen ge-
eigneten Fläche durchgeführt werden 
kann. 

Macht eine Veränderung der Sachlage eine 
Abweichung erforderlich, so kann sich die 
zuständige Behörde oder der bundesunmit-
telbare Planungsträger mit Zustimmung der 
nächsthöheren Behörde innerhalb ange-
messener Frist hierauf berufen. 

§ 6a Raumordnungsverfahren 

(1) Die Länder schaffen Rechtsgrundla-
gen für ein Verfahren, in dem raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen unterein-
ander und mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und Landesplanung abge-
stimmt werden (Raumordnungsverfahren). 
Durch das Raumordnungsverfahren wird 
festgestellt, 

1. ob raumbedeutsame Planungen oder 
Maßnahmen mit den Erfordernissen der 
Raumordnung übereinstimmen, 

2. wie raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen unter den Gesichtspunkten 
der Raumordnung aufeinander abge-
stimmt oder durchgeführt werden kön-
nen. 

Im Raumordnungsverfahren sind die raum-
bedeutsamen Auswirkungen der Planung 
oder Maßnahme auf die in § 2 genannten 
Belange unter überörtlichen Gesichtspunk-
ten zu prüfen. Die Feststellung nach Satz 2 
schließt die Prüfung vom Träger der Pla-
nung oder Maßnahme eingeführter Stand-
ort- oder Trassenalternativen ein. 

(2) Die Bunderegierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Vorhaben, für die ein Raum-
ordnungsverfahren durchgeführt werden 
soll, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam 
sind und überörtliche Bedeutung haben. 

(3) Von einem Raumordnungsverfahren 
kann abgesehen werden, wenn eine ausrei-
chende Berücksichtigung der Erfordernisse 
der Raumordnung und Landesplanung auf  

andere Weise gewährleistet wird; dies gilt 
insbesondere, wenn das Vorhaben 

1. räumlich und sachlich hinreichend kon-
kreten Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung entspricht oder wider-
spricht oder 

2. den rechtsverbindlichen Festsetzungen 
eines den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung angepaßten Bebauungs-
plans im Sinne des § 30 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs entspricht oder wider-
spricht und sich die Zulässigkeit dieses 
Vorhabens nicht nach den in § 38 des 
Baugesetzbuchs genannten Rechtsvor-
schriften bestimmt oder 

3. in einem anderen gesetzlichen Abstim-
mungsverfahren unter Beteiligung der 
Landesplanungsbehörde festgelegt wor-
den ist. 

(4) Die Länder regeln die Einholung der 
erforderlichen Angaben für die Planung 
oder Maßnahme. 

(5) Die in § 4 Abs. 5 genannten Stellen 
sind zu unterrichten und zu beteiligen. Bei 
Vorhaben des Bundes oder bundesunmittel-
barer Planungsträger ist im Benehmen mit 
der zuständigen Stelle über die Einleitung 
eines Raumordnungsverfahrens zu ent-
scheiden. 

(6) Bei Vorhaben der militärischen Vertei-
digung entscheidet der zuständige Bundes-
minister oder die von ihm bestimmte Stelle, 
bei Vorhaben der zivilen Verteidigung die 
zuständige Stelle, über A rt  und Umfang der 
Angaben für die Planung oder Maß-
nahme. 

(7) Die Länder können regeln, ob und in 
welchem Umfang die Öffentlichkeit einbe-
zogen wird. Bei Vorhaben nach Absatz 6 
entscheiden darüber, ob und in welchem 
Umfang die Öffentlichkeit einbezogen wird, 
die dort  genannten Stellen. 

(8) Über die Notwendigkeit, ein Raumord-
nungsverfahren durchzuführen, ist inner-
halb einer Frist von vier Wochen nach Ein-
reichung der hierfür erforderlichen Unterla-
gen zu entscheiden. Das Raumordnungs-
verfahren ist nach Vorliegen der vollständi-
gen Unterlagen innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten abzuschließen. 

(9) Das Ergebnis des Raumordnungsver-
fahrens ist von den in § 4 Abs. 5 genannten 
Stellen bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, die den im Raumord-
nungsverfahren beurteilten Gegenstand 
betreffen, sowie bei Genehmigungen, Plan-
feststellungen und sonstigen behördlichen 
Entscheidungen über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nach Maßgabe der dafür gelten-
den Vorschriften zu berücksichtigen. Die 
Pflicht, Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung gemäß § 5 Abs. 4 zu beachten, 
bleibt unberührt . Für das Verfahren der 
Bauleitplanung ist das Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens in die Abwägung nach 
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§ 1 Abs. 5 und 6 des Baugesetzbuchs mit 
einzubeziehen. Die Anpassung der Bauleit-
planung richtet sich allein nach § 1 Abs. 4 
des Baugesetzbuchs. 

(10) Das Ergebnis des Raumordnungsver-
fahrens hat gegenüber dem Träger des 
Vorhabens und gegenüber einzelnen keine 
unmittelbare Rechtswirkung. Es ersetzt 
nicht die Genehmigungen, Planfeststellun-
gen oder sonstigen behördlichen Entschei-
dungen nach anderen Rechtsvorschriften. 
Das Berücksichtigungsgebot nach Absatz 9 
bleibt unberührt. 

(11) Für die Länder Berlin, Bremen und 
Hamburg gilt die Verpflichtung nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht. Schaffen diese Länder 
Rechtsgrundlagen für Raumordnungsver-
fahren, finden die Absätze 1 bis 10 Anwen-
dung. 

(12) In den Ländern Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen kann bis zum 
30. April 1998 von der Durchführung von 
Raumordnungsverfahren im Einzelfall ab-
gesehen werden, wenn durch das Raumord-
nungsverfahren bedeutsame Investitionen 
unangemessen verzögert würden. 

§ 7 Untersagung raumordnungswidriger 
Planungen und Maßnahmen 

(1) Ist die Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung von Zielen der Raum-
ordnung und Landesplanung eingeleitet, so 
kann die für die Raumordnung zuständige 
Landesbehörde raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen, die Behörden oder 
sonstige Stellen im Sinne des § 4 Abs. 5 
beabsichtigen, für eine bestimmte Zeit 
untersagen, wenn zu befürchten ist, daß die 
Durchführung der Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung unmöglich gemacht 
oder wesentlich erschwert wird. Dies gilt 
nur für solche Planungen und Maßnahmen, 
die von der Rechtswirkung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung nach § 5 
erfaßt würden. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen eine Untersagung haben keine auf-
schiebende Wirkung. 

(3) Das Nähere, auch die Entschädigung 
für die Folgen einer Untersagung, regeln die 
Länder; die Höchstdauer der Untersagung 
darf zwei Jahre nicht überschreiten. 

§ 8 Gemeinsame Beratung 

(1) Grundsätzliche Fragen der Raumord-
nung und Landesplanung und Zweifelsfra-
gen sollen von der Bundesregierung und 
den Landesregierungen gemeinsam bera-
ten werden. Hierzu gehören insbesondere: 

1. die Merkmale für die Bestimmung der 
Gebiete nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 5 Satz 2 
sowie die Abgrenzung dieser Gebiete 
nach § 5 Abs. 1 Satz 3, 

2. Zweifelsfragen bei der Anwendung der 
Grundsätze nach § 2 bei wesentlichen 
raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen des Bundes und der Länder, 

3. Zweifelsfragen bei der Abstimmung von 
raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen (§ 4 Abs. 5) und über die Berech-
tigung des Widerspruchs einer Behörde 
des Bundes oder eines bundesunmittel-
baren Planungsträgers gegen Pro-
gramme oder Pläne der Raumordnung 
und Landesplanung in den Ländern 
(§ 6), 

4. Zweifelsfragen über die Folgen der Ver-
wirklichung der Grundsätze in benach-
barten Ländern und im Bundesgebiet in 
seiner Gesamtheit (§ 4 Abs. 4). 

(2) Eine gemeinsame Beratung nach 
Absatz 1 oder deren Möglichkeit steht der 
Einleitung und Durchführung gesetzlich 
geregelter Verfahren nicht entgegen. Soll 
die Berechtigung eines Widerspruchs nach 
§ 6 beraten werden und hat das Land oder 
die Gemeinde eine andere Fläche für das 
Vorhaben bezeichnet, so darf mit der Ver-
wirklichung erst begonnen werden, wenn 
die Beratung stattgefunden hat; nach 
Ablauf von 3 Monaten seit Erhebung des 
Widerspruchs steht die Möglichkeit einer 
Beratung der Verwirklichung des Vorha-
bens nicht entgegen. 

§ 9 Beirat für Raumordnung 

(1) Bei dem für die Raumordnung zustän-
digen Bundesminister ist ein Beirat zu bil-
den. Er hat die Aufgabe, den Bundesmini-
ster in Grundsatzfragen der Raumordnung 
zu beraten. 

(2) Der Bundesminister beruft im Beneh-
men mit den zuständigen Spitzenverbänden 
in den Beirat neben Vertretern der kommu-
nalen Selbstverwaltung Sachverständige 
insbesondere aus den Bereichen der Wis-
senschaft, der Landesplanung, des Städte-
baues, der Wirtschaft, der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft, des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, der Arbeitgeber, der 
Arbeitnehmer und des Spo rts. 

§ 10 Mitteilungs- und Auskunftspflicht 

(1) Die Behörden des Bundes, die bundes-
unmittelbaren Planungsträger und die bun-
desunmittelbaren Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sind verpflichtet, der Bundesregierung die 
erforderlichen Auskünfte zu geben. Der für 
die Raumordnung zuständige Bundesmini-
ster unterrichtet die für die Raumordnung 
zuständigen obersten Landesbehörden 
über Vorhaben des Bundes und der bundes-
unmittelbaren Planungsträger von wesent-
licher Bedeutung. Die Unterrichtungspflicht 
gilt nicht, soweit andere bundesgesetzliche 
Vorschriften bereits eine Unterrichtung der 
für die Raumordnung zuständigen obersten 
Landesbehörden vorsehen. 
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(2) Die für die Raumordnung zuständigen 
obersten Landesbehörden informieren den 
für die Raumordnung zuständigen Bundes-
minister über 

1. die in ihren Ländern aufzustellenden und 
aufgestellten Programme und Pläne, 

2. die beabsichtigten oder getroffenen son-
stigen landesplanerischen Maßnahmen 
und Entscheidungen von wesentlicher 
Bedeutung. 

(3) Die Länder regeln Inhalt und Umfang 
der Mitteilungs- und Auskunftspflicht über 
beabsichtigte Planungen und Maßnahmen, 
soweit diese für die Landesplanung Bedeu-
tung haben oder erlangen können. Dies gilt 
unbeschadet anderweitiger bundesgesetz-
licher Regelungen nicht für die in Absatz 1 
Satz 2 genannten Vorhaben. 

(4) Bund und Länder sind verpflichtet, sich 
gegenseitig alle Auskünfte zu erteilen, die 
zur Durchführung der Aufgaben der Raum-
ordnung und Landesplanung notwendig 
sind. Weitergehende vertragliche Regelun-
gen bleiben unberührt. 

§ 11 Unterrichtung des 
Deutschen Bundestages 

Die Bundesregierung erstattet in einem 
Abstand von vier Jahren, erstmalig im Jahre 
1966, dem Bundestag einen Bericht über 

1. die bei der räumlichen Entwicklung des 
Bundesgebietes zugrunde zu legenden 
Tatsachen (Bestandsaufnahme, Entwick-
lungstendenzen), 

2. die Auswirkungen zwischenstaatlicher 
Verträge auf die räumliche Entwicklung 

des Bundesgebietes, insonderheit dessen 
regionale Wirtschaftsstruktur, 

3. die im Rahmen der angestrebten räum-
lichen Entwicklung durchgeführten und 
geplanten Maßnahmen. 

§ 12 Überleitungsregelungen 
aus Anlaß der Herstellung 
der Einheit Deutschlands 

In dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet ist dieses Gesetz mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. § 2 Abs. 1 Nr. 7 Unterabsatz 2 ist in 
folgender Fassung anzuwenden: 

„Die flächengebundene bäuerliche 
Landwirtschaft ist in besonderem Maße 
zu schützen. In gleichberechtigter Form 
stehen nebeneinander Einzelbauern-
wirtschaften und landwirtschaftliche Be-
triebe in Form juristischer Personen. Für 
die land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung gut geeignete Böden sind in ausrei-
chendem Umfang zu erhalten. Bei einer 
Änderung der Bodennutzung sollen öko-
logisch verträgliche Nutzungen ange-
strebt werden. " 

2. Die §§ 2 und 3 des Gesetzes über die 
Inkraftsetzung des Raumordnungsgeset-
zes der Bundesrepublik Deutschland in 
der Deutschen Demokratischen Repu-
blik vom 5. Juli 1990 (GBl. I S. 627) finden 
weiterhin Anwendung. 

§ 12 a (Bekanntmachungserlaubnis) 

§ 13 	(Inkrafttreten) 
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Anhang 2 

Überblick zur Organisation der Landes- und Regionalplanung 

Baden-Württemberg 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Wirtschaftsministerium 
Baden-Württemberg 
Theodor-Heuss-Straße 4 
70174 Stuttgart 

Träger der Regionalplanung 

12 Regionalverbände 
(davon ein grenzüberschreitender Regio-
nalverband Donau-Iller) 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Landesplanungsgesetz (LplG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. April 
1992 (GBl. S. 229), geändert durch Arti-
kel 34 der Verordnung vom 23. Juli 1993 
(GBl. S. 533) 

- Landesentwicklungsplan vom 12. De-
zember 1983 (GBl. 1984 S. 37, ber. S. 324), 
geändert durch Artikel 97 der Verord-
nung vom 23. Juli 1993 (GBl. S. 533) 

- 12 Regionalpläne (davon ein grenzüber-
schreitender Regionalplan Donau-Iller) 
sowie der grenzüberschreitende Raum-
ordnungsplan Rhein-Neckar 2000 

Bayern 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Bayerisches Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen 
Rosenkavalierplatz 2 
81925 München 

Träger der Regionalplanung 

18 Regionale Planungsverbände 
(davon ein grenzüberschreitender Raum-
ordnungsverband Donau-Iller) 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Bayerisches Landesplanungsgesetz vom 
4. Januar 1982, (GVBl. S. 2), geändert 
durch Artikel 27 des Gesetzes vom 
28. Juni 1990 (GVBl. S. 213). 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern 
(LEP), vom 3. Mai 1984 (GVBl. S. 121, ber. 
S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 27 
des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (GVBl. 
S. 213); 
zur Zeit Fortschreibungsentwurf in Ab-
stimmung. 

- 18 Regionalpläne 
(davon ein grenzüberschreitender Regio-
nalplan Donau-Iller) 

- verschiedene fachliche Pläne (Wärme-
kraftwerke, Abfallbeseitigung, Wald-
funktionspläne, Agrarleitpläne). 

Brandenburg 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung des Landes Brandenburg 
Albert-Einstein-Str. 44-46 
14473 Potsdam 

Träger der Regionalplanung 

5 regionale Planungsgemeinschaften (Prig-
nitz-Oberhavel, Uckermark-Barnim, Oder-
land-Spree, Lausitz-Spreewald, Havelland-
Fläming: Sitz derzeit noch nicht festge-
legt) 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Vorschaltgesetz zum Landesplanungsge-
setz und Landesentwicklungsprogramm 
für das Land Brandenburg vom 6. Dezem-
ber 1991 (GVBl. S. 616), geändert durch 
§ 

 
17 des Gesetzes vom 13. Mai 1993 

(GVBl. I S. 170) 

- Gesetz zur Einführung der Regionalpla-
nung und der Braunkohlen- und Sanie-
rungsplanung im Land Brandenburg vom 
13. Mai 1993 (GVBl. I S. 170) 

- Landesentwicklungsplan Brandenburg 
LEP I Zentralörtliche Gliederung (Ent-
wurf) 

- Landesentwicklungsplan Brandenburg/ 
Berlin 
LEP II Integrie rter Gesamtplan (in Er-
arbeitung) 

- 'Landesentwicklungsplan Brandenburg/ 
Berlin 
LEP III Flughafen Berlin/Brandenburg 
International (in Erarbeitung) 

- Landesentwicklungsplan für den engeren 
Verflechtungsraum Brandenburg/Berlin 
LEP e.V. (in Erarbeitung) 

- Gemeinsames Landesentwicklungspro-
gramm der Länder Brandenburg und Ber-
lin (in Erarbeitung). 

Hessen 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Hessisches Ministerium für Landesentwick-
lung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz 
Hölderlinstraße 1-3 
65021 Wiesbaden 
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Träger der Regionalplanung 

Die oberen Landesplanungsbehörden und 
die drei Regionalen Planungsversammlun-
gen bei den oberen Landesplanungsbehör-
den (Regierungspräsidien in Darmstadt, 
Gießen, Kassel) 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Hessisches Landesplanungsgesetz 
(HLPG) 
in der Fassung vom 1. Juni 1970 (GVBl I, 
S. 360), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 15. Oktober 1980 
(GVBl. S. 377) 

- Hessisches 	Landesraumordnungspro- 
gramm (HLROP), verbindlich seit 
18. März 1970 (GVBl. I S. 265), zuletzt 
geändert am 15. Oktober 1980 (GVBl. 
1980 I S. 377) 

- Landesentwicklungsplan (LEP), verbind-
lich seit 28. Juni 1971 (StAnz. S. 1041) - 
aktualisiert durch die Feststellung der 
fortgeschriebenen regionalen Raumord-
nungspläne 

- Fachpläne im Rahmen des LEP 

- 3 Regionale Raumordnungspläne (Nord-, 
Mittel- und Südhessen) und ein grenz-
überschreitender Raumordnungsplan 
Rhein-Neckar 

Mecklenburg-Vorpommern 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Der Wirtschaftsminister des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern 
Johannes-Stelling-Str. 14 
19053 Schwerin 

Träger der Regionalplanung 

4 Regionale Planungsverbände als Auftrag-
geber für: 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Schwerin 
Pappelgrund 7 
19055 Schwerin 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Rostock 
Gerhart-Hauptmann-Straße 19 
18055 Rostock 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Greifswald 
Am Gorzberg, Haus 8 
17489 Greifswald 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Neubrandenburg 
Sponholzer Straße 7 
17036 Neubrandenburg 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Landesplanungsgesetz vom 31. März 
1992 (GVBl. Nr. 12 vom 22. Ap ril 1992, 
S. 242 bis 249) 

- Erstes Landesraumordnungsprogramm 
Erklärung der Verbindlichkeit durch Lan-
desverordnung vom 16. Juli 1993 (GVBl. 
Nr. 17 vom 28. Juli 1993, S. 733), Ver-
öffentlichung des Programms als Son-
derdruck des Amtsblattes für M-V vom 
30. Juli 1993. 

Niedersachsen 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Niedersächsisches Innenministerium 
Lavesallee 6 
30169 Hannover 

Träger der Regionalplanung 

Landkreise, kreisfreie Städte, Kommunal-
verband Großraum Hannover, kreisangehö-
rige Stadt Göttingen, Zweckverband Groß-
raum Braunschweig 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme) 

- Niedersächsisches Gesetz über Raumord-
nung und Landesplanung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. August 
1982 (GVBl. S. 339), geändert durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 19. September 
1989 (GVBl. S. 345) 

- Landes-Raumordnungsprogramm 
Teil I (LROP I) verbindlich seit 5. Juni 1982 
(GVBl. S. 123), Teil II (LROP II) verbind-
lich seit 20. Juli 1982 (MB1. S. 717), zuletzt 
geändert zum 30. März 1993 (MBl. 
S. 371) 

- Regionale Raumordnungsprogramme für 
die Landkreise, Komunalverband Groß-
raum Hannover und Zweckverband 
Großraum Braunschweig 

- für das Gebiet der kreisfreien Städte und 
der Stadt Göttingen mit Ausnahme der 
Stadt Hannover, Braunschweig, Salzgit-
ter und Wolfsburg ersetzt der Flächennut-
zungsplan das Regionale Raumordnungs-
programm 

Nordrhein-Westfalen 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Ministerium für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen 
Schwannstraße 3 
40476 Düsseldorf 

Träger der Regionalplanung 

Bezirksplanungsräte bei den Regierungs-
präsidenten (Arnsberg, Detmold, Düssel-
dorf, Köln, Münster), Braunkohlenausschuß 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Landesplanungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Oktober 1989 
(GV. S. 476), geändert durch Gesetz vom 
2. März 1993 (GV S. 94) 
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- Gesetz zur Landesentwicklung (Landes-
entwicklungsprogramm), verbindlich seit 
1. Oktober 1989 (GV. S. 485, ber. S. 648) 

- verschiedene Landesentwicklungspläne 

- Gebietsentwicklungspläne für die 5 Re-
gierungsbezirke 

- verschiedene Braunkohlenpläne 

Rheinland-Pfalz 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Staatskanzlei des Landes 
Rheinland-Pfalz 
Peter-Altmeier-Allee 1 
55116 Mainz 

Träger der Regionalplanung 

5 Planungsgemeinschaften (Mittelrhein-
Westerwald, Trier, Rheinhessen-Nahe, 
Rheinpfalz, Westpfalz) 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Landesgesetz für Raumordnung und Lan-
desplanung (Landesplanungsgesetz) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. Februar 1977 (GVBl. S. 5), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

8. April 1991 (GVBl. S. 108) 

- Landesentwicklungsprogramm 	1980, 
verbindlich seit 8. Juli 1980 (St.Anz. 
Nr. 25 vom 7. Juli 1980, S. 459) 

- Landesgesetz über die Einteilung des 
Landes in Regionen (Regionengesetz) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. Februar 1977 (GVBl. S. 14) 

- 5 Regionale Raumordnungspläne sowie 
ein grenzüberschreitender Raumord-
nungsplan Rhein-Neckar 

Saarland 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Ministerium für Umwelt des Saarlandes 
Hardenbergstraße 8 
66119 Saarbrücken 

Träger der Regionalplanung 

Die Landesplanungsbehörde des Saarlan-
des erfüllt auch die Aufgabe der Regional-
planung. (Das Saarländische Landespla-
nungsgesetz hat zwar Regionalplanung als 
fakultative Stufe der Planung vorgesehen - 
sie wird ggf. von der Landesplanungsbe-
hörde Gemeindeverbänden mit deren Zu-
stimmung übertragen -; bisher ist jedoch 
von dieser Übertragungsmöglichkeit kein 
Gebrauch gemacht worden, weil für eine 
eigenständige Regionalplanung kaum Re-
gelungsbedarf gegeben war). 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Saarländisches Landesplanungsgesetz 
vom 17. Mai 1978, (Amtsbl. S. 588), geän

-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1199 
vom 14. Mai 1986 (Amtsbl. S. 509) 

- Landesentwicklungsprogramm Saar (Teil 
„Raumordnung") 

- Landesentwicklungspläne („ Siedlungs-
Wohnen", „Umwelt- Flächenvorsorge für 
Freiraumfunktionen, Indust rie und Ge-
werbe" , „Raumordnungsprogramm des 
Saarlandes") 

Sachsen 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt 
und Landesentwicklung 
Ostra-Allee 23 
01067 Dresden 

Träger der Regionalplanung 

5 Regionale Planungsverbände: 
Regionaler Planungsverband Oberes Elb-
tal/Osterzgebirge 
Grunaer Straße 2 
01069 Dresden 

Regionaler Planungsverband Oberlausitz/ 
Niederschlesien 
Postfach 13 43 
02603 Bautzen 

Regionaler Planungsverband Westsachsen 
Heinrich-Zille-Straße 3/7 
04668 Grimma 

Regionaler Planungsverband Chemnitz-
Erzgebirge 
Paulus-Jenisius-Straße 24 
09456 Annaberg-Buchholz 

Regionaler Planungsverband Südwestsach-
sen 
Gerhart-Hauptmann-Weg 2 
08371 Glauchau 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Gesetz über die Vorläufigen Grundsätze 
und Ziele zur Siedlungsentwicklung und 
Landschaftsordnung im Freistaat Sachsen 
vom 20. Juni 1991 (GVBl. S. 164) 

- Gesetz zur Raumordnung und Landespla-
nung des Freistaates Sachsen (Landespla-
nungsgesetz) vom 24. Juni 1992 (GVBl. 
S. 259) 

Sachsen-Anhalt 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Ministerium für Raumordnung, Städtebau 
und Wohnungswesen des Landes Sachsen-
Anhalt 
Herrenkrugstraße 66 
39144 Magdeburg 

Träger der Regionalplanung 

Regierungspräsidium Magdeburg 
Abteilung Kommunales, Wirtschaft und 
Verkehr 
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Dezernat 32 Raumordnung und regionale 
Entwicklung 
Olvenstedter Straße 1-2 
39108 Magdeburg 

Regierungspräsidium Halle 
Abteilung Kommunales, Wi rtschaft und 
Verkehr 
Dezernat 32 Raumordnung und regionale 
Entwicklung 
Willy-Lohmann-Straße 7 
06114 Halle 

Regierungspräsidium Dessau 
Abteilung Kommunales, Wi rtschaft und 
Verkehr 
Dezernat 32 Raumordnung und regionale 
Entwicklung 
Postfach 87 
06839 Dessau 

3 Regionale Planungsbeiräte bei den Regie-
rungspräsidien für die Regierungsbezirke 
Halle, Magdeburg, Dessau 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Vorschaltgesetz zur Raumordnung und 
Landesentwicklung des Landes Sachsen

-

Anhalt vom 2. Juni 1992 (GVBl. S. 390), 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 1992 
(GVBl. S. 574) (beinhaltet das Landespla-
nungsgesetz und das Landesentwick-
lungsprogramm) 

Schleswig-Holstein 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Ministerpräsidentin des Landes Schleswig

-

Holstein 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 

Träger der Regionalplanung 

Ministerpräsidentin des Landes Schleswig

-
Holstein 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Gesetz über die Landesplanung (Landes-
planungsgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juni 1992 
(GVOBl. S. 342) 

- Gesetz über Grundsätze zur Entwicklung 
des Landes (Landesentwicklungsgrund-
sätze) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. September 1981 (GVOBl. 
S. 180), geändert durch Gesetz vom 
19. November 1985 (GVOBL. S. 374) 

- Landesraumordnungsplan, verbindlich 
seit 11. September 1979 (Amtsbl. 1979, 
S. 603) 

- 5 Regionalpläne (Planungsräume I bis V) 
einschließlich zweier Teilfortschreibun-
gen 

Thüringen 

Oberste Landesplanungsbehörde 

Thüringer Ministerium für Umwelt und Lan-
desplanung 
Richard-Breslau-Str. 11 A 
99014 Erfurt  

Träger der Regionalplanung 

4 Regionale Planungsgemeinschaften 

Thüringer Landesverwaltungsamt - Außen-
stelle Nord 
Referat Regionalplanung 
Am Schacht II 
99706 Sondershausen 

Thüringer Landesverwaltungsamt - Außen-
stelle Mitte 
Referat Regionalplanung 
Carl-August-Allee 2 
99423 Weimar 

Thüringer Landesverwaltungsamt - Außen-
stelle Ost 
Referat Regionalplanung 
Hermann-Drechsler-Straße 1 
07548 Gera 

Thüringer Landesverwaltungsamt - Außen-
stelle Süd 
Referat Regionalplanung 
Neuer Friedberg 1, Block 18 
98527 Suhl 

Planungsgrundlagen 
(Gesetze und Programme/Pläne) 

- Thüringer Landesplanungsgesetz vom 
17. Juli 1991 (GVBl. S. 210) 

- Thüringer Verordnung über die räumli-
che Abgrenzung der Planungsregionen 
im Land Thüringen vom 22. August 1991 
(GVBl. S. 360) 

- Thüringer Verordnung über den Landes-
planungsbeirat vom 10. September 1991 
(GVBl. S. 413) 

- Thüringer Verordnung über die Muster-
satzung für regionale Planungsgemein-
schaften vom 19. September 1991 (GVBl. 
S. 421) 

- Thüringer Verordnung über das 
Landesentwicklungsprogramm Thürin-
gen vom 10. November 1993 (GVBl. 
S. 709) 

Stadtstaaten 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 5 ROG ersetzt der 
jeweils gültige Flächennutzungsplan nach 
§ 5 Baugesetzbuch (BauGB) die Programme 
und Pläne der Landesplanung in Berlin, 
Bremen und Hamburg; das Recht, dera rtige 
Programme und Pläne nach § 5 Abs. 1 Sätze 
1 und 2 ROG aufzustellen, bleibt unbe-
rührt. 
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Zuständige Landesplanungsbehörden sind 
in: 

- Berlin 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umweltschutz des Landes Berlin 
Lindenstraße 20-25 
10958 Berlin 

- Bremen 
Senator für Umweltschutz und Stadtent-
wicklung der Freien Hansestadt Bremen 
Hanseatenhof 5 
28195 Bremen 

- Hamburg 
Stadtentwicklungsbehörde der Freien 
und Hansestadt Hamburg 
Alter Steinweg 4 
20459 Hamburg 
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Anhang 3 

Übersicht über Beratungsergebnisse 

3.1 der Ministerkonferenz für Raumord-
nung (ab 1. Januar 1990) 

1. Raumordnung und Binnenmarkt * ) 
(Entschließung vom 21. November 
1990; GMBl. 1991 S. 27) 

2. Raumordnerische Konsequenzen der 
geplanten Abrüstung und Truppenver-
minderung * ) 
(Erklärung vom 21. Dezember 1990) 

3. Flughafenpolitik aus der Sicht der 
Raumordnung nach der Wiederherstel-
lung der deutschen Einheit * ) 
(Entschließung vom 15. November 
1991; GMBl. 1992 S. 123) 

4. Zur Entwicklung und Abstimmung der 
Raumordnungspolitiken der Mitglied-
staaten in der Europäischen Gemein-
schaft *) 
(Entschließung vom 14. Februar 1992; 
GMBl. 1992 S. 277) 

5. Raumordnung und Wohnbauland in 
den Verdichtungsräumen der alten 
Länder *) 
(Entschließung am 14. Februar 1992; 
GMBl. 1992 S. 277) 

6. Großflächige Freizeiteinrichtungen in 
der Raumordnung und Landespla-
nung*) 
(Entschließung vom 14. Februar 1992; 
GMB1. 1992 S. 278) 

7. Zur „Integrierten umwelt- und sied-
lungsfreundlichen Verkehrspolitik" *) 
(Beschluß vom 14. Februar 1992) 

8. Zum Vertrag über die Europäische 
Union und daraus abgeleitete Anforde-
rungen aus der Sicht der Raumord-
nung *) 
(Entschließung vom 27. November 
1992; GMBl. 1993 S. 47, BBauBl Heft 
3/1993, S. 216) 

9. Raumordnung und Wohnbauland in 
den neuen Ländern *) 
(Entschließung vom 27. November 
1992; GMBl. 1993 S. 48, BBauBl Heft 
3/1993, S. 216) 

*) veröffentlicht in „Entschließungen der Mini-
sterkonferenz für Raumordnung 1989 bis 
1992", Bundesministerium für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau, Schriften-
reihe 

10. Aufbau eines ökologischen Verbundsy-
stems in der räumlichen Planung *) 
(Entschließung vom 27. November 
1992; GMBl. 1993 S. 49) 

11. Mindestinhalt der Raumordnungskata-
ster in den Ländern *) 
(Entschließung vom 27. November 
1992; GMBl. 1993 S. 50) 

12. Vorstellungen der Raumordnung zu 
den Streckennetzen im Schienenperso-
nenverkehr der Deutschen Reichs-
bahn *) 
(Entschließung vom 27. November 
1992; GMBl. 1993 S. 52) 

13. Raumordnungspolitischer Orientie

-

rungsrahmen *) 
(Beschluß vom 27. November 1992) 

3.2 des Beirats für Raumordnung 
(ab 1. Januar 1990) 

1. Zur Erarbeitung eines „Raumordnungs-
politischen Orientierungsrahmens des 
Bundes" 
(Empfehlung vom 28. Januar 1992; 
BBaubl. Heft 5 1992, S. 366) 

2. Zum rechtlichen Grundgerüst für Investi-
tionsmaßnahmengesetze zur Umsetzung 
der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 
(Stellungnahme vom 28. Januar 1992; 
BBauBl. Heft 5 1992, S. 366) 

3. Zu den Indikatoren des ersten Gesamt-
deutschen Verkehrswegeplans 
(Stellungnahme vom 28. Januar 1992) 

4. Zum Konzept eines Raumordnungspoliti-
schen Orientierungsrahmens des Bun-
des 
(Empfehlung vom 11. November 1992) 

5. Zur Entwicklung des Raumes Berlin/ 
Brandenburg 
(Empfehlung vom 11. November 1992) 

6. Zu den Prognosen des Gesamtdeutschen 
Verkehrswegeplans 1992 
(BVWPl '92) 
(Stellungnahme vom 11. November 
1992; BBaubl. Heft 2 1993, S. 139) 

7. Zu einem Europäischen Raumentwick-
lungskonzept 
(Empfehlung vom 11. November 1992; 
Bulletin Nr. 124 vom 19. November 1992 
S. 1138; BBaubl. Heft 2 1993, S. 138) 

8. Zur Entwicklung des Raumes Berlin/ 
Brandenburg 
(Empfehlung vom 1. Juli 1993) 
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Anhang 4 

Vorschläge der Unabhängigen Föderalismuskommission zur 
Verlagerung von Bundesinstitutionen (BT-Drucksache 12/2850) 

Die Unabhängige Föderalismuskommission 
vom Deutschen Bundestag und Bundesrat 
hat am 27. Mai 1992 folgende Vorschläge 
für eine ausgeglichene Verteilung von Bun-
desbehörden unter besonderer Berücksich-
tigung der neuen Länder mit der erforderli-
chen Zweidrittelmehrheit beschlossen: 

I. Verlagerung von Bundesinstitutionen 
in die neuen Länder 

Brandenburg 

- Bundesversicherungsanstalt (BfA) (1500 
der neuen Stellen) 

- Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft (Außenstelle Berlin, 114 
Stellen) 

- Bundesrechnungshof (Außenstelle Berlin, 
ca. 100 Stellen) 

Mecklenburg-Vorpommern 

- Bundesversicherungsanstalt (BfA) (2000 
der neuen Stellen) 

- Landwirtschaftliche 	Berufsgenossen

-

schaft (Berlin 326 Stellen) 

- Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydro-
graphie (Hamburg ca. 150 Stellen) + den 
Präsidenten 

Sachsen-Anhalt 

- Umweltbundesamt (Berlin, 837 Stellen) 

- Wasser- und Schiffahrtsdirektion Ost 
(Berlin, 243 Stellen) 

Sachsen 

- Bundesverwaltungsgericht; Oberbundes-
anwalt; 5. (Berliner) Strafsenat des BGH 
und neue BGH-Senate (Berlin, 250 Stel-
len), neue Zivilsenate gehen nach Karls-
ruhe, und dafür kommt jeweils ein beste-
hender Strafsenat von Karlsruhe nach 
Leipzig 

- Zentrum für Telekommunikation (Berlin, 
ca. 1087 Stellen) 

- Eine noch zu benennende Berufsgenos-
senschaft (bis zu 500 Stellen) 

- Archiv für die Deutsche Einheit (Außen-
stelle des Bundesarchivs - noch zu grün-
den) 

Thüringen 

- Bundesarbeitsgericht (Kassel, 140 Stel-
len) 

- Bundesversicherungsanstalt (BfA) Abtei-
lung Rehabilitation (Berlin, ca. 1000 Stel-
len) 

- Deutsches Patentamt (Außenstelle Berlin, 
589 Stellen) 

- Bundesanstalt für Wasserbau (Berlin, 168 
Stellen). 

II. Verlagerung von Bundesinstitutionen 

1. Neue Bundeseinrichtungen und -insti-
tutionen sind grundsätzlich in den 
neuen Ländern anzusiedeln. 

2. Die Unabhängige Föderalismuskom-
mission bekräftigt die Notwendigkeit 
des Ausgleichs durch die Verlagerung 
von Bundeseinrichtungen nach Bonn 
für den Verlust des Parlamentssitzes 
und von Regierungsfunktionen. 

3. Die Unabhängige Föderalismuskom-
mission unterstützt die Absicht der Bun-
desregierung, in Bonn geschlossene 
Politikbereiche zu bilden, die sich aus 
den jeweiligen Bundesministerien und 
entsprechenden Einrichtungen des 
Bundes zusammensetzen. 

4. Die Unabhängige Föderalismuskom-
mission unterstützt die Bemühungen 
der Bundesregierung um die Ansied-
lung von Einrichtungen der Vereinten 
Nationen in Bonn. 

5. Die Unabhängige Föderalismuskom-
mission unterstützt nachdrücklich die 
Bemühungen der Bundesregierung, die 
Europäische Zentralbank in Frankfurt 
anzusiedeln. 

6. Die Unabhängige Föderalismuskom-
mission nimmt die Erwägungen im 
Arbeitsstab Berlin/Bonn der Bundesre-
gierung zustimmend zur Kenntnis, fol-
gende Einrichtungen zum Ausgleich 
nach Bonn zu verlagern: 

- Bundeskartellamt 

- Bundesversicherungsamt 

- Bundesaufsichtsamt für das Kredit-
wesen 

- Bundesaufsichtsamt für das Versiche-
rungswesen 

- Bundesinstitut für Berufsbildung 

- Bundesgesundheitsamt (Teile) 

- Bundesforschungsanstalt für Landes-
kunde und Raumordnung (Außen-
stelle Berlin) 
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- Bundesbaudirektion (Teile aus Ber-
lin) 

- Statistisches Bundesamt (im wesentli-
chen Außenstelle Berlin) 

- Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (Außenstelle Berlin) 

- Bundesamt für Strahlenschutz (Au-
ßenstelle Berlin) 

- Bundesamt für Ernährung und Forst-
wirtschaft 

- Bundesamt für landwirtschaftliche 
Marktordnung 

- Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 

- Zentralstelle Postbank 

- Bundesrechnungshof. 

Der Arbeitstab strebt ferner an, die' 
Verlagerung folgender Einrichtungen 
nach Bonn herbeizuführen und in 
Abstimmung mit den betroffenen Län-
dern durchzuführen: 

- Deutsche Stiftung für internationale 
Entwicklung (außer dem Entwick-
lungsforum) 

- Deutscher Entwicklungsdienst 

- Deutsches Institut für Entwicklungs-
politik 

- Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung 

- Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung 

- Pädagogische Arbeitsstelle des deut

-

schen Volkshochschulverbandes. 

Die Vertreter der Bundesregierung 
erklären, daß die Bundesregierung die 
Verlagerung von Einrichtungen nach 
Bonn in zeitlichem Zusammenhang mit 
der Verlegung des Parlaments und von 
Regierungsfunktionen nach Berlin 

vornehmen wird. Die Bundesregierung 
wird sicherstellen, daß diese Verlegun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sozial verträglich vorgenommen 
werden. 

7. Die Unabhängige Föderalismuskom-
mission stellt fest, daß der Ausgleich - 
soweit  er Hessen bet rifft - in dem vor-
gesehenen Umfang nur vollzogen wer-
den soll, wenn Frankfu rt  Sitz der Euro-
päischen Zentralbank wird bzw. Bonn 
keine entsprechend bedeutende euro-
päische Institution erhält. 

8. Um die notwendige Umstrukturierung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
zu unterstützen, sollen nach Möglich-
keit bestehende institutionell geför-
derte Zuwendungsempfänger des Bun-
des mit technologischer oder innovati-
ver Aufgabenstellung vor allem aus 
Berlin in Abstimmung mit dem Sitzland 
nach Mecklenburg-Vorpommern verla-
gert werden. 

9. Die Verlagerung der Institutionen von 
Berlin in die neuen Länder wird in 
gegenseitiger Abstimmung vollzogen. 
Dabei ist die natürliche Fluktuation und 
das Entstehen neuer Arbeitsplätze aus 
dem Umzug von Regierung und Parla-
ment nach Berlin zu beachten. 

10. Die Unabhängige Föderalismuskom-
mission schlägt dem Deutschen Bun-
destag und dem Bundesrat vor, daß sie 
ihre Arbeit fortsetzt, bis eine annähernd 
ausgewogene Verteilung von Bundes-
einrichtungen und -institutionen über 
alle Länder erreicht ist. Sie ist von der 
Bundesregierung rechtzeitig über Pla-
nungen der Ressorts für Standorte von 
Einrichtungen und Institutionen des 
Bundes zu informieren. Sie wird über 
die Ausführung der Beschlüsse wachen 
und bei entstehenden Schwierigkeiten 
Ersatzmaßnahmen unterbreiten. 
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Anhang 5 

Statistische Länderinformationen 
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Tabelle 1 Fläche und Bevölkerung 

Einwohner im Alter von 

Fläche Einwohner Einwoh

-

nerdichte Geborene <15 15-<65 65 und 
darüber 

Aus

-

länder- 
anteil 

Land Jahren 

1991 

km2  1 000 E E/km2  je 1 000 E v. H. v. H. v. H. v. H. 

Alte Länder 	 248 161 62 320 251 11,3 15,7 69,1 15,3 8,7 

Schleswig- 
Holstein 	 15 731 2 649 168 11,0 15,0 69,1 15,9 4,2 
Hamburg 	 755 1 669 2 209 9,9 12,9 69,7 17,4 12,8 
Niedersachsen . 	 47 364 7 476 158 11,2 15,6 68,5 15,8 4,9 
Bremen 	 404 684 1 691 9,9 13,4 69,2 17,4 10,1 
Nordrhein - 
Westfalen 	 34 071 17 510 514 11,4 15,7 69,2 15,1 9,6 
Hessen 	 21 114 5 837 276 10,6 15,0 69,6 15,5 11,6 
Rheinland-Pfalz . 19 846 3 821 193 11,2 16,0 68,1 15,9 6,0 
Baden- 
Württemberg 	 35 751 10 002 280 11,9 16,4 69,4 14,3 10,9 
Bayern 	 70 554 11 596 164 11,7 16,0 68,9 15,1 7,9 
Saarland 	 2 570 1 077 419 10,3 14,9 69,3 15,8 5,6 

Neue Länder 	 108 572 17 955 165 7,2 18,6 67,4 14,0 2,6 

Berlin 1 ) 	 889 3 446 3 876 8,9 15,9 70,2 14,0 10,3 
'Brandenburg 	 29 053 2 543 88 6,7 20,1 67,6 12,3 0,8 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 23 598 1 892 80 7,1 21,5 67,4 11,1 0,5 
Sachsen 	 18 338 4 679 255 6,6 18,2 65,8 15,9 1,0 
Sachsen- 
Anhalt 	 20 443 2 823 138 6,8 18,6 67,1 14,3 0,7 
Thüringen 	 16 251 2 572 158 6,7 19,2 66,9 13,9 0,5 

Bundesgebiet 	 356 733 80 275 225 10,4 16,3 68,7 15,0 7,3 

1 ) einschließlich Berlin (Westteil) 
Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Tabelle 2 Wohnungsversorgung 

Anteil der Wohnungen 
Wohnfläche Wohnfläche mit Preise für 

Einwohner je je baureifes 
Einwohner Wohnung 1 und 2 5 und mehr Land 

Land Räumen 1 ) Räumen 1 ) 

1991 

1000 E m2  m2  v.H. v. H.  v.H. 

Alte Länder 	 62 320 36,5 87,3 7,8 42,8 125 

Schleswig-Holstein 	 2 649 37,0 84,7 7,4 41,8 107 
Hamburg 	 1 669 32,6 70,3 9,8 24,2 314 
Niedersachsen 	 7 476 37,8 92,0 5,9 48,1 66 
Bremen 	 684 35,7 75,2 7,9 30,7 110 
Nordrhein-Westfalen . 	 17 510 34,6 82,2 8,3 36,8 135 
Hessen 	 5 837 37,3 89,5 7,5 43,8 159 
Rheinland-Pfalz 	 3 831 39,5 95,3 6,0 51,7 98 
Baden-Württemberg 	 10 002 36,6 89,5 7,4 46,1 210 
Bayern 	 11 596 37,4 90,1 9,3 45,7 170 
Saarland 	 1 007 39,6 95,5 6,1 52,2 88 

Neue Länder 	 17 955 29,1 65,3 11,4 23,3 - 

Berlin 2 ) 	 3 446 33,6 67,5 16,9 16,2 - 
Brandenburg 	 2 543 27,8 65,7 10,0 25,5 - 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 1 892 25,3 64,1 10,0 26,1 - 

Sachsen 	 4 679 28,6 62,2 11,3 21,4 - 

Sachsen-Anhalt 	 2 823 28,3 65,4 8,1 26,3 - 
Thüringen 	 2 572 28,7 68,1 9,0 30,9 - 

Bundesgebiet 	 80 275 34,8 82,1 8,6 38,2 - 

1) einschließlich Küche 
2) einschließlich Berlin (Westteil) 
Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Tabelle 3 Siedlungsstruktur 

Anteil der Einwohner in 
Gemeinden mit 

Fläche Einwohner Zahl der Zahl der 10 000- Gemeinden Kreise < 10 000 <100 000 >100 000 

Land 
Einwohnern 

1991 

km2  1 000 E v. H. v. H. v. H. 

Alte Länder 	 248 161 62 320 8 850 327 26,3 42,3 31,4 

Schleswig- 
Holstein 	 15 731 2 649 1 131 15 42,9 39,6 17,5 
Hamburg 	 755 1 669 1 1 0,0 0,0 100,0 
Niedersachsen 	 47 364 7 476 1 053 47 27,5 51,6 20,9 
Bremen 	 404 684 2 2 0,0 0,0 100,0 
Nordrhein - 
Westfalen 	 34 071 17 510 396 54 3,1 49,0 47,9 
Hessen 	 21 114 5 837 430 26 24,1 52,4 23,5 
Rheinland-Pfalz 19 846 3 821 2 303 36 58,5 26,9 14,6 
Baden- 
Württemberg 	 35 751 10 002 1 112 44 33,2 47,2 19,7 
Bayern 	 70 554 11 596 2 100 96 46,8 31,2 22,0 
Saarland 	 2 570 1 077 52 6 7,8 74,3 17,8 

Neue Länder 	 108 572 17 955 7 595 216 35,2 29,8 35,0 

Berlin 1) 	 889 3 446 1 1 0,0 00,0 100,0 
Brandenburg 	 29 053 2 543 1 793 44 47,9 41,7 10,3 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 23 598 1 892 1 123 37 46,3 34,1 19,6 
Sachsen 	 18 338 4 679 1 623 54 41,1 29,3 29,7 
Sachsen-Anhalt 20 443 2 823 1 361 40 44,3 35,3 20,5 
Thüringen 	 16 251 2 572 1 694 40 52,3 30,9 16,8 

Bundesgebiet 	 356 733 80 275 16 175 543 28,4 39,3 32,3 

1) einschließlich Berlin (Westteil) 
Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Tabelle 4 Beschäftigungsstruktur 

Beschäl- Brutto- Erwerbstätigenanteil in 

tigte je inlands- Arbeits Erwerbs- Land 100 Er- produkt losen- 
tätiget) und Dienstlei werbsfä- je Erwerbs- quote 

Forstwirt- Industrie stungen Land hige tätiger 
schaft 

1992 1991 1 ) Jan.1993 1991 1991 2 ) 

DM v. H. 1000 EW v. H. v. H. v. H. 

Alte Länder 	 52,6 88 614 7,9 28 204 3,6 40,4 55,9 

Schleswig-Holstein 	 45,5 75 870 8,9 1 205 4,8 29,1 66,1 
Hamburg 	 68,2 144 150 8,4 774 1,0 26,2 72,8 
Niedersachsen 	 47,6 77 720 9,8 3 253 4,8 36,9 58,3 
Bremen 	 66,5 121 119 11,3 286 1,1 29,2 69,7 
Nordrhein-Westfalen . 	 50,6 90 086 9,4 7 365 2,0 42,4 55,6 
Hessen 	 55,2 100 216 6,9 2 685 2,6 37,3 60,1 
Rheinland-Pfalz 	 46,6 76 896 5,6 1 717 4,2 41,0 54,7 
Baden-Württemberg 	 57,0 89 882 6,0 4 760 3,4 46,2 50,3 
Bayern 	 54,8 83 668 7,1 5 725 5,9 41,4 52,7 
Saarland 	 48,1 86 159 10,5 436 1,0 38,3 60,7 

Neue Länder 	 54,7 32 137 14,8 8 803 6,1 39,8 54,1 

Berlin 3 ) 	 55,7 71 297 12,9 1 682 0,7 31,0 68,3 
Brandenburg 	 53,5 23 983 15,1 1 280 8,7 36,4 54,9 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 51,9 22 655 16,9 909 13,2 28,5 58,3 
Sachsen 	 56,8 22 908 13,8 2 287 4,1 47,2 48,6 
Sachsen-Anhalt 	 54,5 23 779 16,1 1 388 8,1 42,5 49,4 
Thüringen 	 52,7 20 929 16,0 1 257 6,6 47,0 46,4 

Bundesgebiet 	 53,1 75 185 9,8 37 007 4,2 40,3 55,5 

Anmerkungen: 1 ) Vorläufige Ergebnisse 
2) Arbeitskräftestichprobe 1991 EUROSTAT 
3) einschließlich Berlin (West) 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Tabelle 5 Haushaltsstruktur 

Einperso- Mehrpersonenhaushalte mit ... Personen 
 Haushalte 

insgesamt nenhaus- 
5 und  

Personen 
je  Haus - 

Land halte 2 3 4 mehr 
halt 

Mai 1992 

1 000 v. H. v. H. v. H. y. H. v. H. 

Alte Länder 	 27 872 34,3 31,1 16,5 12,8 5,2 2,25 

Schleswig-Holstein 	 1 206 33,5 33,4 16,3 12,4 4,4 2,22 
Hamburg 	 877 44,9 32,3 12,4 7,8 2,7 1,92 
Niedersachsen 	 3 289 33,1 31,7 16,5 13,0 5,6 2,29 
Bremen 	 343 41,4 33,2 13,4 8,5 3,8 2,01 
Nordrhein-Westfalen 	.  7 855 33,9 32,5 16,4 12,2 4,9 2,24 
Hessen 	 2 601 33,9 31,3 16,7 13,1 5,0 2,26 
Rheinland-Pfalz 	 1 658 30,7 31,2 18,9 13,9 5,3 2,34 
Baden-Württemberg 	 4 480 36,1 28,5 16,0 13,6 5,7 2,26 
Bayern 	 5 069 33,6 29,7 16,6 13,8 6,2 2,32 
Saarland 	 496 36,5 29,4 18,5 12,1 3,4 2,18 

Neue Länder 	 7 828 31,4 31,9 18,3 14,7 3,7 2,29 

Berlins) 	 1 790 45,8 29,7 12,9 8,9 2,8 1,94 
Brandenburg 	 1 037 26,9 31,1 19,8 17,8 4,3 2,43 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 737 24,0 29,3 20,8 20,1 5,8 2,56 
Sachsen 	 2 035 29,5 34,2 18,7 14,3 3,3 2,29 
Sachsen-Anhalt 	 1180 26,5 33,3 20,8 15,8 3,6 2,38 
Thüringen 	 1 049 25,5 32,7 20,7 17,2 4,0 2,43 

Bundesgebiet 	 35 700 33,7 31,2 16,9 13,2 4,9 2,26 

1 ) einschließlich Berlin (Westteil) 
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus 1992; laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Tabelle 6 Infrastruktur 

Einwohner Beschäftigte Studenten 

mit An- in Gemein- 
den mit Gas- Betriebliche  an wissen- 

schaftlichen 
Berufliche 
Weiterbil- Kassen- und 

schloß an 
den IC /Fernwärme-  

Ausbil

-

dungsplätze g P 
Hoch- und dungslehr- Vertrags

-

ärzte 
Verkehr anschluß- Fachhoch- gänge 

Land möglichkeit schulen 

1991 1991 1992 1991/92 1993 1992 

v. H. v. H. je 100 
Nachfrager 

j e  1000 E je 1000 E je 1000 E 

Alte Länder 	 64,7 89,2 122,6 22,9 35,2 11,9 

Schleswig-Holstein 	 42,4 81,9 109,5 14,5 33,9 12,3 
Hamburg 	 100,0 100,0 105,8 38,6 37,4 15,3 
Niedersachsen 	 59,2 89,3 117,2 20,0 27,5 10,7 
Bremen 	 100,0 100,0 110,8 35,2 27,2 14,1 
Nordrhein-Westfalen . 	 80,2 99,5 115,1 25,2 32,4 11,0 
Hessen 	 64,2 90, 7 115,2 25,4 40,4 11,9 
Rheinland-Pfalz 	 51,5 78,7 123,9 19,1 30,0 11,6 
Baden-Württemberg . 	 58,4 85,8 136,5 21,2 39,4 12,4 
Bayern 	 52,3 78,7 134,7 21,6 38,9 13,1 
Saarland 	 72,8 86,8 121,5 22,9 31,7 10,6 

Neue Länder 	 47,3 71,1 101,4 14,2 39,0 11,5 

Berlin 1 ) 	 100,0 100,0 98,1 40,9 36,8 14,8 
Brandenburg 	 27,1 70,9 101,4 3,4 28,1 11,1 
Mecklenburg- 
Vorpommern 	 8,4 51,1 99,6 8,4 52,9 11,0 
Sachsen 	 42,4 74,1 102,7 11,3 36,7 10,6 
Sachsen-Anhalt 	 42,5 57,4 103,2 7,6 30,3 10,1 
Thüringen 	 39,6 53,0 103,1 6,0 57,5 10,9 

Bundesgebiet 	 60,8 85,1 118,7 20,9 36,0 11,8 

1 ) einschließlich Berlin (Westteil) 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR 
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Tabelle 7 Verdichtungsräume 

Wohnbevölkerung Fläche Bevölkerungs- 
Nr. Verdichtungsraum 1991 km 2  dichte 

Mio. E E/km2 

01 Rhein-Ruhr 	 11,14 8 979,12 1 240,84 
02 Berlin 	 3,99 1 979,79 2 016,23 
03 Rhein-Main 	 2,77 2 545,30 1 090,17 
04 Stuttgart 	 2,72 2 973,20 914,69 
05 Hamburg 	 2,09 1379,60 1514,55 
06 München 	 1,93 1934,20 997,14 
07 Rhein-Neckar 	 1,32 1338,48 988,37 
08 Nürnberg/Fürth/Erlangen 1,12 1560,20 716,97 
09 Chemnitz/Zwickau 	 1,07 1527,20 698,86 
10 Halle/Leipzig 	 1,03 704,39 1469,18 
11 Bielefeld 	 0,88 1156,51 759,84 
12 Saar 1) 	 0,84 1306,88 640,65 
13 Hannover 	 0,75 572,60 1317,82 
14 Dresden 	 0,74 545,15 1354,20 
15 Bremen 2 ) 	 0,65 461,14 1399,12 
16 Aachen 	 0,63 724,85 867,59 
17 Karlsruhe/Pforzheim 	 0,56 566,22 984,30 
18 Augsburg 	 0,47 1040,69 449,69 
19 Magdeburg 	 0,33 278,92 1194,60 
20 Kassel 	 0,32 337,86 941,49 
21 Braunschweig 	 0,31 270,51 1151,96 
22 Kiel 	 0,30 181,83 1630,11 
23 Koblenz 	 0,29 400,40 724,23 
24 Freiburg 	 0,28 317,91 887,91 
25 Münster 	 0,26 302,41 873,59 
26 Rostock 	 0,26 424,50 620,61 
27 Aschaffenburg 3 ) 	 0,26 604,58 432,07 
28 Erfurt 	 0,26 343,69 755,64 
29 Osnabrück 	 0,24 314,51 772,66 
30 Lübeck 	 0,24 240,87 1002,48 
31 Ulm/Neu-Ulm 	 0,23 364,11 622,47 
32 Regensburg 	 0,22 683,37 326,98 
33 Würzburg 	 0,22 442,65 503,56 
34 Gießen 	 0,19 305,06 617,48 
35 Siegen 	 0,18 325,99 562,21 
36 Ingolstadt 	 0,18 603,00 302,05 
37 Gera 	 0,16 193,93 810,55 
38 Bamberg 	 0,15 468,54 328,12 
39 Oldenburg 	 0,15 102,95 1 410,01 
40 Schwerin 	 0,14 338,44 405,63 
41 Bremerhaven 	 0,13 77,51 1 689,30 
42 Paderborn 	 0,13 179,40 700,84 
43 Jena 	 0,12 166,16 738,76 
44 Lörrach/Weil (Basel) 4 ) 	 0,12 157,91 759,14 
45 Schweinfurt 	 0,12 383,67 303,58 

01-45 gesamt 	 40 498 327 40 106,20 1 009,78 

Bundesgebiet 	 80 274 564 356 732,50 225,03 

Die Ausweisung der Verdichtungsräume in den neuen Ländern ist vorläufig, da die Abgrenzungskriterien 
zwischen alten und neuen Ländern nicht vergleichbar sind. 
1) Deutscher Anteil des grenzüberschreitenden Verdichtungsraumes mit Frankreich 
2) Deutscher Anteil des grenzüberschreitenden Verdichtungsraumes mit den Niederlanden 
3) Es bestehen enge sozio-ökonomische und verkehrliche Verflechtungen mit dem Verdichtungsraum 

Rhein-Main 
4) Deutscher Anteil des grenzüberschreitenden Verdichtungsraumes mit der Schweiz und Frankreich 
Quelle: Beschluß Hauptausschuß der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 7. September 1993 
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Anhang 6 

Einrichtungen auf dem Gebiet der räumlichen Forschung 

- im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau 
Bundesforschungsanstalt für Landes-
kunde und Raumordnung 
Am Michaelshof 8 
Postfach 200 130 
53131 Bonn 
Tel.: 02 28/8 26-0 

- durch das Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau mit 
gefördert 
Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung 
Hohenzollernstraße 11 
30161 Hannover 
Tel.: 05 11/3 48 42-0 

Deutsche Akademie für Städtebau und 
Landesplanung e.V. 
Geschäftsstelle: 
Kurfürstendamm 188/189 
10707 Berlin 
Tel.: 0 30/8 85 49 36  

Deutsches Institut für Urbanistik 
Straße des 17. Juni 112 
10623 Berlin 
Tel.: 0 30/3 90 01-0 

Institut für Länderkunde e. V. 
Beethovenstraße. 4 
04107 Leipzig 
Tel.: 03 41/2 13 26 20 

Institut für Ökologische Raumentwick-
lung e. V. 
Weberplatz 1 
01217 Dresden 
Tel.: 03 51/46 79-0 

Institut für Regionalentwicklung und 
Strukturplanung e. V. 
Wallstraße. 27 
10179 Berlin 
Tel.: 0 30/2 78 03-0 

Zentralinstitut für Raumplanung an der 
Universität Münster 
Wilmergasse 12/13 
48143 Münster 
Tel.: 02 51/8 39 78-0 
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